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Vorworkt.

Der Wun�ch nach einer zuverlä��igen Ge�amtdar�tellung der

Ge�chichte des ehemaligen Für�tbistums Ermland i� namentlih
aus Lehrerkrei�en in den legten Jahren immer dringender ge-

äußert worden. Die Stellung, die die Heimatkunde zur Zeit im

Unterricht einnimmt, macht das erklärlih. Doch auch die anderen

Ermländer haben den Mangel einer zu�ammenfa��enden Ge�chichte

ihrer Heimat �chon lange gefühlt und oft beklagt. Jh komme al�o

unzweifelhaft einem allgemeinen Bedürfnis entgegen, wenn ih
die Ge�hihte des. heimatlihen Für�tbistums der Oeffentlichkeit
übergebe. Meine Ge�hihte des Ermlandes will darum, obwohl �ie
den �trengen Anforderungen der Wi��en�chaft zu genügen glaubt,

auh niht für die Gelehrten allein ge�chrieben �ein; �ie wendet �i<
an das ganze ermländi�he Volk, an alle Shihten; �ie will den

altermländi�hen Heimat�inn, die altermländi�he Heimatliebe, das

altermländi�he Heimatgefühl neubeleben und �tärken. Daß ihr
dies gelingen möge, i�t mein �ehnlih�ter Wun�ch.

Braunsberg, im Oktober 1924.

VDV.Röhrich.





Die Gründung der Diöze�e und des Für�tbistums
Ermland.

Unter hartnä>igen Kämpfen hatte der von den pia�ti�chen
Teilfür�ten Ma�oviens und Kujavoiens zur Hilfe gegen ihre
nördlichen Grenznahbaren, die ihnen kriegeri�< überlegenen
heidni�hen Preußen herbeigerufene Orden der Ritter vom

deut�hen Hau�e St. Mariens zu Jeru�alem, kurzweg der

deut�che Ritterorden genannt, �eit dem Jahre 1230 am Süd-

ge�tade der O�t�ee im Kü�tenlande zwi�chen der unteren Weich�el
und der unteren Memel fe�ten Fuß gefaßt. Bis 1236 waren

in heißem Ringen die Land�chaften am rehten Ufer der unteren

Weich�el, das Kulmerland mit der Löbau und Pome�anien mit

Sa��en niedergezroungen worden. Schon 1237 konnte unweit

der Mündung des Elbingflu��es in das Fri�che Haff der er�te
deut�che Seehafen in Preußen, die Stadt Elbing, angelegt
werden, und mit der Preußenfe�te Wuntenowe oder Balga kam

zwei Jahre �päter die ganze �üdlihe Haffkü�te bis hin zum

Pregel, kam der Gau Warmien oder Ermland in die Gewalt

des Ordens. 1240 und 1241 mußten die an das Ermland nah
dem Innern des Landes zu �ih anlehnenden Land�chaften Poge-
�anien und Natangen, zum Teil au< Barten ihren Na>en dem

Glauben und den Brüdern beugen. Ueberall ent�tanden zur

Sicherung der neuen Herr�haft mei�t an Stellen früherer Hei-
denburgen die fe�ten Shlö��er, die Zwingburgen der Ritter, im

Kulmerlande Thorn, Kulm und Rheden, in Pome�anien Ma-

rienwerder, in Warmien Elbing, Braunsberg und Balga. In
Natangen ward Kreuzburg angelegt, in Poge�anien erhob ih
am Zu�ammenfluß dex Sim�er mit der Alle das wehrhafte
Heilsberg, in Barten wurde Haus Rö��el erbaut.

Dem erobernden Krieger war als Bannerträger der fried-
lihe Glaubensbote, der Mi��ionar vorange�chritten. Bereits
vor der Jahrtau�endwende hatte BVi�hof Adalbert von Prag
den Ver�uh gema<ht, die Preußen zum Chri�tentum zu bekehren.
Ohne jeden Erfolg. Am 23. April 997 war er von den Heiden
er�hlagen worden. Auch Bruno, ein Sproß der mit dem �äh-
�i�hen Kai�erhau�e nahe verwandten Grafen von Querfurt,
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hatte bei dem�elben Beginnen am 14. Februar 1009 den Mar-

tyrertod erlitten. Er�t zwei Jahrhunderte �päter nahmen
Zi�terzien�ermönhe aus dem großpolni�hen Klo�ter Lekno das

Bekehrungswerk wieder auf, und 1215 konnte Pap�t Inno-
cenz ITI. den erfolgreih�ten von ihnen, Chri�tian, zum Mi��ions-
bi�hof von Preußen weihen.

Wohl auf Chri�tians Rat, der an einer friedlihen Bekeh-
rung der Preußen in ab�ehbarer Zeit verzweifelte, war der

deut�he Ritterorden zur gewalt�amen Eroberung des Landes

herangezogen worden. Ihm, dem Herzog Konrad von Ma�o-
vien und Kujavien dafür das ge�amte Kulmerland mit allen

Nugzungen, Freiheiten und Rechten vertraglih zuge�ichert hatte,
überließ au< Bi�chof Chri�tian im Jahre 1231 von allem, was

er, der Bi�chof, im eigentlihen Preußen dem Reht na<h und

dur<h die Gnade des apo�toli�hen Stuhles bereits be�aß oder

no< erwerben würde, ein Drittel zu wahrem und ewigem
Eigentum, indem er �i da�elb�t nur die bi�höflihe Gerihtsbar-
keit vorbehielt. Später, im Jahre 1240, einigten �i< dann

Bi�chof und Orden nah langen, harten Streitigkeiten unter

Vermittelung des eigens hierzu von Gregor TX. na< Preußen
ge�hi>ten päp�tlihen Legaten, des Bi�hofs Wilhelm von Mo-

dena, dahin, daß die Brüder des Deut�hen Ordens, weil �ie
des Tages La�t und Hite trügen, von allen bisherigen und

künftigen Eroberungen und Erwerbungen zwei Drittel mit
allen weltlihen Einkünften erhalten �ollten. Ein Drittel �ollte
dem Bi�chof zufallen.

Mit ge�pannte�ter Aufmerk�amkeit hatte die römi�che Kurie
die Entwi>kelung der Dinge in Preußen verfolgt und in ihrem
Sinne zu lenken ge�u<ht. Bean�pruchte �ie doh — und es ent-

�prah die�es durchaus den �taatsre<htlihen Gedanken, die das

Mittelalter beherr�<hten — für �i<h au< die weltlihe Herr�chaft
über alle bis dahin heidni�chen, dem Chri�tentum neu gewonne-

nen, noch keinem <hri�tlihen Für�ten unterworfenen Lande. Schon
1225 war Wilhelm von Modena in Livland gewe�en. Wohl �chon
damals hatte er �i<h über die preußi�hen Verhältni��e genau
unterrihtet, und wie Kai�er Friedrih T1. im Jahre 1226 hatte
Pap�t Gregor TX. durch �eine Bullen vom 27. Augu�t und 12.

September 1230 kraft apo�toli�her Machtvollklommenheit dem

Orden die Schenkung des Herzogs Konrad neb�t allem, was die

Brüder im Lande der Heiden irgend unter ihre Botmäßigkeit
bringen würden, be�tätigt. Am 3. Augu�t 1234 nahm er dann

Preußen in das Recht und in das Eigentum des Hl. Petrus und

in den be�onderen Shuß und Schirm des apo�toli�<hen Stuhles
und übertrug es dem Hochmei�ter — es war Hermann von

Salza — und den Rittern zu ewigem, reiem Be�itz, indem er
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ihnen nur einen jährlihen Zins zur Anerkennung des päp�t-
lichen Obereigentumsrechtes auferlegte.

Wieder wurde damals Wilhelm von Modena nah Preußen
ge�hi>t und blieb dort bis 1236. Doch war die Eroberung des
Landes noh niht weit genug vorge�chritten, um die kir<hlichen
Verhältni��e da�elb�t endgültig zu regeln. Er�t als ihn der

Zwi�t Chri�tians mit dem Orden 1240 no<hmals an die untere

Weich�el rief, gewann der Plan hierfür in des Legaten Bru�t
be�timmte Ge�talt. Wohl von vornherein �tand bei ihm fe�t, daß
Chri�tian troy �einer begründeten An�prüche darauf nicht allei-

niger Bi�cho® von Preußen bleiben dürfe. Dazu war das Ge-

biet, de��en völlige Eroberung nur eine Frage der Zeit �ein
konnte, zu groß. Jedenfalls hat die �chiefe Stellung, in die

Chri�tian mittlerweile zum Orden und zum päp�tlihen Stuhle
geraten war, kaum ent�cheidend auf des Legaten Ent�chluß ein-

gewirkt, das Preußenland in mehrere Diöze�en zu teilen.

Bis in den Frühling des Jahres 1242 hinein weilte

Wilhelm in Preußen. Dann vertrieb ihn von dort der er�te
große Abfall der Neubekehrten. Nur die Burgen Thorn, Kulm,
Rheden, Elbing und Balga hielten �ih; �on�t erlag damals alles,
was deut�ch oder <hri�tlih hieß, der grimmen Rache der Auf-
�tändi�chen.

'

Gleichwohl zweifelte man am päp�tlihen Hofe keinen Au-

genbli> an dem �<hließlihen Siege des Ordens. Gerade in den

Tagen, da der Auf�tand am ärg�ten wütete, �chritt die Kurie

dazu, den reiflih erwogenen, wohldur<hdahten Plan ihres Le-

gaten in die Tat umzu�eßzen. Am 29. Juli 1243 bevollmächtigte
Pap�t Innocenz TV. zu Anagni, in. der Nähe von Rom, wo er

zu jener Zeit Sommerre�idenz hielt, �einen Pönitenziar und Be-

auftragten, den ehemaligen Bi�hof von Modena, Preußen und

das mit ihm verbundene Kulmerland inDiöze�en abzuteilen; und

noh an dem�elben Tage vollzog Wilhelm den Rechtsakt, der

die vier Bistümer Kulm, Pome�anien, Ermland und Samland
ins Leben rief. Ihre Namen nennt die Gründungsuxkunde
noh niht, �ie um�chreibt nur ihre Sprengel, ganz im allgemeinen,
�oweit eben des Legaten an Ort und Stelle gewonnene Kennt-

nis dazu ausreihte.
Dem er�ten Bistum überwei�t �ie das Gebiet zwi�hen Weich�el,

Drewenz und O��a, al�o das Kulmerland, und außerdem noh be-

�onders die Löbau. Dem zweiten �priht �ie alles Land zwi�chen
der Of�a, der Weich�el, dem Drau�en�ee und dem Pa��alukfluß,
der heutigen Weeske, d. h. Pome�anien und Sa��en zu. Dem
dritten �ett �ie als Grenzen im We�ten das Fri�he Haff, im

Norden den Pregel, im Süden den Drau�en�ee und den Pa��a-
luffluß und im O�ten das Land der Litauer. Es �ollte mithin
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umfa��en die �hon niedergerungenen, wenn au< augenbli>lih
im Au��tand befindlihen altpreußi�hen Gaue Ermland oder

Warmien, Natangen, Poge�anien und Barten und dazu die

noc zu erobernden Land�chaften Galindien, Sudauen und von

Nadrauen den Teil im Süden des Pregels. Dem vierten Bis-

tum, das noh ganz im Lande der Heiden lag, �ollte alles Ge-
biet zwi�hen dem Pregel im Süden, der See im We�ten, dem

Memel�trom im Norden und dem Reiche der Litauer im O�ten
zufallen, d. h. die Gaue Samland, Nadrauen, �oweit es nördlih
vom Pregel �i< hinzog, und Schalauen. Wie etwas Selb�tver-
�tändlihes ging der Name derjenigen Land�chaft, in wel<her
Chri�tentum und deut�hes We�en zuer�t und zur Zeit der Grün-

dung der Bistümer allein fe�ten Fuß gefaßt hatten, in der

Folge auf die ganze Diöze�e über.

Schon dur<h Bulle vom 30. Juli 1243 �eßte Innocenz IV.
den bisherigen alleinigen Bi�chof von Preußen Chri�tian von

dem Ge�chehenen in Kenntnis und befahl ihm einfa, einen der
vier neuge�chaffenen Bistums]�prengel für �i<h auszuwählen und

�ih im übrigen an die getroffenen Vereinbarungen zu halten.
Er hat es nicht getan, au<h niht, als der Pap�t ihm unter dem
16. Januar 1245 für den Fall der Weigerung mit völliger Ent-

�eßung drohte. Vor der angedrohten Strafe bewahrte ihn �ein
Tod, der noh im Laufe des Jahres 1245 eintrat.

Und nun erfolgte von Seiten der Kurie die leßte Maß-
nahme zur Vollendung der kirhlihen Organi�ation Preußens:
Am 9. Januar 1246 gab JInnocenz TV. dem Lande in Albert

Suerbeer, dem bisherigen Erzbi�chof von Armagh und Primas
von Irland, einem geborenen Kölner, einen eigenen Metropo-
liten, einen be�onderen Erzbi�chof, dem er zugleih die Bistümer

Livlands und E�tlands unter�tellte. Als Re�idenz wurde dem

neuen Erzbi�hof dem Wun�che des Ordens gemäß im Jahre
1251 Riga be�timmt, wo er auh nah dem im Jahre 1253 er-

folgten Tode des dortigen Bi�chofs Nikolaus �eit 1254 �einen
dauernden Wohn�iß nahm.

Das wichtig�te der preußi�hen Bistümer i�t im Laufe der

Entwi>elung das dritte, das Bistum Ermland geworden. Seine

Be�etzung zog �i bis in den Anfang des Jahres 1249 hin. Zwar

hatte Innocenz [V. bereits unter dem 6. Oktober 1246 den

Erzbi�chof Albert von Preußen beauftragt, dem verdienten

Predigermön<h Werner, einem Vertrauten und Schüßling des

römi�chen Königs Heinrih Raspe, des früheren Landgrafen von

Thüringen, den Stuhl von Pome�anien oder Ermland zu ver-

leihen, do< hat vermutlih der no< immer niht gedämpfteAuf-

�tand der Preußen die Ausführung des �ehr be�timmt ausge-

�prochenen päp�tlihen Wun�ches verhindert. Da traf unter dem
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11. Februar 1249 den Erzbi�chof des Pap�tes �trenger: Befehl, in

Kraft des Gehor�ams einen Prie�terbruder des Deut�chen Ordens

zum Bi�chof einer der preußi�hen Diöze�en, der erm-

ländi�chen oder einer anderen no< unbe�eßten zu machen. Es

konnte �ih, weil Kulm und Pome�anien damals bereits ihren
Bi�chof hatten, das von der Eroberung noh unberührte Sam-
land aber außer Frage �tand, nur um das Ermland handeln.

Der Orden, der �ehr bald mit dem Erzbi�chof in <were
Kompetenz�treitigkeiten geraten war, �heint großen Wert darauf
gelegt zu haben, auf dem ermländi�hen Bi�chof�iy einen �einer
Angehörigen zu �ehen, und Jnnocenz 1V., ein ausge�prochener
Gönner des Ordens, hatte �ih die�em Wun�che niht ver�agt. So

mußte der Erzbi�chof, der es niht mit Pap�t und Orden zugleih
verderben durfte, �einen anfänglihen Wider�tand aufgeben und

�ih wohl oder übel fügen. Er wartete, von den Ab�ichten der

Kurie gut unterrichtet, das Eintreffen des keinen Wider�pruch
duldenden päp�tlihen Befehls gar niht ab: S<hon zum 10.

Januar 1249 erwähnen die Urkunden einen Heinri<h — es ift
ohne Zweifel der Deut�hordensbruder Heinrih von Streitberg,
der na<hmalige �amländi�he Bi�chof — als Bi�chof von: Ermland.

Heinrih hat jedo< den ermländi�hen Bi�chofs�tuhl nie be-

�tiegen. Er fiel wahr�heinli<h dem Zwi�te zum Opfer, der un-

mittelbar darauf zwi�chen dem Orden und dem Erzbi�chof wieder

in der alten Stärke aufflammte. An �einer Statt wurde — das

hatte Erzbi�hof Albert niht hindern können — ein andere1

Deut�chordensprie�ter, Bruder An�elmus, der er�te wirkliche
Bi�chof von Ermland. Peter, Kardinalbi�hof von Albano und

päp�tlicher Legat, machte ihn, wohl auf unmittelbare Anwei�ung
des Pap�tes, zum Hirten der ermländi�hen Diöze�e und erteilte

ihm auh in der Dominikanerkir<he zu Valenciennes am 28.

Augu�t 1250 unter A��i�tenz der Bi�chöfe von Cambray, Tour-

nay und Arras und im Bei�ein ver�chiedener Aebte und Prä-
laten- die bi�<öflihe Weihe. Am 6. Oktober 1250 erfolgte die

päp�tliche Be�tätigung. Der Winter 1250 auf 1251 �ah ihn be-

reits in �einer Diöze�e, wo inzwi�chen der Bi�chof Michael von

Cujavien (Leslau) �ein Kon�ervator gewe�en war.

An�elm, Ermlands 1. Bi�chof, 1250 — 1278,

�tammte — wenig�tens läßt �ein Siegel und �ein Te�tament
darauf �hließen — aus Shle�ien, niht aus Meißen, wie frühere
Ge�chihts�hreiber angenommen haben; und er i�t allem An-

{hein nah vor �einem Eintritt in den Deut�hen Orden Domini-

kaner, niht Franziskaner gewe�en. Als Deut�chordensprie�ter
läßt er �i< zuer�t im Juli 1245 auf dem Deut�chordenshau�e
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Marburg nahwei�en. Die Urkunde vom 29. Juli 1243, dur<
die die preußi�hen Bistümer ins Leben gerufen wurden, hatte
an der im Jahre 1240 zwi�chen Bi�chof Chri�tian und dem Orden
getroffenen Vereinbarung fe�tgehalten, wona<h die weltlihe
Herr�chaft in zwei Dritteln des eroberten Preußenlandes den

Ritterbrüdern, in einem Drittel dem Bi�chof zufallen �ollte.
Mithin durfte auh der ermländi�he Bi�chof ein Drittel �einer
Diöze�e zu vollem Eigentum mit ganz den�elben Hoheitsrehten
und Nutzungen bean�pruchen, wie �ie dem Orden in den beiden
andern Dritteln zu�tanden. An�elms er�te beglaubigte Amts-

handlungals Bi�chof i�t es nun, für den bereits eroberten Teil
�eines Sprengels die�e Drittelung zur Dur<hführung zu bringen.
Die genannte Urkunde ließ �ie in dreierlei Wei�e zu: 1) dur
freies Uebereinkommen des Bi�chofs mit dem Orden, 2) falls
eine �ol<he Einigung nicht zu�tande kam, dur<h Uebertragung des

Teilungsge�häftes an gemein�ame Freunde, 3) �ollten, wenn

auch die�er Weg niht zum Ziele führte, die Brüder, da ihnen
das Land be��er bekannt war, die Diöze�e in drei Teile teilen
und dem Bi�chof die Auswahl überla��en Wollte er die Aus-

wahl aus irgend einem Grunde nicht treffen, dann �ollte das
Los für ihn ent�cheiden.

Nachdem An�elm die Wintermonate dazu benußtt hatte, �ich
über Ausdehnung und Wert �eines Bistums�prengels bei

Männern, die die�en kannten, näher zu unterrichten, wählte er

als das ihm zu�tehende Drittel am 27. April 1251 zu Elbing
freiwillig den mittleren Teil des�elben, den der Orden begrenzt
hatte, ohne die beiden andern Teile zur Wahl ge�tellt zu haben.
Es bewog ihn dazu die größere Sicherheit, die die�er mittlere

Teil gegen die noh immer zu befürchtenden Einfälle der Heiden
bot, da ihn die davorliegenden Teile der Ordensbrüder �hügßten,
denen ja als der Verteidigung Schild und Schirm der Kampf
vor allem zu�tand. Zur Aufteilung gelangte damals nur das
Stüd der ermländi�hen Diöze�e, das we�tlih der Linie Pa��arge-
quelle-Trautenau (nw. von Bi�chof�tein)-Pregel bei Wehlau
lag, und das die um jene Zeit bereits wieder unterworfenen
Gaue Warmien, Natangen, Poge�anien und Klein Barten um-

faßte. Als dann wenige Jahre �päter auh in Groß Barten der

Auf�tand niedergerungen war, wurde die Drittelung am 27.

Dezember 1254 ausgedehnt bis zur. Linie Kurken (Süd�pitze des

Krei�es Allen�tein)-Krakotin (bei Rö��el)-Pregel beim Ein-

fluß der Angerapp (in der Nähe von In�terburg).
Keilförmig <hob �i< das bi�höflihe Drittel von Nord-

we�ten na< Südo�ten zwi�chen die Teile der Diöze�e, die dem

Deut�chen Orden verblieben. Die �tumpfe Spitze des Keiles lag an

der Kü�te des Fri�chen Haffes zwi�hen dem Narzbah und dem
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Pa��argefluß. Seine Grundlinie zog �ih als eine etwa zehn
Meilen lange Gerade vom Felde Kurh�adel (Kurken) an der

oberen Alle nah dem Walde Krakotin, �o daß die�er vom Shloß
Rö��el in der Richtung nah Polen zu eine Meile entfernt blieb.

Im Nordo�ten verlief die Grenze längs der Pa��arge von ihrer
Mündung bis zum Wege nah Ro��en, verfolgte die�en Weg bis

zum Flüßchen Rune, ging die Rune aufwärts bis zu einem

Tannenwald bei ihrer Quelle und bildete dann eine mehrfach
gebrochene gerade Linie, die am Walde Krakotin endete, und
als deren Brechpunkte die Urkunde vom 27.Dezember 1254 angibt
1) den Wald, der Natangen vom Territorium Plut �chied
(Plauten bei Mehl�a>); 2) den Punkt an der Alle, auf den man

�tieß, wenn man die Mitte die�es Waldes dur<h�hritt, und der

von der Furt Kat (Katen) eine halbe Meile flußabwärts lag
(Lengen); 3) die Mitte des Waldes Lindenmedie, der Klein
Barten von Groß Barten �chied (Trautenau); 4) den Bah, der
dem Wege Schotihe benahbart war (Zainefließ bei Plau�en).
Im Südwe�ten bildete zunäch�t eine gerade Linie von Kurken
bis zur Pa��argequelle und dann die Pa��arge bis zur Mündung
der Wa�<hkonika (�s. von Tiedmannsdorf) die Grenze. Eine

halbe Meile weiter flußabwärts befand �ih bei der heutigen
Schreit die Furt, die von den Eingeborenen Cuke oder Chukun-
bra�h, d. h. zu deut�h „der Unterirdi�YHen Durchfahrt“ genannt
wurde. Dann wandte �ih die Grenze re<twinkelig auf etwa

zwei Meilen na<h We�ten, wobei �ie die Vaude über�chritt, bog,
wieder im re<hten Winkel, na<h Norden um, erreichte die Narz
und verfolgte �ie bis zu ihrer Mündung ins Haff. Die �üdliche
Hälfte des Fri�chen Haffes, �oweit es das bi�höflihe Drittel

be�pülte, ward dem Für�tbistum zuge�chlagen; und eben�o ver-

lief die Scheidelinie zwi�chen Für�tbistum und Ordensgebiet in

der Mitte der übrigen Grenzgewä��er. Die Nehrung verblieb

ganz dem Orden.
Das zu den landesherrlichen Hoheitsrehten gehörige Münz-

regal, das Recht, eigene Münzen zu �hlagen, haben Ermlands

Für�tbi�höfe niemals ausgeübt. Unter dem 27. April 1251

be�timmte An�elm für alle Zukunft, daß, „um die Einigkeit dur<
die Einmütigkeit zu fördern und �o die Zahl der Chri�tgläubigen
in �einem Bistum zu mehren“, �eine, d. h. �eines Landes Münze,
und die Münze der Ordensbrüder in Elbing zu der�elben Zeit
(alle 10 Jahre) umgeprägt und erneuert werden und beide das

gleihe Gewicht und den gleihen Kurswert haben �ollten. Mit
andern Worten: An�elm wahrte grund�ägzlih �ein Hoheitsre<ht,
verzihtete aber auf eine eigene Präg�tätte und auf ein be�on-
deres ermländi�hes Geld. Von Anfang an laufen denn auh
im Für�tbistum als einzige allgemein gültige Landesmünzen
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die in den Präg�tätten des Ordens zu Elbing und Kulm (daher die

Bezeichnung „kulmi�cher Pfennig“) ge�<hlagenen Denare um, jene
<ü��elförmig gebogenen, ein�eitig geprägten dünnen Silber-

pfennige, die �ogenannten Brakteaten, von denen 12 auf einen

Schilling, 30 auf einen Skot, 180 auf einen Vierdung, 720 auf eine
Mark oder auf 14 Pfund reinen Silbers gingen. Er�t �eit der

zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts er�heinen neben den Denaren
die doppel�eitig geprägten Ordens�chillinge und die Halb�chotter
oder Vierchen. Mark, Vierdung und Skot �ind immer nur Rech-
nungs- oder Gewichtsmünzen gewe�en.

In die eben genannten Grenzen einge�hlo��en, bildete der

BVi�chofsteilziemli<h genau ein Drittel der Diöze�e, �oweit das

Ordens�hwert �ie damals den Heiden abgerungen hatte. Zu
einer weiteren Drittelung, zur Aufteilung der er�t �päter unter-

jo<hten Land�chaften Galindien, Sudauen und Nadrauen i�t es

niemals gekommen. Wohl überwies aller Wahr�cheinlichkeit
nah der Hochmei�ter Anno von Sangershau�en kurz vor �einem
Tode, im Jahre 1273 oder 1274, dem ermländi�hen Bi�chof, um

ihn vorläufig abzufinden, ganz im allgemeinen, vorbehaltlih
einer �päteren regelre<hten Aufteilung, die galindi�he Wildnis

hinter der ermländi�hen Südo�tgrenze, die Wildnis jen�eits der

Linie Kurken-Krakotin bis hin nah Ma�ovien. Jedenfalls ift
�eitdem das ganze Gebiet längs und jen�eits die�er Grenze ein-
mal in der Richtung Pa��argequelle-Kurken zum Omulski (dem
heutigen Omulef) See und längs des Omulefflu��es weiter nah
Ma�ovien, und auf der anderen Seite vom Grenzmal bei Kra-

kfotin (Pülz hinter Rö��el) über See�ten zum Kurwith�ee und

dem daraus ent�pringenden Fluß in der Heutigen Puppener
For�t, d. h. ein großer Teil der jeßigen Krei�e Neidenburg,
Ortelsburg und Sensburg, ein volles Jahrhundert hindurh
im friedlihen, unangefohtenen Be�itz des Bi�chofs und des Ka-

pitels von Ermland: Dann aber bean�pruchte Hohmei�ter Win-

ri< von Kniprode die�e Gegenden wieder für den Orden und

�eßte nah langjährigem Streite niht nur ihre Abtretung, �on-
dern auh eine anderweitige Fe�tlegung der dbisherigen
ermländi�hen Nordo�t- und Südo�tgrenze durch, die dort

offenbare Uebergriffe der Ordensgebietiger re<htsgültig machte
und nicht unbeträchtliche Gebietsteile, die na<hweisli<hvon alters

her zum Bistum gehört hatten, dem Orden überließ. Damals

(1374) erhielt das Ermland — der Name bezeichnete �eit langem

�hon aus�<ließli<h das Für�tbistum — die Ge�talt, die es �eit-
dem behalten hat. Nur an der äußer�ten Nordwe�tete fielen
thm zu Anfang des 16. Jahrhunderts jen�eits der Narz noch die

Ort�chaften Narz und Kreußzdorf und etwas weiter �üdli<h das

Dorf Kar�chau mit dem Gütchen Johannishof zu. Es umfaßte
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den mittleren Teil des alten Preußengaues Warmien oder
Ermland, nahezu die ganze Land�chaft Poge�anien �owie ein

Stück von Barten und de>te �ih ziemlih genau mit den heutigen
landrätlihen Krei�en Braunsberg, Heilsberg, Rö��el und Allen-

�tein.
Ein für �ih be�tehendes, in �i<h ge�chlo��enes, rund 77 Qua-

dratmeilen großes einheitlihes Ganzes be�aß �o das Für�tbistum
Ermland, über das die Bi�chöfe mit ihrem Kapitel als �ouveräne
Landesherren geboten — die Oberhoheit, die dem Deut�chen Orden

in der Form der Schußherr�chaft etwa zu�tand, war kaum wahr+-
nehmbar und berührte in keinem Fall �eine inneren Angelegen-
heiten — alle Bedingungen und gab alle Gewähr für eine �elb-
�tändige Entwi>kelung. Die�er Entwi>telung die rihtigen Wege zu

wei�en, ihrem Ländchen unter allen Um�tänden die volle Bewe-

gungsfreiheit zu �ichern, mußte das Ziel �ein, na<h dem Ermlands

Bi�chöfe fortan zu �treben hatten. Und �ie haben mit �eltener
Treue und Energie darnach ge�trebt. Mit zäher Klugheit und Be-

harrlichkeit haben �ie �ich, �ie allein unter ihren preußi�hen Amts-

geno��en, der offenen und ver�te>ten Angriffe und Einflü��e des

Deut�chen Ordens wie �päter der Polen zu erwehren, haben ihre
Unabhängigkeit zu erhalten gewußt, und �o i�t es gekommen, daß
das ehemalige Für�tbistum niht nur bis zum Jahre 1772, wo es

in Preußen aufging, �eine politi�he Sonder�tellung wahrte, �on-
dern mit dem alten Namen und der alten Religion auh gar
manche Eigenart in Sprache und Gewohnheit, in Brauh und

Sitte, in Sang und Sagebis in die freilih alles mehr und mehr
gleihmachende Gegenwart hinüber gerettet hat.



Das Für�tbisfum Ermland unter der Schußz-
herr�chaft des Deut�chen Ordens.1251—-1466.

Zwei große Aufgaben waren es, deren Lö�ung Ermlands

Bi�chöfe vorer�t ihre ganze Kraft zu widmen hatten, die Heiden-
bekehrung im Bereiche ihres ge�amten Bistums�prengels und die

Be�iedelung und wirt�chaftlihe Er�chließung ihres Für�tbistums.
Als Bi�chof An�elm um die Wende des Jahres 1250 in �eine

Diöze�e kam, fand er dort bereits wieder An�ätze kirchlichen Lebens

vor. Der am 7. Februar 1249 unter Vermittelung des päp�tlihen
Legaten Jakob von Lüttich, des na<hmaligen Pap�tes Urban TV.

zwi�chen dem Orden und einem Teil der auf�tändi�hen Preußen
zu�tande gekommene Friedensvertrag hatte die die�en Frieden
hließenden preußi�hen Stämme der Pome�anier und der nah
dem Fri�chen Haff und dem Pregel zu wohnenden Ermländer und

Natanger unter anderm verpflichtet, bis zu Pfing�ten des ge-
nannten Jahres in ihren Gebieten eine Anzahl <hri�tliher Gottes-

häu�er zu erbauen. Die Ermländer �ollten deren �ehs errichten,
darunter eins in Bru�ebergue (auf deut�<h Preußenlager), das

�hon dur< den Wortlaut �ein Gleih�ein mit dem heutigen
Braunsberg dartut. Wohl �chon der Orden hatte no< vor der

Aufteilung der ermländi�hen Diöze�e die Neugründung von

Braunsberg in die Wege geleitet, wenngleih der ums Jahr 1326

�chreibende Ordenschroni�t Peter von Dusburg erzählt, Bi�chof
An�elm habe Burg und Stadt Braunsberg auf einer In�el der

Pa��arge angelegt kaum zwei Steinwürfe flußabwärts von der

Stelle, wo �ie �päter �tanden. Jedenfalls wird bereits zum
27 April 1251 der Braunsberger Pfarrer Friedrih erwähnt, und

die Teilungsurkunde vom 27. Dezember 1254 nennt ausdrü>lih
die Stadt Braunsberg. Auch die �eit der Teilung bi�höflih-erm-
ländi�hen Burgen Heilsberg und Rö��el ent�tanden um die�elbe
Zeit wieder aus ihrer A�he. Aber es findet �ih niht die lei�e�te
Andeutung, daß An�elm an einem die�er Orte dauernden Aufent-
halt genommen hat; alle �eine Urkunden �ind mit einer einzigen
Ausnahme auf Ordensburgen oder doh in deren näch�ter Nähe
ausge�tellt, und wenn von einer Re�idenz des er�ten Bi�chofs von

Ermland überhaupt die Rede �ein kann, �o i�t wohl Schloß Elbing
dafür anzu�prechen.

Von hier aus leitete An�elm die Be�iedelung des Für�tbis-
tums, ordnete er die kir<hlihen Verhältni��e der Diöze�e. Noch
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keine zehn Jahre weilte er im Lande, und �hon war unter Gottes

gnädigem Bei�tand die Anzahl der Pfarrkirchen �o gewach�en, vaser an die Stiftung �eines Domkapitels gehen konnte. Zum S

des�elben hatte er von vornherein dieStadt Braunsberg be�timmt.
Im Juni 1260 rief er es zu Heilsberg, wo er damals weilte —

es i�t übrigens das einzige Mal, daß er �i< im für�tbi�chöflihen
Ermland nahwei�en läßt — ins Leben. Die ermländi�he Mutter-

kirhe zu Braunsberg, die Kathedrale, aus deren Schoß die ge-

�amte Diöze�e höhere Gnaden, kirhlihe Leitung, heil�ame Lehre
�owie alles, was den Seelen zum Heil gereiht, empfangen �ollte,
ward dem hl. Andreas geweiht. 16 Domherren, darunter 5 Prä-
laten, Prop�t, Dechant, Kantor, Schola�tikus und Ku�tos, �ollten
an ihr zur Mehrung der Gottesverehrung dem Herrn für ewige
Zeiten dienen. Ihre Wahl behielt An�elm dem Bi�chof und

Kapitel gemein�am, die Wahl des Archidiakonus (Generalvikars)
dem Bi�chof allein vor. Die Wahl des Bi�chofs blieb gemäß den

kirhenrehtlihen Sazungen freies, unanta�tbares Recht der Dom-

herren. — Wie der Orden dem Bi�chof ein Drittel der Diöze�e
als �elb�tändiges Für�tbistum hatte abtreten mü��en, �o überließ
Bi�chof An�elm dem Domkapitel zu de��en Unterhalt ein Drittel
des Für�tbistums mit den Zehnten und den anderen Nußungen,
mit der Gerichtsbarkeit und den übrigen Hoheitsrehten, wie er

�ie �elb�t in �einen zwei Dritteln übte; mit andern Worten: fortan
gebot das Domkapitel in dem ihm zuge�tandenen Teil des für�t-
bi�höflihen Ermlandes als unum�chhränkter Landesherr.

Am 27. Januar 1264 be�tätigte An�elm in �einer damaligen
Eigen�chaft als päp�tliher Legat die eigene Shöpfung. Es muß
auffallen, daß er, ein Deut�hordensbruder, den ermländi�chen
Kapitularen niht die Deut�chordensregel zur Pfliht machte. Er

wagte es offenbar niht, da Erzbi�chof Albert und auch die päp�t-
lihe Kurie wohl kaum dafür zu haben gewe�en wären, die preu-

ßi�hen Bistümer und ihre Kapitel �o ohne weiteres dem Orden

bedingungslos auszuliefern. Die�er mochte �ih mit der Hoffnung
getrö�ten, daß er das augenbli>lih niht Erreihbare bei der

näch�ten Gelegenheit doh dur<�eßen werde. Er täu�chte �ich. Was

ihm bei dem kulmi�chen, dem pome�ani�chen, dem �amländi�chen
Kapitel noh im Laufe des 13. Jahrhunderts gelang, bei dem erm-

löndi�hen �<lug es fehl. Wohl hat er ver�chiedene �einer Diener

und Gün�tlinge, nie aber einen �einerPrie�terbrüder in den Reihen
der ermländi�hen Domherren, nie einen �olhen wieder auf dem

bi�höflihen Stuhl von Ermland ge�ehen. Das i�t von ent-

heidender Bedeutung für die �elb�tändige politi�he und gei�tige
Entwi>elung des ermländi�henFür�tbistums geworden, und {hon
Lukas David, der aus Allen�tein gebürtige Hofgerihtsrat bei

S&tzog Albrecht, deutet darauf hin, wenn er in �einer aus der
%

2
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zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts �tammenden Preußi�chen
Chronik �chreibt: „Die Deut�hherren haben mit mancherlei An-

hlägen, �owohl allhie in Preußen als in Livland ge�ucht, daß alle

Bi�chtums ihnen inkorporiret, und die Bi�chöfe ihres Ordens Ge-

no��en �ein �ollten, welches doh die Ermländi�che Kirche �amt ihren
Vi�chofen niemals tun wollen, obwohl Bi�chof An�elmus, �o im

Ermländi�chen der er�t, auh ein Bruder des Deut�chen Ordens

gewe�en. Daher es au<h kommen, daß allwegen feine, gelehrte
und geubte Leuth in der Ermländi�chen Kirchen funden worden.“

Nicht weniger als die Bekehrung ihrer Diöze�anen zum Chri�ten-
tum nahm die Ausübung des zunäch�t wichtig�ten Hoheitsrechtes,
des Verfügungsrehtes über Grund und Boden, nahm

Die Be�iedelung des Für�tbistums
die Tätigkeit und Aufmerk�amkeit der neuen ermländi�hen Lan-

desherren in An�pruh. Der mit {honungslo�er Härte geführte
Eroberungsk»”ieg hatte fur<htbar unter den Eingeborenen aufge-
räumt. Der darauf folgende er�te Abfall der Unterworfenen, der

niht weniger als elf Jahre dem Orden �hwere Sorgen bereitete,
hatte aufs neue weiteStre>en men�chenleer und zurWü�te gemacht.
Jett lag das Land öde und verla��en da, zur freien Verfügung
der Eroberer �tehend, der An�iedelung und des Anbaues harrend.
Und �chon zogen �ie heran, im Gefolge der Ritter und Kreuzheere,
die deut�hen Koloni�ten, um — fa�t no< �hwerer als die Erobe=-

rung
— mit deut�hem Fleiß und deut�hem Schweiß das Ge-

wonnene zu behaupten und zu �ihern. Lang�am zwar, gleih�am
ta�tend, aber unaufhalt�am lichtete die deut�he Axt das Di>icht
der preußi�hen Wälder, und der deut�he Pflug furhte den zum
Teil noh jungfräulihen Boden.

Im Jahre 1252 war Bi�chof An�elm in �eine Heimat Schle�ien
und weiter nah Mähren gegangen. Er wollte dort wahr�cheinlich
An�iedler für �ein fernes Ländchen werben; und auch die <le-
�i�chen und mähri�chen Gei�tlichen, die �ih �päter im Kapitel der

ermländi�hen Kirche finden, dürfte er damals für �ein Bistum

gewonnen haben. Seit 1254 weilte er wieder in Preußen, wo er

bis 1260 eifrig im Dien�te des Ordens tätig i�t. Dann brach der

zweite große Auf�tand der Eingeborenen aus. Nachdem im Stillen

alles �orgfältig vorbereitet war, erhoben �i< am Vorabend von

St. Matthäus, am 20. September 1260, unter erprobten Führern
die fünf inneren Gaue Samland, Natangen, Warmien, Poge�a-
nien und Barten, und vom Ge�tade der O�t�ee bis an die Grenzen
Pome�aniens ging an die�em Tage der Greuel der Verwü�tung
und Vernichtung. Alles, was an den Chri�tenglauben erinnerte,
ward zertreten, entheiligt, zer�tört; alle Landbewohner, Chri�ten
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und Deut�che, die niht mehr Zeit fanden, in einen der fe�ten
Pläze zu flüchten, würgte das Schwert oder traf das harte Los

der Knecht�chaft.
Auch im bi�chöflihen Ermland herr�hte der Aufruhr. Noh

im er�ten Jahr der Empörung legten �ih die Preußen mit einem

großen Heer vor Burg und Stadt Braunsberg und berannten �ie
�charf einen Tag lang. Zwar wurde der Angriff von den Bürgern
und Burgleuten zurü>ge�hhlagen; aber enge hielt der Feind den

Ort um�chlo��en, und als dann bei der �teigenden Not 40 Männer

�ich herauswagten, um Heu und Holz einzubringen, wurden �ie
�ämtlih er�hlagen. Da getrauten �i<h die Braunsberger niht
mehr, Stadt und Burg zu halten. Sie brannten �ie auf und

zogen ab mit Weib und Kind und der notwendig�ten Habe gen
Elbing. Die 60 chri�tlihen Kriegsleute, die ihnen die Ordens-

brüder von dort zur Hilfe ge�hi>t hatten, kamen zu �pät und

kehrten wieder um. — Wohl gleichzeitig mit Braunsberg erlag zu

Anfang des Jahres 1261 Heilsberg, die zweite Burg des Bi�chofs
von Ermland. Drei preußi�he Heerhaufen hatten �ie mit drei

Belagerungsma�chinen und anderem Kriegsgerät ringsum einge-
hlo��en. Bald gingen den Belagerten die Lebensmittel aus. Der

Hunger zwang �ie, ihre Pferde zu �hlahten und �amt den Häuten
zu verzehren. Schließlih entwichen auh �ie heimli<h nah Elbing.
12 preußi�che Gei�eln, die von früher her als Bürgen für die
Treue der umliegenden Land�chaft in ihrer Gewalt waren, nahmen
�ie mit �i, blendeten �ie und �hi>ten �ie dann ihren Angehörigen
zurü>. — Rö�el, die bi�<höflihe Burg tief hinten im Barter-

lande, blieb, wie es �cheint, vorläufig unbehelligt. Peter von Dus-

burg weiß zu berichten, daß des Ordens Kriegsvolk �ie be�etzt
hielt, und es i�t niht unmögli<, daß Bi�chof An�elm das Be-

�aßzungsreht des fe�ten Plazes hier auf der Grenze �eines Ge-

bietes vorer�t noh den Ritterbrüdern zuge�tanden hatte, weil �ie
von hier aus das benachbarte Galindien mit be�onderem Erfolg
bekämpfen konnten. Doch gleih auf die er�te Nahriht von der

Ein�<hließung der Burgen Königsberg, Kreußburg, Barten�tein
zündeten die Brüder, vermutlih in den er�ten Tagen des Jahres
1262, voller Schre>ten die Fe�te an und �uchten auf heimlichen
Wegen dur<h Waldungen und Wildnis Zuflucht in anderen Or-

densburgen.
Im März 1261 war Bi�chof An�elm außer Landes gegangen.

Zu �einem Statthalter hatte er den Braunsberger Domherren und

Elbinger Pfarrer Herwich ernannt und hatte zuglei<h von Thorn
aus dem Landmei�ter von Preußen Hartmud von Grumbaga) un-

be�hränkte Vollmacht erteilt, den bi�höflihen Untertanen preu-

ßi�hen Stammes ihren Abfall zu verzeihen und den einen und
den andern au<h mit Freiheiten zu begaben, falls die�es zum

kt
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Nugzen des Landes und zur Wiederher�tellung des Friedens
irgendwie beitragen könnte. Und Hartmud hat den ihm ge-

wie�enen Weg be�chritten. Das alte Privilegienbu<h des bi�<öf-
lihen Archivs zu Frauenburg bewahrt noh die Ab�chrift einer

Landverleihung aus die�er Zeit auf, übrigens die einzige aus der

Zeit An�elms; alle anderen vom er�ten ermländi�hen Bi�chof über

Grund und Boden ausge�tellten Ver�chreibungen hat der wilde

Aufruhr �purlos hinweggefegt. „Alte Handfe�te für Wagten“
�teht darüber. Auf dringendes Er�uchen Hartimuds verleiht der

Statthalter Herwih durch die zu Elbing am 20. Mai 1261 ausge-

fertigte Urkunde den Preußen Szinten, Pisz, Pogononie und

Azovirth 40 Hufen in Poge�anien zu beiden Seiten des Drewenz-
flu��es dort, wo er in die Pa��arge mündet, mit Vorrechten, die

�ie den deut�hen Gutsbe�ißern nahezu gleich�tellten.
In der�elben Wei�e wird man auh �on�t auf die Einge-

berenen einzuwirken und �ie von der Sache ihrer Landsleute zu
trennen ge�ucht haben. Aber es dürften doh immer nur einzelne
gewe�en �ein, denen �o die Waffen aus der Hand gerungen wur-

den. Ganz andere Silfe mußte dem Orden kommen, wollte er

der Empörer wieder Herr werden.

Solche Hilfe {nell herbeizuholen, hatte der ermländi�he
Bi�chof �eine Diöze�e verla��en und �i<h an den Hof des mächtigen
Vöhmenfür�ten Ottokar begeben. Gegen Ende des Jahres 1261
weilte er in Prag, wo er zu�ammen mit einem andern Bi�chof von

jen�eits der Weich�el her, der aber wohl niemals �eine Diöze�e
ge�ehen hat, mit Heinrih von Jatwe�onien oder Jadzwingerland
(Sudauen) am Weihnachtstage der Krönung Ottokars zum Könige
beiwohnte. Ueberhaupt �tellte er jezt �eine ganze Kraft voll in den

Dien�t des Ordens, da mit de��en Herr�chaft auh die �eine �tand
und fiel. Auf die per�önlihen Vor�tellungen des Hochmei�ters
Anno von Sangershau�en bei der Kurie erfolgte gegen Ende des

Jahres 1261 �eine Ernennung zum apo�toli�hen Legaten für
Böhmen, Mähren und die Erzdiöze�en Salzburg, Gnefen und

Riga, damit er als �olcher in den genannten Gebieten das Inter-
e��e für den Orden aufs neue belebe; und mit be�onderem Eifer
wird An�elm den Auftrag Urbans TY. vom 3. Januar 1202 aus-

geführt haben, der ihm befahl, die wider die Tartaren gerü�teten
Kreuzfahrer zum Zuge gegen die auf�tändi�hen Preußen zu be-

wegen. Unermüdlih eilte er in den näch�ten Jahren zwi�chen
Möhren, Böhncen, Schle�ien, Preußen hin und her. Auch im �üd-
lihen und we�llihen Deut�chland läßt er �i<h na<hwei�en. Doch
[<lief,lih facit er alle Hoffnung aufgegeben zu haben, jemals
�ein Vistum wiedorzuerlangen. Seit 1268 etwa nahm er �einen
Aufenthalt in dem Dorf (der heutigen hle�i�hen Stadt) Reichen-
bah in der Breslauer Diöze�e, de��en �ämtlihe Einkünfte ihm
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dur den Landkomtur von Böhmen und Mähren als Entgelt für
�eine �o treuen 91e erfolgreihen Bemühungen am 28. Februar
1269 auf Lebenszeit ver�chrieben wurden. Wie �ehr ihm auch jeht
noh �eine Kirche am Herzen lag, zeigt das Ver�prechen, zu dem
er den Orden damals bewog, nah �einem Tod an �einen Nach-
folger 100 Mark oder 50 Pfund reinen Silbers polni�chen Ge-

wihtes zum Aufbau der ermländi�chen Kathedrale zu zahlen.
Uebrigens �ollte An�elm die voll�tändige Niederwerfung des

preußi�hen Auf�tandes noh erleben. Samland war, wenn man

von kleineren Empörungsver�uchen ab�ieht, �hon �eit 1263 be-

ruhigt. Balga und Elbing hatten dank ihrer ungehinderten, un-

ver�chließbaren Verbindung mit der See überhaupt niht genom-
men werden können; Kulmerland und Pome�anien hielten die

Ritter troßz aller Gegenan�trengungen der Eingeborenen nah wie

vor fe�t in ihrer Hand. Nach nahezu dreizehnjährigem Kampfe
legten die Ermländer, Natanger und Barter, ihrer Führer und

Kriegshäupter beraubt, durch keinen Mund mehr zum Opferkampfe
für Freiheit und Vaterland begei�tert und in ihren gemein�amen
Be�trebungen zu�ammengehalten, entmutigt die Waffen nieder,
al�o daß mit dem Ende des Jahres 1273 fa�t ganz Preußen, #o-
weit es früher �hon erobert gewe�en war, dem Orden von neuem

gehor<hte. Nur in der Mitte des Landes hielt �ih no< der Stamm

der Poge�anier. Noh war Burg Heilsberg in ihrer Gewalt, und
bis nah Elbing �treiften ihre Scharen, dem Orden empfindliche
Verlu�te beibringend. Doch auh ihre Tage waren gezählt. Mit

�tarkem Heere brachen der Landmei�ter Konrad von Thierberg der

Aeltere und die Brüder in den Gau. Von einem Ende vis zum
andern verheerten �ie ihn dur< Naub und Vrand, er�h!ugen dt2

Männer, <{leppten die Weiber und Kinder mit �ih fort. Burg
Heilsberg ward genommen, die Be�aßung niedergemegzelt. Und

fortan ruhte, wie der Chroni�t �ich ausdrüd>t, das Preußenland in

Frieden. Es war die Ruhe, der Frieden des Kirhhofs.
Die Kunde von dem glü>lihen Ausgang der Kämpfe in

Preußen bewog den alternden Bi�chof, dorthin zurü&zukehren.
Auch den Hochmei�ter Anno von Sangershau�en wird die end-

gültige Unterdrü>kung des Auf�tandes na< Preußen gerufen
haben, wo inzwi�chen das gänzlih verwü�tete Galindien gleihfaus
in die Gewalt des Ordens gekommen �ein dürfte. Vermutlich
damals verbriefte Hohmei�ter Anno dem Bi�chof An�elm, um

�e-nen An�prüchen auf ein Drittel von Galindien gere<ht zu wer-

den, die galindi�<he Wildnis hinter der ermländi�hen Südo�t-
grenze.

An�elm hat das Wiederaufblühen �eines Bistums niht mehr
erlebt. Wohl �ezte er �eine leßte Kraft dafür ein, und namentlih
dem Wiederaufbau Braunsbergs galt �eine Sorge. Allein die
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no<hmalige Erhebung der Poge�anier im Jahre 1277, hinter denen

insgeheim die übrigen Stämme �tanden, �cheint ihn zaghaft ge-

macht, Alter und Krankheit und oft getäu�hte Hoffnung �einen
früher �o tatkräftigen Gei�t vor der Zeit gebeugt zu haben. Ent-

�agend �tellte er in �einem Te�tament den größten Teil �eines Nach-
la��es zum Be�ten der Stadt Braunsberg zur Verfügung, an deren

Wiederer�tehung er übrigens niht mehr re<t glaubte. Kurz dar-

auf i�t er im Jahre 1278 ge�torben. Zu Elbing, wo er �eine lezten
Lebenstage zugebraht haben mag, liegt er begraben. Die St.

Nikolaibibliothekda�elb�t bewahrt no heute unter �einem Namen
einen hand�chriftlihen �on�t unbekannten Traktat über den hl. Jo-
hannes auf.

Mit den Bürgern von Braunsberg waren imJahre 1261 auh
die ermländi�hen Domherren nah Elbing geflüchtet. Nah dem

Tode An�elms traten �ie nun no<h im Jahre 1278 �azungsgemäß
zu�ammen und betrauten mit der Wahl des neuen Bi�chofs den

Domdechanten Heinri<h und den Domherrn Magi�ter Jordan.
Die�e wählten den Prop�t des Kapitels, Heinrich, zum Oberhirten
der Diöze�e. Doch der Erzbi�chof Johann [. von Riga verweigerte
als Metropolit die Be�tätigung, da er bereits aus eigener Macht-
vollkommenheit den Rigaer Domprop�t Johannes zum Bi�chof von

Ermland erkoren hatte. Dagegen legte das ermländi�he Kapitel
Berufung beim apo�toli�chen Stuhle ein. Pap�t Nikolaus TT]. be-

�chied beide Bi�chofskandidaten vor �ich na< Rom, ließ �i< von

ihnen unter Eid die Ge�chichte ihrer Wahl berichten, bewog �ie zum

freiwilligen Verzicht auf ihre etwaigen Rehtsan�prüche und ent-

hied dann zu Gun�ten des ermländi�hen Domprop�tes, den er

auh eigenhändig zum Bi�chof weihte am 21. März 1279.

Heinrich 1. Fleming, Ermlands 2. Bi�chof,
1279 bis 1300,

war ein Sproß der Lübecker Ratsfamilie Fleming. Sowie der

Deut�che Orden mit der Mündung des Elbingflu��es den Aus-

gang zur See in Preußen gewonnen haïite, ge�ellten �i< den auf
dem Landwege nah dem neuer�hlo��enen Koloniallande ziehen-
den Rittern, Kaufleuten, Bauern aus Schle�ien, aus Thüringen,
aus Nieder�ach�en, bald auh die �eefahrenden Lübe>er. 1237

gründeten �ie Elbing; wenige Jahre �päter machten �ie den Ver-

�uch, �elb�tändig in die Eroberung des Samlandes einzugreifen
und eine Stadt am Pregel anzu�eßen. Der Ver�uch �cheiterte,
aber das erreichten �ie, daß ihnen unter dem 10. März 1246 der

�e<�te Teil des Samlandes und 2500 Hufen im nördlihen War-

mien �üdli<h vom Pregel bis hin zur Lenzenburg zwi�chen Na-

tangen und dem Fri�chen Haff zuge�prohen wurden.
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Zu den Lübe>ker Bürgern nun, die an die�em Unternehmen
beteiligt waren, gehörte ein Johannes Fleming. Er i� vermut-

lih der Bruder Heinrihs, damals ein tann in der Vollkraft
�einer Jugend, in jenem Alter, in welhem der Men�h �i<h am

leihte�ten zum Verla��en �einer Heimat ent�chließt, um in der

Fremde das Glüe> zu �uhen. Er mag dann bald �eine Ge�chwi�ter
nachgezogen haben, 3 Brüder, Heinrih, Albert, Gerhard, und
eine Schwe�ter, Walpurgis. Sämtlich ließen �ie �i< {<hließli<h
im bi�höflihen Ermland nieder und �tellten ihre Kräfte wie ihr
niht unbedeutendes Vermögen in den Dien�t des neuen Für�t-
bistums. Alle Wahr�cheinlichkeit priht dafür, daß �ie bereits an

der Gründung der er�ten Stadt Braunsberg dur<h An�elm her-
vorragend beteiligt gewe�en �ind. Johannes hat vermutlih als
Lokator und Schultheiß ihre An�ehung geleitet, während Hein-
ri< wohl von Anfang an im Kapitel der ermländi�hen Kathe-
drale �aß. Jedenfalls war Johannes Fleming der Schultheiß,
d h. der Richter der be�onderen Stadtgemeinde, die die Brauns-

berger nah der Zer�törung ihres Ortes auh in Elbing bildeten,
und �ein Bruder Heinrih �tand damals als Domprop�t an der

Spitze des ermländi�hen Kapitels.
Vielleiht hat Johannes noch zu Lebzeiten An�elms im Jahre

1276 oder 1277 es unternommen, die Braunsberger von Elbing in

ihre alte Heimat zurü>zuführen; doh dürfte dies Unternehmen,
wenn es überhaupt �tattgefunden hat, wegen des in jene Jahre
follenden leßten Auf�tandes der Eingeborenen mißglü>t �ein.
Nachdem dann Heinri<h Fleming Bi�chof geworden war, wurde

die Neugründung Braunsbergs im Jahre 1279 wirkli<h aus-

geführt. Nicht an der früheren Stelle, �ondern eine kurze Stre>e

weiter oberhalb er�tand am Pa��argefluß die junge Pfanzung.
Nomentlich aus der Vater�tadt ihres Gründers und �eines bi�<höf-
lihen Bruders, aus Lübe>, werden ihr auf dem Seewege die An-

�iedler zuge�trömt �ein, wie �hon das lübi�he Recht bewei�t, mit

dem �ie begabt wurde. An die landesherrlihe Burg, an deren

Stelle �h jeßt das Lehrer�eminar und die Aufbau�chule erhebt,
lehnte �ih die Stadt — es i�t die Alt�tadt Braunsberg — an.

Von der einen Seite �hüßte �ich der Fluß; �on�t wurde �ie, wie

jede mittelalterlihe deut�he Stadt, durh Erdwall, Graben und

Rlankenzaun ge�ichert, eine Befe�tigung, die er�t zwei Men�chen-
alter �päter, er�t um die Mitte des 14. Jahrhunderts dur eine

�tcinerne Ringmauer mit Wehrtürmen und breitem, tiefem Stadt-

graben er�eßt wurde. Die Pfarrkirhe ward der heiligen Katha-
rina geweiht und der Unterhalt des Pfarrers dur< Verleihung
von �ehs Hufen �icher ge�tellt.

Wann die Alt�tadt Braunsberg von ihrem Landesherrn, dem

Bi�chof Heinrih Fleming ihre Handfe�te, d. h. ihre Verfa��ungs-
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urkunde, ihr verbrieftes lübi�hes Stadtre<ht erhalten hat, ob am

29, März 1280 oder am 1. April 1284, wird �ich, da die Original-
ausfertigung verloren gegangen i�t und die �päteren Erneuerun-

gen und Ab�chriften das Datum zweideutig zu le�en ge�tatten,
wohl kaum mehr mit voller Sicherheit ent�cheiden la��en. Die

Stadthandfe�te �iherte den Bürgern von Braunsberg einen freien
Markt an einem Tage, der ihnen für die Stadt, für die Um-

gegend, für das ganze Land der geeignet�te hien. Sie gewährte
ihnen, ohne Be�chränkung und ohne Ein�pru<h von Seiten des

Landesherrn, vor dem Richter und dem Erbgericht der Stadt die

freie Verfügung über ihren Grundbe�iz, �ofern es niht ein lan-

desherrlihes Lehen war. Sie ge�tand ihnen die freie Wahl, die

Ein- und Ab�ezung der �tädti�hen Obrigkeiten, des Schultheißen,
der Schöffen, der Ratmannen, der Bürgermei�ter, der Aelterleute

zu. Selb�t des Be�tätigungsrehtes begab �h hier der Bi�chof,
ein Zuge�tändnis, das Braunsberg vor allen anderen ermlän-

di�hen und preußi�chen Städten auszeichnete. Sie ge�tattete ihnen
zu Nuß und Vorteil der Gemeinde die uneinge�hränkte Errich-
tung �ogenanter Bänke und Buden, jener den deut�hen Städ-

ten des Mittelalters �o eigentümlihen gemein�amen Verkaufs-
�tellen für die unentbehrlih�ten Gewerke, für Bäer und Flei�cher,
für Schu�ter und Kür�chner, für Krämer und andere, �owie die

unge�hmälerte Einziehung des daraus fließenden niht un-

beträchhtlihen Zin�es einzig und allein zum Wohl und Be�ten der
Stadt. Sie verlieh ihnen die Gerichtsbarkeit im ganzen �tädti�chen
Weichbild auf öffentlihen Straßen, auf Wegen und Stegen, in

allem und überall, mithin au<h die Blutgerihtsbarkeit — eine

unerhörte Vergün�tigung, die nur no<h Elbing genoß — und

dazu das Erbgericht der Stadt. Denn �hon hatte �i<h Brauns-

berg, was der Nachbar�tadt Frauenburg gleichfalls �hon nah
wenigen Jahrzehnten, den übrigen ermländi�hen Städten aber

er�t �ehr viel �päter gelang, von der Vormund�chaft �eines Grün-

ders und Schulzen Johannes Fleming frei gemaht; es hatte ihm
das erblihe Schulzenamt mit �einen Befugni��en und Einkünften
abgekauft, und bereitwillig hatten Bi�chof Heinrih und �ein Ka-

pitel den Kauf be�tätigt. So fiel der Stadt außer dem ihr nah
Siedelungsre<ht zu�tehenden einen Drittel der Gerihtsbußen auh
das zweite Drittel zu, auf das �on�t der Erb�hulz als der

Vor�itzende des �tädti�hen Gerichtes, des �ogenannten gehegeten
Thinges, An�pruh hatte, während das dritte Drittel dem Lan-

desherrn verblieb. — Zum Beweis �einer be�onderen Liebe,

Gun�t und Gnade gewährte der Bi�chof allen In�a��en, Bewohnern
und Bürgern der Stadt für ewige Zeiten freie Fi�cherei mit jeder
Art von Fanggeräten im bi�<höflihen Teil des Haffes und in der

Pa��arge. Doch �ollte die Mündung des Flu��es ausgenommen
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�ein, um den Zuzug der Fi�che niht zu �tören, und eben�owenig
durften die Braunsberger ohne ausdrüd>lihe landesherrlihe Er-

laubnis in der Pa��arge Aal�ä>e �tellen oder da�elb�t wie auh in

den andern Gewä��ern ihres Weichbildes Wehre bauen.

Den ihr verliehenen Grund und Boden be�aß die Stadt nah
lübi�hem Recht mit allem Nußen und Nießbrau<h. Nur die An-

lage von Mühlen, die Biberjagd, den Bergbau auf Salz, Gold,
Silber und anderes Metall behielt �i< die Landesherr�chaft vor.

Noh 10 Jahre geno��en die Bürger Freiheit von allen La�ten
und Abgaben. Dann hatten �ie für jede A>erhufe alljährlih zu
Martini einen Vierdung, d. h. ein Achtel Pfund Pfennige von

der im Lande umlaufenden Münze an den bi�höflihen Ti�h zu

zahlen. Frei von die�em Hufenzins blieb das Gemeindeland,
jenes zu Wie�en, Wald und �on�tigem gemein�amem Nugznieß der

ganzen Bürger�chaft be�timmte Gebiet, im ganzen 100 Hufen ein-

hließlih der jen�eits der Mühle Arnolds, der heutigen We>liß-
mühle gegen die Burg un�erer lieben Frauen (Frauenburg) hin
angewie�enen 6 Pfarrhufen. Das Gemeindeland bildete in der

Haupt�ache der beim Wald Ro�enwalde, dem �päteren Gute

Ro�enort, gelegene große Sumpf, der bald darauf den Namen

Harzau oder Herzau führt, und für de��en Nuzung als Wald

noh die heutigen Bezeihnungen Holzmorgen und Hohes Holz
�prechen.

Es mußte das Be�treben der Landesherr�chaft �ein, ihren
jungen �tädti�chen Pflanzungen von vornherein die volle volks-

wirt�chaftlihe Ausnußzung ihres ge�amten Grundbe�ißes zu er-

möglichen,�ie in ihrem bere<htigten Verlangen, von jedem Grund-

�tück die�elben La�ten und die�elben Pflichten der Gemeinde gegen-
über zu fordern, na< Kräften zu unter�tüßen und zu begün�tigen.
Dahin zielte eine Be�timmung, die auf den er�ten Blik hart zu
�ein �cheint, zu der �i<h jedo<h Bi�chof Heinrih Fleming bei

Meaunsberg
— �ie i�t übrigens in allen preußi�hen und ermlän-

di�chen Städten durchgeführt worden — ohne Zaudern ver�tand.
KeineOrdensgeno��en�chaft durfte eine Hof�tätte, ein Bürger-
haus oder Bürgererbe innerhalb der Stadtgrenzen gegen den Wil-

len und ohne die Zu�timmung der Gemeinde auf irgend eine

Wei�e erwerben. Es �ollten damit die Klö�ter niht völlig aus

dem Bereih der Städte verwie�en, es �ollte nur ihrem Ueber-

handnehmen ge�teuert werden. Und das hat die Maßregel er-

reiht. Wie im Ordens�taat überhaupt haben au< im Für�tbis-
tum Ermland die religiö�en Geno��en�chaften niht re<t aufkom-
men können. Während des Mittelalters gelang es den Franzis-
kanern, in Braunsberg und Wartenburg, den Augu�tiner-Ere-
miten, in Rö��el Niederla��ungen zu gründen. 1507 berief
Vi�chof Lukas Wagzelrode Antonitermönhe nah Frauenburg, und
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1€41 übergab Nikolaus Szyszkowski den Franziskanern von der

�trengen Ob�ervanz die neuerbaute Wallfahrtskirhe und das da-

mit verbundene Klo�ter in Springborn.
Das größte der großen Zuge�tändni��e, mit denen die Huld

des Landesherrn die Braunsberger begnadete, dürfte aber das

�ein, daß ihnen alle dur<h die Handfe�te verbrieften Rechte �elb�t
dann verbleiben �ollten, wenn die Stadt aus irgendeinem Grunde
an einen andern Ort verlegt werden �ollte.

Es war ein bedeut�amer Augenbli> in der Ge�chichte des

Für�tbistums Ermland, als Heinrih Fleming �einer er�ten und
in der Folge wichtig�ten Stadt das Gründungsprivileg erteilte.
In eindru>svoller Wei�e vollzog �ich auf der Burg un�erer lieben

Frauen, wo der Bi�chof gerade Re�idenz hielt, die feierliche
Rethtshandlung. Umgeben von den Domherren und mit ihrer
ausdrüdlichen Zu�timmung überreichte der Landesherr vor ver-

�ammeltem Hof�taat, vor Rittern und Lehnsleuten den Abgeord-
neten der Braunsberger Bürger�chaft per�önli<h das wertvolle

Pergament, an dem zur Bekräftigung �einer Rehtsgültigkeit, �ei-
ner Echtheit und Unanta�tbarkeit an �eidenen Schnüren in höl-
zernen Kap�eln die aus rotem Wachs gefertigten großen Siegel
des Bi�chof und Kapitels hingen. Außerdem bürgten dafür mit

ihrer Unter�chrift der Domprop�t Heinrich, der Domherr und El-

binger Pfarrer Gottfried, zwei weitere Mitglieder des Kapitels,
die beide den Namen Johannes trugen, des Bi�chofs Kaplan
Martin, der vermutlih die Urkunde abgefaßt und ge�chrieben
hatte, des Bi�chofs Brüder Johannes und Albert, der Bistums-

vogt Brulandus und von den ermländi�hen Lehnsleuten Werner

von Ru��in (Ro��en).
Rund 330 näher begrenzte Hufen �tellten die Handfe�te und eine

�pätere Schenkung Heinrichs ][. zur Verfügung der jungen Stadt.

Sie waren zum Teil er�t urbar zu machen, weite Wald�tre>en
waren auszuroden, Sümpfe und Morä�te auszutro>nen, und

manches Jahr no<h wird ins Land gegangen, mancher Shweiß-
tropfen wird vergo��en worden �ein, ehe Braunsbergs Bürger
den gehofften Gewinn aus ihren Ae>tern ziehen konnten, auf
deren Erträge �ie zunä<h�t in der Haupt�ache angewie�en waren.

Bald aber nahm ihre Tätigkeit eine andere Richtung. Der ciff-
bare Pa��arge�trom, der tief in das Hinterland eindrang und es

ihnen er�hloß, die Nähe der See, das Lübe>er Kaufmannsblut,
das in ihren Adern rollte, lo>te �ie unwider�tehli<h zu Schiffahrt
und Handel, die weit reiheren Gewinn ver�prachen, weit höhere
Genü��e in Aus�icht �tellten. Und mit dem Handel blühte das

Gewerbe auf. Der A>kerbau ward ungelenkeren Händen über-

la��en, die Feldmark zum größten Teil zu Stadtdörfern und

Stadthöfen ausgetan, deren Bewohner fortan gegen be�timmte
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Lei�tungen an die Stadt die Bearbeitung und Ausnuzung des

Bodens be�orgten. Im Laufe des 14. Jahrhunderts ent�tanden
im Braunsberger Stadtgebiet links von der Pa��arge die Stadt-
dörfer Hermannsdorf (das Terrain des jeßigen Stadtwaldes
außer dem neu�tädti�hen Moor) Willenberg und Stangendorf
mit Julienhöhe, die Stadthöfe Huntenberg, Auhof und Rudolfs-
höfen (Rodelshöfen) mit Kagzenhöfen. Nimmt man dazu alles,
was heute no<, abge�ehen vom neu�tädti�hen Moor, auf dem
linken Pa��argeufer zum Braunsberger Weichbild gehört, und

auf dem rehten Ufer des Flu��es die Ländereien, die unter den
Namen Aue, Freiheit und Roßgarten bis zur Heiligenbeiler
Kreisgrenze, bis hin nah Ein�iedel und Ro��en gehen, dann hat
man die Gemarkung der alten Stadt Braunsberg.

In großen Umri��en, aber harf und deutli< erkennbar

zeichnet die Braunsberger Handfe�te

Die ermländi�che Stadt,
veran�chaulicht �ie ihr Ent�tehen, ihre er�ten einfahen inneren

wie äußeren, politi�hen wie wirt�haftlihen Verhältni��e und

Einrichtungen, gibt �ie von ihr ein Bild, zu dem die Handfe�ten
der anderen ermländi�chen Städte und �on�tige ge�hihtlihe Nach-
rihten no< manchen bedeut�amen Pin�el�tri<h hinzuzufügen
ge�tatten.

Mit der Gründung, mit der An�ezung einer Stadt betraute
die Landesherr�chaft in der Regel einen Unternehmer, den �oge-
nannten Lokator, der ein in jeder Beziehung zuverlä��iger Mann

�ein und das volle Vertrauen der Herr�chaft genießen mußte. Zur
Belohnung für �eine Mühewaltung erhielt er das in �einer Fa=-
milie �ich weiter vererbendeSchulzen- oderRichteramt, d.h. er wurde

Erb�tadt�chultheiß und damit zugleich, da die Reht�prehung die

höch�te Mahhtvollkommenheit in �eine Hände legte, erbliher Orts-

vor�tand. Die er�te große Sorge des Lokators war die Auswahl
des Plates, auf den die Stadr zu �tehen kommen �ollte; denn da-

von hing zum guten Teil ihre gedeihlihe Entwi>elung und pä-
tere Blüte ab. Genügende Sichergeit gegen feindlihe Ueberfälle,
Bodenbe�chaffenheit, Hinterland, Ab�aßmöglichkeiten für Handel
und Gewerbe, die Trinkwa��erfrage vor allem und manches an-

dere war dabei zu berü>�ihtigen. Hier hatte die Um�iht und der

Scharfbli> des Unternehmers Gelegenheit, 1< im hell�ten Licht zu

zeigen. Um den einmal gewählten und vom Landesherrn ge-

nehmigten Plag, den �ogenannten Stadtanger, dem man, wenn

es irgend anging, die Form eines Quadrats oder Rechte>s, jeden-
falls die eines Viere>s gab, ward, �oweit ihn niht die Natur

�elb�t dur< Flü��e, Seen, Sümpfe oder �on�twie �hüßte, ein Gra-
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ben ausgehoben, ein Erdwall aufgeworfen, ein Plankenzaun ge-
zogen. Die Grenzen der Stadtgemarkung oder des �tädti�chen
Weichbildes, d. h. des an- und umliegenden Gebietes, das der

Landesherr den Bürgern als Grundbe�ig zu geben gedachte,
wurden gemeinhin dur< bloßen Umritt fe�tgelegt in der Wei�e,
daß man ein viere>iges Stü> aus dem zur Verfügung �tehenden
Land heraus�<hnitt und die gerade Linie nur dann verließ, wenn

Wa��erläufe, Hügelrü>en, Tal�enkungen und dergleihen �ih als

gegebene Grenzen darboten. An den Brechpunkten der o be-

�timmten Gemarkung wurden die Grenzhügel aufgeworfen, von

dem einem die�er Hügel zum andern wurden hohe Grenzwälle
aufge�hüttet und damit das �tädti�he Gebiet ringsum ab-

ge�hlo��en. Die Größe des Stadtangers wie die der Gemarkung
rihtete �ich nah der Zahl der An�iedler, die der Lokator aus dem

deut�<hen Mutterlande — denn nur Deut�che konnten das Bür-

gerreht erwerben —- bereits herangezogen hatte oder, falls er

die ver�prohene Anzahl niht hatte gewinnen können, weiter

heranzuziehen �ih verpflichtete. Von die�er �einer Hauptaufgabe
erhielt er au<h den Namen Lokator, d. h. An�eter, Gründer (einer
Ort�chaft). Je mehr Koloni�ten dem Lokator zurVerfügung �tanden,
de�to größer mußte der größeren Zahl der nötigen Haus�tätten
wegen der Stadtanger, de�to größer, um die Ernährung der An-

�iedler �iher zu �tellen, der �tädti�he Gemarkungsplan beme��en
werden. Seine Hufenzahl <häßte man vorer�t nur ab. Stellte

�ich �päter bei genauerer Verme��ung Uebermaß oder Untermaß
heraus, dann vergrößerte oder verkleinerte �ih dem ent�prechend
zugleich der an den Landesherrn zu zahlende Hufenzins. In die

Mitte des dur<h Graben, Wall und Plankenzaun einge�hlo��enen
und befe�tigten Raumes kam, wenn es irgend anging, der Markt-

plat oder Ring zu liegen. Die in der Fort�ezung �einer vier

Seiten nah beiden Richtungen hin für gewöhnlih geradlinig
verlaufenden Straßenzüge teilten den Stadtplan in eine Reihe
regelmäßiger Viere>e, von denn jedes eine ganz be�timmte, nah
Ruten (die Rute maß 3.77 Meter) gleihmäßig ausgeme��ene Zahl
von Grund�tü>ken umfaßte. Ieder Anzögling nun, der dem Ruf
des Lokators gefolgt war und �i<h an der Gründung der Stadt

beteiligt hatte, erhielt ein �ol<hes Grund�tü>, eine �ogenannte
area pro curia, eine Stätte zu Haus und Hof. Man unter�chied
ganze und halbe Hausgrund�tü>ke. Zu den ganzen Häu�ern, die

vor allem am Markt oder do< in �einer Nähe lagen, gehörte
immer eine ganze Hufe des �tädti�hen A>kerlandes; die halben
Häu�er, die weiter ab vom Stadtmittelpunkt die übrigen Straßen
einnahmen, hatten nur An�pruch auf eine halbe Hufe. Auf allen

ganzen und halben Häu�ern ruhte Brauerei-, Brennerei- und

Schankgerechtigkeit. Die Zuwei�ung der Grund�tü>e an die ein-
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zelnen Koloni�ten, ob ganze ob halbe Häu�er, ob am Markt oder

in den Neben�traßen, regelte �i<h na< dem von ihnen mit dem

Lokator abge�chlo��enen Vertrag, wobei Stand, Tüchtigkeit, Ver-

mögen die gebührende Berü>k�ichtigung fanden und unter Gleih-
berehtigten im Zweifelsfalle das Los ent�hied. Wenn dann

�päter, �owie die junge Pflanzung �ih eingewurzelt hatte und ihr
Fortbe�tand und Gedeihen ge�ichert �chien, der Zuzug �ich mehrte,
ganze und halbe Häu�er aber niht mehr zu vergeben waren,

ent�tanden an der Stadtmauer oder außerhalb der�elben in den

Vor�tädten die �ogenannten Buden, deren Inhaber, die Klein-

bürger, wie �ie im Gegen�ag zu den Be�ißern der ganzen und

halben Häu�er, im Gegen�ay zu den Voll- oder Großbürgern
hießen, mit wenigen Morgen des noh zur Verfügung �tehenden
A>erlandes, mit �ogenannten Gärten �ih begnügen mußten. Doch
blieb auh die Zahl der Budenbepnyer oder Kleinbürger eine ge-
nau be�timmte, über die niht hinausgegangen werden durfte und
konnte.

Großbürger wie Kleinbürger vererbten ihren Grund-

be�ig, Haus und -

Hof und A>erland, ungehemmt nah dem
in jeder Stadt geltenden Reht; auh durften �ie über

ihre liegende und fahrende Habe vor dem Richter und Erbgericht
der Stadt frei verfügen, �ie verkaufen, vertau�chen, ver�chenken,
in Braunsberg ohne jede Ein�chränkung und ohne jeden Ein-

pruh von Seiten des Landesherrn, �on�t freili<h nur, wenn der

Käufer, wenn der Nachfolger die Gewähr bot, daß er die auf dem

Grund�tü> ruhenden La�ten und Pflichten der Herr�chaft gegen-
über treu erfüllen könne und werde. — Nur Deut�che durften,
wie �hon erwähnt, Bürger werden, nur Bürger ein �tädti�ches
Amt verwalten, ein �tädti�<hes Grund�tück be�ißen, nur �ie Handel
treiben und ein Handwerk ausüben.

Nach Ablauf einer be�timmten Anzahl von Freijahren, die

jeder Stadt gewährt wurden, weil das ihr angewie�ene Gebiet

zum größten Teil er�t urbar gemaht werden mußte, hatte jede
Hufe, die unter dem Pfluge �tand, jährlih, in der Regel zu Mar-
tini (11. November) den �ogenannten Hufenzins an den landes-

herrlichen Ti�h zu zahlen. Er betrug in den ermländi�hen Städ-
ten zu lübi�hem Recht, in Braunsberg undFrauenburg 4 Mark,
in den übrigen, die �ämtli zu kulmi�hem Recht ausgetan waren,

54 Mark der landesüblihen Pfennige, wozu bisweilen no<
eine Naturalabgabe, be�tehend bald in Hühnern, bald in Ge-

treide, hinzukam. Dem Pfarrer �tand von jeder A>erhufe das

�ogenannte Meßgetreide, der Dezem oder der Zehnte, ein Scheffel
Roggen und ein Scheffel Hafer zu. Frei vom Hufenzins blieb

das Gemeindeland, blieben die 4—6 Pfarrhufen, blieb das dem

Lokator zugewie�ene Erbe, das, untrennbar mit dem Schulzen-
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amt verbunden, in der Regel den zehnten Teil des ge�amten
�tädti�hen A>kerlandes umfaßte. Das Gemeindeland war auch
vom Dezem frei, während das Schulzengut vermutlih nur die

Hälfte, vielleiht auh nur ein Viertel des �on�t üblihen Mefß-
getreides zu entrichten hatte.

Das Gemeindeland, das die Landesherr�chaft allen Städten mehr
oder weniger reihli< zumaß, diente zur gemein�amen Holz- und

Weidenuzung. Und es war eine �ehr kluge �oziale Maßregel, die
dem Einzelnen nur, in�ofern er ein Glied des großen Ganzen
war, den Mitgenuß von Grund und Boden ge�tattete. Sie

knüpfte ihn mit allen �einen Intere��en fe�t an die Gemeinde,
�ie �hügte ihn aber auch �elb�t bei den größten Unglüd>sfällen vor

vélliger Verarmung und vor dem gänzlihen wirt�haftlihen Zu-
�ammenbru<h. Das Weidereht, das dem Bürger kein Gläubiger
oder Wucherer bela�ten oder gar nehmen konnte, �icherte ihm un-

ter allen Um�tänden für einen großen Teil des Jahres den Unter-

halt �eines Viehes, die in be�timmten Grenzen freie Holzung
gewährte ihm das nötige Brenn- und Bauholz und ließ ihn der

Köëlte des Winters �owie etwaigen Feuersbrün�ten, gegen die es

damals noh keine Ver�icherungen gab, ruhiger entgegen�ehen.
Nimmer hätten die ermländi�hen Städte die fur<htbaren Brände,
von denen �ie in früheren Jahrhunderten oft bis zur völligen
Vernichtung heimge�u<ht wurden, o <nell verwunden, hätte
ihnen das Holz ihrer Gemeindewälder niht das ko�tenfreie Ma-
terial zum Wiederaufbau ihrer Gebäude geliefert. — Etliche
Hufen der �tädti�hen Gemeindefreiheit wurden übrigens in Éleinen

Parzellen von wenigen Morgen an die Hausgrund�tüce a1s �oge-
nannte Morgenpläne aufgeteilt und blieben wie alles �on�tige
zu einem Bürgererbe gehörige A>erland unzertrennli<h damit

verbunden, durften unter keinen Um�tänden für �ih allein ver-

kauft, ver�chenkt, vertau�cht oder �on�twie der betreffenden Hof-
�tätte entfremdet werden. Un�ere Vorfahren waren eben in jeder
Beziehung trefflihe und vor allem prakti�he Volkswirte, die die

Exi�tenz auh des kleinen Handwerkers und Gewerbetreibenden

auf den Landbe�iß und den A>erbau gründeten und ihn �o für
die Zeiten, da Handel und Gewerbe darniederlagen, vor der

drücend�ten Not bewahrten.
Und noch ein Drittes diente der Erhaltung eines ge�unden,

lei�tungsfähigen Bürger�tandes. Keine Ordensgeno��en�chaft, kein

Ordensmann, überhaupt niemand, der niht das Bürgerrecht er-

werben konnte oder wollte, durfte, wie �hon die Braunsberger
Handfe�te be�timmt, eine �tädti�che Hof�tätte, ein Bürgererbe gegen

den Villen und ohne die Zu�timmung der Gemeinde kaufen oder

�cn�twie an �ih bringen. Auch durfte keiner mehr als ein Bürger-
grund�tü> �ein eigen nennen. Es ent�prang die�es Verbot der
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rihtigen Erwägung, daß ein wahrer Bürger nur der mit �einer
ganzen Per�önlichkeit und �einem ge�amten Haben und Können

für alles eintretende und haftende ortseinge�e��ene Eigentümer
�ein könne; es lag ihm die Ueberzeugung zu Grunde, daß das

unbe�chränkte Verfügungsrecht in ab�ehbarer Zeit zur Zu�ammen-
legung von Grund�tü>en, zur Häufung des Be�itzes in wenigen
Handen und damit zur Verarmung oder do< zur Verminderung
der Bürger�chaft und �o zum Niedergang des Gemeinwe�ens
führen müßte. Alle kommunalen Rechte und Pflichten wurzelten
eben in der Per�on des Bürgers. Nach der Größe �eines Grund-

be�ißes wurde er zu den notwendig werdenden Hand- und Spann-
dien�ten und Naturallieferungen herangezogen; nah der Höhe
feines Um�azes hatte der Kaufmann, der Gewerbetreibende, der

Handwerker beizutragen zu dem Zin�e, den die Gemeinde von

dem mit dem Rathaus unter einem Dach befindlichen �tädti�chen
Kaufhaus, von der Bade�tube und der öffentlihen Wage, von

den Bänken der Flei�her und Bä>er, von denBuden der Schu�ter,
Krämer und Kür�chner, von den Scheergaden der Tuchmacher und

anderen von der Stadt eingerichteten und beauf�ihtigten Ge-

bäulichkeiten zog. Denn noch durfte niemand, mochte er nun

Handwerker oder Kaufmann, Großhändler oder Krämer �ein, der
Kontrolle wegen, �eine Erzeugni��e und Waren im eigenen Hau�e
feilbieten. Ein jeder war an die eben genannten, gemein�amen,
öffentlihen Verkaufs�tellen gebunden, deren ein�tiges Vorhanden-
�ein noh heute die gleihlautenden Straßennamen wie Flei�h=
banken�traße, Brodbänken�traße u�w. bezeugen. Doch nur in den
Städten mit lübi�hen Recht, nur in Braunsberg und Frauen-
burg �tand der aus die�en gemein�amen Einrichtungen fließende
Zins unge�hmälert der Gemeinde zu; in den übrigen, die kul-

mi�hes Recht hatten, kam gemeinhin nur ein Drittel in den

Stadt�ätel, das zweite Drittel gehörte dem Erb�chultherz, das

lezte der Landesherr�chaft. Lettere erhielt außerdem in den

Städten mit kulmi�hem Recht „zu Urkund der Herr�chaft und des

kulmi�hen Rechtes“, d. h. zum Zeihen der Anerkennung des ihr
verbleibenden Obereigentums an dem �tädti�hen Grund und Bo-
den für jede ganze Hof- und Haus�tätte innerhalb der Mauer
1 kölni�chen oder 6 kulmi�che Pfennige, eine Abgabe, die die Städte

zu lübi�hem Recht niht kannten. Frei von die�er Anerkennungs-
gebühr blieb immer der Pfarrhof, die �ogenannte Widdem, die

im übrigen als ganzes Haus galt und dem ent�prehend an der

Weide- und Holznuzung �owie an den freien Hausmorgen des

Gemeindelandes Anteil hatte. — Ohne Frage be�aß jede ermlän-

di�he Stadt �hon in ihren er�ten Anfängen einen oder mehrere
Krüge. Auch der von die�en Krügen einkommende Zins �tand
entweder der Gemeinde allein zu oder wurde zwi�chen Gemeinde,
Erb�chultheiß und Landesherr�chaft geteilt.
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Wohl als �hwer�te Pflicht la�tete auf den Städten der Kriegs-
dien�t. Schon die In�tandhaltung der Stadtbefe�tigung und der

Wachdien�t an den Toren, wozu die Bürger ohne Ausnahme her-
angezogen wurden, kann als Kriegsdien�t gelten. Voch auh zur

Heeresfolge waren grund�ägli<h alle Bewohner der Stadt �owie
des �tädti�hen Weichbildes gehalten, mochte es �ih nun um Land-

wehr oder Angriff handeln. Vermutlich hatten dabei der Stadt-

hultheiß oder, wo das Schulzenamt bereits im Be�iz der Ge-

meinde war, die Stadt als �olhe, weiter die Schulzen der

�tädti�hen Dörfer und die Inhaber der �tädti�hen Höfe Reiter-

dien�t, die übrigen Bürger, die Stadtgeno��en, die Vor�tädter und
die �tädti�hen Bauern Fußdien�t zu lei�ten; aber nicht alle in

jedem einzelnen Fall, niht alle au< in gleiher Wei�e, �ondern
abge�tuft nah Stand, Vermögen und Grundbe�iß. Aller Wahr-
�cheinlichkeit nah gab es darüber allgemeine, für das ganze Für�t-
bistum und für alle �eine Städte gültige Vor�chriften und Ver-

einbarungen zwi�hen dem Deut�chen Orden, dem ober�ten Kriegs-
herrn des ge�amten Preußenlandes, und den ermländi�chen Lan-

desherren, dem Bi�chof und Kapitel. Die Zahl der �tädti�chen
Ge�tellungspflihtigen wird wohl jedes Mal, dem Bedürfnis ent-

�prechend, fe�tgelegt und auf die einzelnen Städte nah dem Maß=
�tab ihrer Größe und Einwohnerzahl verteilt worden �ein.

Mit das ausge�prochen�te Kennzeichen einer Stadt war das

Marktrecht. Die �ogenannten Jahrmärkte, 2 bis 4 im Jahre,
fehlten keiner ermländi�hen Stadt; aber au<h die Wochenmärkre
— �ie fanden für gewöhnli<h am Sonnabend.�tatt — wurden

einigen von ihnen bereits dur< ihre Handfe�te verbrieft. An

die�en Markttagen nun �trömten die Landleute der ganzen Um-

gegend hinein in die Stadt, um die Ergebni��e ihres Fleißes,
die Erträge des A>erbaues und der Viehzu<ht an den dort

�izenden Kaufmann und Gewerbetreibenden abzu�eßen und ihrer-
�eits de��en Waren und Erzeugni��e einzuhandeln und einzutau-
hen. So blühte allmählih mit der zunehmenden Be�iedelung
des platten Landes Handel und Wandel in den Städten auf, und

neben dem Kaufmann fand der Handwerker ein gutes und reih-
liches Auskommen.

Auch freie Jagd und Fi�cherei in den Grenzen ihrer Gemar-

kung, überhaupt die ge�amte Nugnießung und Ausbeutung des

ihnen verliehenen Grundes und Bodens ward den Städten in

der Regel ohne jede Be�chränkung zuteil. Nur den Biberfang
behielt �ih die Landesherr�chaft vor und dazu den Bergbau auf
Salz und alle Metalle. — Von den Mühlen in den Städten wie

im �tädti�hen Weichbild �tand ur�prünglih dem Landesherrn die

eine, dem Lokator und �einen Rehtsnachfolgern die andere Hälfte
zu, d. h. �ie hatten zu gleihen Teilen für ihren Bau, für ihren
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etwaigen Wiederaufbau, für ihre Ausbe��erung, kurz für alles,
was ihre Unterhaltung und ihr Betrieb erhei�chte, einzu�tehen,
geno��en aber auh zu gleichen Teilen ihre Erträgni��e und Ein-

künfte. Doh �hon frühe brachten Bi�chof und Kapitel dur
Kauf oder Ablö�ung �ämtlihe ermländi�hen Stadtmühlen in

ihren alleinigen Be�iß, und die landesherrlihe Mühle zeigte neben
dem landesherrlihen Schloß, das bei jeder Stadt �ih erhob, auch
nah außen hin die Hoheit des Landesherrn über das �tädti�che
Gemeinwe�en an.

Der Schützer des Rechts, der Träger der Reht�prehung, der

ober�te Gerihtsherr war und blieb auh in den Städten und

ihren Gemarkungen grund�äglih der Landesherr, in den erm-

ländi�hen Städten al�o der Bi�chof oder das Kapitel. Doch da

die�e ihrer gei�tlihen Würde wegen an der Ausübung der Ge-

rihtsbarkeit vielfah behindert waren, �prachen �ie niht �elb�t das

Recht, �ondern in ihrer Stellvertretung und in ihrem Namen ihre
Vögte. Nun war es �eit undenklihen Zeiten Brauch in deut�chen
Landen, daß jeder freie deut�he Mann nur von �einen Standes-

geno��en gerihtet werden durfte. Eine Shmälerung die�es in

ihrem Mutterland geltenden Rechtsbrauches aber hätten �ih die

Koloni�ten unter keinen Um�tänden gefallen la��en: Und #o
�prachen �ich au< im Für�tbistum Ermland die Bürger der Städte
von Anfang an in ihrem eigenen Stadtgeriht, im eigenen
„Thing“ das Recht. Dadurh daß der Landesherr dem «Lokator
und �einen Rechtsna<hfolgern das Schultheißen-, d. i. das Richter-
amt verlieh, mate er �ie zu Vor�ißenden die�er Stadtgerichte, die

durch ihre Bei�izer, die Schöffen, das Urteil <öpfen oder �chaffen
(daher der Name Schöffen) d. h. finden ließen und es dann im

Namen des ober�ten Gerihtsherrn verkündeten. In den Städten

mit lübi�hem Recht, in Braunsberg und Frauenburg, waren,

wenig�tens in �päterer Zeit, Mitglieder des Rates die Gerichts-
bei�ißer; in den Städten zu kulmi�hem Reht wurden �ie auf
Lebenszeit anfangs von der ganzen Bürger�chaft, dann vom Rat

allein gewählt und von der Landesherr�chaft be�tätigt. Sie bil-

deten hier eine be�ondere Schöffenbank mit einem Schöffenmei�ter
an der Spige.

Man unter�cheidet die kleinen und die großen Gerichte oder

die niedere und die hohe Gerichtsbarkeit. Die kleinen Gerichte
durften auf Geld�trafen bis zu 4 Shillingen erkennen und um-

faßten zudem die bürgerlihen Rechts�treitigkeiten, �oweit die�e
niht vor den Rat gehörten; die großen Gerihte waren in dem

Strafmaß über 4 Schillinge hinaus unbe�chränkt und gingen zu-

glei<h an Hand und Hals, erkannten als peinlihe oder Bluts-

gerihtsbarkeit auf Todes�trafe und Gliederver�tümmelung. Die

niedere Gerichtsbarkeit unter�tand ganz dem Schultheiß, der auh

o)
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ihre Bußen, ihre Gefälle für �ih einzog; die hohe oder Bluts:

gerihtbarkeit dagegen blieb für gewöhnlih dem landesherrlihen
Vogt vorbehalten. Wohl wurden die Straftaten, die vor ihr
Forum gehörten, gleihfalls vom Stadtgeriht unter dem Vor�ißz
dee Schulzen, des �tädti�hen Richters verhandelt und abgeurteilt,
aber es ge�hah im Bei�ein des Vogtes, der gleih�am als Ver-

kTörperung der Gerichtshoheit des Landesherrn �einen Play zur
Rechten des Vor�igenden hatte. Er konnte die über die Schul-
digen verhängten Geld�trafen ermäßigen oder ganz nieder�chlagen.
Er�t dur< �eine Zu�timmung und Be�tätigung wurden die Ur-

teile, die an Hand und Hals gingen, rehtskräftig. Von den Geld-

bußen der großen Gerihte erhielt der Schultheiß ein Drittel.

Es �ollte dies ein An�porn für ihn �ein, innerhalb der Stadt-

grenzen auf die Verbrecher, einheimi�che und auswärtige, zu fahn-
den, �ie gefangenzunehmen und in �icheres Gewahr�am zu

�een. Die anderen zwei Drittel verblieben dem Vogt, d. h. dem

Landesherrn. Nur in Braunsberg �ollten �ämtlihe Geld�trafen;
ob von den kleinen, ob von den großen Gerichten, zu je eines

Drittel zwi�hen Bi�chof, Stadt und Lokator oder Schultheiß ge:

teilt werden. Mit der Erwerbung des Schulzenamtes fiel dann

au das dazu gehörige Drittel der Gerihhtsgefälle �owie die freie
Wahl des Schulzen an die Gemeinde. Die hohe oder Blutsgerichts-
barkeit �tand, wie �hon erwähnt wurde, von allen ermländi�chen
Städten, nur Braunsberg zu, während das �ogenannte Straßen-
gericht, d. h. die Ahndung und Aburteilung der auf den öffent-
lihen Straßen, auf den Wegen und Pfaden des Landes verübten

Lerbrechen wohl immer mit dem lübi�hen Recht verbunden ge-

we�en i�t. Ueber die von eingeborenen Preußen im Stadtgebiet
begangenen Vergehen richtete nur der landesherrlihe Vogt; doch

zog auch hier der Schultheiß ein Drittel der Gefälle.
Die Regierung und Verwaltung der Stadt lag in den Hän-

den der Ratmannen oder Kon�uln, die den Rat der Stadt bil

deten und deren Haupt der Bürgermei�ter, der Prokon�ul war.

Nur wenn wichtige und hwierige Angelegenheiten, wenn z. B.

Geldumlagen zur Verhandlung �tanden, wurden die Vertreterder

Gemeinde, die Aelterleute zu den Rats�izungen mit beratender

und be�chließender Stimme hinzugezogen; und in ganz be�onderen
Fällen, wo es um Gedeih und Verderb des Gemeinwe�ens ging,
ward die ge�amte Bürger�chaft befragt. Wie dieSchöffen wurden

auch die Ratmannen ur�prünglih von der Gemeinde gewählt und

vom Landesherrn be�tätigt. Nur Braunsberg machte wieder in-

cfern eine Ausnahme, als es die Be�tätigung �einer Ratsherren

niht nahzu�uchen, ja dem Bi�chof niht einmaleine Anzeige von

ihrer Wahl zu er�tatten hatte. Um die Mitte des 14. Jagrhun-
derts brachte dann der Braunsberger Rat die Wahl �einer Mit-
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glieder ausließlih in �eine Gewalt, indem er �i< dabei auf das

lübi�he Recht berief, das in der Tat dem Rat die Befugnis zu-

�prach, �i �elb�t zu ergänzen, für ein dur< den Tod oder �on�twie
auscheidendes Mitglied nah eigenem, freiem Erme��en ein an-

deres zu wählen. Auch in den übrigen ermländi�hen Staotren

verlor die Bürger�chaft bald ihr Wahlrecht, das an den Rat und
den Landesherrn überging.

Vor dem Rat vollzogen die Bürger die Handlungen der frei-
willigen Gerichtsbarkeit, den Kauf, den Verkauf, den Tau�ch, die

Schenkung der liegenden und fahrenden Habe, und er hatte jeden
nach geltendem Recht laut Billigkeit zu verab�chieden. Er �ah auf
Ordnung innerhalb und außerhalb der Ringmauer, �oweit das

�tädti�che Gebiet reihte, er verfügte mit Zu�timmung der Gemeinde

über das Stadtgut, er be�orgte die öffentlihen Bauten, hielt Stra-

ßen und Brücken in �tand, ver�ah die Einwohner aus der �tädti-
chen Ziegel�heune mit Ziegeln und Kalk um „billigen“ (der
Billigkeit ent�prechenden) Preis, er �hlihtete die Streitigkeiten
wegen der Felder und Geköchgärten, vertrat die Stadt nah außen
in rehtlihen und Handelsangelegenheiten, er übte die Markt-

und Straßenpolizei aus, er erließ mit Genehmigung der Landes=

herr�chaft die �tädti�he Willkür oder Polizeiordnung, die der

Vürger�chaft, damit �ie �i< ihre Be�timmungen genau einpräge,
alljährli<h einmal öffentli<h vorgele�en wurde, er erteilte, wobei
der Landesherr außer für Braunsberg wieder Miterwägung und

Be�tätigung �i vorbehielt, den nah und nah �ih bildenden Zünf-
ten, Gewerken, Gilden und Bruder�chaften ihre Sazungen,
Rollen und Gewohnheiten.

Mit dem Anwach�en der Ge�chäfte teilten �ich die Ratsmit-=

glieder in die einzelnen Zweige der Verwaltung, und zugleih
ward ein be�onderer, in der Regel juri�ti�h gebildeter Stadt�chrei-
ber, der Iiotarius in das �tädti�he Negierungskollegium gezogen.
Die Aemter der Bürgermei�ter und Ratmannen waren Ehren-
ämter, die ihren Inhabern nichts eintrugen. Er�t im Laufe der

Zeit wurden damit gewi��e Gefälle und Zuwendungen verbunden,
die �ich in den ver�chiedenen Städten ver�chieden ge�talteten.
Gemeinhin be�tanden �ie in der Nußung einiger Morgen der

Gemeindeländereien, in einigen Fudern Heu aus den �tädti�chen
Roßgärten, einigen Hundert Ziegeln aus den �tädti�chen Ziegel-
heunen, einigen Achteln Holz aus den �tädti�hen Waldungen,
wozu dann noh ein Teil der Gebühren von den Kauf- und Tei-

lungs- und anderen Verträgen, vom Bürgergeld, von den Stand-

und Torgeldern der Wochen- und Jahrmärkte und manches andere

kcm. In einigen Städten hatten einzelne oder alle Magi�trats-
per�onen außerdem das Vorrecht, ein Gratial-, ein Gnadenbier zu

brauen, ohne hierfür Acci�e und Braupfannengeld zu zahlen.
gt
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Aber alle die�e Zuwendungen und Vergün�tigungen waren doch
kein ent�prehendes Entgelt für die aufgewandte Zeit und Mühe.
Darum konnten nur reihe und unabhängige Bürger für die

Ratsmitglied�chaft in Betracht kommen, was wiederum zur Folge
hatte, daß bald ganz be�timmte Familien �i< als Ratsfamilien
oder Ge�chlechter gegen die übrige Bürger�chaft ab�chlo��en. So

entwid>elte �ih allmählih ein �tädti�hes Patriziat.

Bi�chof Heinrih ]. Fleming hatte �einen Rückweg von Rom

dur< Mähren genommen, wo er nahweislih von Mitte Juni bis

Ende Augu�t des Jahres 1279 �i<h aufhielt. Er war dann weiter,

vermutlih nah �einem Bistum geeilt, um von ihm und der Ka-

thedrale in aller Form Rechtens Be�iß zu ergreifen. Bei die�er
Gelegenheit dürfte er zu Frauenburg am 29. März 1280 der

Stadt Braunsberg die Handfe�te verliehen haben. Doh nicht
lenge litt es ihn im Ermland. Wahrjcgeinlih hat er �i< noh
1280 nah Niederdeut�hland begeben, um in �einer alten für �eine
neue Heimat An�iedler zu gewinnen. Von Lübe> begleitete er,

wenn niht alles trügt, den dortigen Bi�chof, der vielleiht an den

päp�tlihen Hof ging, bis nah Schle�ien; wenig�tens halten �i<
beide am 8. Februar 1282 gemein�am in Breslau auf. Auch in

Schle�ien wird Heinrih für fein Für�tbistum Koloni�ten geworben
baben; denn die Be�iedelung des den Preußen abgerungenen Ge-
bietes blieb für länger als ein Jahrhundert die dringend�te Auf-
gabe der neuen Landeshecrren, des Ordens �owohl wie der Bi-

[höfe und ihrer Kapitel, und mußte auf das ent�chieden�te in An-

griff genommen werden.

Die Niederwerfung Galindiens �owie die Unterjohung der

drei ö�tlihen Stämme der Sudauer, Nadrauer und Schalauer war

bis zum Jahre 1283 entgültig beendet, und das ganze Land von

der unteren Weich�el bis über die untere Memel hinaus, von der

O�t�ee bis an die Grenze Polens und Litauens gehor<hte fortan
unbedingt den neuen Herren. Und mochte auh no< in mancher
Vru�t das wilde Feuer der Rache und des Ha��es gegen die Unter-
drüd>er der alten Freiheit und des alten Glaubens heimlih fort-
glimmen und weiterfre��en, die Furht war zu groß, als daß es

nc<mals offen und allgemein hätte aufflammen können. Aber
wie �ah das Land aus. Der O�ten von Schalauen und Na-

drauen, fa�t ganz Sudauen und Galindien, große Teile von Po-
geïanien, wo der Kampf be�onders erbittert und bis zum legten
Augenbli> geführt worden war, einzelne Strihe von Barten,
Natangen und Warmien blieben bis tief ins 14. Jahrhundert hin-
ein eine Wildnis, nichts als dichter, undurzdringliher Urwald,
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in dem höch�tens vereinzelte Fi�cher, Jäger und Beutner aus dem

verfemten Stamm der Eingeborenen ihr We�en trieben. Der

zweite große Auf�tand hatte unter den Bewohnern des ohnehin
�hwach bevölkerten Landes vollends aufgeräumt und die Uebrig-
gebliebenen mit wenigen Ausnahmen auf Gnade und Ungnade,
re<tlos und unfrei dem Sieger überliefert. ©o galt es, das

men�chenleere, verwü�tete, öde Land aufs neue zu be�iedeln, dur<
Heranziehung fremder, durhgehends deurcher Koloni�ten den
Stand der Grundbe�ißer gewi��ermaßen neu zu �chaffen.

Im Sommer 1282 ging der ermländi�he Bi�chof, nahdem die

Verbereitungen vollendet waren, ans Werk. Die Gründung von

Braunsberg gab für die Be�iedelung der weiteren Lanüja-
einen fe�ten Stüßpunkt; Stadt und Burg gewährten bei etwa her-
einbrehenden Gefahren einen �iheren Zufluhtsort. Lang�am,
gleih�am ta�tend, aber unaufhalt�am drang die Koloni�ation in

das Innere des Bistums vor.

Fa�t jeder Schritt, der zur Urbarmahung Preußens ge�chah,
i�t dur irgendein <hriftlihes Denkmal bezeihnet, und gerade für
das Ermland �ind die �ogenannten Handfe�ten, jene urkundlichen
Ver�chreibungen, die bei der Gründung der Städte und Dörfer,
bei der Verleihung der Güter und Waldpläne den Lokatoren und

Lehnsleuten von der Herr�chaft ausge�tellt wurden, niht nur ab-

�hriftli< in den Privilegienbüchern des bi�höflihen und dom-

fapituläri�hen Archivs zu Frauenburg und ab�chriftlih oder ur-

hriftlih in den Archiven der Städte und Güter und in den

Schulzenladen der Dörfer in �eltener Voll�tändigkeit vorhanden,
�ondern �ie �ind dur< den vom Verein für die Ge�hihte und Al-=

tertumskunde des Ermlandes herausgegebenen Codex diploma-
ticus Warmien�is oder die Rege�ten und Urkunden zur Ge�chihhte
Ermlands bereits zum größten Teil der allgemeinen Benugzung
zugänglih gemachtworden. Die�e �hriftlihen Denkmale la��en uns

die Zeit und den Gang der Be�iedelung des Für�tbistums �owie
dieBedingungen, unter denen �ie ge�hah, genau erkennen, �ie zeigen,
daß Ermlands Für�ten über den deut�chen Zuzöglingen die alten

Vewohner des Landes, die Stammpreußen niht vergaßen, daß �ie
auch an die�e mit wei�er Schonung ihrer Eigenart zahlreihe Be-

�izungen zu dem einheimi�chen preußi�h-polni�hen wie zu dem

gün�tigeren, deut�chen-kulmi�hen Recht verliehen, �ie �tellen
zugleih die älte�ten, wihtig�ten und zuverlä��ig�ten Quellen für
die Sitten-, für die Rehts- und Verfa��ungsge�chichte des Länd-

<ons dar.

Die zahlreihen Landver�chreibungen Heinrihs I. �ind, ob

für Deut�che, ob für Preußen, �ämtlih Gutsver�hreibungen und

zwar mit ganz wenigen Ausnahmen Ver�chreibungen für �elb�t-
�tändige, einen eigenen Gemeindebezirk bildende
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Güter zu kulmi�chem Recht.
Zur Gründung von Dorf�chaften wird wohl die Zahl der Anzög-
linge vorer�t noh zu gering gewe�en �ein. Au<h mußten den

er�ten An�iedlern größere Vergün�tigungen zuge�tanden werden,
um immer wieder neue herbeizuloÆen. Für gewöhnlich in eigener
Per�on wies der Bi�chof, berat�hlagt von �einem Vogt, der das
Land und �eine Verhältni��e näher kannte, den Ankömmlingen,
deren Sammelplaß und Ausgangspunkt natürli<h Braunsberg
war, mit billiger Berü>�ihtigung ihrer Wün�che, mit Berü>-

�ihtigung auh ihrer etwaigen Verdien�te, ihrer Fähigkeiten und

der ihnen zur Verfügung �tehenden Mittel ihr neues Be�ißtum
an. Begleitet von �einen Beamten, dem Vogt, dem Kämmerer,
dem Feldme��er, dem Tolken oder Dolmet�ch, wohl �elb�t ho< zu

Roß, zog er inmitten eines Troßes rei�iger Männer ins Land hin-
ein; denn no< waren die Zeitläufte un�iher und plöglicher feind-
licher Ueberfall niht ausge�hlo��en. An Ort und Stelle wurde

das Nähere vereinbart, wurde die Hufenzahl be�timmt, wurden die

Grenzhügel aufgeworfen, wurden die Grenzwälle gezogen. Hatten
�i< dann nah kürzerer oder längerer Zeit die Koloni�ten zureht
gefunden und eingelebt, ver�prah die Siedelung Be�tand, dann

verlieh der Landesherr dem Ge�hehenen dur<h Aus�tellung der

Handfe�te unbedingte Rechtskraft. Ehrenwerte und glaubwürdige
Männer, die teils �hon bei der Einwei�ung der Beliehenen in ihre
Begüterung zugegen gewe�en �ein mochten, teils nur zu dem in

der landesherrlihen Re�idenz vor �ih gehenden feierlihen Rechts-
akt hinzugezogen worden waren, dienten dabei als Zeugen. Ihre
Namen wurden in die Verleihungsurkunde eingetragen, deren

Echtheit und Unanta�tbarkeit dur<h des Bi�chofs und des Kapitels
Ve�iegelung gewährlei�tet ward. Des Kapitels Zu�timmung be-

durfte der Bi�chof, wenn er im bi�chöflichen Gebiet Städte grün-
den oder Güter zu kulmi�hem Recht an�eßen wollte, �on�t nur,
wenn die Vergün�tigungen, die er den An�iedlern zuzuwenden
gedachte, über das gewöhnlihe Maß hinausgingen.

Das kulmi�che Recht i�t ur�prünglih ein Stadtrecht.
Es i�t niedergelegt in der kulmi�hen Handfe�te, die des Ordens
vierter Hochmei�ter, Bruder Hermann von Salza, und Bruder

Hermann Balk, der er�te Landmei�ter von Preußen, unter dem

28. Dezember 1233 den Städten Kulm und Thorn gaben, und die

ihnen, als das Original bei einem Brande Kulms in Flammen
aufgegangen war, des Hochmei�ters Stellvertreter, der Deut�ch-
mei�ter Bruder Eberhard von Seyne, am 1. Oktober 1251 mit

einigen Aenderungen erneuerte. In ihren Be�timmungen über

die Austuung von ländlihem Grundbe�ißz, den ja alle Städte, die
einen in größerem, die anderen in geringerem Umfang erhielten,



39

wurde die kulmi�che Handfe�te auh für das platte Land, natürli
mit Berück�ichtigung der hier obwaltenden be�onderen Verhältni��e,
maßgebend, und �o entwidelte �ih für den ge�amten Ordens�taat,
al�o auh für das Für�tbistum Ermland ein neues deut�ches oder

be��er ge�agt, ein be�onderes preußi�hes Recht, das den Namen

kulmi�ches oder kölmi�ches Recht führte.
Das kulmi�he Reht gewährlei�tete den damit beutehenen

Grundbe�izern eine Reihe von Rechten, be�timmte aber auh ihre
Lflichten der Landesherr�haft gegenüber. Es verlieh 1) das

flämi�che Erbreht zu beiden Ge�hlehtern, wona<h, wenn keine

Söhne vorhanden waren, das Gut nah dem Tode der Eltern ohne
weiteres auf die Töchter überging. Fehlten auh die Töchter, dann

fiel es an die Landesherr�haft zurü>;, 2) ge�tand es das freie
Verfügungsrecht über die liegende Habe zu. Nur mußte vor dem

Uebergang des Gutes in andere Hände vom Veräußerer die Ein-

willigung des Landesherrn eingeholt und der Erwerber von die-

�em ausdrüd>lih beliehen werden. In �päterer Zeit erfolgte die

Aufla��ung von kulmi�hen Gütern vor dem zu�tändigen Land-

geriht, deren es im Für�tbistum zwei gab, eines für das bi�<höf-
lihe, eines für das domkapituläri�he Gebiet; 3) gewährte das

kulmi�he Recht die volle Ausnußung, den ganzen Ertrag des
Gutes mit Ausnahme der be�onderen Vorrechte des Landesherrn,
der �ogenanntenRegalien. Als �olche bezeihnet die kulmi�he Hand-
fe�te mit gewi��en Ein�chränkungen die Seen, die Biber, die Salz-
quellen, die Gold- und Silbergruben, überhaupt alle Arten von

Metall außer dem Ei�en. Doch galt bald auh das Mühlen- und

Krugrecht, die Jagd, die Fi�cherei in den fließenden Gewä��ern, die

Bienenzucht und Honigverwertung als landesherrliher Vorbehalt;
4) überließ das kulmi�he Reht den Gutsinhabern die Recht-
�prehung über alle ihre Hinter�a��en, �oweit �ie �ich innerhalb der

Gutsgrenzen vergingen und dabei ergriffen wurden, und zwar, im

Ermlande wenig�tens, die Recht�prehung �owohl in den keinen

wie in den großen Gerichten �amt den davon fallenden Geld�trafen.
Nur das Straßengeriht wurde immer vorbehalten und mußte
be�onders verliehen werden. Die Be�ißer der kulmi�hen Güter

�elb�t �owie ihre Angehörigen hatten ihren Gerichts�tand vor ihren
Standesgeno��en im Landgeriht unter dem Vor�iß des landes-

herrlihen Vogtes.
Die Verpflihtungen, die das kulmi�he Recht den Guts»

be�izern auferlegte, be�tanden in einer Getreideabgabe, dem �oge-
nannten Bi�chofscheffel oder dem Pflugkorn, in einer Geld�teuer,
die unter dem Namen Rekognitionszins ging, und im Kriegs-
dien�t. Von jedem Pflug, d. h. von jedem Stü> A>erland, zu

de��en Bearbeitung ein Pflug ausreihte, und de��en Größe wohl
eine ganz be�timmte war — jedenfalls rehnete man, indem man
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das Unland, Wald, Heide, Sumpf, Bruch, Moor, mit in An�ah
brachte, 4 Hufen auf den Pflug — mußte alljährli<h zu Martini

an Stelle des ur�prünglihen Zehnten 1 Scheffel Weizen und

1 Scheffel Roggen an die Landesherr�chaft abgeliefert werden. Da

die Eingeborenen �ih niht des deut�hen Pfluges, �ondern eines

einheimi�hen A>ergerätes, des Hakens bedienten, die den Aer

be�tellenden Gutshinter�a��en in der er�ten Zeit aber ausnahms-
los unfreie Stammpreußen waren, die vorläufig auh weiter den

Haken gebrauhten und ihn er�t allmählih mit dem Pflug ver-

tau�chten, �o be�tand neben dem Pflugkorn das Hakenkorn; d. h.
auh der Haken wurde ein wahr�cheinli<h dem Pfluge an Größe
ganz gleihes A>ermaß, von dem jedo<h, wohl weil der Haken als

Bea>erungswerkzeug weniger �chaffte, als der Pflug, jährlih nur

ein Scheffel Weizen an den landesherrlihen Ti�h abgeführt wer-

den durfte.
Der Rekognitionszins oder die Anerkennungsgebühr betrug

im Ermland 1 kölni�chen oder 6 kulmi�he Pfennige und 1 Talent

d. i. 1 Pfund Wachs. Sie wurde, wie {hon der Name andeutet,

zur Anerkennung, „zu Urkund der Herr�chaft“ alljährli<h zu Mar-

tini oder in den nät�ten 14 Tagen gezahlt. Sie �ollte eben dem

Obereigentum des Landesherrn und zugleih �einer Landeshoheit
und Gerihtsherrlihkeit Ausdru> verleihen. Nur äußer�t �elten
wird im Für�tbistum ein Gut zu unum�chränktem kulmi�chen
Recht ohne Vorbehalt eines Rekognitionszin�es, al�o zu vollem,
zu allodialem Eigentum ver�chrieben, dem gegenüber der Landes-

herr auf alle �eine Hoheitsrehte verzichtete.
Der <hwere Roßdien�t, d. h. der Kriegsdien�t in voller

Rü�tung mit einem gepanzerten Streitheng�t und no< zwei Be-

rittenen,-wie ihn die kulmi�he Handfe�te einem jeden zur Pflicht
machte, der 40 Hufen und mehr be�aß, i�t im Ermland niemals

gefordert worden. Größeren Gütern wurden hier mehrere leichte
Reiterdien�te in leihten Waffen — und als �olche galten Bru�t-
harni�h oder Plate, Ei�enhut, Schild und Lanze — auferlegt,
�o daß durd�chnittlih auf je 25—40 Hufen der größeren und auf
jedem der kleineren Güter ein �olcher la�tete. Zugleih aber wurde
es im Für�tbistum Regel, nath der Zahl der Reiterdien�te die Re-

kognitionsgebühr zu beme��en, demnah z. B. bei zwei Reiter-

dien�ten auh die zweifahe Rekognitionsgebühr zu fordern. Wie
die Bewohner des Kulmerlandes nah der Unterwerfung des an-

grenzenden Gaues Pome�anien nur zur Landesverteidigung
zwi�hen Weich�el, Offa und Drewenz, d. h. zur Verteidigung
allein des Kulmerlandes verpflichtet waren, �o be�hränkte �ih für
die kulmi�hen Gutsbe�izer des Ermlandes die�e Verpflichtung
anfänglih auf das Gebiet der ermländi�hen Kirche, d. h. des

Für�tbistums. Er�t �eit der Mitte des 14. Jahrhunderts, �eit der
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Zeit, da die großen Litauerfahrten begannen, wurde ihr Kriegs-
dien�t wieder ein ungeme��ener, ein �olcher, der �ie auh zu Kriegs-
rei�en in das Land des Feindes hinein verpflihtete. — Im Be-

rei<h der ermländi�hen Kirche mußten �ie auh beim Bau neuer

Befe�tigungen bewaffnet er�heinen zum Schuß der Arbeiter, die

vor allem aus ihren eigenen Sinter�a��en be�tanden; doh galt
die�e Hilfe beim Burgenbau nur grund�ägzlih und nur in der

er�ten Zeit für das ganze Bistum. In Wirklichkeit war �ie �päter
nur für die Burg oder die Befe�tigung zu lei�ten, in deren Gebiet
das Gut lag. Anders die Gutshinter�a��en. Sie konnten von

Anfang an zur Verteidigung des ganzen Preußenlandes und

zum Burgenbau im ganzen Ordensbereih herangezogen werden.

Jedoch niht ein jeder bei jedem feindlihen Einfall und zu jedem
Vefe�tigungsbau. Das wäre eine unerträgliche La�t gewe�en und

ge�hah wohl nur in der dringenditen Not, wenn die Gefahr groß
war und alles auf dem Spiele �tand. Dann freilih, wenn der

allgemeine Kriegsruf, „das Ge�chrei“ dur< das Land <holl, wat

alles, was Waffen zu tragen vermochte, niht bloß die Hinter-
�a��en, zur unbedingten, {<leunig�ten Heeresfolge verpflichtet;
�on�t aber wurde genau �o wie für die Städte auch für die Guts-

be�ißer und ihre Hinter�ajjen jedesmal die Zahl der zu �tellenden
Reiter und Fußgänger be�timmt und die zum Kriegsdien�t Ver-

pflihteten abwe<h�elnd dazu befohlen.
|

Seit dem leßten Viertel des 13. Jahrhunderts ruhten auf
jetem Grundbe�iß und darum auh auf den kulmi�hen Gütern

infolge freier Vereinbarung zwi�chen Herr�haft und Untertanen

noh zwei andere mit dem Kriegsdien�t in Zu�ammenhang �tehende
La�ten, das Wartegeld oder der Wartlohn und das Schalauer-

oder Schalwenkorn. Das Wartgeld, eine Geldabgabe, wurde, wie

hon der Name andeutet, gefordert, um die Kund�chafter und

Späher an den Grenzen, die �ogenannten Wartleute, damit zu

lchnen, die auh Ermlands Landesfür�ten im Süden des Bistums

nah der galindi�hen Wildnis zu hielten; das Schalauerkorn, eine

Naturallieferung, diente zum Unterhalt der be�onders gefähyr-
deten �halaui�hen Grenzburgen, Ragnits vor allem und �einer
VBe�aßung.

Als Dezem oder Mefßgetreide hatten die kulmi�hen Güter

ihrem Pfarrer niht von der Hufe, �ondern vom Pflug, al�o von

je 4 Hufen 1 Scheffel Roggen und 1 Scheffel Hafer zu entrichten.
Da der mei�t wü�te Boden er�t urbar gemaht werden mußte,

begannen die Verpflihtungen der kulmi�hen Güter immer er�t
na< einer Reihe von Freijahren, deren Zahl �fi<h nah den ört-

lihen Verhältni��en rihtete. Ihre Rechte konnte der Landesherr
im be�onderen Falle nah Belieben erweitern, und gerade Erm-

lands Für�ten haben in der er�ten Zeit mit Vergün�tigungen



42

niht gekargt. Das Recht, Mühlen zu bauen und Krüge zu er-

rihten, das Jagd- und Fi�chereireht in der ver�chieden�ten Form
und Ausdehnung, das Bienenrecht haben �ie ihren Getreuen, wo

immer es anging, niht vorenthalten. Das Patronatsre<ht, d. h.
die Befugnis, für die auf ihren Gütern zu erbauenden Kirchen
den Pfarrer vorzu�chlagen, ward den Be�itzern aller Kirhgüter
im Für�tbistum zuge�tanden; und noch heute üben die�es Recht
die Gutsherren der 4 noh be�tehenden ermländi�hen Kirchgüter,
die Gutsherren von Elditten bei Wormditt, von Klaukendorf bei

Allen�tein, von Gr. Ram�au bei Wartenburg und von Legienen
bei Rößel. Das Recht, �ein Gut oder einen Teil des�elben als

Dorf an zins- und charwerkspflihtige Bauer auszutun, das

�ogenannte Grundreht, war wohl mit dem kulmi�hem Recht von

�elb�t gegeben, und die Städte wie die Güter im Für�tbistum haben
davon den ausgiebig�ten Gebrau<h gemacht, da bei dem Leute-

mangel — hörige Preußen waren doh nur in be�hränkter Zahl
vorhanden — eine andere Nuzung von Grund und Boden oft
<hwer und zuweilen gar niht mögli<h war. Wohl die Hälfte der

heutigen ermländi�hen Dörfer �ind ehemalige Guts- und Stadt-

dörfer.

Nicht alle Angehörigen der Stammbevölkerung hatten an

dem zweiten großen Auf�tand, der den Orden 13 Jahre hindurch
(1260—1273) unausge�eßzt in Atem hielt, teilgenommen. Gar

mancher war dem neuen Herrn und dem neuen Glauben treu

geblieben. Namentlih im ermländi�hen Kü�tengebiet, wo zwi�chen
den Burgen Elbing und Balga die Wogen der Empörung �i
beld gebrochen haben werden, �cheint ihre Zahl niht gering
gewe�en zu �ein. Sie empfingen jeßt den Lohn für ihre Art-
hänglithkeit. Noch vor Heinrihs ]. Heimkehr ver�chrieben �eine
Stellvertreter, die während �einer Abwe�enheit die Be�iedelung
des Landes leiten �ollten, der Domherr Gottfried, Pfarrer von

Elbing, und des Bi�chofs Bruder Johannes, Schultheiß von

Braunsberg, am 7. April 1282 den Preußenbrüdern Wargin und

Napergann im Felde Marim nördlih vom �päteren Mehl�a> dort,
wo der alte Warnebah der Wal�h zueilt, ein Güthen von

2 Pflügen zu kulmi�hem Recht, dem zu Anfang des 14. Jahrhun-
derts der damalige Be�izer, der Preuße Prewylten, den Namen

Perwilten gab. Mit der andern Hälfte des Feldes Marim und

mit dem an�toßenden kleinen Feld Speriti belieh der inzwi�chen
heimgekehrte Bi�chof am 2. Juli 1282 die Preußenbrüder Poy-
tun und Sa��in und den Sohn des er�teren, Stygots. Auch �ie
erhielten für ihre Vegüterung Peythunen, wie �ie �i< na< Pogy-
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tun nannte, das kulmi�he Re<ht. Das�elbe Recht ward der Fa-
milie Kir�ini, den vier Preußen Doybe, Smyge, Sange und Kon-

rad (Kumdris) für die Felder Po��ede und Suriti — es �ind die

heutigen Ort�chaften Kir�chienen und Palten — durch ihr Privi-
leg vom 4. Juni 1284 zuteil. Perwilten, Peythunen, Kir�chie-
nen und Palten gehören zu jener Kla��e von Gütern zu kulmi�chem
Recht, die man �päter aus�hließli<h die kölmi�chen genannt
hat. Es fehlten ihnen die Hinter�a��en, weil �ie dazu entweder von

vornherein zu klein waren, oder dur< Aufteilung an die einzelnen
Glieder der Sippe, die wenn nicht gleih, doch �ehr bald, wohl
{hon in der näch�ten Generation erfolgte, zu klein wurden. Es

fehlte ihnen infolgede��en auh die Gerihtsbarkeit, und �o traten

�ie, obwohl grund�äßlih in nihts von ihnen unter�chieden, all-

mähli<h in einen gewi��en Gegen�aß zu den großen kulmi�chen
Gütern mit Grund- und Gerihtsherrlihkeit, den �päter �oge-
nannten adeligen oder Rittergütern.

Zahlreiher no< als in der Mehl�a>ker Gegend hatte zu

beiden Seiten der unteren Pa��arge �üdli<h von Braunsberg
der alteinge�e��ene Stamm der Warmen die Kriegswirren über:

dauert. Hier hatte die Bevölkerung be�onders dicht ge�e��en;
denn hier lag vermutlih ein Mittelpunkt altpreußi�hen Lebens.

Davon zeugen die Grabhügel im Födersdorfer For�t in der

Nähe der ermländi�hen Landesgrenze diht an der Land�traße,
die am linken Ufer der Pa��arge von Braunsberg nah Lauk

führt; dafür priht das weite Gräberfeld auf dem Pfarrland von

Pettelkau, das Urnen in zahllo�er Menge birgt; darauf deuten

manche alten Uberlieferungen — wird doh ein großer Stein in

der Pa��arge bei Grunenberg noch heute für einen Opfer�tein aus-

gegeben —; das bewei�t der reihe Fund römtjher Goldmünzen,
der bei Gr. Tromp am 22. Juni 1822 gemacht wurde; das er-

härten die zahlreihen Per�onen- und Ortsnamen altpreußi�chen
Gepräges, die �ih gerade aus die�er Gegend in den Urkunden

erhalten haben. Hier ver�hrieb Bi�chof Heinrih [. unter dem
21. Juni 1284 dem Preußen Schroite die Felder Coyk (der Name

hängt offenbar mit Kauk, Kuke, d. h. der Kobold, der Unter-

irdi�he zu�ammen, zumal die früher erwähnte Furt Kuke hier
dur die Pa��arge führte) und Scrope zu kulmi�hem Recht. Das
ar re<ten Ufer der Pa��arge gelegene Feld Coyk, das �pätere
Gut Darethen mit der Loheide, wurde im großen Städtekrieg
(1454—1466) wü�t und kam 1486 als Wald zum Dorf Schön-
damerau. Das Feld Scrope am linken Pa��argeufer erhielt von

�einem er�ten Be�ißer den Namen Schroyte. Auch ihm brachten
die wilden Zeitläufte um die Wende des 15. Jahrhunderts den

Untergang. Es be�tand wieder mit Wald, der jeßt zur Föders-
dorfer Forft gehört. Nur eine kleine kölmi�he Be�ißung, dicht
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an der Pa��arge gelegen, 5 Hufen groß, die freili<h heute dur
das Pettelkauer Stauwerk fa�t ganz unter Wa��er ge�eßzt i�t, hat
den Namen Sthreit bis in die Gegenwart erhalten. — Nördlich
vom Feld Scrope erhielten die Preußen Trumpe und �ein
Schwe�ter�ohn Na��encepis am 1. Juli 1284 glei<hfalls zu kul-

mi�hem Recht das halbe Feld Baldingis neb�t der Hälfte der

dazu gehörigen Wie�e Pli��inges. Das Gut, dem Trumpe den
Namen Tromp gab, teilte �h �päter in das kulmi�he (adelige)
Gut Groß Tromp und ín die kölmi�he Be�izung Klein Tromp.

Weiter oberhalb am rechten Ufer der Pa��arge, nördlih vom

Ur terlauf der Wal�h ward am 25. Januar 1285 dem Preußen
Pr?èdrus und �einen Brüdern das Land zwi�hen Paf�arge,
Wal�h und Gamürbah um den Graben Pelite herum — es �ind
die nahmaligen Ort�chaften Stigehnen, Wölken (wilkis bedeutet

der Wolf) und Luben — ver�chrieben und zwar zu dem alten,
preußi�hen Recht, dem �ogenannten Erbrecht, das die Vererbung
des Gutes nur in der direkten männlichen Linie vom Vater auf
den Sohn und Enkel ge�tattete, �ich aber �on�t kaum vom kul-

mi�chen Recht unter�hied. Wenig�tens gilt Wölken mit Luben —

das abgetrennte Stigehnen war dur< Aufteilung kölmi�he Be-

�izung geworden — auf Grund �eines Privelegs vom 25. Ja-
nuar 1285 eben�o als adelige Begüterung mit Fi�cherei- und

Jagdrecht, mit Bienennuzung und Gerichtsherrlichkeit, wie die
Güter zu kulmi�hem Recht, deren Pflichten, Reiterdien�t, Pflug-
korn und Rekognitionszins, ihm gleihfalls oblagen.

Schon am 27. Juli 1282 hatte Heinrih ]T. den Preußen-
brüdern Curthi (der Windhund) und Simon �owie ihrem Ver-

wandten Tarpi in An�ehung ihrer dem bi�<höflihen Stuhl und

der ermländi�hen Kirche willig gelei�teten, treuen Dien�te zu
beiden Seiten der unteren Drewenz dort, wo �ie in die Pa��arge
mündet, 50 Hufen in den auf der Grenze von Warmien und

Poge�anien, aber <hon in Poge�anien gelegenen Feldern Bo-

gathenis und Kercus zu preußi�hem Erbrecht verliehen. Unter
dem 14. Augu�t 1287 übertrug der Bi�chof dann dem Curthi
allein, wegen �einer freudigen Opferwilligkeit für den Chri�ten-
glauben, zu kulmi�hem Recht die Felder Kercus und Lagama�t
und dazu die Hälfte der Felder Bogathenis und Spraude. Die

andere Hälfte der beiden zuleßt genannten Felder wurde dem

Tarpi zuge�prohen. Doh auh Tarpis Anteil muß bald darauf
an Curthi gekommen �ein; denn �eit dem 19. Dezember 1312 i�t

de��en Sohn Tunge bis auf 5 Hufen im unge�hmälerten Be�iß
der Felder Bogathenis und Spraude, denen er den Namen Tün-

gen (heute Gut und Dorf Tüngen) gab, während er das Feld
Kercus am 6. Augu�t 1318 zu dem gleihnamigen Dorf Kirku�en
(heute Kri>hau�en) austat. — Auf den 30 Hufen im Feld Ka-
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rixekaymen, die Simons Söhnen Bando und Tulegeden gleich-
falls am 19. Dezember 1312 zu kulmi�chem Recht verorieft wur-

den, erwuchs das Gut Karixekaymen, aus dem dur< Umformung
und Ueber�ezung (kaymis, kayme heißt das Dorf) �päter Korbs-

dorf wurde.

Doch nicht nur in der Mehl�a>er Gegend und im unteren

Pa��argetal, auch tiefer im Lande �uchte Bi�chof Heinrih Fleming
die Re�te der Stammbevölkerung mit ihrem Schick�al zu ver�öhnen
und in �einen und �einer Kirche Dien�t zu ziehen. An der mitt-
leren Alle, �üdli<h vom �päteren Gutt�tadt, ver�chrieb er am

13. Augu�t 1284 dem Preußen Gaudinis und �einen Brüdern

Poburs, Cantune, Cawald und Argaldinus �owie ihrem Oheim
Scanthito auf dem Felde Cabicaym (Kapkeim) ein Acterlos, ein

Spal, wie es auf altpreußi�ch hieß, das�elbe, das ein�t ihrem Vater
Stirnis gehört hatte, als Lehen nah preußi�hem Erbrecht zu

ewigem Be�iz. Die Siedelung i�t niht von Be�tand gewe�en.
Dagegen hielt �ih die Be�ißung eines anderen Eingeborenen, die

Heinrih [. nördlih von Gutt�tadt im Felde Praysliten, dem

nahmaligen Altkirh, gleihfalls zu preußi�hem Erbrecht ver-

�chrieb. Jn den vierziger Jahren des 14, Jahrhunderts �aß auf
ihr der Preuße Nodoben, in gerader Linie ein Nachtomme des

Er�tbeliehenen, de��en Namen unbekannt i�t. — Und no<h manchen
anderen Angehörigen des alten Preußenvolkes hat Heinrich
Fleming �eine Gun�t erwie�en und �ie mit Landbe�ig ausge�tattet.
Solche Preußen �ind die in der Ver�chreibung von Stigehnen ge-
nannten Te�im, Sampoltot und Tu�tyn, ein �olcher i�t wahr�chein-
lih des Bi�chofs er�ter Vogt Brulandus. Auch Sander von Sy-
ryene, Su�tide von Bardyn und zundiko von Mehl�a> �owie oer

Kämmerer Dargelo, die �ämtlih im Privileg für Perwilten als

Zeugen vorkommen, gehören wohl zu ihnen. Aber ihre Ver-

�hreibungen �ind niht mehr erhalten, ihre Be�ißzungen frühe in

andere Hände übergegangen. Die vordringenden deut�chen An-

�iedler ließen bald die alten Namen ver�hwinden und verwi�chten
jede Spur.

Die rührig�ten die�er deut�chen Koloni�ten waren ohne Zwei-
fel die mit reihen Geldmitteln ver�ehenen Ge�hwijter des Bi�chofs,
�eine Brüder Johannes, Albert und Gerhard Fleming, �eine
Schwe�ter Walpurgis mit ihrem Mann Konrad Wendepfaffe.
Schon �ehr frühe hatten Johannes, Albert und Walpurgis das

Feld Cleynow (das heutige Gut Gr. Klenau) zwi�chen den Gren-

zen der Stadt Braunsberg, dem Trumpefluß und dem Fri�chen
Haff be�iedelt. Die Urkunde vom 4. April 1284, die ihnen das

genannte Feld zu vollem kulmi�hen Recht ohne jede Verpflichtung
als allodiales Eigentum überträgt, erkennt uneinge�hränkt ihre
großen Verdien�te um das Für�tbistum an, hebt die vielen und
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<hweren Mühen hervor, die �ie in �einem Intere��e auf �h ge-
nommen, und erwähnt, wie �ie als er�te �ih in ihm niedergela��en
und das von den Heiden gänzlih verwü�tete und zertretene Land
wieder zu Kräften gebracht hätten.

Für �ih allein erhielt Johannes Fleming, vermutlich gleih-
falls ums Jahr 1284 und wohl gleihfalls als Allod, 12 Hufen in

Kilien bei Frauenburg, die dann �eine Tochter Geza von Pokar-
wen unter dem 12. Juni 1314 dem Domkapitel gegen 28 Hufen in

Rawu�en überließ. — Des Johannes Hauptbe�ig aber wurde das

heutige Wu�en mit Preußi�h- oder Klein-Damerau, �üdlih von

Stigehnen zwi�hen Wal�h und Pa��arge. Das Gut, 100 Hufen
groß, umfaßte die altpreußi�hen Orte Wo�yen und Woyniten und

ward ihm Ende Juli 1284 unter voller Würdigung und ausdrüd>-

liher Betonung �einer mannigfachen Verdien�te um das junge
Für�tbistum als freies Allod zu kulmi�hem Recht übertragen.
Wohl no< Johannes �elb�t, der weiter in Braunsberg wohnen
blieb, das ihm ja �eine Wiederher�tellung und Neugründung ver-

dankte, hat alle 100 Gutshufen zu einem Dorf ausgetan, das bald

aushließli<h den Namen Wu�en führte und nah welchem �ih �eine
Nachkommen die Flemige von Wu�en nannten. — Einen gleich
großen Grundbe�iß wie �einem Bruder Johannes wandte der

Bi�chof �einem zweiten Bruder Albert und �einem Schwager
Konrad Wendepfaffe zu. Nicht weniger als 300 Hufen nannten

Albert und Konrad am rechten Pa��argeufer vom Felde Salmien

(Schalmey) an flußaufwärts in der Terra Wewa, dem �päteren
Kammeramt Mehl�a>, ihr eigen. Doh �hon im Jahr 1288 mußten
�ie 220 Hufen gegen eben�o viele, weiter oberhalb an der Pa��arge
gelegene, austau�hen. — Gerhard Fleming, wahr�cheinlih der

jüng�te der Brüder, wirkte in der Frauenburger Gegend.
Doch nicht die Fleminge allein bemühten �ich um die Be�iede-

lung und das Gedeihen des jungen Für�tbistums. Hermann
Schreiber, des Bi�chofs und der ermländi�hen Kirhe Kämmerer
und ihr ganz be�onderer Diener, wahr�cheinlih einer der reichen
Koloni�ten aus Niederdeut�hland, aus We�tfalen, die Heinr
Fleming mit �ich na< dem Ermlande gezogen hatte, hatte in Zei-
ten höch�ter Not dem Bistum Per�on und Geld aufs uneigen-
nügig�te zur Verfügung ge�tellt und unter anderm im Dien�t des-

�elben zweimal auf eigene Ko�ten eine be�hwerlihe und gefähr-
lihe Rei�e an den römi�chen Hof unternommen. Der Lohn dafür
wurde das Feld Kirpain (das heutige Gut Groß-Körpen und das

Dorf Klein-Körpen), das ihm �ein Landesherr am 1. Juli 1284

nach kulmi�chem Recht zu freiem, uneinge�hränktem Eigentum ver-

hrieb. Nur eine Anerkennungsgebühr von 3 Pfund Wachs
la�tete auf dem Gut, �on�t nihts. Nicht wundern �olle man �i,
fügt die Verleihungsurkunde erklärend hinzu, über �ol< einzig
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da�tehenden Vorzug und �o ungewöhnlihe Gun�t und Gnade; denn

gar vielen �ei bekannt, wie Hermann immer der ermländi�chen
Kirche Getreuer und ihr allezeit zu Dien�ten gewe�en �ei.

Und noch eine andere Familie nahm �ih mit be�onderem Eifer
der Er�chließung des Ermlandes an. Fünf Brüder, Chri�tian,
Johannes, Gerhard, Alexander und Hermann, hatten �ie ihren
Familiennamen von Lichtenau wohl aus der alten Heimat mit-

gebra<ht. Bald aber nannten �ie �ih nah den Gütern, mit denen

Bi�chof Heinrih Fleming �ie reihli< aus�tattete. Chri�tian und

Johannes erhielten am 20. April 1285 im altpreußi�chen Feld
Kalk�tein 60 Hufen zu kulmi�hem Recht (das heutige Kirchdorf
Kalk�tein an der Pa��arge), die �ie aber vermutlich �ofort als Dorf
austaten. Wenig�tens befinden �ih �ämtlihe Brüder ba1o darauf
wieder in der unmittelbaren Umgebung des Bi�chofs und haben
wahr�cheinlih an der Gründung der Stadt Frauenburg durch
Gerhard Fleming hervorragenden Anteil genommen. Chri�tian
heiratete de��en Tochter und bekam als Mitgift das Gut Wo�yen,-
d. h. das Ziegendorf. Es i�t das �pätere Adl. Dittersdorf an der

Narz bei Frauenburg, das ihm am 30. April 1297 ver�chrieben
wurde. Um die Wende des Jahrhunderts i�t Chri�tian Kapitels-
vogt.

Die Güter der anderenLichtenaus lagen ur�prüngli ebenfalls
an der Pa��arge. Das Feld Watinin (Wagten) hatte Gerhard inne,
Alexander �aß vermutlih auf dem �üdlih von Kalk�tein gelegenen
Feld Eldithen, und daran �chloß �i< die Begüterung Hermanns,
die Felder Zygeniten und Swarboniten in Poge�anien, die Feld-
mark etwa des heutigen Dorfes Waltersmühl. Aber ums Jahr
1288 verzichteten �ie zu Gun�ten der Fleminge zum Teil auf ihren
alten Be�ig und wurden anderweitig dafür ent�chädigt.

Wohl gleichzeitig mit Braunsberg war das in �einer unmittel-

baren Nähe liegende Gebiet bis hin zur ermländi�hen Landes-

grenze be�eht worden. Einen Teil des�elben, die nahmalige neu-

�tädti�he Feldmark, hatte �ih der Bi�chof als Tafelgut, das den

Namen Karwan, Karben, d. h. das Rü�thaus, die Vorratskammer

führte, zu �einem und �eines Hof�taates Unterhalt vorbehalten.
Preußi�che Hinter�a��en bewirt�chafteten es unter Auf�icht des

bi�höflihen Wirt�chafters oder Schäffers, der auf Shloß Brauns-

berg �einen Sig hatte. Der er�te bi�höflihe Schäffer, den die Ur-

kunden erwähnen, i�t ein Konrad Hundhaupt. Sein Verwandter

Heinrih Hundhaupt, wahr�cheinlih einer der Mitbegründer und

ange�ehen�ten Bürger von Braunsberg, wurde vermutli<h ums

Jahr 1284 mit dem Gut Sqhilien, mit 60 Hufen in den Feldern
Schilien und Klopien, zu kulmi�hem Recht belehnt. Doh noh
por 1290 verkaufte er die Be�izung an einen anderen Heinrich,
der �ih nah ihr Heinrih von Schilien nannte. Wohl �hon die�er
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tat 40 Hufen zu dem Gutsdorf Schilien oder Schillgehnen aus,

de��en Bauern fortan die übrigen 20 Hufen des Gutes be�char-
werkten. Die�es Re�tgut erhielt um die Wende des 14. Jahr-
hunderts von �einen damaligen Be�ißzern, die aus Böhmen zu-

gezogen waren, den Namen Böhmenhöfen. — Vermutlich um die-

�elbe Zeit, da Heinrih Hundhaupt mit Schillgehnen beliehen
wurde, ver�chrieb der Bi�chof einem anderen Braunsberger Bürger
Werner (aus Quedlinburg), der die Witwe des treuen Stamm-

preußen Junkter von Ro��en geheiratet hatte und nun nah den

angeheirateten Gütern Ro��en und Hammersdor| Werner von

Ro��en hieß, das an Hammersdorf grenzende ermländi�he Feld
Rogiten (Regitten) zu kulmi�hem Rewt. Bereits 1291 verkaufte
Werner das Gut, auf de��en Grund und Boden wohl no< im

Laufe des 13, Jahrhunderts das glei<hnamige Gutsdorf Regitten
ent�tand, an �einen Stief�ohn Otto von Ro��en, de��en Nahkommen
dort bis in den Anfang des 16. Jahrhunderts hinein �aßen.

Am linken Ufer der unteren Pa��arge zwi�hen dem Brauns-

berger Stadtland und dem Gut Gr. Klenau dehnte �i<h damals,
als die Be�iedelung des Ermlandes begann, ein weites, �umpfiges
Terrain bis hin zum Haff. Die Ueber�hwemmungen des Flu��es
im Früygjahr, das Stauwa��er bei �tarkem We�twind vom Haff her
machten es zur Be�iedelung untauglih. So gehörte es als Wald-
und Weideland zum Braunsberger Schloß. Nur am Ausfluß
der Pa��arge ent�tand vermutli<h no< gegen Ende des 13, Zahr-
hunderts ein Krug, den der Bi�chof einem Polen Cri�anus ver-

lieh, von de��en Landsleuten die Pa��argemündung vielleiht des

Fi�chhandels wegen be�uht werden mochte. Im Jahre 1379 erwarb

der Braunsberger Bürger Goswin den Krug, und er i�t �eitdem
unter dem Namen „der Krug von Pfahlbude“ bei der Stadt ge-
blieben. — Mehr oberhalo an der Pa��arge erwuchs �päter, aber

wohl faum vor dem 15. Jahrhundert, das Fi�cherdorf Neu-

Pa��arge. — Ein Ueberre�t der er�ten Stadt Braunsberg, die ein�t
Bi�chof An�elm angelegt hatte, dürfte die in der �tädti�hen Gemar-

kung liegende Mühle am Rotfließ, die We>lizmühle �ein. Jeden-

falls i�t �ie eben �o alt, wie die Stadt Braunsberg, deren Hand-
fe�te ihrer als der Mühle Arnolds Erwähnung tut.

Jen�eits von Groß Klenau �ette Bi�chof Heinrih Fleming
noh die Güter Klein Klenau und xo�enort an. Klein Klenau

wurde �chon im 14. Jahrhundert Bauerndorf. Ro�enort oder

Ro�enwalde, wie das mit Wald be�tandene Gebiet ur�prüngli
hieß, ward am 30. November 1284 an Dietrich, den Sohn Ar-

nolds zu kulmi�chem Erbrecht als Zinsgut ausgetan, d. h. als

�elb�tändiges Gut, auf dem �tatt der �on�t üblichen Lei�tungen,
�tatt des Pflugkornes, der Anerkennungsgebühr und des Reiter-

dien�tes, ein jährlicher Hufenzins ruhte, der bei Ro�enort 1 Vier-
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dung Pfennige für die Hufe betrug. Von den Gerihten erhielt
Dietrich nur die bürgerlichen, d. h. die kleinen Gerichte, und mußte
auh von ihnen zwei Drittel der Gejalle an den Landesherrn
abgeben.

Während �o die Gegend rings um Braunsberg allmählich deut-

�her Kultur und Ge�ittung er�chlo��en und erobert wurde, hatte
�ih die Koloni�ation einen zweiten Zentralpunkt ihrer Tätigkeit
in der Nordwe�te>e des Bistums ge�chaffen. In der Mitte etwa

zwi�chen den Mündungen der Baude und der Narz erhebt �ich,
unmittelbar vom Ge�tade des Fri�chen Haffes nahezu 100 Fuß
�teil empor�trebend, eine fleine Hochebene, der leßte Ausläufer,
den die Trunzer Höhen hier im Nordo�ten dem Meere zu�enden.
Nach Norden �chaut das Auge die unermeßlihe Wa��erwü�te, nah
Nordo�ten <weift es über eine weithin �i<h dehnende Tiefebene.
Geeignet wie kein zweiter rings im Umkrei�e i�t der Plaß, der auh
nah Süden und O�ten zu �teilrandig abfällt, zur Anlage einer

Befe�tigung, die wohl �hon zur Preußenzeit hier be�tanden hat.
Die Sage erzählt, daß eine Frau oder Witwe die�e Burg, die

Frauenburg, dem ermländi�hen Kapitel zur Errihtung der Dom-

kirche ge�chenkt habe. Möglich, daß die alte Ueberlieferung einen

ge�chichtlihen Kern verhüllt. Wahr�cheinli<h wurde �ie nur zur

Erklärung des Namens erfunden und entbehrt jeder tat�ählihen
Grundlage. — Zum Jahre 1280 oder doh 1284 wird die Burg
un�erer Herrin, die Burg un�erer Frauen, zum er�ten Mal in den

ermländi�hen Urkunden erwähnt. Von un�erer lieben Frau, der

Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Ermlands Mutterkirche
bei ihrer Verlegung nah der Frauenburg geweiht wurde, wäh-
rend ihr der heilige Andreas als zweiter oder Diöze�anpatron
verblieb, hat �ie ihren Namen. Späte�tens im Jahre 1284 al�o
muß das Kapitel, dem der leiht zu befe�tigende und zugleih dur
Schönheit der Lage ausgezeiwnete Ort vor andern pa��end zur

Anlage der Kathedrale �chien, �einen Sig in Frauenburg auf-
ge�chlagen haben.

Nath dem Wiederaufbau Braunsbergs hatten auch die erm-

ländi�<hen Domherren ihre Zuflucht�tätte Elbing verla��en und

waren ihren Lands[leuten in die neue Siedelung an der Pa��arge
gefolgt, um derAb�icht An�elms gemäß bei der dort zu errihtenden
Domkirche dauernden Aufenthalt zu nehmen. Als Domkirche
diente ihnen, wie Pla�twich, der ermländi�he Chroni�t berichtet,
vorläufig die Kapelle des Braunsberger Schlo��es. Doch nicht
Tange war ihres Bleibens dort. Die mittelalterlihe Sitte, wonach
die Bi�chöfe, die ja in der Regel zugleih Landesherren waren,

ihre gewöhnlihe Re�idenz niht neben ihrer Hauptkirche hielten,
�ondern nur zu den hohen Fe�ten, den �ogen. Hochzeiten, und zu
�on�tigen feierlihen Amtsverrihtungen dorthin gingen, um dann,

4
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aller Regierungsforgen und aller Staatsge�chä�te ledig, ganz der

Andacht und dem Gottesdien�t �ich hinzugeben, die�e Sitte ward

auh im Ermland innegehalten. Hier mochte der Um�tand, daß
das Domkapitel gleihfalls unum�chränkter Gebieter über einen
Teil des Für�tbistums war, die Trennung von Bi�chofsre�idenz
und Domherren�iß noch be�onders wün�chenswert er�cheinen la��en.
So wurde, weil der Bi�chof Braunsberg zu �einer Re�idenz erkor,
Frauenburg der Sig des Kapitels, und bereits 1288 �tand dort die

ermländi�che Kathedrale, die freilih vorer�t nur klein und von

Holz war, fertig da, �hon dur ihre Lage auf hohem Berge den

hehren Beruf ver�innbildlihend, den �ie zu erfüllen hatte, dem

Lande, auf das �ie herab�chaute, eine gei�tige Mutter zu �ein, ihm
höheres Leben zu geben, ihm den Weg zu wei�en nah oben.

Als ein�t Bi�chof An�elm im Juni 1260 das ermländijche
Domkapitel ins Leben gerufen hatte, hatte er ihm, wie bereits

erzählt wurde, zu �einem Unterhalt ein Drittel des Für�tbistums
mit voller Landeshoheit zugewie�en. Eine be�ondere Urkunde

hatte die Zuwei�ung in allen Einzelheiten fe�tgelegt und geregelt.
Der unmittelbar darauf ausbrechende zweite große Auf�tand der

Preußen hinderte die Ausführung der getroffenen Be�timmungen.
In den er�ten Jahren der Regierung Heinrichs [….,als alle Ver-

hältni��e no< zu ungewiß, zu �{<hwankend, no< im Werden be-

griffen waren, war an eine Aufteilung des Landes zwi�chen
Vi�chof und Kapitel gleihfalls niht zu denken. Gemein�am re-

gierten und verwalteten �ie das Ganze. Nur mit Zu�timmung des

Kapitels verfügte der Bi�chof über Grund und Boden und teilte

mit ihm die �pärlichen Einkünfte im Verhältnis von zwei zu eins.

Gleih dem Bi�chof hatte das Kapitel �ein eigenes Tafelgut in der

Nähe �eines damaligen Sizes Braunsberg, das heutige Dorf
Zagern, aus de��en Erträgen es in der Haupt�ache �eine Bediürf-
ni��e be�tritt. — Das mupte anders werden, als das Domkapitel
nah Frauenburg über�iedelte, während des Bi�chofs Re�idenz
auh weiterhin Braunsberg blieb. Die räumlihe Trennung der

beiden hatte die Aufteilung des Für�tbistums zur unausbleib-

lichen, zur unmittelbaren Folge. Doch kam es über den Umfang
und die Art der Teilung zu argen Meinungsver�chiedenheiten und

zu hwerer Zwietracht, �odaß die Ent�cheidung ließli<h Schieds-
rihtern anheimgegeben werden mußte. Die�e �prachen am 2. Sep-
tember 1288 zu Braunsberg den Domherren von Ermland als

das ihnen infolge der alten Schenkung zu�tehende Drittel des

ganzen Bistums das Land Wewa zu, das �ih im großen und

ganzen mit dem �päteren Kammeramt Mehl�a> de>te. Sollte �h
dasfelbe bei der Verme��ung oder Shäßung als zu klein heraus:
�tellen, dann hatte es der Bi�chof dur angrenzende Gebiete in

genügender Wei�e zu vergrößern. Von den 300 Hufen, die Albert
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Fleming und Konrad Wendepfajre ohne Zu�timmung des Kapitels
in der Wewa bereits zu Lehen hielten, fielen 220 Hufen an die

Domherren zurüd>; für die übrigen 80 Hufen lei�tete der Bi�chof
an anderen Stellen Er�aß. Außerdem verblieb dem Kapitel �ein
früheres Tafelgut, die 60 Hufen, die von der Braunsberger Ge-

markung bis zum Feld Velowe reihten (die heutigen Dörfer
Zagern und Fehlau neb�t dem an�toßenden Knorrwald), und

lwyreßlih erhielt es den dritten Teil des Landes zwi�chen Narz
und Baude mit Ausnahme der 12 Hufen des Johannes Fleming
in Kilien, und zwar alles mit den gleichen Hoheitsrehten, wie der

Vi�chof �ie in �einen zwei Dritteln be�aß. Im Bereich der ganzen
ermländi�chen Kirche, d. h. des ganzenFür�tbistums, �outen Bi�chof
und Kapitel Fi�cherei und Jagd frei und gemein�am haben.

Und noch ein anderes, worüber es al�o auh zu Streitigkeiten
gekommen �ein muß, wurde durh den Schieds�pruh ge�qutet:
Das Kapitel, �o be�timmte er, ergänzt �ih �elb�t in der Wei�e, daß
die rejwwterenden Domherren die frei gewordenen Stellen dur<
Wahl be�ezen, zu der auch die gerade abwe�enden, aber in Preu-
ßen weilenden Kapitularen einzuladen �ind. Desgieichen i�t der

Vi�chof dazu aufzufordern; doch hat er, wie jeder Domherr, dabei
nur eine, wenn auch die er�te Stimme.

Damit war die Eintraht zwi�hen Ermlands Bi�chof und

Kapitelwieder herge�tellt. Die Strafandrohung der Schieds-
rihter, daß jedes Zuwiderhandeln in jedem einzelnen Fall mit
200 Mark reinen Silbers gebüßt werden �ollte, ohne daß das
Urteil dadur< irgendwie an �einer Rechtskraft verlöre, i�t wohl
nie zur Anwendung gekommen. Für die Ge�chihte des Bis-

tums aber wurde der Schiedspruh von der größten Bedeutung.
Indem er die Intere��enkrei�e des Bi�hofs und des Kapitels
�charf abgrenzte, pornte er zugleih beide an, es einander in der

Er�chließung und Urbarmachung des ihnen zugefallenen Gebie-

tes zuvorzutun. In edlem Wetteifer, dem der Erfolg niht fehlen
konnte, maßen �ie fortan ihre Kräfte.

Noch vor der Zeit, da das ermländi�he Kapitel in der

Burg un�erer lieben Frauen �einen Siß nahm, hatte Hein-
ri< I. den Grund zur Stadt Frauenburg gelegt. Die An�ehung
leitete des Bi�chofs Bruder Gerhard ¿z1eming, den eine Urkunde

bezeihnend den er�ten Gründer und Be�hüßer der ganzen erm-

ländi�chen Kirche nennt. Niederdeut�he, Lübe>er vor allem
waren die er�ten An�iedler. Ihr Recht war das lübi�he. Auch
wurde ein Lübe>er Kirchenpatron, der heilige Nikolaus, Patron
der Frauenburger Pfarrkirhe. Bereits zu Anfang des Jahres
1287 �teht das Frauenburger Gemeindewe�en fertig da. Ein

4*
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Teil der Stadtgemarkung, die anfangs wohl das ganze Gebiet

zwi�hen dem Fri�hen Haff und dem Unterlauf der Narz und
der Baude umfaßte, wurde, wie es übrigens bei allen ermlän-

di�chen Städten der Fall gewe�en zu �ein �heint, mit des Bi�chofs
und des Kapitels Genehmigung in �elb�tändige Landgüter oder

Höfe zer�chlagen, von denen vermutlih die ange�ehen�ten und

verdiente�ten Koloni�ten je einen und dazu noh mit be�onderen
Vorrechten erhielten. Solche Frauenburger Stadthöfe waren

unter anderen das alte Schafsberg (die nördlihe Häute des heu-
tigen), der Beberhof (heute ein Teil der �taatlihen For�t Koß-
wald), der Kahlenberg (in der jegigen Schafsberger Gemarkung),
das alte Rahnenfeld.

Die Verlegung des Domkapitels und der Kathedrale nah
Frauenburg machte es notwendig, den Domherren zu ihrem Un-

terhalt in unmittelbarer Nähe ihres neuen Wohn�izes ein Tafel-
gut zu überla��en, und wohl oder übel mußte, da hier kein an-

deres Land mehr zur Verfügung �tand, ein Stü>k der �tädti�chen
Feldmark dazu genommen werden. Ver Schiedspruh von 1488

wies ihnen darum ein Drittel des Landes zwi�hen Narz und

Baude zu, Ländereien, die zum Teil früher �tädti�he Höfe ge:

we�en waren. Wegen die�er Gebiets<hmälerung i� es wahr:-
�cheinli<h zwi�chen den Bürgern und der Landesherr�chaft zu
weitläuftigen Auseinander�eßungen gekommen, �o daß er, Hein-
rihs I]. Nachfolger, Bi�chof Eberhard, am 8. Juli 1310 der Stadt

Frauenburg ihre Handfe�te aus�tellte. Die�e �chied im großen und

ganzen den heutigen Gutsbezirk Dom Frauenburg aus dem

�tädti�hen Weihoud aus und wies ihn dem Kapitel zu. Doh auh
den Be�iz, den die Handfe�te ihr noh ließ — es waren immer-

hin no< nahe an 100 Hufen — hat die Stadt niht wahren
‘können. Rund 60 Hufen �ind ihr nah und nach verloren ge-

gangen. Vom alten Rahnenfeld blieb ihr nur die kleinere nörd-

lihe Hälfte, die �ie zu einem Stadtdorf, dem heutigen Rahnen-
feld austat. Aus der größeren �üdlihen Hälfte �ind im Laufe
der Zeit das Frauenburger Pfarrgut Neuhof �owie die Dom-

vorwerke Kilienhof, Grundhof, Rothof und Baudehof geworden.
Die alten Stadthöfe Schafsberg, Beberhof und Kahlenberg bilden

heute die nördlihe Hälfte des Dorfes Schafsberg uno des Koß-
waldes. Die �üdlihe Hälfte des Koßwaldes nahm ehedem das Gut

Bylau, die �üdlihe Hälfte von Schafsberg das Gut Parengel ein,
die Bi�chof Heinrich [. noc in den achtziger Jahren des 13. Jahr-
hunderts dem Frauenburger Bürger und Ratsherrn Werner von

Kalwe überwies, aber er�t am 17. April 1298 de��en Söhnen Jor-
dan und Nikolaus ver�hrieb.

Gerhard Fleming, der Lokator und Erb�chultheiß von

Frauenburg, be�aß außer Wo�yen oder Dittersdorf, das er dann,
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wie �hon erwähnt, �einem Schwieger�ohn Chri�tian von Lichtenau
als Heiratsgut mitgab, noh eine zweite Begüterung, ©anoekow
(Eankau) an der unteren Baude. Im Jahre 1288 hatte �ie hw
�ein bi�höfliher Bruder mit ganz außergewöhnlihen Vergün-
�tigungen zugewandt, um ihn, wie es in der Verleihungsurkunde
heißt, der im Intere��e der ermländi�hen Kirhe ungezählte
Mühen auf �i<h genommen und für �ie die größten Opfer gebra<ht
hatte, einigermaßen zu belohnen. Sankau wurde das Stammgut
der Familie; na<h ihm nannten �i< Gerhards Nachkommen ote

Fleminge von Sankau.

Das Jahr 1289 brachte dann den andern Verwandten des

Bi�chofs, �einem Bruder Albert Fleming und �einem Schwager
Konrad Wendepfa�fe, die Ent�chädigung für die 220 Hufen, die

�ie in der Wewa hatten aufgeben mü��en. Dur Privileg vom

10. Juli 1289 erhielt Albert im Süden von Wu�en am reten
Ufer der Pa��arge 110 Hufen zu kulmi�hem Recht in den Feldern
Bay�en, Sigdus und Naglandithen ( das heutige Gut und Dorf
Ba�ien), Konrad eben�oviele Hufen no< weiter �üdlih an der

Pofáarge im Felde Eldithen, die �päteren Ort�chaften Elditten,
Hohenfeld und Kleinenfeld. Zugleih ver�hrieb Heinrih [. einem

jeden von ihnen- 34 Hufen im Felde Salmien (Schalmey) und

dazu ein Drittel des Berges, der fortan zur Ehre Gottes der

Grunenbergheißen �ollte. Es �ind vermutlih jene 80 Hufen, ote

ihnen der Schieds�pru<h von 1288 in der Wewa gelo��en hatte.
Das leßkte Drittel des Grunenberges und wahr�cheinli< ebenfalls
34 Hufen in Salmien fielen an Johannes Fleming. Wohl allen

dreien — gonz �icher i�t es nur bei Albert Fleming — ward ihr
Bet in Salmien und Grunenberg zu vollem, unbe�hränktem
Eigentum ohne Reiterdien�t, ohne Pflugkorn, ohne Anerken-

nungsgebühr gegeben. Das Kirchenpatronat �ollten �ie gemein=
�am ausüben. Und der Bi�hof hatte ollen Erund. �einen Ver-

wandten die mannigfachen, treuen und �elb�tlo�en Dien�te, die �ie

ihm und �einem jungen Staatswe�en gelei�tet hatten, in �ol
außerordentlihen Wei�e zu vergelten, zumal �einem Bruder

Albert, der, wie �eine Handfe�te für Salmien und Ba�ien rüh-
mend hervorhebt, �einen in anderen, entlegenen Teilen der Welt

unter vielen Müh�alen erworbenen Reichtum zu Zeiten der

größten Not im Intere��e der ermländi�chen Kirche bei der römi-

hen Kurie einge�eßt hatte, vermutlih damals, als der Rigaer
Erzbi�chof �einen Domprop�t Johannes auf den Stuhl von Erm-

land bringen wollte und es dem ermländi�hen Kapitel nur mit

der größten An�trengung gelang, �einen Erwählten, Heinrih
Fleming, durhzu�eßen.

Aus den Gütern der Fleminge in der Schalmeyer Gegend
�ind im Lauf der Jahre 9 Ort�chaften erwach�en. Von ihnen bil-
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den, wenn niht alles trügt, die Dörfer Grunenberg, Klopchen
und Schwillgarben den Anteil des Johannes Fleming, Lunau und

Schalmey ent�tanden auf der Be�ißzung des Albert Fleming, und

in die 34 Hufen des Konrad Wendepfaffe teilen �i<h die Dörfer
Bließhöfen, Groß Maulen, Klein Maulen und Knobloch.

Land�chaftlich i�t die ganze waldreiche, hügelige, im We�ten
von der Paf�arge begrenzte Gegend — die La�t heißt �ie noh heute
nach dem alten Lasmetbach, der �ie in zahllo�en Windungen dur<h-
briht — etne der �<hön�ten des Ermlandes. Namentli<h vom

Weißen Berg bei Schalmey hat man eine entzü>ende Fern�icht.
Jäh, in hroffen Abhängen �türzt hier der Höhenzug zur Pa��arge
ab, und weithin über�haut das Auge das jen�eitige Hügelland,
um, wenn es �ih an �einen fernen, allmähli<h am Horizont ver-

�<hwindenden und �i<h auflö�enden Umri��en ergögt hat, zurüd>-
zukehren und haften zu bleiben an dem im Vordergrund liegen-
den Dorf Pettelkau und �einer alten Kirhe. Der Grunenberg
aber i�t wahr�cheinli<h eine alte Preußenfe�te und zugleih eine

Stätte altheidni�her Gottesverehrung gewe�en, die ja mit Vor=

liebe �teile, unzugänglihe Berge und dichte, undurhdringliche
Wälder auf�uhte. Die ehemalige Heidenfe�te wurde dann nach
der Unterwerfung des Landes eine Zwingburg, von der herab
das umliegende Gebiet im Zaum gehalten ward. Zum Jahr 1305
wird das Ka�tell Grunenberg in den ermländi�hen Urkunden noh
genannt, dann ver�hwindet es und i�t wohl allmählih verfauen.

Albert Flemings Nachkommen nannten �i<h na<h dem Haupt-
gut der Familie die Fleminge von Bay�en. Jn der Folgezeit
verzweigte �ih das Ge�chleht über das ganze Ermland und ver-

�hwägerte �i< mit den ange�ehen�ten Familien des Bistums,

de��en höch�te Staatsämter und Würden �eine Mitglieder beklei=

deten. Ja bald griffen die Bany�en und ihr Einfluß über die

Grenzen des Ermlandes hinaus. Auch im O�terodi�hen, im

Chri�tburgi�chen, im Rie�enburgi�chen begannen �ie ihr verhäng-
nisvolles Spiel zu �pielen, bis endli<h der bekannte Hans von

Bay�en den Stein ins Rollen brachte, der das mor�e webäude
des Ordens�taates in �einen Grundfe�ten er�chüttern �ollte. —

Konrad Wendepfaffe, der wahr�heinlih aus Thüringen nah dem
Ermland gekommen war, wurde der Ahnherr der noh heute
blühenden Familie von Elditten.

Vom Pa��argetal aus wagten �ih die deut�hen Kolonijten
allmähli<h weiter na< O�ten, tiefer in das Innere des Bis-

tums an die Ufer der Alle vor. Am 2. September 1290 ver-

{rieb Bi�chof Heinrih einem Nikolaus von Wildenberg, der �eit
1284 in �einer Umgebung vorkommt und der, wahr�cheinli<h Bür-

ger von Braunsberg, �ein hervorragendes Ge�chi> als Lokator be-
reits bei der Be�eßung des nah ihm benannten Braunsberger
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Stadtdorfes Willenberg bewie�en hatte, 560 Hufen zu kulmi�hem
Recht im Di�trikt Glottau im altpreußi�hen Feld Prolite zu be�-

den Seiten der Alle. Die Schönheit der Lage bewog bald Erm-

[lcnds Bi�chöfe, das Gut Proliten, für das um die Vatte des

15 Jahrhunderts der Name Schmolainen aufkam, als Tafelgut
iv ihren unmittelbaren Be�iß zu bringen, und es hat iynen bis
in die neue�te Zeit hinein als Sommerre�idenz gedient.

Langeblieb die Be�ißung der wWildenberg der am weite�ten
vorge�hobene Po�ten deut1<her Kultur in der preußi�<-ermlän-
dijzen Wildnis. Die dihten Wälder, die weiten Heiden und

Sumpfgebiete, die zum Teil noh heute hier die Gegend beded>en,
waren, �olange noh be��eres, der Kü�te näher liegendes Land zur
Verfügung �tand, niht dazu angetan, die deut�hen Anzöglinge
zur An�iedelung zu lo>en. So mußte man wentg�tens ver�uchen,
die hier hau�enden Eingeborenen �eßhaft zu machen, �ie allmäh-
lih dem Chri�tentum und �einer Ge�ittung zu gewinnen und mit
den gegebenen Verhältni��en auszu�öhnen. Jm Feld Troben,
de��en Namen noch heute das Dorf Battatron bei Guti�tadt be-

wahrt, wohnten damals die Preußenbrüder Curnotor uno 6an-

thop. Am 16. Februar 1292 ver�chrieb ihnen der Bi�chor einen

Teil des genannten Feldes zu beiden Seiten der Alle �üdlih vom

Quehlbach zu kulmi�hem Re<ht. Am 1. Mai 1297 wurde die Be-

�ibung unter die Bruder geteilt. Am linken Ufer der Alle ent-

�tand Knopen, �o genannt nah Curnotors Sohn Knaypan; rehts
von der Alle �tre>te �ich das Gut Neki�tern hin, das �einen Namen
von Aky�tir, wohl einem Sohn Santhops trug. Im großen Städte-

frieg (1454—1466) wurde es wü�t, worauf �eine Gemarkung teils
dem Dorf Althof, teils der Stadt Gutt�tadt zuj el.

Am 25. Mai 1292 erhielt ein anderer Stammpreuße, Tulne,
das Feld Lymiten (Lemitten) an der Pa��arge zu kulmi�hem
Recht, und wahr�cheinlih um die�elbe Zeit wurden im Feld Wey-
timis (Wagten) 30 Hufen zwi�chen Pa��arge und Drewenz der

(Preußen-) Familie von Wi>kerow verliehen. — Auch das Fe1ò
Swentkiten an der Pa��arge und weiter nah O�ten zu das Feld
Rogedel wurden damals be�eßt. Schwenkitten kam 1294 zu kul-

mijhem Recht in den Be�iß des Shüßen Arnold von Balga, der

dafür die Verpflihtung übernahm, zu Pferde mit der Wurf-
wa�chine innerhalb der ermländi�hen Diöze�e Kriegsdien�te zu

tun und dazu die alten und be�chädigten Wurfma�chinen des

Bi�chofs mit de��en Material auszube��ern. Wenn aber keiner

�einer Erben des Vaters Kun�t erlernt haben �ollte, trat dafür
der übliche Reiterdien�t ein. — 100 Hufen im Feld Rogedel fielen
dur< Privileg vom 14. Mai 1297 zu kulmi�hem Recht an Alex-
ander von Lichtenau. Ganz außerordentlihe Vergün�tigungen
wurden ihm zu teil, und ausdrüali<h betont die Urkunde �einen
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treuen, der ermländi�chen Kirche des öfteren in ?“êten der Not

wie in Zeiten der Ruhe gelei�teten Gehor�am. Er �ollte ent�<hädigt
werden für das Feld Elvithen, vas er vordem be�e��en, und auf
das er dann zu gun�ten Konrad Wendepfaffes Verzicht gelei�tet
hatte. Auf den 100 Hufen ent�tanden frühz--tig die Gutsdörfer
Regerteln, Beiswalde, Deu�terwalde und Lauterwalde, von denen

Deu�terwalde �päter wieder einging.
Während die deut�chen An�iedelungen �i< nur mit der

äußer�ten Vor�icht das Pa��argetal aufwärts na<h dem Innern
des Landes vor�choben, ward das Gebiet we�tli<h vom Unter"«uf
der Pa��arge bis hin zur Ordensgrenze ungleich leihter deut�cher
Kultur und Ge�ittung gewonnen. Hier lag am ab�chü��igen r :<-
ten Ufer der unteren Baude genau ö�tli<h von Frauenburg in der

Gemarkung des heutigen Gutes Althof die Preußenburg Sonnen-

berg. Stolz und beherr�hend über�haut der Berg, auf dem 1e

�tand, die ganze Gegend und eröffnet dem Wanderer ein land-

�chaftlihes Bild, wie das Ermland deren nicht viele bietet. Weit-

hin {<weift das Auge nah We�ten über die Hochebene, die die

Türme von Frauenburg krönen und die fernab im Hintergrund
die blauen, duftigen Schattierungen der Neukircher und Tolke-

mitter Höhen ab�chließen. Geradeaus gegen Norden erglänzt jen-
�eits der Sankauer Niederung der Silber�piegel des Fri�chen
Haffes. Im O�ten und Süden ein weites, dunkles, undurhdring-
lihes Waldmeer. In der Tiefe aber rau�ht und murmelt die

Baude, als wolle �ie erzählen von der �tolzen Fe�te, die hier in

läng�t ent�<hwundenen Jahrhunderten die umliegende Land�cha,t
hüßend bewahte. Die ganze näh�te Umgebung trägt das Ge-

präge einer altheidni�hen Kult�tätte, und in der Tat bezeih-
net der Volksmund den in der Talflähe über der Baude liegen-
den �ogenannten Teufelsberg noh heute als einen altheidni�hen
Opferplay. |

So unverfäl�ht deut�< der Name Sonnenberg klingt, er i�t
eht preußi�<h und dürfte die Flußburg bedeuten. Hier wohnte
der Sage nach jene preußi�he Frau oder Witwe, die die Frauen-
burg dem Kapitel zur Errichtung der Kathedrale ge�chenkt haben
�oll. Nachweislich �eit dem Jahre 1284 i�t der aus Breslau �tam-
mende ermländi�he Domprop�t Heinrich, der �ih infolgede��en
Heinrih von Sonnenberg nennt, im Be�iß des Landes auf dem

rehten Baudeufer bis zur Grenze desBraunsberger Stadtlandes.
Aber niht jene Frau oder Witwe hat ihm die Gegend ge�enkt,
�ondern wahr�cheinlih dur< Kauf oder Erb�chaft i�t �ie an ihn ge-

follen. Noch im 13. Jahrhundert gründete er dort die deut�chen
Dörfer Sonnenberg, Bethkendorf und Drewsdorf (Andreasdorf),
und nur das nördlich�te Stü>k �eines Be�iycums, das heutige Hut

Althof, behielt er unter dem Namen Sonnenberg zur unmittel
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baren Nugzung als Allod. Die An�eßung des Dorfes Sonnen-

berg vor dem gleihnamigen Schloß und Vorwerk hatte ein Wil-

helm, genannt von Holland, geleitet. Am 30. April 1304 gab igm
Domprop�t Heinrich die Handfe�te, und wohl zu der�elben Zeit er-

hielt �ie der Schulz Heinrih von Bethendorf für ¡cin Dorf, wäh-
rend fie den Gründern von Drewsdorf, einem Gott�chalk von

Sonnenberg und �einem Sohn Albert, unter dem 14. Mai 1304

ausge�tellt wurde. In �einem Te�tament vom 7. Mai 1314 �ezre
Domprop�t Heinrih das Domkapitel zum Erben �einer Güter ein;
aber der damals regierende Bi�chof Eberhard gab als Landesherr
die Be�tätigung nur unter der Bedingung, daß das Schloß neb�t
dem Gut und dem Dorf Sonnenberg dem bi�höflihen Ti�cy ver-

blieben. Seitdem gehörte Sonnenberg im engeren aimne (die
heutigen Güter Althof und Sonnenberg) zum Herr�chaftsberei
des Bi�chofs, die Dörfer Bethkendorf und Drewsdorf aber und
die For�t Lindwald, aus der nah 1772 dur< Rodung das gleih-
namige Gut wurde, zu dem des Domkapitels von Ermlan..

Eine ungemeine Rührigkeit in der Koloni�ation �eines Länd-

chens entfaltete Bi�chof Heinrih I]. Fleming in den Jahren 1296

und 1297. Er fühlte wohl {hon �ein herannahendes Ende und

wollte zuvor noch die Be�eßung des Bistums im We�ten der

Pa��arge zum Ab�chluß bringen. 1296 am 14. April tat er zu-

näch�t das Feld Velowe (Fehlau) bei BVraunsberg, das das Ka-

pitel, dem es früher gehörte, ihm überla��en haben muß, als kul-

mi�ches Gut an Heinri< Mu�tatus aus, indem er ihn dafür ver-

pflihtete, zur Zeit der Not und des Krieges nah Braunsberg zu
eilen und dort dem Bi�chof in der Bekämpfung des Feindes treu

zur Seite zu �tehen. Jm Jahr 1296 erfolgte wahr�cheinli<h auh
die Be�iedelung des Gutes, des altpreußi�hen Feldes Potilkow
(Pettelkau) dur< einen Deut�chen, Dietrih mit Namen. Unter

dem 12. September 1296 erhielt ein Ritter Rupertus, der �ich,
wie es �cheint, in der Bekämpfung der heidni�hen Preußen be-

�onders hervorgetan hatte, 100 Hufen Wald �üdlih vom Preußen
Trumpe bis hin zur Landesgrenze und gründete auf ihnen die

deut�hen Dörfer Tiedmannsdorf und Vettirndorf. Vettirndorf
oder Födersdorf i�t dann in den Kriegen des 15. und 16. Jahr-
hunderts wieder wü�t und zum Walde geworden, aber der Name

Födersdorf i�t dem Waldbezirk geblieben. Das�elbe Schik�al wie

Fooersdorf hat Bi�chofsdorf erlitten, jenes Gut, das Bi�chof
Heinrih am 8. Mai 1297 in den Feldern Worlauk (Ziegenfeld)
und Lun einem gewi��en Albert zu kulmi�hem Recht verlieh und
das dann zu�ammen mit dem 10 Hufen großen Gütchen im Felde
Vilkenlauken (Wolfsdorf), das der Bi�chof vermutlih um ote�elbe
Zeit �einem Dolmet<h Dietrih Buh (Bauch) überließ, zu Anfang
des 14. Jahrhunderts wieder an den bi�höflihen Ti�h zurücfiel,
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vm nun zum Dorf Bi�chofsdorf (Bi�hdorf) ausgetan zu werden.

Im großen Städtekrieg ging die Ort�chaft für immer zu Grunde,
und nur ihr Name hat �ih in der heutigen Unterför�terei Bi�ch-
dorf erhalten.

We�tlih von Bi�chdorf am re<hten Baudeufer zogen 11h die
90 Sufen hin, die Heinri<h Fleming unter dem 14. März 1297

dem Martin von Rutenberg, dem Sohn des ver�torbenen Barto-
lomäus von Rutenberg, als Gut zu kulmi�hem Recht ver�chrieb
und auf denen bald darauf die Gutsdörfer Groß- und Klein-

Rautenberg ent�tanden. Zwei Monate �päter, am 15. Mai 1297

erhielt dasGut Kurau �ein Privileg. In einerGröße von 40 Hufen,
die in den Feldern Gechriten (Jägeritten), Kurwen (Kurau) und

Clopetiten lagen und außerdem ein Drittel der anliegenden Wie�e
Poziegen umfaßten, übertrug es derBi�chof dem Gerko (Gerhard),
einem der Brüder von Lichtenau, als Er�aßz für �eine frühere Be-

güterung in Watinin (Wagten) an der Drewenz, die er wieder

dem bi�höflihen Ti�h überla��en hatte. Das heutige Dorf Kurau

i�t nur ein Stü> des alten Gutes, das nah Norden bis hin zum

Fuchsberg und zum Kurau�hen Moosbruch reihte, in den Krie-

gen des 15. Jahrhunderts zum Teil wü�t wurde und wieder mit

Wald be�tand. — Vermutlich zu der�elben Zeit, da Heinrich T. dem
Martin von Rautenberg �ein Gut verbriefte, verlieh er we�tlih
von der Baude dem Ritter Dietrih von Ul�en 100 Hufen, in die

fih bald darauf die Gutsdörfer Heinrihsdorf und Vierzighuben
teilten. Auch �ie gingen in den wilden Zeitläuften, die in der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts das Ermland heim�uchten,
zu Grunde. Sie wurden dann zwar zwei Jahrhunderte �päter
wieder ange�eßt, aber ein Teil der Hufen, der heutige For�tbelauf
Niederwald, blieb landesherrliher Wald, ein anderer Teil fiel an

das Dorf Bludau.

Im Sommer des Jahres 1298 verließ Bi�chof Heinrih Fle-
ming abermals �eine Diöze�e, um na< Mitteldeut�hland zu

gehen. In den leßten Oktobertagen des genannten Jahres weilte
er auf dem Eichsfeld; im September 1299 und no<h Ende Februar
1200 läßt er �i< in Thüringen nahwei�en. Wahr�cheinlih wollte

er dort für �ein fernes Bistum neue An�iedler gewinnen. Kurz
nah �einer Heimkehr <lug ihm am 15. Juli 1300 �ein leßtes
Stündlein. In der Domkirhe zu Frauenburg unter dem Stein

vor dem Altar ward �eine irdi�he Hülle beige�eßt. Des Bi�chofs
Gebeine �ind läng�t Staub und A�che geworden. Sein Leichen-
�tein hat nur zum Teil dem Sturm der Zeiten wider�tanden. Ein

Bruch�tü>k, de��en oberer Teil fehlt, lag er in der Kathedrale
zwi�hen dem Altar des Mittel�chiffes und dem er�ten nördlichen
Pfeiler. Aber unverge��en bleibt, was Bi�chof Heinrich [. für die

Be�iedelung des Ermlandes getan hat. Bahnbrechend �teht er
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in die�er Beziehung da, allen �einen Nachfolgern ein leuhtendes
Vorbild.

Das ermländi�che Domkapitel als Tandesherr
in den Kammerämtern Mehl�ack und Frauenburg.

Der Schieds�pruch vom 2. September 1288 hatte dem ermlän-

di�hen Domkapitel die Terra Wewa, d. i. das nahmalige Kam-
meramt Mehl�a>, weiter 60 Hufen bei Braunsberg und ein Drittel
des Landes zwi�chen Narz und Baude zu vollem Eigentum und
mit allen landesherrlihen Rechten zuge�prohen. Freilih blieb
der Bi�chof, wie er als er�ter �eine Stimme bei der Wahl der neuen

Domherren abzugeben das Recht hatte, in gewi��em Sinne der

Oberherr auch des kapituläri�hen Gebietes, gerade �o wie der

Deut�che Orden in der Form der Schirmvogtei eine Art Oberhoheit
über das ge�amte Für�tbistum bean�pruchte und �ie au<h wirkli
im gegebenen Fall ausgeübt hat. Da es der jungen ermländi�chen
Kirche in der er�ten Zeit ihres Be�tehens an Gei�tlihen überhaupt
gemangelt haben dürfte, wird au<h das Domkapitel bei �einer
Gründung dur<h An�elm im Jahre 1260 kaum vollzählig gewe�en
�ein. Während des unmittelbar darauf ausbrehenden zweiten
großen Auf�tandes der Preußen war an eine Ergänzung er�t re<ht
niht zu denken, und �o erwähnen die Urkunden bis zur Gebiets-

regulierung von 1288 wohl immer einzelne Domherren, nie aber
das Kapitel in �einer Vollzähligkeit. Das ge�chieht zum er�ten Mal
um die Mitte des Jahres 1289. Damals �ißen im Kapitel der

Frauenburger Kathedrale der Prop�t Heinrih (von Sonnenberg),
der Dechant Berthold, der Ku�tos Volquin, der Kantor Eberhard,
die Domherren Magi�ter Jordan, Magi�ter Johannes Romanus

(der Römer; �ein Beiname deutet darauf hin, daß er längere Zeit
in Rom geweilt, dort vielleiht au< �eine Ausbildung er-

holten hat), Magi�ter Ambro�ius, der Arzt Magi�ter Arnold, Jo-

hannes von Magdeburg, Peregrinus, Berthold von Schönau oder

Schönefeld, Heinrich, ein�t Leiter der Kirche in Kulm, Bartholo-
mäus, Johannes Lemkini (Lemke),Alexanderund Hermann. Die

fünfte Prälatur, das Amt des Schola�tikus, mußte vorläufig un-

be�etzt bleiben, weil es an der Vorbedingung dazu, an einer Dom-

hule in Frauenburg mangelte. Seit 1297 wird au< der Scho-
la�tikus genannt.

Naturgemäß er�chöpfte �ich des Kapitels landesherrliche Tätig-
keit vorer�t gleihfalls fa�t aus�hließli<h in der Be�iedelung und

Nutbarmachung des ihm zugefallenenGebietes. Die 60 Hufen,die

ihm der Schieds�pruh zwi�chen der Braunsberger Gemarkung und

dem Felde Fehlau zuwies, nußte es als Tafelgut, das den altpreu-
ßi�hen Namen Sawers (Zagern) führte und das, in einzelne Vor-
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werke zer�chlagen, den einzelnen Domherren, die �ie �h na<h dem

Dien�talter auswählen durften, den notwendigen Lebensunterhalt
gewährte. Die�e Vorwerke wurden, �owie das Kapitel �einen Sigß
von Braunsberg na< Frauenburg verlegt hatte, allmählih ver-

kauft oder als Zinsgüter ausgetan, und �o ent�tand aus ihnen das

heutige Dorf Zagern mit der Be�ißzung Knorrwald, dem alten

Knorrhof.
Die Koloni�ation des Landes Wewa �etzte er�t mit dem be-

ginnenden 14. Jahrhundert ein. Nur zwei kleine kölmi�he Güter
wurden hier no< im 13. Jahrhundert an treue Stammpreußen
vergeben. Am 283. Juli 1290 erhielt der Preuße Cabilo in den

Feldern Arobiten und Key�onis das nah �einem er�ten Nacwfolger
benannte Nallaben (im Kirch�piel Peterswalde bei Mehl�a>), und

am 9. Augu�t 1292 ward dem Preußen Swinco und �einen Söh-
nen Nawikes, Nakolnis, Baynne und Samides oder Medis das

Feld Grunde oder Grundin zuteil, dem der Preuße Cleu�iten, ver-

mutlih ein Enkel Swincos, den Namen (Klein) Klau��itten gab.
Dann aber ging das Kapitel na<h einem wohldur<hdachten, um-

fa��enden Plan vor, um den Strom der deut�hen Zuzöglinge,
welche die an der Kü�te gelegenen bi�<höflihen Land�triche bereits

be�etzt fanden, in �ein Gebiet zu leiten.

Ungefähr in der Mitte der Wewa dort, wo der Wal�{hfluß in

jenes anmutig-lieblihe Waldtal tritt, das noh heute zu den <ön-
�ten Gegenden des Ermlandes gehört, erhob �< auf einer kleinen

Hochebene eine alte Preußenfe�te, Malcekuke oder Malchikuk ge-

heißen nah der Land�chaft, die �ie umgab. Das Genólz der Unter-

irdi�hen �oll der Name bedeuten, und er würde dann hinwei�en
auf eine jener geheiligten, gottesdien�tlihen Stätten der alten

Preußen, zu der die Gegend mit ihren zerri��enen, waldbede>ten

Schluchten und Klüften wie ge�haffen war. In Wirklichkeit dürfte
Malcekuke, wörtlih ins Deut�che übertragen, der Mehl�a> heißen,
welcher Name bei den deut�chen Koloni�ten wohl von Anfang an

aushließlih gebrau<ht wurde. Die Burg wurde nicht zer�tört,
�ondern der unverkennbaren Bedeutung

-

des Plazes ent�prechend
weiter ausgebaut und �tärker befe�tigt. Sie �ollte der gleihnamigen
Stadt, die das Kapitel hier als Ausgangspunkt und Stüßze für
die Er�chließung �eines Gebietes zu gründen gedahte, Anlehnung
und Halt gewähren.

Wohl bald nah dem 2. Sept. 1288 i�t dieGründung der Stadt

Mehl�a> in dieWegegeleitet worden. Mit ihrer An�eßung betraute

das Kapitel einen Theoderich (Dietrich) von Lichtenfeld. Zum Jahr
1304 erwähnen die Urkunden den er�ten Mehl�a>ker Pforrer, der

den Namen Echardus oder E>ehard führt. Doch �hon 1309 ver-

äußerte Theoderichvon Lichtenfeld Siedelungspfliht und Schulzen-
amt an Heinrih Wollenweber, einen Bürger von Pr. Holland, und
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3 Jahre �päter ging beides dur< Kauf an Friedrich, einen anderen

Bürger von Pr. Holland über. Unter ihm erhielt die Stadr noh
im Jahre 1312 ihre Handfe�te, die ihr 121 Hufen zuwies „in dem

Landgebiet, das auf preußi�< Malcekuke heißt, auf deut�h aber

Melzak lautet, mit welhem Namen auch die Stadt gerufen werden

�oll.“ Unter die�en Hufen befanden �ih 21 freie Gemeindehufen
(in der Haupt�ache das noch heute mit Wald be�tandene Wal�chtal,
der �ogenannte Grund), 6 Pfarrhufen und 10 Schulzenhufen.
Die Burg Mehl�a> blieb �elb�tver�tändlih in den Händen der Lan-

desherr�haft. Auch die Mühle, die zur Zeit, da der Stadt ihre
Verfa��ungsurkunde ausge�telli wurde, bereits an der Wal�h am

Fuß des Schloßberges angelegt war, gehörte neb�t dem Talke��el
um den Mühlenteih dem Kapitel, und noch jezt bilden „Schloß
und Mühle Mehl�a>“ einen �elb�tändigen Gutsbezirk.

Die Mundart, die bis heute in Mehl�a> und Umgegend ge-

�prochen wird, das �ogenannte Käslaui�ch, läßt darauf <hließen,
daß �eine er�ten Bewohner vor allem aus niederdeut�hen Gegen-
den eingewandert �ind. Der eine und der andere der Koloni�ten
mag auch im Gefolge der mähri�hen und �chle�i�hen Domherren,
die damals im Kapitel der ermländi�hen Kathedrale �aßen, aus

dem Güdo�ten herangezogen �ein und �i<h an der Gründung des
neuen �tädti�hen Gemeinwe�ens an der Wal�h beteiligt haben.
Dog �ind die�en dann Sprache und Gewohnheiten der Heimat
frühe verloren gegangen. — Am 2, Februar 1346 verlieh das Ka-

pitel der Stadt Mehl�a> den Hegewald oder die Stadtheide, 18

Hufen Hain und Heide zwi�hen den Dörfern Peythunen, Wilk=

nitt, Shönborn, Plauten, Steinbotten, Lotterfeld und Layß.
Auf dem Kapitelshaus, dem Schloß zu Mehl�a> �aßen von

Anfang an des Kapitels Vögte, und auch einer der Domherren, der

Admini�trator oder Verwalter der kapituläri�hen Lande, hat ver-

mutlich �ehr bald hier Wohnung genommen. Von hier aus leitete

und überwachte er im Auftrag des Kapitels die Be�iedelung der

Terra Wewa, die �ih nun �eit dem Beginn des 14. Jahrhunderts
ra�h mit blühenden Ort�chaften bede>te. Be�onders des Vogtes
Aufgabe war es, den Koloni�ten die ihnen zugewie�enen Lände-

reien zu verme��en, wobei ihm in �hwierigen Fällen ein gelernter
Feldme��er zur Seite �tand.

Im allgemeinen �chritt die Urbarmahung des Landes von

Norden nah Süden vor. Aber es kamen jezt niht mehr, wie im

13. Jahrhundert, aushließli<h Güter zur Verleihung, d. h. größere
�elb�tändige Landbezirke, die jeder für �ih ein ge�chlo��enes Ganze
bildeten. Der vermehrte Zuzug namentlih von kleinen deut�chen
Freien führte zur Gründung von Dörfern, die bald immer zahl-
reicher ange�eßt wurden und Verleihungen von Gütern zu kul=

mi�chem Recht immer weniger notwendig machten.



Von den Gütern unter�cheiden �i

die ermländi�chen Dorf�chaften
wie überhaupt alle Dörfer, rein äußerlih genommen, dadurch, daß
�ie eine Anzahl von kleineren ländlichen Grund�tü>ten um�chließen,
die er�t in ihrer Ge�amtheit, als Dorfverband, ein einheitliches
Gebilde dar�tellen. An der Spite eines �olhen Verbandes �teht
der Schultheiß. Die Inhaber der im Gemeinde- und zuurbezirk
des Dorfes gelegenen Be�ißzungen heißen Bauern. Dorfgrünoun-
gen gingen nun in ganz der�elben Wei�e vor �ih, wie die Anlage
von Städten. Einem �chon als Siedler bewährten Wèann, den auh
�eine �on�tigen Eigen�chaften dem Grundherrn empfahlen, ward die

wichtige Aufgabe übertragen, die zur An�ezung eines Dorfes nö-

tige Zahl von Bauern anzuwerben, �ei es in �einer alten Heimat,
oder von woher immer er �ie zu�ammenzubringen �ih getraute.
Nach der Zahl der Koloni�ten richtete �ih die Größe der dem Unter-

nehmer — auch er führte den Namen Lokator —

zur Be�iedelung
überla��enen Dorfmark. Als Entgelt für �eine Mühewaltung er-

hielt der Lokator das erblihe Schulzenamt im Dorfe und zugleih
einen Teil der Dorfmark, für gewöhnlich die zehnte Hufe, als zins-
freies Schulzengut zu ewigem Be�iß. Sollte das Dorf ein Kirch-
dorf werden, dann wurden noh mehrere Hufen, in der Regel vier,
die gleichfalls zinsfrei blieben, dem Pfarrer vorbehalten. Auch
zum Dorfanger, d. h. zum Plag, auf den die Dorfgebäude zu

�tehen kommen �ollten, wurde ein Stü> Land, fa�t immer eine

Hufe, be�timmt. Ein Waldplan ward der Siedelung in der Regel
be�onders verliehen. Wo es niht ge�hah, wurden mehrere Hufen
ale gemein�am zu nugzendes Wald- und Weideland aus dem A>er-

plan ausge�chieden. Die übrigen Hufen der Gemarkung kamen

zur Verteilung unter die An�iedler, die Bauern. Da aber der

mei�t, wenig�tens zum großen Teil, mit Wald be�tandene oder �on�t
wü�te Boden er�t urbar und ertragsfähig gemacht werden mußte,
blieben auch �ie für die er�ten Jahre — die Zahl der�elben richtete
�ih nach den örtlihen Verhältni��en — von allen La�ten und Ab-

gaben frei. Uebrigens ge�hah die Rodung wahr�cheinlih gemein-
�am, und er�t nah Ablauf der Freijahre be�timmte das Los einem

jeden Bauern �einen Anteil, der jedo< vermutlih niemals und

nirgends mehr als 3 Hufen betrug.
Daskulmi�che Recht, zu dem die deut�hen Dörfer des Erm-

landes �amt und �onders ausgetan wurden, gewährte �ämtlichen
Hufenbe�izern das�elbe Erbreht, das�elbe Veräußerungs- und

Nuzungsreht mit Aus{hluß der Regalien, wie es die kulmi�chen
Güter hatten. Nur die Form der Veräußerung war bei Cqulzen-
und Bauerngütern eine ver�chiedene. Genau �o wie es das kul-

mijhe Recht für Güter mit znerterdien�t und Rekognitionszins
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vor�hrieb, mußte der Schultheiß, wenn er �eine Rechte an einen

andern verkaufte, auf �ein Amt, auf �ein Grund�tü>k und was �on�t
damit verbunden war, in die Hände des Landes- oder Grundherrn
Verzicht lei�ten, der darauf alles das dem Käufer abermals aus-

drüdlih verreihte. Nach der Einrichtung der allgemeinen Land-

gerichte war zum gültigenVerkauf desSchulzengutes, das übrigens
geradezu als kulmi�hes Gut genommen werden darf, wenig�tens
die Einholung der grundherrlihen Zu�timmung erforderli, wäh-
rend der Akt der Rehtsübertragung �i<h nunmehr im Wege der

gerihtlihen Aufla��ung vor dem Landgericht vollzog.
Anders bei den bäuerlihen Grund�tü>ten. Lag �hon die Aus-

wahl der An�iedler, mit denen er das zu gründende Dorf „e�eßen
wollte, ganz in der Hand des Lokators, wies er ihnen ohne jedes
Zutun des Grundherrn ihre Hufen an, �o �tand ihm allein auch die
Kontrolle zu über die Per�onen, die an die Stelle der er�ten Kolo-

ni�ten traten, wenn die�e oder ihre Nachkommen ihre liegende Habe
veräußerten. Das Intere��e des Grundherrn, des Obereigentümers
be�chränkte �ih darauf, daß �ämtliche Hufen �eines Dorfes vergeben
waren, an wen, konnte ihm gleizgültig �ein. Dagegen lag es im

eigen�ten Intere��e des Schulzen, nur �olhe Leute als Grund-

eigentümer im Dorfe zuzula��en, die nah men�hlihem Erme��en
die damit verbundenen Pflichten treu und pünktlih erfüllen wür-

den; denn er war und blieb dem Grundherrn dafür verantwortlich
und hatte leßten Endes für etwaige Ausfälle mit �einem eigenen
Vermögenaufzukommen. Durch Aufla��ung vor dem Dorfgericht,
in welchem der Erb�chultheiß den Vor�ig führte, erfolgte demnach
die Veräußerung der Bauerngüter.

In die�em Dorfgericht, de��en Bei�ißer und Urteilsfinder die

Dorfge�hworenen oder Dorf�chöffen bildeten — es waren das die

ange�ehen�ten der Bauern, die das allgemeine Vertrauen dazu be-

rie — übte der Schultheiß auch die niedere Gerichtsbarkeit aus,

deren Strafgelder ihm unverkürzt zufielen. Von den großen Ge-

richten, die �tets dem Grundherrn vorbehalten blieben, erhielt er

für gewöhnlih ein Drittel der davon fallenden Bußen. Die�es
Drittel �tand ihm auh dann zu, wenn er einen Verbrecher von

auswärts in der Gemarkung �eines Dorfes ergriff und dem Ge-

rite des Landesherrn zur Be�trafung überlieferte. Die Schulzen
�elb�t und ihre Angehörigen hatten, auch hierin den kulmi�chen
Gutsbe�izern gleich, ihren per�önlihen Gerihts�tand vor demall-

gemeinen Landgericht, in de��en Schöffenbank zu �ißen, �ie auh
berehtigt waren.

Nach Ablauf der Freijahre mußten die Dorfhufen, �oweit �ie
niht Freihufen waren, einen fe�ten jährlihen Zins, den Hufenzins
zahlen, der in der Regel, aber niht immer, 14 Mark Pfennige für
die Hufe betrug und zu Martini (11. November) fällig war. Da-
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neben wurde öfters noh eine Naturalabgabe, �ei es an Hühnern,
�ei es an Getreide, von der Hufe erhoben, deren Einziehung an

keinen fe�ten Termin gebunden war. Der Hufenzins �tellte niht
nur eine Gegenlei�tung für das den Hufenbe�ißzern eingeräumte
Nußzungsrecht dar, er galt zuglei<h als Rekognitionszins. Jene,
das Obereigentumsreht des Grundherrn anerkennende Gebühr,
die die kulmi�hen Güter be�onders zu entrichten hatten, fiel mit-

hin bei den imDorfverbande �tehenden, kleinen kulmi�hen Bauern-

be�ißungen fort. Nur den Schulzengütern, die ja ausge�prochen
kulmi�he Güter waren, lag �ie wahr�cheinlih ob. Den Hufenzins
neb�t dem gleihfalls auf den Dorfyhufen ruhenden wartgeld und

Schalauerkorn einzuziehen, gehörte zu den Obliegenheiten des

Schulzen, wobei er ohne Zweifel gegen die Säumigen und Wider-

�pen�tigen Zwangsmaßregeln anwenden durfte.
Schwerer als der Hufenzins la�tete auf den Zinshufen des

Dorfes das wohl immer genau be�timmte und fe�t begrenzte Schar-
werk, wie man in Preußen die Frohnden, d. h. die Hand- und

Spanndien�te nannte. Die Schulzengüter wurden dazu wohl nur

in�ofern herangezogen, als ihre Inhaber, die Schulzen, die har-
wœerkenden Bauern beauf�ihtigen und dem“ Grundherrn jur die

richtige Ausführung der Arbeiten Gewähr lei�ten mußten.
Als dritte, als �<hwer�te La�t ruhte auf den Dorfhufen der

Kriegsdien�t und zwar der ungeme��ene Kriegsdien�t, der niht nur

zur Landesverteidigung, �ondern auh zu uriegsrei�en in das Ge-
biet des Feindes hinein verpflihtete. Das Schulzengut hatte von

jeher einen leihten Reiter zu �tellen. Ein �olher wurde anfäng-
lih auh von je 10 Zinshufen gefordert. Seit dem 16. Jahrhundert
aber �ollte „jedes Dorf den zehnten wcann zu Fuß mit gebührlichen
Wehren (Waffen) in plößliher großer Gefahr und Eindrang eines

Feindes fertig haben.“ — Auch zur Hilfe beim Burgenbau wurden

die Dorfbewohner nah der Größe ihres Be�ißes unter der Auf-
�icht des Schulzen herangezogen, wobei �ie glei<h den Gutsyinter-
�a��en �owohl Hand- als Spanndien�te lei�ten mußten. Als Meß-
getreide oder Dezem an den Pfarrer waren von jeder Hufe auch
des Shulzengutes 1 oeffel Roggen und 1 Scheffel Hafer zu ent-

rihten.
Wie die Gerichtsbarkeit unter�tand dem Schulzen auch die

Leitung und Verwaltung des Dorfes, wobei ihm wiederum die

Dorfge�chworenen oder Dorf�chöffen beratend und helfend zur
Seite traten. Vor allem lag die Polizeigewalt in �einen Händen.
Für den dazu nötigen Aufwand an Zeit und Mühe ward er �chad-
los gehalten dur< Gewährung mannigfaher Vergün�tigungen,
dur die Verleihung der freien Fi�cherei und Jagd, dur die Er-

laubnis, Mühlen und Krüge anzulegen, dur< das Recht, den von

den Dorfmühlen und Dorfkrügen fallenden Zins ganz oder teil



GO

wei�e für �ih einzuziehen. Zuweilen durfte er au< Flei�h- und

Brotbänke �owie eine Bade�tube zinsfrei im Dorfe einrichten;
jedenfalls hatte er, wenn ihre Einrihtung der Gemeinde über-

haupt ge�tattet wurde, Anteil an ihren Gefällen. — Sehr viel �el-
tener als dem Schulzen wurde das freie Fi�chen und Jagen im Be-

reiche der Dorfmark der Ge�amtheit der Bauern zuge�tanden.

Die älte�ten deut�hen Dörfer im Ermland �ind Tolksdorf und

Schöndamerau, beide im nördlichen Teil der Wewa gelegen. Tolks-

dorf empfing am 10. November 1300 �eine Handfe�te. Nach ihrem
Lokator Bernhard hieß die Siedelung anfänglih Bernhardsdorf,
aber �hon Bernhards Sohn, Heinrih der Tolke, d. h. der Dol-
met�< — als �olcher hatte er lange Jahre dem Bi�chof Heinrich [.
und dem Kapitel, die, wie überhaupt die deut�chen Landesbehör-
den, in ihrem Verkehr mit den Eingeborenen �olher Dolmet�cher
bedurften, treu gedient — änderte den Namen in Tolksdorf. —

Etwa gleichzeitig mit Bernhardsdorf wurde mitten in dihtem
Walde Damerau, das heutige Shöndamerau angelegt von den

ehrenwerten Männern Wolfram und Berthold, und niht viel

jünger dürfte das angrenzende Dorf Liebenau �ein, während am

9. Januar 1301 die Brüder Ludwig und Ekkehard das Feld De-
mdta, die nahmaligen Güter Demuth und Schönau zu kulmi�hem
Recht erhielten. — Das an das Feld Demyta �toßende Dorf Cu-

cuten, wahr�cheinlih eine alte Preußen�iedelung, deren In�a��en
zu Anfang des 14. Jahrhunderts der Landesherr�haft wol un-

mittelbar zehnteten und �harwerkten, wurde am 17. Januar 1349

einem Schulzen Nikolaus unter dem Namen Blumberg als Dorf
zu kulmi�hem Reht ver�chrieben. — Auf dem Felde Scolnten
�üdö�tli<h von Schöndamerau erwuchs das Dorf Pla�tewyken
(Plaßwich), dem das Kapitel am 5. November1305 die Ver�chrei-
bung aus�tellte; und an dem�elben Tage verlieh es dem Stamm-

preußen Anthik aus Samland das Feld Wi�eeyche,das dann von

ihm den Namen Antiken erhielt, nah kulmi�hemRecht als Lehen
zum Lohn für �eine treuen Dien�te, und weil er zur Zeit der Em-

pörung, als ringsum die Neugetauftenalle wieder zu den alten

Göttern abgefallen waren, mit �einen Söhnen �tandhaft am

Chri�tenglauben fe�tgehalten hatte.
Ein andererEdeling altpreußi�hen Stammes, Trankotim, kam

damals in den BVe�ißdes Feldes Gayl undder anliegenden Välder
nordö�tlih von Tolksdorf, die dann �ein Sohn Albert den Brü-

dern Jakob und Simon von Reichenau zur An�eßung des Dorfes
Gayl übertrug, was ihnen am 22. Oktober 1320 der damalige
Domprop�t Jordan auf Bitten und im Namen Alberts beurkun-
dete. — Schon unter dom 6. Oktober 1301 hatte das Kapitel dem

5
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Elbinger Bürger Pilgrim ö�tli<h vom Feld Pla�tewyken die Güter
oder die Be�izung Monetiten, das dann nah ihm bekannte Pil-
gramsdorf, ver�hrieben. Zugleih nahm es das Gebiet nördlih<
davon als Tafelgut oder Vorwerk in eigene Bewirt�chaftung, und

er�t in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ent�tanden daraus
die Zinsgüter Bormannshof und Schwirgauden. — Auf dem

Felde Borowyten, das �ih von Pilgramsdorf weg nah O�ten hin-
zog, hatten ein�t die Preußenbrüder Al�utte, Dir�une und Surynis
ge�e��en. Al�uttes Sohn Tulne hatte es neb�t dem wohl in der

Nähegelegenen Feld Bundotaneys ums Jahr 1292 gegen das Gut

Lemitten an der Pa��arge der Landesherr�chaft überla��en. Den

nördlichen Teil des Feldes Borowyten nun verlieh das Kapitel
kald darauf als kulmi�hes Gut einem Tileman Strube, der wahr-
�cheinlich gleihfalls aus Elbing nah demErmlande gekommen war.

Noch Tileman tat �einen Be�ig an einen gewi��en Radolf zur An-

�etzung eines Dorfes aus, das denNamen Strubendorf oder Strau-

bendorf erhielt. Doch er�t Strubes Söhne führten nah des Va-

ters Tod das Werk zu Ende. Am 27. Oktober 1322 �tellte Hartwich
Strube zugleih im Auftrag und im Namen �einer Mutter und

�einer Brüder Johann und Tilemam dem genannten Radolf die

Handfe�te aus.

Vermutlich zu der�elben Zeit, da Tileman Strube die nörd-

lihe, empfing Johannes Padeluche, de��en Familie wahr�cheinli<h
aus Lübeck �tammte und von dort nah Elbing ausgewandert war,
vom Kapitel die �üdliche Hälfte des Feldes Borowyten zu Lehen,
wo er das nah ihm benannte kulmi�<he Gut Padeluhen (Pod-
lehen) an�egzte, das �päter zu dem gleihnamigen Dorf ausgetan
wurde. Das im We�ten daran �toßende Gütchen Penefeld, d. h. das

Feld des Preußen Pene, das das Kapitel unter dem 5. November
1305 einem gewi��en Helricus überla��en hatte, gehört �eit dem

ò Oktober 1555 gleihfalls zu Podlechen.
We�tlih von Podlechen, �üdli<h von Plaßwich wird die Hoch-

ebene, durch die hindur< �ih die Wa��er der Pa��arge in unvor-

denklichen Zeiten ihr Bett gegraben haben, von einer Reihe kleiner
Quertäler durch�eßt, die der ganzen Gegend ein wildromanti�ches,
eigenartig �hönes Aus�ehen verleihen. Im Süden des größten
die�er Quertäler, das der von Podlechen kommende alte Jwanthi-
bach, der heutige Drewenzgraben bildet, lag mitten in der Wild-

nis, mitten in dihtem Urwald, der um die Wende des 13. Jahr-
hunderts noh die ganze Gegend bede>te, das Feld Raus. Hier
hau�ten die vier Preußenbrüder Tholaymes, Stephan, Michael und

Stenem. Ste hatten den Chri�tenglauben angenommen und ihm
vor den übrigen Neubekehrten uner�hütterlihe Anhänglichkeit
bewei�en. Am 11. April 1304 ver�chrieb ihnen das Kapitel zur
Belohnung für ihre Treue 20 Hufen im genannten Feld an der
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Pa��arge �üdli<h vom Iwanthifließ zur An�ezung eines Dorfes,
dem der Name des Feldes Raus, d. i. Rawu�en, blieb, nah deut-

�hem Erbrecht. Es i�t die er�te Dorfgründung im Ermlano, die zu

deut�chem,d. h. zu kulmi�chem Recht — die�es Recht be�timmte auh
die Erbfolge, die demnach in gleiher Wei�e für die Söhne wie für
die Töchter galt — von Stammpreußen ausgeführt wurde. Nicht
nur gehörten die Loktatoren, die Schulzen der Urbevölkerung an,

�ie hatten auh ohne Zweifel die Befugnis, Stammesgeno��en im

Bereich der Dorfmark anzu�iedeln, und beide, Shulzen wie Bau-

ern, obglei<h Einheimi�che, wurden in allem und jedem den deut-

�hen Koloni�ten in den deut�chen Dörfern gleichge�tellt. Selb�t im

Dorfgericht, in dem die preußi�hen Schulzen den Vor�iß führten
und die Bei�izer gleihfallsNationalpreußen waren, galt kulmi�ches
Recht und gewann dadurh namentli<h die ausge�prochen deut�che
Einrichtung der Eideshelfer zum Erweis der Wahrheit Geltung.
So mußte allmählih auh bei den Dorfbewohnern der Unter�chied
der Nationalität �hwinden, und eine Ver�chmelzung der Angehös-
rigen beider Stämme mußte verhältnismäßig hnell eintreten.

Das nördli<h vom Jwanthibach längs der Pa��arge �ih hin-
ziehende altpreußi�he Feld Gediligen war, wie es �cheint, anfäng-
lih im unmittelbaren Be�itz des Kapitels geblieben, das es dur<
�eine dort �izenden �tammpreußi�chen Hinter�a��en bearbeiten ließ.
Ihre Pflichttreue fand dann wohl Anerkennung. Sie erhielten die

Freiheit und mit ihr den Grund und Boden, an den �ie bisher als

dien�tpflihtige Knechte kein irgendwie ge�ihertes Anrecht gehabt
hatten. Jedenfalls tat das Kapitel am 28. Mai 1357 auf den Gü-

tern Gedilien drei Freihöfe von je 54 Sufen nah preußi�hem
Erbrecht zu beiden Ge�chlehtern an treue Stammpreußen aus, den

einen an die Brüder Buten und Arbuten, den andern an die

Brüder Gunther, Sambe, Thomas Gedilien und Johannes, den

dritten an die Brüder Bandunen, Clauco (Nikolaus) und Lauren-

tius. Ein vierter Hof in Gedilien von gleihfalls 54 Hufen �cheint
um die�elbe Zeit als kulmi�ches Zinsgut vergeben worden zu �ein.

Das Recht, zu dem die Inhaber der preußi�chen Freihöfe,

Die kleinen preußi�chen Freien oder die preußi�chen Reiter

ihr Be�iztum hielten, war gemeinhin das preußi�che Recht oder das

Erbrecht {hle<tweg, das aus�hließlih den direkten Manns�tamm,
Söhne und Enkel, zur Erbfolge zuließ. Bald aber trat hierin, er�t
vereinzelt, dann immer häufiger, eine Vergün�tigung ein, indem

der Erbenkreis auf die Kinder überhaupt erweitert wurde. Die�es
preußi�che Erbrecht zu beiden Ge�hlehtern, wie es auch die preu-

ßi�hen Freien von Gedilgen erhielten, mußte �tets ausdrüdlih
verliehen werden. Es �tellte. aber nicht, wie das kulmi�he Recht,
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die Töchter den Söhnen gleih und berüd�ihtigte in Ermangelung
von direkten Nahkommen auch niht die Seitenverwandten; er�t
wenn Söhne und Enkel fehlten, vererbte das Gut auf die Tochter.
Auf den preußi�hen Freihöfen la�tete in der gleihen Wei�e wie

auf den kulmi�hen Gütern der Kriegsdien�t und die Hilfe beim

Burgenbau, das P�flugkorn und die Rekognitionsgebühr. Es i�t
niht richtig, wenn behauptet wird, daß die kulmi�men Gutsbe�iger
nur zur Landesverteidigung, die preußi�chen Freien aber auh zu

Kriegsrei�en in das Gebiet des Feindes hinein verpflihtet gewe�en
�eien; für alle war der Kriegsdien�t der�elbe, und zwar war er,

�eitdem die Litauerkämpfe begannen, wahr�cheinli<h ein ungeme}��e-
ner, der für das ganze Land, mochte es nun unmittelbar dem

Orden unter�tehen oder den Bi�chöfen gehören, einheitlich geregelt
wurde. Das Bistum Ermland hatte wohl immer nur eine ge-

wi��e Anzahl �einer kriegspflihtigen Mann�chaft zu die�en Kriegs-
rei�en zu �tellen, �o daß der Einzelne, ob Deut�cher, ob Preuße,
in be�timmter Reihenfolge daran teilnehmen mußte: „wann

immer und �o oft es ihnen von der Herr�chaft befohlen würde.“

In dem verhältnismäßig kleinen Grundbe�itz, der ihnen gleihwohl
den�elben Reiterdien�t auferlegte, liegt die größere Bela�tung der

preußi�chen Freien, der preußi�chen Reiter, wie �ie hiervon im
Ermland geradezu genannt werden. — Das Pflugkorn wurde den

preußi�chen Freien niht vom Pfluge und niht vom Haken, �on-
dern vom Reiterdien�t zur Pfliht gemacht, �o daß jeder Freihof
nux einen Scheffel Weizen und einen Scheffel Roggen zu entrich-
ten hatte. Ein großer Schaden ent�tand durc) die�e Vergün�tigung
der Herr�chaft jedenfalls niht, da �olhe preußi�he Freihöfe �elten
mehr, hin und wieder aber au< weniger als 4 Hufen, als einen

Pflug maßen.
Das preußi�che oder das Erbre<ht �icherte den preußi�chen

Freien ihr Gütchen nur in�ofern, als es den Landesherrn ver-

Ppflihtete, ihnen für ihr Be�ißtum, das er ihnen, falls ihm die�es
nötig oder zwe>mäßig �chien, auh wieder nehmen konnte, ein an-

deres, an Größe und Güte gleihwertiges oder be��eres zu ver-

leihen. Es war immer eine Gnade, die nur in be�onderen ¿xallen

gewährt wurde, wenn der Landesherr auf die Einziehung und den

Umtau�ch des Hofes ein für alle Mal verzichtete.
Die freien Preußen hatten ein Wehrgeld von 30 Mark. Das

Wehrgeld war eine den alten Preußen unbekannte Einrichtung.
Wie bei den mei�ten Naturvölkern galt au bei ihnen das uralte

Ge�e: Blut um Blut, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das harte,
unerbittliche, keine Ausnahme und keinen Auf�hub duldende Ge-

�eg der Blutrache. Er�t der <hri�tlih-germani�hen Ge�ittung ge-

lang es, hier nah und na<h Wandel zu �haffen. An die Stelle der

unbedingten Wiedervergeltung �ezte �ie den Loskauf, das Wehr-
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geld. Es mußte den Angehörigen des Er�chlagenen oder Verwun-

deten von demjenigen, der die Mi��etat begangen hatte, in allen

Fallen gezahlt werden, in denen das zu�tändige Gericht aus irgend
einem Grunde niht auf Hinrihtung oder Guederver�tümmelung
erkannte, und es war ver�chieden hoh je nah dem Stande des Er-

hlagenen oder Ver�tümmelten. DerGroßgrundbe�igzer hatte, gleih-
viel ob er Deut�cher oder Preuße war, ein Wehrgeld von 60 Mark
Silbers; die kleinen preußi�chen Freien �owie die deut�<hen Köl-

mer, Bürger und Bauern mußten mit 30 Mark ge�ühnt werden. —

Seinen per�önlihen Gerichts�tand hatte der preußi�he Reiter in
der Regel vor dem Landesherrn, d. h. vor dem allgemeinen Land-

geriht; doh wurde er bisweilen auh dem Gericht des Dorfes un-

ter�tellt, in de��en Bereich �ein Gütchen lag.
Gleich Gedilgen bildeten die �üdli<h von Rawu�en gelegenen

Felder Sweyulen und Loy�is anfängli<h ein Vorwerk, einen Al-

lodialhof des Kapitels, den Lemkenhof — er mochte �einen Namen
von dem Domherren Johannes Lemkini erhalten haben — den
dann die Domherren unter dem 17. November 1334 ihrem dor-

tigen getreuen und um�ihtigen Hofmann Henczeman (Hinzmann)
zur An�etzung des deut�hen Dorfes Wunnenberg überließen, das

wenig �päter �einen Namen in Klingenberg änderte. Wunnenberg
umfaßte aber außer dem eigentlihen Lemkenhof noh die Lände-
reten der unfreien preußi�hen Bauern, die den Lemkenhof bisher
bea>ert und bewirt�chaftet hatten. Die mei�ten der�elben �cheinen
freilich, als aus dem Tafelgut des Kapitels ein deut�hes Bauern-

dorf werden �ollte, von dem ihnen für die�en Fall zu�tehenden
Fortzugsreht Gebrau<h gemacht und die Gegend verla��en zu

haben. Vermutlih waren �ie weiter hinein gewichen in das Innere
des Landes, wohin die deut�he Rodung und mit ihr die deut�che
Art noh niht gedrungen war, und wo �ie in den dihten, undurch-
dringlihen Wäldern mit ihren zahlreihen Seen der Jagd und

dem Fi�chfang nah Herzenslu�t fröhnen und das freie, ungebun-
dene Leben der Väter weiter leben konnten. Nur wenige waren

zurü>geblieben. Ihnen mote die Seßhaftigkeit, zu der man �ie
gezwungen hatte, �hon in etwas das wildeBlut ge�änftigt haben.
Ihre Ae>er, die wahr�cheinl1< kleine, wenig über eine Hufe große,
zu�ammenhängende Be�ißungen gebildethatten, gingen, wie ge-

�agt, in die Gemarkung der neuen Siedelung über, von der �ie
nun, gerade�o wie die deut�hen Koloni�ten, ihr Stü>k, das ihrem
früheren Anwe�en wohl an Größe ent�prah, dur< das Los er-

hielten. Nermox,der eine die�er Preußen, bekam 1% Hufen, drei

andere, die Brüder Myne, Tuleswayde und Moldyte, zu�ammen
4 Hufen im Dorfe Wunnenberg angewie�en für den Teil des Fel-
des Loy�is, den ein�t die Herr�chaft ihren Vorfahren,des Kapitels
alten Hinter�a��en, ge�chenkt hatte. Jn allem und jedem wurden
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�ie den deut�chen An�iedlern gleichge�tellt und geno��en alle Vor-

teile des kulmi�hen Rechts, mit dem das Dorf begabt war. — In
dem Walde, der bei der Aufme��ung derGemeindefluren von Plaß-
wich, Pilgramsdorf, Penefeld und Gedilgen zwi�chen ihnen übrig
geblieben war, �iedelte �i<h ein Johannes Lunow an, dem das

Kapitel am 1. Augu�t 1323 für �ein nah ihm benanntes kölmi=

�hes Gütchen Lunauhof (Lauenhof) die Ver�hreibung aus�tellte.
Inzwi�chen hatten die deut�<hen Anzöglinge auh die näch�te

Umgebung von Mehl�a> in rü�tigen Angriff genommen. Mit die

älte�te Pflanzung i� hier das deut�he Dorf, das auf dem alt-

preußi�chen Feld Lay�en, das ihm au< den Namen Layß gab, ge-
gründet wurde in der ausge�prochenen Ab�icht, „daß der katholuqze
Glaube in den heidni�chen Gegenden �i<h mehre und dur die Nach-
bor�chaft der Gläubigen bei den umwohnenden Neugetauften
neuen Auf�hwung nehme.“ Lokator des Ortes, der �eine vand-
fe�te am 5. Mai 1304 erhielt, i�t der ehrenwerte Mann Martin,
genannt von der Mark, während gleichzeitig ein gewi��er Wilki-

nus oder Wilko von Marienfeld das angrenzende Dorf Ro�engarth
an�etzte.

Im Süden von Mehl�a> aber, die Wal�h flußabwärts, hielt
�ih die alte Stammbevölkerung. Die preußi�hen Namen der Dör-

fer Woynitt und Bornitt legen prehendes Zeugnis dafür ab und

mehr noc die alte Wallburg auf der Grenz�cheide von Mehi�a>
und Woynitt, eine alte Heidenfe�te, ein Ringwall, eine �ogenannte
Fliehburg, die der hier �ißenden Urbevölkerung �owohl wie �päter
den chri�tlihen An�iedlern der Umgegend bei plößlichen feindlichen
Einfällen Zufluht und Schuß gewährte. Hierhin hinter den in

dihtem Urwald ver�te>ten, dur<h ihn ge�hüßten Ringwall flüch-
teten �ie die wehrlo�en Weiber und Kinder, die Kranken und

Grei�e, hier bargen �ie ihre Habe und verteidigten �ie, wenn das

Ver�te> ausfindig gemaht wurde, mit Aufbietung ihrer leßten
Kraft. Noch in den Schwedenkriegen des 17. und 18. Jahrhunderts
hat die alte Wallburg am Ende des Wal�chtales mit ihren nah
allen Seiten jäh abfallenden Erdwänden dem genannten Zwe>
gedient und lebt darum als Shweden�chanze in der Erinnerung
der Nachwelt fort.

Dorf Bornitt wird 1304, Dorf Woynitt 1308 in den erm-

ländi�chen Urkunden zum er�ten Mal genannt. Es �ind keine deut-

�chen Siedelungen. Eingeborene, unfreie Bauern �aßen dort und

be�tellten die Ae>er im unmittelbaren Dien�t ihrer Landesherr-
�haft, des Kapitels. Doch die Unfreiheit, die körperliche wie die

�eeli�he Unfreiheit wirkt �tets und unter allen Um�tänden verderb-

lih auf den Charakter und die Tätigkeit der Men�hen. Von ahr
zu Jahr gingen die Erträge der Kapitelsgüter hier zurü>. Wider-

willig lei�teten die Preußen das �ie �hier erdrü>tende Scharwerk.
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Schließlih mußte die Herr�chaft, um die Dörfer wieder in die Höhe
¿Lt bringen und einen ent�prehenden Nugen aus ihnen zu ziehen,
die Hinter�a��en aus der Leibeigen�chaft entla��en und ihnen die

Freiheit �chenken. Es ge�chah am 6. Mai 1390 durch die Verleihung
des kulmi�chen Rechts.

Schon am 6. Mai 1304 war dem Deut�chen Jakob von Hir�en-
feld (Hir�chfeld) an einem Bah beim Dorf Bornitt die Anlage
einer Mühle ge�tattet worden. Das Mühlenrecht, ein Vorrecht der

Landesherr�chaft, wurde in den deut�chen Dörfern häufig, und in
der er�ten Zeit wohl immer, dem Schulzen verliehen. In Bornitt,
wo nur unfreie Preußen �aßen, konnte die�es Ret keinem von

ihnen übertragen werden. Denn das kulmi�he Recht, zu dem d i e

Mühlengrund�tü>e �amt und �onders ausgetan wurden,
�eßte �tets die per�önliche Freiheit des Beliehenen voraus. Aus die-

�em Grunde �ind in derRegel Deut�he Mühlenbe�ißzer. Die Mühlen
gehörten niht zum Dorfverband, �ondern bildeten kleine �elb�t-
�tändige Be�ißungen, die vom Landesherrn oder vom Grund-

herrn, der das Mühlenrechht be�aß, an einen Unternehmer, der

wohl immer gelernter Müller gewe�en �ein dürfte, gegen einen

niht unbedeutenden Geldzins vergeben wurde. Wohl ausnahms-
los erhielten die Mühlenbe�ißer freie Fi�cherei mit kleinen Ge-

öeugen zu Ti�ches Bedarf im Mühlenteih, zuweilen auh, nament-

lih wenn die näch�te Ort�chaft weitab lag, das Krugreht. Ihr
Landbe�igz be�chränkte �ih in der Regel auf wenige Morgen. Nur

�ehr �elten nannten �ie eine oder gar mehrere Hufen ihr eigen,
für die �ie dann einen ent�prehenden Zins zu zahlen hatten.
Ueberhaupt nehmen die Mühlen- wie die mit ihnen ganz gleih
behandelten Kruggrund�tü>ke eine den kulmi�hen Zinsgütern
�ehr ähnlihe Stellung ein.

Aug in der Gegend we�tlih und nördlih von Bornitt hatte
ein Teil der alten Stammbevölkerung die Kriegswirren über-

dauert. Sier �aßen der Preuße Gedaute mit �einen Söhnen Cu-

lowe und Begayne. Sie hatten �ih der neuen Herr�chaft willig
gefügt und der ermländi�chen Kirche treu und anhänglich gedient.
Der Lohn dafür war das kulmi�che Lehngut, das heutige kölmi�che
Dorf Gedauten an der Wal�cy, das ihnen am 14. Mai 1308 ver-

�chrieben wurde. Um die�elbe Zeit wird das in der Nähe gelegene
Preußendorf Worayne oder Wurin erwähnt, de��en Gemarkung
das Kapitel am 12. März 1350 einem Lemko von Vrienhain zur

An�ezung eines deut�hen Dorfes übertrug, das nah ihm Vrien-

hain oder Freihagen benannt ward.

Im We�ten. von Mehl�a> ent�tanden frühzeitig zur Stär-

kung des deut�hen Elements die Dorfer Hey�tern, Pa>khau�en,
Sugnienen, Hogendorf und Langwalde. Für Hey�tern — es i�t
das altpreußi�che Feld Kaymyten —

empfing der Lokator Tyayde
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aus Ditmar�chen am 26. April 1309 die Handfe�te, für Pa:
hau�en — das altpreußi�he Feld hieß Puhhu�en — ward dem

Deut�chen Heinrih Ruffus (Roth) am 1. Juni 1311 vie Grün-

dungsurkunde ausge�tellt. Heinri<h Roth muß ein erfahrener,
überaus tüchtiger Mann gewe�en �ein, der die unfruchtbare, wü�te
und öde Gegend verhältnismäßig �<nell in brau<hbares Aerland

umzu�chaffen ver�tand. „Um Ehre mit Ehre zu lohnen und der

Mühedie �üße Frucht des Erfolges niht vorzuenthalten“, gab ihm
das Kapitel nicht, wie es �on�t Brauch war, den zehnten, �ondern
den fünften Teil der Dorfmark zum Schulzengut. — Das Feld
Sugenyn be�iedelten die Brüder Johannes und Nikolaus von

Neukirch. Sie erhielten am 11. November 1315 die Handfe�te. —

Auf den Feldern Hohenfeld und Stolgiten gründete Heinrih Su-

dowe das Dorf Hohendorf (Hogendorf), aber er�t am 15. Oktober

1317, nachdem der ur�prünglihen Gemarkung no< das �hon
früher von Konrad Sudowe be�eßte Feld Bundotaneys zuge�hla-
gen worden war, wurde dem Erben Konrads, �einem Schwe�ter-
chn Ludeko, die Siedelung verbrieft. — Die An�etzung des mitten

in dihtem Urwald um tief einge�chnittene, wild romanti�che
Emluchten �i hinziehende Dorf Langwalde leitete Eberhard von

Altmark und �ein Schwager, de��en Anreht nah �einem frühen
kinderlo�en Tode an �eine Witwe Lucia, die Shwe�ter Eberhards,
überging. Zum 12. Juni 1314 wird die Ort�chaft das er�te Mal

genannt, am 30. November 1318 erhielt �ie die Handfe�te.
Warbis in den Anfang des 14. Jahrhunderts hinein ohne

Zweifel Frauenburg der gewöhnlihe und zu�tändige Aufenthalts-
ort der Kapitelsvögte gewe�en, weswegen wir auh fa�t durh-
gängig Großgrundbe�ißer der dortigen Gegend, Hermann Schrei-
ber, Chri�tian, Alexander und Hermann von Lichtenau. �owie Diet:

ri<h Buch in die�em wihtigen Amt finden, �o hielten �eit dem Be-

ginn der Siedelung in der Wewa neben dem Kapitelsadmini�tra-
tor au< die Kapitelsvögte auf Schloß Mehl�a> Re�idenz. Der

er�te Kapitelavogt, der �ih hier nahwei�en läßt, i�t Ern�t, vermut-

lih ein Bürger von Mehl�a>, einer der er�ten, der �i<h in der

neugegründeten Stadt an der Wal�h niedergela��en hatte. Seine

Tüchtigkeit, �eine Erfahrung und Men�chenkenntnis haben dann,
wie es �cheint, die Aufmerk�amkeit des Admini�trators auf ihn
gelenkt, und �o trat er als Vogt in den Dien�t des Kapitels.
Es ge�chah ohne Zweifel in Anerkennung �einer Verdien�te, daß
ihm, �päte�tens im Jahre 1317, das an die Südwand der Mehl-
�a>er Gemarkung �toßende altpreußi�he Feld Skuditen �amt den

angrenzenden Wäldern als kulmi�hes Gut überla��en wurde, 309

Hufen im ganzen, die er bald darauf an einen gewi��en Heinrich
zur Gründung des Dorfes Sonnenfeld austat. Doch er�t dem

RechtsnalhfolgerHeinrichs, dem Nikolaus, einem Sohn Vernhards
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von Sonnwalde verbriefte er am 21. Oktober 1326 die Ort�chaft.
— Für das Dorf Kleefeld erhielt der Lokator Hermann Malachin
am 12. Juni 1317 die Handfe�te. Es hat �einen Namen wohl
vom altpreußi�hen Feld Glewiske oder Glebiske, das, wenig�tens
zum Teil, neb�t dem umliegenden Waldgebiet �eine Gemarkung
bildete. Den Re�t des genannten Feldes hatte ums Jahr 135

Feinri<h von Mahwiß als kulmi�ches Gut erhalten. Aber {<on
am 12. Juni 1317 tau�chte er �eine Hufen im Felde Glewisken, die
der Be�iedelung des Feldes Rudicus (Heinrikau) im Wege �tan-
den, gegen das Gut Appelau im Felde Tri�tim ein, das in den

Kriegen des 15. Jahrhunderts wü�t wurde, und de��en eine Hälfte,
das eigentlihe Gut Appelau, in der Folgezeit an das Dorf Wu�en,
de��en andere Hälfte, das Nebengut Dreyhau�en, an Stegmanns-
dorf fiel. — Stegmannsdorf �elb�t hieß ur�prünglih Bertingen
und war wahr�cheinlih ein von unfreien, preußi�chen Hinter�a��en
bewirt�haftetes Tafelgut, bis es das Kapitel am 3. November 1349

�einem getreuen Schulzen Heinri<h von Stegmannsdorf und den
dort �ißzenden Bauern zu kulmi�hem Recht ver�chrieb.

'

Die lette Handfe�te, die das ermländi�he Domkapitel unter

Domprop�t Heinri<h von Sonnenberg ausge�tellt hat, dürfte die

für das Dorf Heinrikau �ein. Heinrih von Labenyk, wahr�cheinli<h
ein Schle�ier, i�t �ein Gründer, und nah ihm oder nah der <hle-
�i�chen Ort�chaft Heinrihsau, von wo er die mei�ten der An�iedler
herangezogen haben mote, wurde die in den altpreußi�hen Fel-
dern Rudicus, Glewiske und Cumeyn �owie in den die�e Felder
um�chließenden Wäldern ange�eßte Pflanzung benannt; denn

Hemrikau i�t der nördli<h�te Ort des Ermlandes, in welchem die

nmittcldeul�<he Mundart, das �ogenanntc Breslaui�h, ge�prochen
wird. Unvorherge�ehene Mißge�chidke ließen die junge Siedelunz
niht re<t aufkommen, und wohl oder übel mußte �ih das Kapitel
zu einer Aenderung der er�ten Handfe�te ver�tehen, am 28. Okto-

ber 1326, wobei vor allem die Gemarkung um ein weniges ver-

Ueinert und der Hufenzins ermäßigt wurde.

Im Jahre 1317 oder 1318 war Domprop�t Heinri<h von

Sonnenberg, der �eit 1279 an der Spiße des ermländi�hen Ka-

pitels ge�tanden hatte, zu den Toten gegangen. Des irdi�chen Da-

�eins Wech�elfälle, �eine Leiden und Freuden hatte er in vollem

Maße kennengelernt, hatte alle Wandelungen des Ge�chi>kes, von

denen die ermländi�che Kirche im Laufe der Jahre betroffen wor-

den war, von Anfang an mitgemaht. In Elbing hatte er geweilt
in der Verbannung und war mit �einen Confratres weiter ge-

zogen nah Braunsberg und Frauenburg, um hier endlih zur

Ruhe zu kommen. Das Bistum hatte er gekannt, als es darnieder-

lag, verwü�tet und verwildert, aufs äußer�te mitgenommen dur<
den fur<htbaren Vernichtungskampf,in welhem nah hartem Rin-
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gen die Preußen den Deut�chen unterlagen. Es war ihm dann

be�chieden gewe�en, no< eine Reihe von Jahren, länger als ein

Men�chenalter, mitzuhelfen bei der Hebung des Landes. Als er

�tarb, durfte er mit Befriedigung zurü>bli>en auf die Arbeit �ei-
nes Da�eins. Ueberall war die Saat ge�treut zu neuem, fri�hem
Leben; fröhlih proßte �ie empor und ließ reihe Früchte erwarten.

Sein Nachfolger, Domprop�t Jordan, der bis 1326 das Haupt
des Kapitels blieb, fand den größten Teil des Kapitelsgebietes
bereits in fe�ten Händen. Ueberall waren die Koloni�ten daran,
den verwilderten Boden urbar zu machen und ihn in unermüd-

liher Tätigkeit dem A>erbau zu gewinnen. Weiter und weiter

lihtete �ich der Wald, tiefer und tiefer drangen die deut�he Axt
und der deut�che Pflug in die preußi�he Wildnis ein. Gleich-
wohl gab es noh Arbeit die Hülle und Fülle. Am 20. April 1323

erhielten die Preußenbrüder Mnyus und Aycze als Er�az für ihr
von den Vätern ererbtes Feld bei dem domkapituläri�hen Allod

(Tafelgut) Bardyn — es i�t ohne Zweifel das heutige Bartken,
das bei Mehl�a>, aber �hon im Heiligenbeiler Krei�e liegt und

mithin ur�prünglih no<h zum Für�tbistum Ermland gehört haben
muß — das �ie der Landesherr�chaft überla��en hatten, ein Güt-

chen am Bache Rubirge nach preußi�hemErbreht zu einem Reiter-
dien�t. Ayczen, aus dem dann Ag�tein geworden i�t, wurde die

Be�izung nah dem zweiten der Brüder genannt.
Ungefähr um die�elbe Zeit ver�hrieb das Kapitel dem Deut-

�chen Jacobus die Anlage einer Mühle am Taut- oder Tafter See,
die �päter den Namen Kienappel erhielt. Sie ging in den An-

fängen des 15. Jahrhunderts zu Grunde eben�o wie der Hof, das

Zinsgut Vogel�ang, das gleihfalls no< im er�ten Viertel des 14.

Jahrhunderts im Tafter Wald ent�tand. Doch legen die noh heute
gebräuchhlihen Flurnamen Kienapfel und Vogel�ang von dem

ein�tigen Vorhanden�ein der Mühle und des Gutes Zeugnis ab.

Die Grenze zwi�chen der Terra Wewa, die einen Teil der alt-

preußi�hen Land�chaft Warmien ausmachte, und dem alten Gau

Poge�anien bildete vermutlich ein dihter Urwald, der �ih zwi�chen
den Flü��en Wal�h und Drewenz hinzog, und de��en Ueberre�te
noch jeßt im Tafter Wald und im Comainer For�t erhalten �ind.
Solche Wälder trennten überhaupt die altpreußi�hen Land�chaf-
ten, den Gau Natangen z. B. von der Terra Plut und Klein Bar-

ten von Groß Barten. Die Grenzlinien zog man �päter dur<
die Mitte die�er Wälder. So auch bei dem Lande Wewa und dem

Gau Poge�anien. Hier verlief die Grenze von der Pa��arge nah

Nordo�ten längs der Südwand der Ort�chaften Wu�en bezw. Klein

Damerau, Stegmannsdorf und Ag�tein, Zog weiter geradlinig
zum Nordende des Tafter Sees und bog dann wahr�cheinli, in-

dem �ie die Gemarkungen der nahmaligen Dörfer Kleefeld, Hein-
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rikau und Comainen durch�chnitt, genau nah O�ten um, um an

der oberen Drewenz zu enden. Der Tafter See, die größere �üd-
lihe Hälfte des Tafter Waldes, ein Teil der Gemarkungen von

Kleefeld, Heinrikau und Comainen, die Comainer For�t und das

Dorf Neuhof lagen demnath bereits in Poge�anien. Gleihwohl
war in die�em Gebiet das ermländi�he Kapitel der Landesherr.
In Ausführung des Schieds�pruches vom 2. September 1288, der
den Bi�chof verpflichtete, das Kapitel für die 80 Hufen, die Albert

Fleming und Konrad Wendepfaffe im Norden der Wewa auf dem

Felde Salmien behielten, �hadlos zu halten und ihm weiter �ein
Drittel, falls es bei der Verme��ung oder Schäßzung für zu klein

befunden würde, von den angrenzenden Ländereien in genügen-
der Wei�e zu ergänzen, hatte es etwa ums Jahr 1317 der da-

malige Bi�chof Eberhard dem Kapitel überla��en und dazu das

ganze Gebiet we�tlih von der Baude bis hin zur Bistumsgrenze.
Ein Stü des neu hinzugekommenen Terrains im Süden

der Wewa richtete das Kapitel zu einem Vorwerk ein, dem es den
Namen Neuhof gab und das es dann ein Vierteljahrhundert pä-
ter unter dem 29. Dezember 1345 einem Johannes Clare zur An-

�eßung des gleihnamigen deut�hen Dorfes Neuhof ver�hrieb. —

Ein anderes Stü>k nordö�tlih von Neuhof zwi�hen den Flü��en
Wisde, Krixtien und Smorde hatte bereits Bi�chof Heinrih dem
Preußen A�owirt, �einem Kämmerer in Poge�anien, �owie de��en
Bruder Byot als preußi�hes Freilehen verliehen, und Heinrichs
Nachfolger, Bi�chof Eberhard, hatte am 11. Februar 1312 die Ver-

leihung dem Preußen Matruto, einem Sohne A��owirts, und �ei-
nem Oheim Byot erneuert. Als die�e bald darauf einen Teil

ihres Be�ißtums dem Kapitel zur Gründung des Dorfes Hein-
rikau abtraten, wurden �ie von ihm am 3. November 1319 durh
einen Land�trih jen�eits des Smordebaches ent�chädigt.

Nördlih vom Gut Matrutos und Byots lag in dem Feld
Cumayn und in den angrenzenden Feldern und Hainen das

Preußendorf Cumeyn (Comainen), das wohl �hon zur Preußen-
zeit be�tanden hat, für das aber der Preuße Gu�angen er�t am

24. November 1334 die Handfe�te erhielt. Das Recht des Dorfes
i�t das preußi�che Erbre<t zu beiden Ge�hlehtern; �on�t aber

wurde es ganz nah deut�hem Mu�ter eingerihtet. Auch eine Art

Sqhulzengut erhielt Su�angen. Nur die Gerichtsbarkeit, die hohe
wie die niedere, blieb, und zwar nah dem preußi�hen Recht, über

die aus lauter Stammpreußen be�tehende Dorfbevölkerung dem

jeweiligen Kapitelsvogt vorbehalten, wie die Reht�prehung über

Preußen nah preußi�hem Recht überhaupt ein Vorbehalt, ein

Vorrecht der Landesherr�chaft war. Die übrigen Dorfhufen muß-
ten den Hufenzins zahlen und vier Tage im Jahre, die das Ka-

pitel be�timmte, die�em �harwerken.
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Noh vor dem Jahre 1317 hatte Bi�hof Eberhard dem

Braunsberger Bürger Michael flir treue Dien�te 6 freie Hufen im

Felde Cumeyn verliehen. Als dann die Gegend an das Kapitel
kom, tau�<hte es die 6 Hufen Michaels im Felde Cumeyn gegen 6

andere ein, die es ihm gerade am entgegenge�eßten, nördlichen
Ende der Wewa übertrug dort, wo die�e an das bi�höflihe Kam-
meramt Braunsberg �tieß. Das kulmi�he Gütchen, das nun Mis-
chael hier am alten Behwerbah an�ezte, führte den Namen Her-
�eveld oder Guttichen. Es i� die heutige kölmi�he Be�ißzung
Hir�chfeld. — Ein anderer Braunsberger Bürger, Martin aus

Kiel, erwarb bald darauf vom Kapitel das Landgebiet weiter die

Behwer aufwärts mit voller Grund- und Gerichhtsherrlihkeit und

gründete da�elb�t das nah ihm benannte Gutsdorf Martinsdorf
(Mertensdorf).

Die Gemarkungen von Hir�chfeld, Mertensdorf, Antiken,
Liebenau und Schöndamerau {<lo}��en �o im Norden das Gebiet
des Kapitels gegen das des Bi�chofs ab, de��en Herr�chaftsbereih
hier mit den Ort�chaften Klein Maulen, Knoblo<h, Groß Maulken,

Schalmey, Lunau, Schwillgarben, Klopchen, Schillgehnen begann.
Das Land Wewa �elb�t, zu dem ja noh die 80 Hufen der Ge-

hwi�ter Fleming im Felde Salmien und in Grunenberg gehörten,
reihte ur�prüngli<h bis Böhmenhöfen, �o daß �eine Nordgrenze
wohl zwi�hen Grunenberg, Klopchen, Hir�chfeld einer�eits und

Böhmenhöfen, Stchillgehnen anderer�eits verlaufen �ein dürfte.
Im We�ten bildete die Pa��arge von Böhmenhöfen bis Klein Da-

merau die Grenze der Wewa. Ihre O�tgrenze fiel mit der des

Für�tbistum, d. h. mit der O�tgrenze des heutigen Braunsberger
Krei�es zu�ammen und umfaßte aus dem Heilsberger Krei�e noh
das ganze �pätere Kirh�piel Frauendorf mit den Ort�chaften Groß
Klau��itten, Stabunken, Drewenz und Frauendorf.

Vor allem die�er ö�tlihe Teil der Wewa, die Gegend im Nor-

den und O�ten von Mehl�a>, kam unter Domprop�t Jordan zur

Be�iedelung. Dichter Wald bede>te ihn noh, wie �hon die Namen

der nahmaligen Ort�chaften Borwalde, Sonnwalde, Lichtenau,
Engelswalde, Peterswalde, Lichtwalde bewei�en. Das Zinsgut
Borwalde — heute i�t es ein Bauerndorf — be�iedelten ums Jahr
1320 die Schulzen von Layß, die Brüder Martin, Heinrih und

Geriko. Das Dorf Sonnwalde �eßte um die�elbe Zeit ein Bern-

hard von Schonenvelde an; doch er�t �einem Sohn Tilemann ward

es am 1. März 1326 ver�hrieben. — Die Gründung des Kirch-
dorfes Lichtenau in dem Felde Colk�titien und den anliegenden
Wäldern leitete ein Johannes Trubank, dem die Landesherr�chaft
darüber am 23. Oktober 1326 dieHandfe�te erteilte. — Am 11. No-

vember des�elben Jahres verlieh das Kapitel �einem geliebten
und getreuen Vogt Ern�t zum Lohn für treue Dien�te und um ihn
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zu fernerem, gewi��enhaftem und pflichteifrigem Verhalten anzu-

�pornen, im Felde Sawyten oder Sawylten und in den anjtoßen-
den Heiden das Gut Engelswalde, das dann zum Teil mit Bauern

be�ezt wurde, �o daß noh heute neben dem Gut das Dorf En-

gelswalde be�teht. — Das Kirchdorf Peterswalde �ette ein Peter
von Plauten an und gab ihm auh den Namen. Doch mußte die

�hon im Jahre 1326 beab�ihtigte Ver�hreibung wegen der Wahl
Jordans zum Bi�chof, wegen �einer Rei�e an den päp�tlichen Hof
und �eines Aufenthaltes da�elb�t vorläufig unterbleiben, Auch
�un�t �tellten �ich manherlei Hinderni��e ein, und �o wurde die '!r-
kunde er�t am 11. November 1330 ausgefertigt. — Aus dem glei-
chen Grunde erhielt Laurentius, der Schulz von Lichtwalde, für
�eine Siedelung er�t am 20. März 1329 die Handfe�te.

Das zwi�chen Lichtwalde und Peterswalde gelegene Gauden

i�t wohl der zum Jahre 1284 genannte Ort Carwomcholmike, wo

1315 vermutlih der Preuße Regun �aß. Vielleiht �hon Bi�chof
Heinrih …[.,wahr�cheinliher aber er�t das Kapitel hat ihm �ein
Be�igtum verbrieft. Sicher i�t, daß das Gebiet des Dorfes Gau-

den, wie es �hon im Jahr 1326 heißt, frühzeitig zu preußi�hem
Recht, al�o an eingeborene Preußen vergeben war. Am 15. Juli
1355 erhielt das Gut Gauden, das damals wohl �hon Gutsdorf
wár, kulmi�hes Recht.

In den Teilungsurkunden vom 27. April 1251 und vom 27.

Dezember 1254, durch die Bi�chof An�elm das ihm als Für�tbis-
tum zu�tehende Drittel der Diöze�e Ermland fe�tlegt, wird als

Grenze die�es Drittels im Nordo�ten für eine Stre>e auh der

Wald genannt, der Natangen von Plut �cheidet. Die nördliche
Hälfte des be�agten Waldes wei�en �ie dem Orden, die �üdliche
und damit die Land�chaft Plut dem Bi�chof zu. Der Schiedspruch
vom 2. September 1288 brachte Plut als einen Teil der Wewa
an das Kapitel. Es i�t eine ge�hihtlih und land�chaftlih bedeut-

�ame Gegend. Die Mitte ein gewaltiger Ke��el, in �eine tief�te
Sohle eingebettet der See Plut, der �pätere Wal�h- oder Glander

See. Nördlich von ihm, unmittelbar aus der Tiefebene auf�teigend,
ein i�olierter, bewaldeter Kegel, weit über 100 Meter hoch: den

Wallberg heißt man ihn. Früher dürfte er den Namen der Land-

�chaft getragen haben, die er nah allen Seiten über�haut und

beherr�<t. Die Wa��er der Wal�ch be�pülen �einen O�t- und Nord-

fuß, während im Süden und We�ten ihn ehemals die Wogen des

Sees umrau�chhten. Heute freilih i�t die�er tro>en gelegt. Nur

im Frühjahr, wenn vor dem Tauwind der Schnee �hmilzt und

von den umliegenden Höhen die Väche und Bächlein zu Tal rin-

nen, er�teht er wieder in �einer ganzen früheren Ausdehnung, und

dann erbli>t das Auge wieder eine weite, �piegelnde Fläche,
Wa��er und nur Wa��er, aus dem �tolz und gebietend der Berg
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fich erhebt. Schon von der Natur zur Zwingburg der Gegend
ringsumher be�timmt, hat der Wallberg die�e Aufgabe zur Heiden-
zeit wohl redlih erfüllt. Aber er i�t ohne Zweifel auch ein reli-

giö�er Mittelpunkt der Land�chaft gewe�en. In �einer Nähe lag,
urkundlich bezeugt, ein Hain, den die Preußen den heiligen nann-

ten, einer jener dihten, undurhdringlihen Wälder, die �ie aus-

hließlih der Gottheit und ihren Dienern weihten, die �ie jeder
men�chlihen Benußung entzogen, in denen �ie niht wagten,
Holz zu fällen, zu jagen und zu fi�chen, zu denen �ie jedem Frem-
den den Zutritt unter Todes�trafe weigerten. Und noh zu der

Zeit, da �hon das Chri�tentum in der Gegend fe�ten Fuß gefaßt
hatte, mögen hier die Eingeborenen, die nur mit dem Munde,
niht aus Ueberzeugung �ih zur neuen Lehre bekannten, heimlich
im Dunkel der Nacht zu�ammengekommen �ein, um an geweihter
Stätte den Göttern zu opfern, zu denen ein�t ihre Väter gebetet,
deren Hilfe �ie angerufen hatten, und denen auch �ie troy Taufe
und <hri�tlihem Unterriht im Grunde ihres Herzens immer no<
anhingen.

Die heidni�he Wallburg wurde dann ein Schloß des Kapitels,
das niht er�t, wie der Ordenschroni�t Peter von Dusburg berich-
tet, Domprop�t Jordan im Jahre 1325 erbaute. Stärker be-

fe�tigt mag Jordan die Burg Plut damals haben, damit �ie den

Umwohnern und ihrer Habe bei den verheerenden Einfällen der

Litauer Zufluht und Schuß gewährte. Das Land ringsum be-

hielt das Kapitel vorläufig als Tafelgut in eigener Verwaltung.
Die Urbarmachung und Bearbeitung des Bodens lag den hinter-
�ä��igen Preußen ob, die hier �icher in großer Zahl �i<h erhalten
hatten. Aber bald zogen auh deut�he An�iedler heran. Schon
zum Jahre 1312 wird Hermann, der Schultheiß von Kirchberg ge-

nannt, und es i�t niht unwahr�cheinlih, daß die deut�he Siede-

lung in der Nähe des Wallberges, wo an der altheidni�hen Kult-

�tätte frühzeitig ein <ri�tlihes Gotteshaus ent�tanden �ein dürfte,
ur�prünglih den Namen Kirchberg führte und er�t �päter Pluten
(Plauten) genannt wurde, zumal der Lokator von Plauten, dem

am 1. März 1326 das Dorf ver�chrieben wurde, gleihfalls Her-
mann heißt.

Zu der�elben Zeit wie das Kirchdorf Plauten waren die üb-

rigen Höhen rings um die Seeniederung von der Koloni�ation in

Angriff genommen worden, und wie jenes erhielten hier noch die

Ort�chaften Seefeld, Wichmannsdorf oder Steinbotten, Lotter-

feld, Schön�ee und Glanden unter Domprop�t Jordan ihre Hand-
fe�ten. Die An�eßung von Seefeld leitete Marquart Rorwurm,

dem das Kapitel am 27. März 1325 das Dorf ver�chrieb. — Schon
2 Jahre früher, am 15. Mai 1323 war Wicymannsdorf privi-
legiert worden, dem �ein Lokator Wichmann, der Sohn des Schul-
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zen Wilko von Ro�engarth (bei Layß) den Namen gab, der aver

�ofort nach �einem Tode in Steinbotten geändert wurde. — Auf
dem Felde Pelten oder Pelken gründete Hermann Juncvrowe
(Jungfrau) das Dorf Lotterfeld, das ihm am 29. März 1325 ver-

brieft ward. — Das freie Preußengut Glanden, �o genannt nah
dem Preußen Glande, das am 21. Januar 1356 kulmi�hes Recht
erhielt, wird �eit 1326 erwähnt, und für Schön�ee �tellte das Ka-

pitel dem Lokator Alard am 23. Oktober 1326 die Gründungs-
urkunde aus.

Etwa 9 Jahre hatte Domprop�t Jordan die Be�iedelung der

tapitulari�chen Lande geleitet; da wurde er gegen Ende des Jah-
res 1326 zum Bi�chof gewählt. 1327 be�tieg er den bi�höflihen
Stuhl von Ermland. In der Domprop�tei folgte ihm im Früh-
ling 1326 der Domherr Heinri<h von Wogenap, und als die�er
nach Jordans Tod �chon im folgenden Jahre auch de��en Nacyfolger
auf der ermländi�hen Kathedra ward, trat Johannes, vermutlih
der bisherige Domkantor, der Neffe des Bi�chofs Eberhard, ein

geborener Schle�ier, an die Spigze des Kapitels.
Er führte bis zum Jahre 1345, wo er �tarb, die Be�iedelung

der Wewa rü�tig weiter. Am 26. November 1334 erhielt Jakob,
der Schulz von Gayl, die Handfe�te für das an Gayl �toßende
deut�he Dorf Lilienthal. — Genau 2 Jahre �päter, am 26. No-
vember 1336, ver�chrieb das Kapitel dem ehrenfe�ten Mann Wil-

helm mitten in den Wü�teneien und Waldungen zwi�chen Engels-
walde, Nalaben, dem Dorfe des Braunsberger Ratsherrn Tylo
Bro�iken, Waldow (Wohlau) geheißen, und den Be�izungen der

Preußen Pre�titunini, Wylkenitten, Run>inien und des bereits

ver�torbenen Prewylten das deut�heDorf Wunnental, de��en Name

bald darauf in Ro�enwalde geändert wurde. Die Grenzbe�tim-
mung i�t in�ofern bemerkenswert, als �ie von den Ort�chaften
Wohlau und Wilknitt, die �päter im Ordensgebiet liegen, wie von

ermländi�chen �pricht und damit verrät, daß an die�er Stelle �päter
tat�ähli<h Landübergriffe des Ordens �tattgefunden haben, die

dann 1374 dur< Schiedspru<h und Vertrag rehtsfräftig gemacht
wurden.

Im Süden des Plut-Sees und des Wal�chflu��es �eßte mitten

in Wü�teneien und Wäldern ein Johannes Mowen das deut�che
Dorf Liebenthal, ein Nikolaus Buchhorn das deut�he Dorf E�che-
nau, ein Heinri<h Rinemann das nac dem es durqzließenden Lu-

tirbah genannte deut�che Dorf Lotterbah an. Liebenthal erhielt
am 20. November 1334, E�chenau am 21. November 1334 und Lot-

terbah am 24. November 1334 die Handfe�te.
Die Wälder und Heiden, die Einöden, Sümpfe und Brücher,

die in der äußer�ten O�te>e der Wewa auf der Grenze mit Poge-
�anien be�onders diht und unentwirrbar gewe�en zu �ein �cheinen,
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beherbergten no<h eine große Anzahl von Angehörigen des alten

Preußenvolkes, zumal die�es �ih �eit mehr als zweiMen�chenaltern
in unge�törter Ruhe hatte fortpflanzen können. Einem die�er
Preußen — Kleu�iten hieß er — übertrug das Kapitel im Walde
beim Dorfe Woppen die An�eßung des deut�chen, d. h. des mit

kulmi�hen Recht begabten Dorfes Hermannsdorf und �tellte ihm
am 17. Juli 1342 die Gründungsurkunde aus. Ohne Zweifel �tand
ihm die Befugnis zu, �eine Landsleute als Bauern in Hermanns-
dorf anzu�iedeln. Schon das nationale Selb�tgefühl der Deut�chen,
die �ich �hwerlih dazu ver�tanden haben würden, einen eingebore-
nen Preußen als ihren Richter und ihr Oberhaupt anzuerkennen,
dürfte eine f�olhe Heranziehung von preußi�chen Koloni�ten zur

Notwendigkeit gemacht haben. Sie erwarben mit dem kulmchen
Recht die per�önliche Freiheit �amt allem, was �on�t den deut�chen
Vauer vor dem unfreien preußi�chen Hinter�a��en auszeugnete.
So wurde eine allmählihe Ver�hmelzung auh der Kleingrund-
be�itzer beider Nationalitäten eingeleitet und vorbereitet. Daß in

Hermannsdorf wohl ausnahmslos Preußen ge�e��en haben, bewei�t
auch die Aenderung �eines Namens in Kleu�iten, wie der Ort nah
�einem Lokator bald auschließli<h genannt wurde. Es i�t das

heutige Groß Klau��itten, das als �olches �eit 1347 in den Urkun-
den vorkommt.

Gleih Hermannsdorf erhielt das deut�che Kirhdorf Frauen-
dorf, das der Deut�che Gerko Wil mitten in Wald und Heide ge-

gründet hatte, am 17. Juli 1342 �eine Ver�chreibung. Es war die

leßte Landver�chreibung in der Wewa unter Domprop�t Johan-
nes. Im Jahre des Herrn 1345, am Tage des heiligen Johannes
des Täufers, am 24. Juni, �chied er aus dem Leben, wie �ein
Leichen�tein, eines der älte�ten Gravdenkmäler in der Frauen-
burger Kathedrale, meldet.

Ihm folgte Domprop�t Hartmod, der bis 1358 an der Spitze
des ermländi�hen Kapitels �tand. Unter Hartmod wurde die

Be�iedelung der Wewa zu Ende geführt. Die Ort�chaften Woppen,
Paulen, Stabunken und Drewenz, die damals in der äußer�ten
O�te>e der Wewa ent�tanden, haben wohl von Anfang an preu-

ßi�he Bevölkerung gehabt. Die Dörfer Woppen — das alt-

preußi�che Feld, auf dem es erwuchs, hieß Wuppen — und Paulen
(altpreußi�h Powels oder Peulis) �eßte der Preuße Nikolaus an

und erhielt für �ie dur< Urkunde vom 8. Mai 1347 kulmi�ches
Recht.

Bereits am 29, November 1300 hatte das Domkapitel dem

Preußen Schardimen das Feld Stabunken, wahr�cheinlih das

�pätere 7 Hufen große Güthen Schwiedergall, als Lehen zu einem

Reiterdien�t überla��en. Unter dem 18. März 1347 übertrug es

dem Preußen Guncti (Gunthe) die Be�iedelung des Dorfes Sta-
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boniten auf dem gleihnamigen Felde zu kulmi�hem Reht und

ver�chrieb ihm und �einem Bruder da�elb�t ein freies Preußengut
von 3 Hufen an Stelle der 2 Haken,die �ie �hon früher dort inne

hatten. Unter dem�elben 18. März 1347 ward dem Alwarmus,
dem Sohnedes ver�torbenen Preußen Sa��in, ebenfalls ein preu-
di�hes Freilehen von 3 Hufen im Felde Staboniten zugewie�en als

Er�agz für �einen An�pruch auf die Felder Marim und Spiritcze
(Peythunen), den er von �einem Vater her geltend machte. — Den

Preußen Weit�uß, Istiwn und Hannusaber ver�chrieb die Landes-

herr�chaft ebendort unter dem gleihen Datum ein Freilehen von
6 Hufen zu preußi�hem Recht, inoem �ie �ie, wie auh den eben-

genannten Alwarmus, aus der bäuerlichen Dien�tbarkeit entließ
und ihnen wie ihren Nahkommendie per�önliche Freiheit �chenkte.
Alle die�e Be�ißzungen bildeten den Dorfverband Groß Stabunken.
Klein Stabunten nannten �ih die 64 Hufen des Preußen Nautil,
die die�er am 11. Juli 1352 vom Kapitel zur An�etzung eines

Dörfleins nah kulmi�hem Recht kaufte, das aber bald mit Groß
Stabunken zu dem heutigen Dorf Stabunken vereinigt wurde.

Auch Drewenz, dem vermutlich der in der Nähe ent�pringende
Drewenzfluß den Namen gegeben hat, i�t eine Gredelung der alten

Bewohner des Landes. Schon am 3. November 1319 verleiht das

Kapitel den Preußenbrüdern Tulabite und Naglindes ein preu-
ßi�ches Freilehen zu zwei Reiterdien�ten beim Felde des Preußen-
dorfes Drewanecz, das dann wohl �päter, als Drewenz unter einem

Schulzen Nikolaus am 25. Mati 1352 ein Dorf zu kulmi]hem Recht
wurde, in die�es aufging.

Im Feld Schonwesze (Schönwie�e) an der Wal�h zwi�chen
Gedauten, Appelau, Bornitt und Körpen ward dem Preußen
Skolaris von Schonwesze am 13. Dezember 1348 das kölmi�che
Gut Scharfen�tein verliehen. — Am 24. Augu�t 1358 erteilte das

Kapitel dem um�ihtigen Mann Lindemann die Handfe�te für das

nach ihm benannte Dorf Lindmannsdorf bei Sonnwalde. — Da-

mals be�tand au< �hon das Dorf vaben oder Gabeln, wenngleich
die Ver�chreibung darüber zu deut�chem,d. h. zu kulmi�chem Recht,
�einem Schulzen, dem Preußen Cabe, er�t am 25. Juli 1367

gegeben ward. Gabeln i�t in den Kriegen des 15. Jahrhunderts
wieder wü�t geworden, und nur der Gabelwald oder der Gabe�che
Winkel, das nordwe�tliche Stück der MillenbergerGemarkung, er-

innert an die frühere Ort�chaft. — In Millenberg aufgegangen i�t
auc das kulmi�che Zinsgut des PreußenAbe�tik (Ab�tich), das mit

Gabeln grenzte und um die�elbe Zeit wie die�es �ein Privileg
erhielt.

Damit war die Koloni�ation der Terra Wewa beendet. Wohl
blieben hier und da noh einzelne Hufen unvergeben liegen, aber

�ie wurden niht mehr zur An�ezung neuer Ort�chaften verwandt,

6
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�ondern teils den bereits vorhandenen als Wald und Weideland

zuge�chlagen, teils, wie bei�pielswei�e der Tafter Wald, als herr-
chaftlihe For�ten genußt. Nur aus dem Walde Stemtkies oder

Steyneken zwi�hen Sonnwalde und Lichtenau i�t noh nah 1772,
al�o in der preußi�chen Zeit, durch Rodung das Dorf Steinker-
walde geworden.

So hatte �i< das Kapitel von Ermland bei der Lö�ung der

großen Aufgabe der Er�chließung und Urbarmahung des Für�t-
bigtums den Bi�chöfen ebenbürtig zur Seite ge�tellt. Das Er-

reite ermutigte zu weiterem, rü�tigem Wirken und Schaffen.
Im Gebiet we�tli<h der Baude, das ums Jahr 1317 ganz

unter die Landeshoheit des Frauenburger Kapitels gekommen
war, hatte Bi�chof Eberhard, der Nachfolger Heinrichs [., am

25. Mai 1310 dem jüng�ten der Brüder von Lichtenau, dem Her-
mann von Bludau, das Feld Klopotiten und den dritten Teil der

Wie�e Puringe als kulmi�hes Gut ver�hrieben zum Er�atz für die

ihm ein�t von Heinrih TT. in Poge�anien verliehenen Felder
Qygeniten und Swarboniten (die Gegend des heutigen Walters-

mühl an der Pa��arge). Das Gut Bludau, wie es nach jeinem
er�ten Be�izer genannt wurde, ward �chon �ehr frühe zu einem

Dorfe ausgetan, dem jezigen Kirhdorf Bludau. — Die noh un-

vergebene Südwe�t�pize des Gebietes überließ das Kapite: einem

Hermann Currifex (Wagenmacher, Wagner) zur An�eßung des

Dorfes (Alt-)Mün�terberg, das am 12. Juli 1321 �eine Hanopçe�te
erhielt.

Das zwi�chen Narz und Baude gelegene Srück des Für�t-
bistums Ermland bildete fortan das domkapituläri�he Kammer-

amt Frauenburg; die Terra Wewa gab das zweite Kammeramt

des Kapitels, das Kammeramt Mehl�a>k ab. Als drittes trat nah
der Aufteilung des �üdlihen Ermlandes im Jahre 1346 Allen-

�tein hinzu. Auch das bi�chöflihe Gebiet wurde in �olhe Bezirke
ge�chieden. Hier ent�tanden mit der fort�hreitenden Be�iedelung
des Landes na<h und nah die 7 Kammerämter Braunsberg,
Heilsberg, Wormditt, Gutt�tadt, Seeburg, Rößel und Warten-

burg. Es ge�chah die�e Einteilung in Kammerämter der be��eren
Ueber�iht und Verwaltung wegen. An der Spitze eines jeden
Kammeramtes �tand ein Kämmerer, de��en Hauptaufgabe eben die

Verwaltung des ihm unter�tellten Bezirkes war. Die�e Kämme-

rer, durchaus zuverlä��ige und bewährte Leute, wurden, wenig-
�tens in der er�ten Zeit, wohl aus�hließlih aus der alteinge�e��enen
Bevölkerung genommen, zu der �ie etwa in dem�elben Verhält-
nis �tanden, wie die Shulzen zu denIn�a��en der deut�chen Dörfer,
nur daß der Bezirk, den der Kämmerer zu beauf�ihtigen hatte,
ein viel größerer war, einen ganzen Gau oder doch die Unter-

abteilung eines folhen umfaßte, ein Gebiet, das man �päter,
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indem man die deut�hen Benennungen und Einrichtungen auf
die neuen Verhältni��e in Preußen übertrug, ein Kammeramt
nannte. Jm Bereiche �eines Kammeramtes hatte der Kämmerer
unter der Auf�iht des Vogtes, �päter des Prokurators oder, wie

er auf deut�h hieß, des Schäffers, von �einen Landsleuten, den

Preußen, die Abgaben®unmittelbar einzuziehen, von den Groß-
grundbe�ißzern und Dorf�chulzen �ie in Empfang zu nehmen und
an die landesherrlihe Kammer, an die Domänenkammer,
an die Staatska��e abzuführen. Auch die Bewirt�chaftung der

herr�chaftlihen Tafelgüter und For�ten, die ja durh preußi�che
Hinter�a��en ge�chah, hatte er zu beauf�ihtigen und zu leiten. Er

mupre al�o, wenn anders �eine Wirk�amkeit eine er�prießlihe
�ein �ollte, Sitte und Gewohnheit, er mußte Sinnesart und

Sprache der Eingeborenen genau kennen, er mußte ihnen Ver-
trauen einflößen, und �ie mußten ihm Vertrauen entgegenbringen,
d. h. er mußte �elb�t ein Stammpreuße �ein. Zum Lohn für tgre

Mühewaltung erhielten die Kämmerer, die ihren Sig ohne Frage
auf der herr�haftlihen Burg ihres Kammeramtes hatten, �elb�t
Landbe�ig, in der Regel zu dem vorteilha�teren kulmi�hen Recht.
Als dann die Be�iedelung des Für�tbistums durchgeführt war

und die frühere, einfahe Verwaltung �ih verwi>elter ge�taltete,
traten um die Wende des 14. Jahrhunderts an die &telle der

Kämmerer, aber mit weit umfa��enderenRechten und Pflichten, die

Burggrafen.

Eberhard von Neiße, Ermlands 3. Bi�chof,
1301 bis 1326.

Am15. Juli 1300 war Heinrih [. von Ermland aus dem

Leben ge�chieden. Das Kapitel, das wiederum die Wahlform des

Kompromi��es beliebte, betraute mit der Ernennung des neuen

Bi�chofs zwei �einer Mitglieder, und die�e erkoren den bisherigen
ermländi�hen Domkantor und Pfarrer von Braunsberg, Eber-

hard, zum Hirten der Diöze�e. Die Erledigung des Erz�tuhles
zu Riga, unter dem das ermländi�he Bistum �tand, �cheint die

Be�tätigung der Wahl und die Weihe Eberhards verzögert zu

haben; denn no< am 9. Januar 1301 nennen ihn die Urkunden
Kantor der Kirche zu Frauenburg. Dann aber genehmigte das

Rigaer Domkapitel in Stellvertretung des fehlenden Erzbi�chofs
das Ge�chehene und bevollmächtigte den Gewählten, �ih die

bi�höflihe Weihe, die er zur Zeit in Riga niht empfangen konnte,
erteilen zu la��en, wo und von wem er wollte. Eberhard hat
von der Vollmaht Gebrau<h gemaŸt: �eit dem 6. Oktober 1301

heißt er Bi�chof von Ermland.
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Inzwi�chen hatte J�arnus den erzbi�höflihen Stuhl von Riga
be�tiegen. Am 19. Dezember 1300 war zu Rom �eine Ernennung
erfolgt, wenngleih die Kunde davon er�t. �ehr viel �päter in die

entlegenen Gegenden �eines nunmehrigen Wirkungskrei�es ge-
drungen �ein kann. Gleihwohl vermertte ex es, als er etwa im

Winter 1301 auf 1302 in Livland anlangte, �ehr übel, daß ihm
�ein Kapitel die Ent�cheidung in der ermländi�hen Bi�chofsfrage
vorweg genommen hatte. Er bezeichnete de��en Vorgeyen, da zur
Zeit der Anerkennung Eberhards dur< das Rigaer Kapitel �eine
Ernennung zum Erzbi�hof von Riga auch in �einer Kirchen-
provinz läng�t kein Geheimnis mehr gewe�en �ein fönne, als

re<tswidrig und anmaßend, teilte die�es unter dem 6. März
1302 von Dorpat aus dem Bi�chof von Ermland mit, erklärte die

Be�tätigung �einer Wahl und die Be�itzergreifung des bi�chöflichen
Stuhles für ungültig und befahl ihm, innerhalb eines Wionats

mit �einen beiden Wählern per�önlih in Riga zu er�cheinen, aue

Schrift�tücke, die auf die Wahl Bezug hätten, mitzubringen, um

vor ihm Rede und Antwort zu �tehen, und zu tun, was die Ge-

rechtigkeit verlange. Vermutlih hat Eberhard �ih dem Annnnen
jeines Erzbi�chofs niht wider�eßzt, �ondern zur K.arung der An-

gelegenheit Ge�andte an ihn ge�cyict. Zu einer per�önlihen Aus-

einander�ezung zwi�chen beiden i�t es aber wohl niht gekommen,
da J�arnus bereits am 11. März -ou2 dur ‘pap}. Bomfaz ŸYI[1[.
von Riga nach Lund ver�eßt wurde. Jedenfalls befindet �ih Eber-

hard in der Folge im unge�törten Be�iß �eines Bistums.

Eberhard, Ermlands dritter Landesherr und Oberyirt, �tammt
aus Schle�ien. Neiße, die alte Bi�chofs�tadt, zählt ihn wahr�chein-
l:< zu ihren Söhnen. Schon in jungen Jahren hatte er die

Heimat verla��en, um �ein Glü> in dem neu er�chlo��enen Ko-

loniallande im fernen O�ten zu ver�uhen. Wenn niht alles

trügt, war es den per�önlihen Bemühungen �eines Vorgängers
Heinrih Fleming gelungen, den talentvollen Jüngling in den

Dien�t der ermländi�chen Kirche zu ziehen. Seit dem 1. Juli 1284

läßt er �ih als des Bi�chofs Notarius nahwei�en. Noch vor dem

13. März 1287 wurde er Pfarrer von Braunsberg und trat als

�olcher vermutlih ein Jayr �päter in das Kapitel der «athedrale,
wo ihm �ogleih oder doh unmittelbar darauf, jedenfalls noh
vor 1288, die Würde des Kantors übertragen ward. Auch wähl-
ten ihn �eine Mitbrüder zum Kapitelsadmini�trator, welhes Amt

ihm �eit 1290 namentli< bei Er�chließung der Wewa reiche Ge-

legenheit bot, �eine Um�icht und Erfahrung zur Geltung zu brin-

gen. Mit den Verhältni��en der Diöze�e wohl vertraut, be�tieg
er dann den bi�höflihen Stuhl.

Die Be�iedelung und Urbarmachung des Landes bildete nah
wie vor die Haupt�orge der ermländi�chen Für�tbi�chöfe. Hatte
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Heinrih Fleming vor allem den Kü�ten�trih und das Pa��argetal
deut�cher Kultur und Ge�ittung er�chlo��en, �o drangen die�e unter

Eberhard �iegreih in das mittlere Ermland vor, in das Gebiet

�üdlih der Land�chaft Wewa, in den alten Gau Poge�anien, den

die Teilungen von 1251 und 1254 fa�t ganz dem Für�tbistum zu-

gewie�en hatten, und wo na<h dem Schiedspru<h vom 2. Sep-
tember 1288 der Bi�chof als Landesherr gebot. Schon im Jahre
1241 war hier vom Deut�chen Orden am Zu�ammenfluß der Sim-

�er mit der Alle in einer der {hön�ten Gegenden des Landes, wo

hohe Hügel mit lieblihen Tälern abwech�eln, die Burg Heilsberg
angelegt worden, der aber die er�te große Empörung der Preu-
ßen jähen Untergang bereitete. Dur<h Bi�chof An�elm vor 1260

wiederaufgebaut, war �ie zu Anfang des zweiten großen Auf-
�tandes den Poge�anen in den er�ten Monaten des Jahres 1261

abermals in die Hände gefallen, um von ihnen mit verzweifelter
Hartnäd>igkeit bis zum legten Augenbli>, bis zu ihrer völligen
Niederwerfung im Jahre 1273 gehalten zu werden. Der fe�te
Plaz, der vor feindlihen Ueberfällen und Angriffen �icheren
Schuß gewährte, lo>te frühzeitig An�iedler herbei. Bereits 1294

wird ein Heinrih von weilsberg genannt, und am 29. Juni 1305

erwähnen die Urkunden den Heilsberger Pfarrer Heinemann.
Namentlich aus der Heimat des neuen Bi�chofs, aus Schle�ien
zogen die Koloni�ten nah der jungen Pflanzung an der Alle,
unter ihnen au< die Verwandten Eberhards, zwei Brüder und

eine Schwe�ter mit ihren Kindern.
Der Mann einer Nichte des Bi�chofs, ein gewi��er Johannes

aus Köln, einer Ort�chaft in der Nähe von Brieg, wurde Lokator

und er�ter Schultheiß der Stadt Heilsberg, der der Bi�chof am

12. Augu�t 1308 zu kulmi�hem Reht die Handfe�te aus�tellte.
Er tat es, wie er ausdrü>li< betont, zur Wohlfahrt und zum

Nuyen der ermländi�hen Kirche, auf daß �ie wa<h�e und gedeihe
und der katholi�he Glaube dur die An�iedlung von Chri�t-
gläubigen immer weiter �ich ausbreite. Unter der für�orglichen
Leitung ihres Shulzen wuchs die Stadt ra�h in die Höhe. Nicht
am wenig�ten verdankte �ie ihr Emporblühen der Gun�t und dem

Wohlwollen, die Bi�hof Eberhard der Gründung �einer Ver-

wandten und Landsleute fort und fort entigegenbrahte. Gern

und oft weilte er auf �einem Schloß an der Alle, von wo er auh
die ‘Koloni�ation Poge�aniens am be�ten überwachen und über-

�ehen konnte. Nachdem er bereits, wie es �cheint, in den Jahren
1307 und 1308 und dann be�timmt 1311 vorübergehend �i<h dort

aufgehalten hatte, nahm er von 1315—1321 da�elb�t �tändig Re-

�idenz. Ein Tafelgut, ein Teil der heutigen Staatsdomäne Neu-

hof, ver�orgte den bi�<höflihen Haushalt mit den notwendigen
Lebensmitteln. Er�t in den leßten Jahren �eines Lebens zog �ic
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Ler Bi�chof wieder nah Braunsberg zurü>. Wohl <hon Eberhard
hat der Stadt Heilsberg auh das dem bi�<höflih-ermländi�hen
nahezu gleihe Wappen gegeben: Im roten Felde ein �ilbernes,
zurü>�chauendes Lamm mit goldenem Heiligen�chein, das mit

�cinem re<hten Vorderfuß einen goldenen Bi�chofs�tab hultert.
Gleichzeitigmit Heilsberg erblühte in Poge�anien am rehten

Ufer der unteren Drewenz etwa ein Meile von der Stelle ent-

fernt, wo die�e �ich in die Pa��arge ergießt, die Stadt Wormditt.
Manhat den Namen Wormditt mit dem der Warmier zu�ammen-
gebraht und den Ort, der früher ein altpreußi�hes Dorf gewe�en
�cin �oll, zum Haupt�iß des genannten Vo1ts�tammes machen
wollen. Altpreußi�h i� ohne Zweifel das Wort, wie �hon die

Endung it oder îiten bewei�t, alles andere aber, was man daraus

gefolgert hat, gehört ins Reih der Phanta�ie. Scyon die Tat-

�ache, daß Wormöditt gar niht in der alten Land�chaft Warmien,
�ondern nahweisli<h in Poge�anien liegt, wirft es rettungslos
über den Haufen. Vermutlih lehnte �ih, wie es auh �on�t bei

�tädti�chen Siedelungen der Fall war, die junge Pflanzung hier an

eine ehemalige Heidenburg an, die den Namen Wormöditt trug und
die von Ermlands Bi�chöfen erhalten und weiter ausgebaut wurde.

Wilhelm hieß der Lokator und er�te Schultheiß der Stadt
Wormditt. Manches �pricht dafür, daß er gleih dem Lokator von

Heilsberg ein Verwandter Eberhards von Neiße gewe�en „jt.
Zweifellos �tammten die Gründer und er�ten Bewohner Worm-
ditts in ihrer überwiegenden Mehrzahl aus der <le�i�hen Heimat
des Bi�chofs, wie der mitktldeut�he Dialekt, das Breslaui�ch be-

wei�t, das wie in Heilsberg �o au< in Wormditt bis auf den

heutigen Tag ge�prochen wird. Zum 1. Februar 1312 nennen die

Urkunden den Wormditter Pfarrer Heinrih. 1312 dürfte Worm-

ditt auh �eine Handfe�te erhalten haben, obwohl �ih etwas �icheres
darüber niht fe�t�tellen läßt, da die der Stadt von Bi�chof Eber-

hord gegebene Verfa��ungsurkunde durch �einen fünften Nach-
folger, den Bi�<hof Johann []. Strypro>, eingezogen und ihr
unter dem 14. Augu�t 1359 eine neue ausge�tellt wurde. Ueber-
aus rei i�t Wormditt von Ermlands Bi�chöfen mit Wald bedacht
worden. Schon der Stadtgründer, Bi�chof Eberhard, hatte der

Gemeinde 40 Freihufen zur Holzbenußzung und zur Viehweide
verliehen dort, wo heute die Oberheide und die Heiligegei�t- und
Ho�pitalsheide liegt. Bi�chof Hermann verbriefte ihr 1346 den
etwa 53 Hufen großen Wald Bougen oder den Buhwald, wo

�päter das Stadtdorf Bürgerwalde ent�tand. 1376 ver�chrieb
Bi�chof Heinrih TIT. den Bürgern die 53 Hufen der Heide beim

Schillingsbach, die nahmalige Meile, und wahr�cheinlih im er�ten
Iahrzehnt des 17. Jahrhunderts fiel ihnen die Schönheide, der

jehige Wormditter Stadtwald, rund 34 Hufen zu.



87

Mit der Gründung der Städte Heilsberg und Wormditt
waren die er�ten und zugleih die bahnbrehenden Schritte zur

Be�iedelung der Land�chaft Poge�anien getan. Nach allen Seiten

hin wurde von die�en Mittelpunkten aus Bre�che gelegt in die

preußi�he Wildnis, die dem An�turm der germani�hen Anzög-
linge niht Stand zu halten vermochte. Scheu wien die Ein-

geborenen vor den fremden Eindringlingen weiter zurü> in das
dunkle Di>kicht ihrer Wälder. Aber auf die Dauer konnten au
�ie �ich dem Einfluß der überlegenen deut�chen Kultur nicht ent-

ziehen. Die Not und die veränderten Verhältni��e bewogen
manchen, der Sitte der Väter und dem Dien�t der heimatlichen
Götter abzu�hwören und �ih an ein �eßhaftes Leben zu gewöhnen.
So rettete er wenig�tens den ange�tammten Grund und Boden,
den er nun. gegen be�timmte Verpflihtungen aus der Hand des

Landesherrn verreicht erhielt.
In der Gegend, in der �päter Seeburg angelegt wurde, reiht

�ich See an See, die vor alters, da meilenweiter Urwald ihre
Ufer bede>te, �iher noh zahlreiher und größer gewe�en �ein
dürften, denn heutzutage. Es war ein Revier flir Jagd und

Fi�chfang, wie man es be��er �ich kaum denken kann, ein wahres
Märchenland für den freien Sohn der Wildnis. Es war allem

An�chein nah zugleih ein religiö�er Mittelpunkt der Gegend;
denn hier lag, urkundlih bezeugt, eine alte Kult- und Begräbnis-
�tätte, ein preußi�cher Kirhhof, ein Einä�cherungsplahß, Solyo mit
Namen. Hier hau�ten zu Anfang des 14. Jahrhunderts auf dem

Felde Gredowy die Preußen A�tioten und Luten, die vermutlih
zu den Edlen des Landes gehörten. Am 29. Juni 1305 ver�chrieb
ihnen Bi�chof Eberhard das genannte Feld als Lehen zu kul-

mi�hem Recht. Aus ihrer Be�ißung �owie aus den Hufen, die

neben ihnen im Felde Quoyge die Litauerbrüder Clenoy�e und

Rexto im Jahre 1307 und der Preuße Tychant im Jahre 1308

erhielten, erwu<s im Laufe der Zeit das kulmi�che Gut, das heu-
tige kölmi�he Dorf Modlehnen.

Doch �chon hatten �ich auh deut�che An�iedler in das wilde,
waldbede>te Seengebiet vorgewagt. Das altpreußi�he Feld
Schardenithen, das zum Di�trikt Tlokowe gehörte, zog �i< vom

See Pi��e, dem heutigen Großen Lautern See, de��en Ufer es im

Nordwe�ten und Süden umfaßte, nah Südwe�ten gegen den See

Lauken oder Lonka�ir, den jeßigen Lo>khäu�er oder El�auer See

hin. Den �üdlichen Teil des Feldes, das heutige Scharnigk, be:

�iedelte Dietrih Luningenberg, d. h. wohl Dietrih aus Lüneburg,
dem es Bi�chof Eberhard unter dem 29. Juli 1306 als kulmi�ches
Gut verbriefte. Das Stü>k we�tli<h davon, um den See Lauken,
rodete gleichzeitig der Heilsberger Bürger und Kür�chner Sieg-
fried, verkaufte es dann ader an den Litauer Man�te, der, von
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der Gnade Gottes getrieben, �ein Geburtsland aufgegeben, �eine
Bekannten und. Freunde verla��en, na<h Preußen �i< gewandt
hatte, dort Chri�t geworden und in den Dien�t des Deut�chen
Ordens getreten war. Am 24. April 1321 wurde ihm die Be-

güterung von Bi�chof Eberhard nah kulmi�hem Recht mit allen

�einen Vorteilen ver�chrieben. Nur mußte er die preu-

Fi�chen Hinter�a��en, was wohl allgemein galt, nah preußi�hem
Recht richten, während über ihn und die Seinigen nah dem�elben
Recht — und auch das galt wohl allgemein für alle niht deut�hen
Großgrundbe�iger — der bi�höflihe Vogt rihtete. Um die Mitte
des 14. Jahrhunderts bekam das Gut von der Familie von Ul�en
oder Oel�au, in deren Händen es �ih damals befand, den Namen

El�au.
Mit Dietrih Luningenberg und dem Heilsberger Bürger

Siegfried waren der Ritter Johannes, genannt ZFitterpfennig,
und ein Johannes Belaw in die Wildnis am Pi��a See ein-

gedrungen. Vermutlih im Frühjahr 1304 erhielt Zitterpfennig
50, Belaw 25 Hufen im Felde Schardenithen als Lehen zu kul-

mi�chem Recht. Sei es nun, daß Zitterpfennig kurz darauf �tarb
oder die Siedelung aufgab, �eit dem 29. September 1308 i} o:
hannes Belaw im Be�itz �ämtliher 75 Hufen, die die ein�tigen
kulmi�chen Güter, die nahmaligen Dörfer Pi��au und Wang�t aus-

machen. Wangus bedeutet der Eichwald, der zur Zeit der ein:

�ehenden Be�iedelung wohl noh die ganze Gegend bede>te und

auh dem Gute den Namen gab, während Pi��au — �eit einigen
Jahrzehnten nennt �ih die Ort�haft Walden�ee — ihn von dem
See empfing, an de��en We�tge�tade �ich �eine Gemarkung entlang
zieht. — Das bei Wang�t gelegene Feld Perwangen, das heutige
Dorf Porwangen — hinter dem Eihwald bedeutet das Wort,
wenn man es wörtli<h über�eßt — be�iedelte ein gewi��er Godico,
dem hier Bi�chof Eberhard 25 Hufen angewie�en hatte, dem �ie
aber er�t am 21. Augu�t 1341 als Gut zu kulmi�hem Recht ver-

�chrieben wurden.
Es war kein Ungefähr, daß �h die er�ten An�iedelungen in

der poge�ani�hen Wildnis �üdö�tli<h von Heilsberg �ämtli an die
Seenkette anlehnten, die �i< vom Großen Blanken�ee nah O�ten
hin bis zum Großen Lautern See zieht. Die�e Seenkette bildete

gegen die verheerenden Einfälle der Litauer, mit denen die�e �eit
dem Ausgang des 13. Jahrhunderts den Ordens�taat heim�uchten,
eine natürlihe Shußwehr, deren Stärke noh erhöht wurde dur
die mächtigen Verhaue, die man davor, dazwi�chen und dahint2r
anlegte. Nach der Unterwerfung der Grenzland�chaften Sudauen,
Nadrauen und Schalauen mußte �i<h das Schwert der Kreuzritter
mit Notwendigkeit gegen das no<h übrig bleibende Heidenland,
gegen das ö�tlih von den genannten Land|chaftenin der Haupt-
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�ache zwi�chen dem Unterlauf der Memel und der Düna gelegene
Litauen richten. Aber die Litauer, gewizigt dur< das Schi>�al
der Preußen, verfuhren in ihrer Abwehr mit größerer Um�icht;
mehr no, �ie be�hränkten �i<h niht auf die Verteidigung, on-
dern brachen auch ihrer�eits raubend und plündernd in das

Ordensgebiet ein. Fa�t kein Jahr verging �eit 1283, daß nict
entweder der Landmei�ter �elb�t oder ciner der drei Komture von

Königsberg, Brandenburg und Balga, deren Komtureien, deren

Verwaltungsbezirke �ih als �<male, langge�tre>te Streifen in

�üdö�tliher Richtung nah der Grenze zogen, einen Litauerzug
unternahmen oder einen �olhen abzuwehren hatten. Noch hef-
tiger entbrannte der Kampf und wurde zugleih mit mehr Be-

re<nung und Ueberlegung geführt, �eitdem im Jahre 1289 un-

mittelbar an der litaui�hen Grenze eine neue Komturei, die ganz
Schalauen umfaßte, eingerihtet worden war zu dem aus-

ge�prohenen Zwe>e, hier an der Grenze die Wacht zu halten
gegen die Einbrüche der Feinde. Komtur�iß wurde die alte Scha-
lauerfe�te Raganite (Ragnit) am Ende der eigentlihen Memel-

�traße. Der Name Landeshut, den die Burg mit Hinweis auf
ihre Aufgabe führen �ollte, vermochte �ih niht zu halten.

Gleihwohl fam es zu feinem dauernden Erfolg. Dem

Deut�chen Orden gelang es nicht, fe�ten Fuß im Litauerlande zu
fa��en. Nur �oviel wurde erreiht, daß die feindlihen Grenz-
gebiete, die der Kampf ja be�onders hart mitnehmen mußte, all-

mählih verödeten und darum keinen nennenswerten Wider�tand
1ehr lei�ten konnten. Aber die Vergeltungszüge der Litauer n

die verheißungsvoll aufblühenden Ordenslande machten das mehr
als wett. Denn troß des ewigen Kriegszu�tandes und unter dem

unaufhörlihen Waffengeklirr hatte Preußen, hatte das Für�tbis=
tum Ermland in dem leßten halben Jahrhundert doh �hon �ehr
bedeutende Fort�chritte in der friedlihen Kultur gemacht, hatte
dur< Aerbau, Handel und Gewerbe vielfah ein ganz anderes

Aus�ehen bekommen, als das im ganzen no< immer in dem ur-

�prünglihen Zu�tande verharrende Litauen.

Die be�te, die natürlich�te Verteidigungsmauer gegen die�e
Litauereinfälle bildete die Wildnis, jener den ganzen ö�tlihen und

�üdö�tlihen Teil Preußens bede>ende Urwald, der anfänglich
nahezu ganz Schalauen, Nadrauen, Sudauen, Galindien �owie
Stü>ke von Barten und Poge�anien in �i< �{hloß und �omit auch
in das Für�tbistum Ermland hineinreihte. Nur zwei größere
Heeres�traßen führten dur< die Wildnis. Die nördlihe ging an

der Memel entlang na< Kowno hin, die �üdlihe lief aus der

Südo�te>e des Für�tbistums Ermland, etwa aus der Seeburger
und Wartenburger Gegend, auf Grodno zu. Doch auh die�e
Straßen waren ab und zu dur< tün�tlie Verhaue, �ogenannte
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Hagen, dur<h Schanzen, dur< Gräben, durch befe�tigte Blockhäu�er
ge�perrt. Selb�t ab�eits der beiden Straßen mitten im Walde, in

Lichtungen, überhaupt an all’ den Stellen, wo au< nur die ge-

ring�te Möglichkeitbe�tand, dur<hzubrechen, wurden gleihe Hemm-
ni��e, die man Bait�chen nannte, oft in doppelten und dreifachen
Reihen, angelegt. Am we�tlihen Rand der Wildnis aber, dort
wo das angebaute Land begann,erhoben �i< zu de��en unmittel-
barem Shuß na<h und nach die �ogenannten Wildyäu�er, kleine

Fe�tungen, vergleichbar den Indianerforts in Amerika, darunter
als bedeuten�te Tamnow, In�terburg, Norkitten am Pregel,
weiter Wohnsdorf, Leunenburg, Nordenburg, Barten, Lößzn,
Ra�tenburg, See�ten, Johannisburg, E>ersberg, Ortelsburg,
Willenberg. Im �üdlihen Ermland i�t aller Wahr�cheinlichkeit
na< Wartenburg, wie �{<honder Name andeutet, zu diefem Zwed>e
gebaut worden, und eben�o follten wohl die Schlö��er Röfß�el,
Bi�chofsburg, Seeburg und Allen�tein den er�ten An�turm der

Litauer brechen.
Von die�en Wildhäu�ern aus ward ein regelmäßiger Wacht-

dien�t eingerichtet, und eine Kette von Spähern, die Wartleute
wurden in der Wildnis unterhalten �owohl von Seiten des
Ordens wie des ermländi�hen Bi�chofs. Sie hatten jede ver:

dächtige Bewegung des Feindes �ofort zu melden, und auch die

Wege, die er einzu�hlagen beab�ichtigte, hatten �ie zu erfor�chen.
Als Händler verkleidet, der litaui�hen Sprache mächtig, bisweilen

�elb�t geborene Litauer, die aus irgend einem Grunde ihr Vater-

land hatten verla��en mü��en und in den Dien�t des Ordens

oder der ermländi�hen Kirche getreten waren, wagten �ih die�e
Wartleute oft genug hinein in das feindlihe Land, drangen �elb�t
bis an die Höfe der litaui�hen Für�ten vor oder hatten dort ihre
bezahlten Spione, die ihnen jeden geplanten Raub- und Rachezug
�owie alles, was irgend darauf deutete, getreuli<h meldeten.

Gleihwohl gelang es den litaui�hen Großfür�ten, die threr�eits
gleihfalls mit einem wohlorgani�ierten Spionagedien�t arbeiteten,
immer wieder die Späher des Ordens und des ermländi�chen
Bi�chofs zu täu�chen und auf fal�he Fährten zu loten. Nur zu

oft �hre>te der Warnruf: Die Litauer reiten, rette �ich, wer kann!

die nihtsahnenden Anwohner der Wildnis auf. Dann �uchte
alles, wenn es noh niht zu �pät war, mit Vieh und Hab und Gut

eilig�t Zuflucht in den nä<h�ten Schlö��ern und Wildhäu�ern oder

doh wenig�tens in den Wallburgen, geräumigen, in dihtem Walde

ver�te>ten, umwallten Pläzen, die �hon die alten Bewohner des

Landes, die Preußen, für �olhe Fälle eingerichtet hatten, und die

von den deut�chen An�iedlern no< vermehrt worden waren, in

den �ogenannten Fliehburgen oder Flöhburgen, wie der Volks-

mund den Namen verderbt hat, um �i hier, bis die Gefahr vor-
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über war, verborgen zu halten oder, falls die Litauer ihren Weg
auh hierhin fanden, fih mit Aufbietung der leßten Kräfte und

bis auf den legten Mann zu verteidigen.
Wohl einer der furhtbar�ten Einfälle der Litauer war der

des Jahres 1311. Zu Beginn der Fa�tenzeit drangen �ie plün-
dernd und mordend bis na< Natangen und Samland vor, und

noh vor O�tern er�chien ihr König Witen �elb�t mit einer großen
Heeresmacht, 4000 auserle�enen Kriegern, wie der Chroni�t mel-

det, und überzog das Für�tbistum Ermland bis in die Brauns-

berger Gegend drei Tage lang mit �ol< fur<tbarer Verwü�tung,
daß alles, was niht Schug in den Burgen und Befe�tigungen
fand, gefangen genommen oder ermordet oder verbrannt ward.
Die Kirchen des Landes wurden vernichtet, die heiligen Geräte

geraubt, Prie�ter auf das �hre>li<�te gemißhandelt, und außer
einer andern großen Beute �{<hleppte Witen, als er heimkehrte,

an 1400 Gefangene, vor allem Weiber, Jungfrauen und Kinder
mit �ich. Beim Eintritt in die Wildnis machte er Halt und �icherte
Heer und Beute dur< Verhaue auf einer Anhöhe im Felde Wop-
lauken in der Nöhe der �päteren Stadt Ra�tenburg. Hier ereilte

ihn das Verderben. Am Mittwoch in der Karwoche, am 7. April
1311, holte ihn das Ordensheer unter der Führung des früheren
Landmei�ters, des nunmehrigenGroßkomturs Heinri<h von Ploczke
cin und vernichtete nah einem er�ten unglü>lihen Angriff das

Litauerheer �o voll�tändig, daß nur wenige entkamen und Witen

�elb�t nur mit genauer Not entrann.

Wie fur<htbar der Feind im Ermland gehau�t hatte, davon

legen die ermländi�hen Handfe�ten aus jener Zeit beredtes Zeug-
nis ab. Auch die Verhaue zwi�chen den Seen im Di�trikt Tlokowe

waren durchbrochen, das Land ringsum war zur Wü�te gemacht
worden. Kurz vorher hatte Bi�chof Ekerhard in der Nähe die�er
Verhaue, in den Wü�ten und Einöden, die hier der jahrzehnte-
lange Verzweiflungskampf der Eingeborenen und weiterhin der

Plünderungszug der Litauer ge�chaffen hatte, dem ehemaligen
Schulzen Ludecho von Lenzen bei Elbing 67 Hufen zur Gründung
eines Dorfes angewie�en. Nachdem �ih die Kolonie von dem

erlittenen Schaden erholt hatte, �tellte ihr der Landesherr unter

dem 10. Juli 1318 die Ver�chreibung aus. Von der Land�chaft,
in der �ie lag, erhielt �ie den Namen Tlokowe oder Lokau.

Zu der�elben Zeit, da um den Pi��a See das Dunkel der

preußi�hen Wälder �ih zu lichten begann, hatte die Siedelungs-
arbeit auch in der näheren und näh�ten Umgebung von Heilsberg
einge�eßt. Wie dort an den Seen hielten �ih die Koloni�ten hier
zunäch�t vor�ihtig am nördlichen Ufer der Alle, deren breites

und tiefes Tal bei den plößlihen Einfällen der Litauer immer-

hin einigen Schuß gewährte. Im Felde Rudikus jen�eits des
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Elmbaches wurden dem Schützen Nikolaus aus Graudenz, einem

Polen, 34 Hufen unter dem 4. Juli 1307 ver�chrieben, die heute
das Gut Bundien und das Dorf Settau bilden. — Im Felde
Diwite oder Tewit am Spaugebach �ezte der Deut�he Wilbrandt
mit �einem Sohn Johannes und �einem Verwandten Ludwig
das Dorf Langwie�e an, das ihnen am 30. Januar 1320 verbrieft
wurde. — Gleichfalls auf dem Feld Tewit, weiter die Alle auf-
wärts, gründete Timon von Bebernig, der �einen Namen vom

Felde Bewernigk bei Braunsberg führte, wo er vordem einige
Hufen be�e��en hatte, das nah ihm benannte Dorf Bewerni>,
de��en Handfe�te ihm der Bi�chof am 18. November 1319 aus-

�tellte.
In der unmittelbaren Nähe von Heilsberg, im Südwe�ten der

Stadt dort, wo der Kreuzberg an 150 Meter über den Spiegel
der O�t�ee auf�trebt und Hügel und Schluhten in mannigfal-
L'g�ter Gruppierung abwech�eln, ent�tand damals auf dem gleih-
namigen Felde das freie Preußendorf Pilnik. Von jeher hatten
dort Eingeborene ge�e��en, aber als unfreie Bauern. Sie hatten
den Chri�tenglauben angenommen und ihm Treue bewahrt. Bei

dem verheerenden Einfall des Litauerkönigs Witen waren �ie
dann, wie es �cheint, der Be�aßung der Burg Heilsberg zu Hilfe
geeilt und hatten mit ihr den Angriff des Feindes glü>li<h ab-

ge�hlagen. Zum Dank dafür erhielten �ie dur<h Urkunde vom

8, Juli 1311 die per�önlihe Freiheit und zugleih den unge�törten
Be�itz ihres Grundes und Bodens zu preußi�hem Erbreht. Jn
der Folge i�t Pilnik in das neue bi�höflihe Tafelgut Neuvorwerk,
das heutige Neuhof, aufgegangen. — Von alters her dürfte Law-

den im Norden der Alle, das die hier �ißenden unfreien Preußen
im unmittelbaren Dien�tè des Landesherrn bewirt�chafteten, ein

Vorwerk der Burg Heilsberg gewe�en �ein. Er�t Bi�chof Hein-
rih ITIL. erweiterte das alte Preußendorf Lawden, begabte es

mit kulmi�hem Recht und übertrug das Schulzenamt da�elb�t dem

Sen�ellus (Hans) von Nüwekirhen (Neukir<h) am 26. März 1379,

Als dann die Niederlage bei Woplauken den Litauern das

Wiederkommen auf lange Zeit verleidete, wagten die deut�chen
Siedler auh die Wildnis im Süden der Alle mutig in Angriff
zu nehmen. Johannes Padeluche, der�elbe, der in der Terra

Wewa das Gut Podlechen ange�etzt hatte, be�iedelte das zu beiden

Seiten der Sim�er gelegene Feld Medinen und gab dem Dorfe,
das hier erwuhs und am 28. Juni 1320 �eine Ver�chreibung er-

hielt, den Namen Medien. Die mannigfachen Vorrechte, mit denen

Schultheiß und Bauern begabt wurden, waren der Preis für
den ke>en Wagemut, der �ie die Gefahren der preußi�hen Wild-

nis kühn verachten und ihr Leben für deut�che Sitte und Kultur

in die Schanze �hlagen ließ. Unter anderm durften fie den
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Berg Ge>en�tein, der in der Gemarkung des Dorfes am Ufer der

Sim�er aufragte, bebauen und befe�tigen und damit eine jener
eben erwähnten Fliehburgen �chaffen, wie �ie �ich als Zufluchts-
�tätten bei unvorherge�ehenen Einfällen der Litauer in allen
Teilen des Landes erhoben.

Schon einige Jahre vorher hatte Bi�chof Eberhard den Preu-
ßenbrüdern Queyrams und Cometris, die ihren Verwandten und

Blutsfreunden zuliebe aus ihrer früheren Heimat nah dem Erm-
land gezogen waren, im Felde Clutein, in der Wü�tenei zwi�chen
dem Sim�er See und dem See Ausklode, dem �päteren Großen
Blanken�ee, ein preußi�ches Freilehen verliehen, dem Mycol, der
Kämmerer des Di�triktes Tlokowe (des �päteren Kammeramtes
Seeburg), in de��en Händen das Gut �eit dem 6. Juli 1331 ift,
den Namen Micolen oder Makohlen gab.

Verhältnismäßig frühe hatten die Deut�chen ihren Weg in die
Wildnis ö�tlih von Heilsberg gefunden. Wohl eine der er�ten
Siedelungen i�t hier das Dorf Markeim, das dann Bi�chof Eber-

hard dem Gründer von Heilsberg, Johannes von Köln, überließ
als Entgelt dafür, daß er die ihm zu�tehende Hälfte der Heils-
berger Stadtmühle der Landesherr�chaft abtrat, der �ie �eitdem
ganz und allein gehörte. — Weiter landeinwärts im altpreußi�chen
Feld Kibiten legte Gerhard van der Müel eine Müyle und einen

Krug an, die ihm am 7. Dezember 1308 verbrieft wurden. Da-
neben erwuchs unter der Leitung �eines Sohnes Gerko auf den

Feldern Schumpiten und Kibiten das deut�he Dorf Kiwitten.

Der Litauerraubzug des Jahres 1311 traf die junge Pflanzung
hart. Ein Teil der Bauern wurde niedergemegelt, ein anderer

vom Feinde gefangen genommen und fortge�hleppt. „Um nun

für die Zukunft �ol<h unerwarteten und plößglihen Ueberfällen
der Litauer und anderer Feinde des Kreuzes Chri�ti niht {ug-
los und wehrlos gegenüberzu�tehen“, erhielt das Dorf Kiwitten

in �einer Handfe�te vom 21. Dezember 1319 „die Erlaubnis zum
Bau eines Ka�tells oder Bollwerks oder irgend einer Befe�tigung
an irgend einem ihm pa��end �heinenden Ort“, wohin �ih �eine
Bewohnerzur Zeit der Not retten könnten. Noch heute heißt der

kegelförmige Berg bei der Kiwitter Mühle der Flöhberg.
Um die�elbe Zeit wie Kiwitten ent�tand no< unter

Bi�chof Eberhard im Jahre 1320 das Dorf Parkitten. Der Tag,
an dem es die Handfe�te erhielt, läßt �ich niht mehr ermitteln.

Auth �einen Lokator kennen wir niht. Vielleichti�t es der Scult-
heiß Gerko von Kiwitten; wenig�tens führt um die Mitte des

14. Jahrhunderts der damalige Inhaber des Schulzenamtes in

Parkitten den Namen Gerko. Die Kriege des 15. Jahrhunderts
machten die Ort�chaft wü�t, und am 20. Augu�t 1527 tat Bi�chof
Mauritius Ferber ihre Hufen als kulmi�ches Gut aus. Gegen
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Ende des 17. Jahrhunderts wurde der �üdö�tlihe Teil von Pac:
fitten unter dem Namen Wolka �elb�tändig.

Am 19. Augu�t 1310 hatte der BVi�chof den Albert Buxe,
einen Angehörigen der Familie Fleming, mit dem kulmi�chen
Gut Kawniten auf dem gleihnamigen Felde im Di�trikt Plekebart,
d h. Kleinbarten belehnt. Albert Buxe, vermutlih ein Sohn
Alberts von Bay�en, hatte, wie es �cheint, als Bote Eberhards
dem Erzbi�chof I�arnus von Riga die Antwort auf die Ladung
vom 6, März 1302 überbracht und �i bei die�er Gelegenheit die

be�ondere Gun�t des ermländi�hen Metropoliten und des liv-

ländi�hen Landmei�ters, des Bruders Gottfried von Rogga, er-

worben. Wenig�tens ge�hah es auf ihre dringende Empfehlúüng
und auf ihre Bitten hin, daß Albert das Gut Kawniten (Konitten)
erhielt, wo er dur einen Nikolaus Di�telau das Dorf Konitten

an�ezen ließ und ihm am 10. Januar 1334 darüber die Hand-
fe�te aus�tellte. Auch den Beinamen Ruthenus, d. h. der Ru��e,
den Albert Buxe führte, mag ihm jene livländi�he Rei�e ein-

getragen haben.
Das heutige Gut Schweden im Felde Laukins nordö�tlih von

Heilsberg überließ der Bi�hof am 22. November 1317 zu preu-

ßi�hem Recht dem Preußen Praybug. Am 15. Juli 1318 verlieh
er dem Kämmerer Thei�tiko und �einen Brüdern Neimoco, Sur-

tewe, Cotulne, Kenerwes und Na�ing ein gleihes Gut im Felde
Laukoslaufï, das dann mit anderen kleinen Preußenlehen zu dem

nah Thei�tiko benannten preußi�hen Freidorf Thei�ten oder

Theg�ten zu�ammenwuchs. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts
trennte �i<h von Theg�ten das Freidorf Wienken ab.

Die lezte Gründung Eberhards in der Heilsberger Gegend
war die der Mühle und des Dorfes Konnegen. Schon hatte 2r,

von Alter und Krankheit gedrü>t und in Vorahnung �eines bak-

digen Todes �eine Re�idenz von Heilsberg nah Braunsberg ver-

legt, als er unter dem 12. März 1325 dem früheren Müller in

Rudau, Johannes von Samland, die Anlage einer Mühle im

Felde Cuneyn ver�chrieb. Die An�eßung des Dorfes Konnegen,
mit der ein gewi��er Konrad betraut wurde, konnte er nur no< m

allgemeinen anordnen. Die Handfe�te ward dem Dorfe er�t a:

30. Juni 1332 durch �einen zweiten Nachfolger, den Bi�chof He!n-
ri<h TI., ausge�tellt.

Eben�o eifrig wie in der Heilsberger Gegend waren die

deut�chen Koloni�ten inzwi�hen im Gebiete von Wormditt an der

Arbeit gewe�en. Eine ganze Reihe großer Ort�chaften war hier
in ra�cher Folge ent�tanden, als er�te und größte im Südo�ten der

genannten Stadt auf dem Felde Zudithen das Dorf Arnoldsdorf
oder Arnsdorf, dem �ein Lokator Arnold von Neiße, ein Bruder

des Bi�chofs, den Namen gab. An dem�elben Tage wie Heilsbecz,
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am 12. Augu�t 1308, und mit der�elben Begründung, daß die,
Gott �ei es geklagt, no< immer. hart mitgenommene und dar-

niederliegende ermländi�che Kirche dur die Heranziehung Chri�t-
gläubiger wach�e und der tatholi�he Glauben mit des HerrnHilfe
�ih ausbreite, erhielt Arnsdorf �ein Privileg. — Die Brüder
Heinrich und Dietrich, vermutlih Söhne Arnolds von Neiße, grün-
deten in den Feldern Mynyen nordö�tlih von Wormditt das

gleihnamige Dorf Mynien oder Migehnen, das ihnen unter dem
4. März 1311 verbrieft wurde. — In den Feldern Swarboniten
und Sandolis aber am Jagorisbach dort, wo ein�t Hermann von

Lichtenau begütert gewe�en war, dana jedoh �eine Begüterung
wieder der Landesherr�chaft überla��en hatte, ver�hrieb Bi�ch f
Eberhard �einem Landsmann, demSghle�ier Konrad von Grottkau,
am 20. März 1312 cine Mühle und einen Krug. Konrads Sohn
Walter gab der Be�ißzung den Namen Waltersmühl, und auf ihn
gehen vermutlih auch die Anfänge des Dorfes Waltersmühl
zurü>, de��en An�etzung aber er�t der Braunsberger Burggraf
Tilo Lübeken zu Ende führte. Unter dem 11. März 1350 erhielt
er die Handfe�te, die auh die Lehen der kleinen preußi�chen Reiter,
die �hon vorher in der Gemarkung des Dorfes oder do in der

Nähe ge�e��en hatten, in den neuen Gemeindeverband hineinzog.
Das Feld Wene vor der preußi�hen Burg Glottau, die �ich

im Territorium und Bezirk Glottau erhob, be�iedelte der Deut�che
Johannes aus Dobrin, �eines Zeichens ein Landme��er. Der jun-
gen Pflanzung, die gleihfalls den Namen Glottau führen �ollte,
�tellte der Bi�chof am 12. März 1318 die Gründungsurkunde aa,

die auh eine Pfarrkirhe vor�ah. Und es dürfte ein ganz be�on-
derer Grund für die Errihtung eines Gotteshau�es dort be�tim:
mend gewe�en �ein. Soweit man aus den dürftigen Andeutungen,
die die Urkunden enthalten, �hließen kann, bildeten die Hügel a

Glottau ein�t einen politi�hen wie religiö�en Brennpunkt alt-

preußi�chen Lebens. Hier al�o an er�ter Stelle mußte die Mi��ions-
tätigkeit ein�ezen, wenn der Wahn des Heidentumszer�tört wer-

den und die frohe Bot�chaft des Heils, der be�eligende Glaube

an den Welterlö�er in den Herzen der UnterworfenenWurzel
�chlagen �ollte. Wieder wurde Glottau ein Mittelpunkt religiö�en
Lebens. Aber die allgemeine Verehrung galt fortan dem im

Sakrament verborgenen Chri�tengott, zu de��en Anbetung die

Leute bald von weit und breit, von nah und fern zu�amme1-
�trömten. Die fromme Legende weiß zu erzählen, daß das Auf-
finden ciner bei Glottau vergrabenenHo�tie dur< unvernünf-
tiges Vieh, das �i vor ihr auf die Knice warf, zur Erbauung der

dortigen Wallfahrtskirhe geführt habe. Jedenfalls hängt mit derz

An�ehen, das das Gotteshaus genoß, die im Jahre 1343 vollzogene
Verlegung des Kollegiat�tiftes zum heiligen Erlö�er und zu Allea-
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heiligen, das anfängli< in der Nähe von Braunsberg, wahr�chein-
lich in Pettelkau be�tand, nah Glottau zu�ammen. Die Furcht 1 ,r

den Ueberfällen der Litauer veranlaßte dann am 20. November
1347 die Ueberführung des Stiftes nah dem fe�ten Gutt�tadt.
Glottau aber blieb, wie es in der Verlegungsurkunde heißt, Titel-
und Mutkterkirhe „wegen der Verehrung des heilig�ten Altars-

�akramentes, dur< das dort Wunder ge�chehen und fromme Wall:

fahrten des Volkes veranlaßt werden.“ In Gutt�tadt hat das Kol:

logiat�tift bis zum Jahre 1810 be�tanden.
Bei der Be�iedelung des Landes �tanden vor allem die Vögte

der Herr�chaft beratend und helfend zur Seite. Eine ganze An-

zahl ange�ehener Männer hat unter Bi�chof Eberhard das wichtize
Amt des Bistumsvogtes ver�ehen: Otto von Ro��en, Johannes,
Bruder (des Deut�chen Ordens) Konrad von Altenburg, Alex-
ander von Bludau, Bruder Rutcher, Bruder Friedrich von Lieben-

zelle; am läng�ten Otto von Ro��en, der �i<h als Vogt der erm-

ländi�hen Kirhe vom 29, Juni 1305 bis zum 4. Juli 1307 und

wieder vom 8. Juli 1311 bis zum 26. März 1313 nachwei�en läßt.
Zum Lohn für �eine treuen, dem Bistum gelei�teten Dien�te ver-

<hrieb Bi�chof Eberhard unter dem 26. März 1313 ihm und �ei-
nen Kindern ‘beiderlei Ge�hlehts von �einer zweiten re<htmäßig2n
Gemahlin Geru�ha 44 Hufen bei Wormditt als Lehen zu kul-

mi�chem Recht, in die �ih heute das Dorf Albrehtsdorf und das
Gut Adelig Albrechtsdorf teilen, wel leßteres jeßt zum Git

Lemitten gehört.
Auch �on�t wußte der Vi�chof treue Dien�te zu vergelten.

Sein per�önlicher Diener, der Stammpreuße Steynam, erhielt am

13, Juli 1313 im Felde Wozo bei Benern das 6 Hufen große Güt-

chen, das bald darauf Sadluken heißt und �päter zum Dorf
Gronau ge�chlagen wurde. — Benern �elb�t, das ein Otto von

&uichau auf dem Felde Di��emen und den anpoßenden Fluren
gründete, ward am 13. Juli 1316 privilegiert. — Die An�etzung
der Ort�chaften Dietrihsdorf und Voigtsdorf bei Arnsdorf, Groß
&Srünheide und Klein Grünheide bei Wormditt erfolate gleichfalls
noh unter Bi�chof Eberhard. Das Gut Dietrichsdorf, de��:n
Gebiet der Litauereinfall von 1311 �hwer getroffen hatte, übez-

trug der Bi�chof am 3. Oktober 1320 �einen beiden Neffen Dietrich
und Heinrih, den Söhnen Arnolds von Neiße. Lokator dz2s

Dorfes Voigtsdorf wurde ein Heinrih von Kalk�tein, dem es am

95. Juli 1329 z. Zt. der Sedisvakanz, z. Zt. der Erledigung des

ermländ. Bi�chofs�tuhles, der damalige Bistumsvogt, der Ordens-

bruder Friedrih von Liebenzelle, ver�hrieb. Die Güter Groß-
und Klein Grünheide, 21 Hufen im Felde Leylauken, wurden am

4. Februar 1322 denKindern des ver�torbenen Johannes Fleming,
�einem Sohn Albert und �einem Schwieger�ohn Albert von Bac-
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ten�tein zu teil. Offen �priht es dabei der Landesherr aus, daß
�ie die�en Beweis �eines Wohlwollens einzig und allein dem An-

denken ihres bi�chöflihen Oheims und den unverge��enen Be-

mühungen ihres Vaters um die Gründung von Braunsberg und

die Hebung des Bistums zu verdanken hätten.
Die Be�iedelung des für�tbi�höflihen Gebietes zwi�h'n

Pa��arge und Baude führte Bi�chof Eberhard durch die Gründu1g
der Ort�chaften Sadluken, Krebswalde und Paarla> zu Ende.
Sadluken im Felde Patauris, das �päter in Alt- und Neu Sad-
luken zerfiel, hat �einen Namen vom Preußen Sadluke, der es am

26. Juni 1311 als Lehen nah Erbreht zu beiden Ge�chlechtern
ver�chrieben erhielt. Dorf Krebswalde wurde �o nach �einem
Lokator Johannes Krebs benannt. Die Handfe�te gab ihm der

Bi�chof am 25. Januar 1314; doch ging die Siedelung in den

Kriegen des 15. Jahrhunderts wieder zu Grunde, be�tand wieder
mit Wald und bildet heute einen Teil des For�tbelaufes Kurau. —

Auf dem Felde Perlauke hatte ein Ortwin das gleihnamige Gut

Paarla> ange�eßt, das �eine Söhne dann an einen Dietrich, ge-
nannt von Rode, veräußerten. Ihm verreihte es Bi�chof Eber-

hard am 3. Oktober 1320, Als es zu Anfang des 15. Jahrhun-
derts wü�t wurde, tat der damalige Bi�hof Franziskus das frühere
Gut zu einem Dorf aus.

Die leßten Jahre �eines Lebens verbrahte Ermlands dritter

Landesherr wahr�cheinlih wieder auf �einem Schloß zu Brauns-

berg. Dort läßt er �ich no< am 19. Juli 13256 nahwei�en. Alle

�eine Angehörigen, �oweit �ie noh am Leben �ein mochten, �ind
damals um ihn ver�ammelt: �ein Oheim Wichego und de��en Sohn
Jakobus, �ein Verwandter Herbord und Heyneko (Heinrich), der

Sohn �eines Bruders. Vermutlich �eßte er damals, weil er �ein
bevor�tehendes Ende ahnte, �einen lezten Willen auf, wobei er

�einem Diener Marquard für die vielen treuen, ihm und der

ermländi�chen Kirche gelei�teten Dien�te einen Garten �amt dem

dazu gehörigen Hau�e vor Braunsberg vermahte, ein Anwe�en,
das der Bi�chof �elb�t käuflih erworben hatte. In der Tat hat ihn
bald darauf die Krankheit befallen, von der er niht mehr gene�en
�ollte. Am 25. Mai 1326 i�t Eberhard ge�torben. Zu Frauenburg
in der Kathedrale liegt er begraben. Wie �ein Vorgänger Hein-
ri<h Fleming hatte auch er in der Er�hließung des Für�tbistums,
in der An�egung von Städten, Gütern und Dörfern die er�te und

vornehm�te Pflicht des Landesherrn ge�ehen und hatte die Lö�ung
die�er Aufgabe nac be�ten Kräften ange�trebt. Keine Arbeit, keine

Miihe hatte er die�erhalb ge�cheut in der rihtigen Erkenntnis, daß,
wie der ermländi�he Chroni�t Pla�twih mit Bezug auf ihn �agt,
ohne An�trengung nichts Löbliches, nihts Hervorragendes gelenret

ú
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werden kann, daß �ie die unerläßlihe Vorbedingung großer Taten
und die fe�te, uner�hütterlihe Grundlage des Ruhmes fi�t.

Die aus der er�ten Hälfte des 16. Jahrhunderts �tammende
Heilsberger Chronik, oder vielmehr der zu Tolkemit geborene Do-

minikanermön<h Simon Grunau, der �ein duleibiges, mit der

allergrößtenVor�icht zu benugzendes, tritiklo�es Ge�cy1htswerkt,
�eine Preußi�che Chronik nur wenig früher �<hrieb und dem die

Heilsberger Chronik hier fa�t wörtlih folgt, weiß zu erzählen,
daß zu des Bi�chofs Eberhard Zeiten die Kreuzherren, das �ind
die Deut�chordensbrüder, etlihe dem Bistum Ermland zugehörige
Güter �ih widerrehtlih angeeignet hätten. „Derohalben ließ die-

jer Bi�chof durch eine an�ehnliche Bot�chaft �olhe uter vom Herrn
Hochmei�ter Siffridum Fuchtwangen (Siegfried von Feuhtwangen)
wiederfordern. Er bequam aber ein unfreundlich, ab�chlägig Ant-
wort darauf, derowegen er verur�acht ward, die Sache an päp�tliche
Heiligkeit gelangen zu la��en. Und braht von der�elben an den

Hochmei�ter ein ern�tes Monitorium aus, daß er dem Herrn Bi�chof
�ein zugeteiltes Land wieder einräumen �olle bei Verlu�t aller

Privilegien, mit welchen der Orden vom apo�toli�hen Stuhle be-

gnadiget �ei. Dies hat den Hochmei�ter dahin bewogen, daß er dem

Herrn Bi�chof �eine Güter abgetreten und bela��en. Doch mußte
er einen Kreuzherren zum Landvogt annehmen. Und die�es hat
gewährt, bis der Orden Preußen verloren, das i�t an die Zeit,
da Bi�chof Franziskus Kuh�chhmalz das bi�höflihe Regiment be-

quam, welcher �olhe Bürde vom Orden abkaufte.“
Die Urkunden wi��en nihts davon, daß der Orden zu des

Vi�chofs Eberhard Zeiten das Für�tbistum Ermland irgendwie
in �einem Be�ig�tand ge�hmälert hätte. Wohl aber geht aus

ihnen hervor, daß �eit dem Jahre 1308 bis ins 15. Jahrhundert
hinein Ordensbrüder, wenn auh niht aus�hließli<h und ununter-

brochen, ermländi�he Bistumsvögte gewe�en �ind. Wahr�cheinlich
hat Simon Grunau die ganze Ge�hihte erfunden, um die merk-

würdige und auffallende Tat�ache zu erklären, daß Eberhard �ich
dazu bequemte, Deut�chordensbrüder zu Bistumsvögten zu

machen. Jedenfalls i�t der Bi�chof nicht von �elb�t auf den Gedan-

fen gekommen;es wird dazu eines lei�en Dru>kes von Seiten des

Ordens bedurft haben, der auf die�e Wei�e ähnlih wie die übrigen
preußi�chen Bistümer auh das Ermland unter �einen Cinfluß
zu zwingen �uchte. Denn es war die Zeit, da der Hohneei�ter�itz
von Venedig nah der Marienburg verlegt werden �ollte, und da

mußte die Ausnahme�tellung des ermländi�hen Für�tbistums, die

in das �iraffe Gefüge des Ordene�taates niht ret hineinpaßte,
wenn irgend mögli be�eitigt werden. Das deutet auh der erm-
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löndi�he Ge�chichts�hreiber Pla�twich an, wenn er in �einer Chro-
nik an der Stelle, wo er vou der Ueber�iedelung des Hochmei�ters
Siegfried von Feuhtwangen nah Preußen berichtet — �ie erfolgte
zwi�chen dem 13. und 21. September 1309 — hinzufügt, �ie �et
ge�chehen zu niht großem Tro�t der preußi�chen Bistümer.

Die Verlegung der hochmei�terlichenRe�idenz nah den preu-
ßi�hen Landen war nachgerade eine Notwendigkeit geworden. Nur

hner noh konnte der Deut�he Orden nah dem Falle Akkons im

heiligen Lande (1291) der ihm durch �eine Regel zur Pflicht ge-

machten Heidenbekämpfungund Heidenbekehrung gereht werden;
nur hier be�aß er ein zu�ammenhängendes, großes, der Staats-

bildung fähiges Gebtet, wo es neben dem Kriege gegen die Heiden
der Nachbar�chaft eine hwere Aufgabe friedliher Kultur zu lö�en
gab, und außerdemforderte das inzwi�chen eingetretene ge�pannte
Verhältnis mit den Bi�chöfen Livlands und der immer �chärfer �ich
herausarbeitende Gegen�ay zu Polen (wegen der Erwerbung
Pomerellens, des Landes links der Weich�el) zwingend die an-

dauernde per�önlihe Gegenwart des Ordensoberhauptes in

Preußen.
Unter Livland im allgemeinen ver�teht man für gewöhnlih

die drei Länder Kurland, das �i<h vom Nordende des Kuri�chen
Haffes, vom Memeler Tief bis zur unteren Düna er�tre>te, das

eigentlihe Livland mit Lettland, das zwi�hen dem Rigai�chen
Meerbu�en im We�ten und dem Peipus See im O�ten von dec
Düna bis über den Embach ging, und E�tland, die Südkü�te des

Finni�chen Meerbu�ens bis zum Narvafluß �amt der In�el Oe�el.
Das Land war �hon 1235, als no< Bruder Hermann Balk als

er�ter Landmei�ter über Preußen gebot, dur< Ver�chmelzung des

vem Bi�chof von Riga ge�tifteten Shwertbrüderordens mit dem

Deut�chen Ritterorden an die�en gefallen. Aber des Deut�chen
Ordens Stellung war in Livland eine we�entli<h andere als in

Preußen. Als Rechtsnachfolger der Shwertbrüder be�aß er dort

nur ein Drittel des Landes und auch die�es Drittel nur, mit Aus-

nahmevon Kurland, das er zum allergrößten Teil er�t �elb�t hatte
erobern mü��en, unter der Lehnshoheit, als Va�all der einzelnen
Landesbi�chöfe. Sein Be�treben ging nun dahin,die�e lä�tige Fe��el
los zu werden, und �o kam es �eit dem Ende des 13, Jahrhunderts
zu erbitterten, endlo�en Fehden zwi�chen dem Landmei�ter von

Livland und den livländi�hen Bi�chöfen, namentlih dem Erzbi�chof
von Riga, zu Zwi�tigkeiten, in die auh die aufblühende Bi�chofs-
�tadt Riga, die der Orden gern unter �eine unmittelbare Herr-
�haft gebracht hätte, mit hineingezogen wurde. Es begannen die

Proze��e bei der Kurie, er�t in Rom, dann �eit dem Jahre 1306

dur denErzbi�hof Friedri<h inAvignon, und nicht immer war hier
das Recht, �ondern garoft der Vorteil der päp�tlihen Kammer und

_*
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Ka��e aus�hlaggebend. Siegfried von Feuchtwangen, der ecrite
Hochmei�ter in Preußen,hat in die�e livländi�hen Angelegenheiten
kaum noch be�timmend eingegriffen, da er bereits am 5. März 1311

�tarb. Wohl aber tat es �ein Nachfolger Karl von Trier. Man hat
damit �eine Abdankung in Zu�ammenhang gebracht, zu der ihn die

preußi�chen Gebietiger im Jahre 1317 zwangen, indem �ie ihn
zugleich be�timmten, Preußen zu verla��en und nah �einer Vater-

�ladt Trier zu gehen. Doch als ein von ihm berufenes General-

kapitel zu Erfurt in den Fa�ten des Jahres 1318 ihn weiter als

Hochmei�teranerkannte, kehrte er zwar niht nah Preußen zurüd,
wo wieder ein eigener Landmei�ter, der bisherige ober�te Spittler
Friedrih von Wildenberg an die Spitze der Verwaltung trat, aber

die allgemeinen Angelegenheiten des Ordens ließ er niht aus der

Hand, Per�önlich vertrat er 1319 zu Avignon vor Johann X XI[.
die livländi�he Sache, und �einer Redegewandtheit und Ge�chäfts-
kenntnis gelang es, �einer Auffa��ung wenig�tens teilwei�e An-

erkennung zu ver�chaffen. Auch die um die�elbe Zeit von dem

Bi�chof Gerward von Cujavien oder Leslau im Namen Polens
erhobenen An�prüche auf Pomerellen und das Kulmerland wußte
er �chließli<hglü>lih zurü>zuwei�en.

Ge�chlo��en �tanden in die�er Frage die preußi�chen Bi�chöfe,
unter ihnen Eberhard von Ermland mit �einem Kapitel, auf Sei-
ien des Hochmei�ters und des Ordens und weigerten �i<h im Augu�t
1321 mit aller Ent�chiedenheit, das Urteil des Erzbi�chofs von

Gne�en und der polni�hen Bi�chöfe zu erfüllen und den Orden

zu bannen, weil er Pomerellen nah wie vor in �einer Gewalt be-

hielt. Eben�o �cheiterte der Ver�uh des Litauerkönigs Gedimin,
die Deut�chordensbrüder beim Pap�t in Mißkredit zu bringen da-

dur, daß er �ie im Sommer 1328 verdächtigte, als hielten �ie ab-

�ihtli<h mit Li�t und Gewalt die heidni�chen Litauer von der

Bekehrung zum Chri�tentum zurü>. Auch hier traten die preu-

ßi�hen Bi�chöfe, allen voran Eberhard von Ermland und �ein
Kapitel, für den Orden in die Schranken, wie�en unter dem 24. Ok-

tober 1323 die verleumderi�hen Angaben Gedimins mit �hlagen-
den Gründen zurü> und forderten den Orden und die anderen

Machthaber in Livland und E�tland auf, die inzwi�chen ab-

ge�chlo��enen Friedensbündni��e mit dem Litauerkönig zu wider-

rufen. Selb�t Nikolaus, der Ku�tos, und die Guardiane der vi2r

damaligen preußi�chen Franziskanerkonvente zu Thorn, Kulm,
Braunsberg und Neuenburg erhoben am 25. November 1323 ihre
gewichtigen Stimmen bei Johann XXT]1. zu Gun�ten des be-

huldigten Ordens.

Kurz darauf, im Februar 1324, �tarb Hochmei�terKarl in

Trier. Am 7. Juli des�elben Jahres wählte das Generalkapitel
zu Marienburg den bisherigen Großkomtur Werner von Or�eln
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zu �einem Nachfolger. Wieder nahmen nun die Hochmei�ter ihren
Sig in Preußen. Die Landmei�terwürde da�elb�t ging für immer

ein. Gleich zu Anfang der Regierung Werners trat der Polen-
könig Wladislaus aufs neue mit der Forderung an den Orden
heran, ihm Pomerellen und Kulmerland auszuliefern, natürli
mit dem�elben Erfolg wie früher. Der Krieg hien unvermeid-
l:<; doh kam es noh zu einem zweijährigen, bis Weihnachten
1326 vereinbarten Waffen�till�tand. 7 Monate vor Ablauf des-

�elben wurde dur den Tod Eberhards am 25. Mai 1326 der erm-

löndi�he Bi�chofs�tuhl frei.

Jordan, Ermlands 4. Bi�chof, 1327 bis 1328.

Kaum hatte �ih die Gruft über Eberhard von Neiße ge-
�chlo��en, da wählten die ermländi�hen Domherren ein�timmig
dur< Kompromiß ihren Prop�t Jordan zum Hirten der verwai�ten
Diöze�e. Unmittelbar darauf gingen des Gewählten wie des Ka-

pitels Boten mit der Bitte um Be�tätigung der Wahl nah Riga
ab. Doch Erzbi�chof Friedrih weilte immer no<h wegen �eines
Streites mit dem Orden am päp�tlihen Hofe in Avignon, und
Generalvikar und Kapitel der Rigaer Kirche lehnten die Erfül-
lung des Ge�uches ab, indem �ie �h mit mangelnder Vollmacht
ent�huldigten und die ermländi�chen Ge�andten an den Erzbi�chof
verwie�en, der das Be�tätigungsreht niht aus der Hand gegeben
habe. Sorei�te Jordan �elb�t nah Avignon, um �eine Sache un-

mittelbar dem apo�toli�hen Stuhle zu unterbreiten. Doh auh
Johann X X11. überließ die Ent�cheidung dem Erzbi�chof. Sorg-
fältig, ungemein �orgfältig, ja man darf �agen �charf, vorein-

genommen prüfte die�er die ihm vorgelegten Wahlakten, weil Jor-
dan, wenn niht alles trügt, ein Gün�tling des Ordens war und

er ihn darum gern bei Seite ge�choben hätte. Undwirklih fand
�ich ein Formfehler. Zwar �ei, �o erklärte Erzbi�chof Friedrich,
gegen die Wahl als �olhe nah dem kanoni�chenRecht nichts ein-

zuwenden, auch halte er die Per�on, auf die �ie gefallen �ei, für
durchaus geeignet; nur die unterbliebene Ausrufung des Gewähl-
ten in der Frauenburger Kathedrale, die das Kirchenrechtals un-

erläßlih vor�chreibe, hindere ihn, �ie für gültig zu erklären.

Die Nachholung des Ver�äumten hätte bei der weiten Ent-

fernung die Be�etzung des ermländi�hen Stuhles abermals auf
längere Zeit hinausge�hoben. Darum ent�agte Jordan, dem es

wohl mit Hilfe der Sahwalter des Ordens gelungen war, be-

�timmte Zu�iherungen zu erhalten, jedem Anrecht, das ihm �eine
Wahl gab, frei und ohne Vorbehalt in die Hände Neapoleons, des

Kardinaldiakons von St. Adrian, worauf ihm der Pap�t den da-

dur bet der römi�chen Kurie erledigten Vi�chofs�iß Uunverweilt
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am 12. Augu�t 1327 verlieh und ihm die gel�tlihe wie weltliche
Leitung der ermländi�chen Kirche übertrug im vollen Vertrauen,
daß, wie die �tehende Formel lautete, „der dur< die Reinheit �ei:
nes Lebens, durch die Ehrenhaftigkeit �eines Charakters und dur
�eine Ge�chäftskenntnis, �eine Um�icht und �eine Gelehr�amkeit
gleih ausgezei<hnete Mann ein treuer Hirte �einer Herde �ein“
und die�e ihrem ewigen Ziel unentwegt zuführen werde. Durch
be�ondere Schreiben wurden das Kapitel und der Klerus, wurden
die Va�allen und das Volk der ermländi�hen Diöze�e davon in

Kenntnis ge�eßt. Auch an den Erzbi�chof von Riga ging eine Be-

nachrihtigung ab. Die bi�höflihe Weihe empfing Jordan noh tn

Avignon durch den Erzbi�chof Johannes von Toledo. Dann hieß
ihn eine Bulle Johanns XXI…[. vom 31. Augu�t 1327 in die Hei-
mat zurü>kehren und per�önlih die Zügel der Regierung er-

greifen. Aber er�t nah dem 18. September, wo er �ih zur Zahlung
der �ogenannten Servitien, derBe�tätigungsgelder an die römi�che
Kurie verpflichtete, dürfte er Avignon verla��en haben.

Die Herkunft Jordans i�t in völliges Dunkel gehüllt. Seit

1308 �izt er nahweislih im Kapitel der Frauenburger Kathedrale,
i�t aber zuglei<h no< Pfarrer von Chri�tburg in der Diöze�e Po-
me�anien, was die Vermutung nahe legt, daß er im Dien�te des
Ordens in die Höhe gekommen und wenn nicht Prie�terbruder, �o
doh Pfaffenbruder des�elben, d. h. Weltprie�ter in Ordensdien�ten
gewe�en i�t. Seit 1318 Domprop�t, hatte er als �olcher bereits im

leßten Jahre der Regierung Eberhards, als die�er krank darnieder-

lag, das Für�tbistum verwaltet. Die bi�höflihe Würde �ollte ihn
nur kurze Zeit �<hmü>en. Schon am 26. November 1328 ging er

zu den Toten. Neben �einen beiden Vorgängern ward �eine
irdi�he Hülle im Dome zu Frauenburg zur leßten Ruhe be�tattet.

So hat Jordan als Oberhirt wie als Landesfür�t wenig wir-

ken, wenig für die Er�chließung �eines Ländchens tun können. Nur

das kleine, damals noh unvergebene Gebiet in der äußer�ten Süd-

o�te>e des Kammeramtes Braunsberg verdankt ihm �eine Be�ie-
delung. Das �üdliche Stück des dortigen Eichenwaldes, der bi�höf-
lichen Damerau, <lug er zur Schillgehner Gemarkung; den mitt-
leren Teil erhielt ein Verwandter des Bi�chofs Eberhard, Herbard
von Klein Klenau, und �eßte darauf das kulmi�he Gut Berg-
mannshof, das heutige Birkmannshöfen an, das aber er�t am

29. Juni 1333 privilegiert wurde. Den Re�t vergab Jordan an

Ekkehard von Bebirnyk. De��en Gütchen führte ur�prünglih den

Namen Klein Damerau, dann hieß es Bahnau und cließli< Kalt-

hof. In den Kriegen des 15. Jahrhunderts ward es von den da-

maligen Be�ißern verla��en und be�tand wieder mit Wald, der

beute zum Gute Regitten gehört, aber den alten Namen Kalthof
bewahrt hat.
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Damit war die Be�iedelung des Kammeramtes Braunsberg
abge�hlo��en, zumal Bi�chof Jordan unter dem 16. Oktober 1328

auh den Braunsbergern den ihnen �treitig gemachten, 17 Hufen
großen Sumpf an der Bistumsgrenze bei Ro��en endgültig zu-

�prah und ver�chrieb. — Im Bi�chofsteil �üdlih der dem Kapitel
gehörigen Wewa oder des Kammeramtes Mehl�a>, in der Land-

�haft Poge�anien hatte wohl noh Eberhard von Neiße einen Kon-

rad Korpf mit der Anlage des Dorfes Sommerfeld betraut, der

aber �ehr bald Siedelungspfliht und Schulzenamt an einen Jo-
hannes Kyl verkaufte. Jhm verbriefte Bi�chof Jordan den Kauf
am 18. Februar 1328.

Ie weiter �ih die Koloni�ation von Wormditt und vom

Pa��argetal entfernte, und je tiefer �ie in das Innere des Landes
an die Ufer der Alle vordrang, de�to dringender machte �i< all-

mähli<h das Bedürfnis nah einem neuen Mittel- und Stüßpunkt
für �ie, nah einer neuen �tädti�hen Siedelung geltend. Schon
Eberhard hatte in den lehten Jahren �einer Regierung die�e Not-

wendigkeit erkannt, war aber, ehe er an die Ausführung gehen
konnte, aufs Krankenlager geworfen worden. So blieb die Ver-

wirklihung �eines Planes �einem Stellvertreter, dem damaligen
Domprop�t Jordan vorbehalten, der im Auftrage Eberhards etwa
ums Jahr 1325 mit Hilfe des Bistumsvogtes Friedrih von

Liebenzelle und unter Zu�timmung des Kapitels die Gründung der
Stadt Gutt�tadt im Territorium Glottau am Allefluß in die Wege
leïtete. Aber auch er hat das Werk noh niht zum Ab�chluß ge-

bracht. Das. tat er�t �ein Nachfolger

Heinrich ll. Wogenap,
Ermlands 5. Tandesherr, 1329 bis 1334.

Wieder hatte das Kapitel nah Jordans Tode bei der Bi�chofs-
wahl die Form des Kompromi��es beliebt, und wieder waren die

Stimmen der beiden Wähler auf den zeitigen Domprop�t gefallen.
Es i�t Heinrih von Wogenap. Den Beinamen führte Heinrich
vermutlih vom Gute Wogenap bei Elbing, wo �eine Wiege ge-

�tanden zu haben �cheint. Vielleicht i�t er jener Elbinger Pfarrer
Heinrich, der �ich als ermländi�her Domherrvon 1297—13083 nah-

wei�en läßt. Der Domherr Heinrih mit dem Beinamen Wogenap,
der aber niemals die Amtsbezeihnung Pfarrer von Elbing führt,
er�cheint �eit dem 5. November 1305 in den Urkunden. Ums Jahr
1314 wurde er Domku�tos, ent�agte aber ums Jahr 1320 �einer
Prälatur zu Gun�ten des bisherigen Schola�tikus Berthold, um

wieder einfaher Domherr zu werden. Im Sommer 1328 erhielt er

die dur< Jordans Beförderung zum Bi�chof frei gewordene Dom-



104

prop�tei. Wahr�cheinli<h zu Anfang Dezember des�elben Jahres
erfolgte �eine Wahl zum Bi�chof.

Es wiederholten �ih nun die�elben Vorgänge, die na<h Jordans
Wahl �ih abge�pielt hatten. Noh immer weilte Erzbi�chof Friedrich
von Riga am päp�tlihen Hofe. Sein Generalvikar aber weigerte
dem ermländi�hen Bi�chofskandidaten die Be�tätigung, wozu, wie
er behauptete, ihm jede Vollmacht fehlte. So rei�te au< Heinrih
nah Avignon, um dort per�önlich �eine Sache vor Johann X XT1[.
zu führen. Doch auh er mußte <ließlih, da Erzbi�chof Friedrich
die Be�tätigung und Anerkennung �einer Wahl aus be�timmten
Gründen verweigerte, Verzicht lei�ten. Er tat es in die Hände des

Kardinalbi�hofs Petrus von Präne�te, worauf ihm der Pap�t die

nunmehr bei der Kurie erledigte Diöze�e noh vor dem 4. Augu�t
1329 zu�prach, ihn kurz nachher, aber au<h noh vor dem genann-
ten Tage, durh be�agten Kardinalbi�hof weihen ließ und ihn
darauf, mit dem apo�toli�hen Segen ver�ehen, unter dem 30. Ofk-

tober in �ein Vaterland entließ. Päp�tlihe Schreiben von dem

gleihen Tage forderten das Kapitel und den übrigen Klerus des

Ermlandes auf, Heinrich als Bi�hof und Seelenhirten anzuer-

kennen, ihm den huldigen Gehor�am und die gebührende Achtung
niht zu ver�agen und �einen Anordnungen unweigerlih Folge zu
lei�ten.

Wogenaps Abrei�e �cheint �i<h gleihwohl bis zum 12. Novem-
ber verzögert zu haben; denn von die�em Tage datiert die Ablaß-
bulle Johanns XXTI., dur die er alle Gläubigen ermahnt, zur

Fort�eßung des Baues der ermländi�hen Kathedrale zu Frauen-
burg ihr Scherflein beizutragen, und die der neue Bi�chof ohne
Zweifel per�önli, gleih�am als Unterpfand �einer ferneren
�egensreihen Wirk�amkeit, �einen Diöze�anen überbracht haben
dürfte. Das Weihnachtsfe�t des Jahres 1329 feierte Heinrich be-

reits in der Heimat. Am 26. Dezember vollzog er in Frauenburg
bei der Domkirche �eine er�te na<hweisbare Amtshandlung als

Landesherr, indem er der Stadt Gutt�tadt die Handfe�te aus-

�tellte.
Die An�etzung der jungen �tädti�hen Pflanzung im alten

Di�trikt Glottau an der Alle hatte Wilhelm, der erprobte und ver-

diente Lokator und Schultheiß von Wormditt, geleitet und vor

allem Landsleute aus Schle�ien als An�iedler gewonnen. 75 A>er-

hufen wurden der Siedlung zugeteilt und weitere 40 Hufen Wald

jen�eits der Alle gegen die Wildnis hin. Später erwarb die Stadt

noh 16 Hufen des angrenzenden Gutes Naki�tern, tat aber frühe
den an den Sawangen See �toßenden Teil ihrer Gemarkung zu

dem Stadtdorf Neuendorf aus. Gutt�tadt dürfte weder die Gothen-
�tadt �ein, für die man den Ort ange�prochen hat, d. h. eine alte

Siedelung der Gothen, die ein�t hier ge�e��en haben �ollen, noch die
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bona clvitas, die gute Stadt, wie eine Urkunde vom 13. Mai 1336

�ie nennt. Der Name hängt wahr�cheinlih mit dem altpreußi�chen
Wort gudde, d. h .der Bu�ch, zu�ammen. Gutt�tadt wäre al�o die

Bu��tadt, die Stadt mitten in der Wildnis; ver�innbildlicht doch
auch das Gutt�tädter Wappen: „in Silber auf grünem Boden ein

�chreitender roter Hir�h, im Maul ein grünes Eichenzweigleinmit

zwei goldenen Eicheln tragend“, die Anlage der Stadt auf einer
dem Walde abgerungenen Rodung.

Die Gründung von Gutt�tadt gab dem Deut�htum der Um-

gegend einen fe�ten Halt und eine �ihere Stütze. Aber au< auf
die ringsum ge�e��enen zahlreihen Angehörigen der preußi�chen
Stammbevölkerung wurde �ie von tief ein�<hneidender Bedeutung.
Die chri�tlihen Lebensan�hauungen, die von hier aus immer wei-
tere Krei�e zogen, wirkten bändigend und �ittigend auf ihre unge-
zähmte Wildheit. Die deut�he Kultur, deren Vorteile �ie hier
kennen lernten, um �ie �ih allmähli<h zu nuße zu machen, führte
mit der Zeit einen völligen Um�<hwung in ihren wirt�<haftlihen
Verhältni��en herbei, Schon vor der Ankunft des Deut�chen
Ordens war in Preußen A>erbau getrieben worden. Die zahl-
reichen altpreußi�hen Felder, deren Namen die Urkunden uns er-

halten haben, legen Zeugnis dafür ab. Doch �cheint die Kun�t, das
Getreide zu Mehl zuverarbeiten, noh auf ziemlih niedriger Stufe
ge�tanden zu haben. In die�er Beziehung hufen die deut�chen
Siedler �ofort Wandel. Allenthalben wurden mit landesherrlicher
Genehmigung von erfahrenen Fachleuten Wa��ermühlen angelegt,
die die Herr�chaft zum Teil in eigener Verwaltung behielt. Na-

inentli<h in den Gebieten, wo vorwiegend Preußen wohnten,
erwu<h�en �ie in beträhtliher Zahl. Jn der Gutt�tädter Gegend
waren bereits unter Bi�hof Eberhard die Krau�enmühle an einem

Bächlein, das �üdlih von Shwuben aus dem Leimangel See tritt,
und weiter die Mühle an dem dem Sune- oder Zain See ent-

fließenden Sunabach ent�tanden. Bi�chof HeinrichWogenap ließ
dur �einen Vogt, den Deut�chordensbruder Heinrich von Luter,
drei neue anlegen, die Mühle am Zu�ammenfluß der Sune und

Savangezwi�chen Altkir<h und Shmolainen, dann die �ogenannte
Heidemühle zwi�chen Gutt�tadt und Althof und die Mühle Kurken

oder die Ludwigsmühle, die heute noh be�teht.

Ort�chaften �ind unter Heinrihs T1. Regierung nur wenige
gegründet worden. Im Gutt�tädter Bezirk erwu<h�en das Gut

Scharni> und die Dörfer Wolfsdorf und Petersdorf. In der Nähe
von Wormditt wurde das Dorf Open ange�ezt. Die Be�iedelung
des Kirchdorfes Wolfsdorf ver�hrieb der Bi�chof unter dem

2. April 1332 �einem Getreuen Bernhard, und um die�elbe Zeit
ward das Feld Scharni> ausgetan, das am 19. März 1353 ale
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kulmi�ches Gut an die Familie Rogedlen oder Regerteln kam und

heute in die Güter Scharni> A und Scharni> B zerfällt. Peters-
dorf hieß ur�prüngli<h Cu�yen na<h dem See Cu��ien, dem jehigen
Dietrichsdorfer See, an dem es liegt. Sein Lokator Peter, der
aber er�t am 31. März 1340 die Handfe�te erhielt, gab ihm den
Namen Petersdorf. — Die Ver�chreibung für den Gründer des

KirchdorfesOpen, einen Dietrih von Collberg, erfolgte im Jahre
1333 durch den Bistumsvogt Bruder Heinrih von Luter. 1375

kamen zum Dorfe noh 18 Hufen Wald, und um die Mitte des
16. Jahrhunderts erwarb Open das 4 Hufen große, wü�t gewor-
dene Gütchen Kropitten.

Schon in den leßten Zeiten der Regierung Eberhards von

Neiße war die Koloni�ation über Gutt�tadt hinaus bis an die Ge-

�tade des Wadang Sees vorgedrungen. Der Ordenschroni�t Peter
von Dusburg weiß zu erzählen, daß be�agter Bi�chof im Jahre
des Heils 1325 durch �einen Vogt, den Deut�chordensbruder
Friedrih von Liebenzelle, im Lande Galindien am Ufer des Pi��a-
lu��es das Schloß Wartenberg habe erbauen la��en. Die Nach-

riht an �ich i�t ohne Zweifel rihtig, zumal Dusburg hier als Zeit-
geno��e berihtet. Nur inbetreff der Lage und der Land�chaft liegt
ein Irrtum vor. Nicht am Pi��afluß, �ondern am Unterlauf des

Orzechowobaches, der weiter we�tlih in den See Wadang fällt, und

niht in Galindien, �ondern im Territorium Gunlauken, das aller

Wahr�cheinlichkeit nah zu Poge�anien gehörte, ward das Ka�tell
angelegt. Auch die ermländi�hen Urkunden zeigen, daß die Gegend
um den Pi��afluß in die�en Jahren er�chlo��en wurde.

Während der Krankheit Eberhards, als Domprop�t Jordan die

Verwaltung des Bistums führte, begann in den Feldern Gunelau-
fen dieAn�eßung vonAngehörigen derStammbevölkerung. Daneben

�cheinen deut�he Koloni�ten in niht unbeträchtliher Zahl herbei-
ge�trömt zu �ein. Das Gebiet, damals no< gemein�ames Eigen:
tum des Bi�chofs und Kapitels, war unfruchtbar, verwü�tet, ver-

la��en und mit Wald be�tanden. So fanden die Heranziehenden
freudige Aufnahme. Sie waren als Träger und Vorkämpfer
deut�cher Kultur und Ge�ittung wie als Verbreiter des chri�tlichen
Glaubens gleih willkommen. Von den Ver�chreibungen, die da-
mals Domprop�t Jordan und Vogt Friedrih von Liebenzelle über

Landbe�iß in Gunelauken aus�tellten, i�t allein die für den Preus-
ßen Naglandeerhalten geblieben. Seine Begüterung lag zu beiden
Seiten des Pi��aflu��es, vtielleiht in den Gemarkungen der heu-
tigen Ort�chaften Klein-- oder Neu-Maraunen und Klein-Damerau.

Ganz in der Nähe, etwa 4 Meile weiter we�tlih, auf einer

Anhöhe am Wadang Seedort, wo jeßt beim Kirhdorf Alt-War-

tenburg die Orzehowomühle �teht, erhob �ih, wie ge�agt, das

Schloß Wartenberg. Schon der Name deutet �eine Be�timmung
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an. Es �ollte mitten in der Wildnis die Wacht halten gegen feind-
lihe Ueberfälle, warten der Sicherheit des Landes, �eine Spayer
und Kund�chafter, die Wartleute, an der Grenze auf die Lauer

legen, ihnen den nötigen Rückhalt gewähren und gegebenen Fal-
les den Rü>kzug de>en. Eine Straße, höch�t wahr�cheinlih die-

�elbe, die noh heute von Alt-Wartenburg über Jadden, Tollni>,
Gradtken, E�chenau, Klingerswalde läuft, hielt die Verbindung
mit Gutt�tadt und weiter mit dem Pa��argetal und den Kü�ten-
�trichen aufre<ht. Im Schuze der Burg erwuchs allmählich die
Stadt Wartenberg oder Wartenburg. Ihre Anfänge hat vermut-

lih noh Bi�chof Jordan ge�ehen. Jn den Urkunden erwähnt wird

�ie er�t unter Heinrih T1. Wogenap am 26. Dezember 1329. Jhre
Gründer �ind die Brüder Johannes und Petrus; ihr er�ter Pfarrer
nennt �ih Heinrih. Aber �hon im Winter 1353 auf 1354 erlag
die junge Pflanzung dem An�turm der Litauer. Unter ihren
Großfür�ten Olgierd und Kyn�tute brahen �ie damals auf dem

Seerwege, der über Ortelsburg führte, in das Bistum ein, durch-
zogen den Wald Nadeyn, überrumpelten, wie der Ordenschroni�t
Wigand von Marburg berichtet, Wartenburg im Lande Gunelau-

Éen, brannten es auf und hau�ten �o unmen�hli<h, daß niemand

ihren Händen entrann. Die Stadt wurde wieder aufgebaut, aber

niht an der alten Stelle, �ondern etwa eine Meile weiter ö�t-
wärts dort, wo Pi��a und Kirmas ihre Wa��er vereinigen und die
im Süden vorgelagerte Sumpf- und Seenkette, noh ver�tärkt

“dur<h dazwi�chen angelegte Landwehren, be��ern Schuß gegen die

unerwarteten Ueberfälle der Litauer bot. Am 6. Juli 1364 er-

hielt der Lokator der. neuen Stadt Wartenburg, ein Johannes von

Ley�a (Layß), die Handfe�te, die der neuen Siedelung 80 A>er-

hufen und 100 freie Gemeinde- d. h. Wald- und Weidehufen, zu-

wies. Dazu kam am 12. April 1406 das alte bi�höflihe Vorwerk

am Wege nah dem Dorfe Hir�chberg, dazu kam weiter am

26. Augu�t 1609 der Hegewald oder der Wald Gay und �chließlih
noch das neue bi�höflihe Vorwerk, �odaß die Wartenburger Ge-

markung heute 225 Hufen mißt.
'

Wenig über 4 Jahre hat Bi�chof Heinrih IT]. die Ge�ch1>e des

ermländi�hen Für�tbistums geleitet. Noh im Herb�t 1333 �cheint
der Hothbetagte auf das Krankenlager ge�unken zu �ein. Einige
Monate �päter, am 9. April 1334, i�t er ge�torben. Zu Frauen-
burg in der Domkirche liegt er begraben.

Das Ermland ohne Bi�chof 1334 bis 1339.

Als Heinrih []. Wogenap den ermländi�hen Bi�chofs�tuhl
be�tiegen hatte, war no< Werner von Or�eln Hochmei�ter des

Deut�chen Ordens gewe�en. Ein Jahr �päter, am 18. November
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1330, wurde die�er von dem Ordensbruder Johann von Endorf
oder Niendorf im Haupthau�e zu Marienburg vor der goldenen
Pforte, die aus der Kirche des Hoch�hlo��es in den Kreuzgang
führt, ermordet. Das Ent�egzen, das �ich allenthalben über die Tat
kundgab, drüd>t eine Urkunde aus, in der �ämtliche preußi�chen
Bi�chöfe, au<h Heinrih von Ermland, unter dem 21. November
den Tatbe�tand fe�tlegten, damit niht fal�he Gerüchte ihn ent-

�tellten und verzerrten. Zu dem Begräbnis des Hochmei�ters, der
im Dome zu Marienwerder, der Hauptkirhe des Bistums Pome-
�anien, beige�ezt wurde, �cheint der ermländi�he Bi�chof zu �pät
gekommen zu �ein. Nachfolger Werners wurde am 17. Februar
1331 der bisherige Ordenstrapier und Komtur von Chri�tburg,
Bruder Luter, Herzog von Braun�chweig, der bis zum 18. April
1335 an der Spitze des Ordens ge�tanden hat.

Der Tod Wogenaps veranlaßte den neuen Hochmei�ter, wie
es �cheint, alles aufzubieten, um, wenn niht einen Prie�terbruder
des Ordens, o doch einen die�em ergebenen und zu Dank ver-

Pflihteten Mann auf den bi�höflihen Stuhl von Ermland zu

bringen. Die Heilsberger Chronik, die hier freili<h wieder ganz
auf Simon Grunau fußt, wenn man niht annehmen will, daf
beide aus einer gemein�amen Quelle höpfen, weiß zu erzählen,
daß Hochmei�ter Werner von Or�eln dur �eine Fürbitten Erm-
lands Bi�chöfe vermocht habe, viele Gei�tliche, �o er „bei �einem
Hofe erzogen hätte, zu Frauenburgi�hen Domherren zu machen.
Nu wollten �i die�e des Herrn Hochmei�ters Begehren bequemen
und erwählten den Jakobum, einen hochgelahrten, beredt�amen
Kreuzherrn. Denn der Orden hätte gern das Bistum unter �ih
gehabt. Die übrigen aber wußten wohl, wie übel die anderen

Kirhen vom Orden gehalten wurden, und wie man ihnen ihre
Güter entzöge. Sie elegierten (erwählten) derowegen den ho:
gelahrten Herrn Michaelum, beider Rehte Doktorem. Ihren
Zwi�t vor der Kurie zu ent�cheiden, zogen �ie beide gen Rom.“

Doch hier habe Jakobus, weil er �einem Rechte mißtraute, �einen
Wider�acher Michael mit arger Li�t durh Gift aus dem Wege ge-

räumt, �ei aber dafür von päp�tlicher Heiligkeit �einer Gerechtig-
keit beraubt und ent�eßzt worden und bald darauf ge�torben. Auf
die Kunde davon habe der Hochmei�ter, noh ehe das Kapitel zu
einer Neuwahl hreiten konnte, das Bistum als de��en vermeint-

licher Patron �einem Kanzler Heinemann verliehen und ihn mit

der Prä�entation zum Pap�te nah Rom ge�chi>t. Seine Ab�icht
�ei jedo< dur< den Wider�pruch der ermländi�chen Domherren zu

Schanden geworden, die gleichfalls Boten nah Rom ge�andt und

Seine Heiligkeit überzeugt hätten, daß der Hochmei�terund der

Deut�che Orden �ich mit Unrecht des Jus Patronatus (des Vor-

�hlagsrehtes) über die ermländi�che Kirhe anmaßten, „und mußte
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al�o Heinemann unge�chaffter Sachen wieder heimziehen.“ Die-

�es verdroß, �o �chließt der Bericht, die Kreuzherren �o übel, daß
�ie �ich ver�hworen, keinen andern Bi�chof in das ermländi�che
Bistum zuzula��en.

Die ganze �höne Ge�chichte i�t in der Haupt�ache glatt erfun-
den, um das Be�treben des Ordens, das Bistum Ermland gleich
den drei anderen preußi�hen Bistümern „unter �ih zu bringen“,
ins hell�te Licht zu �tellen. Die�es Be�treben freilih be�tand, und
lang�am aber �icher �chienen �i< die Kreuzherren ihrem Ziele zu
nähern. Seit der Wende des 18. Jahrhunderts finden �i eine

ganze Reihe von Männern im Kapitel zu Frauenburg, die vor-

dem im Dien�te des Ordens ge�tanden hatten, Sekretäre und No-
tare der Hochmei�ter und Ordensgebietiger gewe�en und auf
deren Empfehlung hin mit einträglihen und wihtigen Stadt-
pfarreien in allen Teilen des Ordenslandes begabt worden waren.

Ihr Einfluß im Kapitel hatte �ich �hon bei den Bi�chofswahlen
ter Jahre 1326 und 1328 gezeigt. Jordan �owohl wie Heinrich
Wogenap waren auf Ermlands Bi�chofs�tuhl erhoben worden,
obgleich �ie oder vielmehr weil �ie aller Wahr�cheinlichkeit nah der

Partei des Ordens angehört hatten; und die�elbe Partei �egzie
auh nah dem Tode Wogenaps ihren Kandidaten durch.

Die beiden Kapitelsmitglieder, die — denn wieder beliebte
man die Wahlform des Kompromi��es — mit der Ernennung
des neuen Oberhirten betraut wurden, vereinigten ihre Stimmen

auf den ermländi�hen Domherrn Martin von Guideto oder Mar-
tin von Czindal, wie er auh genannt wird. — Magi�ter Martin,

vermutlih ein S<hle�ier, war im Dien�te des Ordens in die Höhe
gekommen. Wahr�cheinlih hatten de��en Bemühungen ihn ums

Jahr 1330 auch in das Frauenburger Kapitel gebracht geradef�o,
wie er zur Belohnung für �eine wertvollen Dien�te vom Hoch-
mei�ter Luter von Braun�chweig um die Wende des Jahres 1953

die Pfarre von Elbing erhielt. Mit der Wahl zum Bi�chof von

Ermland erklärte �i<h Martin innerhalb der ge�eßlihen Fri�t ein-

ver�tanden und �uchte darauf die Be�tätigung �eines Metropoliten,
des Rigaer Erzbi�chofs nach.

Und nun begann das�elbe Spiel, wie es nah der Wahl Jor-
dans und Heinrichs ]…[. ge�pielt worden war; nur �ollte es dies-

mal einen andern Ausgang nehmen. Immer noch weilte Erz-

bi�chof Friedrich am päp�tlichen Hofe zu Avignon. Die Wegnahme
�einer Stadt Riga durch den Landmei�ter von Livland im Frühjahr
1330 hatte �einen bitteren Klagen darüber, daß die Deut�ch-
ordensritter weiter �eine Rechte �hmälerten und �hädigten, neue

Nahrung und ihm neuen, begründeten Anlaß zu Be�chwerden bei

der Kurie gegeben. Der Generalvikar der Rigaer Kirche lehnte
das Ge�uch des ermländi�hen Erwählten, ihn in Vertretung des

Erzbi�chofs zu be�tätigen, ab, und �o mußte au<h Martin nah
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Avignonrei�en, um dort per�önli vor Pap�t und Erzbi�chof �eine
Sache zum Austrag zu bringen. Wahr�cheinlih noch in der zwet-
ten Hälfte des Jahres 1334 trat er die Rei�e an.

Der Tod Johanns XXI[., der am 4. Dezember 13834 erfolgte,
und die Wahl Benedikts X1[. matten eine �nelle Ent�cheidung
in der ermländi�hen Bistumsfrage unmöglich, und vor der Mitte
des Jahres 1335 dürfte �ie im päp�tlihenKon�i�torium kaum verhan-
delt worden �ein. Es kam zu einem erbitterten Rechtskampf
wi�chen beiden Parteien, dem ermländi�hen Bi�chofskandidaten
und dem hinter ihm �tehenden Deut�chen Orden einer�eits und
dem Erzbi�chof von Riga anderer�eits, zu einem Kampfe, der mit

allen erlaubten und unerlaubten Mitteln, mit allen Waffen des

Scharf�inns und der Jntrigue geführt, �ih fa�t 4 Jahre hinzog,
und in welchem �hließli<h Erzbi�chof Friedrih die Oberhand be-

hielt. Martin von Guideto, des Ordens Freund und Gün�tling,
wurde niht Bi�chof von Ermland. Nachdem er allen �einen et-

waigen Anrehten auf den ermländi�hen Bi�chofs�iß ent�agt hatte,
übertrug der Pap�t dur<h Bulle vom 3. Dezember 1337 das auf
�olhe Wei�e bei der Kurie erledigte Bistum einem ganz unbetei-

ligten, mit den Verhältni��en der fernen Diöze�e völlig unbekann-
ten Prie�ter, dem Doktor des kanoni�hen Rechtes Hermann, der

zugleih Auditor (Sachwalter) bei der päp�tlihen Rota (Gerichts-
hof) und zudem Ku�tos der Prager Kirche war, auh nebenbei noh
Kanonikate auf dem Wi��ehrad bei Prag und in Regensburg be�aß.
Am 19, April 1338 hat Hermann von Prag, wie er in der Folge
nach �einem Geburtsort genannt wird, noh in Avignon von Be-
nedikt X11. �elb�t die bi�höflihe Weihe empfangen. Eine Bulle
vom 27. April 1338 befahl ihm, zu �einer Kirche abzugehen.

Im Ermland, wohin die Kunde von dem freiwilligen Ver-

ziht Martins um die Wende des Jahres 1336 gedrungen �ein
muß, hatte �ich inzwi�hen das Bedürfnis nach einem Bistumsver-

we�er immer dringender geltend gemaht. Als �olcher er�cheint
nachweislih �eit dem 12, Juli 1337 der Domherr Magi�ter Niko-

laus, Pfarrer von Braunsberg. Auch er hat ohne Zweifel, da er,

wenn niht alles trügt, außer der Braunsberger Pfarrei noch die

von Elbing inne hatte, der Ordenspartei im ermländi�chen Kapitel
angehört, und Hochmei�ter Dietrih von Altenburg, der am 3. Mai
1335 zum Na<hfolger Luters von Braun�chweig gewählt worden

war, dürfte an ihm eine kräftige Stüßge und einen �tarken Rückhalt
gefunden haben,als er �i< ent�hloß, gegen die Ent�cheidung, die

tnzwi�hen in Avignon über die Be�eßung des ermländi�chen
Vi�chofs�tuhles gefallen war, Front zu machen, den Erwählten des

Pap�tes nicht anzuerkennen und ihn niht in �eine Diöze�e zu

la��en. Den vereinten Bemühungen des Ordens und des Bis-

tumsverwe�ers gelang es, Kapitel, Klerus und Volk von Ermland
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mit �ih fortzureißen. So erbittert äußerte �ich die Stimmung im

Ermland wider Hermann von Prag, daß die�er es niht wagte,
dort zu er�cheinen, �ondern mit dem gei�tlihen Schwerte drein-

zuhauen �ih genötigt �ah. Unter dem 24. November 1338 unter-

�agte er dem Generalvikar, d. h. dem Bistumsverwe�er Nikolaus,

�cwie allen Spezialvikaren bis auf weiteres ihre bisherigen Be-

fugni��e und betraute mit der gei�tlihen und weltlihenLeitung der

Diöze�e und des Für�tbistums �eine Bevollmächtigten, mei�t Gei�t-
lihe aus der Prager Diöze�e, denen er zugleih Macht gab, jeden
Vider�pen�tigen und Aufrührer mit kirhlihen Zen�uren zu
�chlagen, über einzelne Per�onen die Exkommunikation, über das

Agpitel gegebenen Falles die Suspen�ion auszu�prechen und �ogar,
wenn es die Gerechtigkeit fordere, gegen die Kathedrale und die

übrigen Kirchen der Diöze�e vorzugehen.

Erreicht wurde damit freili< nihts. Es i�t mehr als zwei-
felhaft, ob die von Hermann ernannten Prokuratoren überhaupt
ver�ucht haben, na<h dem Ermland zu gehen, und ihrer ohnmäch-
tigen Mahn- und Drohbriefe lahte man. 9 Monate �päter mußte
Benedikt XTk. �i<h ins Mittel �hlagen. Am 4. September 1339

erging an den Erzbi�chof von Genua, an den Bi�chof von Kam-
min und an den Abt des Klo�ters Königshofen in der Prager
Diöze�e �ein �trikter Befehl, die Hinderni��e aus dem Wege zu
raumen, die �ih dem ermländi�hen Bi�chof Hermann bei der Be-

�izergreifung�einer Kirche entgegen�tellten, und dabei, wenn es

nötig werden �ollte, die �härf�ten kirhlihen Strafen anzuwenden.
Jeder, der �ih niht füge, �ei ohne weiteres mit dem Bann, das

Kapitel mit der Suspen�ion, das Bistum �elb�t mit dem Interdikt

zu belegen, und �ei ein �olhes in den Kirhen und Ort�chaften
jener Gegenden dort, wo es angebracht er�cheine, unter dem Ge-

läute der Glo>fen und der Verlö�hung der Kerzen öffentlich
kundzutun. Alle kirhlihen Per�onen bedrohte der Pap�t überdies

mit Amtsenthebung und forderte die offenkundigen Wider-

�acher vor �einen Richter�tuhl. Die Voll�trekung der gegen den

wider�pen�tigen Klerus und das Volk von Ermland etwa not-

wendig werdenden Strafen behielt Benediktdurchaus dem Bi�chof
Hermann vor. Er wollte in �eine bi�chöfliche Jurisdittion nicht

eingreifen und zugleih auf die�e Wie�e zu erkennen geben, daß
er unter keinen Um�tänden ihn fallen la��en und einem andern

opfern werde.

Daß der Deut�che Orden beim fortge�eßten Wider�tand der

Ermländer gegen Bi�chof Hermann �eine Hand im Spiele gehabt
hat, geht bei genauem Zu�ehen aus dem Wortlaut die�er päp�t:
l:<henBulle klar hervor. Ob �ie ihn troß ihrer energi�hen Sprache
zum Nachgeben bewogen hätte, i�t mehr als zweifelhaft, da �elb�t
die Belegung der Ordenslande mit Bann und Interdikt für die
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Ordensleute als �olche infolge ihrer Privilegien wenig auf �i
hatte, wie �hwer eine �olhe Maßregel mit der Zeit auh auf ihren
Untertanen la�ten mußte. Wenn er �hließlih �ih fügte, �o hatte
das �einen Grund in den allgemeinen politi�chen Verhältni��en,
namentlih in der Wendung, die inzwi�hen in der polni�chen
Frage eingetreten war.

Die immer wieder erhobenen An�prüche Polens auf Kul-
merland und Pomerellen hatten �{hließli<h im Jahre 1327 zum
Kriege geführt. In die�em Kriege blieb der Orden dur<hweg im

Vorteil, weil einmal �eine kluge und weit�hauende Finanzpolitik
die nötigen Geldmittel läng�t in Bereit�chaft hielt, �odann weil �ein
einheitlihes, ge�chlo��enes Vorgehen die weit �tärkeren Macht-
mittel �einer Gegner, die aber nie zu gemein�amem Handeln kom-
men konnten, mehr als wett mahte. Im Herb�t 1332 war es dann

zu einem Waffen�till�tand gekommen, und wenige Monate �päter,
im März des Jahres 1333, war der hochbetagte Polenkönig Wla-
dislaus ge�torben. Sein Sohn Ka�imir, der ihm folgte, dachte niht
daran, auf Pomerellen und Kulmerland zugun�ten des Ordens zu

verzihten; doh wollte er zunäch�t im eigenen Lande Ordnung
�chaffen und ließ �ih �o herbei, die Waffenruhe zu be�tätigen und

�ie immer wieder zu erneuern. Mit der endgültigen Beilegung
und Ent�cheidung des Streites hatten beide Parteien die Könige
Johann von Böhmen und Karl Robert von Ungarn beauftragt.
Aber auch die Kurie mi�chte �ih jeßt ein, und auf einem Gerichts-
tage zu War�chau in den er�ten Tagen des Jahres 1339 verurteil-

ten die päp�tlihen Kommi��arien den Orden außer zur Herausgabe
aller angebli<h unre<htmäößigen Erwerbungen zu einem Schaden-
er�aß von beinahe 200 000 Mark Silbers. Dagegen legten �elb�t-
ver�tändlih die Bevollmächtigten des Hochmei�ters, unter ihnen
der ermländi�he Domherr und Pfarrer von Elbing, Martin,
der �ich damals, am 4. Februar 1339, zuer�t wieder in den ö�t-
lihen Landen und im Dien�te des Ordens nachwei�en läßt, Be-

rufung an Benedikt XTI. ein. Allein die �chiefe Stellung, der

hroffe Gegen�az, in den �ih der Orden zu der Kurie dur den

ermländi�hen Bi�chofs�treit gebraht hatte, boi wenig Aus�icht,
daß der Pap�t den Spruch �einer Nuntien rü>gängig machen und

gegen Polen für die Kreuzherren eintreten werde. Kulmerland

und Pomerellen und dazu 200 000 Mark Silbers wogen aber

doh mehr als ein willfähriger Bi�chof im Ermland, und aus die:

�em Grunde wahr�cheinlih gab der Hochmei�ter nah. Die Bulle

Benedikts vom 4. September 1339 fand darum williges Gehör.
Die erregten Gemüter beruhigten �ih: Am 18. Augu�t 1340 weilt

Bi�chof Hermann bereits im Ermland. Auf Schloß Braunsberg
�tellt er am genannten Tage die er�ten Urkunden als Landesherr
aus.
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Sie enthalten Be�tätigungen von Ortsgründungen, die in-

zwi�chen vom Bistumsvogt, dem Ordensbruder Heinri<hvon

Luter ins Werk ge�eßt worden waren. Denn die Be�iedelung
des Für�tbistums hatte troy des Fehlens des Landesherrn und

trog der langjährigen erbitterten Streitigkeiten um den bi�höf-
lihen Stuhl ruhig ihren Fortgang genommen. In dem bi�chöf-
lihen Anteil ge�hahen die Landverleihungen durch den Stellver-
treter des Bi�chofs in weltlihen Dingen, den eben genannten
Bistumsvogt Heinrih von Luter, der nahweislih �ein wichtiges
Amt von 1333—1342 bekleidet hat, in der noh unaufgeteilten
�üdlichen Hälfte des Ermlandes aber dur< den Bistumsvogt und
das Kapitel gemein�am. Freili<h während der Jahre 1334 und
1335 ruhte die Koloni�ation fa�t voll�tändig in den bi�chöflichen
Landen, wohl weil man an der entgültigen Be�tätigung Martins
von Guideto niht zweifelte und �eine baldige Rückkehr erhoffte.
Als �ie �i< jedo< über Erwarten verzögerte, ging Heinrih von

Luter allein ans Werk. Am 14. Dezember 1335 �tellte er, nah-
dem er in reifliher Ueberlegung mit �ih eins geworden war, auf
dem Schloß zu Heilsberg, wo er �einen Sig hatte, und das er des-

wegen „un�er Schloß“ nennt, dem Kirhdorf Peterswalde bei

Gutt�tadt, dem �ein Lokator Petrus den Namen gab, die Hand-
fe�te aus. Ertat es unter dem eigenen Siegel „bis zur Anwe�en-
heit des Herrn Bi�chofs“. Man hatte eben die Hoffnung auf de��en
demnäch�tigeBe�tätigung und Rü>ehr immer noh niht auf-
gegeben.

Gleichzeitig mit Peterswalde wurden in der Wormditter und

Gutt�tädter Gegend ange�eßt die Ort�chaften Freimarkt, Millen-

berg, Lingnau, Queeßz, Ankendorf, Komalmen und Heiligental.
Aber ihre ihnen von Heinrih von Luter gegebenen ur�prüng-
lichen Ver�chreibungen �ind mit Ausnahme der Handfe�te für
Millenberg verloren gegangen, nur Erneuerungen aus �päterer
Zeit haben �i< erhalten. Die Hufen des Dorfes Freimarkt be-

�eßte ein gewi��er Werner. Seiner Witwe Margareta und �einen
Söhnen Johannes und Nikolaus änderte der Landesherram

13, Februar 1353 die frühere Ver�chreibung in einigen Punkten.
Der Name Freimarkt legt die Vermutungnahe, daß hier, wenn

auch nicht gerade der in dem Privileg für Tüngen vom 14. Augu�t
1287 genannte Markt Poge�aniens, das Forum Pogu�aniä, �o
doch ein anderer jener altpreußi�hen Märkte oder Marktpläße zu

�uchen i�t, wie �ie nah dem Zeugnis der Urkunden, nah dem Be-

riht des Ordenschroni�ten Peter von Dusburg und nah der Adal-

bertsbiographie des heiligen Bruno in allen Teilen des Preußen-
landes vorkamen entweder in Dörfern oder an �olchen
Orten, die nur zu be�timmten Zeiten von Händlern und Käufern
aufge�ucht wurden, �on�t aber unbewohnt waren, und die den

8
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Beweis liefern, daß in Preußen ein lebhafter Binnenhandel ge-
trieben wurde.

Der Lokator des „Dorfes zu Mynnenberg“ (Millenberg) hieß
Hermann. Jhm wurde �ein „Brief“, übrigens eine der gánz we-

nigen ermländi�hen Ver�chreibungen in deut�her Sprache aus

dem 14, Jahrhundert, „in dem 1338ten Jahre nah un�eres Herrn
Geburt am Montag vor St. Johannis Bapti�tä Tag (22. Juni)
gegeben. — Der Gründer des Dorfes Lindenau war ein gewi��er
Hertwich.Seinen Rehtsnachfolgern be�tätigte Bi�hof Johann [1].
am 13. Oktober 1359 die alte Ver�hreibung. — Die An�ezung
des Kirhdorfes Queczow, das �einen Namen vom See Queczow
trägt, leitete ein Johannes. Unter dem 26. Januar 1372 wurde
die alte Handfe�te ka��iert und dem damaligen Schulzen Eghacd
Platen eine neue ausge�tellt. Im er�ten Drittel des 17, Jahr-
hunderts vermutlih zog der Landesherr ein Stük der Dorf-
gemarkung, das von denBauern verla��en und wü�t geworden war,

zu einem bi�höflihen Vorwerk ein, dem heutigen Gut Queeß. —

Das Dorf Lindenberg fiel um die Mitte des 14. Jahrhunderts
als Gut an Albert von Bai�en, nah de��en Sohn Hanko (Hans)
es dann Hankendorf oder Ankendorf gerufen ward. Es wurde

in der Folgezeit wahr�cheinli<h das Scharwerksdorf des gleihfalis
von den Bai�en um die Mitte des 14. Jahrhunderts erworbenen
Gutes Komalmen. — Das Schulzenamt des Kirhdorfes Heiligen-
thal mit allem, was dazu gehörte, kaufte zu Anfang des Jahres
1365 ein gewi��er Johannes Parlim, dem Bi�chof Johann 11.

Etrypro> unter dem 13. März des genannten Jahres die Hand-
fe�te erneuerte.

Weit �tärker noh als im Gebiete von Gutt�tadt lichtete �ich
der preußi�he Urwald während der Erledigung des ermlän-

di�hen Bi�chofs�tuhles in der Heilsberger Gegend. Durch die

Alle und ihren Nebenfluß die Sim�er wird das ehemalige
Kammeramt Heilsberg in drei Teile geteilt. Alle drei wurdzn

�ie damals gleihzeitig von der Be�iedelung in Angriff genommen.

Im O�ten der Sim�er tat Bruder Heinrih von Luter, der Vogt
von Poge�anien, wie er �i<h ausdrüd>li<h nennt, weil die�er alte

Preußengau nahezu ganz dem Für�tbistum Ermland zuge�chlagen
worden war und zudem na< der Teilung vom 2. September
1288 wohl aus�hließlih dem bi�chöflihen Ti�ch gehörte, die Ort-

�haften Schulen, Senkitten, Krekollen, Lauterhagen, Roggenhau-
�en, Napratten, Rehagen, Kerwienen, Heiligenfeld, Tollni>, Sieg-
friedswalde und Polkeim aus. Am 20. Dezember 1335 ver�chrieb
er den Stammpreußen Scholim und Machis zu kulmi�chem Recht
das Dorf Heiligenkreuz, dem dann Scholim den Namen Schulen
gab. — Wohl gleichzeitig erhielt Johannes von Roge�en im Felde
Gertlauken das gleihnamige Gut, das �päter Senkitten genannt
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ward. Dem Lokator des Kirhdorfes Deut�chenthal, das �ehr
bald �einen Namen in Krekollen änderte, einem gewi��en Johan-
nes, wurde der Siedelungsbrief am 6, Oktober 1336 ausge�tellt,
und ungefähr um die�elbe Zeit erhielt ihn ein Heinrichfür das

Dorf Lauterhagen. — Dem Johannes, dem Schultheiß von

Roggenhau�en, ver�chrieb Heinrih von Luter das erwähnte Dorf
unter dem 14. September 1338.

Schon ein Jahr vorher, 1337 — der Tag wird in der Ur-
kunde niht genannt — hatte der Bistumsvogt den Stammpreuß:n
Napratien, Glande und Mokil neb�t ihren Verwandten im Felde
Waldio das glei<hnamige Dorf Waldow zu preußi�hem Erbrecht
verliehen. Noh Napratien gab der Ort�chaft �einen eigenen Na-
men, den Namen Napratten, der ihm auh für die Folge geblie-
ben i�t. Aus be�onderer Gnade erhalten die Schulzen von Wal-
dow ein Wehrgeld von 16 Mark, die Bauern ein �olhes von

8 Mark. Magten �ih aber Schulzen oder Bauern �elb�t des Dieb-

�tahls oder des Mordes oder eines andern Verbrechens �chuldig,
�o können �ie ihren Hals frei kaufen na<h dem Erme��en des Vog-
tes. Die Höhe des Wehrgeldes �et die preußi�hen Bauern von

Waldow oder Napratten auf die gleihe Stufe mit den ledigen
deut�chenDien�tboten und Tagelöhnern, d. h. mit Leuten, die
keinen Garten (kleines ländlihes Anwe�en von wenigen Morgen)
und kein Erbe (Bürgergrund�tü>) haben. Auch deren Tot�chlag
mußte mit 8 Mark ge�ühnt werden, während einem von einem

Preußen er�hlagenen deut�chen Gärtner (Eigenkätner) 12 Mark,
einem deut�hen Bürger oder Bauern aber 30 Mark Wehrgeld
zu�tanden. Wahr�cheinlih �ind die Koloni�ten von Napratten
�amt und �onders hörige Preußen gewe�en, die er�t dadur<, daß
�ie �ich zur fe�ten An�iedelung bequemten, die Freiheit erhielten.
Dafür �pricht vor allem die An�ezung des Dorfes zu preußi�chem
Erbrecht, das bekanntlih im Gegen�ay zum kulmi�hem Recht die

weibliche Erbfolge aushloß, im übrigen aber dieSiedelung von

einer �olhen zu kulmi�hem Recht kaum unter�chied.

Dem Dorfe Rehagen wurde das ihm von Heinrih von Luter

ausge�tellte Gründungsprivileg, das zu Anfang des Jahres 1356

beim Brande des Schulzenhau�es in Flammen aufging, unter

dem 20. Mati 1356 erneuert. — Am Nordwe�tufer des Sees Kloy-
tus, des �päteren Kerwiener Sees, �iedelte Vogt Heinrih eine

ganze Reihe kleiner preußi�cher Freien an, den Petro, den Stango
und Aktole, den Papugte, den Stantiko, den Hermann und noh
manchen anderen, deren Namen niht mehr erhalten �ind. Ihre
Be�izungen gingen dann in die Gemarkung des deut�hen Dorfes
Stralenberg, des na<hmaligen Kerwienen auf, das Bi�chof Her-
mann am 9. Dezember 1349 �einem Blutsverwandten, dem aus

Gk
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dem Böhmerlande, vermutlih aus Prag �tammenden Wenzeslaus
Stodel ver�hrieb. — Am Südwe�tge�tade des alten Kloytus Secs
aber hat allem An�chein nah no< Bruder Heinrih von Luter
das Dorf Heiligenfeld ins Leben gerufen. Den Namen hat die

Siedelung vermutli<h von dem großen altpreußi�chen Begräbnis-
felde erhalten, daß �ih in ihrer Feldflur nahwei�en läßt. Ihre
An�etzer dürften glei<hfalls Preußen gewe�en �ein. — Der Stamm-

bevölkerung gehörte auch der Lokator des zur Zeit der Erledigung
des ermländi�hen Bi�chofs�izes gegründeten Dorfes Saladin, der

Preuße Tulnico an, nah welchem die Ort�chaft, deren Handfe�te
frühzeitig verloren ging, �päter Tollnigk genannt wurde. — Wohl
gleihzeitig mit Saladin oder Tollnigk ent�tand das Kirchdorf
Siegfriedswalde, mit de��en Be�iedelung der Bistumsvogt einen

Hermann betraute, der den Beinamen Hennenberg führte. Das

ihm verliehene Privileg be�tätigte Bi�hof Johann Strypro>k am

29, Juni 1358. — Der Lokator des Dorfes Polkeim, das �einen
Namen ohne Frage von dem Felde Pulkaym trägt, auf dem es

ange�eßt wurde, und in de��en Feldmark 3 kleine preußi�che Freie
�aßen, i�t unbekannt; denn die ur�prünglihe Verleihungsurkunde
liegt niht mehr vor, nur noh die Be�tätigung der Handfe�te dur
Bi�chof Heinrih TITI. Sorbom vom 30. Juli 1378 i�t vorhanden.

Etwa in der Mitte desjenigen Teiles des Kammeramtes
Heilsberg, der im O�ten von der Sim�er, im Süden vom Großen
Planken�ee und dem Wichertshofer For�t, im We�ten und Norden
von der Alle abge�chlo��en wird, liegt das kölmi�he Dorf Kolm.

Am 7. September 1339 ver�chrieb es Heinrih van Luter, Vogt
der ermländi�henKirche, einem Ludeko Wolters unter dem Namen

Ro�enberg, und ungefähr um die gleiche Zeit �eßte er rings um

Ro�enberg die Dörfer Liewenberg, Reichenberg, Süßenberg, Blan-

ken�ee, Stolzhagen und Sternberg an. Schon die Namen der

Siedelungen deuten darauf hin, daß die Gegend äußer�t bergig
�ein muß, und daß es au< an Walò und Wa��er niht gefehlt
haben kann. Jn der Tat wech�eln noh heute hier tiefe Täler mir

hohen Hügeln, wie man �ie �o mächtig im norddeut�hen Flachland
niht gerade häufig trifft, in bunter Mannigfaltigkeit ab. Ud

noh heute �hmüd>t zum Teil dihter Wald die Höhen, während
Sumpf und Moor und hier und da ein Teich, ein Tümpel, ein

kleiner See, die früher wahr�cheinlih no< zahlreiher und größer
waren, die Shluchten und Niederungen füllen. Das Ganzebietet

ein Land�chaftsbild von �eltenem Reiz. Weit haut man von den

Kolmer Waldbergen, von den Liewenberger Höhen, von dem

Süßenberger Kapellenberg hinein ins Land. Bis Heilsberg,
Wernegitten, Siegfriedswalde, Freudenberg, Noßberg und Gutt-

�tadt mit ihren ragenden Türmen und darüber hinaus �<hweift
das Auge nah O�ten und Süden zu. Nah Norden aber und
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We�ten �chließt die Alle wie ein gold�himmernder Rahmen das

Gemälde ab.

Liewenberg wurde von einem gewi��en Johannes ange�eßt,
und Johannes hieß au< der Gründer des Kirchdorfes Reichen-
berg. Ein Konrad ward Lokator von Süßenberg, und die Ge-

markung des Kirhdorfes Blanken�ee be�iedelten Nikolaus Weiß
und Heinri<h Braun. Ein Walter wurde mit der Gründung des

Kirchdorfes Stolzhagen betraut, und Sternbergs er�ter Schultheiß
hieß Johannes. Aber die alten Gründungsurkunden all’ der ge-
nannten Orte �ind von Ermlands Bi�chöfen frühzeitig eingezogen
und durch neue er�eßt worden. Die�e Erneuerungen wurden aus-

ge�tellt für Liewenberg am 6. März 1364, für Reichenberg am

1. Oktober 1359, für Süßenberg am 9. September des�elben Jah-
res, für Blanken�ee am 23. Juni 1363, für Stolzhagen am 5. Fe-
bruar 1362 und für Sternberg unter dem 10. Juni 1364.

Jn dem Drittel des KammeramtesHeilsberg, das nördlih von

der Alle lag, ent�tanden in den Jahren, da der bi�<höflihe Stuhl
von Ermland unbe�eßt war, die Dörfer Widdrichs, Ret�ch, Großen-
dorf, Neuendorf und Reimerswalde. Am 25. Juli 1339 ver�chrieb
Bruder Heinrih von Luter in �einer Eigen�chaft als Vogt von

Poge�anien dem Stammpreußen Widerich zu kulmi�hem Recht das

Dorf Schönborn, dem dann der Lokator �einen eigenen Namen,
den Namen Widdrichs gab. Die Handfe�te von Schönborn erwähnt
als Nachbarort das Dorf Reddus, d. h. Ret�h. Es ward �o ge-
nannt nah dem See Reddus, dem jeßigen Großendorfer See, an

dem �eine Gemarkung lag. Doch �eine Gründungsurkunde i�t ver-

loren gegangen, und er�t Bi�chof Stanislaus Ho�ius �tellte dem Ort

am 4. Februar 1566 eine neue aus. — Die Ort�chaft Großendorf
be�iedelte ein gewi��er Peter Calcifex, d. h. der Kalkbrenner. Aber

weil man die Dorfgehöfte niht in der Mitte, �ondern an das einc

äußer�te Ende des großen, weitge�tre>ten A>erplanes, an die Ufer
des Reddus Sees gelegt und dadurch die Bewirt�chaftung der Län-

dereien außerordentlih er�hwert hatte, teilte Bi�chof Johannes
Strypro> auf Bitten der Bauern die Pflanzung unter dem

23. Juni 1364 in Alt Großendorf, das dann �päter <hle<thin
Großendorf hieß, und Neu Großendorf oder Neuendorf. — Der-

�elbe Bi�chof be�tätigle am 4. Oktober 1359 dem Kir<hdorf Reiz

merswalde, das ein gewi��er Gerco ange�eßt hatte, �eine ihm von

Heinrih von Luter unter dem Siegel der ermländi�hen Vogtei
ausge�tellte Handfe�te.

Schon in den er�ten Jahren der Regierung des Bi�chofs Eber-

hard hatten die deut�hen Koloni�ten den Nordrand der Seenkette

er�chlo��en, die �üdli<h von Heilsberg vom Großen Blanken�ee bis

zum Großen Lautern See zieht. In ra�cher Folge waren hier, wie

wir bereits wi��en, im alten Poge�anien �eit 1305 die Ort�chaften
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Modlehnen, Lo&au, El�au, Scharnigk, Pi��au oder Walden�ee,
Porwangen und Wang�t ent�tanden. Dann hatte die Rodung da-

�elb�t für einige Jahre ausge�eßt, wohl der Rache- und Beutezüge
der Litauer wegen. Zu weit war Heilsberg entfernt, als daß es

bei den damals Jahr für Jahr drohenden Einfällen der Heiden
den An�iedlern eine leiht zu erreihende Zufluchts�tätte gewe�ea
wäre. Eine �tädti�he Siedelung mit fe�ter Ringmauer und �tarker
Burg in größerer Nähe tat dringend not, und vielleiht noh
Bi�chof Eberhard hat die An�etzung einer �olchen ins Auge gefaßt.
Be�timmt haben �eine Nachfolger Jordan und Heinrih ][. Woge-
nap alle Vorbereitungen dazu getroffen. Zur endgültigen Aus-

führung i�t der Plan auth unter ihrer Regierung niht gekommen.
Die blieb vielmehr zur Zeit der Bistumserledigung dem Bistums-

vogt Heinrih von Luter vorbehalten.
Am 5s. Februar 1338 erhielt die Stadt Seeburg — �ie ward

in der Mitte des kleinen Höhenzuges angelegt, der �h zwi�chen
dem Ring See und dem Lockhäu�er See hinzieht — ihre Ver-

fa��ungsurkunde. Da dem Ermlande zur Zeit der Landesherr
fehlte, wurde das wihtige Dokument von dem Bistumsverwe�er,
dem Domherrn Magi�ter Nikolaus, und dem Bistumsvogt aus-

ge�tellt mit Rat und Genehmigung des ermländi�chhen Kapitels,
de��en Zu�timmung ja zu allen Stadtgründungen im bi�chöflichen
Anteil notwendig war. Der Chroni�t Pla�twich <hreibt die Grün-

dung von Seeburg dem Bi�chof Hermann von Prag zu, und er hat
Recht, wenn man das Epi�kopat Hermanns mit dem Tage �einer
Ernennung durch den Pap�t, mit dem 3. Dezember 1337 beginnen
läßt. Lokator der Stadt war Heinko (Heinrih) Wendepfaffe, wahr-
�heinlih ein Sohn jenes Konrad Wendepfaffe, den �ein Shwager,
Vi�chof Heinrich T. Fleming, im Jahre 1289 mit dem Feld Eldithen
belehnt hatte. 80 AEerhufen gewährte die Handfe�te der See-

burger Stadtgemeinde und weitere 30 Hufen zu gemeinem Nußen
und zur �tädti�hen Freiheit. Auch ge�tattete �ie den Bürgern und
allen Einwohnern der Stadt, in der angrenzenden Heide Holz zu
�hneiden und zu fällen zu ihrer Notdurft und zum Bau ihrer
Häu�er, �oviel �ie wollten. Schon wenige Jahre �päter wurde das

�tädti�he Weichbild nah O�ten zu um 40 Freihufen vergrößert,
die der Rat und die Gemeinde zu�ammen mit dem Schulzen 1345

und 1363 dem ehrenwerten Mann Johannes Utten�te zur An-

�eßung des Stadtdorfes Bürgerwalde, des heutigen Dorfes Bür:

gerdorf, übertrugen. Am 2. Juni 1389 erhielt die Stadt noh
40 Hufen Heide. Es i�t die jezige Seeburger Heide oder der See-

burger Hegewald, wovon 4 Hufen das frühere Kämmereivorwerk,
da5 heutige Güthen Vierhuben bilden.

Und noch eine zweite Stadt wurde in der Zeit, da der bi�<öf-
Tihe Stuhl von Ermland unbe�ezt war, im Für�tbistum gegrün-
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det. Bereits im Jahre 1241 hatte der Deut�che Orden imalten

Barterlande auf einem zur Ey�er, einem Quellfluß der Zaine, �teil
abfallenden Bergkegel das fe�te Haus Rö��el angelegt. Der Name

i�t jedenfalls altpreußi�<h und hat weder mit Roß noh mit Ro�e
etwas zu tun. Der Sturm des Jahres 1242 fegte es wieder hin-

weg. Das Gebiet und mit ihm die Burg Rö��el war dann dur
den Teilungsvertrag vom 27. Dezember 1254 dem Bistum Erm-
land zugefallen. Der zweite große Auf�tand der Preußen bereitete
dem Schloß in den er�ten Tagen des Jahres 1262 nohmals jähen
Untergang. Vermutlih Bi�chof Heinrih Fleming hatte es dann
als �ogenanntes Wacht- oder Wildhaus am Rande der Wildnis

zum Schuße gegen die Einfälle der Litauer wieder aufgebaut.
Urkundlih nahwei�en läßt �i< Burg Rö��el freilih er�t wieder
am 21. Oktober 1336 zu einer Zeit, wo die Be�iedelung ihrer nähe-
ren Umgebung beceits begonen hatten. Damals war auh �chon
die Gründung der Stadt Rö��el in die Wege geleitet und ihre An-

�eßung �oweit gefördert worden, daß die feierlihe Beleihung der

jungen Pflanzung mit dem Stadtreht am 12. Juli 1337 erfolgen
konnte. Da das neue �tädti�he Gemeinwe�en in dem no< unauf-
geteilten Gebiet, im Lande Barten läg, über die Be�eßung dez

ermländi�henBi�chofs�ißes dieEnt�heidung aber noh niht gefallen
war, �tellten Domkapitel und Bistumsvogt gemein�am der Stadt
Nö��el die Handfe�te aus. Sie gewährte den Bürgern 110 Hufen,
darunter 30 Hufen als Freiheit, d. h. zu zins- und abgabefreiem,
gemein�amemNießbrauch, zu Weidepläßen vor allem und zu �on-
�tiger gemeinnüßiger Verwendung. Unter dem 18. Augu�t 1340

be�tätigte Bi�chof Hermann dem Lokator Elerus, der wahr�cheinlih
aus Braunsberg �tammte, die Ver�chreibung. Am 15. November

1367 �chenkte Bi�chof Johann T1. der Stadt Rö��el 30 Hufen Wald

beim Dorf Cabienen am Otter See gegen die Wildnis hin. Diz�en
Waldplan vergößerte Bi�chof Heinrih T11. dur< Urkunde vom

28. Januar 1389 um weitere 20 Hufen, und er bildet �eitdem den

Röf��eler Stadtwald. Noch im Laufe des 14. Jahrhunderts taten

die Rö��eler den nördlich�ten Teil ihrer Gemarkungzu dem Stadt-

dorf Adekamp, dem heutigen Atkamp aus. Das jebige �elb�tändige
Gut Hohental bei Rößel i�t er�t nah 1772 aus dem früheren
Röffeler Je�uitenvorwerk und aus �tädti�hen Ländereien e.“-

wach�en.
Jahrzehnte lang war das Wacht- und Wildhaus Rö��el ein weit

vorge�hobener Po�ten deut�cher Kultur mitten in der preußi�chen
Wildnis gewe�en. Auf �i allein ge�tellt, abge�chnitten von jeder
Bequemlichkeit und jedem Genuß, hatte �eine Be�aßung in �teter
Erwartung feindliher Ueberfälle ein hartes, entbehrungsreih2s
Leben führen mü�en. Nur mit der größten Mühe konnte bei dem

gänzlihen Mangel an gangbaren, guten Wegen die Verbindung
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mit den bereits be�iedelten Flußtälern und Kü�ten�trihen aufrecht
erhalten werden. Oft genug mag die Zufuhr ge�to>t haben, und

�hon der eigenen Erhaltung wegen waren demnah die Mannen

der Burg gezwungen, niht nur Späher und Kund�chafter und

Krieger, �ondern zugleih Jäger und A>erbauer und Handwerker
zu �ein. So kam es hier ganz naturgemäß — es i�t übrigens der

einzige na<hweisbare Fall im Ermland —

zur Bildung �ogenann-
ter Burglehen. Das ganze Gelände im Süden des Schlo��es
Rö��el, über 120 Hufen, befand �i bis in die Mitte des 14. Jahr-
hunderts hinein zu Burglehnsreht im Be�iße der Shhloßbe�azung.
Es dürfte �elb�tver�tändlih �ein, daß die�es Recht, obgleih es im

allgemeinen dem kulmi�chen ent�pra<h oder mit ihm �ogar gleih-
bedeutend war, den damit Beliehenen mancherlei Vergün�tigungen
gewährte: �ollten �eine Vorteile doh einen kleinen Er�aß bieten

für die vielen Entbehrungen und die �hweren Gefahren, mit denen

der Dien�t auf den Wild- und Wachthäu�ern verbunden war.

Außer die�em Dien�t la�tete vermutlih keine weitere Verpflichtung
auf den Burglehnsleuten. In jedem Falle waren �ie — das geht
aus den Urkunden deutlih hervor — für ihren Grundbe�iß vom

Scharwerk gänzlich frei, und au<h das Pflugkorn und die Rekog-
nitionsgebühr wird ihnen wohl kaum auferlegt worden �ein, da

�ie ja dur< ihren immerwährenden per�önlihen Dien�t im allge-
meinen Intere��e des Für�tbistums die Oberherr�chaft des Lan-

desherrn genug�am anerkannten. Als dann nah der Gründung
der Stadt Rö��el die Koloni�ten immer zahlreicher auh in die Süd-

o�te>te des Ermlandes vordrangen und die Wildnis immer weiter

�ih lihtete, �o daß Schloß Rö��el, das ehemalige Wildhaus, bald

inmitten blühender Ort�chaften lag, als infolgede��en die Litauer-

ecinfälle immer �eltener werden mußten und der früher von der

Burg aus unterhaltene, �o überaus wichtige Späher- und Wacht-
dien�t immer mehr an Bedeutung verlor, vor allem aber als unter

den Bi�chöfen Johann [. und Johann [I]. �eit der Mitte des
14. Jahrhunderts an die Stelle des alten Holz- und Erdka�tells
eine neue, allenAnforderungen der Zeit und der veränderten Ver-

hältni��e ent�prechende wirklihe Fe�tung trat, ein Schloß in des

Wortes wahrer Bedeutung mit ma��iven Mauern und Türmen
und Ba�tionen, das nicht �o leiht geöffnet und erbrohen werden

konnte, da war eine �tarke �tehende Be�aßung überflü��ig geworden,
und mit ihr fiel au< die Einrichtung der Burglehnsleute. Ihre
bisherigen Lehen, ihre Be�ißzungen im Süden von Rö��el wurden

ron der Landesherr�chaft entweder aufgekauft oder gegen andere

gleihwertige Güter eingelö�t.
Einige die�er Burglehen verblieben wahr�chheinli< als

bi�höflihe Höfe, als Vorwerke beim Schloß Rö��el oder bei der

Rö��eler Burgmühle oder der Burggrafenmühle, wie �ie auh
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hieß. In der Haupt�ache aber tat �ie Bi�chof Johann 11. zu den

Dörfern Burgholz und Hohenborn aus. Die An�eßung von

Burgholz leitete ein Ditlenus Robabe, dem die Ort�chaft, der er

den Namen Robaben oder Robawen gab, am 3. September 1363

ver�hrieben ward. Die Be�iedelung von Hohenborn lag in den

Händen des Heinken (Heinrih) von Mynien, der am 6. Septem-
ber 1368 die Handfe�te erhielt. Nah �einem Zunamenhieß der
Ort in der Folge Myniendorf, woraus dann �hließli< ein

Münchsdorf oder Mönsdorf geworden i�t.
Die Höhen, die �ih im Südwe�ten von Rö��el erheben und

von einem der Quellbäche der Zaine durh�chnitten werden, von

jenem Wä��erlein, nah welhem Mönsdorf ur�prünglih Hohenborn
genannt ward, füllen weiter �üdli<h au<h noh die Gemarkung des

heutigen Dorfes Soweiden aus. Hohenfeld hieß von alters her das

Gelände, und Hohenfeld �ollte au<h die Siedelung heißen, deren

An�ehung Kapitel und Bistumsvogt zur Zeit, da Ermlands

Bi�chofs�tuhl erledigt war, dem Preußen Sowiden übertrugen.
Als dann bei der Aufteilung des �üdlihen Ermlandes unter

Bi�chof und Kapitel das Kammeramt Rö��el dem Bi�chof zufiel,
beantragte der Schultheiß Konrad E>kardi von Sowiden oder

Hohenfeld — die�en Doppelnamen führte damals die Ort�chaft,
während �ie bald darauf aus�hließli<h Sowiden oder Soweiden

gerufen wurde — beim Landesherrn eine Be�tätigung und Er-

neuerung der ur�prünglichen Handfe�te, und �ie wurde ihm unter
dem 10. Juli 1364 zu teil.

Vermutlih �hon vor der An�etzung der Stadt Rö��el war im

Nordo�ten der Burg Rö��el das Dorf Klawsdorf ent�tanden. Es

dürfte die älte�te Siedelung der Gegend �ein. Die Preußen Clau�io
und Su�it �ind ihre Lokatoren, und Clau�io gab ihr auh den

Namen Clausdorf oder Klawsdorf. Das altpreußi�he Feld, auf
dem die Ort�chaft angelegt wurde, hieß Lauchogede, das die Deut-

�chen mit Ae�efeld — Leichenfeld über�eßten. Wahr�cheinlih i�t
hier ein altpreußi�h-heidni�her Begräbnisplaß zu �uhen. Am

21, Oktober 1336 erhielt das Dorf �eine Handfe�temit der aus-

drü>lihen Ein�chränkung, daß die Herr�chaft �ih an nihts gebun-
den halte, wenn die Lokatoren niht innerhalb eines halben Jahres
das ganze ihnen zugewie�ene Gebiet be�eßt hätten. Es �cheint eben

niht leiht gewe�en zu �ein, die genügende Anzahl Koloni�ten für
die weit entlegene Wildnis tief hinten im Barterlande zu gewin-
nen, und �o werden Clau�io und Su�it wohl ausnahmslos ihre
Landsleute als An�iedler herangezogen haben.

Preußen haben auh die Dörfer Plö��en und Tollnigk im

Nordwe�ten von Rö��el ange�eßt. Bereits Bi�chof Heinrih [T.

Wogenap übertrug die Be�iedelung des Dorfes Plesno oder

Plö��en am Zain See den beiden Preußen Zoken und Au�oten,
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doh er�t Domprop�t Johannes und Bruder Heinrih von Luter

�tellten ihnen am 28. Oktober 1336 die Handfe�te aus. — Am
19. Juni 1338 ver�hrieben Domkapitel und Vogt dem Preußen
Tulnig das nah ihm benannte Dorf Tollnigk und gewährten ihm
und �einen Söhnen zum Dank dafür, daß er An�iedler in größe-
rer Zahl na dem bi�chöflihen Teil der Land�chaft Barten ge-
zogen hatte, freie Fi�cherei zu Ti�ches Notdurft mit kleinen Gezeu-
gen im Zain See. — Vermutlih Deut�che, die Brüder Hermann,
Petrus und E>tehard Lemkoni (Lemke), �ehten ganz in der Nähe
das Kirchdorf Boumgarte an, das ihnen am 19. Juni 1339 ver-

brieft wurde. Der Name Sturmhübel, den die Ort�chaft �päter
führt, dürfte die deut�he Ueber�ezung des altpreußi�hen Boum-

garte oder Boumgarbe (garbe heißt die Anhöhe, der Hügel) �ein.
Zwi�chen Rö��el und Heilsberg dehnte �ih zu der Zeit, da der

Deut�che Ritterorden die Unterwerfung Preußens begann, ein

mächtiger Urwald aus, der die beiden altpreußi�chen Land�chaften
Groß und Klein Barten von einander �chied und mit �einem Nord-

ende bis an den Gau Natangen heranreihte. Laukemedien hieß er.

Es i�t der�elbe Wald, de��en Ueberre�te �ih bis heute unter dem

gleihen, wenn au<h dur< den Volksmund etwas veränderten
Namen La>mühlwald im O�ten des Städtchens Bi�chof�tein er-

halten haben. Dur<h den Wald Laukemedien führte die wichtige
Straße, die �cit Anbeginn die Verbindung zwi�hen Burg Rö��el
und Schloß und Stadt Heilsberg aufrecht erhielt. Es war nur

natürli<, daß die Koloni�ten, als �ie in den Wald einzudringen
begannen, vorer�t dem Laufe die�er Straße folgten. Von der

Heilsberger Seite hatten �ie bereits unter Bi�chof Eberhard hier
die Ort�chaften Konitten und Kiwitten ange�eßt. Zu der Zeit, da

dem Bistum der Landesherr fehlte, gründeten �ie dort die Ge-

meinden Rehagen, Kerwienen, Heiligenkreuz oder Schulen und

Senkitten. Zugleih ward damals von Rö��el her die Rodung der

Wildnis längs der genannten Straße in Angriff genommen. Fa�t
gleihzeitig ent�tanden hier in den leßten dreißiger Jahren des

14. Jahrhunderts die Güter und Dörfer Weißen�ee, Molditten,
Tornienen, Shwödhöfen, Santoppen und Glo>�tein.

Gut Weißen�ee verdankt �einen Namen �einem er�ten Be�igzer,
dem treuen Stammpreußen Johannes Wy�en�ee, dem der Bis-

tumsvogt Bruder Heinrih von Luter auf Bitten des Domdechan-
ten Johannes und zuglei<h mit Zu�timmung und im Auftrage
des ge�amten Kapitels am 27. März 1340 im Felde Ly�ien 4 Haken
zu kulmi�hem Recht verbriefte. — Molditten ward im alten Bar-

tergau als Dorf unter dem Namen Leymberg — Leymberg-Lehm-
berg i�t die deut�he Uebertragung des altpreußi�hen Flurnamens
Ladegarbe oder Laydegarbe, der �ih in der Gegend von Molditten

nachwei�en läßt — am 3. Juli 1339 von Kapitel und Vogt dem
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preußi�hen Brüderpaar Pansdoproten und Molditen nah preu-

ßi�hem Erbrecht zu beiden Ge�hlehtern verliehen. Doh �hon
Bi�chof Hermann änderte unter dem 25. Oktober 1348 das preu-
ßi�he in kulmi�hes Reht um, und Bi�chof Fabian von Loßainen
machte das Dorf, das im dreizehnjährigen Kriege vermutlih wü�t
geworden war, am 11. September 1515 zu einem freien kulmi�chen
Gut. — Tornienen hieß ur�prünglih Kleeberg, und Kleeberg
dürfte eine ver�tümmelte Ueber�ezung von Swentegarben �ein;
denn auf dem Felde Swentegarben ward das Dorf von den

Stammpreußen Blyot und Sangloben nach preußi�hem Erbrecht
zu beiden Ge�hlehtern ange�ezt und erhielt am 16. Juni 1339

�eine Ver�chreibung, die Bi�chof Hermann am 18. Augu�t 1340 be-

�tätigte.. — Das freie Preußengüthen Shwedhöfen (Swaydoppen)
am Bache Renus oder Ryn, das im 16. und 17. Jahrhundert
au< Spannenkrebs oder Spannenberg hieß, wurde zur Zeit der

Sedisvacanz von Kapitel und Bistumsvogt dem Preußen Glan-
deko übertragen, dem die Ver�chreibung unter dem 5. März 1364

von Bi�chof Johann ]]. erneuert wurde. — Für das Kirchdorf
Santoppen in Barten erhielt der Preuße Santop bereits am

2. Februar 1337 die Handfe�te, und wohl gleichzeitig betrauten

Kapitel und Bistumsvogt den Preußen Thay�ot mit der An�ezung
des Kirchdorfes Knog�tein (Glo>�tein) beim See Knog�tein. Die

Ort�chaft führte au< den Namen Of�enberge. Am 11. November
1357 erneuerte und be�tätigte ihr Bi�chof Johann T]. die ur-

�prünglihe Ver�chreibung.
Etwas ab�eits der alten Straße, die Rö��el mit Heilsberg

verband, ent�tanden zur Zeit, da dem Ermland der Oberhirt
-

fehlte, noh die Dörfer Comienen und Schellen, die beide die

Namen ihrer Lokatoren tragen. Comienen ward am 2. Februar
1338 dem Preußen Camynis zu kulmi�hem, Schellen dem Preußen
Schelden am 15. Juni 1339 nah preußi�hem Erbrecht zu beiden

Ge�hlehtern ver�hrieben. Weil das Dorf Scheldensam Rynbach
�ich erhob, �ollte es den Namen Rynerhalten, der jedoh wohl nie

in Gebrauch gewe�en i�t, wenig�tens wird er in den Urkunden nie

wieder erwähnt. Uebrigens dürfte das Wort Ryn altpreußi�h
�ein und mit dem Deut�chen nichts zu tun haben. Nur der Gleich-
klang i�t wohl die Veranla��ung gewe�en,es für das deut�he Rhein
zu nehmen und es auf lateini�< mit Renus wiederzugeben. Son�t
lag niht der gering�te Anlaß vor, dem kleinen Waldbächlein tief
hinten im preußi�hen Bartergau den Namen des �tolzen deut�chen
Rhein�tromes beizulegen und nah ihm ein Dorf zu benennen, das

niht einmal von deut�chen, von rheini�hen Koloni�ten, �ondern
nahweisli<h von Stammpreußen be�iedelt worden ift.

Das Dorf Burchhardshagen auf dem Felde Denow am See
H
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da�elb�t gelegenes Gütchen — es �ind die heutigen Ort�chaften
Pülz und Fi�chbah bei Heiligelinde — die beide einem gewi��en
Burchard am 1. April 1340 vom ermländi�hen Kapitel und Bis-

tumsvogt verbrieft wurden, und die der Preis waren für �einen
ke>en Wagemut und �eine Abenteuerlu�t, die ihn in die�e gefähr-
lihen, immer noh von den Heiden {<wer heimge�uhten Gegen-
den an die äußer�te Grenze der Chri�tenheit und in den Rachen
der Feinde Chri�ti geführt hatten, wurden bei der Grenzregulie-
rung des Jahres 1374 dem Orden zuge�prochen.

Auch im Gebiet von Wartenburg waren in den Jahren der

Bistumserledigung die Koloni�ten eifrig an der Arbeit. Am
10, Mai 1336 übertrug Bruder Heinri<h von Luter dem ehren-
werten Mann Ludwig die An�ehung des Dorfes Ru��chenhain,
des heutigen Reu�chhagen, das dann am 25. Januar 1482 an die

Stadt Wartenburg kam, in deren Gemarkung es mitten inne lag.
Der Lokator Ludwig �cheint den Beinamen Ruthenus, der Ru��e,
geführt zu haben. So würde �i<h au< die Benennung �einer Sie-

delung am natürlih�ten erklären. Ein Nikolaus Ruthenus erhielt
um die�elbe Zeit wie Ludwig ganz in der Nähe ein kulmi�hes Gut
von 10 Hufen, das aber noch in der er�ten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts dem Gut Maraunen zuge�chlagen wurde. Maraunen
�elb�t i�t eine Gründung des Preußen Merun Nakie. Jhm über-

ließ der Bistumsvogt Heinrih von Lutex im Lande Gunlawke im

Felde, das vordem Polen inne hatten, ein kulmi�hes Gut von 20

Hufen. Hierzu erwarb Merun Nakie weitere 20 daran�toßende
Hufen von einem Heinrih Nakie, vermutlih �einem Bruder, und

für das ganze �tellte ihm Bi�chof Hermann unter dem 9. Novem-

ber 1349 eine neue Ver�chreibung aus, indem er ihm in An-

erkennung �einer erprobten treuen Dien�te no< 10 angrenzende
Hufen hinzuverlieh, wahr�cheinli<h das von den Litauern ver-

wü�tete Gut des Nikolaus Ruthenus. MWMerun gab �einer Be-

güterung den Namen Maraunen. Sie zerfällt heute in das Dorf
Klein- oder Neu-Maraunen und in das Gut Groß-Maraunen.

Die Be�iedelung der Allen�teiner Gegend �ete gleihfalls
�hon während der Erledigung des ermländi�hen Bi�chofsizes ein.
Die Anfänge von Preußi�ch oder Klein Bertung gehen bis in den

Frühling des Jahres 1335 zurü>. Am 29. März 1337 erhielt
Braunswalde, im gleihen Jahre am 10. November Wadang, Dorf
und Mühle, die Handfe�te. Um die�elbe Zeit wurden Gottken und

Pie�tkaim ange�eßt, und am 6. Januar 1340 ver�chrieb Bruder

Heinrih von Luter, Vogt von Poge�anien, im Einvernehmen mit

dem Kapitel unter dem Siegel der Vogtei Poge�anien dem Preu-
ßen Claus im Walde Cogeno das Dorf Blankenberg.

So hatten Kapitel und Bistumsvogt in Stellvertretung des
fehlenden Bi�chofs mit kräftiger Hand die Zügel der Regierung



125

geführt. Als Hermann von Prag, der neue Oberhirt, im Sommer
1340 �elb�t die Lenkung des Für�tbistums übernahm, fand er

alles in der �hön�ten Ordnung und konnte den ihm gewie�enen
Weg ruhig weiter verfolgen.

Hermann von Prag, Ermlands 6. Bi�chof,
1337 bis 1349.

Vorer�t nahm die Fe�tlegung der Grenze zwi�chen den Diöze-
�en Ermland und Samland die Tätigkeit des neuen Landesherrn
vollauf in An�pruh. Die Urkunde vom 29. Juli 1243, die die

kirhlihen Verhältni��e des alten Preußenlandes regelte, läßt den
ermländ. Bistums�prengel bis zum Pregel reihen und nördlih
davon das Bistum Samland beginnen, wobei der genannte Fluß
�elb�t zu beiden Diöze�en gehören und die�e nah O�ten zu
bis an das Reich der Litauer begleiten �ollte. Nun aber gibt der

Pregel als Grenz�cheide in�ofern dem Zweifel Raum, als der

Name nur den Unterlauf jenes Strom�y�tems bezeihnet, de��en
Oberlauf �i aus den vier Quellflü��en Pi��a, Rominte, Angerapp
und In�ter zu�ammen�ezt: er�t von der Mündung der In�ter ab

heißt der Strom endgültig und aus�chließli<h Pregel. Sofort te-
gannen denn auh mit dem Augenbli>, da die Be�iedelung und

Chri�tiani�ierung des Landes die In�ter-Angerapplinie über�chritt,
d h. mit dem Beginn des 14. Jahrhunderts, die Kompetenz-
�treitigkeiten zwi�hen den Bi�chöfen von Ermland und Samland.
Man konnte �i< niht darüber ver�tändigen, und es war auh
hwer zu ent�cheiden, ob die Pi��a oder die Angerapp der eigent-
lihe Quellfluß und der Oberlauf des Pregels und damit nah
O�ten zu die weitere Grenze der �amländi�chen und ermländi�chen
Diöze�e �ei. Die Richtung des ganzen Flußtales �prach für die

Pi�a, und in der Tat übten, wie es �cheint, anfangs die erm-

ländi�chen Bi�chöfe, unbehindert vom Hochmei�ter und �einen Ge-

bietigern, wenn auch vielleiht unter Wider�pruch der Bi�chöfe von

Samland, die gei�tlihe Gerichtsbarkeit in den Gegenden jen�eits
der Angerapp bis hin zur Pi�ja aus. Als dann aber Hermann
von Prag gegen den ausge�prochenen Villen des Deut�chen Or-

dens das Bistum Ermland erhielt, �tellte Bi�hof Johann von

Samland, wohl in heimlihem Einver�tändnis mit dem Orden,
die Forderung, es möge nun endlih dem �chon �o lange be�tehen-
den Zweifel über den Verlauf der �amländi�ch-ermländi�chen
Diöze�angrenze ein Ende gemacht und die Scheidelinie ein für
alle Mal fe�tgelegt werden.

Hermann von Ermland, der unter den gegebenen Verhält:
ni��en äußer�t vor�ichtig �ein und jedem Zwi�t und jedem Streit
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�org�am aus dem Wege gehen mußte, hütete �i<h wohl, auf dem

bisherigen tat�ählihen Be�iß�tand �einer Kirche zu be�tehen, und

�o kam auf dem Schlo��e zu Königsberg am 20. Oktober 1340

zwi�chen den beiden Bi�chöfen und igren Kapiteln im Bei�ein des

Hochmei�ters Dietrih von Altenburg und ver�wtedener �einer Ge-

bietiger der Vergleich zu�tande, der den Grenzzug zwi�chen den
alten Bistums�prengeln Ermland und Samland für alle Folge-
geit außer Zweifel �tellte. Fortan �ollte, �o ward be�timmt, der

Pregel von �einer Mündung ins Haff bis zum €cyloß In�terburg
dort, wo die Flü��e In�trut (In�ter) und Angerapp �i vereinigen,
die Grenze bilden. Dann aber �ollte die�e der Angerapp auf-
wärts folgen bis zu ihrem Ausfluß aus dem Swokisken, dem heu-
tigen Mauer See, und �hließli<h von hier geradlinig nah O�t2n
bis zum Reiche der Litauer gehen. Weil aber das ganze Gebiet

ö�tlih vom Swokisken See damals noch ein einztger, zu�ammen-
hängender, �tellenwei�e undurchdringliger Urwald, eine �ogen.
Yrudnis war, in der höch�tens hier und da an be�onders wichtigen
Punkten ein Wildhaus des Ordens �ih erhob, �o war an eine

wirkflih durhgehende Fe�tlegung der Grenze, an die Aufwerfung
eines fortlaufenden Grenzwalles niht zu denken. Grenz�treitig-
keiten waren darum auch für die Zukunft hier niht völlig aus-

ge]wlof�en; doh �ollten dann, �o wenig�tens wurde es, vermutlich
auf die Veranla��ung des Hochmei�ters, im Vergleiche vorge�ehen,
die zeitigen Prälaten und Kapitel der �amländi�hen und erm-

ländi�chen Kirche ver�uchen, darüber in freund�chaftliher Wei�e zu
einer Ver�tändigung zu gelangen.

Die Nachgiebigkeit Hermanns bei der Regulierung der erm-

ländi�h-�amländi�hen Diöze�angrenze hatte ihn dem Deut�chen
Orden näher gebracht, und das Verhältnis zwi�hen ihm und den

Hochmei�tern �cheint in der Folge ein völlig ungetrübtes gewe�en
zu �ein, zumal bald darauf, am 26. Augu�t 1341, auch eine andere

Grenzfrage, die Fe�tlegung der Scheidelinie zwi�hen Für�tbistum
und Ordensgebiet auf der Stre>e Pa��argequelle-Feld Kurch�adel
(Kurken) zur vollen Zufriedenheit beider Parteien gelö�t wurde.

Darum konnte der Bi�chof fortan �eine ganze Kraft der Aufgabe
widmen, die die ermländi�hen Landesherren no<h immer am

mei�ten be�chäftigen mußte, der weiteren Be�iedelung und Urbar-

machung des Für�tbistums.
Zu die�em Zwe> verlegte Hermann die Re�idenz der ermlän-

di�chen Bi�chöfe, die bis dahin im allgemeinen Schloß Brauns-

berg gewe�en war, na<h Schloß Wormditt, von wo aus er die Ko-

loni�ation be��er über�ehen und leiten konnte. Späte�tens �eit dem

20. März 1341 hat er dort �tändig Wohnung genommen. Selb�t-
ver�tändlih wandte er �eine Sorge vor allem der Er�chließung
jener Gebiete zu, die ihm vor der Aufteilung des �üdö�tlichen
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Ermlandes allein unter�tanden, und die �i< im großen und ganzen
mit den Kammerämtern Braunsberg, Wormditt, Gutt�tadt, Heils-
berg und Seeburg de>ten.

Die näch�te Folge der Verlegung des ermländi�hen Bi�chofs-
�izes von Braunsberg nah Wormditt war die Gründung der

Neu�tadt Braunsberg. Sie ent�tand gegenüber der Alt�tadt
Braunsberg am reten Ufer der Pa��arge. Als Ackerland wies

ihr der Bi�chof den Teil des bisherigen landesherrlihen Tafel-
gutes Neuhof oder Karwen zu, der �ih an der Pa��arge entlang
von Regitten bis hin nah Böhmenhöfen und Schillgehnen zog,
da der Burggraf, der fortan allein auf der Braunsberger Burg
�aß, zu �einem und �einer Mannen und Diener Unterhalt des

ganzen großen Gutes niht mehr bedurfte. Als Wald und Weide-
land erhielt die Neu�tadt ein Stü>k des großen bi�chöflichen
Sumpfes beim Dorfe Pettelkau, das noh heute das neu�tädti�che
Moor heißt. Wahr�cheinlih hat Hermann noch vor �einer Ueber-

�iedelung nah Wormditt alle für die An�ezung der Neu�tadt
Braunsberg erforderlihen. Maßnahmen getroffen. Die ihr von

ihm gegebene Handfe�te i�t verloren gegangen, und es i�t müßig,
den Tag und das Jahr ihrer Aus�tellung näher be�tim-
men zu wollen. Nur die Lokatoren der neuen �tädti�hen Pflan-
gung, der Magi�ter Elerus Lange und �eine Söhne Bernhard und

Arnold, �ind bekannt. Das Recht der Neu�tadt Braunsberg war

wohl von vornherein gleih dem der Alt�tadt das lüvi�che.
_ _Auf dem bi�höflihen Vorwerk Karwen bei Braunsberg
i�t �hon frühe eine. landesherrlihe Mühle angelegt worden,
die Bewerni>mühle, wie �ie anfänglih genannt wurde, weil �ie
im Felde Bewerni> und am Bache Behwer lag. Später erhielt
�ie als zweite der bi�höflihen Mühlen im Kammeramt Brauns-

berg den Namen Kleine Amtsmühle, um �ie von der zwi�chen
Alt�tadt und Neu�tadt Braunsberg an der Pa��arge gelegenen
Großen fisfali�hen Amtsmühle zu unter�cheiden.

Als Vi�chof Hermann �eine �tändige Re�idenz auf Schloß
Wormditt nahm, befand �ih das Gebiet ringumher zum größten
Teil bereits in fe�ten Händen. Nur nah Nordo�ten, nah Migeh-
nen hin, war no< unvergebenes und unbebautes Wald- und

Heideland. Hier ver�chrieb der Bi�chof am 11. Juni 1344 den

Preußen Dargil und Cantil, oder da Cantil �chon ge�torben war,

an �einer Statt �einer Witwe, der Preußin Patulnil, das nah
dem Mitbe�izer Dargil benannte kulmi�che Zinsgut Dargels. —

Um die�elbe Zeit tat er, gleihfalls an Stammpreußen, das Éul-

mi�che Lehngut Bludyn, das heutige Dorf Thalbah, �owie ein

weiteres, daran�toßendes, kleineres Gut am Schillingsbah, das

jezige Schillingsgut aus, während er Gailiten in unmittelbarer

Nähe von Wormditt als kulmi�hes Gut einem gewi��en Bartho-
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iomäus verlieh, von de��en Söhnen Mathias, Joniks und Albert
es noh unter Bi�cho# Hermann an den Wormditter Bürger
Johannes Chri�tian oder Kro��en überging, der der Be�ißzung den
Namen Kro��en gab. — Ums Jahr 1345 �eßte der Preuße Ban-
duken das nah ihm benannte kulmi�che Zinsgüthen Bendauken
an. — Stammpreußen waren es auh, die damals das weiter

ö�tlih gelegene hügelige Waldgebiet rodeten, dur das in mannig-
fachen Windungen und Krümmungen die Drewenz briht. Ka-

�haunen nannte �i<h vermutlih nah �einem Lokator das Dorf,
das hier ent�tand.

Von Anfang an gehörte zu jeder landesherrlihen Burg —

im Ermland erhob �ih eine �olche �tets am Size der Kämmerer,
der �päteren Burggrafen, denen die einzelnen Kammerämter

unter�tanden — eine landesherrlihe Domäne, die die Burg-
in�a��en mit den nötigen Lebensmitteln ver�orgen mußte. Dort,
wo der Landesherr �einen �tändigen Wohn�iz auf�hlug, mußte
die�e Domäne be�onders groß �ein, weil der bi�höflihe Hofhalt
viel mehr verbrauchte, als nur der Burggraf und �ein Ge�inde
allein. Sowie nun Bi�chof Hermann �eine Re�idenz von Brauns-

berg nah Wormditt verlegte, vermochte das dortige Vorwerk
Wagten, das heute das gleihnamige Dorf bildet, den Mehr-
bedarf niht aufzubringen, und �o mußte in der Nähe ein zweites
herr�chaftlihes Allod eingerichtet werden, das �ih ur�prüngli
Seigen nannte, �päter aber den allgemeinen Namen Karwan

führte. Karwan hieß das Vorratshaus des Re�idenz�hhlo��es, an

das der Ertrag der Domänen abgeliefert wurde. Jhm �tand ein

be�onderer Karwansmei�ter, der �pätere Schäffer, vor. Aus Kar-

wan i�t dann allmähli<h Karben geworden. Heute teilen �ih in

das ehemalige Allod Karben bei Wormditt die Güter Groß und

Klein Karben.

So war unter Bi�chof Hermann die Be�iedelung des alten

Kammeramtes Wormditt zum Ab�hluß gekommen; denn die

gleihfalls no< in de��en Bereich gelegene Ort�chaft Friedrichs-
heide i�t er�� na< 1772 dur< Rodung der ehemaligen bi�chöflichen
For�t Für�tenheide ent�tanden.

Auch im Kammeramt Gutt�tadt waren damals die Koloni�ten
rü�tig an der Arbeit. Jn �einem nördlichen Teil zwi�chen Benern

und Peterswalde tat Hermann von Prag das Dorf Mawren aus,

wann und an wen, i�t niht bekannt. Als nämlich eine Verme��ung
der Gemarkung ums Jahr 1366 Uebermaß ergab, ward das für
Bi�chof Johann [][. die Veranla��ung, die alte Handfe�te ein-

zuziehen und dem Orte unter dem 28. September des genannten
Jahres eine neue zu geben.

Im Bereich der Felder Praysliten und Sangawiten in näh-
�ter Nähe von Gutt�tadt nah Nordwe�ten zu hatte �hon Heinrich [.
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be�timmt eines, wahr�cheinli<h aber mehrere jener kleinen preu-

ßi�hen Freilehen ver�hrieben, mit denen Ermlands Landes-

herren �o gern verdiente Eingeborene begnadeten. Eben�o hatten
die folgenden Bi�chöfe freie Preußen hier ange�iedelt. In den

lezten Jahren �einer Regierung nun gründete Bi�chof Hermann
da�elb�t ein Dorf zu kulmi�hem Recht, das auf preußi�<h Prays-
liten, auf deut�h aber Altkirch heißen �ollte, und gliederte die er-

wähnten preußi�hen Freigüter dem Dorfverbande ein. Aber

er�t Bi�chof Johann [[. Strypro> verbriefte die Siedelung ihrem
Lokator Johannes von Lay�en unter dem 6. Oktober 1361. —

Das Dorf Warla>k im We�ten von Gutt�tadt (Worelauke bedeutet

auf deut�h Altfelde) i�t eine Gründung der Preußen Gedauthen,
Milen und Coytiten, denen es Bruder Heinrih von Luter, Vogt
von Poge�anien, am 1. April 1341 nach preußi�hem Erbrecht zu
beiden Ge�hlehtern ver�chrieb. — Mit dem heutigen kölmi�chen
Dorf Deppen im altpreußi�hen Feld Töppis oder Tuppis an der

Paf�arge wurden gegen Ende der Regierung Hermanns die
Vrüder Matthias, Joniko und Albert beliehen, die Söhne jenes
Bartholomäus, der Gayliten (Cro��en) bei Wormditt ange�etzt
hatte.

In der Südo�te>e des Kammeramtes Gutt�tadt aber ent�tan-
den unter Bi�chof Hermann die Ort�chaften Schlitt, Alt Gar�chen
und Ro�engarth. - Lokator von Schlitt wurde Welun, der Kämme-
rer von Gutt�tadt, ein Stammpreuße, wie �ein Name bewei�t.
Noch am 10. Dezember 1346 heißt er Kämmerer von Glottau.
In Glottau, wo ja auh eine Burg war, �cheint al�o zunäch�t der

Sig des Kämmerers gewe�en zu �ein, und Glottau hat vermut-

lih au< dem Kammeramt anfängli<h den Namen gegeben, bis es

dann, nahweislih �eit dem 16. März 1348, nah dem Schloß und

der Stadt Gutt�tadt benannt wurde. Am 16. März 1348 erhielt
eben Welun, der Kämmerer von Gutt�tadt, die Handfe�te für das

Dorf Scoliten oder Schölitt. — Alt Gar�chen war den Preußen-
brüdern Nadrons und Satynk bereits am 22. November1347 ver-

hrieben worden. Die Siedelung �ollte ur�prüngli „Fum hei-
ligen Felde“ heißen; aber der deut�che Name Heiligenfeld, der

übrigens weiter nihts als eine Ueber�ezungdes altpreußi�chen
Garczyn �ein dürfte, vermochte �ich niht dur<hzu�ezen. — Das

Kirchdorf Ro�engarth wurde �einem Lokator Hencze (Hans) von

Bruder Bruno von Luter verbrieft, der �i< vom 20. März 1343

bis zum 12. Dezember 1346 als Vogt der ermländi�hen Kirche
nahwei�en läßt. Den Brief Brunos erneuerte Johann J…[. unter

dem 1. Oktober 1359.
'

In dem Teil des Kammeramtes Gutt�tadt, der im O�ten der

ille lag, erwu<h�en während der Regierung Hermanns von Prag
in unmittelbarer Nähe der Stadt die Dörfer Schönwie�e und

Y
_
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Noßberg. Dem Lokator von Schönwie�e, einem gewi��en Sander

(Alexander) �tellte der Bi�chof die Gründungsurkunde am 5. De-

zember 1346 aus. Sie erwähnt au<h das Dorf Noßberg, de��en
er�te Handfe�te jedoh verloren ging, �o daß �ie ihm am 3. Oktober
1362 erneuert. werden mußte.

Die Be�iedelung des Kammeramtes Heilsberg, �oweit es

�ich vom linken Alleufer nordwärts bis hin zur Bistumsgrenze
39g, brachte Bi�chof Hermann durch die An�etzung der Ort�chaften
Launau, Raunau, Bogen, Sperwatten, Workeim, Jegothen und

Kazen zum Ab�chluß. Auf den Gütern Lunyn �aßen zu Anfang
der vierziger Jahre des 14. Jahrhunderts die Preußen Gedike von

Nosgewicz und �eine Brüders�öhne Gunthe und Namir, Warpune
und Sander, weiter die Brüder von Tungi �owie die Brüder

Tarpe und Coltite. Dur<h Kauf kamen �ie dann an den bi�<höf-
lihen Stuhl, und Bi�chof Hermann übertrug nun das bedeutend

erweiterte Areal dem genannten Gunten zur An�eßung eines

Dorfes zu kulmi�hem Recht, das den Namen Lunyn führen �ollte.
Am 13. Dezember 1349 erhielt er für Lunyn — es i�t das heu-
tige Launau — die Handfe�te. — Lokator des angrenzenden Kirh-
dorfes Raunau wurde eine Peter Krebi��e (Krebs), der aber bald

Schulzenamt und Siedelungspfliht an Hermann von Kolberg
verkaufte. Die�em be�tätigte Bi�chof Johann []. am 6. Augu�t
1359 das unter Hermanns Regierung ausge�tellte Gründungs-
privileg. — Die An�ezung des Dorfes Bogen im Felde Bougen,
an das �i<h na< We�ten zu der gleihnamige Wald anlehnte, lei-

tete der Stammpreuße Tulnen, dem es no<h Bruder Heinrih von

Luter in den er�ten vierziger Jahren des 14. Jahrhunderts ver-

hrieb. — Auf Heinri<h von Luter geht auh die Gründung des

Gutes Sperwatten zurü>. Unter dem 30. März 1341 überwies er

den Preußen Nippergawen und �einem Bruder Tungen oder

Tungote �owie den Brüdern Arwide und Daroten 16 Hufen im

Felde Sparwirde, das auf deut�h der Rabenwald, das Rabenholz
heißt, als Lehen zu preußi�hem Recht, und am 31. März 1343 be-

�tätigte Bi�chof Hermann die Ver�chreibung �eines inzwi�chen ver-

�torbenen Vogtes. Aus Sparwirde aber i� im Laufe der Zeit
ein Sperwatten geworden. — Im Walde Sparwirden ent�tand
gleichfalls dur< Heinrih von Luter, den Vogt von Poge�anien,
die Ort�chaft Workeim. Ihre Lokatoren �ind die Preußen Arwi-

deten, Sygen und Nuglanden . Ihnen verbriefte der Vogt am

14. Juli 1341 das Dorf unter dem Namen Rabenswalde zu kul-

mi�hem Recht. Da aber die Schulzen und wohl auh �ämtliche
Bauern dem Stamm der Eingeborenen angehörten, vermochte �i
die deut�he Vezeihnung nicht zu halten. Doh niht Sparwirden
nannte �i weiterhin die Siedelung, �ondern �ie wurde zur Unter-

�cheidung vom Nachbargute die�es Namens Workeim gerufen, das
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in der deut�chen Ueber�eßung das alte Dorf oder wahr�cheinlicher
das Rabendorf lauten würde. — Gottfriedsdorf, aus dem der

Volksmund �chon �ehr frühe ein Jegothen matte, i�t von Gott-

fried Hundertmark am rechten Ufer des Elmbaches ange�eßt wor-

den und erhielt am 7. März 1348 �einen Ver�chreibungsbrief.
Seine Gemarkung umfaßt heute auh das ehemalige Gut Segilken,
das �hon unter Bi�chof Eberhard von Neiße dem ermländi�hen
Va�allen Segelko verliehen worden war. — Dorf Kazen endlih
hat �hon zur Preußenzeit be�tanden. Erwähnen doch bereits die

Teilungsurkunden vom 27. April 1251 und vom 27. Dezember
1254 das Dorf und die Furt Kat am Allefluß. Der Name hängt
vermutlih mit dem altpreußi�hen caux, d. h. der Alraun, der
Kobold, zu�ammen, die al�o hier nah dem Volksglauben ihr
We�en getrieben haben �ollen. Noch um die Mitte des 14. Jahr-
hunderts �aßen in dem alten Kat Stammpreußen. Dem Vor-

nehm�ten und Einflußrei<h�ten von ihnen, einem gewi��en Merune,
vertraute Bi�hof Hermann — Jahr und Tag �ind un:

bekannt — die Be�iedelung des Dorfes Kazen zu kulmi�chem
Rechte an. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts ging dem damaligen
Schulzen von Kayen, dem Heilsberger Bürger Ludiko von Ka-

wern, die Handfe�te bei einem Hausbrande verloren, weswegen
Vi�chof Heinrih [1V. thm unter dem 4. Juli 1402 eine neue

aus�tellte, :

Der Teil des Kammeramtes Heilsberg, der im Norden von
der Alle, im O�ten von der Sim�er begrenzt wurde, war, als

Vi�chof Hermann zur Regierung kam, in �einem Kern bereits er-

hlo��en. Jetzt wurden �eine Randgebiete be�iedelt. Im Nord-

we�ten, unmittelbar an der Alle, ent�tanden die Ort�chaften
Wo��eden, Pomehren, Sperlings, im Süden, am Großen Blanken-

�ee und am Ker�cher See, Galitten, Soritten und Ker�chen, und

im O�ten, zwi�hen Sim�er und Sim�er See, das Kirhdorf War-

gitten oder Wernegitten. Wo��eden hat �einen Namen vom alt-

preußi�hen Felde Nawun�eden, das das neue Dorf bedeutet, und

Neuendorf �ollte auh die Siedelung heißen, derenGründung im

genannten Felde, wo bereits Stammpreußen �aßen, Bi�chof Her-
mann dem um�ichtigen Mann Johanneszu preußi�chem Erbrecht

ver�hrieb. Da aber in der ur�prünglihen Handfe�te aus Ver-

�ehen der Name des Lokators fal�ch angegebenworden war, bat

die�er den Nachfolger Hermanns um eine neue und bekam �ie
unter dem 29, November 1350. — Die Gründer von Pomehren-
dorf, wie Pomehren anfänglih hieß , �ind die Preußenbrüder
Stenanten und Wopen, denen die Ver�chreibung darüber

am 4. Juli 1347 ausge�tellt wurde. — Auf dem Felde Wur-

lauks, in unmittelbarer Nähe der Felder Borin und Wurlauken
an der Alle, erhielt der Preuße Sklode am 25. April 1342 ein

g*
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tulmi�hes Gütchen, das bald darauf im Be�itz des bi�höflihen No-
tars Tilo Sperling i�t. Die�er gab der ihm von Bi�chof Johann [].
unter dem 11. Juli 1355 bedeutend erweiterten Begüterung den
Namen Sperlings. — In Gailiten, das man mit Weißenort über-

�eßen kann, �aßen von alters her Preußen, denen Bi�chof Her-
mann — wann, i�t unbekannt — das Gebiet als Gut zu preu-
ßi�hem Recht ver�chrieb. — Das Gut, das heutige Dorf Soritten,
kam dur< Urkunde vom 31. Dezember 1346 in den Be�itz des

bi�höflihen Dolmet�h Johannes Pewtune, und um die�elbe Zeit
wird das Dorf Kir�ey, das heutige Freidorf Ker�hen erwähnt.
Es i�t vermutlich eine alte Preußen�iedelung. Noch �päter �ißen
preußi�che Freie dort. — Seinem Dolmet�h Johannes Peutune ver-

�hrieb Bi�chof Hermann unter dem 31. Dez. 1346 auh die An-

�ezung des Kirhdorfes Schönenfeld bei Heilsberg, das aber,
da Lokator wie An�iedler wohl ausnahmslos Stammpreußen
waren, �einen Namen bald in das preußi�<he Wargitten oder

Wernegitten änderte.

In dem Teil des Kammeramtes Heilsberg, der �i<h vom

rehten Ufer der Sim�er und Alle nah O�ten hinzog, ent-

�tanden unter Hermann von Prag die Ort�chaften Ma-
raunen, Knip�tein, Polpen, Springborn, Kobeln, Blumenau,
Klotainen, Begnitten und Gerthen. Das kulmi�he Gut Marau-
nen verdankt Ent�tehung und Namen ohne Zweifel jenem Preu-
ßen Merun Nakie, der das nur dur< die Alle von Maraunen

getrennte Dorf Kazen an�etzte und im Lande Gunlawke bei War-

tenburg das gleihfalls na<h ihm benannte Gut Maraunen be-

�iedelte. Das ur�prünglih ihm von Bi�chof Hermann aus-

ge�tellte Privileg i�t verloren gegangen, und nur eine Erneuerung
vom 7. November 1409 i�t vorhanden. — Jm Felde Gnyp�tein er-

hielt der Preuße Licocen am 20. März 1346 ein kleines kulmi�ches
Gut, und ein zweites Gütchen da�elb�t ward gleihfalls an Stamm-

preußen vergeben. Beide Be�ißungen �ind dann in das Dorf
Knip�tein aufgegangen, das um die�elbe Zeit gegründet wurde.
— Unter dem 28. Juli 1349 verlieh Hermann von Prag den

Preußenbrüdern Tu�tym, Glindio, Merunen und Liccoten �owie
ihrem Neffen Tulnen ein Stü>k des Feldes Palapin zur An-

�ezung des Dorfes Schonembruh (Schönbruh). Doh auch hier
vermochte �ih der deut�he Name, den die Kolonie nah dem Willen

der Landesherr�chaft führen �ollte und der wohl nur eine Ueber-

tragung des altpreußi�hen Palapin �ein dürfte, niht zu halten.
Schon ein Men�chenalter �päter heißt der Ort aushließlih Pala-
pin — es i�t das heutige Polpen — wie er von �einen Be�iedlern
wohl von vornherein gerufen worden war. — Fa�t gleichzeitig
mit Polpenerhielt das angrenzende Dorf Springborn die Hand-
fe�te. Am 18. November 1349 �tellte Bi�chof Hermann fie aus
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für den umfihtigen Mann Gottfried, der ein�t zu �einen ver-

trauten Dienern gehört hatte. Den Namen gab der Siedelung
aller Wahr�cheinlihkeit nach ein in ihrer Gemarkung zu Tage
tretender pringender Born, ein lebhaft hervor�prudelnder Quell,

de��en Wa��ern man Heilkraft zuge�chrieben zu haben �cheint, und
neben dem �i<h infolgede��en �ehr bald ein der jungfräulihen
Gottesmutter geweihtes Kirchlein erhob. — Südlih von Spring-
born gründete ein Johannes aus Rawu�en das Dorf Ro�ental.
Unter dem 4. Dezember 1349 wurde es ihm vom Landesherrn
ver�hrieben. Den Namen Ro�ental freilih hat die Ort�chaft nur

ganz kurze Zeit geführt. Da Schulzen und Bauern dem alten
Stamm der Eingeborenen angehörten, änderten �ie das deut�che
Ro�ental �ehr bald in das altpreußi�he Kobeln um. — Einen
Monat vorher, am 2. November 1349, waren den Dörfern Blu-
menau und Goldberg die Gründungsurkunden ausge�tellt worden.
Das Dorf Blumenau im altpreußi�hen Felde Palayzen hatte ein

Gerhard Sperling, das Dorf Goldberg im Felde Clutein ein

BVlutsverwandter des Bi�chofs Hermann, der ehrenwerte Mann

Frigzko (Friedrih) Stö>el, ange�eßt. Die kleinen preußi�chen
Freien, die bereits vor der Gründung der Ort�chaften Spring-
born, Kobeln, Blumenau und Goldberg in deren Gemarkungen
ge�e��en hatten, blieben weiter dort fißzen und erhielten für je
einen Haken eine Hufe, wovon �ie weiter dienen und lei�ten �oll-
ten nah der Sitte der gemeinen preußi�hen Reiter. Goldberg
heißt in der Folge nah dem Felde, auf dem es lag, Clutein oder

Klotainen. Bi�chof Heinrih [TI]. überließ Klotainen dur< Ur-

kunde vom 27. November 1384 �einem Bruder, dem Ritter und

ermländi�hen Va�allen Johannes Sorbom, als kulmi�hes Gut. —

In den er�ten Jahren der Regierung Hermanns von Prag, als

Bruder Bruno von Luter Vogt der ermländi�hen Kirche war,

wurden die Ort�chaften BVegnitten und Gerthen gegründet.
Der Lokator von Begnitten oder Ro�enow, wie das Dorf
nah dem Willen der Landesherr�haft heißen �ollte,
war der Preuße Noudruwen, dem Vogt Bruno am

22 März 1343 die Siedelung verbriefte. Auch der Gründer von

Gerthen, ein gewi��er Heinrih, gehörte vermutlih der Stamm-

bevölkerung an. Wahr�cheinlih im Jahre 1345 begabte ihn der

Bistumsvogt mit 30 Hufen im Felde Gertlauken zur An�eßung
eines Dorfes nah kulmi�hem Reht. Gertlauken bedeutet das

Huhnsfeld (Hühnerfeld),und den Namen Hunsfeld �ollte auch die

junge Pflanzung führen, doh mußte er �ehr bald der alten Be-

nennung Gertlauken oder Gerthen weichen.
Seitdem in der Stadt Seeburg ein neuer Mittelpunkt für

die Er�chließung und Be�iedelung des �üdlihen Ermlandes ge-

�chaffen worden war, der bei den immer noh drohenden Litauer-
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einfällen eine nahe und �ihere Zufluchts�tätte gewährte, �eßte au
die Urbarmahung der umliegenden Land�chaft wieder kraftvoller
ein; denn mit größerem Vertrauen und darum in größeren
Scharen zogen nun die Koloni�ten in die poge�ani�he Wildnis

zwi�chen dem Großen Blanken�ee und dem Großen Lautern See.

Zu den Ort�chaften am Nordwe�tge�tade des Lautern Sees, zu

Scharnigk, Pi��au (Walden�ee), Porwangen und Wang�t, die be-
reits unter Vi�chof Eberhard ent�tanden waren, ge�ellten �i jeßt
unter Bi�chof Hermann am Nordo�t- und Südo�tufer des genann-
ten Wa��erbe>ens die Dörfer Lautern und Kekitten; im Nordo�ten
von Seeburg aber erhoben �i<h die Ort�chaften Pro��itten und

Frankenau, Krämersdorf und Fehlau.
Kekitten i�t eine Preußen�iedelung im Walde Kikiten, die

Bruder Heinri<h von Luter, der ermländi�he Bistumsvogt, unter

dem 18. März 1341 den Stammpreußen Mila��ien, Merunen,
Globunen, Wopinen und ihren Verwandten als Dorf nah preu-

ßi�hem Recht zu beiden Ge�hlehtern ver�chrieb. — Das Kirchdorf
Lautern verdankt �eine An�ezung und ohne Zweifel auh �einen
Namen dem Vogte Heinri<h von Lutern. Volle Gewißheit dafür
läßt �ich freilih niht erbringen, da die er�te Handfe�te des Dorfes
hon in den �iebziger Jahren des 14. Jahrhunderts verloren ging
und Bi�chof Heinrih I[TI. ihren Inhalt nur nah den Aus�agen
glaubwürdiger Männer erneuern konnte am 15. April 1375. —

Auch die älte�te Handfe�te des Kirhdorfes Pro�itten, de��en Be-

�iedler, SchulzenwieBauern, derStammbevölkerung angehört haben
dürften, i�t niht mehr vorhanden. Manches �prit dafür, daß die

Ort�chaft frühe an den bi�höflihen Ti�h zurückgefallen i�t. Jeden-
falls befindet �ie �i< zu Anfang des 16. Jahrhunderts im Be�ißz
dee er�ten uns bekannten ermländi�hen Weihbi�hofs Johannes
Wilde, des Pfarrers von Kiwitten, dem �ie vom Stift Ermland

zu �einer Notdurft verliehen worden war. Eine neue Handfe�te
erhielt das Dorf dur<h den Bi�chof Mauritius Ferber am 2. März
1529, — Die Gründung des Kirchdorfes Frankenau im Felde
Vamlauken verbriefte der Bistumsvogt Bruder Bruno von Luter

unter dem 3. Dezember 1346 dem ehrenwerten Mann Heinko,
während um die�elbe Zeit Bi�chof Hermann �einen Verwandten,
den Brüdern Frigzko (Friedrih) und Wenzeslaus Stötel, die ihm

“aus ihrer alten Heimat, aus Böhmen, nah dem Ermland gefolgt
waren, die angrenzenden Güter Krämersdorf und Fehlau verlieh.
Die Ver�chreibung erfolgte dur< Hermanns Na<hfolger, den

Bi�chof Johann [. unter dem 31. Oktober 1354.
‘

Die vorge�hobenen Po�ten deut�cher Kultur weit draußen in

der preußi�hen Wildnis durften, darauf mußten gleih dem Orden

auch die ermländi�hen Bi�chöfe bei der Koloni�ation des Landes
mit ihr Hauptaugenmerk richten, niht ohne ge�iherte Verbindung
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mit dem Hinterlande, d. h. mit der näch�ten Stadt und ihrer Burg
gela��en werden, damit �ih die Koloni�ten bei feindlichenEinfällen
auf bekannten und gebahnten Wegen �<hnell und rechtzeitigdort-

hin flüchten konnten. Die Folge war, daß �olhe Wege möglich�t
in gerader Linie zunäh�t zwi�hen den einzelnen Städten an-

gelegt wurden, da die heranziehenden Siedler �i< vorer�t vor�ih-
tig von Stadt zu Stadt vor�choben und er�t �päter nah den Seiten

zu abbogen. So i�t es zu ver�tehen, daß unmittelbar nah der

Gründung von Seeburg ra�h nacheinander während der Regie-
rung Hermanns längs der von Gutt�tadt nah Seeburg führenden
Straße außer Schönwie�e und Noßberg die Dörfer Freudenberg,
Schönborn und Kuhnkendorf und weiter ab�eits die Ort�chaften
Potritten, Walkeim und Krokau ent�tanden.

Dem Kirchdorf Freudenberg gab no< Vogt Bruder Heinrich
von Luter vermutlich zu Anfang der vierziger Jahre des 14. Jahr-
hunderts die Handfe�te, die dann Bi�chof Johann ] 1. am 24. Mai
1362 den damaligen Schulzen Johannes und Nikolaus erneuerte.

Im Jahre 1555 wurde der Ort�chaft das wü�t gewordene Gut

Zehnhuben bei Freudenberg zuge�hlagen. — Die Ver�chreibung
für Schönborn �tellte gleihfalls no<h Bruder Heinrih von Luter,
und zwar unter dem 18. März 1341 den Preußenbrüdern Mil-

dawß, Malniken und Aywuyt aus. — Ein Preuße, ein Cunico Su-

dowen, �eßte auh das Dorf an, das Calis heißen �ollte, das man
aber �chon frühzeitig nah dem Gründer das Dorf des Cunico oder

Kuhnkendorfnannte. Am 13. April 1345 erhielt es dur< den Bis-

tumsvogt Bruder Bruno von Luter die Verfa��ungsurkunde, die

dann unter dem 14. September 1349 geändert werden mußte,
weil �ih die Notwendigkeit herausge�tellt hatte, die Gemarkung der

Siedelung um niht weniger als 19 Hufen zu verkleinern. Bi�chof
Mauritius Ferber tat Kuhnkendorf, das in den Kriegen des

15. Jahrhunderts von �einen Be�ißern verla��en und mit Wald

be�tanden war, unter dem 5. Juli 1536 als Reiterlehen, d. h. als

Rittergut zu kulmi�hem Recht aus.

Auf dem Feld Potritten am Südwe�trand des Großen
Blanken�ees hatten von jeher freie Preußen ge�e��en. Einem

_von ihnen, Madliten mit Namen, verbriefte Bruno von Luter am

12. Dezember 1346 �eine kleine Begüterung. Anderen wurden

ihre Be�izungen weiterhin von den Bi�chöfenJohann I. und

Johann]]. ver�chrieben. Alle die�e kleinen, teils zu preußi�chem,
teils zu kulmi�hem Recht vergebenen, im Felde oder Dorfe Po-
tritten liegenden Lehen kaufte bis gegen Ende des Jahres
1383 der ermländi�he Ritter und damalige Bistumsvogt
Berthold Kir�chbaum, ein Verwandter des Bi�chofs Heinrich
Sorbom, und erbat und erhielt darüber unter dem 183. Ja-
nuar 1384 ein einheitlihes, zu�ammenfa��endes Privileg, das
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Potritten zu einem einzigen kulmi�hen Gut mahte. — Auch
Walkeim, d. h. auf deut�< das Wolfsdorf, i�t eine alte Preußen-
�iedlung. Auch �eine Anfänge reichen bis in die Regierungszeit
Hermanns von Prag zurü>. Im Felde Wilkekaym �aßen
damals die Preußenbrüder Monteko und Cantele und Sinte�e
mit feinen Söhnen Neodraws und Arnold, und ihnen allen und

noch anderen mehr ver�chrieb be�agter Bi�chof am 19. April 1348

thre Be�izungen als freie Preußenlehen. Daneben ent�tanden auf
dem Felde Wilkekaym mehrere Freilehen zu kulmi�hem Recht, �o
daß Walkeim von jeher als kölmi�hes oder Freidorf gegolten hat.

— Derer�teLokator desDorfes Krokau, derPreuße Lycoytin, �cheint
�einer Aufgabe niht gewach�en gewe�en zu �ein. Das bewog den

Bistumsverwe�er, den Domku�tos Johannes, und den Bistums-

vogt, Bruder Lupold von Erlen, kurz nah dem Tode des Bi�chofs
Hermann,als der bi�höflihe Stuhl noh unbe�eßt war, die Be-

�iedelung des Ortes dur< Urkunde vom 1. Juni 1350 den um�ih-
tigen Männern Johannes von Rudau und Marquard anzuver-

trauen, und �ie haben das Vertrauen der Landesherr�chaft nicht
getäu�cht.

Der Teilungsvertrag vom 2. September 1288, der dem erm-

ländi�chen Kapitel die beiden Kammerämter Mehl�a> und Frauen-
burg, dem bi�chöflichen Ti�ch aber außer der Braunsberger Gegend
die alte Land�chaft Poge�anien, d. h. die �päteren Kammerämter

Wormditt, Gutt�tadt, Heilsberg und Seeburg, zugewie�en hatte,
hatte nur das zu jener Zeit bereits einigermaßen bekannte nörd-

liche und mittlere Ermland berüd>�ihtigt. Die Drittelung des noh
völlig uner�hlo��enen, von dihten Wäldern undHeiden durch�eßten
�üdö�tlihen Für�tbistums, das aller Wahr�cheinlihhkeit na<h oor

allem die Land�chaft Klein Barten und ein Stü>k von Groß Barten

umfaßte, war einer �päteren Zeit überla��en worden. So wie nun

unter Bi�chof Hermann die Koloni�ation desKammeramtes Worm-
ditt ganz, die der Kammerämter Gutt�tadt, Heilsberg und See-

burg �o gut wie ganz zum Ab�chluß gekommen war und au< im

kapituläri�hen Gebiet alles Siedelungsland bis auf einen win-

zigen Re�t in fe�ten Händen �ih befand, ja deut�he Kultur und

Ge�ittung bereits weite Stre>en des no< unaufgeteilten �üdö�t-
lichen Ermlandes �i erobert hatte, mußte man an die Aufteilung
die�er �üdö�tlihen ermländi�hen Grenzlande denken. Der erm-

ländi�he Chroni�t Johannes Pla�twih will nun aus den alten

Regi�tern, die ihm zur Verfügung �tanden, d. h. wohl aus den amt-

lihen Handfe�tenbüchern herausgefunden haben, daß die�e Auf-
teilung wenige Jahre vor dem Tode des Bi�chofs Hermann und

¿war zu Beginn des Jahres 1348 �tattgefunden habe, wobei das



137

Los jedem �einen Anteil, dem Bi�chof zwei Drittel, dem Kapitel
ein Drittel be�timmte. Bei genauerem Zu�ehen ergeben die alten

Urkundenverzeichni��e, daß die Drittelung �päte�tens. im Herb�t des

Jahres 1346 vor �i< gegangen �ein muß; denn mit die�em Zeit-
punkt hören die gemein�amen Ver�chreibungen von Bi�chof und

Kapitel in den bisher unaufgeteilten Gegenden des Für�tbistums
auf. Die Landverleihungen des Kapitels be�hränken �i auf die

Südwe�te>e des Ermlandes, auf das �pätere Kammeramt Allen-

�tein, während der Bi�chof fortan allein über die na<hmaligen
Kammerämter Wartenburg und Rö��el verfügt. Die Urkunde,
die die Be�izverhältni��e im einzelnen fe�tlegte, i�t zwar
verloren gegangen, aber erhalten geblieben i�t die eidlihe Zeugen-
aus�age des Ritters Johannes von Leyßen, des Gründers der
Stadt Allen�tein, der ein� zu�ammen mit anderen glaubwürdigen
und �a<hkundigen Männern die Grenzlinie zwi�chen Bi�chofs- und

Kapitelsgebiet bezeihnet und gezogen hatte. Kurz vor �einem
Tode — es war im Jahre 1388 — gab er auf Er�uchen beider

Teile, des Bi�chofs wie des Kapitels, um die Eintracht zwi�chen
ihnen für ewige Zeiten zu fe�tigen, „die Grenze zwi�chen �einem
Herrn Bi�chof und �einem Kapitel“, wie �ie „vormals entrichtet
und ent�hihtet“ worden wäre, folgendermaßen an:

Sie begann im We�ten an der Paf�arge zwi�hen Schölitt und

Kokendorfund zòg nah O�ten zur Alle, auf die �ie jen�eits des

leßigenDorfes Groß Buchwalde �tieß und der �ie dann �tromab-
wärts bis zur Gemarkung von Kapkeim entlang lief. Der See

Lynow — es i�t wohl der heutige Schölitter See — die kurz voc-

her gegründeten Ort�chaften Schölitt, Blankenberg und Ro�en-
garth �owie der zwi�hen Ro�engarth und Buhwalde gelegene
herr�chaftlihe Hegewald, d. î. der heutige �taatlihe Buhwalder
For�t, verblieben dabei demBi�chof, während �üdlich davon das Ka-

pitel bald darauf die Gemeinden Alt- und Neu Kokendorf,
Damerau oder Pupkeim, Steinberg, Neu Gar�chen, Polleiken und

Buchwalde an�ezte. Von der Stelle, wo die Alle die Kapkeimer
Gemarkung erreichte, wandte �ih der Grenzzug nah Südo�ten zum

Wadang See, wo eine mit einem Kreuze gezeihnete Kiefer (ein
Kienbaum) �tand. Die �päteren Ort�chaften Kapkeim, Süßenthal
und Groß Damerau lagen auf der bi�chöflichen, Pie�tkeim, Spiegel-
berg, Rogsgitten und Ro�enau auf der domfkapituläri�hen Seite.

Weiter ging der Grenzwall immer geradlinig von der Süd�pize
des Wadang Sees zum See Womelingen, dem heutigen Umlong
See bei Caplitainen und Sapuhnen, von hier zum Samplot See
—- es dürfte der kleine See beim Dorf Mokainen �ein — und

weiter „bis an die alte Heer�traßen, die die Litauer zogen, da �ie
(im Winter 1353 auf 1354) Wartenburg verbrannten“, und die

auf Ortesburg zulief dur< den Wald, den man Nadeyn nannte.
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Die�em Heerweg folgte die Scheidelinie bis an die Grenze des

Für�tbistums. Wadang-, Womelingen- und Samplot See ver-

blieben dem Bi�chof, doh unbe�chadet der Fi�chereigerechtigkeit aller

derjenigen, die noh vor der Teilung damit begabt worden waren.

Von den Ort�chaften, die in der Folgezeit längs der gekennzeih-
neten Grenze ent�tanden, gehörten die �üdli<h von ihr gelegenen,
Salbken, Ni>elsdorf, Fittigsdorf, Bogdainen, Skaibotten, Prei-
lowo, Wallen und Gillau dem Kapitel, die nörlihen, Schippern,
Lengainen, Caplitainen, Sapuhnen, Mokainen, Podla��en und

Nerwigk dem Bi�chof. Im Südo�ten und Südwe�ten, von Gillau
bis zur Alle beim alten Felde Kurch�adel, dem heutigen Kurken,
und von .da bis Kokendorf an der Pa��arge, fiel die Grenze des

Kapitelsanteiles mit der des Für�tbistums zu�ammen. Zugleich
ward ausgemaht, daß der Bi�chof zum Bauen und Be��ern �einer
Schlö��er und Burgen im kapituläri�hen Anteil, das Kapitel zu

dem�elben Zwe> im bi�höflihen Anteil dort, wo es jedem gelegen
war, Holz fällen und abfahren durfte. „Und wenn nun alle in

Gnaden �tehen werden und in Frieden“, �o �hließt Johannes von

Leißen �eine Zeugenaus�age, „�o �ollen �ie, falls der Bi�chof zu viel

hat oder das Kapitel, das untereinander gleih machen.“ Jn der
Tat hat das Domkapitel, wie glei<hfalls Johannes von Leißen be-

zeugt, zur Auffüllung �eines Drittels in Barten, d. h. im Kam-
meramt Rö��el, die beiden Dörfer Heinrihsdorf und Santoppen —

ihre Einkünfte flo��en in die Dombauka��e — und weiter das an

das Kammeramt Mehl�a> �toßende Dorf Wurkaym (Workeim im

Srei�e Heilsberg), �owie den dritten Teil des Torfmoores bet

Bethkendorf (das heutige Gut Lindwald bei Braunsberg) erhalten.
Zudem be�aß das Kapitel das Recht, im bi�höflihen Anteil

Grundbe�iß zu erwerben, und es hat von die�em Recht ausgiebigen
Gebrauch gemacht. So �tanden �päter die Dörfer und Güter Alt

Gar�hen im Amte Gutt�tadt, Kleinefeld und ein Teil von Ak-

brehtsdorf im Amte Wormditt, Porwangen und Für�tenau !m

Amte Seeburg, Rautenberg, Kurau und Regitten im Amte

Braunsberg teils unter der Verwaltung, teils im vollen Eigentum
des ermländi�hen Domkapitels.

Die Aufteilung des �üdö�tlihen Ermlandes im Jahre 1346

wies dem Bi�chof �owohl wie dem Kapitel einen neuen Wirkungs-
kreis zu und �tellte ihnen damit neue Aufgaben, �te>te ihnen
neue Ziele.

Schon vor der Aufteilung, bald nah dem Regierungsantritt
des Bi�chofs Hermann waren ganz in der Nähe von Rö��el, al�o
in dem Gebiet, das damals no< dem Bi�chof und dem Kapitel
gemein�am gehörte, die Güter Worpla>, Ramten und Kattmedien

ent�tanden. Für das auf dem Felde Wurpelauke ange�eßte Worp-
la> hatte Nikolaus, der treue Diener des Domprop�tes Johannes,
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am 18, Augu�t 1341 von dem Kapitel und dem Bistumsvogt Heîin-
rih von Luter die Gründungsurkunde erhalten. Das um die

gleihe Zeit be�iedelte Ramothen, das heutige Ramten, wurde
bald ein bi�<öflihes Vorwerk und dann, weil es �ih niht ren-

tierte, ein Dorf. Im dreizehnjährigen Städtekrieg ging es zu

Grunde, um darauf wieder als herr�chaftlihes Allod genußt zu
werden. Ein �olches i�t es geblieben bis zur Einverleibung des

Ermlandes in Preußen, bis zum Jahre 1772. Das Gut Katt-
medien im gleihnamigen Felde hatten Bi�chof und Kapitel ge-
mein�am etwa ums Jahr 1342 den Preußen Simon und Mathias
Tu�tynis ver�chrieben. Nachdem dann 1846 das Gebiet an den

Vi�chof gekommen war, erneuerte Johann []. den damaligen Be-

�igern Johannes, Nikolaus, Matthias und Albert auf ihre Bitten
die Ver�hreibung unter dem 17. Februar 1361.

Dorf Legienen i�t noh vor 1346 ange�eßt worden. Bei einem
der verheerenden Einfälle, die die Litauerfür�ten Olgierd und

Kyn�tutte in den Jahren 1346, 1347 und 1353-54 in das Barter-
land bis überRöf�el undRa�tenburg hinaus machten, ging Legienen
in Rauh und Flammen auf und konnte �ih �eitdem niht wieder

erholen. Deswegen kaufte Bi�chof Johann [[. ums Jahr 1359

denzeitigen Schulzen des Dorfes, einem Johannes von Wißen�ee,
einem Heinco und de��en Schwieger�ohn Stapun, das Schulzzna-
amt mit allem, was dazu gehörte, ab, erhöhte die Hufenzahl der

Ort�chaft von 35 auf 50 und verkaufte unter dem 16. Juni 1359

Schulzenamt und Siedelungspfliht an den ehrenwerten Mann

Johannes von der Krempe. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts
fam Legienen als kulmi�hes Gut an die Familie Ul�en.

Auch die Anfänge von Samla>, Kabienen und Truch�en
‘reihen noh in die Zeit zurü>, da hier Bi�chof und Kapitel ge-

mein�am geboten. Samla>, ur�prüngli ein Gut im altpreußi�chen
Felde Sambelauken, das der Preußenfamilie Sopoyten oder Sam-

poten gehörte, wurde 1396 von Bi�chof Heinrih II]. angekauft
und unter dem 2. Februar des genannten Jahres als Dorf aus-

getan. — Ein Stammpreuße, Tungen mit Namen, war es auh,
der in Drutlauken, einer Gegend gar fo ein�am und öde, �o wü�t
und wild verwach�en, daß die deut�chenKoloni�ten dorthin ein-

zudringen �ih �cheuten, dur den Bistumsvogt, den Deut�ch-
ordensbruder Bruno von Luter, am 2. Mai 1346 ein kleines

preußi�ches Freilechen erhielt, und am 8. Mai 1359 begabte Bi�chof
Johann T1]. mit zwei weiteren preußi�chen Freigütern in Trute-

lauken die Preußenbrüder Nedrus, Hanus, We��emans, Merite

und Wargute, während er den Preußenbrüdern Hermann, Han-
nus, Nikolaus, Heinri<h und Tidemann einen dritten Freihof da:

�elb�t ver�chrieb. An dem�elben 8. Mai 1359 verbriefte der

Bi�chof dem genannten Hermann. und �einen Brüdern in :den
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Gütern und Feldern Trutelauken und in den anliegenden Wäl-

dern und Wildni��en 77 Hufen zu einem Dorf, das den Namen

Rynow oder Cabyn — es i�t das heutige Cabienen — führen
�ollte. — Eben�o erwuchs in der fruchtbaren Talniederung des

Zainebaches im Felde Lu�ien oder Loßainen — der Name hängt
offenbar mit Zaine zu�ammen — aus einer Reihe kleiner Preu-
ßenlehen — genannt wird unter anderen die Begüterung der

Preußenbrüder Sanglade, Pachirs, Nisdraw und Nerwiken —-

das Gut Groß- oder Alt Loßainen, das �pätere Truch�en, das

gegen Ende des 14. Jahrhunderts im Be�iß des ermländi�chen
BVistumsvogtes,des Ritters Nikolaus Tetinger von Lu�ygeyn 1;t,
des Stammvaters der Familie von Loßainen, die dem Ermland

zz Anfang des 16. Jahrhunderts au< einen Bi�chof gegeben hat,
den Bi�chof Fabian von Loßainen.

Neben Loßainen ent�tand unter Bi�chof Hermann etwa ums

Jahr 1346 im fetten Mar�chboden des Zainetales ein herr�chaft-
lihes Tafelgut. Unter dem 31. Oktober 1381 überließ es Bi�chof
Heinri<h [[L[. den Brüdern Johannes und Michael Bercow zur

Gründung eines Dorfes, dem der Name, den wohl {hon das

bi�höflihe Allod geführt hatte, der Name Bi�chofsdorf oder Bi�ch-
dorf weiter bleiben �ollte. Als Bauerndorf läßt �ich Bi�chofsdorf
bis zum Jahre 1587 nahwei�en. Ein halbes Jahrhundert �päter
i�t es wieder landesherrlihes Vorwerk und zugleih das bi�chöf-
lih-ermländi�che Landesge�tüt, das neben Schmolainen bei Gutt-

�ladt den für�tbi�höflihen Mar�tall mit den prähtigen Pferden
in allen Größen und Formen und Farben ver�ah. In das

chemalige Tafelgut Bi�chdorf teilen �h heute die Güter Bi�h-
dorf und Niederhof.

Einen unwiderleglihen Beweis dafür, daß die Aufteilung
des �üdö�tlihen Ermlandes zwi�hen Bi�chof und Kapitel pä-
te�tens im Herb�t des Jahres 1346 erfolgt �ein muß, liefert die

Handfe�te des Dorfes Heinrihsdorf am Zain See in der NRöf��eler
Gegend. Am 15. November 1346 übertrug das Kapitel ohne jede
Mitwirkung des Bi�chofs oder �eines Vogtes dem um�ihtigen und

getreuen Mann Heinri<h von Gelren (Geldern?) 46 Hufen im

Lande Barten bei Rö��el, auf denen er das nah ihm benannte

Dorf Heinrihsdorf an�eßte. — Dem Lokator des angrenzenden
Kirchdorfes Palu�en oder Plau�en war der Siedelungsbrief am

10. März 1345 no< vom Dompro�t Johannes und vom Bistums-

vogt Bruno von Luter gemein�am ausge�tellt worden. Eben-

�o hatten die Dörfer Trautenau, Wusla>, Schönwalde, Schön-
fließ oder Strowangen und Schöneberg ihre Handfe�ten noh vor

der Aufteilung, noh vor dem Herb�t des Jahres 1346 erhalten.
Der Grenzwall, der das aufgeteilte vom unaufgeteilten Ge-

biet, d. h. die Land�chaft Poge�anien von der Land�chaft Barten
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hted, lief vermutli<h geradlinig vom �päteren Trautenau durd
dihten Urwald, dur<h den Wald Lindenmedie oder den La>kmühl-
wald hinüber nah Südo�ten zur O�t�pißze des ehemaligen Pi��a-,
des jeßigen Großen Lautern Sees. Des Dorfes Trautenau wird

zuer�t am 31. Dezember 1346 in den ermländi�chen Urkunden ge-

daht. Es muß demnach bereits früher be�tanden haben. Als

Bi�chof Johann I]. dem Schulzen Simon die Siedelung unter dem
29. März 1362 verbriefte, waren die Freijahre bereits abgelaufen.

— Für das im altpreuß. Felde und Walde Wu�elauken angelegte
Dorf Vri�chenbach, das dann �päter Wu�elauken oder Wusla> hieß,
erhielten unter Bi�chof Hermann — das Jahr läßt �ih niht mehr
genau be�timmen — die Brüder Johannes und Rudolf die ur-

kundliche Ver�chreibung, die ihnen Hermanns zweiter Nachfolger,
Iohann IT]. Strypro>, unter dem 27. September 1357 erneuerte.
— Die Be�iedelung des Dorfes Schönwalde im Felde Ermen

hatte no<h der Bistumsvogt Bruder Heinrih von Luter (1335 bis

1342) vermutlih einem gewi��en Rapotho übertragen. Doch die�er
�cheint �einer Aufgabe niht gewach�en gewe�en zu �ein. Es man-

gelte an Koloni�ten, die Rodung �<hritt nur lang�am fort, und

chließlih hörte �ie ganz auf. Darum verdoppelte der Landesherr
etwa ums Jahr 1345 dem Rechtsnahfolger Rapothos, einem
Clauco Tidemann, die Hufenzahl, und Bi�chof Johann Strypro&
be�tätigte ihm die erneuerte Handfe�te unter dem 7. Mai 1358. —

Dem An�etzer des Dorfes Schöneberg im alten Bartergau, einem

Jakobus, gab mit Zu�timmung des Bi�chofs Hermann der Vogt
Bruder Bruno von Luter am 4. November 1344 die Gründungs-
urkunde. Der Raubzug der Litauerfür�ten Olgierd, Kyn�tutte und

Patirke vom Januar 1356, der das Barterland völlig verwü�tete,
traf au< das Dorf Schöneberg �{<hwer. Das nahm Bi�chof Jo-

hann [I]. zum Anlaß, ihm die Zins- und Dien�tfreiheit, die nah
der alten Handfe�te bis Lichtmeß 1361 lief, um weitere 3 Jahre
zu verlängern. Nur zur Anlage von Verhauen durften die

Vauern während die�er Zeit herangezogen werden.

Die Gründung des Kirchdorfes Schönfließ oder Strowangen,
wie es �päter hieß, wurde gleihfalls von Bruder Bruno von

Luter in die Wege geleitet. Als Vogt von Poge�anien ver�chrieb
er die Ort�chaft unter dem 21. November 1346 demehrenwerten
Mann Johannes, dem Schulzen von Roghu�en (Roggenhau�en
bei Heilsberg). Doch nicht langeblieb StrowangenDorf. Die gar

zu weite Entfernung, die die Städte Heilsberg und Rö��el von

einander trennte, ließ es rat�am er�cheinen, etwa halbwegs
zwi�chen ihnen noch ein anderes �tädti�hes Gemeinwe�en an-

zulegen. Bi�chof Heinrih 1[1. Sorbom war es, der den Gedanken,
mit dem �i bereits �eine Vorgänger getragen haben motten, in

die Tat um�eßte, indem er dur<h Urkunde vom 30. April 1385
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das Dorf Strowangen zu etner Stadt erhoh, der er den Namen

Bi�chof�tein gab. Aus formellen Gründen erklärte �ein Nachfol-
ger, Bi�chof Heinri<h [V., die Handfe�te der neuen �tädti�chen
Pflanzung für niht rehtsverbindli< und er�tritt auh vor dem

Bi�chof von Samland, Heinrih von Seefeld, im Jahre 1406 ein

ob�iegendes Urteil; dann aber erkannte auh er die Stadt als

�olche an. Wiederholt haben Ermlands Landesherren dem Städt:

chen Bi�chof�tein mehr oder weniger große Waldpläne verliehen,
40 Hufen im ganzen, im Walde Laukemedien �owohl wie im

bi�höflihen Walde bei Lautern.

Doch niht nur im Kammeramt Rö��el, auh im Gebiet vn

Wartenburg hatte die Siedelung no< vor der Aufteilung des

�üdö�tlihen Ermlandes, d. h. vor dem Jahre 1346 einge�etzt.
Schon um 1325 war, wie wir uns erinnern, in der alten Land-

�haft Gunlawken am Nordge�tade des Wadang Sees die Fe�te
Wartenburg erbaut worden, und zu ihren Füßen und in ihrem
Schutze hatte �i<h bald darauf die glei<hnamige Stadt erhoben.
Weiter nah Norden, nah Seeburg und Gutt�tadt zu, wurden

dann in den er�ten Jahren der Regietung Hermanns von Prag
ange�eßt die Ort�chaften Alt Vierzighuben, Süßenthal, Neu Vier-

zighuben und Plutken. Das Gut ‘Alt Vierzighuben — den
Namen erhielt die Be�izung von ihrer Hufenzahl — war eino

Gründung des Braunsberger Schloßvogtes Tilo Lubbeken, dem
es BVi�chof Hermann vermutlih 1343 ver�hrieb. Tilos Witwe

Alheide verkaufte es ums Jahr 1364 an Dietrich von Czecher, der

da�elb�t das gleihnamige Dorf an�eßte. — Die Dörfer Zu�enthal,
d. i. Süßenthal, Neu Süßenthal oder Plutken, �o genannt nah
�einem Lokator- Johannes Ploten, und Ro�enthal oder Neu Vier-

zighuben erwuch�en auf jenen 120 Hufen, die Bi�chof und Kapitel
von Ermland unter dem 30, Augu�t 1344 dem Glottauer Kolle-

giat�tift, das bald darauf nah Gutt�tadt verlegt wurde, von ihren
gemein�amen, im noh unaufgeteilten Gebiet gelegenen Gütern

chenkten. Das Kirchdorf Zu�enthal, das 80 Hufen umfa��en �ollte,
be�tand damals bereits. Als �päter eine genaue Verme��ung
9 Hufen Untermaß ergab, er�eßte Bi�chof Heinrih [TT]. die�e
dem Stift am 24. Oktober 1376, und �ie bilden das Dorf Neu

Süßenthal oder Plutken, dem das Gutt�tädter Kapitel am 30. Sep-
tember 1377 die Handfe�te aus�tellte. — Die An�eßung des Dorfes
Ro�enthal hatte bereits die Urkunde vom 30. Augu�t 1344 vor-

ge�ehen, und �ie wird wohl auch �ofort in die Wege geleitet wor-

den �ein. Die Handfe�te freilich i�t verloren gegangen, und er�t
zum 10. Mai 1356 wird der Ort und zwar unter dem Nameu

Vierzighuben wieder erwähnt. Es i�t das jeßige Dorf Neu Vier-

z1ghuben, wie man es zum Unter�chied von dem etwas älteren,
weiter ö�tlih gelegenen Alt Vierzighuben getauft hat.
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In ‘die �umpf- und �eenreihe Wildnis ö�tlih von Warten:
burg, die den Litauern auf ihren Raub- und Rachezügen �icheren
Ver�te> und willkommenen Unter�chlupf gewährte, wagte �ich vor-

er�t kein deut�her Koloni�t. Wohl aber wurden hier �hon zu

Bi�chof Hermanns Zeiten Angehörige der alten Stammbevölkerung
�eßhaft gemaht. Am 4. September 1346 erhielten die Preußen
Glandim und Cu>en von des Bi�chofs Stellvertreter Johannes
und dem Bistumsvogt Bruno von Luter ein 6 Hufen großes
kulmi�hes Gut beim Dadey See, einem der größten Seen des
Für�tbistums. Die�e 6 Hufen machen zu�ammen mit einem freien
Preußenlehen von der�elben Größe, das unter dem 11. Oktober
2369 in Koytryn am Dadey See vergeben wurde, das heutige
Gut Kathrein oder Kattreinen zwi�hen Wartenburg und Bi�chofs-
burg aus. — Das daran �toßende Gut Schalwen oder Schalwein,
das �pätere Na��en, �eßt �ih zu�ammen aus drei freien Preußen-
leen, die Bi�chof Johann []. unter dem 11. Oktober 1359 dem

Preußen Bagidoten, �einem Bruder, dem Preußen Petirs, und

den Preußenbrüdern Warga��en und Nadrawen verbriefte, die

aber �iher �hon in den vierziger Jahren des 14. Jahrhunderts
hier feßhaft gewe�en �ind.

Y

Als Hermann von Prag den ermländi�hen Bi�chofs�tuhl be-

�tieg, warer bereits ein ehrwürdiger Greis in weißen Haaren,der
gleihwohl,wie der Chroni�t Pla�twich erzählt, den Pflichten �eines
Hirtenamtesgewi��enhaft und �orgfältig nahkam, viel Gutes für
¡eine Kirche tat und in Gei�tlihem wie in Weltlichem treu �i ab-

mühte. Des vor allem i�t Zeugnis die großartige Koloni�ations-
tätigkeit, die während �einer Regierung im Ermland �tatt hattz2.
Freilih �ah er �i< �hon nah kurzer Zeit, �päte�tens im Herb�t
des Jahres 1343, weil Alter und Kränklichkeit �eine Arbeits-

kraft und Arbeits�pannung aufgebraucht hatten, dazu genötigt,
den Domku�tus Johannes Strypro> zu �einer Unter�tützung her-
anzuziehen und ihn zum Vicedominus des Bistums, d. h. zu �ei-
nem Stellvertreter und Mitregenten zu machen,und �eit 1348

erachtete er es �ogar für angebracht, �einen Verfügungen hinzu-
zufügen, �ie �eien unter Beirat des Domku�tosund Vicedominus

Johannes erla��en worden. Doch das �hmälert Hermanns Ver-

dien�te um das Ermland kaum, zumaler, wie gleichfalls Pla�t-
wich berichtet, au<h weiterhin, �oweit es in �einen Kräften �tand,
darüber wachte, daß das ihm anvertraute Bistum keinen Schaden
nahm. Jedenfalls i�t die Vermutung unbegründet, als habe er

aus gei�tiger Schwäche �einem Vicedominus die Zügel der Re-

gierung ganz überla��en mü��en. Dem wider�priht einmal die

von Pla�twihh überlieferte und bezeugte Tat�ache,daß des Bi�chofs
körperlihe Gebrechlihkeit ihn gerade dazu veranlaßt habe, fortan
um �o eifriger der Wi��en�chaft und der Tugend obzuliegen, um



144

�o feuriger �ich der Uebung des Gei�tes zuzuwenden und zur
Mehrung des Glaubens Bücher zu verfa��en. Sodann �teht der:
der Um�tand entgegen, daß Bi�chof Hermann noh im September
und Oktober 1349 in Marienwerder weilte, wo er zu�ammen mit
anderen Schiedsrichtern einen zwi�hen dem Bi�chof Arnold von

Pome�anien und �einem Kapitel ent�tandenen �<hwierigen Rehtz-
�treit �hlihtete, wo er al�o mit der Durchführung einer Angelegea4-
heit betraut wurde, die durchaus klare und �charfe Gei�teskräfte
und gediegene juri�ti�he Kenntni��e erforderte, die er als Doktor
der Dekrete, d. h. als Doktor des kanoni�chen Rechtes, ohne Zwei-
fel be�aß. Er�t ganz kurz vor �einem Tode, am Ende �eines
Lebens, als Studium und Arbeit ihn völlig er�<höpft und auf-
gerieben hatten, umnahtete �ih �ein Gei�t, geriet er, um mit Pla�t-
wih zu reden, in die Kindheit.

Hermanns ge�chultes juri�ti�hes Wi��en und das ihm von

�einer Heimat, von der Prager Diöze�e her bekannte, überaus

rege kirhlihe Synodalwe�en veranlaßten ihn wohl auh, im Erm-
land die Synoden einzuführen, von Zeit zu Zeit die berufenen
Vertreter der Diöze�angei�tlihkeit um �ih zu ver�ammeln, um mit

ihnen wichtige Tirhlihe Fragen zu beraten und zu ent�cheiden.
Auf einer �olchen Synode, die er in der Kathedralkirhe zu
Frauenburg am 1. Juli 1343 abhielt, wurden die Pfarrer ver-

pflihtet, bis zum Fe�te des hl. Michael, bis zum 29. September,
wollten �ie niht der Suspen�ion verfallen, die {hon mehrmals
ausge�chriebene aber niht gezahlte Liebesgabe zu entrihten, wo-

mit die Schulden beglihen werden �ollten, die die ermländi�he
Kirche in Höhe von 300 Mark Silbers hatte aufnehmen mü��en —

die Einkünfte des bi�höflihenStuhles allein hatten dazu niht aus-

gereiht — um die in Avignon bei der römi�chen Kurie für die

Wahl, die Be�tätigung und die Weihe Hermanns �owie für de��en
Rei�e von Avignon nah dem Ermland aufgelaufenen Ko�ten zu

de>en, zumal die Verlegung der bi�höflihen Re�idenz vor

Braunsberg nah Wormditt und die dadur< notwendig geworde-
nen baulihen und �on�tigen Veränderungen auf den dortigen
landesherrlihen Schlö��ern, Mühlen und Vorwerken gleichfails
große Summen ver�chlungen hatten.

Im letzten Jahre der Regierung des Bi�chofs, im Jahre 1349

begann in ganz Preußen und auh im Ermland eine furchtbare
Seuche aufzutreten, der �ogenannte �hwarze Tod. Vom Orient

in die italieni�chen, franzö�i�hen und �pani�hen Mittelmeerhäfen
einge�chleppt, hielt �ie von hier aus ihren dü�teren SGiegeszugdur<
Europa und ließ aller Herzen erbeben. Uuh die Ordenslande

ver�chonte �ie niht. Die abenteuerli<h�ten und un�innig�ten Ge-

rüchte über ihre Ur�ache �<hwirrten durch die Luft und fanden bei

den aufgeregten Volksma��en willigen Glauben. So erzählt der
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Rats�chreiber der Alt�tadt Braunsberg, dem wir die Anlage des

noh erhaltenen, im Ratsarchiv aufbewahrten, mit dem Jahr 1344

beginnenden älte�ten Bürgerbuches der Stadt verdanken, al�o ein

Zeitgeno��e, im genannten Bürgerbuch unter der Auf�chrift: Kunde
von Rumboldus und �eine Tü>ke: „Im Jahre des Herrn 1349

hielt �ich vom O�terfe�t bis zum Fe�t des hl. Gallus (16. Oktober)
im Preußenlande der Jude Rumboldus auf, der da behauptete,
daß er getauft �ei. Die�er Rumboldus hat auf mannigfache Wei�e
durch Gifttränke und Zauber�prüche viele Men�chen getötet, be-

�onders in Elbing, wo vom Fe�te Bartholomäi (24. Augu�t) bis

zum Tage der Geburt Chri�ti mehr als 9000 Men�chen an Gift
gleih�am eines plößlihen Todes �tarben. Eben�o wurde imglei-
chen Jahre in Königsberg eine ungezählte Men�chenmengedahin-
gerafft. Aehnlih war es in Marienburg. Auch in Holland, in

Heiligenbeil, in Frauenburg, in Mühlhau�en �owie im Samland
kamen viele Preußen dur< Gift um. Jn dem�elben Jahre muß-
ten allenthalben in allen Landen viele, �owohl Schuldige wie

Un�chuldige, wegen Giftmi�cherei den Scheiterhaufen be�teigen.“
Daß die große Menge in ihrer erhißten Phanta�ie die Shuld

an der Seuche ohne weiteres den Juden in die Schuhe �chob, iît
vihtig. Au<h mag der Name des getauften Juden Rumboldus
in aller Mund gewe�en �ein. Ob er wirklich exi�tiert hat, i�t gleich-
wohl fragli<h. Gefannt hat ihn der Braunsberger Rats�chreiber
jedenfallsnur vom Hören�agen, und mit der Wahrheit die�er Ge-
rühte �tand es damals bei den �hle<ten Verkehrsverhältni��en
und der Unmöglichkeit der Nahprüfung no �ehr viel �{<limmer
wie heutzutage. Wie kritiklos das Mittelalter �olche Angaben
übernahm, bewei�en die mehr als 9000 Men�chen, die in Elbing
dem �{<hwarzen Tod zum Opfer gefallen �ein �ollen. Elbing hat
um die Mitte des 14. Jahrhunderts überhaupt niht 9000 Ein-

wohner gehabt. Die Verzweiflung, die das Wüten der Seuche
in den Gemütern hervorrief, fand ihren bezeihnenden Ausdru>

in den grau�igen Geislerbanden, die �ih allenthalben, auh in

Preußen und im Ermlande bildeten. In furhtbarem Aufzuge
und in noh fur{<htbarerem Gebahren zogen die�e Banden von

Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Wohin �ie auh kamen, jagten
iie Schre>en und Ent�etzen ein und wurden eine fa�t noh größere
Plage denn die Seuche �elb�t und der unentrinnbare, �chnelle Tod,
den �ie im Gefolge hatte. Als Pap�t KlemensVT].zur Sühne und

Buße 1350 ein Gnadenjahr aus�hhrieb, da pilgerten auh aus

Preußen und aus dem Ermlande ungezählte Tau�ende nah Rom,
um an den Gräbern der Apo�telfür�ten zu beten und die göttliche
Barmherzigkeit um Erbarmen und Hilfe anzuflehen.

Vermutlich hat die Pe�t auh den ermländi�hen Bi�chof Her-
mann von Prag dahingerafft. Er �tarb in der Neujahrsnacht des

10
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Jahres 1350 auf �einem Schloß zu Wormditt, wo er re�idiert
hatte. Am 3. Januar 1350 wurde er im Chor der Frauenburger
Kathedrale, der während �einer Regierung vollendet worden war,

zur leßten Ruhe be�tattet.
Zum Nachfolger Hermanns erkor das Kapitel bereits am

4. Januar 1350 ein�timmig den mit der Prie�terwürde ge�<hmüd>ten
bisherigen Domdechanten Johannes. Es war den Wählern wie
dem Gewählten unbekannt geblieben, daß Pap�t Klemens Y]. noh
bei Lebzeiten Hermanns für die näch�te Erledigung des ermlän-

di�hen Bi�chof�tuhles die Be�ezung des�elben der römi�chen Kurie

vorbehalten und alles wi��entlihe oder unwi��entlihe Dagegen-
handeln für null und ni<htig erklärt hatte. Darum nahm Johannes
die auf ihn gefallene Wahl ohne Bedenken an, ging dann aber,
�owie er Kenntnis von dem päp�tlihen Vorbehalt bekam, nach
Avignon, um dort per�önlich �eine Sache zu führen. Klemens VI.
erklärte die Wahl für ungültig. Doch ernannte er nun �elb�t den

Domdechanten Johannes zum Bi�chof von Ermland. Es bewog
ihn dazu de��en Gelehr�amkeit, die Lauterkeit �eines Lebens,
�eine Sittenreinheit, �eine Ge�chäftskenntnis und �eine übrigen
Vorzüge, vor allem aber der ein�timmig ausge�prohene Wun�ch
�einer Wähler. Durch den Bi�chof Bernhard von Porto ließ er

den neuen ermländi�hen Oberhirten weihen. Die Urfunde
darüber i�t ausge�tellt zu Villanova bei Avignon am 29.April 1350.

Eine päp�tlihe Bulle von dem�elben Tage ge�tattete dem neuen

Bi�chof, ein Darlehen bis zu 3000 Goldgulden aufzunehmen. Ez

�ollten damit wohl �eine Verpflichtungen der römi�chen Kurie

gegenüber und die �on�tigen unvorherge�ehenen Ausgaben gede>t
werden, die �ein Aufenthalt in Avignon verur�aht hatte. Auch
noch eine Ablaßbulle für den der Himmelskönigin, der jungfräu-
lihen Gottesmutter Maria geweihten, no<h immer nit fertig-
ge�tellten Frauenburger Dom erwirkte Johann unter dem

21. Mai 1350 vom Pap�te. Dann trat er die Heimrei�e an und

traf am Tage der hl. Klara, am 12. Augu�t 1350 bei �einer Kirche
ein.

Inzwi�chen hatte der Domku�tos Johannes Strypro>, der

Vicedominus unter Bi�chof Hermann, die gei�tlihe Verwaltung
der Diözö�e, die weltlihe Regierung des Für�tbistums geführt.

Johann l., genannt von Meißen, Érmlands
7. Bi�chof, 1350 bis 1355,

�tammt wahr�cheinlih aus dem Städtchen Belgern in der früheren
Diöze�e Meißen und i�t der Soha eines Franko von Belgern,
weshalb ihm �elb�t der Beiname Belgern gegeben wird. Er hatte
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einen Bruder Heinri<h Franko zu O�chaß in Sach�en und zwei
Schwe�tern, Gertrudis und Sophia, von denen die eine mit einem

Wilhelm von Stel verheiratet war. Als Notar des Hochmei�ters
Luter von Braun�chweig erhielt Johannes im September 1333

ein ermländi�hes Kanonikat, wurde dann gegen Ende des Jahres
1345 Domdechant und 5 Jahre �päter Bi�chof von Ermland.
Wieder be�tieg mit ihm ein Parteigänger des Ordens den erm-

ländi�hen Bi�chofs�tuhl.
Der Chroni�t Pla�twih �childert den neuen Oberhirten als

einen Mann, der mit treuem Bemühen in den Spuren �einer
Vorgänger wandelte und �ich um die Wohlfahrt und den Vorteil
�einer Kirche aus allen Kräften �orgte. Er rühmt �eine charf-
�ihtige Klugheit, �eine erfolgreihe Arbeit, �eine unverdro��ene,
nimmer ra�tende Tätigkeit, �eine bemerkenswerte, hervorragende
Tüchtigkeit. In nichts �tehe er �einen Vorgängern nad, nichts habe
er unver�ucht gela��en, nihts lä��ig betrieben, �ondern alles über-
aus um�ihtig und �orgfältig vorbereitet.

Mit der von dem Chroni�ten an ihm geprie�enen Um�icht und

Sorgfalt ging Bi�chof Johann ]. auh an die Aufgabe, deren

Lö�ung nah wie vor den ermländi�hen Landesherren vor allem
am Herzen liegen mußte, an die weitere Er�chließung und Be-

�iedelung �eines Für�tbistums. Er wurde dabei unter�tützt be-
�onders von den Bistumsvögten, die inzwi�chen ver�chiedentlich
geweh�elt hatten. Auf Br.der Bruno von Luter, der zum leßten
Mal am 192. Dezember 1346 in den ermländi�<hen Urkunden vor-

kommt, war Bruder Nikolaus von Böhmen gefolgt, der �ih Lis

zum 1. April 1348 nachwei�en läßt. Vom 20. November 1349

bis zum 183. Augu�t 1352 wird Bruder Lupold von Erlen genannt.
Ihn er�eßte im Jahre 1353 Bruder Heinrich (oder Friedrih) von

Obart, und nah ihm führte im Jahre 1355 Bruder Gerhard die

Bogteige�chäfte der ermländi�hen Kirche.

Elf Ort�chaften verdanken dem Bi�chof Johann 1. ihre Ent-

�tehung. Im �üdlichen Teil des Feldes Troben bei Gutt�tadt, der

den Namen Barthentroben führte, übertrug er am 25. Mai 1353

dem Preußen Pomenenein kleines Freigut zu preußi�chem Recht,
das dann neb�t zwei anderen preußi�chen Freilehenin das Dorf
Varthentroben oder Battatron aufgegangen i�. Für Vattatron

erhielt �ein Lokator E>khard unter dem 13. Juni 1365 die Hand-
fe�te. — Aus dem weiter nördlih na<h Gutt�tadt zu gelegenen
Stück des Feldes Troben, das um die Mitte des 14, Jahrhunderts
dem Preußen Boydune, den Preußenbrüdern Gerco und Dyngon
und den Preußenfrauen Buyte und Gra��ute gehörte, {huf Bi�chof
Iohann [., indem er dazu nc< eine Anzahl Hufen von der im

O�ten daran �toßenden herr�chaftlihen Heide {<lug, ums Jahr
1355 das bi�<öflihe Vorwerk Althof, d. h. den alten Hof, wie es

10
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nachmals genannt wurde, als etwa 10 Jahre �päter die Bi�chöfe
im Norden von Gutt�tadt �ih ein neues Tafelgut, Shmolainen
mit Ko��en einrihteten, indem �ie zu die�em Zwe> nah und nah
Pro��itten, die ehemalige- Be�izung der Wildenberg, dur<h Tau�ch
in ihren Be�iß brahten. Doch �hon Bi�chof Heinrich 1T1. ließ das
Vorwerk Althof eingehen und ver�chrieb �eine Gemarkung unter
dem 6, Dezember 1386 und dann nohmals in etwas veränderter

Form am 31. Januar 1388 �einem lieben Getreuen, einem ge-

wi��en Elias zur An�etzung des Dorfes Althof.
In dem Walde ö�tlih von Althof und Battatron verlieh

Johann [. kurz vor �einem Tode den Brüdern Alexander und

Jordan von Bay�en 40 Hufen als Gut zu kulmi�hem Recht, wo �ie

bald nah 1355 das Dorf E�chenau austaten, während ihr Oheim
Albert von Bay�en um die�elbe Zeit �üdö�tlih davon auf den

40 Hufen im Walde Wummerithen, die ihm Johann ]. überla��en
hatte, das Gut Grawdekaym oder Grawden, das heutige Dorf
Gradtken an�eßte. — Beim Walde Wummerithen ent�tanden da-

mals auh die Ort�chaften Ottendorf und Wonnenberg. Das Gut,
das jezige Dorf Ottendorf i�t eine Gründung der Familie von

Rogedlen oder Regerteln, denen hier am 25. Mai 1354 Bi�chof
Iohann ]. 60 Waldhufen überließ. Unter dem 16. April 1356 be-

�tätigte Bi�chof Johann []. die Verleihung. — Mit dem Gut, dem

heutigen Dorf Wonnenberg belohnte Johann [. die treuen Dien�te
�eines vertrauten Dieners, des Landme��ers Tilo von Ro�enow.
Da ihn der Tod überra�chte, bevor er den Lehnsbrief hatte aus-

�tellen können, tat dies �ein Nachfolger auf Bitten Tilos unter

dem 1. Oktober 1359, — Gleichfalls zum Lohn für �eine treuen

Dien�te erhielt Johannes von Rudau, der zweite, endgültige Be-

�iedler des Dorfes Krokau, das kölmi�che Gut Zehnhuben bei See-

burg. Der Bistumsverwe�er Domku�tos Johannes und der Bis-

tumsvogt Bruder Lupold von Erlen übertrugen es ihm im Jahre
1350, und am 13. Augu�t 1352 genehmigte Bi�chof Johann ].die

Verleihung und bekräftigte die darüber ausge�tellte Urkunde dur<
Anhängung �eines Siegels.

Wann das Gebiet des herr�chaftlihen Vorwerfks Voigtshof
bei Seeburg gerodet worden i�t, läßt �ich niht genau be�timmen.
Späte�tens muß es unter Johann [. ge�chehen �ein, da unter ihm

auh der ma��ive Ausbau des Schlo��es Seeburg begann. Schon
der Name Voigtshof deutet den Zwe> des Vorwerks an. Es �tand
zur aushließlihen Verfügung des Schlo��es und �eines Vogtes,
der dort �einen Siß hatte. — Das nordwe�tlichvon Voigtshof

gelegene Gut Lichtenhagen hieß ur�prüngli Wuxteniken. Seine

Anfänge reichen bis zum 14. März 1355 zurü>. Damals erhielten
die Preußenbrüder Gerko und Dyngon neb�t ihrem Stammes-

geno��en Boydune 7 Hufen in Wuxteniken als kulmi�hes Gut,
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Den Namen Wurteniken änderte um die Mitte des 16. Jahrhund.
die Familie Lichtenhagen, die Bi�chof Stanislaus Ho�ius mit der

dur die Kriege des 15. und 16. Jahrhunderts wü�t gewordenen
Begüterung am 15. März 1555 neu belehnte, in Lihtenhagen um.

In dem Walde bei Pro��itten und Wang�t �eßte Johannes
von Bay�en vermutlih in der er�ten Hälfte des Jahres 1355 das

Gut, das heutige Dorf Für�tenau an, das ihm dann Bi�chof
Johann [[. unter dem 6. Augu�t 1366 endgültig verbriefte; und
das Gut Bezow (Bö��au), 60 Hufen zu beiden Seiten des Sees

Czei�tem — es i�t der jegige Tei�timmer oder Große Bö��auer
See — ver�chrieb Bi�chof Johann ]. unter dem 22. Januar 1354

den Preußenbrüdern Claus (Nikolaus) und Santirmen von

Vid>kerow. Den größten Teil taten die Brüder als Dorf an

Bauern aus, mit deren Hilfe das Re�tgut Klein Bö��au bewirt-
�chaftet wurde.

Dort, wo die Straße, die Shloß Rö��el mit Schloß Heilsberg
verband, in den Wald Lindenmedie oder La>kmedie eintrat, in

jenen großen, dichten, meilenbreiten, wilden Wald, der die alt-

preußi�hen Gaue Groß und Klein Barten voneinander �chied,
legten die deut�hen Eroberer wohl �ofort, nahdem �ie dort fe�ten
Fuß gefaßt hatten, ein �ogenanntes Wildhaus an, eines jener
früher ge�childerten fe�tungsartigen Blo>häu�er, wie �ie �ih
allenthalbenam Rande der Wildnis erhoben. Burg Ryn nannte

�ih das ermländi�he Wildhaus, das die genannte Straße bei

ihrem Eintritt in den Wald Lindenmedie �perrte und �icherte. Es

lag wahr�cheinlich etwa eine Meile we�tlih von Rö��el am Rynfließ
halbwegs zwi�chen den nahmaligen Ort�chaften Tornienen u. San-

toppen. Frühzeitig war neben dem Ka�tell eine Mühle ent�tanden.
Urkundli<h na<hwei�en läßt �ih die�e Mühle in der Nähe des

Schlo��es Ryn, die Rheinmühle, und das Schloß �elb�t freilih er�t
um die Mitte des 14.Jahrhunderts, als bereits Johann [. auf
Ermlands Bi�chof�tuhl �aß, der dort bei der Rheinmühle und beim

Sg4loß Ryn am 27. Juni 1351 noh 2 Krüge privilegierte.Die

Rheinmühle, früher ein �elb�tändiges Freigut, i�t nah 1772 dem

Dorfe Santoppen angegliedert worden.
'

Nur etwa ein Jahrzehnt i�t Schloß Wormditt die Re�idenz der

ermländi�hen Für�tbi�höfe gewe�en. Sowie die Be�iedelung
des mittleren Ermlandes vollendet war und die Koloni�ten ?n

�eine �üdlihen Gebiete einzudringen begannen, mußte auh der

Siß des Landesherrn verlegt werden. So nahm denn �chon
Johann [. bald nah �einem Regierungsantritt �einen dauernden
Aufenthalt auf der Burg zu Heilsberg, die nun für alle Folgezeit
der Wohn�iß der erml. Für�tbi�chöfe blieb. Sofort ging er daran,
an die Stelle des alten Heilsberger Silo��es, das in der Haupt-
�ache no ein Erd- und Pali�adenwerk gewe�en �ein dürfte, ein
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neues in ma��ivem Mauerwerk zu errihten, das als Re�idenz�chloß
des Landesherrn alle anderen ermländi�hen Schlö��er weit in den

Schatten �tellen �ollte. Doch hat er nur die Fundamente legen und
bis über den Erdboden führen können. Alles andere mußte er

�einen Nalhfolgern überla��en. Auch in Rö��el und Seebu-g
begann er den Bau neuer, fe�ter Burgen aus Findlingsblö>en
und gebrannten Ziegel�teinen; aber auh hier kamen die Ar-

reitenwährend �einer Regierung niht über die Grundmauern

Hinaus.

Die genannten Schlö��er als �tarke, uneinnehmbare Fe�tungen
auszubauen, veranlaßten den Bi�chof Johann [. die immer häu-
figer werdenden Raub- 1nd Vergeltungszüge der Litauer, die

gerade unter ihm das Für�tbistum {<wer trafen.
Hochmei�ter Dietrih von Altenburg, der noh die Ge�chike des

Deut�chen Ordens gelenkt hatte, als Hermann von Prag den

bi�&öflihen Stuhl vom Ermland be�tieg, war am 6. Oktober 1341

ge�torben. Am 6. Januar 1342 hatte das Generalkapitel zu

Morienburg Ludolf König zu �einem Nachfolger gewählt. Doh
<hon 1345 verfiel er in Shwermut und legte �ein Amt nieder.

Ihm folgte, da er auh nah �einer baldigen Gene�ung auf �einem
Verzicht be�tand, am 23. Dezember 1345 der Ordensmar�chall
Heinri<h Du�emer, der inzwi�chen die Statthalter�haft geführt
hatte. Auch er �ollte niht als Hochmei�ter �terben. Jm September
1351 dankte er ab, und der bisherige Großkomtur Winrich von

Kniprode trat noh in dem�elben Jahre an die Spigze der Ordens-

verwaltung.
Mit den Polen war unterde��en im Juli 1343 zu Kali�ch der

Frieden vereinbart und bald darauf zu Jnowrazlaw von König
und Hochmei�ter feierli<h und eidli<h bekräftigt worden. Mit dem

Erzbi�chof von Riga und den Livländern herr�chte ein erträgliches
Einver�tändnis, und �o konnte der Orden �eine Aufmerk�amkeit
wieder voll und ganz den Litauerkämpfen zuwenden. Der ur-

iprünglihe Zwe> der�elben, die Ausbreitung des Chri�tentums
und die Bekehrung der Heiden, {<hwand dabei mehr und mehr,
wurde bloßer Schein und Vorwand. Sie bildeten �h, um modern

zu �prechen, allmähli<h zu einem ritterlihen Sport aus. Nament-

li< �eitdem König Johann von Böhmen, der für den er�ten
ritterlihen Kämpen �einer Zeit galt, in die litaui�hen Wälder ge-
ritten war, wurde es bald für jeden Ritter zur Ehren�ache, �einem
Bei�piel zu folgen. Nicht �elten wurden Litauerrei�en lediglih
deswegen unternommen, weil eine größere Anzahl fremder Für-
�ten und Ritter nah Preußen gekommen war, die man doh niht
unverrichteter Sahe wieder heimziehen la��en durfte. Freilich
blieb die Vergeltung niht aus, be�onders als na<h dem Tode des

Litauerkönigs Gedimin �eit 1342 �eine kriegeri�chen, tatkräftigen
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Söhne Olgierd und Kyn�tutte über die litaui�hen Grenzlande
herr�hten. Fa�t alljährlih brachen die beiden Großfür�ten in Liv-

land oder Preußen ein, brannten 1346 Ra�tenburg nieder und

heerten bis ins Samland hinein. Im Winter 1347 dur�treif-
ten �ie das Barterland bis nah Rö��el und Gerdauen hin und er-

reihten no< Friedland in Natangen. Im Herb�t aber drangen
�ie auf dem nördlihen Wege nah Ragnit vor, zogen durch den

Grauden, den �umpfigen Wald we�tlih von der In�ter, bis nah
In�terburg und Wehlau, brannten Wehlau auf, über�chritten den

Pregel und plünderten alles Land um die untere Alle. Ein großer
Sieg des Ordens am 2. Februar 1348 an der unteren Strebe,
einem Nebenfluß der Memel unterhalb Kownos, verleidete ihnen
zwar das Wiederkommen für eine Weile; aber �hon im zweiten
Jahre der Regierung Winrichs von Kniprode, im Winter 1352,
fielen �ie wieder, über das fe�t zugefrorene Kuri�che Haff �etend,
ins Samland ein und poten de��en nordö�tlihen Teil gänzlih
aus. Eben�o durchbrachen �ie im Februar 1353 durch plöglichen
Ueberfall die Verhaue in der Wildnis, �türmten bis in die Gegend
von Rö��el vor, mordeten und heerten auf die �{<re>li<�te Wei�e,
�chleppten über 1500 Gefangene zu�ammen und zogen dann eilig�t
mit ihrer Beute davon. Der Ver�uch, den der ermländi�he Bis-

tumsvogt Bruder Heinrih Obart und der Ordensritter Heinrih
von Kranichfeld machten, ihnen ihren Raub wieder abzujagen,
mißglüd>te und brahte die Genannten �elb�t in die Gefangen�chaft
der Litauer. Im Winter 1353 auf 1354 überrumpelten dann die

Großfür�ten Stadt und Schloß Alt Wartenburg, brannten �ie auf
und meßeltenBürger u. Burgleute bis auf den leßtenMann nieder.

Ein Jahr �päter, am 30. Juli 1355, �tarb Bi�chof Johann ]. von

Ermland. Er �cheint �einen frühen Tod geahnt zu haben: Voraus-

hauend in demütigem Sinne, wie unbe�tändig das Leben i�t und

daß alles Seiende offen�ihtli<h zum Nicht�ein �trebt, hatte er 19

Tage vorher, am 11. Juli �ein Te�tament gemaht, dur< das er

zwei �tändige Vikarien an der Frauenburger Domkirche für �eine
beiden Neffen Wilhelm und Johannes von Stehl �tiftete. Das an

der Te�tamentsurkunde hängende, wohlerhalteneSiegel Jo-

hanns [. zeigt in einer goti�h verziertenNi�che die Figur eines

Bi�chofs im oberhirtlihen Gewande und in gewöhnlicherStellung,
unter deren Füßen das Fomilienwappen (ein Adler im Begriff,
na der linken Seite aufzufliegen)zu �ehen i�t. Die Um�chrift,die

aus lauter großen lateini�chen Buch�taben, �ogenannten Majuskel-
bu�taben be�teht, lautet: Sig(illum) Joh (annis) Ep (iecopi)
Eccles (iae) War (miensis) : Giegel Johanns, des Bi�chofs der

ermländi�hen Kirche.
:

Nach Iohanns [. Tode wiederholten �ih bei der Bi�hofswahl
die Vorgänge desJahres 1350. Wiederum hatte derPap�t durch ein
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be�onderes Dekret �ih die Be�ezung des ermländi�hen Bi�chofs-
�tuhles no< bei Lebzeiten Johanns [. vorbehalten. Wiederum
war den Domherren in Frauenburg die�er päp�tlihe Vorbehalt
unbekannt geblieben, und �o erkoren �ie am 3., oder wie Pla�twich
meldet, �hon am 2. Augu�t 1355 ein�timmig ihren Domku�tos, den

Prie�ter Johannes, zum Hirten der Diöze�e. Wiederum ging der

Erwählte na<h Avignon und trug Innocenz VI. �eine Sache vor.

Wieder wurde die Wahl für ungültig erklärt, wieder mahte dann

aber der Pap�t mit Rück�iht auf das Wohl der Diöze�e aus väter-

liher Milde den vom Kapitel �o einhellig Erwählten, nahdem er

�ih von de��en Würdigkeit überzeugt hatte, zum Hirten des ver-

wai�ten Bistums und ließ ihn �oglei<h dur< den Kardinalbi�chof
Talairand von Albano weihen. Die päp�tlihe Urkunde, die das

alles berichtet, i�t ausge�tellt zu Avignon am 17. November 1355.

Doch �cheint Johannes noch bis in den Januar des näch�ten Jahres
hinein bei der Kurie geblieben zu �ein, wie be�onders die unter

dem 12. Januar 1356 der ermländi�hen Kathedrale von Jnno-
cenz VI. gewährte Ablaßbulle �chließen läßt. Er�t am 2. April
1356 traf der neue Vi�chof im Ermland ein. Am 10. Mai vollzog
er zu Frauenburg �eine er�te Amtshandlung als Landesherr, in-
dem er zu�ammen mit dem Domkapitel dem Kollegiat�tift in Gutt-
�tadt die Dörfer Damerau und Steinberg überwies.

Zu Avignon �oll �i, �o �teht in der aus der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts �tammenden „Hausordnung oder Lebens-

wei�e auf dem Schloß Heilsberg“, in der Ordinancia castri

Heylsberg, wie der lateini�he Titel lautet, einer für die Kultur-
und Sittenge�chichte des mittelalterlihen Ermlandes äußer�t wih-
tigen Quellen�chrift, zu le�en, mit Bi�chof Johann [1. folgende
intere��ante Begebenheit zugetragen haben: „Nach dem Heimgange
des ehrwürdigen Vaters, des Bi�chofs Hermann �eligen Gedächt-
ni��es, wurde Herr Johannes Striffro>k, der �ein Stellvertreter

war an 20 Jahren oder noh länger, Domherr der Kathedrale,
re<tmäßig gewählt.“ (Hier i�t dem Verfa��er ein Irrtum unter-

gelaufen: Nicht 20, �ondern nur 7 Jahre war Johannes Stryp-
ro> der Stellvertreter Hermanns gewe�en, und niht nah Her-
manns, �ondern er�t na<h Johanns ]. Tode wurde er zum Ober-

hirten erkoren). „Der begab �ih zur Be�tätigung mit zwei Dom-

herren an die römi�he Kurie, wobei er 3 Junker zu �einer Be-

dienung mitnahm, darunter einen Nikolaus, der �ein Kämmerer

war, den Sohn eines Ritters namens Gerke, eines Preußen vom

Vorwerk Hohenberg (bei Heilsberg). Als die an die Kurie

kamen, ver�ahen �ie �ich mit der Wahlurkunde und mit einigen
Ge�chenken. Die�e Ge�chenke trug der genannte Nikolaus, der

Prager Student war, zum Pala�t des Pap�tes, um �ie dem Hei-
ligen Vater zu überreihen. Als die Urkunde vorgewie�en und
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die Angelegenheit unter�uht war, rihtete der Heilige Vater an

den Erwählten die Frage: „Welches Volkes i�t die�er Knabe da?“

Der Erwählte erwiderte: „Es i�t ein Preuße.“ Der Pap�t bra
voller Verwunderung in die Worte aus: „O heilig�ter Gott!
Sind die Preußen �o wohlge�taltet? Uns i� ge�agt worden, daß
ec ein häßlihes und mißge�taltetes Volk i�t.“ Pap�t: „Kann der

Knabe le�en?“ Es wird bejaht. Pap�t: „Sohn, kann�t Du le�en?“
„Ja, Heiliger Vater!“ „Bi�t Du in Deiner Sprache ganz zu
Hau�e?“ Er antwortete: „Ja, Heiliger Vater!“ Pap�t: „Man
bringe ein Buh! Sohn lies! Ver�teh�t Du den Sinn des Gce-

le�enen?“ Er antwortete: „Ja!“ und erklärte die Stelle u�w.
Nach einer kleinen Pau�e �agte der Pap�t zum Erwählten: „Herr
Elektus, ver�teht Jhr die Sprache jenes Landes?“ Der erwiderte:
„Nein.“ Darauf der Pap�t: „Und wie könnt Ihr Euch denn
mit ihnen ver�tändigen?“ Er antwortete: „Durch einen Tolken“

(Dolmet�h). Der Pap�t: „Das i�t mißlih, das Volk durch einen

Tolken zu unterwei�en. Es i�t eine junge Pflanzung. Es wäre

notwendig, daß �ie mögli<h�t viele von ihrer Sprache hätten.
Der allmächtige Herrgott �andte �eine Jünger in die ganze Welt.
Die wurden getrieben vom heiligen Gei�t und ver�tanden alle

Arten von Sprachen. Die brachten viel Frucht.“ Nach einem

Weilchen�agte der Pap�t zum Erwählten: „Die�er Sohn hier
würde nah �einer Sprache der dortigen Kirhe würdig �ein“;
und er fuhr fort: „Sohn, jene Kirche verleihen wir Dir und ver-

trauen Dir das Volk dort an auf Deine Seele.“ Und �o gingen
�ie aus dem Pala�te. Als nun be�agter Nikolaus �einen Herrn
in Nöten und Aeng�ten �ah, �pra<h er zu ihm, �obald er in der

Herberge war, mit heiterer Miene: „Ehrwürdiger Herr, �eid niht
traurig und bekümmert! Obwohl mi<h der allmächtige Gott be-

achtet und Seine Heiligkeit, der Pap�t mih mit die�er Kirche
bedacht hat, deren ih niht würdig bin, �o verzihte ih darauf
zu Gun�ten Eurer Väterlichkeit. Jh hoffe zu Gott, daß Eure

Väterlichkeit meine Demut und Ergebenheit niht verge��en wird.“

Er ver�prahs und antwortete: „Deiner Demut und Ergebenheit
werde ih eingedenk �ein die Tage meines Lebens.“ Am andern

Tage gingen �ie wieder zum Pala�t des Pap�tes, wo Nikolaus

knicend mit gefalteten Händen dem HeiligenVater Dank ab-

�tattete und auf die ihm verliehene Kirche verzichtete mit der

demütigen Bitte, daß �ein Herr Elektus be�tätiget würde.“ So

gab der Heilige Vater �eine Zu�timmung und be�tätigte den Elek-

tus in Gemäßheit der Wahlurkunde.“ Damals aber �eien, �o
berihtet die Hausordnung auf Schloß Heilsberg weiter, Erm-

lands Bi�chöfe dur<h den Herrn Pap�t verpflichtet worden, in

ihrem Schloß zu Heilsberg eine Schule für 12 junge Preußen
zu unterhalten, damit die Preußen wenig�tens eine Anzahl



154

Gei�tliher hätten, die ihnen in ihrer Sprahe das Wort Gottes
verkünden könnten. In der Tat habe Bi�chof Johannes Striff-
ro> die Shule im Schloßgarten oder im Gewölbe der Küche, wo

no< Türen und Fen�ter zu �ehen �eien, eingerichtet.
Die Erzählung in die�er Form i� wohl niht ge�chichtlich,

doch hat �ie �icher einen ge�hihtlihen Untergrund. Eine bi�<höf-
lihe Schule gab es, wie aus den Urkunden er�ihhtlih i�t, bereits
unter Bi�chof Hermannn auf Schloß Wormditt, und die�e dürfte
dur< Bi�chof Johann Strypro> nah der neuen Vi�chofsre�idenz
Heilsberg verlegt worden �ein. Daß Nikolaus von Hohenberg in

einem be�onderen Vertrauensverhältnis zu Bi�chof Johann T1.

ge�tanden hat, bezeugen gleichfalls die Urkunden.

Johann Il. Stryprock, Erm�lands 8. Bi�chof,
1355 bis 1373,

war nahezu ein Men�chenalter hindur<h, nahweislih �eit dem

14. Oktober 1328, ermländi�her Domku�tos gewe�en, hatte auch,
wie �chon erzählt wurde, unter Bi�hof Hermann 7 Jahre lang
als Mitregent und von de��en Tode an bis zum Regierungs-
antritt Johanns [. als Generalverwe�er die Diöze�e und das

Für�tbistum verwaltet, war al�o ein in den Ge�chäften bewander-
ter und mit Ermlands Verhältni��en vorzüglih vertrauter Präl ät.

Seine Familie �cheint bereits �eit geraumer Zeit in Preußen
an�ä��ig gewe�en zu �ein; denn �hon um 1337 kommt ein Albert

Stry�ro> in Elbing vor, und des Bi�chofs Bruder Reyniko
(Reinker) Stryphtero> oder Striperok wird am 29. November 1349

Bürger von Braunsberg. Um 1358 i�t er Be�ißer von Schafsberg
bei Frauenburg. Die Strypro>s �tammen vermutlih aus Lübe>,
wo �i<h ums Jahr 1324 ein Luderus Strypro> als Ratsherr nach:
wei�en läßt.

Johann ] ]., der noch als Bi�chof des öfteren in den Urkunden
mit �einem Familiennamen Striphrok genannt wird, war ein

energi�cher, zielbewußter Mann, der den Hirten�tab und das

Regenten�zepter niht nur zum Schein trug. Die von �einem
Vorgänger begonnenen Schloßbauten zu Heilsberg, Rö��el und

Seeburg führte er eifrig fort und vollendete �ie zum Teil. Auch
�on�t war er bemüht, das Glü> und den Wohl�tand �eines
Ländchens zu heben. Die Litauer hatten unter der Führung
ihrer Großfür�ten Olgierd, Kyn�tutte und Patirke wiederum im

Januar 1356 mit einem �tarken Heer das Ordensgebiet heim-
ge�ucht, waren bis in die Gegend von Allen�tein und Gutt�tadt
vorge�türmt, hatten im �üdlihen Ermland eine Reihe von Dörfern
oufgebrannt, alles umher verheert und verwü�tet und waren dann
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mit reicher Beute davongezogen. Auh machten �i< no< immer

die Folgen des �hwarzen Todes bemerkbar, der fa�t während der

ganzen Regierungszeit Johanns ]. in Preußen und im Ermland
geherr�<ht hatte.

JohannIk. ließ es �ih angelegen�ein, die dadurchent�tandene
Not, wo er nur konnte, zu lindern. Sein Hauptaugenmerk richtete
aber auc er auf die Er�chließung und Nußbarmachung der noh
unbe�ezten �üdlihen Gebiete des Für�tbistums. Im ö�tlichen
Teil des Kammeramtes Heilsberg ent�tanden unter ihm die Ort-

haften Schwengen, Bleichenbart, Ker�hdorf, Kleiditten und

Reich�en, im we�tlihen Teil. das Gut Zechern. Von den 25 Hufen
des im O�ten des großen Waldes, des heutigen Wichertshofer
For�tes gelegenen Feldes Swaymen oder Schwengen be�timmte
— es ge�hah etwa ums Jahr 1360 —der Bi�chof 24 Hufen zu
4 freien Preußenlehen, von denen er eins in der Größe von

6 Hufen den Preußenbrüdern Sande und Gunto und ihren Neffen
Preymoke, Winico und Tuorine ver�chrieb. 1 Hufe blieb dem in

Swaymen befindlichen bi�höflihen Ei�enhammer vorbehalten.
Etwa 2 Meilen ö�tli<h von Heilsberg zog �ih das altpreußi�che

Feld Plekebart hin. Unter dem 1. Oktober 1359 übertrug
Johann [7]. den Brüdern Heinrih und Albert von Buxen oder

Bay�en 20 Hufen im genannten Felde als kulmi�hes Gut zum

Austau� für 20 Hufen, die �ie vordem in Wusla> und Schulen
ihr eigen genannt hatten... Sier �eßten �ie das Gutsdorf Pleke-
bart, das heutige Bleichenbart an.

Auch Ker�chdorf, Kleiditten und Reihh�en wurden um jene
Zeit ausgetan. Die älte�te Handfe�te des Dorfes Ker�chdorf i�t ver-

loren gegangen. Bekannt i�t nur, daß Kir�tansdorf, das i�t eben

Ker�chdorf, von Bi�chof Johann ]]1. dem Shulzen Heinrich, ge-
nannt von Bludow, ver�chrieben wurde, und daß Heinrih [][.
die Ver�chreibung am 30. September 1376 erneuerte. — Klei-

ditten und Reich�en �ind alte Preußen�iedelungen. Am 3. Sep-
tember 1361 verlieh der Landesherr dem PreußenGe�teke 3 Hufen
im Dorf Kleyditen zu preußi�hem Recht als Freigut, und Bi�chof
Seinrih TIT. verbriefte am 11. Juli 1376 von den 17 Hufen
weniger 8 Morgen im Feld Kleyditen, die bisher preußi�che
Bauern zu preußi�chem Recht inne gehabt hatten, den Brüdern

Nadrawen und Petrus 5 Hufen, dem Kuniko 5 Hufen, den Brü-

dern Heinri< und Nikolaus 3 Hufen und 11 Morgen und dem
Clauko ebenfalls 3 Hufen und 11 Morgen als kulmi�che Zinsgüter
mit dem Recht der Bienennußung. Das Wehrgeld �ollte ihnen,
obwohl �ie Preußen waren, in der Höhe zu�tehen, wie es den mit

kulmi�hem Recht Begabten zu�tand. — 8 Hufen im Felde Rey�en
beim Dorfe Krekollen wurden am 24. Juli 1362 als kölmi�ches
Freigut dem Preußen Tulne zuteil, und neben ihm erhielten die
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Preußenbrüder Stephan und Hanko, die Söhne des ver�torbenen
Schudden von Bludyn, am 283. Februar 1382 gleichfalls in Rei��en
5 Aer- und 1 Waldhufe als kulmi�ches Zinsgut.

Das Gut Zechern hat �einen Namen von dem ermländi�chen
Va�allen Theoderich (Dietrih) von Czecher, einem Verwandten
des Bi�chofs Johannes Strypro>. Gegen 7/4 Hufen At>erland
�amt der dazu gehörigen Heide, die Dietrich von Czecher in Pro-
litten,dem �päteren Shmolainen, be�aß — A>erland und Heide
dürften das nahmalige bi�<höflihe Vorwerk Ko��en ausmachen,
das dann an das Gutt�tädter Kollegiat�tift fiel — tau�chte er vom

bi�höflihen Stuhl 64 Hufen A>erland und 15 Hufen Heide an

der Alle bei Wurlauken (Sperlings) ein, die ihm Johann []. unter

dem 3. Oktober 1366 verbriefte.
Die Be�iedelung des Kammeramtes Gutt�tadt brahte Bi�chof

Johann ][][.bis auf ein kleines Stü �üdlih vom Leimangel See

zum Ab�chluß. Im We�ten des genannten Sees, im Walde zwi�chen
Queegs, Glottau und Ro�engarth, verlieh er dur<h Urkunde vom

12. April 1364 dem Mei�ter Petrus, einem in der Zimmermanns-
kun�t wohlerfahrenen Mann, der die�e �eine Kun�t in den Dien�t
der ermländi�hen Kirche ge�tellt hatte, zum Lohn dafür ein

6 Hufen großes kulmi�ches Zinsgut, das ur�prünglich der Zimmer-
mannshof hieß und �päter den Namen Wölken erhielt. — Jm
Südo�ten des Leimangel Sees, auf dem altpreußi�hen Felde
Cabicaym am rehten Ufer der Alle hatte �hon Bi�chof Heinrich 1.

Fleming im Jahre 1284 einige Stammpreußen an�ä��ig gemacht.
Doch i�t es zweifelhaft, ob die An�iedelung �ih gehalten hat. Jo-

hann [T1]. tat nun am 26. April 1361 auf dem Felde Cabecaymen
niht weniger als 17 freie Preußenlehen aus, 16 zu je 4 Hufen,
i zu 6 Sufen. Sie bilden die heutigen Freidörfer Ober Kapkeim
und Unter Kapkeim. — Im Nordo�ten vom Leimangel See an der

Alle erwuchs um die gleiche Zeit das Freidorf Shwuben. Unter

dem 24. Juli 1362 ver�chrieb der Landesherr dem Preußen Ber-

wi>e Pa�iawten im Felde Swoben zwi�chen den Seen Lymaio
(Leimangel), Stoboix, Kamynes und der Alle ein kulmi�ches Gut

von 5 Hufen, und am 7. Februar 1363 �eßte er da�elb�t 7 freie
preußi�he Reiterlehen zu je 3 Hufen an. — Am 13. Dezember
1362 erhielt ein Nikolaus Clunder die Handfe�te für das weiter

ö�tlih gelegene, nah ihm benannte Dorf Clunderswalde,aus dem

im Laufe der Zeit ein Klingerswalde geworden i�t. — Wohl �hon
in den er�ten Jahren �einer Regierung hatte Bi�chof Johann
Strypro> einem Johannes Grunow die An�eßung eines Dorfes

übertragen, das au< den Namen des Lokators tragen �ollte. Dem

Rechtsnachfolger Grunows, dem Schulzen Johannes Klingenberg,
ging die Verleihungsurkunde des Dor�es Grunau — es i�t die

heutige Ort�chaft Gronau nordwe�tlih von Gutt�tadt — durch
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eine Feuersbrun�t verloren, und darum erneuerte �ie ihm der

Bi�chof am 4. September 1364.

So war die ganze Gutt�tädter Gegend in fe�ten Händen; denn

bas nördli<h von Gronau gelegene Dorf Ro�enbe> i�t nah einem
Vermerk im Taufbuch von Benern er�t im Jahre 1729 mit Bauern

be�eßt worden. Bis dahin gehörte �eine Gemarkung wohl als
Wald zum bi�chöflihen Ti�ch.

Vorallem aber drangen die Koloni�ten während der Regie-
rung Johanns Ik. in das Gebiet ein, das die Teilung von 1346
dem Bi�chof zugewie�en hatte. Zunäch�t ward hier die Verbin-
dung zwi�chen Gutt�tadt und Wartenburg herge�tellt. Jn dem
Walde, der �ih zwi�chen den beiden Städten fa�t ununterbrochen
hinzog, ent�tanden ra�h nacheinander die Ort�chaften Groß Dame-
rau, Tolla>, Jadden und Alt Wartenburg. Bald nah �einer
Rückkehr aus Avignon überwies Johann ]J]. Strypro> unter dem
10. Mai 1356 dem Kollegiat�tift zu Gutt�tadt zwi�chen Süßenthal,
Vierzighuben und Ro�enau 60 Waldhufen, auf denen die Stifts-
herren unmittelbar darauf das Gutsdorf Groß Damerau grün-
deten, de��en Name �chon �eine Ent�tehung mitten im Walde
dartut. — 2 Jahre �päter, zum 14. Mai 1358 wird das Dorf
Tollauke, das jetzige Tolla> erwähnt. Es �ollte nah dem Willen
der Landesherr�chaft Breitenfeld heißen; do< vermochte �ih der

deut�he Name nicht zu halten. Am 5. Februar 1369 erhielten
die beiden Vettern Johannes und Müntraw vom Landesherrn
für Dorf Breitenfeld die Handfe�te. — Zur An�eßung des

Dorfes Hoenveltcz (Hohenfeld) übertrug der Bi�chof ganz in

der Nähe von Tolla> unter dem 28. Mai 1369 dem

Preußen Gedethen 44 Hufen zu kulmi�hem Recht, von

denen Vandus, der Vater des Lokators, und �eine Söhne,
die Preußen Dyngon, Merow und Georg, 4 Hufen zu einem

Reiterdien�t nah kulmi�hem Recht erhielten. Auch hier ver�chwand
bald die deut�he Bezeihnung Hohenfeld. Nah dem Gründer Ge-

dethen nannte �i der Ort �ehr frühe Gedden oder Jadden. —

An der Stelle der von den Litauern im Winter 1353 auf 1354
voll�tändig zer�törten Stadt Wartenburgaber,_am Nordge�tade
des Wadang Sees, erwuhs wohl wenig päter, jedenfallsnoch in

den er�ten Jahren der Regierung Johanns II. das Kirchdorf
Alt Wartenburg. Erwähnt wird es in den Urkunden das er�te
Mal zum 5. Februar 1369. Die verloren gegangene Handfe�te
erneuerte Bi�chof Heinrih [1]. dem Alt Wartenburger Schulzen

Heinrih von Blanken�ee unter dem 9. Juli 1376.

Au die Wildnis zwi�chen Seeburg und Wartenburg wurde

damals von den Siedlern in rü�tigen Angriff genommen. Jm

preußi�hen Dorf Lekotiten, dem heutigen Lekitten, das der Ein-

fall der Litauer vom Jahre 1356 �hwer getroffen hatte, verbriefte
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Johann Strypro> am 19. Juni 1358 den Preußenbrüdern San-
tirmen, Preymok und Sanglande zu�ammen mit den Preußen-
brüdern Gedriks, Nerwiks und Baydoths neb�t ihren Verwandten
ein 4 Hufen großes preußi�hes Freigut. Am 12. Juli 1364 ver-

lieh er dem Rö��eler Burglehnsmann Petrus Muel im Felde
Lekotiten 6 Freihufen nah kulmi�hem Recht zu einem Reiter-

dien�t, und unter dem 18. Oktober 1381 ver�chrieb Heinrih [I]1.
�einem getreuen Diener und Junker Tilo Strube im gleihen Feld
12 Hufen als kulmi�hes Lehngut. — Gleich Lekitten dürfte Derz,
wie �hon der Name vermuten läßt, ein alter Preußenort gewe�en
�ein. Seit 1358 taucht es in den Urkunden auf. Am 14. Oktober
1376 überträgt Bi�chof Heinrih [[]. einem Hermann Foy�an die

An�etzung des Dorfes Derz zu kulmi�hem Recht.
Zwi�chen Tolla>, Wonneberg, Derz und Ottendorf hatte

Bi�chof Johann [1]. �einem Getreuen, dem Heinrih Fleming von

Wu�en, als Lohn für �eine eifrige Dien�tbefli��enheit 50 Waldhufen
nach kulmi�hem Recht zu einem Reiterdien�t überla��en. Die Ver-

�chreibung darüber �tellte er ihm unter dem 14. Mai 1358 aus.

Die Begüterung, die Heinrih Fleming wohl �ofort mit Schar-
werksbauern be�eßte, nannte �i<h Flemingswald. Es i�t das heutige
Kirchdorf Fleming. — Die Handfe�te des benahbarten Kirchdorfes
Lemkendorf, das dann �päter in Groß- und Klein Lemkendorfzer-
fiel, i�t frühzeitig verloren gegangen. Die Siedelung, die �i �eit
dem 13. April 1363 nahwei�en läßt, hieß anfängli<h Brunsdorf,
vermutlih nah ihrem Lokator, der den Namen Bruno geführt zu

heben �cheint. — SGüdö�tlih von Lemkendorf na< der Stadt War-

tenburg zu erwuhs noch in den legten Jahren der Regierung
Johanns [1]. das Dorf Kronau, de��en Lokator Konrad Widow

aber er�t von Bi�chof Heinrih [TT]. am 6. Dezember 1378 mit der

Ver�chreibungsurkunde beliehen wurde. Der �üdliche Teil der Ge-

markung von Kronau, das jetzige Gut Klein Kronau, wurde ums

Jahr 1567 dur<h Bi�chof Stanislaus Ho�ius zum bi�chöflichen
Vorwerk Wartenburg ge�chlagen.

Unter den Koloni�ten, die nah der Aufteilung des �üdlichen
Ermlands den dortigen bi�höflihen Anteil er�chlo��en, entfaltete
be�onders Dietrih von Czecher, der Verwandte, der Neffe Jo-

hanns ITLI., eine ungemeine Rührigkeit. Zu der�elben Zeit, da er

von Alheide, der Witwe des Braunsberger Burggrafen Tilo

Lubbeken, das Gut Vierzighuben käufli<h erworben hatte, ver-

�chrieb ihm �ein bi�höfliher Oheim am 15. Augu�t 1364 auf
Drängen des Kapitels und auf Bitten des Bistumsvogtes, des

Deut�chordensbruders Johannes von Sulen, 85 mit Vierzighuben
grenzende, von Sümpfen dur<�eßte Waldhufen als kulmi�hes
Lehen. Der See Wip�ow, der heutige Wip�er See, war in die

Hufen mit eingerechnet, die �i< nah O�ten gegen den Seeburger
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Stadtwald und die Wildnis hin er�tre>ten. Schon unter dem

30. September 1372 gab und verlieh Dietrih Czecher dem ehr-
baren Mann Hannus Segilkowen 60 Hufen des ihm zugewie�enen
Waldes zur Be�iedelung. In die�e 60 Hufen teilen �i< heute
die Ort�chaften Kir�chdorf, Eichen�tein, Prohlen, das anfänglih
Pralsdorf hieß, und Kolla>ken. 24 weitere Hufen beim See

Wyp�owen tat Dietrich, der �elb�t, wie es �cheint, in Seeburg
�einen Wohn�ig hatte, am 30. April 1373 an die Preußenbrüder
Koytiten und Tolnegen zur An�ezung eines Dorfes aus, das

den Namen des Sees erhielt, an dem es lag, den Namen Wip�ow
oder Wieps.

In dem �umpf- und �eenreihen Waldgebiet, das �i< im

We�ten und Süden der Stadt Wartenburg vom Wadang See
über den Umlong-, Kirmas- und Aar See bis hin zum
Daumen-, Pi��a- und Debrong See zog, �aßen von Alters her
Angehörige der Stammbevölkerung. Als Fi�cher, Jäger und
Beutner trieben �ie hier ihr We�en. Die zwei Men�chenalter
hindurch, die �eit der Eroberung des Landes vergangen waren,

hatten �ie unge�tört ihrer Be�chäftigung nachgehen können, und

ihre Zahl war niht unbeträchhtlih ge�tiegen. Wohl �hon immer

hatten �ie von den Erträgen der Jagd, des Fi�hfanges, der

Vienenzuchtden Zehnten für die Landesherr�haft an den

Kämmererdes Bezirkes abführen mü��en. Jett, wo das übrige
ermländi�che Land bereits er�hlo��en und be�iedelt war, kam auch
an �ie die Reihe, �eßhaft zu werden. Alle die Ort�chaften, die
unter Vi�hof Johann Strypro> zwi�chen Wadang- und Daumen
See gegründet wurden, Schippern, Lengainen, Caplitainen,
Sapuhnen, Kroplainen, Mokainen, Odritten, Hir�hberg, Kir{h-
lainen, Kußborn, Daumen und Debrong, zeigen �hon dur ihre
Namen an, daß Preußen ihre er�ten Bewohner waren.

Schippern, de��en Privileg niht mehr vorhanden i�t, hieß
ur�prünglih Schipperkaim, d. h. Schipperdorf. Es wird zwarer�t
zum Jahre 1405 als Nalhbarort des Dorfes Lengainen in den

Urkunden erwähnt, doch i�t es ohne Zweifel gleihzeitig mit

die�em ange�eßt worden; und Dorf Lengainen, von dem �ih �päter
das gleihnamige Gut abzweigte, erhieltam 28. Juni 1364 von

Bi�chof Johann [1]. die Handfe�te. Seine Lokatoren waren die

Preußenbrüder Gedeke und Hannike. — Zu beiden Seiten des

alten Sortexflu��es — es i�t aller Wahr�cheinlihkeit nah der

heutige Umlong- oder Kirmasfluß, der dur den Eli�abethkanal
�eine Wa��er auh na< dem Wadang See abführt — {uf durch
Urkunde vom 18. März 1364 der Landesherr 3 freie Preußen-
lehen zu je 4 Hufen. Das eine ver�chrieb er den Preußenbrüdern
Gedete und Erwi>e, das andere dem Preußen Quemü�yl, das
dritte den Preußen Willune und Petrus. Je einen Freihof von
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gleichfalls 4 Hufen hatten am Sortexfluß, d. h. in Caplitainen,
no< die Preußen My>e, Wi��eke und Hanke Crey�ynne inne.

Die Namen der Be�izer von 2 weiteren Höfen da�elb�t �ind un-

bekannt. 1483 ver�chrieb Bi�chof Nikolaus von Tüngen den Ein-

wohnern von Caypletain die 28 Hufen, die �ie bis dahin zu preu-

ßi�hem Recht gehalten hatten, zu kulmi�hem Recht. — Zu kul-

mi�hem Recht erhielt au<h Hanneko Stapon unter dem 16. No-
vember 1367 das 10 Hufen große Gut Sapon oder Sapuhnen
am See Kerme��e, dem jekigen Kiriaas-See. — Gleichfalls am

Kirmas-See ent�tand im Feld Cautyn das freie Preußendorf
Cropolin oder Kroplainen. Seine 22 Hufen überließ Bi�chof
Johann [1]. dur Urkunde vom 12. Juli 1364 den eng mitein-

ander verwandten Preußen Glan�oths und Mnyslith, Trene

und Albert, Tulgede und Cropolin, Stenante und Hanco, Pau-
lus und Naf�ute, Anyote und Koyte nah preußi�hem Recht
zu 4 Reiterdien�ten, die jedo<h ruhen �ollten, �olange �ie die

Bienen�tö>ke, die Veuten, în den anliegenden landesherrlichen
Waldungen hüteten und betreuten.

Zur Gründung des Dorfes Grünenwald , das den deut�chen
Namen aber bald in den preußi�hen Moin oder Mokainen

änderte, überwies der Landesherr am 25. Mai 1364 den Preußen-
brüdern Sanglobe und Nicte 40 Hufen zwi�hen dem See

Wummeling (Umlong) und dem Schloß Hir�hberg. Das Recht
der Ort�chaft war das kulmi�he. Nur 4 Hufen erhielten die

Brüder Koytite und Bute zu einem Reiterdien�t nah preußi�hem
Recht. Bi�chof Heinrich [[]. erhöhte die Hufenzahl des Dorfes
Muckyn auf 60 und �tellte am 9. Dezember 1394 dem damaligen
Schulzen Peter Sydel und �einem Sohn Johannes eine neue

Handfe�te aus. — Auch die An�ezung von Odritten reiht in die

Regierungszeit Johanns [1]. zurü>. Jm Felde Kir�yn beim

Schloß Hir�chberg verlieh er den Preußenbrüdern Hanco und

Nergunde 7 Hufen als Lehen zu kulmi�hem Recht. Das Privileg
darüber ging bei einem Brande in der Stadt Wartenburg zu

Erunde, und Heinrih [T[]. ver�chrieb die Be�izung dem Hanco
Pogre��en, der �ie von den Er�tbeliehenen gekauft hatte, am

28. Januar 1381. Das alte Handfe�tenbuch im bi�höflihen Archiv
zu Frauenburg vermerkt dabei: Ein�t wurde die Begüterung
Kyr�yne genannt, jett aber heißt �ie Waydriten. Es i�t das heutige
Odritten �üdö�tli<h von Hir�chberg.

Das Schloß Hir�chberg i� zweifellos eines jener Wildhäu�er,
eine jener kleinen, aber �tarken Fe�tungen, wie �ie �i<h auf der

Grenze zwi�chen dem bereits angebauten Lande und der Wildnis

durch das ganze Ordensland hinzogen. Gleih�am als Vorburg
des Sghlo��es und der Stadt Wartenburg erhob �i< das Ka�tell
auf dem �teilen Südrand des alten Raxow-, des heutigen Aar
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Sees, vor �i< die Wildnis, hinter �ih die Seenkette, die von dem

Umlong-, dem Kirmaß-, dem Aar-, dem Pi��a- und dem Daumen

See gebildet wird, und deren �<male, leiht zu ver�hließende
Zwi�chenräume den feindlihen Heeresma��en das Durchbrechen
fa�t unmöglih machten. Die Be�azung der Burg be�tand in der

Haupt�ahe wohl aus Angehörigen der preußi�hen Stammbevöl-
kerung; nur die Befehlshaber�telle lag in den Händen von Deut-
hen. Stammpreußen waren es au, die das umliegende Land-
gebiet in Be�ig hatten. Unter dem 12. März 1364 verbriefte
Vi�chof Johann I]. Strypro> einem Johannes Stebin 10 Hufen
im Felde beim Schloß Hir�chberg und dazu eine Wie�e von

10 Morgen zwi�chen den Flü��en Sirwinthen und Ardinghenen
neb�t Fi�chereigerehtigkeit im See Raxow nah kulmt�hem Recht
zu einem Reiterdien�t. An dem�elben Tage verlieh der Bi�chof
gleihfalls im Felde beim Schloß Hir�hberg den Preußen Tole-
claus, Hermann Rodele, Diwil, Glandiem, Ketawe, Nobande, Ko-

tulne, Camyn und Rodele je 4 Hufen zu je einem Reiterdien�t
nach preußi�hem Recht, während die Preußenbrüder Mu�elith,
Pomere, Cuneco und Martin, �owie ihre Oheime Scloden,
A�tiothe, Ni>el und Hanken zu�ammen 8 Hufen nah preußi�chem
Recht zu 2 Reiterdien�ten erhielten. Und noch einige andere
freie Preußenlehen mü��en in Hir�hberg ausgetan worden �ein;
denn im Jahre 1483 ver�chreibt Bi�chof Nikolaus von Tüngen
den Einwohnern von Hir�chberg die 60 Hufen, die �ie bis dahin
zu preußi�chem Recht be�e��en hatten, zu kulmi�hem Recht.

Die ur�prünglihen Handfe�ten für Kir�chlainen und Kugz-
born �ind niht mehr vorhanden, doh alles priht dafür, daß
{hon Bi�chof Johann [1]. beide Ort�chaften ange�eßt hat. Er-

wähnt wird das bi�<öflihe Dorf Kirsnyn im Kammeramt War-

tenburg zum 16. Oktober 1393. Eine erneute Ver�chreibung, die

freilih nur im Auszug vorliegt und wahr�cheinlih aus dem Jahre
1420 �tammt, gibt dem Dorf Groß Kyrsnyn, dem nahmaligen
Kir�hlainen, 20 Hufen zu kulmi�hem Recht. — Dem kulmi�chen
Gut Kuzborn erneuerte Bi�chof Franziskus das Privileg unter

dem 20, Dezember 1448.

Auch im Seen- und Waldgebiet ö�tlih von Wartenburg hatte
der Stamm der Eingeborenen �ih gehalten. Daß �ie ein�t verc-

hältnismäßig zahlreih hier ge�e��en haben mü��en, bewei�en die

vorge�chihtlihen Funde, die man an den Ufern des Daumen

Sees in der Gemarkung der gleihnamigen Ort�chaft gemacht hat.
Noh zur Zeit Johanns I]. i�t die Gegend durhweg von Preußen
bewohnt. Im Gelände zwi�chen den Flü��en und Seen Pi��en
(Pi�a) und Dobrinc (Debrong) beim Dorfe Dumen (Daumen)
hau�ten damals die Preußenbrüder Hanneko und Matthias. Sie

lagen, wie es <heint, vor allem der Bienenzucht ob. Am 12, Juli

11
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1364 ver�chrieb ihnen der Bi�chof da�elb�t 14 Hufen nah preu-

ßi�hem Recht zu 3 Reiterdien�ten, doh �ollten auh �ie für die

Zeit, da �ie die Bienen�töke oder Beuten in Aht nahmen und

ihrer warteten, davon befreit �ein. Von dem See, an dem die

Siedelung lag, erhielt �ie den Namen Dobrin oder Debrong. —

Im alten Preußendorf Daumen aber, zwi�hen dem Pi��a- und
Daumen See belehnte Johann [[., um immer mehr Siedler in
die entlegene ermländi�he Wildnis zu ziehen und die�e dem An-
bau zu gewinnen, unter dem 80, November 1367 die Preußen
Maudyn und �eine Bruders�öhne Wi��ageide, Milune und

Plotyme mit 5 Hufen zu einem Reiterdien�t nah preußi�hem
Recht. 4 Hufen, gleihfalls als Lehen zu preußi�hem Recht, erhielt
am 22. Juli 1375 beim See Dume ein Johannes Smyd, auch er

ein Preuße, troz �eines deut�hen und <hri�tlihen Namens. Ein

drittes Preußenlehen von 5 Hufen in Daumen wurde damals

den Preußen Sanglande und Santyl zu teil, während ein vier-
ter und fünfter freier Preußenhof von der gleihen Größe �päter
ange�eßt worden i�t. — Das zwi�chen dem Daumen- und Dadey
See gelegene Krämersdorf i� eine Gründung des Bi�chofs
Martin Kromer. Zu 6 den Bauern von Daumen abgekauften
Hufen <lug er 12 wü�te dem bi�höflihen Ti�h gehörige Hufen
und belehnte damit im Jahre 1571 �einen Bruder Bartholomäus
Kromer, der dem neuen Gute den Namen Cromerowo, d. h.
Krämersdorf, gab.

Wie �ehr Bi�chof Johannes Strypro> dem Stammpreußen
Nikolaus von Hohenberg verpflihtet gewe�en �ein muß, geht
daraus hervor, daß er ihm bald nah �einem Regierungsantritt
dur<h Urkunde vom 31. Mai 1358 niht nur das Familiengut
Hohenberg bei Heilsberg unter ganz außergewöhnlihen Ver-

gün�tigungen um 8 Hufen vergrößerte, �ondern ihm unter den-

�elben Vergün�tigungen au<h no< 60 Hufen zwi�chen Schönfließ
oder Strowangen, Gertlauken (Gerthen) und Für�tenau als kul-

mi�ches Gut zu einem Reiterdien�t verlieh. Shon am O�termontag
des voraufgegangenen Jahres hatte das Domkapitel in feierliher
Sizung ein�timmig den Be�chluß gefaßt, beim Bi�chof vor�tellig
zu werden, dem um das Bistum �o wohlverdienten Mann eine

be�ondere Gnade zu erwei�en, und es hatte mit �einen in�tändigen
Bitten niht nachgela��en, bis �ie Erhörung fanden. Johann [1[.

�elb�t erkennt unumwunden die treuen, langjährigen und

willigen Dien�te an, die des Nikolaus Vorfahren der ermlän-

di�hen Kirche gelei�tet, wie �ie �ich ihr gegenüber von jeher ge-

ziemend, eifrig, treu und ehrenhaft benommen hätten, wie dann

aber au< namentli<h Nikolaus �elb�t in hingebender Bereit�chaft
ibm und dem Bistum �tets und in allen Dingen zu Dien�ten ge-
we�en �ei, �o daß er, der Bi�chof, nihts weiter als �eine Schul-
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digkeit tue, wenn er ihn dafür in be�onderer Wei�e belohne.
Das Gut, das Nikolaus oder Clauco von Hohenberg bei Stro-

wangen, dem �päteren Bi�chof�tein, erhielt, hieß anfänglih Vrien-

berg, dann wurde es nach �einem er�ten Be�ißer Klaukendorf oder

Klakendorf benannt.

Halbwegs zwi�chen Heilsberg und Rö��el erwuch�en unter
Bi�chof Johann I]. dur< Rodung im Walde Lindenmedie außer
dem Gut Klakendorf die Dörfer Lingla> und Damerau. Lokator
von Lingla> — der deut�che Namen Ro�engarten, den die Siede-
lung führen �ollte, vermochte �i<h niht einzubürgern — wurde
der Preuße Tulnye. Die Ver�chreibung erhielt er am 20. De-
zember 1362. — Wann Johann [L[. dem zu kulmi�hem Regt
ausgetanen ‘Dorfe Damerau die Handfe�te erteilt hat, läßt �ich auf
Jahr und Tag niht mehr ermitteln. Doch i�t �ein Gründer, der
Preuße Walgioth, bekannt, dem der Bi�chof in der Dorfgemarkung
außer dem Schulzengut noh 8 Hufen zu 2 Reiterdien�ten nach kul-

mi�chem Recht überließ. Die Litauerraubzüge, die damals wieder-

holt ganz BVarterland heim�uchten, �cheinen die junge Pflanzung
�ehr bald wieder vernichtet zu haben. Heinrih ITI. �{<lug ihr
Gebiet 1385 zur Gemarkung der Stadt Bi�chof�tein, und er�t
Bi�chof Franziskus überließ es wieder unter dem 22. März 1427

dem Schultheiß Markus Ba�t, der ihm �ein Re<ht auf das Dorf
Damerau dargetan und ihn gebeten hatte, ihm die dur< einen

Unfall bei einem Einbruch der Feinde vernichtete Dorfhandfe�te
gnädig�t erneuern zu wollen.

Der Grenzwald zwi�chen Groß und Klein Barten, der Wald

Lindenmedie, ging in nord�üdliher Richtung dur das ganze �üd-
ö�tlihe Ermland. Mitten inne lagen die großen Wa��erbe>en
des Lautern-, des Tei�timmer- und des Dadey Sees. Schon unter

den BVi�höfen Hermann von Prag und Johann von Meißen war

der O�trand die�er Seenkette zum Teil be�iedelt worden. Jett
unter Bi�chof Johann Strypro> erwuch�en weiter an ihm oder

doch in der Nähe die Dörfer und Güter Kellen, Tei�timmen, Krau-

�en, Rothfließ, Kunzkeim, Rochla>x, Sauerbaum und Willms.

Zur Gründung des Dorfes Cölne, des heutigen Kirchdorfes Groß
Köllen, be�timmte Bi�chof Johann [I]. 100 Hufen Wald beim Dorf
Scheldin (Schellen) und übertrug ihre Be�iedelung unter dem

11. Juni 1359 einem Petrus Hovemann und �einem Sohn Johan-
nes. Der Ryn- oder Rheinbach, der dur<h die Gemarkung der

Ort�chaft fließt, i�t wohl für ihre Benennung be�timmend gewe�en.
Die deut�hen Siedler, die aus der Kölner Gegend vom Nieder-

rhein �tammen mochten, wollten dadur< vermutlih die Erinne-

rung an ihre alte Heimat fe�thalten, wie au< die Patrone der

Stadt Köln, die Heiligen drei Könige, die Kirchenpatrone des
neuen Dorfes wurden, Die von den Lokatoren zur An�ezung

11*
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der Siedelung gewonnene Bauernzahl hat allem An�chein nah
die Rodung der 100 Waldhufen niht bewältigen kXönnen.

Wenig�tens trennte Bi�chof Heinrih 111. im Jahr 1379 vom

Dorfe Cöllen 30 Hufen ab, und Heinrih [V. gab der Ort�chaft
unter dem 13. Dezember 1403 eine neue Handfe�te über 70 Hufen.

— In Tei�timmen am gleihnamigen See haben von alters her
Preußen ge�e��en. Bi�chof Johann ]…[. tat hier ums Jahr 1357

niht weniger als 8 freie Preußenhöfe zu je 4 Hufen aus, und

Heinrih [[I1I. verlieh am 6. Dezember 1386 dem Preußen Coytite
im Dorf Tey�tymme ein kulmi�hes Freigut von 6 Hufen. Alle

die�e Be�izungen und noh weitere 4 preußi�che Freihöfe zu je
4 Hufen �ind dann zu dem heutigen Gut Tei�timmen zu�ammen:
gewach�en.

Die ur�prünglihe Handfe�te des Dorfes Kru�endorf,
d. h. der heutigen Dorfgemeinde Kraufen �owie des

Gutes Krau�en, i�t verloren gegangen. Daß der Ort bereits

unter Bi�chof Johann T…[.gegründet worden i�t, bezeugt die neue

Ver�chreibung, die ihm Bi�chof Heinrih [1V. unter dem 22. No-

vember 1407 erteilte. — Am 20, September 1365 verlieh Jo:
hann [L., um die Be�iedelung der wü�ten, no< uner�chlo��enen
Gebiete �eines Ländchens zu fördern, �einem getreuen Junker
Tilo, dem Sohn Tilos von Böhmen, zur Belohnung für treu

gelei�tete Dien�te 40 Hufen Wald zwi�chen Bö��au und den Zehn-
huben im Felde, genannt zu Kunzen, am Dadey See als Reiter-

lehen zu fulmi�hem Recht. Es i�t das heutige Gut Rothfließ. —

Im Felde zu Kunczen, dem heutigen Kunzkeim, am Dadey See

beim Fluß Wangoien hatte er bereits unter dem 2. Mai 1339

den Preußenbrüdern Scalgonen und Willam 5 Hufen zu einem

freien Preußengut ver�chrieben und hatte wahr�cheinli<h no< an

dem�elben Tage einen zweiten gleih großen Preußenhof auf dem

genannten Felde ange�egt. Einen Tag �päter, am 3. Mai 1359,
wies er dem Preußen Su�en 40 Hufen zur Gründung des Dor-

fes Sillenberg zu. Su�en nannte die Siedelung dann Su�ekaim,
d, h. Su�endorf. Doch auh die�er Name konnte �i<h niht halten;
er mußte bald darauf der Bezeichnung Willemsdorf, d. i. Wil:

helmsdorf, weihen. Heute heißt die Ort�chaft Willms.

Zwi�chen Wilmansdorf (Willms), Bö��au und dem Seeburger
Stadtdorf Bürgerdorf lagen 32 Waldhufen, die Bi�chof Johann [1.
am 10. Februar 1369 den Preußenbrüdern Clawko, Hermann,
Heinko und Dyngon nach kulmi�hem Recht zu 4 Reiterdien�ten
verbriefte. Er mochte hoffen, daß �ie nun rü�tiger an die Rodung
des Waldes gehen und ihn möglich�t bald in fruhtbares Aer-

land umwandeln würden. Allein die Hoffnung trog. Sie ver-

kauften ihr Be�ißtum an den bi�höflihen Landme��er Tilo, und

die�er veräußerte die 32 Waldhufen ums Jahr 1379 weiter an



o 165

Johannes Sorbom, den ermländi�hen Landvogt, den Bruder des

damaligen Bi�chofs Heinri<h Sorbom. Die mannigfachen Dien�te,
die Johannes als Bistumsvogt dem Lande �eit mehreren Jahren
gelei�tet hatte, bewogen �einen bi�<öflihen Bruder, den 32 noh 34

angrenzende Hufen hinzuzufügen und ihm die ganze, 66 Hufen
umfa��ende Heide zwi�chen Scharnigk, dem herr�chaftlihen Hege-
wald (Sadlowoer For�t), den Gemarkungen von Bö��au und Wil-

helmsdorf, der Seeburger Stadtheide und dem Dorfe Wyps unter
dem 9. September 1379 als kulmi�hes Gut gegen einen Reiter-

dien�t zu ver�hreiben. Das Dorf, das Johannes Sorbom auf
den Hufen an�egßte, erhielt den Namen Sorbom oder Sauerbaum.

— Wann und an wen und unter welchen Bedingungen das Feld
Roklawken, d. h. zu deut�<h das Krebsfeld oder Krebsdorf, am

O�tufer des Dadey Sees �üdli<h von Kunzkeim ausgetan worden

i�t, läßt �ich genau niht mehr fe�t�tellen. Vermutlih hat es
Bi�chof Johann [][. den Preußen Claus, Peregrinus und Wal-

goth als Gut zu kulmi�hem Recht verliehen; denn unter dem

24. Juni 1363 bezeugt ihnen der Bistumsvogt, Bruder Johannes
von Czulen, daß �ie dem um�ihtigen Mann Heinko die im Dorf
Krebsdorf gelegene Mühle zu Erbreht übertragen haben, und

im Jahre 1379 be�et Marquard von Roklawken 30 Hufen des

Gutes mit Bauern. 1388 i�t Roklawken — der Name Krebsdorf
war, weil die Ortseinge�e��enen wohl ausnahmslos der Stamm-

bevölkerung angehörten, inzwi�chen außer Gebrauh gekommen —

im Be�iß der Familie von Bay�en.
Mit dem Frühling des Jahres 1369 hören die Ortsgründun-

gen Johanns ][1[. plöglih auf. Schon war der Streit um die

ermländi�hen Landesgrenzen ausgebrochen, ein Streit, der den

Bi�chof in <roffen Gegen�aß zu dem Deut�chen Orden brachie
und ihn �<hließli<h aus der Heimat an den päp�tlihen Hof nah

Avignon trieb.

Die Teilung des ermländi�hen Bistums�prengels zwi�chen

Bi�chof An�elm und dem Deut�chen Orden vom 27. Dezember
1254 war keine ab�chließende gewe�en, da die damals noh niht

unterworfenen Gaue Galindien, Sudauen und Nadrauen nict
in die�elbe hatten hineingezogen werden können. Er�t 1273 oder

1274 �cheint Hochmei�ter Anno von Sangershau�endem ermlän-

di�hen Bi�chof niht dur eine förmlihe Aufteilung der genann-

ten Lande, �ondern dur einfache Ueberwei�ung eines Stü>es

von Galindien das ihm zu�tehende bi�höflihe Drittel ergänzt zu

haben. Um jene Zeit vermutli<h kam das Für�tbistum in den

BVe�iß der galindi�hen Wildnis hinter �einer bisherigen Südo�t-
grenze, in den Be�iß der Wildnis längs und jen�eits der Linie

Kurken-Krakotin bis hin nah dem polni�hen Herzogtum Ma�o-
vien. Ueber 50 Seen macht der Chroni�t Pla�twich namhaft, die,
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in den heutigen Krei�en Neidenburg, Ortelsburg und Sensburg
gelegen, �amt den Land�trihen ringsumher �eit Gründung der

ermländi�chen Kirche die�er ein volles Jahrhundert hindur< un-

bean�tandet gehört hätten, und �eit alters hielten nah dem Bericht
des�elben Chroni�ten Bi�chof und Kapitel von Ermland ihre
Wartleute am Kurwith�ee. Zunäch�t hatten die Waldgebiete jen-
�eits der Linie Kurken-Krakotin für die ermländi�hen Landes-

herren wenig Wert, und nichts wei�t darauf hin, daß die ga-
lindi�he Wildnis bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts
hinein vom Bistum aus zu etwas anderem als zur Jagd und

zum Fi�chfang benußt worden i�t, und auch die�es nur von den
in der Nähe wohnenden Stammpreußen. Er�t mußte die Be-

�iedelung in dem nördlihen und mittleren Ermland zu Ende ge-

führt werden, ehe man vernünftiger Wei�e daran denken konnte,
die den Verheerungen der Feinde, namentlich der Litauer, �o �ehr
ausge�eßten �üdlihen Gegenden jen�eits der Verhaue in Angriff
zu nehmen.

Unter Bi�chof Johann []. nun war man �o weit. Fa�t über-

all hatten �i< bis zum Jahre 1369 die Koloni�ten der Wildnis

bis auf eine Meile genähert, und die ermländi�hen Siedler hi>-
ten �i<h an, auh in �ie einzudringen; da wurde ihnen von den

Deut�chrittern Halt geboten. Alles Land �üdlich der Linie Kurken-
Krakotin, �o ließ der Hochmei�ter Winrih von Kniprode dem

Vi�chof Johann Strypro>k zu wi��en tun, �ei Eigentum des Deut-

hen Ordens.

Die Sache war von langer Hand vorbereitet. Jm Jahre 1326

hatte Hochmei�ter Werner von Or�eln die Land�chaft Barten unter

die 3 Komturbezirke Gerdauen bezw. Königsberg, Brandenburg
und Balga geteilt. Die Hauptab�iht die�er Teilung war ohne
Frage, die drei genannten Komtureien in unmittelbare Verbin-

dung mit der Wildnis zu �ehen. Sogleih, noh im Jahre 1326,
erbaute der Komtur von Balga in �einem Anteil das Haus
Leunenburg am Zu�ammenfluß der Guber und Zaine, und wohl
gleihzeitig au<h das Haus Barten. Von Königsberg her erfolgte
im Jahre 1335 die Gründung des Hau�es Angerburg am Mauer
See. Von Brandenburg aus wurde ungefähr zu der�elben Zeit
Burg Lößen angelegt; endli<h, wieder von Balga, das Haus
Ra�tenburg vor 1334 und Johannisburg noh in dem�elben oder

in dem folgenden Jahre. Von allen die�en Pläßen aus erfolgte
nun durch des Ordens Untertanen der Vor�toß gegen die

galindi�he Wildnis, wobei auf die Be�izungen und Rechte der

ermländi�hen Kirche keine Rü�iht genommen wurde. „Seitdem
aber die Schlö��er Johannesburg und Ra�tenburg erbaut und ein

Konvent in Leunenburg einge�ezt war“, heißt es bei Pla�twich,
dor hier auf �ehr zuverlä��ige Quellen �ih �tüßt, „�eitdem wurde
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die ermländi�he Kirche allmählih von Jahr zu Jahr ihrer Be-

�izungen beraubt.“ Es konnte die�es um �o eher ge�chehen, als

die beiden ordensfreundlihen Bi�chöfe Jordan und Heinrich
Wogenap ein Auge zugedrü>t haben dürften, und während der

Erledigung des ermländi�hen Bi�chofs�ißes ohnehin niemand da

war, der den Uebergriffen des Ordens hätte wehren können.

Bi�chof Hermann, der, fremd in Preußen, die Verhältni��e nicht
kannte, �heute höch�t wahr�cheinlih einen offenen Kampf mit dem

Hohmei�ter, de��en Macht er bereits zur Genüge am eigenen Leibe

erfahren hatte, und Iohann ]. von Meißen regierte zu kurze Zeit
oder war zu friedfertig, um den hingeworfenen Fehdehand�huh
aufzunehmen. Ruhig �ah er zu, wie von der im Jahre 1340 neu

cingerihteten Komturei O�terode aus die Ordensgebietiger immer
weiter in ur�prünglih ermländi�hes Gebiet eindrangen, wie unter
anderm glei<h nah �einem Regierungsantritt im Jahre 1350

Wildenberg oder Willenberg, wo damals neben dem Schloß nur

er�t ein Fle>en �tand,. cinen eigenen Pfleger erhielt.
Das wurde unter dem energi�hen, zielbewußten Johann

Strypro>, der die Ab�ichten des Ordens wohl und �eit langem
dur<h�chaut hatte, anders. Er war ent�<lo��en, die Sache �o oder

�o endgültig zum Austrag zu bringen.
Schon unmittelbar nah �einer Weihe, als er noh am päp�t-

lichen Hofe zu Avignon weilte, hatten die immer deutlicher zu
Tage tretenden Uebergriffe des Deut�hen Ordens ihn veranlaßt,
�ich die Urkunden über die Teilung Preußens in Diöze�en und

deren Aufteilung zwi�hen dem Orden und den Bi�chöfen von

Pap�t Innocenz VI. neu aus�tellen und be�tätigen zu la��en.
Zwei Jahre �päter, 1357, erbat und erhielt er eine gleihe Be-

�tätigung von Kai�er Karl TV. Seine Ab�icht dabei war offen-
bar, dem Orden das Recht der ermländi�chen Kirche auf das noh

unaufgeteilte Diöze�angebiet klar zu machen und von ihm,falls er

die von Anno von Sangershau�en dem Für�tbistum überla��ene
Wildnis für �ih bean�pruchte, auf Grund eben jener Bullen eine

neue Landesteilung zu verlangen. Da, wie erwähnt, die Tei-

lung von 1254 Galindien niht berührt, au< die Aus�hließung
Sudauens und Nadrauens von der ermländi�chen Diöze�e keines-

wegs zur Voraus�eßung gehabt hatte, überhaupt keine endgültige
und ab�chließende gewe�en war, �o �tand eine �olhe Forderung
nur innerhalb der Grenzen der Billigkeit und Gerechtigkeit, und

man durfte ermländi�cher�eits um �o mehr ihre Erfüllung erwar-

ten, als in der�elben Zeit, im Jahre 1362, der Bi�chof von Sam-

land die Teilung eines zweiten Ab�chnittes �einer Diöze�e mit

dem Orden, auf die er kein größeres Recht hatte, als der

Bi�chof von Ermland auf die Teilung der �einigen, wirkli
erlangte.
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Den näheren und eigentlichen Anlaß zum offenen Streit gab
vermutli<h der Um�tand, daß der Orden im Jahre 1360 in den

Gegenden, die bis dahin die ermländi�he Kirche für �ich in An-

�pru< genommen hatte, eine neues Pflegeramt, Ortelsburg,
gründete und damit dem Bi�chof ke> den Fehdehand�<huh hinwarf.
Es kam zu ver�chiedenen Verhandlungen, bei denen Strypro>
die Rechte �einer Kirche mit Ent�chiedenheit vertrat, den Raub

zurütverlangte und auf einer billigen Teilung der Diöze�e und
einer genauen Fe�t�ezung der Grenzen be�tand. Auf dem lezten
die�er Verhandlungstage zu Neukirch Höhe zwi�hen Elbing und

Frauenburg erfolgte am 24. Juni 1369 ein harter Zu�ammen-
�toß. Soweit �oll �ich nah den Angaben Pla�twihs der Hoch-
mei�ter Winrich von Kniprode verge��en haben, daß er, vom Zorn
geblendet, mit gezü>tem Dolch auf den Bi�chof los�türzte, ihn zu

durhbohren. Zwar wurde die gräßlihe Tat von den Um�tehen-
den gehindert, aber ein friedliher Ausgleih des Streites war

nunmehr unmögli<h geworden. Klagend wandten �i<h unmittel-
bar darauf Bi�chof und Kapitel von Ermland na< Rom an Pap�l
Urban V.

Ihre Klage�chrift, die jedenfalls auh die Begründung ihrer
An�prüche dem Orden gegenüber enthalten hat, i�t leider �päter
ab�ihtlih vernichtet worden. Nur �oviel wi��en wir noch, daß �ie
lautete auf Beraubung und widerrehtlihe Be�eßung einiger der

ermländi�chen Kirche gehörigen Gebiete, ge�hehen dur< den Hoh-
mei�ter und �einen Orden. Die Anrufung der päp�tlihen Ent-

�cheidung ver�chärfte nur die Erbitterung, namentlih auf Seiten
dos Ordens. Sofort trat die�er mit weiteren An�prüchen auf bisher
unbe�tritten ermländi�hes Gebiet hervor. Die Teilungsurkunde
vom 27. Dezember 1254 hatte als Südo�tgrenze des Für�tbistums
eine gerade Linie vom Felde Kur<h�adel bis zum Walde Krakotin

fe�tge�eßt, �o daß die Entfernung des Schlo��es Rö��el von die�er
Linie in der Richtung nah Polen zu eine Meile betragen �ollte.
Der genannte Wald �ollte der Länge nah zwi�chen �einen beiden

Endpunkten geteilt werden, und die �üdlihe Hälfte �ollte dem

Für�tbistum gehören. Der Laut der Urkunde läßt keinen Zweifel
darüber, daß die Meile vom Schloß Rö��el auf den Wald Krakotin

zu zu me��en war, de��en einen, den ö�tlihen Endpunkt, ihr
Schnittpunkt mit der Linie Kurken-Krakotin eben fe�tlegen �olte.
Da �ih nun die�er Wald, wie aus der Ver�chreibung des Gutes

Worplat> bei Rö��el deutlih hervorgeht, nordö�tlih von Rö��el in

der Richtung, aber noch jen�eits der Ort�chaften Tollnigk, Worp-
la>, Klawsdorf, al�o von We�tnordwe�t nah O�t�üdo�t hinzog,
�o konnte die Meile von Rö��el nur nah O�ten oder Südo�ten ge-

me��en werden, weil �ie �on�t den Wald Krakotin überhaupt nicht
getroffen hätte. Dann aber zeigt ein Blik auf die Karte, daß ge-
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mäß dem Vertrage von 1254 ein dreie>iger Land�trich, der �päter
außerhalb der Bistumsgrenze lag, das Gebiet etwa der heutigen
Ort�chaften Siemanowen, Bur�chöwen, Spiegelowken, Spiegels,
Widrinnen, Pülz, Pa�tern, Skatnik, Fi�hbah, Reh�tall, Bäsla,
Heilige Linde, Pöt�chendorf und Krakotin, im ganzen rund 400

Hufen, noh zum Ermland gehört haben muß. In der Tat läßt
�i<h nachwei�en, daß die ermländi�hzen Bi�chöfe in die�em Land-

�trih ihre Rechte als Landesherren vor ihrem Grenz�treit mit dem
Orden wirkli<h ausgeübt haben, wie denn unter anderem die Ver-

�chreibungen für die Ort�chaften Denow und Burchardshagen —

heute heißen �ie Pülz und Fi�hba<h — im Jahre 1340 von dem

bi�höflihen Vogt, dem Deut�chordensbruder Heinrih von Luter,
ausge�tellt �ind, ein Beweis, daß auh der Deut�che Orden die

Landeshoheit der ermländi�hen Kirhe in jenen Gebieten an-

erkannte.
Die furhtbaren Verheerungen, mit denen die Litauer in

denbeiden leßten Jahrzehnten das Barterland heimge�ucht hatten,
wobei vor allem die Gegend von Rö��el und Ra�tenburg hart
mitgenommen worden war, mohten dann in dem ohnehin nur

{wach bevölkerten, �tark bewaldeten, �een- und �umpfreichen
Land�trih die ur�prünglihen Grenzen unkenntli<h gemacht, die

Markzeichen zer�tört haben. Das mate �i< nun der Orden in

�einem Streit mit dem Bistum zu nuße. Sofort ließ er in die�em
Sinn vom Komtur von Balga eine neue Verme��ung vornehmen,
wodurch die ganze Grenzlinie von Kurken bis Krakotin wie ein

Radius, der in Kurken als dem Kreismittelpunkt fe�tliegt, etwas

na< We�ten ver�hoben wurde. Das auf die�e Wei�e zwi�chen der

alten und neuen Südo�tgrenze ge�chaffene Segment reklamierte

dex Orden ohne weiteres als �ein Eigentum und zog �ofort
die ihm zunäch�t gelegenen und zum Teil bereits be�iedelten Ge-

biete, den eben näher be�chriebenen Land�trih �üdö�tli<h von

Rö��el, für �i<h ein. Auch längs der ganzen Nordo�tgrenze, vom

Einfluß der Rune in das Fri�che Haff bis Krakotin, hatte er ih
�tarke Uebergriffe ins bi�<höflihe Gebiet erlaubt. Daß er damit

offenbares Unrecht tat und die Teilungsurkunde von 1254 mit

dem Schwerte in der Fau�t auslegte, erregte ihm wenig Be-

denken. Er be�aß eben die Macht und beutete �ie rü>�ihtslos
aus. So blieben au< die Ermahnungen Gregors X1., fortan
von jeder weiteren Belä�tigung und Feind�eligkeit gegen die

ermländi�he Kirche abzu�tehen und den zulezt verübten Raub

herauszugeben, ohne weitere Folgen.
Jahre lang zog �ih der Prozeß hin. Er endete �chließlih mit

einem voll�tändigen Siege des Ordens, �ezte aber nichtsde�to-
weniger �eine Shuld außer allen Zweifel. Die zur Ent�cheidung
der Sache am 15. April 1372 gewählten Schiedsrichter erhielten
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den Auftrag, die von beiden Parteien vorgelegten Urkunden zu

prüfen und ihre Zeugen zu vernehmen, die Grenzen des Bis-

tums gemäß der Ver�chreibung An�elms über die Wahl �eines
Drittels (vom 27. Dezember 1254) unter ihrem Eide nah be�tem
Wi��en und Gewi��en und nah den Aus�agen rechi�haffener
alter Leute fe�tzu�egen und �<hließli<hzu unter�uchen, ob nah dem

vorhandenen Urkundenmaterial der ermländi�hen Kirche �on�t
noh etwas von Rechts wegen zukomme, um es ihr entweder zu

übergebenund zu begrenzen, oder dem Bi�chof und dem Kapitel,
falls ihre An�prüche �ih als unbegründet heraus�tellen �ollten,
ewiges Still�hweigen aufzuerlegen. Allein �ie kamen niht weit.

Daß es der Orden war, der ihnen unüberwindliche Hinderni��e
in den Weglegte, zeigen deutli die noh über denGrenz�treit erhal-
tenen Dokumente. Bis zum 18. Dezember 1372 hatten �ie die

Grenzen an der Nordo�t�eite des Ermlandes vom Fri�chen Haff
bis hin zu dem in dem Vertrage von 1254 genannten Walde

zwi�chen Klein- und Groß Barten, dem Walde Lindenmedie fe�t-
gelegt. Da �ahen �ie �ih, na<hdem �ie bereits zweimal den Ent-

cheidungstermin hinausge�hoben hatten, am 27. Januar 1373

veranlaßt, zu be�timmen, daß in den �trittigen Gebieten, unbe-

�chadet der von ihnen (den Schiedsrichtern) ge�eßten Grenzen
vorläufig jeder Teil im Be�iß aller Rechte und Einkünfte, wie
er �ie bisher gehabt habe, bleiben �olle, bis auh die anderen

Grenzen nach der Teilungsurkunde An�elms voll�tändig be�timmt
�eien. Man �ieht, die von ihnen ge�eßten Grenzen waren andere,
ols die �eitherigen, vom Orden beliebten, der troßdem keine �einer
angemaßten Be�ißungen im Bi�chofsteile aufgeben wollte. Be-

�onders hart entbrannte dann der Kampf um die Be�timmung der

Grenz�chheide im Walde Lindenmedie und darüber hinaus, wie ein

Vrote�t des Großkomturs Wolfram von Baldersheim gegen den

Be�chluß der Schiedsrichter, darüber von �eiten des Ordens niht
noh mehr Zeugen vernehmen zu wollen, erkennen läßt. So

hartnä>tig wider�etzte �ih hier der Orden dem Vorgehen der

Schiedsrichter, daß zwei der�elben, Breslauer Domherren, �päter
erklärten, nur der Hochmei�ter und �eine Gebietiger �eien {<huld,
daß die Grenzregulierung niht habe zu Ende geführt werden

éönnen. Sie lehnten es, einmal in ihre Heimat zurüd>gekehrt,
ent�chieden ab, das Schiedsrihteramt noh weiter zu übernehmen,
da der Orden den Schiedsrichtern nicht ge�tattet habe, bei Rechts-
vedenkfen, wo eine Ein�timmigkeit niht habe erzielt werden können,
den Rat erfahrener Rechtsgelehrter, �ei es in Breslau, oder Prag,
oder Padua, oder Bologna einzuholen, oder �ih an die Auditoren

(Richter) der päp�tlihen Rota zu wenden. Ja �ie �tehen niht an,

zu bekennen, daß auh Furcht für ihr Leben �ie abhalte, no<hmals
nah Preußen zu gehen. Der Hochmei�ter habe ihnen bei ihrer
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Heimrei�e das ver�prochene Geleit niht gewährt, und nur mit

Ang�t und Zagen �eien �ie dur< das Ordensland gezogen. Der

Großkomtur aber habe ihnen �einen Unmut unzweideutig zu er-

kennen gegeben, indem er �ie bei ihrer Anwe�enheit in Marien-

burg, obwohl er während zweier Tage zwi�chen ihnen zu Ti�che
ge�e��en und mit einem von ihnen �ogar aus einer Schü��el ge-

ge��en hätte, keines Wortes gewürdigt habe. Mögen die Bres-
lauer au< etwas zu {<warz ge�ehen haben: ihre Erklörungen
zeigen wenig�tens, daß man dem Orden alles zutraute, und daß er

tro Schiedsrihter und Schieds�pru<h niht nahzugeben gedacht».
Und er hat �einen Willen durchge�eßt. Doch �ollte Bi�chof

Johannes Strypro> das Ende des Streites niht mehr erleben.
Er war vor den Nach�tellungen Winrihs von Kniprode, der ihn
�eit der Anrufung der päp�tlihen Ent�cheidung mit unver�öhn-
lihem Haß verfolgte, vermutlih zu Anfang des Jahres 1372 zu
dem wiederum �tändig in Avignon re�idierenden Pap�t Gre-

gor X]. entwihen. Pla�twich erzählt, der Hochmei�ter habe in der

Annahme, daß der Bi�chof nah den Vorgängen in Neukir<h Höhe
ver�uchen werde, �ih �einen Verfolgungen durch die Flucht aus der

Heimat zu entziehen, ihm auf allen Wegen und Stegen auflauern
la��en, doh habe der Herr gnädig �eine Schritte gelenkt, und �o �ei
er wohlbehalten in Avignon angelangt. Jhm �ei kurz darauf der

ermländi�he Domdechant Johannes von E��en dorthin gefolgt und

habe die auf den Streit mit dem Orden bezüglihen Urkunden und

Rechtsver�chreibungen, eingenäht in einen Sa>, heimlih nach-
gebracht.

In Avignon gelang es dem Bi�chof, den Pap�t von der Ge-

rechtigkeit der ermländi�chen Sache zu überzeugen. Daereilte ihn
der Tod am Tage des heiligen Aegidius, am 1. September 1373.

„Er kehrte heim zu Gott, ein verehrungswürdiger Mann, ein

Mann, de��en Eifer für �eine Kirche wert i�t, der Nahwelt über-

liefert zu werden.“ Begrabenliegt er zuAvignon bei denPrediger-
brüdern (in der Dominikanerkirhe). „Seine Seele möge fh“,
�o wün�cht ihm der Chroni�t, „der Gemein�chaft der �eligen Him-
melsbürger erfreuen.“ Im Ermland fand übrigens das Gerücht
Eingang und willigen Glauben, Strypro> �ei gewalt�am aus dem

Wege geräumt worden. „Er �tarb“, �o i�t in einem noh aus dem

15. Jahrhundert �tammenden Nachtrag am Rande der kürzeren
Fa��ung des Pla�twich'�hen Ge�hichtswerkes zule�en, „er �tarb an

Gift, wie der Arzt Magi�ter Petrus Rogowo, Domherr von Po-
me�anien, ver�ichert hat. Das Gift beigebraht hatte ihm �ein
eigener Hofjunker Petrus Wargel, und zwar auf An�tiften des

Ordens. Zur Belohnung für �eine Tat �iedelte der Ordensmar�chall
den genannten Petrus Wargel in Schoken (Schaaken bei Königs-
berg) an und �orgte da�elb�t für ihn auf Lebenszeit.“
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Noch am pôâp�tlihen Hofe zu Avignon mitten in �einen Sor-

gen um den Grenz�treit war Johannes Strypro> auf eine gedeih-
l¿he innere Weiterentwi>lung �einer Kirche bedaht gewe�en. Den

Plan, den �hon Ermlands er�ter Bi�chof An�elm ins Auge gefaßt
hatte, 24 Kanonikate an der Kathedrale zu errihten, führte er

aus. Den be�tehenden 16 Domherren�tellen hatte er bereits wäh-
rend �einer Anwe�enheit im Ermland 8 neue hinzugefügt, die
freilih vorläufig, der fehlenden Mittel wegen, niht �o reih aus-

ge�tattet werden konnten, wie die �hon vorhandenen. Die�e 8 neu

gegründeten kleinen Dompräbenden den 16 älteren in ihren Ein-

künften gleihzu�tellen, ge�tattete ihm nun auf �eine Bitten Pap�t
Gregor X]. unter dem 3. November 1372. Die fort�hreitende Ve-

�iedelung des Für�tbistums und die dadurch ge�teigerten Einnah-
men des bi�chöflichen und domkapituläri�hen Ti�ches �chafften
dafür die materielle Unterlage, wie �ie es auh ermöglichten, die

Einkünfte der Prälaturen an der ‘ermländi�chen Kathedrale zu er-

höhen. Zu die�er Erhöhung erhielt Strypro> in Avignon am

25, Februar 1373 die Erlaubnis des Pap�tes, der ihm dur< Bullen
von dem�elben Tage auch ge�tattete, den Chordien�t in der Dom-

kirhe in geziemender und würdiger Wei�e umzuge�talten, über-

haupt den Gottesdien�t da�elb�t nah �einem Willen zu regeln und
zu ordnen �owie die von Bi�chof An�elm dem ermländi�hen Ka-
Fitel gegebenen Statuten den Zeitverhältni��en ent�prehend um-

zuändern.

Als der ermländi�he Domkantor Johannes von E��en �einem
Bi�chof die zur Führung des Proze��es gegen den Orden notwen-

digen Dokumente nah Avignon brate, nahm er �einen Weg
dorthin über Prag, de��en Erzbi�hof vom Pap�t mit der Beilegung
des Grenz�treites zwi�hen dem Orden und der ermländi�chen
Kirche betraut worden war. Als Bevollmächtigter Strypro>s
wirkte Johannes von E��en in Prag am 15. April 1372 mit bei

der Wahl der Shiedsrichter, die ver�uchen �ollten, die Sache auf
friedlihem Wege aus der Welt zu �chaffen. Unter den Zeugen
der Urkunde vom 15. April befindet �ih au< Heinrih von Elbing,
EStiftsherr an St. Peter in Wi��egrad bei Prag.

Heinrih von Elbing i� wohl jener Heinrikus Prutenus,
jener Heinri<h der Preuße, der zu Fa�tnaht (11. Februar) des

Jahres 1372 in der Arti�ten-, d. h. in der philo�ophi�chenFakultät
der Prager Univer�ität die akademi�he Würde eines Baccalaureus

errang. Die Beziehungen zwi�chen Preußen und Böhmen, be�on-
ders zwi�chen dem Ermland und Böhmen waren von jeher, hon
von den Tagen Ottokars und An�elms an, lebhafte gewe�en. Sie
wurden noh fe�ter und inniger, �eitdem mit Hermann von Prag
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ein Böhme den bi�<öflihen Stuhl von Ermland be�tieg. Gerade

damals ward im Jahre 1348 dur Kai�er Karl [Y. in Böhmens
Haupt�tadt die er�te deut�he Univer�ität gegründet, die �i �ehr
hnell zu hoher Blüte entwi>elte und bald Tau�ende von Studen-
ten aus aller Herren Länder zählte. Auf die �tudierende Jugend
des Ermlandes �cheint �ie eine be�ondere Anziehungskraft aus-

geübt zu haben. Aus Frauenburg, aus Braunsberg und Worm-

ditt, aus Gutt�tadt, aus Seeburg und Iö��el zogen die Jünger
der Wi��en�chaft hinaus na< Prag und ließen �ih dort in das
Album vor allem der philo�ophi�hen und juri�ti�hen Fakultät
ein�hreiben, um dann nah Beendigung ihrer Studien einfluß-
reiche Stellungen in der Heimat oder außerhalb der�elben zu ge-
winnen.

So begab �ih auh Heinrich, der Sproß einer hoh ange�ehenen
Elbinger Bürgerfamilie nah der berühmten Hoch�chule, um �eine
wi��en�chaftlihe Ausbildung zum Ab�chluß zu bringen. „Eines
gewappneten Bürgers Sohn vom Elbinge“ nennt ihn der Chroni�t
Simon Grunau und will damit �eine Ritterbürtigkeit, �eine adelige
Abkunft andeuten. Sein Vater war nach demalten Anniver�arien-
buch des Kollegiat�tiftes in Gutt�tadt Heinrih oder Johannes Zor-
bom, �eine Mutter hieß Udilia (Ottilie). Sein Bruder Johannes
Sorbom, den �päter die Ritterwürde �hmüdte, verheiratete �ih mit
Laría, einer Tochter des vornehmen Ge�hhlehtes derer von Bay�en,
was gleichfalls darauf �chließen läßt, daß die Sorboms von Adel

gewe�en �ein dürften. In Prag gelang es Heinrih Sorbom, bei

Hofe Zutritt zu gewinnen, und bald ruhten die Augen des Kai�ers
mit be�onderer Gun�t und be�onderem Wohlwollen auf dem jungen
Preußen. Er ward �ein Notarius und �tieg nun, da er vermutlich

�hon vor �einem Abgange zur Univer�ität dur �einen Diöze�an-
bi�hof Johann TIT]. von Ermland die Weihen, wenig�tens die

niederen Weihen empfangen hatte, �chnell die Leiter der Ehren in

die Höhe. Zahlreiche einträglihe Pfründen wurden ihm zu teil.

Schon zu Anfang des Jahres 1372 i�t er Pfarrer von Weidenau in

Oe�treichi�h-Schle�ien, unter dem 26. März des�elben Jahres ver-

leiht im Gregor X]. eine Domherrn�telle in Breslau, am

15. April 1372 heißt er, wie wir �hon wi��en, Stiftsherr von

St. Peter in Wi��egrad, am 27. September wird er unter Verzicht
auf die Pfarrei Weidenau Prop�t von Wolframskir< in der

Olmügzer Diöze�e (Mähren).
Damals weilte er wohl niht mehr in Prag. Wahr�cheinlich

hatte Johannes von E��en den ge�chäftskundigen,re<htsgewandten
kai�erlihen Notar, der zudem die ermländi�chen Diöze�anver-
hältni��e näher kannte, zur Mitrei�e nah Avignon be�timmt, und

beide haben dann gemein�haftli<h den Weg dorthin gemahht.
Iedenfalls befindet �ih Heinrih Sorbom zur Zeit, da der erm-
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ländi�che Bi�chof Johann 1]. aus dem Leben �chied, am päp�tlichen
Hofe. Daß die Gun�t, die Sorbom bei Kai�er Karl TV. genoß,
dazu beitragen mußte, ihn auh dem Pap�te zu empfehlen, i} be-

greiflih, und �o darf es niht Wunder nehmen, wenn Gregor X[.

ihmbereits 4 Tage nah Strypro>s Tode, am 4. September 13%3,
den bei der Kurie erledigten und darum vom Pap�te zu be�eßenden
ermländi�chen Bi�chofsiß verlieh. „Von des Key�ers Forderunge
gab der Bape�t Herrn Hinrich das Bi�htum zu Ermland,“ erklärt
der Ordenschroni�t Johann von Po�ilge, der in �einen Angaben
äußer�t zuverlä��ig i�t, ein Zeitgeno��e und zugleih einer der

Schiedsrichterim Grenz�treit zwi�chen Bistum und Orden.

Heinrich lll. Sorbom, Ermlands 9. Bi�chof,
1373 bis 1401,

hatte, noh in jungen Jahren, eine ungewöhnlih glänzende Lauf-
bahn durhme��en. Das mochte ihm, der zudem ein Freund ge-

�elligen Umgangs gewe�en zu �ein �cheint und in Prag das glüän-
zende Leben und Treiben am Kai�erhof, in Avignon die vornehm
geme��enen, mehr auf Kun�t und Wi��en�chaft gerihteten, aber doch

auch die derberen Genü��e die�er Welt niht verahtenden Gewohn-
heiten der Kurie, ihrer Prälaten und der bei ihr beglaubigten
fremden Ge�andten kennen, �häßen und lieben gelernt hatte, den
Gedanken eingegeben haben, das Leben auf dem Re�idenz�<hloß
der ermländi�chen Für�tbi�chöfe zu Heilsberg auf einen ähnlihen
Fuß zu �tellen. Pla�twich erzählt: „Der Herr Bi�chof Heinrich hat,
als er zuer�t ins Bistum kam, viele edle, vornehme Böhmen von

des Herrn Kai�ers Hof mit �ih geführt. Das �ind zügello�e, leicht-
fertige Leute gewe�en und haben ihn mit ihren lo>eren Sitten

niht wenig ange�te>t. Aus Ver�hwendungs�uht und Prachtliebe
hat er angefangen, die Einkün�te �einer Kirche zu vertun und das
Land durch unnüße Ausgaben allzu�ehr zu bela�ten. Da i�t er vom

Domkapitel auf allgemeinen Kapitelsbe�hluß zur Be��erung �eines
Lebens er�ucht worden. Dankbar und ohne Bitterkeit hat Herr
Heinrih des Kapitels Vor�tellungen aufgenommen und Be��erung
ver�prochen. Under hat �ein Ver�prehen auch gehalten, indem er

die erwähnten Böhmenbei pa��ender Gelegenheit, ohne ihrer Ehre
zu nahe zu treten, na<h und nach in ihr Vaterland zurü>�chi>te.
Nach ihrer Entla��ung war er �einer Kirche niht weiter zur La�t.
So bewahrheitete �ih an ihm“, fügt der Chroni�t hinzu, „ der Aus-

pruh der Wei�en, daß nur wenige, ohne auf Abwege zu geraten,
ohne zu �traucheln, auf den re<hten Pfad der Tugend gelangen
und daß viele, die in ihrer Jugend Sklaven des Sinnengenu��es
�hienen, im Alter durch �ittlihe Vollkommenheit �i<h auszeih:
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neten.“ Ein ähnlihes Bild entwirft Johann von Po�ilge von

Bi�chof Heinri<h Sorbom: „Unde von er�tin, als her quam ken

Prüßen uff den herbe�t, was her gar wertlihen (weltlich),als her
gewont was bi der herin hove, unde tanczen unde wertlichkeit
libete ym �ere unde warff das alles zuru>e unde nam �o gros zeu,
das her allewege predigete den lüten und be��irte �in lant gar
wol unde buwete �in hü�er (Burgen) unde vil kirchin.“

Unmittelbar nah �einer Ernennung und �einer Weihe zum

Bi�chof dürfte Heinrih Sorbom den päp�tlihen Hof verla��en
haben, um in �eine Diöze�e zu eilen. Er �elb�t wohl nahmdie
Bullen Gregors X]. mit �i, die dem Kapitel, dem Klerus, dem
Volke und den Va�allen der ermländi�hen Kirche �owie dem Erz-
bi�chof von Riga und dem römi�chen Kai�er Karl TV. �eine Er-

hebung auf den bi�höflihen Stuhl von Ermland bekannt gaben.
Sein Rückweg hat ihn ohne Frage über Prag geführt, wo er

�einen ftai�erlihen Gönner noh einmal �ehen und ihm �einen
Dank aus�prehen wollte. Im Herb�t 1373 langte er bei �einer
Kathedrale an.

Die Beilegung des Streites wegen der Bistumsgrenzen war,

�eitdem die beiden Breslauer Domherren es abgelehnt hatten, das

Schiedsrichteramt noh weiter zu übernehmen, niht einen Schritt
vorwärts gekommen. Schon machte derPap�t Miene, dieSache ganz
an �ih zu ziehen, indem er dur< Bulle vom 10. Oktober 1373 den

Prager Erzbi�chof aufforderte, die Schiedsrihter durch kirhliche
gen�uren zur Ent�cheidung anzutreiben oder die Akten an den

päp�tlichen Stuhl einzu�chi>ken. Da gelang es dem Hochmei�ter, den

neuen Bi�chof von Ermland zum Nachgeben zu bewegen.
Heinri<h ITT. Sorbom i�t wohl von vornherein ent�chlo��en

gewe�en, dem leidigen Grenz�treit, der bei der damaligen Macht
des Ordens für die ermländi�he Kirche voll�tändig aus�ihtslos
war, unter allen Um�tänden das Ziel zu �egen. Er �cheint jedoch
beim Kapitel auf den härte�ten Wider�tand ge�toßen zu �ein. Ver-

mutlih er�t nah langen, �hweren Kämpfen gab die�es nah, nah
Kämpfen, in denen der Obmann des Schiedsgerichtes, Johann von

Po�ilge, der �hon erwähnte Ordenschroni�t, der Pfarrer von

Deut�ch Eylau und �pätere Offizial von Pome�anien, den Bi�hF
kräftig unter�tüßt haben dürfte, namentlih mit dem Hinweis
darauf, daß das wehrlo�e Bistum dem mächtigen Orden gegen-
über in jedem Falle, �o oder �o, �hließlih doh den kürzeren ziehen
wlirde. Wenig�tens erklären �ih auf die�e Wei�e am be�ten die

Vorwürfe der Shwäche und Pflichtverge��enheit, die Pla�twich, der

nahmalige Domdechant, der es doh wi��en mußte, und ihm folgend
Eimon Grunau und die Heilsberger Chronik dem Bi�chof Heinrich
Sorbom wegen �eines Verhaltens im Grenz�treite machen. Gegen
das Kapitel, an de��en Zu�timmung der Bi�chof in �einen Ent-
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�hlü��en gebunden war, erhebt Pla�twih einen �olhen Vorwurf
niht. Grunau aber und die Heilsberger Chronik �prechen es ge-

radezu aus, „daß ein würdiges Kapitel mit dem Bi�chof übel zu-

frieden gewe�en �ei, weil er ohne ihr (der Domherren) Wi��en und

ohne ihren Willen �ih �eines Rechtsan�pruches �o liederlih be-

geben“ habe. Den Obmann des Schiedsgerichtes, den eben genann-
ten Iohann von Po�ilge, be�huldigt Pla�twich, daß er vom Hoch-
mei�ter be�tochen worden �ei und wider be��eres Wi��en ab�ichtlich
und böswilligzum Nachteil der ermländi�chen Kirche gehandelt und

dazu auh �eine Mit�chiedsrihter dur<h Ueberredung bewogen
habe. Auf dem Sterbebett habe er �olches einge�tanden und da-
rüber eine �päte, bittere Reue empfunden.

Die Urkunden zeigen, daß no< am 16. März 1374 Bi�chof
wie Kapitel von Ermland auf der früher getroffenen Verein-

barung be�tehen, derzufolge die Schiedsrichter die Grenzen nah
der Ver�chreibung An�elms fe�tlegen und zugleih unter�uchen
follen, ob der ermländi�hen Kirhe nah Ausweis der vorgelegten
Dokumente �on�t noh etwas gebühre. Er�t am 18. Juni 1374 auf
einem Beratungstage zu Preußi�ch Holland und dann erneut eben-

dort am 14. Juli nahmen �ie von ihrem unzweifelhaften Reht Ab-

�tand und willigten darein, daß die Schiedsrichter die bisherige
Form der Vereinbarung verla��en und den Streit ledigli<h nah
ihrem guten Gewi��en ent�cheiden durften, indem �ie die�elben zu-
gleih ihres auf die er�te Vereinbarung gelei�teten Eides entban-
den. Sie taten es um der Ruhe und des Friedens willen und

um das Wohl ihrer Untertanen nicht länger zu gefährden; hatten
doch �chon die bisher von den Schiedsrihtern vorgenommenen Be-

rihtigungen an der Nordo�tgrenze des Für�tbistums �oviel Neu-

erungen und Wandelungen ergeben, „daß keine �tete Freund-
�chaft und �tete Vereinigung zwi�chen den beiden Teilen und ihren
Unter�a��en mochte bleiben.“ Unerbittli<h hatte der Orden die

Ermländer, die in den von ihm bean�pruchten, früher dem Für�t:
bistum gehörigen Seen beim Fi�chfang oder in den �trittigen Wäl-
dern beim Holzfällen angetroffen worden waren, gefangen ge�etzt
und be�traft, und die ermländi�hen Behörden hatten mit gleichen
Maßregeln geantwortet. Jet wurde das mit einem Schlage an:

ders. Schon am 28. Juli 1374 erfolgte zu Elbing der Schieds-
�pruch, der, am 29. Juli in einigen Punkten vervoll�tändigt und

erläutert, am 16. Februar 1375 von Pap�t Gregor X]. be�tätigt,
dem un�eligen Streit für immer eine Ende mate.

Er wies dem Ermland die Grenzen zu, die es, abge�ehen von

fleineren Aenderungen an der Nordwe�te>e, für alle Folgezeit be-

hielt. Daß ihm dabei das Gebiet nicht voll�tändig wieder zuge-

�prochen wurde, auf das es nach der Teilungsurkunde An�elms
vom Jahre 1254 An�pruch hatte, ergibt �ich aus den vorausgegan-
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genen Verhandlungen; denn eben um von den Be�timmungen die-

�er Urkunde abgehen zu können, mußten die Schiedsrihter ihres
früheren Eides entbunden, mußte ihre Ent�cheidung auf eine

neue Grundlage, eben allein auf ihr gutes Gewi��en ge�tellt wer-

den. So beließen �ie die ermländi�he Kirche eben nur bei dem,
was �ie zur Zeit noh be�aß: „Al�o daß der Bi�chof, das Kapitel
und die Kirche zu Ermland �ollen bleiben bei ihren alten Be�ißun-
gen und Grenzen.“ Außer jenen 400 Hufen �üdli<h von Rö��el
längs der Linie Kurken-Krakotin und der ganzen galindi�hen ihm
vom Hochmei�ter Anno von Sangershau�en überla��enen Wildnis

hinter der genannten Linie �ind dem Für�tbistum damals auch die-

jenigen Stüd>e verloren gegangen, die zwi�chen den geraden Linien

Runequelle-Plauten, Plauten-Lengen, Zainefließ-Wald Krakotin
einer�eits und der durch den Schieds�pru<h vom 28. Juli 1374 fe�t-
gelegten Nordo�tgrenze, d. h. der heutigen Braunsberger, Heils-
berger und Rö��eler Kreisgrenze anderer�eits lagen.

Pla�twich hat den Schaden, den das Für�tbistum durch den

Schieds��pruch erlitt, eher zu niedrig als zu hoh ge�häßt, wenn er

ihn auf über 6000 Hufen angibt. Es war, bei Licht betrachtet, über-

haupt kein Schieds�pruch, es war ein offenkundiges, bedingungs-
lo�es Eingehen dex Schiedsrichter auf alle angemaßten Forderun-
gen des Ordens, es war ein dem Ermland �chamlos zugefügtes,
unverhülltes Unre<ht. Wohl haben die Schiedsrihter unter dem

�<hweren Dru> gehandelt, den der Hochmei�ter und �eine Gebie-

tiger auf �ie ausübten, aber �ie haben nihtsde�toweniger feig und

gewi��enlos gehandelt, und man kann es �hon ver�tehen, wenn der

Chroni�t hinter ihrem Handeln Be�techlichkeit wittert. Es wird

wohl auch richtig �ein, daß �ie und be�onders ihr Obmann Johann
von Po�ilge �i< ihres Tuns in tief�ter Seele ge�hämt, �ih �päter
darüber angeklagt und eine bittere Reue empfunden haben. Wie

<hwah der Rechtsgrund gewe�en �ein muß, auf den der Orden

�eine An�prüche aufbaute, zeigt deutlich die �icher auf �ein Betrei-

ben in den Schieds�pru<h aufgenommene Be�timmung, daß alle

von den Schiedsrihtern über die von ihnen neu fe�tge�eßten
Grenzzüge zwi�chen bi�höflihem und Ordensgebiet bereits aus-

ge�tellten Urkunden „mit dem Briefe Mei�ter Annonis und den an-

dern Briefen, die die�e Sache (den Grenz�treit) anrühren“, nah
der päp�tlihen Be�tätigung des Schiedspruchs „vertilgt, zerri��en
und verbrannt“, al�o irgendwie vernichtet werden �ollten. Was

dann wirklich ge�chehen i�t. Unter den damals vernichteten Doku-

menten befand �i<h ohne Zweifel auh die wihtigeUrkunde über die

Drittelung des �üdö�tlihen Ermlandes vom Jahre 1346, weil dur<
�ie wahr�cheinlih auch die jen�eits der Linie Kurken-Krakotin ge-

legene Wildnis zwi�chen Bi�chof und Kapitel aufgeteilt worden

12
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war und aus ihr das Anrecht des Für�tbistums auf die�e Wildnis
flar und deutlih hervorging.

Die Beilegung des Grenz�treites machte dem Bi�chof und �ei-
nem Kapilel die Hände frei für die Fort�ezung der �eit 1369 unter-

brochenen Be�iedelung des Für�tbistums. Sie wurde bei �einem
dur denSchieds�pruch �ehr verringerten Umfange bis zum Jahre
1400 im großen und ganzen beendet. Als Heinrih TTT. Sorbom
zur Regierung kam, war noch der Deut�hordensbruder Johannes
von Czulen Vogt des Bistums, und er blieb es nahweislih bis

gum 2.April 1375, Ober bald darauf ge�torben oder vomHochmei�tec
abberufen worden i�t, läßt �ich niht mehr ent�cheiden. Jedenfalls
ge�hah es im Einver�tändnis mit dem Orden, wenn der Bi�chof
von der �eit 1320 ununterbrochen geübten Praxis abwich und fort-
an niht mehr Ritterbrüder, �ondern wieder Angehörige des erm-

ländi�hen Landadels zu Bistumsvögten machte. Er verlieh �einem
Bruder Johannes Sorbom das wichtige Amt, ohne daß der

Hochmei�ter dagegen Ein�pruch erhob. Die Willfährigkeit des erm-

ländi�hen Bi�chofs im Grenz�treite hatte ihn gegen kleinere

Wün�che des�elben nahgiebig und wohlwollend gemacht. Johannes
Sorbom hat na< Ausweis der Urkunden die Vogteige�chäfte we-

nig�tens bis zum 12. September 1382 geführt. Dann wurde Ber-
told oder Bartholomäus Kir�chbaum, der auh Schade hieß, �ein
Nachfolger bis 1389, und auh der folgende Bistumsvogt, der
Ritter Nikolaus Tetinger, der �ih �päter nah �einem Gut „von

Loßainen“ nennt, war Va�all der ermländi�chen Kirche.
Im Frühling des Jahres 1375 erhielt Heinrih 111. die nah-

ge�uchte päp�tlihe Genehmigung zur Errihtung neuer Lehen in

den noh unangebauten, von Wald und Sumpf und Wildnis ein-

genommenen Gegenden �eines Bistums und ging nun �ofort ans

Werk, Wohl mit eine �einer er�ten Siedlungen war die des 60

Hufen großen Dorfes Mün�terberg bei Gutt�tadt zwi�chen dem lan-

desherrlihen For�t Buhwalde, demLymange (Leimangel) See, der

Ort�chaft Shwuben und dem Allefluß. Freilih erhielt Mün�ter-
berg, dem �ein Lokator Johannes von Mon�tirberg den Namen

gab, er�t am 13, Januar 1383 �eine Handfe�te, die für die da�elb�t
zu erbauende Pfarrkirhe 4 Hufen auswarf; da aber Freijahre
niht mehr gewährt werden, mü��en die Anfänge des Dorfes �chon
eine geraume Zeit zurüd>liegen.

Im Kammeramt Heilsberg ent�tanden unter HeinrichT1. die

Ort�chaften Frauenwalde, Mengen und Kleiß. Frauenwalde i�t
aller Wahr�cheinlichkeitnah — wenig�tens �pricht die Lage dafür —

jenes 3% bis 4 Hufen große Wald�tück zwi�chen den Dörfern Polle-
kaymen (Polkeim) und Seifridswalde (Siegfriedswalde),das der

Bi�chof unter dem 26. Oktober 1376 �einem leiblihen Bruder und

Vogt Johannes frei vom bäuerlihen Scharwerk zu kulmi�chem
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Recht gegen 1 Mark jährlichen Zin�es überläßt. — An dem�elben
Tage erhielt der Preuße Tulneco nah preußi�hem Erbreht zu
beiden Ge�hlehtern 3 Hufen im Felde Maynen (Mengen) als

freies Preußengut zu einem Reiterdien�t, und weitere 3 Hufen im

Feld Maynen ver�chrieb Heinrih Sorbom den Preußenbrüdern
Abe�ti>e und Tulneke zu preußi�hem Reht unter dem 21. De-

zember 1378. — Wenige Monate �päter tau�hte der Bi�chof
8 Hufen im Felde Swanenfeld bei Heilsberg, die er zur Einrich-
tung eines neuen Vorwerks für Schloß Heilsberg benötigte, von

Nikolaus und Hartwih, den Söhnen des ver�torbenen Tolken

(Dolmet�h) Johannes Peytune, gegen 12 Hufen im Felde Cloyz
ein. Durch Urkunde vom 25. Augu�t 1379 überwies er den beiden
Brüdern ihr neues Be�ißtum als kulmi�hes Gut. Die einzige
Verpflichtung, die auf die�em la�tete, war ein halber Stein Wachs,
der alljährli<h zu Mariä Lichtmeß an den bi�chöflihen Ti�ch gelie-
fert werden �ollte.

In dem Gebiet nördli<h vom Großen Lautern See bei den

bereits be�tehenden Ort�chaften Pro��itten und Gertlauken (Gerten)
�ezten die Preußenbrüder Sanglobe und Hanko mit dem Bei-

namen Schroytines unter Bi�chof Heinrih TTT. das Dorf Landau

zu kTulmi�chemRecht an. Den Ver�chreibungsbrief darüber erhielten
�ie im Jahre 1378. — Preußen, der Kämmerer von Barten Albert
und �ein leibliher Bruder Johannes Hake, waren es auh, denen
der Landesherr unter dem 14. Mai 1382 im Feld Cudinlawke

zwi�chen Santoppen und Schellen 54 Hufen als kulmi�ches Zins-
gut verlieh mit den kleinen und großen Gerihten über ihre
Bauern und Gärtner, falls �ie �olhe auf den Hufen an�iedeln
würden. Ro�enort (Ra�enort?) — es dürfte dies eine Ueber-

�eßung des altpreußi�hen Cudinlawke �ein — ward in der Folge
die Begüterung genannt.

Ein großer Teil des Geländes, das �ih vom Großen Lautern

See, vom Tei�timmer See und vom Dadey See nach O�ten zieht,
wird noh heute vom Sadlowoer For�t und vom Rö��eler Stadt-

wald eingenommen. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
war die Gegend fa�t ganz mit Wald be�tanden, der dann allmäh-
lih der Axt und der Rodeha>e der in ihn eindringenden An-

�iedler zum Opfer fiel. Am 8. September 1379 ver�chrieb Hein-
rih III. �einem Oheim von Vaters�eite, einem gewi��en Johannes
Burggrafen, um ihn für �eine vielen treuen, der ermländi�hen
Kirche gelei�teten Dien�te gebührend zu belohnen, 48 Waldhufen
zwi�hen den Ort�chaften Köllen, Schöneberg, Tei�timmen und

Krau�endorf (Krau�en) als kulmi�hes Gut mit all �einen Rechten
und Pflichten. Schon 1380 be�eßte Johannes Burggrafen die

Hufen mit Bauern. Sein Neffe, Johannes Sorbom, des Bi�chofs

12%
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Bruder und Vogt, an den die Be�izung kurz darauf gefallen �ein
muß, gab der Siedlung den Namen Voigtsdorf.

8 weitere Waldhufen ganz in der Nähe, zwi�chen Tei�timmen,
den 8 Hufen eines gewi��en Marquard, dem Dorfe Lautern und
dem Walde des damals bereits ver�torbenen Ritters Johannes
Sorbom, d. i, eben Voigtsdorf, erhielt unter dem 11. November
1385 der Preuße Glabune als kulmi�ches Zinsgut. Jahrelang
hatteer im Dien�te des Für�tbistums zu de��en Nuß und Frommen
die Grenzwaht in der Wildnis gegen die Litauer gehalten und

die Anlage von Verhauengeleitet und überwaht. Darum ward
ihm �ein Gütchen für die Zeit �eines Lebens zinsfrei verbrieft. Er�t
nah �einem Tode hatten �eine Erben jährli<h zu Weihnachten
1 Vierdung für die Hufe zu zin�en. Nur wenn die Hufen durch
Verkauf oder �on�twie in fremde Hände kamen, �ollte der Zins auf
das Doppelte �teigen, Glabune nannte die Be�izung Glabunen-

hof, �päter hieß �ie Stanowenhof. Der Lage nach kann Glabunen-

hof nur die heutige Dorfgemeinde Krau�en�tein �ein, während die

daran �toßenden 8 Hufen Marquards, das ehemalige kulmi�che
Lehngut Marquardshof, das von Lautern, Glabunenhof, Kekitten
und Tei�timmen begrenzt wurde, und dem Bi�chof Johann [][. das
verloren gegangene Privileg im Jahre 1418 erneuerte, den größ-
ten Teil des jeßigen Dorfes Görüendorf eingenommen hat,

Zu Heinrichs TI[. vertrauten Hofjunkern gehörte ein Ra-

potho von der Höfen. Er hatte �hon dem Bi�chof Johannes Stryp-
rod treu gedient, hatte ihn an den päp�tlihen Hof begleitet und

¡ihmdort �eine ganze Kraft zur Verfügung ge�tellt. Auh dem neuen

Vi�chof, mit dem er nah dem Ermland zurüd>gekehrt war, wußte er

�ih bald unentbehrli<h zu machen, und �o kann es niht auffallen,
daß die�er ihm dur<h Urkunde vom 9. September 1379, um ihn ge-

bührend zu belohnen, 40 Waldhufen zwi�chen den neuen Sie-

delungen Köllen, Kabienen und Ban�en, ein Gebiet, das dem

bi�chöflichen Ti�h bisher keinen Nugzen gebracht hatte, als kul-

mi�ches Gut überwies. Unter die�en 40 Hufen befanden �i jene
30 Hufen, die der Bi�chof kurz vorher vom Kirchdorf Köllen ab-

getrennt hatte. Die Folge war, daß das Dorf fortan Groß Köllen

genannt wurde, während das Gut Rapothos mit dem Namen Neu

Köllen oder Klein Köllen — es i�t niht das heutige Klein Kellen,
rondern das Gut Bergenthal — gerufen ward. — Wie aus dem

Privileg für Neu Köllen hervorgeht, be�tand damals auh �chon die

ongrenzende Ort�chaft Ban�en. Doch er�t unter dem 13, Dezember
1389 verlieh Heinrih Sorbom die 70 Hufen neben der bi�chöflichen
Seide gegen Schloß Bi�chofsburg hin und bei den Dörfern Krau-

�endorf, Neu Köllen, Kabienen und dem See Otter dem Lokator

Und er�ten Schultheiß Nikolaus Lengemann zur Gründung des

Dorfes (des heutigen Gutes) Ban�en nach kulm1)chemRecht, wobei
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4 Hufen zur Aus�tattung der da�elb�t zu errihtenden Pfarrkirche
be�timmt wurden. Den Namen erhielt die Siedelung vom See

Ban�en, der ihre Gemarkung im Süden ab�chloß.
Südlich vom Attern-, dem heutigen Ottern See ent�tand unter

Vi�chof Heinrih Sorbom das Bauerndorf Atterlauke, d. h. Attern-
oder Otterndorf. Im Jahre 1380 ver�chrieb der Landesherr dem

Lokator, de��en Name niht mehr bekannt i�, die 40 Hufen der
neuen Pflanzung �amt dem halben Krugzins und der Fi�herei-
gerechtigkeit im See Attern und verlieh ihm außer dem üblichen
Schulzengut no< 2 �charwerksfreie Zinshufen zwi�chen dem ge-
nannten Dorfe und dem See Attern und den Sümpfen da�elb�t.
Heute i�t das Gelände wieder mit Wald be�tanden, der einen Teil
der �taatlihen Sadlowoer For�t bildet. Dagegen haben �ih we�t-
lih und nördli<h vom Attern See die beiden Ort�chaften Groß-
und Klein Ottern erhalten. Auch �ie gehen in ihren Anfängen
auf Bi�chof Heinrich [1]. zurü>. Vermutlich gleihfalls im Jahre
1280, �päte�tens aber 1391 am 10. Februarverlieh er den Preußen
Nadrowen und Hannus Polo>ken nah preußi�hem Erbrecht zu bei-

den Ge�hlehtern 10 Hufen zwi�chen dem Dorfe Ban�en und dem

See Attern zu 2 Reiterdien�ten. Die Be�ißung nannte �ih Klein

Ottern zumUnter�chied von dem nördlih daran �toßenden, zwi�chen
dem See Attern, dem Rö��eler Stadtwald und dem Dorf Cabienen

gelegenen, 15 Hufen umfa��enden Groß Ottern, das der Landes-

herr unter dem 9. Dezember 1391 zu 83 Reiterdien�ten nah preu-
ßi�hem Erbrecht zu beiden Ge�hhlehtern den Preußen Heyniko und

Ditloff, den Söhnen des Kunike Sudow von Schoneyche, ver-

briefte.
Unter dem 9. Dezember 1391 erhielten au< die Preußen Sam-

buge, Myluken, Heynike Neesdre und Clauco Sanglande je einen

freien Preußenhof von 5 Hufen zu beiden Ge�hhlehtern. Die Höfe
lagen �ämtlih zwi�chen der Ordensgrenze an dem See Sprohe,
dem heutigen Legiener See, und den Gütern Plonen und führten
in der Folge den gemein�chaftlihen Namen Neu Lu�egein (Neu
Loßainen). Sie bilden das jeßige Gut Loßainen �üdlih von Rö��el
am Legiener- oder Sprohe See. Die Güter Plonen aber �ind jene
5 Hufen zwi�hen dem Dorfe Weddern (Widrinnen) und dem Fluß
beim See Sprohe, mit denen Heinrih II]. am 10. Februar 1391

den Preußen Plowonen und �eine Erben beiderlei Ge�chlechts zu

preußi�chem Recht gegen einen Reiterdien�t begabte, und die noh
heute nah �einem er�ten Be�ißer Plönhöfen genannt werden.

Schon 1379 hatte der ermländi�he Bi�chof �einen Hofjunkern
Theoderih Streuwben (Dietrih Strube) und Kaspar von Bay�en
je 40 Hufen Wald als kulmi�he Güter zu je einem Reiterdien�t
mit Fi�chereigerechtigkeit im See Tei�timmen ver�chrieben, dem

er�teren bei den Dörfern Bö��au und Rothfließ und beim Wan-
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goyenfließ, dem leßteren nördlih davon bis hin zu den Gemarkun-

gen der Ort�chaften Krau�en und Ban�en. In die�e 80 Hufen
teilen �ich heute die Dorfgemeinden Wengoyen, Labuh, Klei�a>,
Groß Wolka und Klein Wolka. — Das weiter nah O�ten zu

zwi�chen dem Wengoyen- und Striewer See gelegene, mit Wen-

goyen grenzende Dorf Striewo aber dürfte das alte Strege am

See Strege (Striewer See) �ein, wo Bi�chof Heinrih Sorbom unter
dem 28. Oktober 1395 den Preußen Nikolaus Suten, Heyneke
Kabyn, Stynauten und Thymme Kabyn je einen 6 Hufen großen
preußi�hen Freihof überließ.

Sechs Tage vorher, am 17, Oktober 1395, hatte Bi�chofsburg
als die lette und jüng�te der ermländi�hen Städte �eine Handfe�te
erhalten. Die�e wies dem Lokator Johannes Mokynen und der

Bürger�chaft 60 A>erhufen im Felde Ryhenbah (Ridbach) und

außerdem noh 103 freie Gemeindehufen zu, die �i<h vom Schloß
Vi�chofsburg nah dem See Krak�en, nah den Gemarkungen von

Rychenba<h und Paudling, nah der Ordensgrenze und dem

Dimmerfließ hinzogen. Den nördlich�ten und den �üdlich�ten Teil

ihrer Feldmark tat die Stadt �päter zu den Dörfern Bukowogurra,
Zabrodzin und Schönbruh aus. Für das Dorf (das heutige Gut)
Schönbruch, das �ie gegen Ende des 16, Jahrhunderts dem bi�höf-
lihen Ti�h abtrat, ent�hädigte Martin Kromer die Bürger�chaft
unter dem 1. Augu�t 1587 dur Ueberwei�ung der 30 Hufen
großen Brandheide, des jeßigen �tädti�hen Hufenwaldes.

Das landesherrlihe Schloß Bi�chofsburg wird <hon 1389 er-

wähnt. In die�em Jahre lief der zehnjährige Frieden ab, den

Hochmei�ter Winrih von Kniprode am 29, September 1379 zu
Tra>en mit Jagel, dem ober�ten Herzog der Litauer, und mit Kyn-
�tute, dem Herzog zu Tra>en ge�chlo��en hatte und in den preu-

ßi�cher�eits die Gebiete O�terode, Ortelsburg, Allen�tein, Gunelau-

ken (Wartenburg) und Seeburg einbegriffen gewe�en waren. Zum
Schutze des dahinter liegenden Landes gegen die nun wieder zu
erwartenden Raubzüge der Litauer hatte wohl inzwi�chen Bi�chof
Heinrih Sorbom unmittelbar an der Grenze des Ermlandes das

Wacht- und Wildhaus Bi�chofsburg erbauen la��en, um das �ih
dann �ehr bald die gleihnamige Stadt legte.

- Der �ichere, bei etwaigen Einfällen der Feinde leiht zu er-

reichende Zufluhtsort lo>te natürli<h An�iedler auh in de��en
näch�te Umgebung. Schon unter dem 28. September 1397 konnte

der Bi�chof den leiblichen Brüdern Nikolaus, Eberhard, Johannes
vnd Kir�tan, den Söhnendes ver�torbenen Kir�tan von Kir�tans-
dorf, 30 Hufen am See Almoyen nordö�tlih von BVi�cyofsburgals

kulmi�hes Gut ver�hreiben. Die Be�izung er�tre>te �ich vom Al-

moyen See und der Ordensgrenze über die Seen Metyngen und

Eredyn (Bredinken) bis in die Nähe des Attern Sees, muß al�o
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ihrer Lage nah einen Teil der heutigen Ort�chaft Stanislewo ein-

genommen haben. — Wenig �päter, am 3. Januar 1400, erhielt der

Preuße Jordanus das Gebiet der jeßigen Ort�chaften Gr. parlö�e
und Lipowo, 20 Hufen zwi�chen dem Dimmerfließ (dem Bach, an

dem Bi�chofsburg liegt) und der Ordensgrenze gegen den See Al-

moyen hin zu 2 Reiterdien�ten nah preußi�chem Erbrecht zu beiden

Ee�hlehtern. — Wohl um die�elbe Zeit ward zwi�chen den Seen

Wengoyen und Almoyen das mit Bi�chofsburg grenzende 42 Sufen
große Gut Saddel ange�eßt, das aber wahr�cheinlih <{<honim
Kriege des Jahres 1414, im �ogenannten Hungerkriege, vom

Feinde zer�tört wurde. Dur<h Bi�chof Franziskus unter dem
17, Februar 1426 aufs neue an einen Lyfard Barboten ausgetan,
ging es im dreizehnjährigen Städtekrieg (1454—1466)endgültig
zu Grunde und be�tand wieder mit Wald. Sein Name aber hat
��< in der Sadlowoer For�t, eine Bezeichnung, die dann <hließlic<
das ganze, große, umliegende Waldgebiet umfaßte, bis auf den

heutigen Tag erhalten.
Im Süden und We�ten von Bi�chofsburg erwuch�en noch gegen

Ende des 14. Jahrhunderts die Ort�chaften Paudling, Reichenbach
(Ridbah) und Neudims. Am See Paudling hatten von jeher
Bienenwärter, Beutner ge�e��en. Sie hatten die Wohnungen, die
Schlupforte, für- gewöhnli<h hohle Baum�tämme, der wilden Bie-
uen aufge�pürt, hatten �ie bewaht und betreut, hatten ihre
Schwärme wenn möglich eingefangen und in be�onderen Stöen
oder Beuten an und in be�onders dazu geeigneten Bäumen unter-

gebracht, um ihnen dann die überflü��igen Waben wegzubrechen
und einen Teil des daraus gewonnenen Honigs und Wach�es als

Tribut nach fe�ten Vereinbarungen durch den Kämmerer ihres
Kammeramtes an den bi�höflihen Ti�h abzufuyren oder das

ganze gegen einen be�timmten Preis demlandesherrlihen Schäffer
zu verkaufen. Solche Beutner waren Micol und Nikolaus, mit dem

Beinamen Adam, Polen ihrer Ab�tammung nah. Sie �cheinen ihr
Ge�chäft be�onders gut ver�tanden zu haben, denn am 5. Mai 1397

verbriefte Bi�chof Heinrih Sorbom ihnen und ihren Erben beider-

lei Ge�hle<hts 9 Hufen am See Paudling in der Stadtfreiheit von

Bi�chofsburg, frei von Scharwerk mit der Verpflichtung,daß �ie
jede Tonne Honig von Beuten aus der Heide für 1 Mark, jede
Tonne Honig aber von Beuten aus dem Garten, die ihnen gehör-
ten, für 14 Mark dem Herrn Bi�chof zu verkaufen hätten.

Die Bienenzucht und Bienenwirt�chaft, die ein Vorrecht der

Landesherr�chaft, ein �ogenanntes Regal war und nur äußer�t �el-
ten den An�iedlern ge�tattet wurde, �tand damals in Preußen und

im Ermland in hoher Blüte. Sie wurde vom Bi�chof wie vom

Kapitel auf jede Wei�e gefördert. Namentlih in dem �üdlihen
Teil des Für�tbistums, wo Wald und Heide noh weite Stre>en
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des Bodens bede>te, finden wir eine ganze Reihe von kleineren

Ort�chaften, deren mei�t �tammpreußi�he Bewohner aus<hließlih
Beutner waren, und deren einzige Verpflichtung der Landesherr-
chaft gegenüber in der Bewachung und Wartung und Nuzung der
Vienenvölker in den herr�chaftlißhen Waldrevieren be�tand. Mit
dem preußi�chen und ermländi�hen Honig und Wachs wurde in
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ein reger Handel bis hin
nach den Niederlanden getrieben.

Die An�ezung des Dorfes Rychenbah hatte Heinrih [TI].
dem�elben Johannes Mokynen anvertraut, in de��en Hände er

dann auh die Gründung der Stadt Bi�chofsburg legte. Doch
beideAufgaben zugleih zu lö�en, �cheint Johannes Mokynen
niht im Stande gewe�en zu �ein. Die Anlage von Rychenbahh
geriet ins Sto>en, und Bi�chof Franziskus übertrug �ie unter
dem 22. April 1426, indem er die Hufenzahl des Dorfes von 60

auf 46 herab�eßte, wovon er 4 Hufen für den Pfarrer be�timmte,
den Hinterbliebenen des Polen Johannes, �einer Witwe Ana�ta�ia
und ihren Söhnen Philipp und Bartholomäus. Die in Richen-
bah �izenden oder dort �ih an�iedelnden Beutner �ollten, �olange
�ie Beutner im Dien�te der Landesherr�chaft blieben, von der

Hufenzinszahlung befreit �ein und �ih für immer des kulmi�chen
Rechtes erfreuen. — Das Dorf Neudemps (Neudims) am Dadey
See hatte bereits im Jahre 1380 am 27. September �eine Ver-

�chreibung erhalten.
Im Gebiet von Wartenburg zwi�chen der Stadt und dem

Dadey See ent�tanden gleih zu Anfang der Regierung Hein-
rihs III. die Güter Schönfließ und Ram�au. Das kulmi�che
Gut Schönfließ, 20 Hufen zwi�chen den Gemarkungen der Ort-

haften Willyamsdorf (Willms), Dobryn (Debrong), Ramp�ow
und dem Gute eines niht mit Namen genannten Polen (vielleiht
i�t Ridbah damit gemeint) überließ der Bi�chof �einem lieben

Getreuen Marquard Balke zur Be�iedelung. Doh �hon am

1. November 1392 verkaufte Marquard Balke die Hufen an die
Kinder des ver�torbenen Johannes Sorbom, bei welcher Gelegen-
heit die�en ihr bi�<höfliher Oheim die Be�ißung um 10 Hufen
Wald vergrößerte. — Der Familie Sorbom gehörte auh das

Gut Ram�au, von dem bald der eine Teil, Klein Ram�au, als

bäuerlihes Scharwerksdorf ausgetan wurde. Unter dem 9. Sep-
tember 1379 hatte Bi�chof Heinrich �einem Bruder Johannes, dem

damaligen Bistumsvogt, den mit Ein�chluß des mitten darin ge-

legenen und mitverme��enen Sees Ramp�ow �owie eines Teiles
des an�toßenden Sees Döbring (Debrong) 70 Hufen umfa��enden
Wald Ramp�ow, von dem der bi�chöflihe Ti�h bisher keinen

Nugzen gehabt hatte, als Lehen zu kulmi�hem Recht ver�chrieben.
Er wollte durch �eine Freigebigkeit einmal Siedler in die ent-



185

legenen, den Einfällen der Ungläubigen no<h immer ausge�eßten
wilden Gegenden �eines Für�tbistums lo>en, vor allem Männer,
die, wie �ein Bruder, im Waffendien�t erprobt, das Land gegen die

Feinde �hügßen und verteidigen konnten; dann aber wollte er auh
treue Dien�te gebührend belohnen. Wie fa�t alle �eine Vorgänger
es getan hatten, hat au< Heinri<h Sorbom �eine Angehörigen,
die ihm bei der Er�chließung und Urbarmachung des �üdlichen
Ermlandes helfend und ratend zur Seite �tanden, reihli< mit

Landbe�iß ausge�tattet. Als Johannes Sorbom im Jahre 1385

�tarb, nannten �eine Witwe und ihre Kinder die Güter Makohlen,
Klotainen, Frauenwalde, Voigtsdorf, Sauerbaum und Ram�au
ihr eigen, wozu dann no< 1392 das mit Ram�au grenzende
Schönfließ kam.

Zu der gleichen Zeit, da er �einem Bruder Ram�au, �einem
Oheim Johannes Burggrafen Voigtsdorf verbriefte, am 8. Sep-
tember 1379, belehnte Heinrih TI1. einen anderen Blutsver-

wandten, den nahmaligen Ritter und Bistumsvogt Bartholo-
mäus Kir�chbaum, der au< den Zunamen Schade führte, gegen
2 Reiterdien�te mit 90 Hufen Wald und Heide beim See Po�ir-
wetin — es i�t vermutlih der heutige Bartelsdorfer See — und

verlieh ihm zugleih das Patronatsreht über die dort zu grün-
dende Pfarrkirhe. Zwei Güter �ind in der Folge aus den 90

Waldhufen geworden. Barthelsdorf nannte �i<h das eine nah
dem Vornamen des Gründers. Es teilte �ih wieder in das
Gut Groß Barthelsdorf und das mit Scharwerksbauern be�eßte
Dorf Klein Barthelsdorf. Kir�hbaum ward das andere benannt

nah dem Zunamen des Er�tbeliehenen. Von ihm trennte �ih
�päter das Vorwerk Pirk ab. — Außer den 90 Hufen am See

Po�irwetin be�aß Bartholomäus Kir�chbaum das Gut Potriten und

einen Teil des Dorfes Walkeim bei Seeburg.
Noch 4 Ort�chaften hat Bi�chof Heinrih T1]. im Wartenbur-

ger Gebiet ins Leben gerufen, Nerwigk, Klein Damerau, SHhö-
nau und Tengutten. Am 3. Febr. 1392 ver�chrieb er dem Preußen
Nerweken 12 Hufen am See Nerdingyn, dem heutigen Wardung
See �üdli<h von Barthelsdorf gegen 2 Reiterdien�te nah preu-

ßi�hem Recht zu beiden Ge�chhlehtern, und am 16. September
1398 belohnte er die langjährigen Dien�tlei�tungen �eines Keller-

mei�ters Mewis mit dem kleinen kulmi�chen ginsgut Klein Dame-

rau, mit jenem 2 oder 3 oder no< mehr Hufen zählenden Stü>

A>erland, das zwi�chen den Grenzen derer von Merunen (Ma-
raunen) und der Stadt Wartenburg bis hin zum Pi��a Fluß lag.
— Dem Lokator des von den Gemarkungen der Ort�chaften Otten-

dorf, Tungebutten, d. i. Tengutten, Alt Wartenburg und Me-

runendorf (Maraunen) einge�chlo��enen Dorfes Schönau, einem

gewi��en Pebold, hatte er hon am 29. März 1381 die Handfe�te
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gegeben. Durch Urkunde vom 12. März 1395 ge�tattete er dem

damaligen Schulzen in Schonow, einem Johannes Müller, den

Bau einer Mühle mit einem Rade in der Nähe der Land�traße, die

von Wartenburg nach Seeburg führte, am Fluß, der auf preußi�ch
Caupeaps hieß, an jenem Wä��erlein, das bei Klein Wartenburg
in die Pi��a mündet. — Wann Tungebutten, das heutige Ten-

gutten ange�etzt worden i�t, läßt �i< genauer niht mehr be�timmen.
‘

Doch Heinri<h Sorbom hat niht nur neue Ort�chaften ge-

gründet, er hat �ich auh redli<h um das Wohl und Wehe der

�chon be�tehenden gekümmert. Gar oft hat er nah Ausweis der
Urkunden drüd>ende Verpflichtungen und Abgaben erleichtert
oder ganz erla��en, hat Scharwerk und Reiterdien�te und ähnliche
La�ten aufgehoben oder in Lieferung von Geld und Getreide und

Wachs umgewandelt. Vor allem aber konnte er �ih niht genug
tun in Verleihung von Waldplänen an Dörfer und Güter und

Städte. Unter der �tehenden Begründung, daß die betreffenden
Ort�chaften „in Zukunft niht wegen Holzmangels Schaden
nähmen oder gar zu Grunde gingen, wie man das �hon bei

Städten und Dörfern erlebt habe“, �chenkte er den Dörfern
Freimarkt, Open, Voigtsdorf, Benern, Wagten, Mawern,
Ei�enwerk (bei Migehnen), Migehnen, Bogen, Arnsdorf, Peters-
walde (bei Gutt�tadt), Heiligenthal, Waltersmühl, Zehnhuben Hei

Freudenberg, Schöneberg, Glo�tein, Sturmhübekl, Plö��en, Comie-

nen, Mönsdorf, Soweiden mehr oder weniger großeGemeindewäl-
der. Und mehr noch als das platte Land hat er die Städte, hat er

Wormditt, Seeburg, Bi�chof�tein und Rö��el damit bedacht.
Ueberhaupt lag ihm deren Hebung und Aufblühen �ehr anm

Herzen. Wiederholt hat er alle �eine Städte aufge�uht und

überall na< dem Rethten ge�ehen, Hat z. B. die Bürger von

Nöf�el und Heilsberg bei der Anlage ihrer Wa��erleitungen mit

Hat und Tat unter�tützt, und no< kurz vor �einem Tode, im

Jahre 1400, hat er die Kirche in Bi�chof�tein geweiht. Dabei �oll
nac der Heilsberger Chronik eines jener Wunder ge�chehen �ein,
œoie �ie des öfteren in alten Chroniken erzählt werden: „Und wie

er die Kirche zu Bi�ch�tein kurz vor �einem Tode geweihet und

balde darauf das Heilige Amt der Me��e auf dem Altar, wenn

man hineinkommt, auf der linken Hand, gehöret, hat die heilige
Ho�tie in ter Elevation (Wandlung) etlihe Blutstropfen ge-

{<wigtzet,daher man das�elbe Altar zum heiligen Blute genannt,
und �ein dabei viel Mirakel (Wunder) ge�chehen.“

Bi�chof Heinrih T[[. Sorbom hat die Be�iedelung des Für�i-
bistums Ermland, �oweit es der Landeshoheit des Bi�chofs unter-

�tand, im we�entlihen vollendet. Was an Wald und Heide und

Moor und Bruch und Sumpf namentlih an der Südo�tgrenze
no< unvergeben war, ward als herr�chaftliher For�t genugt.
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Er�t als nah den verheerenden Kriegen des ausgehenden 15. und

beginnenden 16. Jahrhunderts gleih�am eine neue Koloni�ation
ein�etzte und die Be�ihverhältni��e hier und da ver�hoben wurden,
weil die früheren Grenzzeihen niht mehr ausfindig gemaht
werden konnten, kamen zu den alten noch einige neue Ort�chaften
hinzu, deren Gründung zum Teil bis in die preußi�che Zeit
hinabreiht und an pa��ender Stelle erwähnt werden wird.

So ihrer Haupt�orge, der Er�chließung und Be�iedelung
ihres Ländchens, ledig, konnten Ermlands Bi�chöfe fortan ihren
Bli> weiter rihten auf das allgemeine Ganze. Sie beginnen mit

Heinrih ITI. Sorbom aus den be�hränkten Grenzen ihres bis-

herigen Wirkungskrei�es Hherauszutreten auf das Gebiet der

großen Politik. An fa�t allen Ge�chiken des Ordens�taates und

�einer Nachbarländer nehmen �ie nunmehr tätigen Anteil.
Der im 14. Jahrhundert mächtig aufblühende Handel

Preußens hatte die größeren �einer Städte frühzeitig zum An-=

<luß an die deut�he Han�a veranlaßt, zuer�t die drei älteren,

Thorn, Kulm und Elbing, dann �eit 1367—1368 — wenig�tens
werden �ie �eitdem als Mitglieder der Han�a be�onders und mit
Namen genannt — au< Danzig, Alt�tadt Braunsberg und Kö-

nigsberg. Als „preußi�he Städte“ bilden �ie in der Regel eine

be�ondere Geno��en�chaft innerhalb der han�i�hen Orte. Auf
be�onderen Städtetagen, die mei�t in Marienburg abgehalten
wurden, wählen, beauftragen und bevollmähtigen �ie ihre ge-

mein�amen Vertreter, ihre eigenen Rats�endeboten und �hi>2n
�ie zu den allgemeinen Tagfahrten der Han�a. Als „preußi�che
Städte“ nehmen �ie, wenn auh bisweilen nur durh Geldbeiträge,
teil an den Kriegen des deut�hen Kaufmanns, namentli<h an

den Kriegen gegen die nordi�hen Mächte, gegen Dänemark und

Schweden. Sie beraten und ordnen auf ihren gemein�amen
Per�ammlungen ihre auswärtigen Beziehungen �owohl wie vor

allem ihre �tädti�hen Angelegenheiten, �eßen Stadtwillküren
oder Gewerksrollen oder Handelsordnungen fe�t und legen die

zur Be�treitung der gemein�amen Ausgabennotwendigen Geld-

mittel nah Maßgabe der Lei�tungsfähigkeit der einzelnen Mit-

glieder um, natürli<h alles im Einver�tändnis und nah Verein-

barung mit der Ordensregierung. Sie waren und blieben

Untertanen des Hochmei�ters und, was Braunsberg anbetrifft, des

Bi�chofs von Ermland. Ihr Selb�tgefühl �tieg mächtig, als �ie zu-

�ammen mit den wendi�chen und niederländi�hen Städten in dem

großen Kriege gegen Waldemar 1V. von Dänemark (1368—1370)
ob�iegten und der Friede von Stral�und am 24. Mai 1370 auh
ihnen außer anderen kommerziellen und politi�hen Vorteilen
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das wichtige Recht verbriefte, das ihnen König Waldemar �hon
unter dem 3. Februar des genannten Jahres zuge�tanden hatte,
das Recht, an der Kü�te von Schonen zum Zwe>e des Herings-
fanges, der damals dort �ehr ergiebig war, eine �ogenannte
Vitte (Fi�chlager) zu errichten, d. h. ein Gebäude, „in wel<:n
die zu Fang, Verpa>kung und Ver�hi>kung des �o wichtig:n
Fi�ches nötigen Arbeiter, gleihwie es in den han�i�hen Kontorea,
im Londoner Stahlhof z. B., der Fall war, ganz wie auf eigenem
Grund und Boden nach eigenem Recht und Ge�eß und frei von

lederBe�chränkung und Beeinflu��ung dur die Landesregierung
während der Fangzeit lebten und hantierten.“

Alle die�e Errungen�chaften waren au der Alt�tadt Brauns-

berg zugute gekommen, und ihr dur< ihre Lage am Ausfluß der

Pa��arge ins Fri�che Haff �ehr begün�tigter Aus- und Einfuhr-
handel war mächtig ge�tiegen. So mochte es der reih und dadurŸh
�tolz und üppig und übermütig gewordenen Bürger�chaft nicht
mehr pa��en, unter der Oberhoheit des ermländi�hen Bi�chofs
zu �tehen. Simon Grunau und Martin Oe�treich, der Verfa��er
der Heilsberger Chronik, treffen darum wohl das Richtige, wenn

�ie behaupten: „Den vom Braunsberge ver�hmähete es, daß �ie
�ollten Pfaffenknechte �ein und gedäuchte ihnen ehrlicher zu �ein,
wenn �ie niht der Pfa��en, �endern des Hochmei�ters Untertanen
wären. Sie trugen es dem Hochmei�ter an, ob er �ie wollte zuf-
nehmen, �ie wollten nimmer unter dem Bi�chof �ein. Der Hoch-
mei�ter mit �einem Rat weigerten das, be�orgten �i, die Jhren
mochten es mit der Zeit au<h tun, �o man die Braunsberger
al�o würde aufnehmen.“ Soviel jedenfalls �teht fe�t, daß Alt�tadt
Braunsberg zweimal die frdedlihe Regierung Heinrihs TIT].

empfindlich ge�tört hat, das er�te Mal im Jahre 1376.

Was die Braunsberger damals zur Auf�ä��igkeit gegen ihren
Landesherrn getrieben hat, i�t niht re<t klar. Wahr�cheinlich
hängt �ie zu�ammen mit dem Streit, den Bürgermei�ter und

Rat �eit 1373 oder 1374 gegen den Kleriker Arnold Lange aus-

zufehten hatten. Sie hatten die�en, einen Sohn der Stadt, ver-

mutlih einen Nahkommen jenes Arnold Lange, der einer der

Gründer der Neu�tadt gewe�en war, auf Drängen des Prie�ters
Johannes von Helsberg (Heilsberg?) und einer großen Anzahl
ange�ehener Bürger aus den Mauern und dem Weichbild der

Alt�tadt verbannt und �eine im Stadtgebiet liegenden väterlichen
Be�itzungen eingezogen. Klagend wandte �i<h Arnold an den

päp�tlihen Stuhl, und unter dem 12. November 1374 beauftragte
Gregor X [. von Avignon aus die Aebte von Su>au, Oliva und

Pelplin, die Schuldigen, den Rat �owohl wie �eine Geno��en, mit

dem Banne, die Alt�tadt Braunsberg aber mit dem Interdikt zu

belegen, bis die Verbannung Arnolds, zu der kein Grund vor-
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lèege, widerrufen und ihm in jeder Wei�e Genugtuung gegeben
worden �ei.

Vieles �priht nun dafür, daß auh der Bi�chof �ih auf die

Seite des zu Unreht Vertriebenen ge�chlagen hat, wenig�tens
be�igt Arnold Lange �päter Sorboms uneinge�chränkte Gun�t,
in de��en näh�ter Umgebung er �ih längere Zeit nahwei�en läßt
und von dem er in ra�cher Folge zum Stiftsherren von Gutt-

�tadt, zum �tändigen Vikar bei der Frauenburger Kathedrale und

zum Pfarrer von Heilsberg befördert wurde. Vielleicht i�t der

Bi�chof in �einer Parteinahme für Arnold zu weit gegangen and

i�t dabei den Stadtrehten zu nahe getreten, vielleiht hat er den

Braunsbergern überhaupt die Befugnis abge�prochen, ohne lan-

desherrlihe und oberhirtlihe Genehmigung einen Einge�e��enen
und dazu noh einen Kleriker aus der Stadt zu verbannen und

�einer Güter zu berauben, und die Bürger haben �ih das als

ihren Privilegien zuwider niht gefallen la��en. Die Urkunden
verraten nur, daß „zwi�chen dem ehrbaren Vater Herrn Heinrich,
Bi�chofe zu Ermland, von einem Teile, und den Ratleuten und

der Gemeinheit (Gemeinde) der Bürger zum Braunsberg, dem

andern Teil, ein Krieg war von der Stadthandfe�te und von dem

Gerichte und von Unbe�cheidenheit und von andern Sachen.“
Am 25. Mai 1376 ward der�elbe beigelegt. Zu Neutief auf

der Fri�hen Nehrung taten die von beiden Parteien gekorenen
Schiedsrihter Bruder Ulrih Fri>e, Komtur von Elbing, und

Bruder Dietrih von Elner, Komtur zu Balga, im Bei�ein des

�amländi�hen Bi�chofs Bartholomäus, des Hochmei�ters Winrich
von Kniprode und anderer Ordensgebietiger den Aus�pruch: Die

YBraunsberger und ihre Ratleute �ollen geben dem Herrn Bi�chof
zur Be��erung, d. h. als Buße, 1000 Mark preußi�h binnen

4 Jahren, jedes Jahr zu Weihnahten 250 Mark. Die�elben
Ratleute �ollen fortrihten, als �ie zuoor getan haben, aber �ie
�ollen niht das Begnadigungsrecht ohne ihren Herrenden Bi�chof
und �einen Vogt ausüben; der �oll bei dem Gerichte �ißen, wenn

er will. Ob nach der Stadthandfe�te dem Rate das Recht zu�tehe,
zu rihten über Hals und Hand, des �ollen �ie �ih erfragen in den

Städten bei der See, die da lübi�h Recht haben, und �onderlich
zu der Wismar, und wenn �ie die Antwort erhalten, daß es

den Ratleuten gebühret, zu rihten nah ihrer Handfe�te, �o �ollen
�ie fortrichten, als �ie haben getan, �on�t aber �ollen �ie nimmer-

mehr richten über Hals und über Hand, �ie erwürben die�es ReYt
denn von ihrem Herrn, dem Bi�chof. Für jede Verlegung die�es
Schieds�pruches, den beide Teile annahmen, �ollte der ihn ver-

legende Teil dem andern eine Buße von 100 Mark zahlen, ohne
daß der Schieds�pruh dadurch irgend an �einer Rechtskraft ver-

löre.
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4 Jahre �päter, am 15. Mai 1380, kam es der Blutsgerichts-
barkeit wegen zu einer vorläufigen Vereinbarung auf 2 Jahre.
Darnach �ollte der Rat „des Abends zuvor ehe man rihten will
über Hand und Hals, es dem bi�höflihen Vogte wi��en la��en.
Will er kommen, �o �ize er dabei; kommt er niht oder will niht
kommen, �o �oll man gleihwohl ritten.“

Die Schwere der der Alt�tadt auferlegten Buße von 1000
Mark konnte nicht anders als erbitternd wirken, und der Streit

um das �ie vor allen preußi�chen Städten auszeihnende Vorrecht
der Halsgerichtsbarkeit,der �ih, wie es �cheint, no< lange Jahre
hinzog, diente auh niht dazu, die Gemüter zu be�änftigen.
Gleihwohl be�tand mehr als ein Jahrzehnt hindurch ein leid-

liches, wenn auch kühles Verhältnis zwi�hen Bi�chof Heinrich [[][.
und �einer mächtig�ten Stadtgemeinde. Dann aber brach vermut-

lih im Jahre 1394 der Zwi�t von neuem aus, und er nahm dies-
mal eine Ge�talt an, die man nur als eine Rebellion bezeihnen
fann. Veranla��ung dazu hat wahr�cheinlih die Vereinigung der

Neu�tadt Braunsberg mit der Alt�tadt gegeben, die der Bi�chof
durh Urkunde vom 28. März 1394 verfügte in der gutgemeinten
Ab�icht, den Fortbe�tand der Neu�tadt, mit der es niht reht vor-

wärts gehen wollte, und wo Zank und Streit und Zwietraht
im Schoß der Gemeinde immer weiter um �ih griffen, wenig�tens
in die�er Form zu �ichern.

Die Vereinigung ge�chah im vollen Einver�tändnis mit den

neu�tädti�hen Bürgern. Rat und Gemeinde der Alt�tadt �cheinen
gar niht, oder doh nur ganz nebenbei befragt worden zu �ein,
und �o i�t es �hon möglich, daß man in der Alt�tadt der Einver-

leibung der Neu�tadt, gerade weil der Bi�chof �ie wün�chte, �ehr
fühl gegenüber�tand und �ie nur ungern, wenn niht gar

gezwungen und widerwillig vollzogen hat, zumal �ie der

Alt�tadt weder einen wirt�chaftlihen, noh �on�t einen Vorteil

ver�prach, im Gegenteil ihr nur neue Unannehmlichkeiten und Ver-

drießlihkeiten bereiten konnte. Jedenfalls brah kurz darauf der

alte Zwi�t und Hader zwi�hen Ermlands Haupt�tadt und der

Londesherr�chaft aufs neue, und diesmal in unerhörter Schärfe
aus. Heinri< Sorbom war, �o erzählt Pla�twih, nah Braunsz-

berg gekommen, um Rat und Bürger�chaft wegen einer gewi��en
<hweren Aus�chreitung zu �trafen. Er be�chied die Ratsleute,
damit �ie ihm Rede und Antwort �tänden, vor �ih aufs Schloß,
gewährte ihnen dann aber auf ihre Bitten eine Bedenkfri�t, um

die ihnen gemachten Be�chuldigungen gründlih widerlegen zu

können. Es war nur ein Vorwand, hinter dem �ie ihre teufli�che
Ab�icht verbargen. Denn kaum hatten �ie das Schloß verla��en,
als �ie die Ratsglo>e, d. h. Sturm läuten ließen und die nah
dem Rathau�e zu�ammen�trömenden Bürger, vom bö�en Gei�te
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verführt, in nihtswürdiger Wut an�tachhelten, das Schloß zu

�türmen und den Bi�chof �elb�t zu töten. Mit knapper Not gelang
es die�em, unter Gottes gnädigem Bei�tande dur die hintere
Mauerpforte zu entkommen. Aber bald kehrte er an der Spitze
eines �tarken Heeres, zu dem vermutlih auh der Deut�che Orden

Zuzuglei�tete, zurü>, nahm die Stadt mit �türmender Hand und

zwang die Empörer, unbe�huht und entblößten Hauptes, ihre
Gürtel um den $Sals aus der Stadt zu ziehen, vor ihn zu treten
und demütig um Verzeihung zu bitten. Das zu Marienburg am

4. November 1396 gefällte Urteil des Hochmei�ters Konrad von

Jungingen, dem Sorbom die Fe�t�ezung der Strafe überließ, be-

�timmte:
1) Die Gloden, womit die aufrühreri�hen Braunsberger

gegen ihren Herrn den Bi�chof geläutet haben zu Sturm, �ollen
�ein des Herrn Bi�chofs, d. h. �ie �ollen ihm gehören, und es �oll
�tehen an �einem Willen, was er damit tun will.

2) Die Gemeinde �oll die Ringmauer am bi�chöflihen Schloß
nah der Stadt�eite zu aufführen und darauf 500 Mark verwen-

den, und �ollen die in 5 Jahren fertig�tellen, al�o daß �ie jedes
Jahr 100 Mark daran vermauern �ollen.

3) Alle diejenigen, die den Rumor und die Sammlung zum
er�ten gemacht haben,d. h. die An�tifter des Aufruhrs, �ollen der
Stadt Braunsberg und der bi�chöflichen Lande entbehren bis zu
un�eres Herrn Bi�chofs Gnaden, mit anderen Worten, �ie �ollen
der Stadt und des Landes verwie�en werden, bis �ie der Bi�chof
begnadigt.

4) Der Rat �oll der Gemeinde, die Gemeinde dem Rate „um

der Sache und Schelunge (Auf�ä��igkeit) wegen“ keinen Vorwurf
machen. Würde jemand damit berüchtigt und verdächtigt und

würde er deswegen vom Bi�chof zur Verantwortung gezogen,

�o �ollte die�er die Macht haben, mit ihm zu tun was er wollte,
und weder der Rat noch die Gemeinde �ollten �i<h dem wider-

�ezen, „bei Behaltung ihrer Freiheit“.
22 Monate �päter, am 1. September 1398, hob Heinrich [[[.

wegen <werer Miß�timmigkeiten, wie Pla�twih berichtet, die

Vereinigung der Neu�tadt mit der Alt�tadt Braunsberg
wieder auf.

Mit dem Deut�chen Orden �tand der ermländi�he Bi�chof
fa�t während �einer ganzen Regierung im be�ten Einvernehmen,
und es kam ihm die�es, wie gezeigt worden i�, den Brauns-

bergern gegenüber �ehr zu �tatten. Hochmei�ter Winrih von

Kniprode war, nachdem er 31 Jahre an der Spigze des Ordens-

�taates ge�tanden und das Land zu hoher Macht und Blüte ge-

brat hatte, am 24. Juni 1382 ge�torben. Während der zweiten

Hälfte �einer Regierung hatte �i<h Preußen eines nahezu völligen
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Friedens erfreut. Namentlich die Litauerkämpfe hatten ihr Ziel
und ihren Zwe> fa�t voll�tändig verloren und traten nah der

Schlaht von Rudau im Samland (17. Februar 1370), in der

Olgierd und Kyn�tute eine empfindliche Niederlage erlitten, immer

mehr in den Hintergrund. Die Einfälle der Großfür�ten wurden
immer �eltener und �{hwächer und haben das ermländi�che Gebiet
nur no< einmal erreiht, im Jahre 1385, wo die Allen�teiner
Gegend hart mitgenommen wurde.

Das änderte �i<h no< mehr, als nah dem Tode Olgierds,
der am 24. Mai 1377 erfolgte, einer �einer 12 Söhne aus zweiter
Ehe, der rüd>�ihtslo�e, die Alleinherr�chaft über Litauen mit allen

Mitteln an�trebende Jagiello, in den Vordergrund trat, der ohne
Vedenken mit Hintan�eßung jeden verwand�chaftlihen Gefühls
�einen grei�en Oheim Kyn�tute, wenn man litaui�hen Berichten
Glauben �chenken will, im Augu�t 1382 erdro��eln, de��en Ge-

mahlin ertränken und beider Sohn Witowd gefangen �egen ließ.
Mit dem Nachfolger Winrihs von Kniprode, dem am 2. Of-

tober 1382 zum Hochmei�ter gewählten bisherigen ober�ten Tra1-

pier und Komtur von Chri�tburg, mit Konrad ZöUner von Roten-

�tein, <loß Jagiello am 31, Oktober 1382 auf dem Dobi��en-
werder, einer vor der Mündung der Dobe�e gelegenen Memel-

in�el, einen Vertrag, worin er ih verpflichtete, den zwi�hz2n
Preußen und Livland liegenden Teil Samaitens dem Orden für
alle Zeiten zu überla��en, 4 Jahre Frieden zu halten und inner-

halb die�er Zeit �amt den Seinigen und �einem Lande das

Chri�tentum anzunehmen.
Und das leßte wenig�tens führte er, freilih niht in Er-

füllung des Vertrages von Dobi��enwerder, aus. Er tat es, um

die Hand der jungen Königin von Polen und mit ihr die Krone

die�es Reiches zu gewinnen, die ihm beide von einer Ge�andt-
�chaft des polni�hen Adels unter der Bedingung, daß er römi�cher
Chri�t werde, angeboten wurde. Am 12. Februar 1386 kam er

nah Krakau, am 15. empfingen er und �eine Verwandten und

viele andere edlen Litauer die Taufe, wobei er den Namen Wla-
dislaus annahm, am 18. Februar hielt er �eine Hochzeit mit der

er�t �ehszehnjährigen Königin und �ette �ich am 4. März die pol-
ni�che Krone aufs Haupt. Auch die Ma��e der Litauer wurde nun,

wenn auh nur rein äußerlih, dur<h Ge�chenke, dur< Ueber-

redung und nötigenfalls dur< Strafandrohungen dem Chri�ten-
tum gewonnen.

Damit ver�choben �i<h die Figuren des politi�hen Schah-
�piels �ehr zu Ungun�ten des Deut�chen Ordens. Sein Hauptzwet,
die Heidenbekämpfung und Heidenbekehrung, �o erklärte man jeßt
polni�cher�eits, �ei gegen�tandslos geworden, den ferneren Schuß
des Chri�tentums könnten Polen und Litauer eben�ogut über-
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nehmen. Man bereitete den dur< Polen na< Preußen und

Livland ziehenden Kriegern und Wallfahrern die größten Hinder-
ni��e. Soweit kam es, daß der Orden darüber <were Klagen
bei der römi�chen Kurie erhob. Auf den Antrag des Ordenpro-
kurators ward der ermländi�he Bi�chof zum päp�tlihen Kom-

mi��ar und Exekutor in die�er Sache ernannt, und unter dem
24. Mai 1387 forderte er als �olcher den Erzbi�chof von Gne�en
�owie die Bi�chöfe von Plo>, Krakau, Po�en, Leslau und Bres-
lau unter Androhung von Kirchen�trafen auf, dafür Sorge zu

tragen, daß die dem Orden gegen die Ungläubigen zu Hilfe
eilenden Kreuzfahrer niht weiter belä�tigt oder gar beraubt
und gefangen ge�eßt würden. Gleihlautende Schreiben Hein-
ri<s TIL. gingen an den Bi�chof von Köln und die Gei�tlichkeit
in Deut�chland, Böhmen, Ungarn, Polen, Dänemark, Schweden,
Norwegen und anderer Länder ab. — Auch �on�t war Heinrich
Sorbom beim Hochmei�ter Zöllner von Roten�tein Vertrauens-

per�on. Am 7. April 1385 fällten er und der Ordensmar�chall
Konrad von Wallenrod in ver�chiedenen Streit�ahen des �am-
ländi�hen Domkapitels mit der Alt�tadt Königsberg das chieds-
rihterlihe Urteil.

Dagegen kam ein kleiner Mißklang in das Verhältnis des

ermländi�hen Bi�chofs zum Orden unter dem Hochmei�ter
Konrad von Wallenrod, der nah dem am 20. Augu�t 1390 er-

folgten Tode Roten�teins am 12. März 1391 zu de��en Nath-
folger gewählt wurde und nun bis zum 25. Juli 1393 die Ge-

hi>e Preußens lenkte. Wallenrod �cheint, wenn auh niht, wie

ihn Plaßwich dar�tellt, ein grau�amer Tyrann, ein unerbittlicher
BVedränger der preußi�hen Bistümer, ein la�terhafter Feind
jeder Tüchtigkeit, �o doh ein �chroffer, hohfahrender, unüber-

legter Mann gewe�en zu �ein „unter dem die tiefen Gegen�äße
zwi�chen Regierenden und Regierten in Preußen �chon deutlich
hervortraten. Gegen alles Reht und Herkommen zwang er, �o
erzählt der Chroni�t, den Bi�chof und das Kapitel von Ermlano,
ihre Bauern zum Burgenbau nah Memel und Ragnit zu �chi>en.
Dabei hätten in Memel 300 von ihnen dur< einen plößlichen
Ueberfall der Samaiten und Litauer ihren Tod gefunden. An

der Tat�ache �elb�t wird kaum zu zweifeln �ein, im einzelnen aber

dürfte Pla�twih etwas übertrieben haben. Jedenfalls �tand dem

Hochmei�ter kaum die Berechtigung zu, auh die Ermländer zu

�olhen Zwe>en der allgemeinen Landesverteidigung, zum

Burgenbau an den weit entlegenen Grenzen heranzuziehen.
Zum Glü> währte Wallenrods Regierung nur kurze Zeit,

und �ein Nachfolger Konrad von Jungingen, ein Mann von ver-

�öhnlichem, friedlihem Sinn, der vom 30. November 1393 bis

zum 30, März 1407 die hohmei�terlihe Würde bekleidete, eine dem

13
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ermländi�chen Bi�chof gei�tesverwandte Natur, �tellte das frühere
gute Verhältnis �ofort wieder her. Wieder i� Heinrih Sorbom

eifrig im Intere��e des Ordens tätig und arbeitet mit an der

Lö�ung der zwei Aufgaben, die damals eine Zeitlang im Vorder-

grundeder Ordenspolitik �tanden, an dem Frieden mit den Litau-
ern und mit den Livländern.

Vitowd, dem Sohne Kyn�tutes, war es gelungen, aus der

Gefangen�chaft �eines Vetters zu entkommen und �chließlih nah
langenWirren und Kämpfen, wobei er bald die Hilfe des Ordens
in An�pru< nahm, bald ihn verriet, die Herr�chaft über Litauen
zu gewinnen. Unter den obwaltenden Um�tänden und bei der
von Polen her drohenden Gefahr mußte dem Hochmei�ter viel

daran liegen, mit ihm in Frieden und Freund�chaft zu leben.

Wiederholt fanden die�erhalb Zu�ammenkünfte und Verhandlun-
gen �tatt, und zu einer der�elben, die am Tage Mariä Magdalenä
(22. Juli) 1396 �tatt hatte, nahm Konrad von Jungingen auh den

Bi�chof von Ermland �amt de��en Offizial und etlihen Domherrea
und Gelehrten mit. Als es dann den unermüdlihen Bemühungen
des Hochmei�ters gelang, den Litauerfür�ten ganz auf �eine Seite

zu ziehen und ihn zum Ab�hluß eines Shugz- und Trußbünd-
ni��es mit dem Orden zu be�timmen, da ritt in dem glänzenden
Gefolge Jungingens, den die fünf ober�ten Gebietiger, der Mei�ter
von Livland und eine �tattlihe Reihe von Komturen begleiteten,
auh Bi�chof Heinri<h von Ermland nah Sallinwerderx, einer

kleinen Memelin�el zwi�hen den Mündungen der Dobe�e und

Nawe�e, wo der Vertrag am 12. Oktober 1398 endgültig verein-

bart wurde.

Unmittelbar aber griff Heinrih Sorbom in die livländi�che
Angelegenheit ein. Unter Winrich von Kniprode hatte der uralte

Zwi�t zwi�chen dem Landmei�ter von Livland und dem Erzbi�chof
von Riga geruht, da der Mei�ter auf die weltlihe Herr�chaft über

die Stadt Riga zu Gun�ten des Bi�chofs verzichtet und nur die

Ordensburg da�elb�t neb�t Zubehör i<h vorbehalten hatte. Nach
Winrichs Tode war der Streit aufs neue entbrannt, und wieder

hatte �ich der Erzbi�chof an Kai�er und Pap�t gewandt und �ogar
die Hilfe Jagiellos von Polen angerufen. Da glüd>kte es dem

Orden, die römi�che Kurie zu gewinnen. Der bisherige Erzbi�chof
ven Riga, Johannes von Zitten, wurde 1396 Patriar<h von

Alexandria, und zu �einem Nachfolger ernannte der Pap�t dea

Iohannes von Wallenrod, einen Vetter des kürzlih ver�torbenen
Hochmei�ters, einen dem Orden treu ergebenen Mann. Zugleich
ward dem Kapitel von Riga die Deut�chordensregel zur Pflicht
gemacht. Gleihwohl beharrte der Bi�chof Dietrih von Dorpat
im Wider�tand gegen den livländi�hen Mei�ter �owie gegen den

neuen Erzbi�hof und fand dabei die heimlihe Unter�tüzung
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Witowds von Litauen. Den �törrigen Bi�chof zu beruhigen und

die beiden Parteien mit einander auszu�öhnen, unternahm nun

Heinri<h von Ermland. Auf be�onderen Befehl des römi�chzn
Königs Wenzel rei�te er im Einver�tändnis mit dem Hochmei�ter
gegen Ende Januar 1397 nach Livland, und �eine ge�hi>ten Ver-

handlungen führten wirkli<hzum Ziel. Unter �einer Vermittelung
kam es im Februar zu Segewold zu einem vorläufigen Ver-

gleih. In Danzig �ollte die Sahe endgültig zum Austrag ge-
bracht werden. Auf einer Tagungda�elb�t, die vom 24. Juni bis

zum 15. Juli 1397 dauerte, und an der der Hochmei�ter, �eine Ge-

bietiger, der Erzbi�hof von Riga, der Bi�chof von Dorpat und
vele andere gei�tlihe und weltlihe Herren und Für�ten teilnah-
men, fiel unter der oberrihterlihen Leitung des ermländi�chen
Bi�chofs die Ent�cheidung, mit der �ih beide Teile, der Orden o-
wohl wie der Bi�chof, das Kapitel, die Va�allen und die Ge-
meinde von Dorpat zufrieden gaben, fortan Ruhe zu halten ver-

�prachen und �ie auh hielten. Heinrih von Ermland aber genoß
in der Folge das volle Vertrauen des Bi�chofs von Dorpat.

Im Jahre 1377 hatte Heinrih Sorbom noh einmal �einen
kai�erlihen Gönner aufge�u<ht. Karl 1V. war damals nach der

Mark Brandenburg gekommen, die �eit 1373 endgültig �einem
Hau�e, dem Hau�e Luxemburg gehörte. Als er da�elb�t im Mai
und Juni 1377 zu Tangermünde Hof hielt, befand �i<h in �einem
Gefolge auh Heinrich, der Bi�chof von Braunsberg, d. h. von Erm-
land. Er hat den Kai�er dann weiter nah Dortmund und Cam-

bray begleitet, wo er im November und Dezember in �einer näh-
�ten Umgebung �ih nahwei�en läßt. ImAuftrage Karls überbrachte
der Bi�chof dem Komtur von Brandenburg, Günther von Hohen-
�tein, dem der Kai�er dadurch �eine be�ondere Freund�chaft und

Hoch�häßung dartun wollte, eine Reliquie der heiligen Katharina
von Alexandrien, die unter großen Feierlihkeiten, an der 220

Gei�tliche teilnahmen, nah Heinrihs Rückkehr von die�em in das

Ordenshaus zu Brandenburg überführt wurde.

Auf �einem Re�idenz�hloß zu Heilsberg, de��en Bau und
,

innere Aus�<hmü>ung er zum Ab�chluß gebrachthatte, i�t Hein-
ri ITT. Gorbom im 28. Jahre �einer Regierung ge�torben. Jn

der gleichfalls unter ihm vollendeten Kathedrale zu Frauenburg
fand er �eine leßte Ruhe�tätte. Er liegt, �o berichtet die Heils-
berger Chronik, zu Frauenburg vor dem Chore unter dem großen
weißen Stein begraben, aber niht, wie die�elbe Chronik fäl�hlih
behauptet „�amt �einem Bruder“, �ondern zu�amt �einem lang-
jährigen treuen Domprop�t Heinrih von Paderborn, der ihm frei-
lih ein Bruder in anderem, in gei�tigem Sinne gewe�en war.

Die beiden gemein�ame Grabplatte befand �ih in der Tat bis vor

kurzem am Eingang zum Chor. Er�t in neuerer Zeit hat �ie ihre

13*
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alte Stelle aufgeben und vorlieb nehmen mü��en mit dem Plag
vor dem nahen Altar des Domprop�tes. Der etwa 34 m lange,
2% m breite weiße Grab�tein zeigt in der Mitte das Bildnis eines

Vi�chofs mit der Mitra und das eines Domherren. Die längs
den 4 Rändern in gothi�hen Minuskeln (kleine Buch�taben)
hinlaufende, leider zum Teil �hon �ehr abgetretene Um�chrift
ater meldet in lateini�her Sprache: Hier liegen begraben der

ehrwürdige Vater Herr Heinrih Sorbom, Bi�chof von Ermland,
der dahinging im Jahre des Herrn 1401 am 12. Tage des Januar,
und Heinrih von Paderborn, Prob�t der ermländi�chen Kirche;
er �tarb im Jahre des Herrn 1387 am 13. Tage des Monats

Januar.

Das ermländi�che Domkapitel als LTandesherr
im Kammeramt Allen�tein.

Ueber ein halbes Jahrhundert war verflo��en, �eitdem das

�üdö�tlihe Ermland zwi�chen Bi�chof und Kapitel geteilt worden

war. Damals, im Jahre 1346, hatte no<h Domprop�t Hartmod
an der Spigze des Kapitels ge�tanden und war �ofort an die Be-

�iedelung des den Domherren neu zugefallenen Gebietes gegangen.
Die�es Gebiet, das nahmalige Kammeramt Allen�tein, de>te �i
im großen und ganzen mit den altpreußi�hen Landbezirken
Gudikus und Bertung, die wohl als Untergaue von Poge�anien
anzu�prechen �ind. In dem wald- und �eenreihen Di�trikte, der

ohnehin nur �<hwach bevölkert gewe�en war, hatte der mit rüd-

�ihtslo�er Härte geführte Eroberungskrieg nur Re�te der Ein-

geborenen übrig gela��en. Aber während der zwei Men�chenalter,
die die Gegend nah ihrer endgültigen Unterwerfung �ih �elb�t
überla��en blieb, �tieg ihre Zahl, und zu der Zeit, da das Kapitel
da�elb�t Hoheitsre<hte erwarb, �aßen �ie wieder verhältnismäß:g
diht in allen Teilen des Landes. Auch das Kapitel dachte ihnen
gegenüber niht an Unterdrü>kung oder gar an gewalt�ame Aus-

rottung, �ondern verfolgte die altbewährte Politik, �ie dur<h Ge-

währung würdiger Exi�tenzbedingungen an Seßhaftigkeit zu ge-

wöhnen und fie allmählih der neuen Herr�chaft und dem neuen

Glauben zu gewinnen. Mei�t zu dem alteinheimi�hen preußi�chen,
aber au< zu dem neuge�chaffenen, gün�tigeren kulmi�hen Recht
wurden ihnen zahlreihe Be�izungen überla��en, und wohl nur in

den Fällen, wo �ie �hon vorher unfreie, hinter�ä��ige Bauern ge-

we�en waren, hatten �ie au<h weiter den Grundherren zu zehnten
und zu �harwerken. Nationalität und Sprache blieben ihnen un-

angeta�tet; denn daß die�e früher oder �päter dem von allen Seiten

auf �ie eindringenden überlegenen Deut�htum von �elb�t zum

Opfer fallen mußten, �tand jedemEin�ihtsvollen von vornhereinfe�t.
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Schon vor der Aufteilung des �üdlihen Ermlandes war im

nahmaligen Kammeramt Allen�tein gemein�am von Bi�chof und

Kapitel eine Reihe von Ort�chaften ange�eßt worden. Bereits am

27. März 1335 hatte der Preuße Medeken einen freien Preußzn-
hof von 4 Hufen in Bertyngen erhalten, und bis zum 23, Mai

1348 ent�tanden da�elb�t weitere 15 freie Preußenhöfe in der

gleihen Größe. Die 16 Höfe bildeten zu�ammen das freie Preu-
ßendorf Preußi�h Bertung, ein Dorf in�ofern, als die Gemar-

kungen der Höfe ein zu�ammenhängendes Ganzes ausmachten.
Son�t be�tand jedes Gütchen �elb�tändig für �ich. Ein Schulzen-
amt wie in den deut�hen Dörfern exi�tierte hier niht; alle gaben
und nahmen ihr Recht unmittelbar vor dem Landesherrn oder �ei-
nem Vogt. Preußi�h Bertung wurde der Ort genannt zum Un-

ter�chied von dem angrenzenden, zu kulmi�hem Recht ausgetanen
Kirchdorf Bertingishu�en oder Deut�h Bertung, das am 83. Okto-
ber 1345 dem Schulzen Nikolaus ver�chrieben und ihm unter dem
22. Juli 1363 vom Kapitel be�tätigt wurde. Heute heißen die

Ort�chaften Klein Bertung und Groß Bertung.
Um die�elbe Zeit wie Preußi�h- und Deut�<h Bertung er-

wuch�en nördlih und we�tlih davon die Dörfer Jommendorf und

Thomsdorf. Am 25. März 1342 verbrieften Domprop�t Johannes
und Bistumsvogt Heinrih von Luter dem Preußen Jomen das

noh ihm benannte Dorf Jomendorf, das auh Wolfshain heißen
�ollte, zu kulmi�hem Recht, und unter dem 4. September 1345

erhielten die Preußenbrüder Mile�hen und Windychen 30 Hufen
zur An�ezung des Dorfes Heiligen�ee an den Ge�taden des Wul-

ping Sees, der demnach eines jener geheiligten Gewä��er gewe�en
�cin dürfte, wie �ie �ich in allen Teilen des alten Preußenlandes
finden. Als danneinige Jahre �päter, am 22. Februar 1349, das

Kapitel an dem�elben See das Dorf Thomsdorf zu kulmi�hem
Recht den Schulzen Petrus und Thomas ver�chrieb, vereinigte es

dur< Urkunde vom 22. Juli 1363 Heiligen�ee, de��en Entwi>kelung
vielleiht zu wün�chen übrig ließ, mit Thomasdorfoder Thoms-
dorf, wie es heute heißt, und der Name Heiligen�ee ver�hwindet
citdem.|

Wie weit die Land�chaft Bertingen oder Bertung gereicht
hat, läßt �ich im einzelnen niht mehr fe�tlegen. Nah Nordo�ten
gegen das alte Territorium Gunlauken, gegen das Wartenburger
Gebiet hin ceint �ie bis an die Seenkette gegangen zu �ein, die

�ih, heute zum Teil tro>en gelegt, ein�t ununterbrohen vom

Leimangel See �üdli<h von Gutt�tadt über den Wadang See nah
Südo�ten zog. — Die er�te deut�che Siedelung zwi�chen Leimangel
und Wadang See, die am 22. März 1337 ihre Handfe�te erhielt,
i�t das Kirhdorf Braunswalde, de��en Anlage zu kulmi�chem Recht
Domprop�t Johannes und Vogt Heinrih von Luter dem ehren-
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werten Mann Nikolaus übertrugen, Am 22, Juli 1363 be�tätigte
das Kapitel, damals �chon alleiniger Grund- und Landesherr, die

Ver�chreibung. — Bistumsvogt Heinrih von Luter (1333—1342)
war es auh, der dem Preußen Na��uhe 14 Waldhufen am See

Schutelyng, dem heutigen Pie�tkeimer See, zur An�ehung eines

Dorfes nah deut�hem Recht ver�chrieb, das dann den Namen

Py�ekaym oder Pie�tkeim erhielt. Merkwürdig i�t die Be�timmung
der Ver�chreibung, daß Schulzen undBauern der neuen Siedelung
in die�er �elb�t und auf den Wegen von ihr bis nah Gutt�tadt
nah deut�hem Recht, in den anderen Dörfern und Gütern aber

nach preußi�hem Recht gerichtet werden �ollten. Am 4. Februar
1384 erneuerte das Kapitel dem Schulzen die alte Handfe�te. —

Im Jahre 1337 am 10. November ward au< den Schulzen der

Stadt (Alt) Wartenburg, den Brüdern Johannes und Petrus,
die Ver�chreibung erteilt für das Dorf Wadang und für etne

Schneidemühle mit einem Rade am Wadangfließ, die �ie aber jeder
Zeit in eine Mahlmühle umzuwandeln berehtigt waren. In der

Tat i�t dies no< vor dem Jahre 1366 ge�chehen.
Im Territorium Gudikus, im we�tli<hen Teil des Kapitels-

gebietes, in der Gegend nah der Pa��arge zu, hatte die Koloni�a-
tion glei<hfalls �hon vor der Au�teilung des Landes zwi�h2n
Bi�chof und Kapitel begonnen. Auch hier ver�u<hte man vor

allem die Eingeborenen �eßhaft zu mahen. Ungefähr zur gleichen
Zeit, da Preußi�h Bertung ent�tand, taten Domprop�t Johannes
und Bistumsvogt Heinrih von Luter im Felde Gudikus vier

freie Preußenhöfe zu je 5 Hufen an die Preußen Glande, Wi��eke,
an die Preußenbrüder Steuenis, Patens, Hannus und Nipper-
gaude, �owie an den Preußen Sanglaw und �einen Oheim Ban-

deko aus. Am 14. Juli 1346 wurden �ie ihnen von Bi�chof und

Kapitel verbrieft. Einen fünften Hof ver�chrieb das Kapitel unter

dem 15. Juli 1355 dem Preußen Nodops und �einem Schwieger-
�ohn Merunen. Gudekus oder Gottken nannte �ich die Pflan-
zung nah dem Gebiete, in dem �ie lag.

Rings um �ie her erwuh�en no< zu Anfang der Regierung
des Bi�chofs Hermann die Dörfer Stenkienen, Windtken, War-
fallen und Johnkendorf. Unter dem 19. März 1343 übertrug der

Bi�chof im Einvernehmen mit dem Kapitel dem Preußen Santop
im Felde Sculpayn an der Grenze des Feldes No�terpelk in der

Nähe der Pa��arge 30 Hufen nach kulmi�hem Recht zur Gründung
eines Dorfes, das in der Folge Stenekayn — es i�t das heutige
Stenkienen — genannt wurde. — Das nördlih davon gelegene
Windtken erhielt am 21, Oktober 1346 die Handfe�te. Lauterwalde

�ollte die zu kulmi�hem Reht ange�eßte Pflanzung im Lande
Gudikus nah dem Willen der Landesherr�chaft heißen. Doch niht
lange konnte �ih der deut�he Name halten, da die Shulzen Wyn-
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dcko und �ein Bruder Preywlez Preußen waren und wohl auh
die Bauern ohne Ausnahme dem Stamm der Eingeborenen
angehörten. So bürgerte �i für den Ort allmähli<h die Be-

zeihnung Wyndeken oder Windtken ein. — Warkallen wurde vom

Preußen Succule ange�eßt. Bi�chof Hermann verlieh ihm mit

Einwilligung des Kapitels unter dem 4. September 1345 im noh
unaufgeteilten Gebiet am See Raux�kowe 30 Hufen zur Gründung
eines Dorfes nah kulmi�hem Recht, dem er den Namen Grün-
walde geben wollte. Doch auch hier konnte �ih der altpreußi�chen
Vevölkerung gegenüber der deut�he Name niht behaupten, und
bald kam die Bezeihnung Warikallen oder Warkallen, d. h. eben
Grünwalde oder Grunenberg, für den Ort in Gebrauh. — Unter
die genannten preußi�hen Siedelungen <hob �ih das deut�che
Kirchdorf Hogenbuche, wie die Kolonie anfangs nah dem dichten
Buchenwalde, der die Gegend beded>te, hieß, bis ihr �päter ihr Lo-
kator Jonekony von Barthelsdorf den Namen Johnkendorf gab.
Durch Urkunde vom 12. November 1345 wies ihm Bi�chof Her-
mann mit Zu�timung des Kapitels 60 Hufen von dem noh un-

aufgeteilten Gebiete im Lande Gudikus zu beim Sumpf Mo�ebruch
und beim Grenzwall Gritegrucz in der Nähe des Sees Rauth-
hoys, d. h. Raux�kowe, des�elben Sees, der noh heute die Ge-

markungen von Warkallen und Johnkendorf be�pült.
Mit dem Herb�t 1346 hören dann die gemein�amen Landver-

leihungen des Bi�chofs und Kapitels im �üdlihen Ermland auf
Fortan übt das Kapitel in den alten Land�chaften Gudikus und

Vertung allein die Hoheitsrehte aus. Die er�ten Handfe�ten, die

es hier am 15. Februar 1347 ohne den Bi�chof aus�tellt, betreffen
das Dorf Schönfelde an der Nordwe�t�eite des Thomsdorfer oder

Wulping Sees, und das Dorf Woritten bei Dietrihswalde in der

Nähe der Pa��arge �üdwe�tlih vom Rentiener oder Gilbing See.

Die Lokatoren von Woritten �ind wahr�cheinli<h die Preußen
Janne�tinten und Sangeden, die von Schönfelde �ind niht be-

kannt. Als dem Ort unter dem 9. Juni 1416 die Ver�chreibung
erneueri wurde, war ein Lenman Be�ißer des Schulzengutes in

Schönfelde. :

Fortan ward die Koloni�ation in demfapituläri�chenGebiete

nach einem fe�ten, einheitlihen Plan in die Wege geleitet. Die

Domherren konnten �ih die�er Aufgabe mit aller Kraft und mit

um �o größerem Eifer und Erfolg hingeben, als die Be�iedelung
ihres bisherigen Be�izes, der Kammerämter Frauenburg und

Mehl�a>, �o gut wie vollendet war. Des Kapitels er�te Sorgebil-

dete die Schaffung eines Mittelpunktes, die Gründung einer Burg
und Stadt, die der vordringenden deut�chen Kultur eine Stügße
werden, und von wo aus �ie ihren Siegeszug in die preußi�che
Wildnis antreten konnte. Einen Augenbli> �cheint man dafür
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zu haben. Schon erhob �i< in Deut�h Bertung eine landesherr-
l:<he Burg, und dort, wo das Gut Alt Allen�tein liegt, zwi�chen
Alle und Leynau See, wollte man vermutlih auh der neuzugrün-
denden Stadt ihré Gemarkung anwei�en. Wohl um an Ort und

Stelle die Zwe>kmäßigkeitder Lage zu prüfen, �andte das Kapitel
im Frühling 1348 den Domprop�t Hartmod, den Dechanten Johan-
nes und den Ku�tos gleihen Namens na<h Bertingen, d. i. Ber-

affe
wo �ie am 23. Mai des genannten Jahres �i<h nahwei�en

a��en.

Noch in dem�elben Jahre, am 31. Dezember 1348, ge�chieht
der „neuen Stadt“ Erwähnung. Aber niht beimSchloß Bertingen,
das nur einmal no< zum 14. Juli 1350 genannt und dann niht
wieder erwähnt wird, �ondern etwa eine Meile weiter nordwärts,
mehr in der Mitte des dem Kapitel zugefallenen Gebietes, war �ie
gegründet worden. Hier macht die Alle, indem �ie auf eine kurze
Stre>ke nah We�ten umbiegt, um dann wieder ihre alte Richtung
aufzunehmen, ein Knie. Die dadurch gebildete Eke war wie ge-

�chaffen zur Anlage eines fe�ten Plaßes. Gegen Süden und

We�ten {<hüßten ihn die Fluten des Stromes, und der Sumpf-
und Seengürtel, der ihn in weitem Umkrei�e umgab, er�hwerte
jede feindlihe Annäherung. Der Name Allen�tein, den die Herr-
haft der neuen Burg und der �i<h an �ie anlehnenden jungen
�tädti�hen Pflanzung beilegte, hatte mithin �eine volle Berech-
tigung.

Lokator der Stadt Allen�tein wurde Johannes von Ley�en,
wie er vom Dorfe Layß bei Mehl�a> hieß, wo er zu�ammen mit

�einem Bruder Heynko (Heinrih), dem �päteren Gründer von

Wartenburg, das Schulzenamt inne gehabt hatte. Daher erflärt

�ich auh der niederdeut�che Dialekt, der wie in der Mehl�a>er
Gegend, �o au< in Allen�tein ge�prohen wird. Am 31. Oktober

1353 erhielt die Stadt ihre Verfa��ungsurkunde und durch �ie
niht weniger als 78 Hufen A>kerland und 100 Hufen Wald und

Heide als Gemeindefreiheit zur gemein�amen Weide und Holz-
nußgung. Dazu kamen im Jahre 1378, als das Kapitel die Stadt
um 30 halbe Hof�tellen, d. h. um 30 halbe Häu�er erweiterte —

es i�t die �ogenannte Neu�tadt Allen�tein — no< 44 Hufen
Ackerland und 60 Hufen Wald.

Von Allen�tein aus, wohin nun der kapituläri�he Vogt, der

bisher auf der Burg zu Mehl�a> �einen Siß gehabt hatte, wenig-
�tens zeitwei�e über�iedelte, und wo bald auh der Kapitels-
admini�trator oder Landprop�t, der von den Domherren aus ihr2r
Mitte von 3 zu 3 Jahren gewählte Verwalter des ge�amten Ka-

pitelsgebietes, �tändige Re�idenz nahm, drangen die deut�chen
Anzöglinge nach allen Seiten hinein in das Land, um �i< neben
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und zwi�chen den preußi�chen Gütern und Dörfern ihre eigenen
Niederla��ungen zu gründen. Die ganze größere nördliche Hälfte
des neuen Kammeramtes, die der Sarong, der Thomsdorfer oder

Wulping See und weiter der Kellaren See, der Leynauer, der

Groß Kleeberger und der Umlong See von der �üdlihen Hälfte
trennte, ward auf einmal in Angriff genommen. Zu die�em Zwe>
verteilte man, �o �cheint ès, das ganze Gebiet in kleinere Bezirke,
und in der Mitte die�er Unterabteilungen �eßten �ih die Deut�hhen
fe�t. Sämtliche ur�prünglihen Kirhdörfer des Kammeramtes,
Deut�ch oder Groß Bertung, Shönbrü>, Braunswalde, Diwitten,
Johnkendorf, Neu Kokendorf, Dietrihswalde und Grieslienen bil-
den �olche Nebenzentren für die Koloni�ation und zugleich für die

Chri�tiani�ierung, und alle mit alleiniger Ausnahme von Klauk»n-

dorf, wo be�ondere Verhältni��e vorlagen, �ind deut�he Gründun-

gen, während die mei�ten anderen Ort�chaften im Allen�teini�chen
von Stammpreußen be�eßt wurden. Zu die�en �tammpreußi�chen
Siedelungen gehören au< Alt Schöneberg, Göttkendorf, Groß
Kleeberg, Groß Purden und Wuttrienen, do< wurden �ie er�t
�päter be�ondere Kirch�piele. Jm allgemeinen kann man �agen,
daß die heute polni�h prehenden Gemeinden ur�prünglih preu-

ßi�he Bevölkerung gehabt haben, die dann durch die vernihtenden
Kriege des 15. und 16. Jahrhunderts ausgetilgt wurde, und an

deren Stelle, da die deut�he Einwanderung aufgehört hatte, nun

Koloni�ten aus dem benahbarten Polen traten.

Ihre Anwe�enheit in Bertung benußten Domprop�t, Dom-

dehant und Domku�tos dazu, im Auftrage des Kapitels den Sie-

delungen, die dur ihre bisherige Entwi>lung die �ichere Gewähr
weiteren Fortkommens boten, die ihnen zuge�tandenen Privilegien
zu verbriefen. Damals, am 23. Mai 1348, erfolgten die Ver-

hreibungen über das zu kulmi�hem Recht im Lande Gudikus beim

Marung See von einem gewi��en Hermann ange�eßte und nah

ihm benannte Hermsdorf, über das Preußengut Crummen�ee oder

Gronitten am See Crummen, der heute tro>en gelegt i�t, und über

einen 6 Hufen großen freien Preußenhof Montiken, das Montiken-

gut zwi�chen dem Aukul (Okull) See und dem Curtoyn (Kort) See,

das am 22. Januar- 1390 zur Wohnung, zum Site des jeweiligen
Allen�teiner Kämmerers vom Kapitel erworben wurde und im

Jahre 1535 an das Dorf Deuthen fiel, über die 6 freien Preußen-

höfe in Lynaw oder Leynau am gleihnamigen See, über das freie
Preußendorf Grandelawken oder Ganglau im Walde Grandelawke.

Wohl <on damals ward au< das Gut Prawszen oder

RPro��en, das heutige Kellaren, ange�eßt, 10 Hufen am See Praw-

�en (Kellaren), 6 zu kulmi�chem, 4 zu preußi�chem Erbreht. Die

Be�itzer hatten die Verpflichtung, 2 Reiter zu Kriegsrei�en, zur

Landwehr, zum Burgenbauzu �tellen und die üblihen Abgaben zu
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zahlen. Da das Privileg im Jahre 1420 beim Brande der Stadt

Allen�tein Zu Grunde ging, erneuerte das Kapitel dem damaligen
Inhaber des Gutes, einem Niklos Warkey die Ver�chreibung unter

dem 19. Augu�t 1424. — Beim See Prawszen, an dem Ort, der

„Zu den Rewszen“ genannt wurde — es i�t die heutige Ort�chaft
Reu��en — erhielten um die Mitte des 14. Jahrhunderts die Preu-
ßen Georg, Michael, Nikolaus, Ludwig und Petrus je 3 freie
Hufen zu preußi�hem Recht als Bienengüter mit der Verpflich-
tung, die Bienen des Kapitels in der herr�chaftlichen Heide da�elb�t
(der heutigen Ramu>er und Lanskerofener For�t) zu hüten und
mit je einer, im ganzen al�o mit fünf Kordeln (Seile,
die ihnen das Be�teigen der Bäume ermöglichten,
in denen �i<h die Bienen�tö>le befanden) zu betreuen.

Dafür �ollten �ie den dritten Teil des gewonnenen Honigs od.r

de��en Wert erhalten. Für jeden Bienen�to>, für jede Beute

aber, die �ie neu anlegten, ward ihnen ein Solidus, ein Schilling
oder 12 Pfennige zuge�ichert. Andere Verpflichtungen oder Ab-

gaben la�teten niht auf den Hufen. Für den Fall, daß die Zucht
der Bienen in der kapituläri�hen Heide aus irgend einem Grunde

aufhören �ollte, hatten die 5 Güter zu�ammen 3 leihte Reiter-

dien�te zu lei�ten. Ver�chrieben wurden die Hufen ihren Jnhabern
er�t am 26. Januar 1374.

Unter dem 29. Dezember 1348 und 1349 erfolgte die Ver-

leihung von 6 freien Preußenhöfen zu je 5 Hufen am Wulping
See. Der eine der Beliehenen, der Preuße Daroth, gab der gaa-

zen Siedelung den Namen Daroth, den dann die �päteren pol-
ni�chen Siedler in Dorothowo umänderten. — Am Südge�tade
des Wulping Sees im Walde Crancz ver�chrieb das Kapitel am

16. Mai 1353 �einem Getreuen (dem Preußen) Jonen ein kul-

mi�ches Gütchen von 7 Hufen, das na< dem Walde, in dem es ent-

�tand, �elb�t Kranz genannt ward. — Im Norden des Wulping
Sees dürfte um die�elbe Zeit das deut�he Kirhdorf SchönbrütF
ange�eßt worden �ein. Die Handfe�te freilih wurde ihm er�t unier

dem 22. Juli 1363 gegeben. Seine Gemarkung lag zwi�chen dem

Fluß, der �ih in den Sumpf Pylwenage ergoß, und dem Wulping
See und dem See Swynthey, dem heutigen Nattern See. Sein

Lokator war der ehrenwerte Mann Konrad. Mit be�onderer Ge-

nehmigung derLandesherr�chaft überließ die�er von �einen 6 freien
Schulzenhufen 1 Hufe �einem treuen Mitarbeiter Heinrih Knapen-
mei�ter, um auh andere zur Nacheiferung anzu�pornen.

Das durch den See Swyntheynen vom Dorf Schönbrü> ge-

trennte Dorf Nattern-Natursdorf hat �einen Namen von �einem
Lokator (dem Preußen) Natur, dem das Kapitel unter dem

20, Januar 1349 die Siedelung zu kulmi�hem Recht ver�chrieb. —

Die weiter zum Kirch�piel Shönbrü> gehörigen, am Südrand des
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Wulping Sees gelegenen Ort�chaften Mauden und Barwienen

�ind jüngeren Ur�prungs. 10 Hufen in ihren Gütern Berwin ver-

�chrieben die Domherren im Jahre 1417 einem gewi��en Joniken
als kulmi�ches Gut. Es grenzte an den Wulping See, an das Dorf
Schonenfeld und an die herr�chaftlihe Heide. Mauden hat �ein
Privileg am 25. Februar 1436 erhalten.

Bi�chof Johann []. Strypro> hatte zur Zeit, da er no< Dom-

ku�tos gewe�en war, d. h. noh vor dem Jahre 1355, wahr�cheinli<h
kurz nahdem die Territorien Bertung und Gudikus an das Ka-

pitel gefallen waren, mit de��en Zu�timmung aus eigenen Mitteln
das Dorf Diwitten nördlih von Allen�tein erworben, das demnach
ungefähr gleichzeitig mit Braunswalde ent�tanden �ein wird. Ein

Friedrih von Gutt�tadt hatte den Ort ange�eßt, de��en Einkünfte
dann Domku�tos Johannes zur Stiftung einer Vikarie bei der

Domkirche be�timmte. So kam es, daß Diwitten er�t unter dem
5, Oktober 1366 �eine Handfe�te erhielt, die für die da�elb�t zu er-

rihtende Pfarrei 5 Freihufen aus�eßte.
Um Braunswalde und Diwitten erwu<h�en nun ra�h nachein-

ander die Dörfer und Güter Köslienen, Miken, Ro�enau, Kainen,
Spiegelberg und dazwi�chen Woppen, Rosgitten, Hohwalde, Don-

gen. Dem zu kulmi�hem Reht am Wadangfluß zwi�chen der. Wa-

dangmühle, der Stadtfreiheit von Allen�tein, dem See Dewythen,
Mykendorf und dem Gut eines gewi��en Matthias gelegenen Dorf
Ko�elern, dem heutigen Köslienen, das ur�prünglih nah �einem
Gründer Friedrih den Namen Friedrihsdorf führte, gab das Ka-

pitel am 31. Dezember 1348 die Handfe�te, und wie aus ihr her-
vorgeht, be�tand damals auh �hon die Ort�chaft My>endorf, das

jeßige Mi>en, das unter die�em Namen zuer�t im Jahre 1399 am

4. November vorkommt, de��en Ver�chreibung aber niht mehr auf-

zufinden i�t. — Das Dorf des Matthias kann der Lage nah nur

das Gut Dongen �ein, das das Domkapitel am 15. Augu�t 1363

�einem Getreuen Nikolaus Hoenberg als kulmi�che Be�izung über-

ließ und das anfängli<h Marquart oder Marquartshof hieß. -—

Das Privileg von Marquardtshof gibt als Gutsgrenzen an die

Gemarkungen von Dewythen, Ro�enau, Ka�eler (Köslienen) und

Stolpe. Dadie Handfe�te für Stolpen vom 26, Januar 1374 dem

Lokator des mit kulmi�hem Recht begabtenDorfes, dem Preuß2n

Preyture, nur noh 3 Freijahre gewährt, �o muß �eine An�ezung
wenig�tens 12 Jahre früher, al�o um 1360 herum,erfolgt �ein.

Unter dem 15. Juli 1354 verlieh das Kapitel dem Gründer

von Allen�tein, dem um�ihtigen Mann Johannes von Ley�en, zur

Velohnung �einer vielfachen treuen, eifrigen Dien�te 50 Hufen
A>erland und 12 Hufen Heide und Damerau (Eichenwald)zura

fulmi�chen Gut, dem heutigen Dorf Ro�enau beim jeht entwä��er-
ten See Ylgen (Ro�enauer See) zwi�chen den Dörfern Spiegelberg
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und Diwitten. Demnach muß auh Spiegelberg damals bereits an-

ge�eßt gewe�en �ein. Das bewei�t auh die Verleihungsurkunde für
die ehrenwerten Männer Nikolaus Sprenzen und Hinczko Sprzn-
gin, denen das Kapitel unter dem 16. Augu�t 1360 die Gründung
des DorfesSpiegelberg zu kulmi�hem Rechte übertrug und ihnen
dabeifreie Fi�cherei im Allefluß und im See Scuttelyng gewährte,
wobei ausdrüd>lih hervorgehoben wird, daß die Freijahre bereits

verflo��en �eien. — Das Dorf Ro�egythen (Rosgitten) zwi�chen
Spiegelbergund Ro�enau �ehten damals oder doh wenig �päter
die Preußen Sclode und Tu�tir an. Diealte Handfe�te wurde dem
Ort von der Herr�chaft am 7. Mai 1399 erneuert.

Das �üdli<h von Braunswalde am linken, �üdlihen Ufer der
Alle zwi�chen Lyku�en und Göttkendorf gelegene Dorf Raynk2ym
(Redigkeinen) tat das Kapitel wohl �hon ums Jahr 1348 aus und

ver�chrieb es unter dem 22. Juli 1363 zu deut�hem Recht an �ei-
nen Getreuen, den Preußen Sorme�t. — An dem�elben Tage er-

hielt Nikolaus Sprenczo, einer der Gründer von Spiegelberg, die

Handfe�te über das Dorf Hogenwald zwi�chen den Gemarkungen
ber Ort�chaften Diwitten, Braunswalde, Spiegelberg und Ro�e-
nau. Die Gewährung von nur 9 Freijahren zeigt, daß Hohwalde
bereits einige Zeit be�tanden haben muß. — Auch das kleine Prenu-
ßengut Woppen am See Erling nördlih von Braunswalde nah
Spiegelberg und Pie�tkeim zu, das mit einer Seite �einer Gemar-

kung an die domkapituläri�he Heide �tieß, dürfte damals ange�eßt
worden �ein. Unter dem 19, Augu�t 1404 be�tätigte das Kapitel
�einem Getreuen Rytwyn die früher ge�hehene Ver�chreibung.

Mit die älte�ten Siedelungen im Kirch�piel Braunswalde �ind
Groß Buchwalde und Kainen. Wohl noh vor der Aufteilung des

�üdlihen Ermlandes kurz na<h dem am 24. Juni 1345 erfolgten
Tode des Domprop�tes Johannes, als der Domdechant gleihen Ia-

mens die Verwaltung der kapituläri�hen Lande leitete, hatte der

Kapitelsvogt, der ermländi�he Ritter Ern�t im Walde Buhwalt
am linken Alleufer ein kulmi�hes Gut von 40 Hufen erhalten.
Doch er�t �ein Sohn Heinrih, den gleihfalls die Ritterwürde

�<hmüd>teund der au< im Amte des Vogtes den Vater er�eßt hattz,
wurde die um 6 Hufen vergrößerte Be�ißung unter dem 6. Ia-
nuar 1352 vom Kapitel ver�hrieben. — Kainen, ein freies, aus

7 im Felde Kaynyn an der Alle gelegenen Höfen be�tehendes
Preußendorf, erhielt am 1. Augu�t 1354 �eine Ver�chreibung. —

Das Privileg des Gutes Bergfriede, das gleihfalls zum Brauns-

walder Kirch�piel gehört, i�t in den Privilegienbüchern niht mehr

aufzufinden. Doch dürfte auh die�e Ort�chaft no<h im 14. Jahr-
hundert ent�tanden �ein. :

Im Kirch�piel Johnkendorf wurden �ehr bald na<h dem Anfall
der Land�chaft Gudikus an das Kapitel gegründet die Dörfer
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Mondtken, Pollei>en, Steinberg, Neu Gar�hen und Wengaithen.
Unter dem 14. Augu�t 1352 ver�chrieb das Kapitel dem um�ichtigen
Mann Munten 50 Hufen im Territorium Gudekus zur An�ehung
des Dorfes Hohenfeld nah kulmi�hem Reht. Munten gab der

Siedelung dann den Namen Montkendorf oder Mondtken. — Ein

Jahr �päter, am 18. Oktober 1353, erhielt des Kapitels Getreuer
Konrad von Niczkaw ein 10 Hufen großes kulmi�ches Gut im

Walde Buchwaldeneben der Be�ißzung des Kapitelsvogtes Heinrich
Ern�t. Es i�t das heutige Dorf Pollei>en, das mit Groß Buch-
walde grenzt. — Das Dorf Steinberg, das um die�elbe Zeit an-

ge�eßt worden war, überließ das Kapitel dur<h Urkunde vom

10. Mai 1356 mit allen Hoheitsrehten dem Kollegiat�tift in Gutt-

�tadt. — Nach Norden zu läßt die genannte Urkunde das Dorf
Steinberg an die Dörfer Blankenberg und Ro�engarten �toßen.
Der dazwi�chen liegende Wald, der das bi�<höflihe vom Kapitelsz-
gebiet �chied, wird niht weiter berü>�ihtigt. Ihn, d. h. alle Hufen,
die zwi�chen den Grenzen der Dörfer Buhwalde, Polleyke, Stein-

berg, Blankenberg und Ro�engarten lagen, ver�chrieb das Kapitel
unter dem 15. März 1386 dem Landme��er des Kapitels, dem

Schulzen Heinrih von Alt Garzin, als kulmi�ches Gut, auf dem er

das Dorf Neu Gar�chen gründete. — Südwe�tlih von Johnkendorf
erwuchs in den Jahren, da der pätere Bi�hof Johann Strypro>
noh Domku�tos war, al�o noh vor 1355, das Dorf Hohenberg oder

Wangaithen (Wengaiten). Als dem Schultheiß Wiscant darüber

om 5, Oktober 1366 die Handfe�te ausge�tellt wurde, waren die

Freijahre bereits vorüber. — Und auh die Anfänge des Dorfes
Gedawten oder Gedaithen reihen wohl bis in die Mitte des 14.

Jahrhunderts zurü>. Seine älte�te Handfe�te freilih i�t verloren

gegangen; erhalten geblieben i�t nur dieUrkunde vom 8. Mai 1426,
die den damaligen Schulzen von Gedawten, des Kapitels Ge-

treuen Glande, Loreng und Andreas Fi�chereigerehtigkeit im See

Linaw (Linowko) und im Kleinen SchillingSee (beim Dorfe
Schillings) gewährt. — Das Dorf Schöneberg im Lande Gudikus,

zu de��en Anlage das Domkapitel dem um�ihtigen Mann Her-
mann am 19. Mai 1352 zu kulmi�hem Recht 60 Hufen und dazu

Fi�chereigerectigkeit im See Gilbede, dem heutigen Rentiener oder

Gilbing See ver�chrieb, hat anfänglih wohl gleihfalls zur Pfarr-
gemeinde Johnkendorf gehört. Eine eigene Kirche läßt �ich in Alt

Schöneberg, wie die Ort�chaft nah der Abtrennung von Neu Schö-
neberg �ih nannte, er�t �eit dem Ende des 15. Jahrhunderts nah-
wei�en. — Unter dem 3. ‘November 1380 gab das Kapitel dem

Petrus, genannt Snerke, die Erlaubnis zum Bau einer Mühle
mit einem Rade am Bach Caldefließ, der ö�tlih von Johnkendorf
�ich in die Alle ergießt, und eben�o alt, wenn niht noc älter,
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dürfte das kulmi�he Gut Kaltfließ �ein, de��en ur�prüngliches
Privileg niht mehr vorliegt.

Die nordwe�tlihe Ete des Kammeramtes Allen�tein nimmt
das Kirch�piel Neu Ko>endorf ein. Als das gleihnamige Pfarr-
dorf am 21, Januar 1380 vom Kapitel einem Johannes Brünen
ver�chrieben wurde, waren dieFreijahre bereits verflo��en. Die An-

�ezung i�t demnach bedeutend früher, wahr�cheinli< no< in den

fünfzigerJahren des 14. Jahrhunderts erfolgt. — Und gleich-
zeitig mit Neu Ko>endorf und zu den�elben Bedingungen wacd
Alt Ko>endorf �einem Lokator Nikolaus Tylen verbrieft. -— Für
das Dorf Damerau, das dann �päter Pupkeim genannt wurde, er-

hielt unter dem 25. März 1357 der Preuße Tolneken zu kul-

mi�hem Recht die Ver�chreibung. — Zwei Jahre vorher, am

29. Juni 1355 hatte das Kapitel die beiden Preußenbrüder Lud:oig
und Petrus mit 8 freien Hufen zu 2 Reiterdien�ten nah preu-

ßi�hem Recht am See Gimmer beliehen. Die Be�ißung hieß nah
dem See, an dem �ie lag, Preußi�ch oder Klein Gimmern (Gem-
mern) und blieb noh für 8 Jahre von allen Kriegsrei�en gegen
die Litauer befreit. Sie zog �i<h bis zur Gemarkung von No-

dathyn hin, das vielleiht das �pätere Gut Schattens i�t. — Kul-

mi�< oder Groß Gimmern erwuchs wohl um die�elbe Zeit wie
Klein Gimmern. Es fiel dann um die Wende des 14, Jahrhun-
derts an die Landesherr�chaft zurü>, und die�e verkaufte das beim
See Gymmergelegene fkulmi�che Zinsgut unter dem 7. Mai 1400

an Andreas Polen und Johannes Algarden. — Bereits am

14. Augu�t 1352 war dem Preußen Sin�uten im Kapitelsgebiet
im Territorium Gudikus das mit kulmi�hem Recht begabte Dorf
Vi�a>ker, das nahmalige Saw�tern, das heutige Schau�tern mit

Fi�chereigerechtigkeit im See Sau�tern verbrieft worden. Vermut-

lih noh in dem�elben Jahr hatte das Kapitel dem Preußen Han-
nikow Lyttow 6 Hufen zwi�chen Sau�tern und Wyndeken als preu-

fi�hes Freilehen ver�hrieben. Als die�er dann �einen Verpflich-
tungen niht nahkam und �ich au< �on�t manche Ungehörigkeit zu

Schulden kommen ließ, �prach es ihm die Hufen wieder ab und ver-

kaufte �ie am 26. Januar 1374 zu preußi�chem Recht einem Han-
kony von Gulben, nah welchem das Gütchen in der Folge Gulben

oder Golben hieß. Es i� das heutige Freigut Labens im Kirc-
�piel Neu Ko>endorf. — Unter dem 31. Oktober1361 tau�hten
die Domherren das Feld Garonich bei Allen�tein von den Preit-
ßenbrüdern Wiskant, Musligente, Meluke, Luban und Santke

gegen 8 Hufen im Lande Gudekus beim See Balingenein, der der

Be�itzung, einem freien Preußengut, auh den Namen Ballingen
gab. Da nur noh 9 Freijahre gewährt werden, dürften die Hufen
zum Teil wenig�tens �hon unter dem Pfluge gewe�en �ein.
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Vermutlih gleichzeitig mit den altpreußi�hen Siedelungen
Stenkienenund Windtken, oder vielleiht noh etwas früher war

in demWaldgebietan der oberen Pa��arge, de��en Re�te �ich in der

KudipperFor�t bis auf den heutigen Tag erhalten haben, das

Kirchdorf Dietrichswalde ent�tanden. Schon der Name legt Zeug-
nis dafür ab, daß noh dihterUrwald die Gegend bede>te. Deut�che
waren es, die hier in der alten Land�chaft Gudekus unter der

Führungeines gewi��en Andreas die Axt und den Pflug an�egzten.
Wohl �chre>te die weite Wildnis, wohl drohten Jahr für Jahr dre

Einfälle der Litauer, aber rü�tig gingen die Siedler ans Werk, und
am 19. Mai 1352 — dieFreijahre waren nahezu verflo��en — �tellte
das Kapitel der neuen Pflanzung die Handfe�te aus, die dem

Schulzen, da der Ort mitten in der Wildnis und weit entfernt von

Allen�tein lag, die Anlage eines Kruges oder die Errihtung von

Vrot- und Flei�<hbänken ge�tattete und ihm den halben Zins
davon zu�prach. Auch die Fi�chereigerechtigkeit in den Seen Gilbde

(Rentiener oder Gilbing See) und Tirbelaws (zwi�chen Dietrichs-
walde, Penglitten und dem Gilbingfluß gelegen, wurde er bereits

ums Jahr 1583 teilwei�e entwä��ert and in Wie�enland um-

gewandelt) ward ihm zuge�prochen.
__

Rings um Dietrihswalde waren zum Teil �hon ent�tanden
die Ort�chaften Penglitten, Leißen, Nagladen und Rentienen.
Das Dorf Penglitten wurde am 20. Mai 1350 mit 9 Freijahren
am Maringe See im Territorium Gudikus dem Preußen Neno-

zodis ver�chrieben. — Das Gut Luy�en (Leißen) kam dur< Tau�ch
am 4. Mai 1378 als kulmi�hes Gut in den Be�iß Werners, des

damaligen Schulzen von Dietrihswalde, wobei das ur�prüngliche
Privileg eingezogen ward. — Als das Dorf Naglanden (Nagladen)
am 19. Januar 1383 �eine Ver�chreibung erhielt, waren �eine ‘Frei-

jahre läng�t vorüber. — Auch die An�eßungszeit von Rentienen

läßt �ih niht mehr genau fe�tlegen. Wir wi��en nur, daß das Ka-

pitel dur< Urkunde vom 6. Mai 1383 dem Dorf Ranthenyn die

früher zu kulmi�hem Recht ge�hehene Verleihung von 8 Hufen

be�tätigt. — Das Dorf Schillings mitten in der Kudipper For�t i�t

wahr�cheinlich eine �pätere Rodung.
'

Die Verlegung der Re�idenz des Kapitelvogtes und des

Landprop�tes von Schloß Mehl�ad> nah Burg Allen�tein hatte die

Einrichtung eines kapituläri�hen Vorwerks in näch�ter Nähe ihres
neuen Wohn�ißes zur unmittelbarenFolge. In der Tat wird be:

reits zum 25. März 1342 in der Nähe von Jommendorf ein Allod

des Kapitels — es i� wahr�cheinlih Alt-Allen�tein — erwähnt,
das dann um die Wende des 14. Jahrhunderts, jedenfalls no<
vor dem 19. Augu�t 1404, dur Kaufzu kulmi�chem Ret an die

Ort�chaft Jommendorf fiel. Eben�o �ind wohl Althof oder Tiefen�ee
und Po�orten von Anfang an �olche Kapitelshöfe gewe�en, die
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den Bewohnern des Schlo��es Allen�tein die notwendigen Lebens-
mittel lieferten. Zugleih aber ward die weitere Umgebung Allen-

�teins von preußi�chen wie von deut�chen Siedlern in rü�tigen An-

griff genommen. Jm We�ten der neuen Burg und Stadt erwuch-
�en Göttkendorf,Lyku�en, Ab�tih, Kudippen und Deuthen, 1m

O�ten Kleeberg,Traugzig, Salbken, Ni>elsdorf, Fittigsdorf, Bog-
dainen, Patri>en, Quidliz und Skaibotten.

Aukul �ollte das von dem Preußen Godeken am Aukul See
See zu kulmi�hem Recht ange�eßte Dorf nah dem Wien der

Landesherr�chaftheißen. Nach dem Lokator wurde es dann Ho-

dekendorfoder Göttkendorf genannt. Unter dem 14. Augu�t 1352

erhielt es �eine Handfe�te. — Auch dem �üdö�tlih davon gelegenen,
zu kulmi�hem Recht ausgetanen Lyku�en gab der Grunder, dem
es am 1, März 1356 ver�chrieben wurde, der Preuße Lyku�en —

genannt wird das Dorf Lykko�en �hon zum 31. Oktober 1353 ——

den Namen. — Am Südrand des Aukul Sees ward dem Preußen
Georg unter dem 2. Januar 1355 das Dorf Deuthen zu kulmi�hem
Recht verbrieft. Dabei gewährte die Landesherr�haft den Bauern

von Göttkendorf 12, von Lyku�en 7 und von Deuthen 14 Frei-
jahre. — Als der Preuße Abe�ti<h unter dem 29. Augu�t 1380

für das nah ihm benannte Dorf die Handfe�te erhielt, waren die

Freijahre bereits ver�trihen, und au<h im Privileg des Gutes

Kudieph oder Seidels vom 10. September 1379, das das Kapitel
dem Preußen Nikolaus Tulyn zu kulmi�hem Erbreht überließ,
wird der Freijahre niht mehr aedaht. Die Bezeihnung Seidzls

oder Seidelshof läßt vermuten, daß in der angrenzenden Herr-
chaftlihen Heide, der heutigen Kudipper For�t, die Bienenzucht
eifrig betrieben wurde.

Das Dorf Kleeberg am Amelung, dem heutigen Groß Klee-

berger See �üdö�tlih von Allen�tein wird �hon zum 13. April 1352

in den Urkunden erwähnt. Am 27, Mai 1357 �tellte das Kapitel
dem Lokator, dem um�ihtigen Mann Johannes, die Ver�chreibung
zu kulmi�hem Recht aus und befreite ihn noh für 14 Jahre von

allen La�ten und Abgaben. Im Laufe der Zeit teilte �ih die Ort-

�chaft in die Dörfer Alt- oder Groß Kleeberg und Neu- oder Klein

Kleeberg. Vielleiht no< im 14., jedenfalls aber im 15. Jahrhun-
dert i�t Kleeberg Pfarrdorf geworden. — In die Allen�teiner Ge-

markung einge�chlo��en war nah dem Gründungsprivileg der

Stadt vom 31. Oktober 1353 das früher dem Domkapitel gehörige
Dorf Sundythen. Es lag unweit der Mündung des Wadang-

flußes in die Alle. Im O�ten grenzte das �tädti�cheGebiet, �o Le-
lehrt uns die�elbe Urkunde, an Drawsken. Ur�prünglich ein freies
Preußengut wurde Drausken, das heutige Traußig, vom Kapitel
unter dem 7. Mai 1410 feinem ehemaligen Vogte, dem Ritter

Ern�t von Woppen, in Anbetracht �einer Verdien�te als kulmi�ches
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Reiterlehen mit Fi�chereigerehtigkeit im See Drausken verliehen.
Das kulmi�he Gut Sehshuben zwi�hen Allen�tein, Traußig,
Ni>elsdorf und Fittigsdorf, das die Landesherr�chaft dur< Ur-

kunde vom 6. Mai 1405 den Kölmern von Kir�chienen und Pal-
ten bei Mehl�a> als Ent�chädigung in einem Grenz�treit überließ,
i�t �päter mit Trauzig vereinigt worden.

Der Vater des eben genannten Ritters Ern�t von Woppen,
der Ritter Heinrich, der, wie wir wi��en, bereits Groß Buchwalde
�ein eigen nannte, erwarb der Familie au< das an Traugzig
grenzende kulmi�he Gut Vogtsdorf, das heutige Dorf Fittigsdorf,
dem er die�en Namen gab, weil auh er die Würde des Kapitels-
vogtes bekleidete. Die mit Wald und Heide be�tandene Be�ißung
am Fluß Zurtheke (Sorteyke) in der Nähe der Seen Amelink
und Kukelinge wurde ihm am 18. Augu�t 1359 verbrieft. — Ein
anderes Mitglied der Familie von Woppen, Nikolaus, vermutlih
ein Bruder des Kapitelsvogtes Heinrich, erhielt am 12. November
1366 zwi�chen Vogtsdorf, Traußzig und dem Flüßchen Crancow
bis hin zu der Brüde, über die der Weg von Glandemannsdorf
na<h Wartenburg führte, 390 Hufen als kulmi�ches Gut unter Ge-

währung von no<h 6 Freijahren. Nicclausdorf, Nycclosdorf,
Ni>elsdorf hieß in der Folge die Begüterung. — Das im Pri-
vileg von Ni>elsdorf genannte Glandemannsdorf i�t das heutige
Salbken. Am 21. Januar 1386 erneuerte das Kapitel dem da-

maligen Schulzen Coyte von Glandemannsdorf die ihm bei dem

Einfall der Litauer und der damit verbundenen Verwü�tung des

Allen�teiner Gebietes verloren gegangene Handfe�te. Der Loka-

tor des Dorfes hatte Glanden geheißen, und nah ihm war die

Siedelung benannt worden. — Das heutige Dorf Quidliß am

O�trande des Gr. Kleeberger Sees dürfte das alte freie Preußen-
dorf Cuculnig �ein, dem der See Cueculnig (Gr. Kleeberger See)
den Namen gegeben hatte. Es i�t vermutlih vom Preußen Peter-
ken um die Mitte des 14. Jahrhunderts zu preußi�hem Recht an-

ge�ezt worden. Am 21. Augu�t 1375 erwarb der damalige Allen-

�teiner Burggraf Nikolaus Kunras von Kyrpeyn einen Teil da-

von, die 10 zwi�hen den Seen Surwultinge und Amelung ge-

legenen Hufen, von den Söhnen des ver�torbenen Peterken, wobei

ihm das Kapitel das bisherige preußi�he in kulmi�hes ReŸt
änderte. Die Be�izung führte �eitdem den Namen Ern�t, dann

wurde �ie Quedliz genannt nah der Familie, die im 15. Jahr-
hundert darauf �aß. — Die Ort�chaft Cuculnig �cheint �i< na
Norden bis gegen Fittigsdorf hin gezogen zu haben. Die�en
nördlichen Teil, 10 freie Hufen, verkaufte Andreas Quedliß gegen

Ende des 15. Jahrhunderts an einen Paul Bogdan, der ihm ver-

mutlih den Namen Bogdainen gab. — Das mit Cuculnig gren-

zende Dorf Peterken oder Petri>en, das heutige Dorf Patri>en,

14
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i�t eine Siedelung des Preußen Peterken und als �olche �eit den

�iebziger Jahren des 14. Jahrhunderts nahweisbar. — Skai-
botten läßt �i< zurü> verfolgen bis zum Jahre 1362. Am
21. November die�es Jahres ver�chrieb das Kapitel �einem treuen
und verdienten Schulzen Heinri<h von Lay�en (Layß bei Mehl-
�a>) 40 Hufen Wald, 8 Hufen Heide und 12 Hufen, die er vom

Preußen Nalube gekauft hatte, im ganzen al�o 60 Hufen beim
See Kraxthoy an dem Bah Swyntengen und dem Koysnikfließ
(Kosnofluß)als Gut zu kulmi�hem Recht und gewährte ihm 14

Sreijahre. Schon 18 Jahre �päter führte das Gut den Namen

Schaybothen.
Wie große Verdien�te �i< der Stammpreuße Nikolaus oder

Klauko von Hohenberg, der uns �chon bekannte vertraute Hof-
junker des Bi�chofs Johann Strypro>, um das ganze Für�tbis-
tum erworben haben muß, geht daraus hervor, daß auch das Ka-

pitel �ih veranlaßt �ah, ihn dur< Verleihung von Landbe�ig in

be�onderer Wei�e auszuzeihnen. Unter dem 13.April 1352 �chenkte
es ihm am Fluß Ayern und dem Bah Cuculnig zwi�chen den

Seen Cuculnig und Amelung (Leynauer See) gegen Kleeberg hin
40 Hufen als Gut zu kulmi�hem Reht mit außergewöhnlichen
Vergün�tigungen und dem Patronatsrecht über die dort zu grün-
dende Kirche, der noh 5 be�ondere Freihufen bewilligt wurden.

Claukengut nannte �ih anfänglih die Be�izung. Später wurde
der Name in Klaukendorf geändert. — Das Privileg von Klau-

keandorfbe�timmte, daß zur Pfarrei da�elb�t auh das kapituläri�che
Derf Schonewald (Schönwalde) gehören �ollte. Wann Schön-
walde, das damals al�o bereits ange�eßt gewe�en �ein muß, �eine
Handfe�te erhalten hat und wer �ein Lokator gewe�en i�t, läßt �i<
niht mehr ermitteln.

Das ganze dem ermländi�hen Domkapitel gehörige Gebiet

�üdlih der Seenkette, die �ich vom Sarong See über den Thoms-
dorfer oder Wulping See, den Kellaren See, den Leynauer und

Gr. Kleeberger See zum Umlong See hinzieht, war um die Mitte
des 14. Jahrhunderts noh mit dihtem Wald bede>t, wie es ja
auh heute noh größtenteils mit Wald be�tanden i�t. Absmedie

(Espenwald) nannte �i<h die Wildnis. Hier hau�te im Süden

von Amelung und Kukulnig See bis hin zum Flüßchen Koyznyk-
zculik die Preußen�ippe der Karyothen. Unter dem 8. September
1359 verlieh das Kapitel der Sippe, den Brüdern Nadraw,

Wopel, Schaywoth und Petrus 130 Hufen im genannten
Walde Absmedie als kulmi�hes Gut. Die Brüder hatten
�ich, wie es �cheint, im Kampfe gegen die Litauer ausgezeihnet

@ �o �ehr, daß der älte�te von ihnen, Nadraw, zum Ritter ge�hlagen
worden war. Nah 18 Freijahren �ollten �ie 4 Reiterdien�te
lei�ten, inzwi�hen aber, wenn das Kriegsge�chrei dur< das Land
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ging oder �on�twie Gefahr drohte, zur Grenzwaht mit Schild
und Lanze verpflichtet �ein. Trynkos lautet die Auf�hrift des

PFrivilegs im alten Handfe�tenverzeichnis,und �ie wei�t hin auf
die Güter Alt oder Groß Trinkhaus (jeht Freidorf) und Neu oder
Klein Trinkhaus im Kirch�piel Klaukendorf. Doch auch die köl-

mi�chen Güter, die heutigen Freidörfer Kalborno und Wyran-
den haben zum alten, 130 Hufen umfa��enden Gut Trynkos ge-
hört. Dagegen �ind die Ort�chaften Rikowiß, Bruhwalde und

Wigodda �pätere Rodungen.

Zur gleichen Zeit mit Trinkhaus erwu�en ö�tlih davon
die Güter und Dörfer Pathaunen, Preilowo, Klein Purden, Alt

Mertinsdorf und Groß Purden. Als (der Preuße) Peythunen
für das nah ihm benannte kulmi�he Gut Peythunen am Koys-
nyffließ gegen den See Syrwynthen (Servent See) hin am 26,

Januar 1374 das Privileg erhielt, waren die Freijahre läng�t
verflo��en, und au< das Privileg für das zwi�hen Pathaunen
und Skaibotten gelegene Gut Preywils (Preilowo), das das Ka-

pitel unter dem 21. Januar 1380 �einem getreuen Landme��er
Tylo zu kulmi�hem Recht ver�chrieb, be�agt ausdrütlich, daß die

Ort�chaft �chon lange be�tanden habe. — Klein Purden war eines

jener Bienengüter, wie �ie namentli<h im �üdlihen Ermland ver-

hältnismäßig häufig vorkommen. Durch Urkunde vom 26. Ja-
nuar 1374 übertrugen die Domherren den Preußen Andreas

und Petrus 4 Freihufen, dem Preußen Cri�tan 5 Freihufen im

Dorfe Purden zu preußi�hem Erbreht mit genau den�elben
Pflichten und Rechten, wie wir �ie bei Reu��en kennen gelernt

haben, nur daß die Bienenwärter von Klein Purden die Bienen

in der herr�hhaftlihen Heide (der heutigen Purdener For�t) mit

je 2 �tatt mit einer Kordel zu betreuen hatten. — Zur Anlage
des eigentlihen Dorfes Purden, des �päteren Kirhdorfes Groß
Purden, überließ die Landesherr�haft unter dem 21. Januar
1384 einem gewi��en Johannes von Razergenaw 70 Hufen Wald

zwi�chen den Seen Purden und Syrwynthen, dem Cosnykfließ
und dem Gute Peythunen (Pathaunen) zu kulmi�hem Recht.
Sufenzins und die �on�tigen Lei�tungen begannen er�t nah 10

Freijahren. — Am andern, am we�tlihen Ufer des Kösnykfließes
gegen Wereyn (Wyranden) hin ver�chrieb das Kapitel �einem Ge-

treuen Martin von Ley�en unter dem 21. Augu�t 1380 das nah
ihm benannte kulmi�he Gut Mertensdorf, das �pätere Dorf Alt

Mertinsdorf und gewährte ihm no< 5 Freijahre. — Am

19. Augu�t 1407 erhielt Jakob, der Sohn Mykens 40 Hufen im

Walde Gillau zur Gründung des Dorfes Sirwinthen, �o genannt
nach dem an �eine Gemarkung �toßenden See, das �einen Namen

aber bald in Gillau änderte. — Wallen, We��olowen, Graskau

14*
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und Kosno �ind �pätere Gründungen, �ind zum Teil er�t im 17.

Jahrhundert ent�tanden.
Die Süd�piße des alten Kammeramtes Allen�tein, das weite

Waldgebiet der Lanskerofener und Ramu>er For�t mit dem
Großen Plauziger See, dem Lansker See, dem U�trih und Gel-
guhner See bildet das Kirch�piel Grieslienen. Bereits ums

Jahre 1350 waren deut�che An�iedler an das Südwe�tge�tade des
Großen Plauziger Sees vorgedrungen. Durh Urkunde vom

3. März 1356 ge�tattete das Kapitel �einem Getreuen Peter Val-

kenbergdie Anlage einer Mühle am Bache beim See Pluczk nicht
weit von der Stelle, wo die Pa��arge ihren Ur�prung nimmt, doct

al�o, wo noh heute die Mühlau Grünau, die ein�tige Gre�elynk
Mühle �teht. Seit der Zeit der „großen Kriege“ �tand die Gries-

lingsmühle verla��en da, bis �ie neb�t 2 angrenzenden Morgen
A>ers und 2 Hufen im Dorfe Gre�eling ums Jahr 1510 vom

Kapitel dem Polen Martin und �einem Sohne Johannes wieder

zu kulmi�hem Recht überla��en wurde. Das Dorf Grezeling er-

hielt am 1. Oktober 1358 zu kulmi�hem Reht die Handfe�te.
Der um�ihtige Mann, der Deut�he Johannes Kogeler war der

An�etzer der Siedelung, die den Namen We�intal, Wie�ental füh-
ren �ollte. 60 Hufen A>erland und 40 Hufen Heide wurden der

Pflanzung überwie�en und ihr noh 13 Freijahre bewilligt. Die

Kirche ward mit 5 A>kerhufen ausge�tattet. An den alten Namen

Wie�ental, der bald der altpreußi�hen Bezeihnung Grezeling oder
Grieslienen weihen mußte, erinnert noh die Ort�chaft Grü-

nau, die den �üdlihen Teil der ehemaligen Gemarkung von

Grieslienen umfaßt, während der nördlihe Teil von der Ge-

meinde Mniodowko eingenommen wird.

Zur Gründung des nördlih von Grieslienen gelegenen Dor-

fes Wemithen (Wemitten) hatte das Kapitel �hon am 2. Januar
1351 dem Preußen Tucteyken 20 Hufen zu kulmi�hem Recht über-

la��en, und unter dem 2. Januar 1357 erhielten diePreußen Sur-

gedden und Chri�tian gleihfalls zu kulmi�hem Recht 37 Hufea
zur An�etzung des Dorfes Stabegoide (Stabigotten). Die Schul-
zen beider Dörfer hatten Fi�chereigerehtigkeit im See Pluczik,
die Ort�chaften �elb�t geno��en no< 15 Jahre hindur< Freiheit
von allen La�ten und Abgaben. — Die �hmale, zungenförmige
Halbin�el zwi�chen dem Kleinen und dem GroßenPlaugziger See

wurde �amt dem Südge�tade des Großen Plaußiger Sees, �oweit
es zum Für�tbistum gehörte, unter dem Namen Kukutkaym, der

�eit 1418 vorkommt, zu einem Reiterdien�t an freie Preußen ver-

geben, deren Namen niht mehr bekannt �ind. Es i�t das �pätere
Freidorf Ku>erkeim, das heutige Kucharzewo. — Für das Dorf
Pluczk (Plaugzig), de��en Gemarkung den �üdwe�tlihen Teil der

Halbin�el zwi�chen dem Großen Plaußiger und dem Lansker Sze
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ausfüllt, erhielt ein Stephan Dawgel, vermutli<h ein Stamm-

preuße, am 19. Augu�t 1407 die Handfe�te. — Sombien an der

oberen Alle war in �einen Anfängen ein Bienendorf wie Klein-

Purden. Auch die�elben Verpflihtungen wurden �einen Grün-

dern, den Preußenbrüdern Klaus und Jakob Szamen,d. i. eben

Sombien, dur ihr Privileg vom 26. Januar 1374 auferlegt. —

Orzechowo, das heute Nußtal heißt, und Lansk am gleihnamigen
See �ind er�t �päter ins Leben gerufen worden.

Als das Kammeramt Allen�tein an das Kapitel fiel, war noh
Hartmod Domprop�t gewe�en. Jhm folgte Heinrih von Pader-
born, der von 1361—1387 an der Spigze des Kapitels �tand. Seine

näch�ten Nachfolger haben immer nur wenige Jahre die Würde
des Domprop�tes inne gehabt, Michael Vi�how von 1387

bis 1388, Otto von Rogitten (Regitten) von 1389 bis 1393,
Theodor Cruze nahweislih nur im Jahre 1395. Vielleiht hat
er gar niht in Frauenburg re�idiert; denn in den ermländi�hen
Urkunden von 1393—1410 werden wohl der Dechant, der Ku�tos
und der Kantor der ermländi�hen Kirhe erwähnt, niemals

aber wird der Domprop�t genannt. Er�t �eit dem 19. Augu�t 1411

er�cheint als �olher Johannes Abezier, und er bleibt an dec

Spitze des Kapitels bis zum Jahre 1416. — Unter ihnen ent�tand
als leßtere größere Ort�haft im Kammeramt Allen�tein das pä-
tere Kirhdorf Wuttrienen. Die der Siedelung gewährten Frei-
jahre waren bis auf 4 verflo��en, als das Domkapitel den Loka-

toren des Dorfes, den Preußen Dibiken und Kuniken, am 8. No-

vember 1412 die Handfe�te aus�tellte. Er�t der Zeit nah den

großen verheerenden Kriegen des 15. und 16. Jahrhunderts blieb

es vorbehalten, weiter Bre�che zu legen in die Wildnis, die die

ermländi�hen Grenzgegend nah dem Ordensgebiet hin bede>te.

Alt Kaletka, Neu Kaletka und Przykop tun �hon dur ihre Namen

dar, daß �ie unter der Herr�chaft der polni�chen Bi�chöfe ange�etzt
worden �ind, Friedri�tädl, Gelguhnen und Neu Bartelsdorf �ind
noh jüngeren Ur�prunges.

RKultur- und Gei�tesleben im Ermland

während des Mitfelalters.
Mit der fort�chreitenden Be�iedelung des platten Landes und

dem zunehmenden Wohl�tand �einer Bewohner, der Gutsbe�izer
und Bauern, war eine gedeihlihe Entwi>elung der Städte, ihrer
Kaufleute und Handelsherren, ihrer Handwerker und Gewerbe-

treibenden Hand in Hand gegangen. Es lag ja im We�en einer

Stadt, daß die Tätigkeit ihrer Bürger, obwohl auch �ie auf dem

Grundbe�iß �ih aufbaute, doh �ehr bald andere Wege ein�chlagen,

daß �ie über die engen Grenzen des �tädti�hen Weichbildes hin-
ausgreifen und ihre Fäden allmählih über die ganze Umgegend
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�pannen mußte. Nur in der Stadt konnte der Landmann die

Früchte �eines Fleißes, die Erzeugni��e des A>erbaues und der

Viehzucht, an den dort �ißenden Kaufmann ab�etzen, nur in der
Stadt hatte er Gelegenheit, mit dem dadurch erzielten Erlös

Haus- und Wirt�chaftsgeräte und Kleidungs�tü>ke und was er

�on�t Zu des Lebens Notdurft undS<hmu> brauchte, einzuhandeln.
So blühte denn, je dihter �i< das Land bevölkerte, um �o mehr
in den Städten Handel und Gewerbe auf, und ihre Bürger fan-
den ein gutes und reihli<hes Auskommen.

Allen voran tat es in die�er Hin�icht Alt�tadt Braunsberg,
einmal weil �ie wegen ihrer gün�tigen Lage nahe dem Ausfluß der

Pa��arge ins Fri�che Haff fa�t den ge�amten Aus- und Einfuhr-
handel des Für�tbistums beherr�chte und vermittelte, �odann weil

�ie von den Einfällen der Litauer, unter denen das übrige Land

�o ent�ezlih zu leiden hatte, von Anfang an nahezu unberührt
geblieben war. Der Zuzug aus der Heimat ihrer Gründer, aus

Niederdeut�<hland, hatte weiter angehalten. Doch au< aus den

übrigen Gegenden des deut�<hen Mutterlandes waren ihr Ein-

wanderer zuge�trömt, bis dann ihre Bevölkerung, je länger je
mehr, �i<h aus den Städten und Dörfern des Ermlandes, wie des

Ordenslandes überhaupt ergänzte. Nach dem älte�ten Bürger-
bu< Braunsbergs, einem Verzeichnis aller jener Per�onen, die
von 1344—1599 für ihr gutes Geld das Bürgerreht oder die

Bürger�chaft vom Rate der Stadt erwarben, ließen �ih no< tm

14. Jahrhundert Leute aus Würzburg, aus Lübe>, aus Kiel und

Wismar, aus Te>lenburg, Hamm und Göttingen, aus Osnabrü>k

und Lüneburg, aus Nymwegen und Rotterdam, aus Lippe und

Minden und Ro�to>, aus Stral�und und Stettin und Kolberg und

Stolp und Bellgardt, aus Bunzlau und Grottkau, aus Hir�chberg
undFranken�tein, ausNeiße undShweidnigz inAlt�tadt Braunsberg
nieder. Von ermländi�hen und preußi�chen Städten, die ihr Zu-
zug lieferten, werden Frauenburg, Mehl�a>k, Wormditt, Gutt�tadt
und Heilsberg, werden Danzig, Dir�hau, Graudenz, Elbing, Neu-

mark, Saalfeld, Landsberg, Barten�tein, Königsberg und Ger-
dauen genannt, Mit am mei�ten ver�tärkte �ih die Braunsberger
Bürger�chaft aus Bewohnern der umliegenden ländlihen Ort-

�chaften.
Vor allem waren es neben Handelsbe�li��enen �elb�tver�tänd-

lih Handwerker, die in den Städten ihre Nahrung �uchten und,
wenn �ie etwas Tüchtiges lei�teten, au< fanden. Schon die Stadt-

handfe�ten prehen von den Bänken der Vä>ker und Flei�cher, von

den Buden der Schu�ter, Kür�hner und Krämer, von den Scheer-
gaden der Tu<hmacherund dem �tädti�hen Kaufhaus, das zugleich
das Rathaus war. Dazu kamen �icher von Anfang an die Schnei-
der und Maurer und Zimmerleute. Ihnen ge�ellten �i< �ehr bald
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die Grob- und Klein�hmiede (Schlo��er), die Nagel- und Me��er-
und Waffen�chmiede (Schwertfeger), die Kupfer�hmiede und

Kannen- oder Zinngießer, die Ti�chler und Schreiner �owie die

Rad- und Schirrmacher (Stellmacher),die Brauer, die Böttcher,
die Bähler und Schäffler (Faßbinder) — denn das Bierbrauen
und Branntweinbrennen war ein ausge�prochenes Vorreht der

Städte, und wenig�tens Braunsberg trieb dazu �hon �ehr frühe,
�hon um die Mitte des 14. Jahrhunderts, einen ausgedehnten
�<hwungvollen Handel mit allerlei Sorten Wein, mit �olhen von

Guben, vom Rhein und aus romani�chen Ländern, mit Malva�ier
und Landwein. — Weiter werdenRiemer und Töpfer und Leinen-
und Wollenweber und Müller und Bart�cherer und Holz�huh-
macher und Pech�ieder und Kalkbrenner und Ziegel�treiher und
Gürtler und Reif�hläger (Seiler) und Gla�er und Korb- und

Hutmacher und �elb�t Gold�hmiede unter den Braunsberger Bür-

gern des 14. Jahrhunderts aufgeführt, und �ie dürften au< in
den übrigen ermländi�chen Städten ntr gefehlt haben. Ihre
Tüchtigkeit und Lei�tungsfähigkeit erhielten �ich die Handwerker,
indem �ih die Mitglieder der einzelnen Handwerkszweige nach
dem aus der früheren Heimat herübergenommenen Vorbild zu

be�onderen Gewerken, Innungen und Zünften zu�ammen-
hlo��en und ihren ganzen wirt�haftli<hen Betrieb und ge�el-
ligen Verkehr nah fe�ten Regeln und Saßzungen, den �ogenannten
Willküren und Nollen, be�timmten und ordneten. Auch die Kauf-
leute (Großhändler, Schiffer, Mälzenbräuecr und Gewand�chnei-
der oder Tuchhändler) von denen die der Alt�tadt Braunsberg,
wie wir �hon wi��en, der deut�chen Han�a angehörten, gingen

einheitlih und ge�chlo��en vor und �chufen �i<h, wenig�tens in

Braunsberg, wo er �eit 1353 urkundlih bezeugt i�t, im �ogenann-
ten König Artus Hof oder im Junkerhof, wie er auh hieß, einen

niht bloß ge�ell�haftlihen Mittelpunkt.

So �tieg lang�am aber unaufhalt�am und �icher die Bedeu-

tung, die Macht und der Reichtum der Städte, und das fand �ei=
nen bezeihnend�ten Ausdru> in der allmählihen Veränderung
des Stadtbildes. Zunäch�t fiel der alte Plankenzaun, der �olange
im Verein mit Wall und Graben die Bürger vor feindlichen
Ueberfällen und Angriffen ge�hüßt hatte. An �eine Stelle trat

eine fe�te aus Feld�teinen und gebrannten Ziegeln aufgeführte
Ringmauer mit �tarken Bru�twehren, mit Zugbrü>en, mit Tür-

men und Turmtoren. Dann wurden die primitiven, no< von

den er�ten Siedlern herrührenden, hölzernen Blockhäu�er er�eßt
durch gefällige, den erweiterten Wirt�chaftsverhältni��en ent-

�prechende Gebäude in Fahwerk mit Bei�chlägen, Vorlauben, ge-

räumigen Hausfluren, wie �ie bis in die Mitte des 19. Jahrhun-
derts und vereinzelt auh heute noh in den ermländi�hen Städten
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�ich finden. Mitten unter den Bürgerhäu�ern erhob �ih auf dem
Marktplas �tolz das Rat- undi Kaufhaus, für gewöhnli< ein

�<hmud>erBa�teinbau in goti�hen Formen. Eine be�ondere, eine

geradezuliebevolle, andähtige Sorgfalt aber verwandten Rat und
Gemeinde auf die Errichtung eines würdigen Gotteshau�es. Die

großen, prächtigen, ma��iven, goti�chen Hallenkirhen verdrängten
allenthalbendie früheren, kleinen, un�cheinbaren, die anwach�ende
Bevölkerung niht mehr fa��enden, ihr niht mehr genügenden
Holzkirchlein.

Im Jahre 1340 gingen, wie urkundliche Zeugni��e dartun, die
Wormditter und um die�elbe Zeit wohl au< die Mehl�a>er an den
Vau ihrer neuen Stadtbefe�tigung. In Heilsberg war �ie 1357

�hon vollendet. Die jüngeren ermländi�hen Städte, Gutt�tadt,
Seeburg, Rö��el, Allen�tein, Wartenburg, dürften �ie gleih nah
ihrer An�etzung in Angriff genommen haben. Am frühe�ten baute

Alt�tadt Braunsberg ihre Ringmauer aus. Es gibt wohl keine
Stadt des Für�tbistums, die niht no< Ueberre�te ihrer alten �o

. wohlgefugten Befe�tigungswerke, �oweit �ie �olhe überhaupt ge-

habt hat, aufzuwei�en hätte. Als be�onders ehrwürdige Denkmale

vergangener Pracht und Herrlichkeit ragen noh in die Gegenwart
hinein das Hohe Tor in Heilsberg, das Hohe Tor in Allen�tein
und das Heilsberger Tor in Bi�chof�tein. Am be�ten i�t die mittel-

alterlihe Stadtbefe�tigung zweifellos in Braunsberg erhalten,
und was hier bereits der alles ver�hlingenden Zeit zum Opfer
gefallen i�t, läßt �ih einwandfrei ergänzen an Hand des von Paul
Stergzel entworfenen, von Konrad Götke gefertigten wundervollen

Kupfer�tihes aus dem Jahre 1635, der uns das Antliz der Stadt

zeigt, wie es damals und, in �einen Hauptzügen �iher unverän-

dert, �eit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus�ah. Man

�chaut die �tellenwei�e doppelten Ringmauern mit den dazwi�chen
liegenden Wehrgängen, dem Parcham, der dann �päter zum Teil

als Schießgarten Verwendung fand, mit den zahlreichen �tattlihen
Türmen und Toren. Nah We�ten zu das Hohe Tor oder Obertor

mit einer Brücke über den Graben, die teils ma��iv, teils Zugbrücke
i�t, im Graben �elb�t dort, wo die Zugbrücke anfängt, noh ein

fe�ter Turm. Dem Obertor gegenüber an der O�t�eite das Mühlen-
tor mit der über die Pa��arge führenden Mühlenbrüde, die gleih-
falls teils Zugbrüde, teils fe�t i�t. Im Norden das München- d, h.
das Mönchstor, �ogenannt nach dem in der Nähe liegenden alten

Franziskanerklo�ter, dem nahmaligen Je�uitenkolleg, das Nagel-
<miedetor, das Wa��ertor, das Ke��el- oder Kütteltor, das �einen
Namen wahr�cheinli<h vom alten Kuttelhof (Kuttel bedeutet Ein-

geweide) oder Shlachthof trägt, den Braunsberg bereits im Mit-

telalter be�e��en hat. Auch auf der Süd�eite führte von der bi�chöf-
lihen Burg aus ein Tor dur< die Mauer ins Freie. Und von
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der Ringmauer einge�hhlo��en die Stadt mit ihren Bürgerhäu�ern,
ihrer Bade�tube — ein Bad gehörte zu den unentbehrlihen Be-

dürfni��en un�erer Vorfahren und wurde von ihnen fa�t täglich
genommen —, ihrem Rathaus, ihren beiden herrlihen Kirchen,
der Pfarrkirche und der aus der�elben Zeit �tammenden Franzis-
kaner- oder Je�uitenkirhe auf dem jeßzigen Gymna�ialplaze, die

leider zu Anfang des 19. Jahrhunderts aus Unvernunft ab-

gebrochen worden i�t, und dem Schloß.

Von den Rathäu�ern der ermländi�chen Städte hat, �eitdem
das Heilsberger �amt �einen zierlihen Staffelgiebeln bei der

Feuersbrun�t vom 27. März 1865 in Schutt und A�che �ank, das

Rathaus zu Wormditt, das im Jahre 1376 mit großem Ko�ten-
aufwande vollendet wurde, die alten Formen am ausgeprägte�ten
erhalten. Durch �einen eigenartig <önen Frontgiebel nimmt es

noh heute das Intere��e des For�chers - gefangen. Nur der Turm

auf der Mitte des Daches i�t mehrfa< verändert worden und

�tammt aus einer �päteren Zeit. Doch bewahrt gerade er einen

untrüglihen Zeugen aus der mittelaltérlihen Zeit des Für�tbis-
tums, eine Glod>e, die älte�te des Ermlandes, die zu Ehren der

hl. Katharina im Jahre des Herrn 1384 gego��en worden i�t, wie

eine auf ihr befindliche lateini�che Jn�chrift in goti�hen Minus-
feln des ausgehenden 14. Jahrhunderts kündet, indem �ie zugleih
Chri�tus, den König der Herrlihkeit anruft und ihn anfleht, zu
kommen mit �einem Frieden. Es i�t die campana consularis,
die altehrwürdige Ratsglo>ke, die bei allen wihtigen Begeben-
heiten in der Stadt ihre Stimme er�challen ließ. Könnte �ie
�prechen, �ie würde erzählen von manch freudigem Ereignis, das

�ie eingeläutet hat, aber auh von Shmerz und Trauer ohne Maß
und Grenze, denen ihr eherner Mund Ausdru> verlieh, von dem

Pomp und der Pracht, wenn unter ihren geme��enen Tönen bei

der Wahl oder der Einführung eines neuen Ratsmitgliedes die

Ratsherren, voran die Bürgermei�ter, in ihrer Amtstraht und

mit den Abzeichen ihrerWürde, feierlih einzogen in den fe�tlich
ge�hmüd>ten Rats�aal, von dem Ern�t und der verhaltenen Weh-
mut, wenn �ie einem der Ratsverwandten zitternd ihre Klage-
laute na<h�andte auf dem leßten Gange, von der Ang�t und dem

Jammer, wenn �ie wimmerndFeuerlärm �<lug, von dem Ent�ezen
und der Verzweiflung, wenn dröhnend ihr Mund Sturm heulte
und die Bürger zur Verteidigung gegen den heranrü>enden
Feind auf die Mauern rief. Sie �elb�t hat alles überdauert, die

Freude und das Leid und die Ge�hlehter der Men�chen, die bei=

des erfuhren. Ein Wahrzeichen von der Vergänglichkeit alles Jr-

di�hen hängt �ie ho<h oben im Turm und mahnt auh weiter die

Bewohner der Stadt an die Flüchtigkeit der Zeit, deren Vorüber-
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rau�chen �ie ihnen — denn �ie dient jeßt als Uhrgloke — Stunde

für Stunde verkündet.

Ihren Haupt�tolz aber �ezten Ermlands Bürger, wie ge�agt,
in die Errichtung gehaltvoller, würdiger Gotteshäu�er, die auh
nach außen hin Kunde geben von der gläubigen Innigkeit, die �ie
damals be�eelte und �ie Werke der kirhlihen Baukun�t �chaffen
ließ, die uns wie dieVerkörperung eines im rein�ten Gottesfrieden
ruhenden Gemütes anmuten, die eine Ruhe und Weltverge��enheit
atmen, die dem heutigen, im Wirbel der Leiden�chaften umgetrie-
benen Ge�hlehte völlig abhanden gekommen �ind. Eine Stadt

�uchte es hier der andern zuvorzutun. Noch unter Bi�chof Her-
mann, am 9, Oktober, am Tage des hl. Diony�ius im Jahre des

Herrn 1346 machten �ih die Braunsberger daran, die Erde aus-

zUheben für die Grundmauern des Chores ihrer Pfarrkirhe. Um

die�elbe Zeit legten die Wormditter und, wie es �cheint, auch die

Mehl�a>er und Gutt�tädter den er�ten Stein zu ihren neuen Got-

teshäu�ern, während die Heilsberger das ihrige er�t unter Bi�chof
Johann [.., ums Jahr 1355 in Angriff nahmen. Ihnen folgten
bald die Seeburger und Rö��eler, die Allen�teiner und Warten-

burger. Uebrigens ging der Bau die�er Kirchen bei dem großen
Ko�tenaufwand, den er erforderte, nur �ehr lang�am von �tatten.
Er�t im Jahre 1379 konnte das neue, herrlihe Gotteshaus ‘n
Wormditt geweiht werden. 1367 vergaben die Braunsbergerdie
Maurerarbeiten an der St. Katharinenkirche an einen gewi��en
Heinrih Penkun, und zu Mariä Verkündigung (25. März) im

Jahre des Herrn 1381 da verdingete man die�elbe Kirche St. Ka-

tharinä dem Mei�ter Johanni zu bauen, al�o daß man ihm �oll
�chneiden das Holz zu der Hand; und denChor und einTürmchen
auf die Kirche �oll er machen und �oll �ie latten, dafür �oll man ihm
geben 200 Mark, und man foll ihm halten 30 Mann zu dem

Heben (Aufbringen der Balken) 14 Tage (lang) zu 36 Span (Ge-
�pann). Mei�ter Bernt �oll mauern den Giebel. Von dem Tau�end
(Ziegel�teine) �oll man ihm geben 3 Vierdung, und er �oll ihn ab-

rihten (verfugen, verpugen) mit un�erer, d. h. mit der von der

Stadtgemeinde gelieferten Farbe, und die Kirche zu behängen,
d. h. mit Dach�teinen zu de>en, �oll man ihm geben von dem Tau-

�end 4 Skot. Mei�ter Johann �oll den Turm de>en mit Blei und

den verzinnen. Noch lange Jahrzehnte gingen ins Land, ehe
Kirche und Kirchturm fertig waren.

Doch wie �ehr au<h Ermlands Städte, die beiden jüng�ten,
Bi�chof�tein und Bi�chofsburg mit einge�chlo��en, wetteiferten, ein-

ander in dem Bau prächtiger Kirchen zu überflügeln, mit der

Haupt- und Mutterkirhe der Diöze�e, mit der Kathedrale zu

Frauenburg konnte �i< an Würde und Schönheit keine me��en.
Sie i�t „die Spitze der kirhlihen Baukun�t des Mittelalters im
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ö�tlihen Teile des Ordenslandes.“ Schon vor dem Regierungs-
antritt Heinrihs TT. Wogenap, vor dem Herb�t des Jahres 1329,
war ihr Bau in Angriff genommen worden, und ra�h wuch�en
nun an der�elben Stelle, wo bislang ein un�cheinbares Gottes-

haus aus Holz ge�tanden hatte, ihre Mauern aus der Erde. Unter

Bi�chof Hermann konnte am Sonntag Cantate, am 28. April 1342,
der Chor geweiht werden, wie eine In�chrift auf einem Denk�tein
meldet, der, ehedem im Fußboden, jeht in der Südmauer des

Chores �ih befindet. Der Dombauka��e wurden damals die Dörfer
Santoppen und Heinrihsdorf bei Rö��el überwie�en, die deshalb
fortan unter der Oberhoheit des Kapitels �tanden, das noh heute
das Patronatsreht über die Pfarrei in Santoppen ausübt. Wenn
der Chroni�t Pla�twich erzählt, unter Bi�chof Johann von Meißen
�eien die Grundmauern zur Kathedrale gelegt worden, �o i�t das

�o zu ver�tehen, daß die�er den Bau der eigentlichen Kirche oder
des Langhau�es begonnen hat, während der Chor bereits dem

Gottesdien�t übergeben war. Johann ]. �owohl wie Johann [].

haben das Werk rü�tig weiter geführt, wie die päp�tlihen Ablaß-
bullen für die ermländi�he Domkirche aus den Jahren 1350, 1356

und 1367 dartun. Doch er�t dem näch�ten Bi�chof Heinrih TI].
Sorbom war es be�chieden, den Baw zum Ab�<hluß zu bringen.
„Im Jahre des Herrn 1388 wurde vollendet �amt ihrer Vorhalle
die ermländi�he Mutterkirhe. Amen“, �o kündet noch heute die

lateini�he Majuskelin�hrift am Portal der Vorhalle. Von dem

�teilen Bergrücken, auf dem es �teht, �haut das herrlihe Gottes-

haus mit �einen 4 �hlanken Seitentürmen, �einen reihgeformten,
von zierlichenArkadenreihenge�<hmüd>ten hohewGiebeln aus den

mächtigen Mauern, Türmen und Toren des fe�tungsartig um-

<lo��enen Domhofes heraus weit hinaus ins Land und über die

unermeßlihe See, „in Wahrheit, wie der Name der zu �einen
Füßen liegenden Stadt be�agt, eine Burg un�erer lieben Frauen,
ein hönes Bild der ewigen Stadt Gottes auf dem Berge, die �ich
erfreut am Andrang der rau�chenden Wogen in der Tiefe“. Vor

dem Brande im Jahre 1551 i� das Aeußere der Frauenburger
Kathedrale jedenfalls no ein �tattliheres gewe�en, wie heutzu-
tage. Sie war allem An�chein nah höher, und Wehrgang und

Zinnen <hmüd>ten das Dach.

Auch der zweite ermländi�he „Dom“, die Kollegiatkirhe in

Gutt�tadt, i�t von Bi�chof HeinrichTIT. erbaut und im Jahre 1396

vollendet worden, wie die no< auf den jegigen Chor�tühlen des

Gutt�tädter Gotteshau�es befindlicheIn�chrift bewei�t. Es war des

Bi�chofs Lieblings<höpfung. Für�tlih hat er das Stift be�chenkt
und da�elb�t ein ge�egnetes Andenken hinterla��en. Zwar ward

ihm �ein Wun�ch, dort begraben zu werden, nicht erfüllt; aber �ein
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Jahresgedächtnisi�t in der Kollegiatkirhe, �olange das Stift
be�tand, alljährlih feierlih begangen worden.

Ueberhaupt darf Heinri<h Sorbom den Ehrentitel eines
Kirchenerbauers für �i< in An�pru<h nehmen. Nicht nur gingen
während�eines Pontifikates die mei�ten der ermländi�hen Stadt-
kirhen ihrer Vollendung entgegen und wurden, wie die Wormdit-

ter und Gutt�tädter, von ihm geweiht; auh eine ganze Reihe der

{hönen Dorfkirhen des Bistums verdankt ihm ihre Ent�tehung.
Zwarla��en �i<h bei dem Mangel gleichzeitiger Aufzeihnungen
Jahr und Tag ihrer Fertig�tellung niht mehr im einzelnen ver-

mitteln,doch �teht zu vermuten, daß unter Heinrih TT]. die Hei-
ligenthaler und Neuko>endorfer, die Opener und Arnsdorfer, die

Seinrikfauer und Lokauer an die Errichtung ihrer ma��iven Gottes-

häu�er herangegangen �ind, und auch die Kirhen von Kiwitten,
Eantoppen und Glo>�tein �owie andere, die die�en in Form und
Stil gleichen, dürften �einer Zeit angehören.

In baulicher Beziehung kam dem platten Lande der Um�tand
zu gute, daß es gerade im 14. Jahrhundert, zu der Zeit, da die

Baukun�t im Deut�chordens�taate ihre höch�te Ausbildung erreiht
hatte, be�iedelt wurde. Daher erklärt �ih die Tat�ache, daß die

Dorfkirchen, die vor allem einer Land�chaft das ihr eigentümliche
Gepräge geben, im Ermlande „in �o bedeutenden Abme��ungen
und in �o ungewöhnlih bedeut�amen Formbildungen, wie in we-

nigen anderen Ländern er�cheinen. Durqz die <hönen Giebelfor-
men in gefälligen Abtreppungen mit aufge�eßten kleinen Fialen,
die durh<h�h<hlankeSpißbogenblenden mit einander verbunden wer-

den, dur die mächtigen, in Sto>kwerken auf�teigenden und öfters
torartig ab�chließenden Türme, dur<h die dem rauhen Klima ent-

�prechenden, mit Hohlziegeln gede>ten hohen und �teilen Dächer
(60 Grad im Scheitel) �ind die�e Kirchen be�onders ausgezeihnet,
und wenn an �i<h der Bau ‘in Ba>�teinen, die wie in der ganzen

norddeut�chen Ebene �o au<h im Ermlande das bequem�te und �o-
lide�te Baumaterial abgaben, den Hau�teinbauten gegenüber eine

gewi��e Eintönigkeit in Form und Farbe zu bedingen �cheint, �o
wird die�e tat�ählih in den mei�ten Fällen dur �ehr einfache
Mittel aufs glüli<�te überwunden. Die größeren Flächen, die

hier dur hervortretende Pfeiler fa�t gar niht unterbrohen wer-

den, erhalten eine an�prehende Abwech�elung durh Ro�etten und

kleine Arkaden von gla�ierter Töpferarbeit, dur den helleren Ton

der gepußten Mauerblenden und durch die in ver�chiedenen Ver-

hlingungen �ih kreuzenden Wech�el�teine von dunklerer Färbung,
wozu im Laufe der Zeit noh von �elb�t ein feines, grünes Moos

kommt, das in einer dem Auge überaus wohltuenden Wei�e den

roten Ton des Mauerwerkes mildert.“
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Das altermländi�he Bauernhaus, das heute fa�t ganz ver-

�hwunden i�, war weniger baukün�tleri�h als volkskundlih von

Bedeutung. Es wurde von den Koloni�ten ‘aus ihrer deut�chen
Heimat, aus We�tfalen und Nieder�ach�en einer�eits, aus Schle�ien
anderer�eits, nah dem Ermlande gebraht und hat �i< bei dem

kon�ervativen Charakter des Landvolkes, das bisher wenig�tens
an den Sitten, Gebräuchen und Gewohnheiten der Väter zähe fe�t-
hielt, jahrhundertelang bis in die jüng�te Zeit erhalten, die wie
mit allem Alten, �o au< mit ihm gründlih aufräumt.

Von den Baumei�tern, die die Pläne zu den ermländi�chen
Kirchen und Schlö��ern entworfen und ausgeführt haben, i�t �o
gut wie nihts bekannt. Daß der berühmte Baumei�ter Jakob von

Mainz, der die St. Viktorkirhe zu Xanten gebaut hat und nah-
weisli< im Jahre 1360 nah Preußen ging, auh im Ermlande
gewe�en i�t, läßt �ih nur vermuten. Ein Beweis dafür i�t niht
zu erbringen.

Von der �teigenden wirt�chaftlihen Blüte des Für�tbistums
legen neben den �elten �<hönen Kirchen in Stadt und Land noh
be�onders Zeugnis ab die zahlreihen trußigen Burgen und

Schlö��er, die �ih �eit der Mitte des 14. Jahrhunderts in neuem,

�tattlihem Gewande bei den Städten erhoben als Wahrzeichen
dafür, daß auch über die�e der Bi�chof oder dasKapitel als Landes-

herr gebot. Allen voran �teht da das Schloß in Heilsberg, die glän-
zende Re�idenz der ermländi�hen Für�tbi�höfe, ein Bau, der �ei-
nesgleichen �ut in preußi�chen Landen, ein Bau, der nur von des

Ordens �tolzem Haupthaus, der Marienburg übertroffen wird.

Zu dem Heilsberger Schloß, das, wie �ämtlihe Bauten jener Zeit,
den goti�chen Stil zeigt, legte, wie wir �hon wi��en, Bi�chof Jo-

hann [. den Grund�tein, und unter �einer per�önliher Leitung —

denn mit ihm nehmen die Bi�chöfe ihren �tändigenWohn�iß in

Schloß Heilsberg — wuh�en die Mauern �chnell in die Höhe. Sein

Na(hfolger Johann [1]. führte das Werk im Rohbau glüd>lih zu
Ende. Heinrich I[1. Sorbom fügte den überra�chend {hönen Um-

gang im innern Stloßhof, ein Mu�ter�tük ern�ter Würde und zu-

gleih gefälliger und wohltuender Formen, �owie die Wa��erkun�t
im Sto> des Schlo��es hinzu und umgabdie Vorburg mit Schloß
und Graben. Es war eine Schöpfung, würdig des Zwedes, dem �ie
dienen �ollte, würdig der Be�timmung, der Sig zu �ein von Erm-

lands Landesfür�ten, zu zeugen von der Macht, die �ie be�aßen,
von dem Reichtum, über den �ie verfügten, von dem An�ehen, das

�ie geno��en. Trugzig ragten die Türme des Schlo��es hoh hinein
in die blaue Luft, und lu�tig flatterte von ihren Zinnen das Ban-

ner mit dem Lamm, dem Wappentier der ermländi�hen Kirche.
Allen Stürmen der Zeit, allen Unbillen der Witterung hat die

kraftvolleBurg �tandgehalten, bis dann gegen Ende des 18. Jahr-
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hunderts ihre Für�ten �ie verließen. Wie eine verratene Braut
blieb �ie zurüd>, allein und verge��en und voll Shmerz und Trauer
über die Tage des Glanzes und Glüd>es, die nun für immer und

unwiderruflih dahin waren. Fa�t bis zur Ruine �ank �ie herab,
„in entbehrliches,baufälliges, altes Gebäude, nur noh wert, daß
man és veräußere oder zur Materialienbenugung abbrechen la��e.“
Mit genauer Not entging �ie die�em Schi>k�al und blieb in den

Hauptteilenerhalten, noh heute troß mancher groben Fehler bei
ihrer Wiederher�tellung näch�t und neben der gleichfalls wieder zu
alter Pracht er�tandenen Marienburg der herrlih�te Profanbau
auf preußi�cher Erde. — Und dem Außeren ent�prach �iherlih das

Innere, ent�prach das goti�he Ge�tühl, ent�prachen die Ti�che, dic

Kron-und Wandleuchter und allerhand anderes Gerät, das vor-

ein�t die Räume des Silo��es, vor allem die großen Fe�t�äle, die
Remter �<müd>te, in denen bei feierlihen Anlä��en die Bi�chöfe
ihre Gä�te zu empfangen pflegten. Die ge�<hma>volle Ausmalung,
die man durch vor�ihtiges Abkrazen der Tünche zum Teil wieder

zu Tage gefördert hat, rührt vielleiht von jenem Johannes Rawe

her, den die Urkunden zum Jahre 1402 als Maler von Heilsberg
nennen. — Wie das Heilsberger Schloß erwu<h�en auh die ma�-
�iven Burgen zu Seeburg und Rö��el unter Johann [. und Jo-
hann [I]. um die Mitte des 14. Jahrhunderts, während zu gleicher
Zeit das Kapitel in dem großen, �hönen Schloß zu Allen�tein den

�trategi�h wichtig�ten Punkt des Bistums {<uf.
Laut und weithin vernehmbar erzählen die alten Stadt=

mauern mit ihren Türmen und Toren, die alten Rathäu�er, die

Kirchen und Schlö��er, die�e �teinernen Zeugen einer läng�t ent-

<hwundenen Vergangenheit, einem jeden, der es hören will, von

dem �oliden Wohl�tande, dem ungewöhnlichen tehni�hen Können,
der hohen gei�tigen Bildung, dem idealen Sinn un�erer Vor-

fahren. Lei�e, aber darum niht weniger eindringlih und hör-
bar für alle, die �ie zu deuten ver�tehen, tun dies die an�pruhs-
lo�en, un�cheinbaren Hand�chriften und Urkunden aus Papier
und Pergament, die �ih aus den wilden Zeitläuften der früheren
Iahrhunderte bis in die Gegenwart erhalten haben und nun

wohlverwahrt und geborgen als ko�tbare Schäße, als Wahrzeichen
einer untergegangenen Kultur, in den Archiven und Bibliotheken
ruhen. Sie erhärten vor allem die Tat�ache, daß �hon �ehr frühe,
hon im er�ten Drittel des 14. Jahrhunderts, auh im Ermland

die Saiten deut�cher Dichtung erklungen �ind. Die Königsberger
Univer�itätsbibliothek bewahrt ein in zierliher Hand�chrift auf
Pergament ge�chriebenes erzählendes Gedicht auf, „das Büchlein
von den �ieben Inge�iegeln“, das in �hli<hten Reimver�en warm

und eindringl< und niht ohne poeti�hen Shwung Chri�tus, den

Heiland, den Erlö�er, als den Anfang und das Ende der Welt-
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ge�chichte prei�t, als das Lamm, das allein die �ieben Siegel des

geheimnisvollen Butes lö�en kann. Als �ein Verfa��er nennt �ih
am Schluß ein Mei�ter Thylo von Kulm. Er hat das Büchlein,
wie er �elb�t ge�teht, ge�hrieben zum Lobe Gottes und �einer
Mutter, der glorreihen Jungfrau Maria, �owie zu Ehren der
Brüder vom deut�chen Hau�e, zumal ihres Hochmei�ters, des Her-
zogs Luter von Braun�chweig . Beendet hat er es am Vorabend
von Chri�ti Himmelfahrt, am 8. Mai im Jahre des Herrn 1331.

Magi�ter Thylo von Kulm i�t ohne Zweifel der gleihnamige erm-

ländi�he Domherr, der, früher Hofkaplan und Notar des Bi�chofs
Eberhard von Neiße, und dann Pfarrer von Arnsdorf, �eit 1324

als Kanonikus, �eit 1328 als Domku�tos an der Frauenburger
Kathedrale �ih nahwei�en läßt. Thylo hat �ehr wahr�cheinlih noh
ein zweites, großes, epi�ches Gedicht verfaßt „die Hy�torien (Ge-
�hihten) der alten Ehe“ oder des alten Te�tamentes, und eben�o
ein drittes, eine poeti�he „Paraphra�e (um�chreibende Erklärung)
des Buches Hiob“, das 1338 fertig wurde und dem Hochmei�ter
Dietrich von Altenburg gewidmet i�t. Seine dichteri�he Gewandt-

heit kann �i< vielleiht mit der des reimfertigen Deut�chordens-
prie�ters Nikolaus von Jero�chin, der um die�elbe Zeit die latei-

ni�che Chronik �eines Mitbruders Peter von Dusburg und eine
der Lebensbe�chreibungen des hl. Adalbert in kurze deut�che
Reimzeilen brachte, niht me��en, aber immerhin i� er ein nam-

hafter Sänger, de��en treues und reines Streben die dankbare

Anerkennung der Nahhwelt verdient.

Die drei genannten Dichtungen, vor allem die zweite, die

Hi�torien der alten Ehe, waren vermutlih in der Haupt�ache für
die Shüler der Frauenburger Dom�chule, für die angehenden
Prie�ter der Diöze�e Ermland ge�chrieben worden, denen eine

Ge�chichte des alten Te�tamentes, zumal in leiht faßlichen, leiht
dem Gedächtnis einzuprägenden deut�chen Reimen eben�o er-

wün�cht wie notwendig gewe�en �ein dürfte. Die�e Kathedral-
hule in Frauenburg, an deren Spitze einer der Prälaten des

Domkapitels, der nah ihr benannte Schola�tikus �tand, i�t �icher
noh gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts errihtet worden;

wenig�tens läßt �ih der Schola�tikus �eit 1297 nahwei�en. Daß
�ie �ih bald großen Zu�pruches erfreute und mit der Zeit zu hoher
Blüte gelangte, zeigt eine Notiz des Braunsberger Rats�chreibers
im älte�ten Bürgerbu<h zum Jahre 1346, der darin �einer Ver-

wunderung Ausdru> gibt über die große Menge der Scholaren,
die vom Fe�te der Be�chneidung des Herrn (1. Januar) bis zu den

Fa�ten des genannten Jahres die Latein�hule bei der ermlän-

di�chen Kathedrale be�uhten. Schon der zweite ermländi�he Dom-

prop�t Heinrih von Sonnenberg bedenkt in �einem Te�tament
vom Jahre 1314 die Schüler der Dom�chule mit einer Mark jähr-
lihen Zin�es.
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Dochauh �on�t haben Ermlands Landesherren alles getan,
was in ihrer Kraft �tand, um die Gei�tesbildung ihrer Untertanen
zu heben. Wohl �hon �ehr frühe erhob �i< neben jeder Pfarr-
kirche,auh auf den Dörfern, eine Schule, in der die Kinder
wenig�tens das lernten, was eine würdige Ausge�taltung des

Gottesdien�tes verlangte, al�o die kir<lihen Ge�änge und Ge-
bete und das Me��edienen. Den einen und den andern der Kna-
ben, der be�ondere Anlagen zeigte, wird der Pfarrer noh be�on-
ders unterrichtet und gefördert haben, um ihn dann zur weiteren

Ausbildungauf die näch�te Trivial- oder Latein�chule zu chi>en,
die wohl keiner ermländi�hen Stadt �eit ihrerGründung fehlte,
Und in der die Knaben Le�en, Schreiben und Rechnen, Kirchen-
ge�ang und Grammatik, Redekun�t und Dichtkun�t im An�chluß
an ganz be�timmte, allgemein eingeführte Lehrbücher lernten.

Freilih �ind darüber nur ganz �pärlihe Nachrichten, und auh
die�e niht vor dem Ende des 14. Jahrhunderts auf uns gekom-
men. Er�t im Jahre 1382 wird ein Braunsberger Schulmei�ter
Heinrih Witte erwähnt, der gleih dem Kantor und Glö>kner vom

Rate gewählt wurde und unter der Auf�iht des Pfarrers �tand.
Wie �ehr aber die ermländi�hen Bi�chöfe von vornherein darauf
bedacht waren, den Bistumseinge�e��enen eine den Verhältni��en
enf�prehende Schulbildung zu vermitteln, zeigt die Urkunde An-

�elms vom 27. April 1251, durch die er den Deut�chordensrittern
das Recht der An�tellung und Ab�eßzung von Schulmei�tern, das

er �ih in �einem für�tbi�höflihen Drittel �elb�t vorbehält, in den

beiden anderen Dritteln �einer Diöze�e bereitwillig einräumt, um

�ie auf die�e Wei�e gleih�am mitverantwortl<h zu machen dafür,
daß nun auh wirkli<h das Bedürfnis des Volkes nach gei�tigec
Nahrung befriedigt werde. Und daß man über den deut�chen Zu-
zöglingen die Stammpreußen nicht vergaß, �ondern auh für �ie
in allen Teilen des Ordenslandes Schulen gründete, bezeugt
Lukas David, wenn er berichtet: „Die�e (die Deut�chherren) taten

großen Fleiß bei denen, �o zur Schulen Lu�t hatten, al�o auh,
daß �ie derer viele in deut�che Lande ver�chi>ten, ließen die mit

Fleiß unterwei�en, auf daß man im Lande Pfarrherren und Pre-
diger haben mochte, die der preußi�hen Sprachekundig wären.

Doch täten die (ermländi�chen) Bi�chöfe hierin großen Fleiß,
wendeten auch viel darauf und mehr dann die Brüder des

Ordens.“

Namenilih unter Bi�hof Hermann von Prag, der �elb�t
eine gründlihe wi��en�chaftlihe Bildung �ih erworben hatte und

Doktor der Dekrete, Doktor des kanoni�hen Rechtes war, blühte
das Schulwe�en im Ermlande auf. Der Chroni�t Pla�twich er-
zählt von ihm, die in den legten Jahren �eines Lebens hervor-
tretende körperlihe Gebrechhlihkeit habe ihn veranlaßt, fortan um
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y eifriger der Wi��en�chaft und der Tugend obzuliegen, um �o
feuriger �i< der Uebung des Gei�tes zuzuwenden und zur Meh-
rung des Glaubens Bücher zu verfa��en. Man hat vermutet, daß
es deut�he Werke gewe�en �eien, die Hermann ge�chrieben habe,
weil nur �olche der Mehrheit des ermländi�chen Volkes, für de��en
Erbauung zu �orgen. der Bi�chof �ih verpflichtet glaubte, ver-

�tändlih gewe�en wären. Dem i�t niht �o. Es �ind vielmehr ge-

lehrte Bücher in lateini�her Sprache, die den tief�ten Fragen der

Theologie und des Kirchenrechtsnachgehen, und von denen jüng�t
zwei in der Vatikani�chen Bibliothek zu Rom aufgefunden wor-

den �ind. Gelehrte Bildung in �einem Bistum zu verbreiten,
�cheint nun eines der Hauptziele Hermanns gewe�en zu �ein. In
�einem Schloß zu Wormditt, wo er bald nah �einem Regierungs-
antritt �einen �tändigen Wohn�iz auf�hlug, unterhielt er nah-
weislih �eit 1343 eine Schule, deren Scholaren, wohl aus<hließ-
lih Hofjunker und darunter auh Stammpreußen, er �pei�te und

kleidete. Unter ihm wurde weiter, wahr�cheinli<h dur< Johannes
Glas, der ermländi�her Domherr und zugleih Schola�tikus von

Bunzlau war, wohl ums Jahr 1347 die Schule am Kollegiat�tift
in Gutt�tadt eingerihtet. Der Dekan des Stiftes führte dort die

Auf�iht über den Schola�tikus (Vor�teher der Schule), den Kantor,
den Glö>ner und Organi�ten und über die Ge�ellen des Scho-
la�tikus, d. h. die Shulmei�ter, unter denen auh ein Sukzentor,
(ein Nach�änger, einer, de��en Ge�ang mit dem des Prie�ters ab-

wech�elt), genannt wird. Daß die Augu�tiner-Eremiten, die Her-
mann im Jahre 1347 mit Genehmigung des Pap�tes Klemens V1.

nah Rö��el berief, dort �ofort eine Schule für die heranwach�ende
Jugend eröffnet haben, i�t bei der ganzen Richtungdes genann-

ten Ordens auf die Wi��en�chaft �elb�tver�tändlih, und eben�o-
wenig werden Schulen bei den Franziskanerklö�tern zu Brauns-

berg (vor 1310) und Wartenburg (1364) gefehlt haben.

Eine ausge�prohene Preußen�chule be�tand, wie wir �on
wi��en, auf dem Schloß zu Heilsberg, wo es, we der biedere Ver-

fa��er der Hausordnung des Schlo��es zu erzählenweiß, „von

alters her apo�toli�he Verordnung und Be�timmung war, daß der

Herr Ordinarius (Bi�chof) 12 preußi�he Knaben halten und �ie

unterrichten la��en �oll in den Wi��en�chaften oder Schriften für
das Volk �einer Kirche, für die Preußen auf ewige Zeiten. Des-

gleihen haben auch die Domherren der�elben Kirche, die �ich
in ihrer Re�idenz (Frauenburg) befinden, jeder einen Knaben
preußi�cher Zunge in ihrem Hau�e zu erziehen, damit �ie das ihnen
untergebene Volk, von dem �ie leben, unterrihten und erziehen
können im katholi�hen Glauben, und damit �ie niht an ihrer
Seele Schaden leiden.“ Und nun bringt er die uns �hon be-

fannte Ge�chichte vor, die �i< am päp�tlihen Hofe zu Avignon
15
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vor Johann XXII]. zwi�hen Johannes Strypro> und �einem
Hofjunker Nikolaus von Hohenberg abge�pielt haben �oll. Ein
Rektor und zwei Kapläne be�orgten den Unterricht an der Preu-
ßen�chule zu Heilsberg und erhielten dafür �owie für die Verrich-
tung des prie�terlihen Stundengebetes in der Schloßkapelle freien
Ti�ch,freieBekleidung und täglih eine gute Opfergabe, „nämli<)
die beim zweiten Opfergang (beim Offertorium) in der Me��e.“
Statt die�er Opfergabe �eßte ihnen päter Bi�hof Johann Abezier
(1416—1424)ein jährlihes Gehalt von 14 Mark Silbers aus.

Bis auf des Lukas David Zeit, bis in den Anfang des 16. Jahr:
hundertshinein, hat �ih die Shule für die preußi�hen Knaben
in Heilsberg gehalten, „und wird das Gemach oder ihre Schule,
darinnen �ie ihre Lehre und Uebungen gehabt, noh auf den heu-
tigen Tag genennet.“

Die Kenntni��e, die die mittelalterlihen Kathedral- und

Klo�ter- und Stadt�hulen ihren Scholaren zu übermitteln ver-

mohhten, reihten im allgemeinen vollauf aus für die Bedürfni��e,
wie �ie das werktätige Leben in �einer damaligen Einfachheit an

die gei�tige Bildung der Men�chen �tellte. Allmählich freilih ge-

�lalteten �ich die Verhältni��e immer verwid>elter. Namentlich die

Verwaltung des Landes und der Städte erforderte bald ein ge-
�hultes �taatsmänni�ches und juri�ti�hes Können, das die hei:
mi�chen Schulen nicht zu bieten im�tande waren. Dazu kam, daß
bei vielen der einmal angeregteWi��ensdur�t weitere Befriedigung
verlangte. Man �uchte und fand beides, Erwerbung der not-

wendigen theoreti�hen und prakti�hen Kenntni��e und Stillung
des Wi��ensdur�tes auf den Univer�itäten, die im Mittelalter bei

der Seltenheit der Bücher und höheren Bildungsan�talten eine

viel größere Bedeutung hatten, als un�ere heutigen Hoch�chulen.
Salerno, Bologna, Paris waren damals die berühmten Stätten

der Gelehr�amkeit, die, jede einzig in ihrer Art, die Jünger der

Wi��en�chaft mit unwider�tehliher Gewalt an �ih zogen, Salerno

die Mediziner, Bologna die Juri�ten, Paris die Theologen. In

Salerno mag Magi�ter Arnold, der Arzt, ermländi�her Domherr
�eit 1284, in Bologna Magi�ter Wescelus, Doktor des kanoni�chen
Rechts, ermländi�her Domherr �eit 1330, in Paris mögen die

zahlreihen anderen ermländi�hen Domherren �tudiert haben,die
mit akademi�hen Wüden, mit dem Magi�tertitel zumal ge�hmüdt,
�eit dem Ende des 13. Jahrhunderts im Frauenburger Kapitel
�aßen. Michael Vi�how aus Preußen, dem Pap�t UrbanY. unter

dem 20. November 1364 ein ermländi�hes Kanonikat übertrug,

und der �päter Domdechant und Domprop�t wurde, bekleidete als

Student des kanoni�hen Rechtes in den Jahren 1363 und 1364

an der Pari�er Univer�ität das Amt eines Studienrektors der

engli�hen Nation, der auh die Preußen angegliedert waren.
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Bologna und Paris wurden au< no< im 14. Jahrhundert von

den Jüngern der Wi��en�chaft aus dem Deut�chordenslande eifrig
aufge�ucht, bis ihnen dann �eit 1350 etwa die deut�chen Univer-

�itäten, Prag vor allem, aber auh Wien und Heidelberg,niht un-

erheblihen Abbru< taten. Nah Ausweis der bisher veröffent-
lihten mittelalterlihen Univer�itätsmatrikeln (Verzeichni��e der

Profe��oren und Studenten) haben von 1349—1400 im ganzen 53

Ermländer ihre Studien auf Univer�itäten fortge�eßzt und zum
Ab�chluß gebraht. 10 davon, Heinrih Edo, �päter Vikar in Kö-

nigsberg, Heinrih Grube (Grove), Arnold Lange, zuleßt Domherr
bei der Kathedrale, Tylemann Willeri, Johannes Rummelaw, der

Braunsberger Pfarrer Petrus Thetenerii, Helmicus, Liborius,
Stephanus und Tylo, �tammen aus Braunsberg, 2, Nikolaus
Srame und Johannes Wis (Weiß) aus Frauenburg, 1, Markus

Stolzfuß, aus Gutt�tadt; 3, Heinrih Vogel�ang, auh Wichardi ge-

nannt, der �pätere ermländi�he BVi�hof Heinrih 1V., Baltha�ar
Rawe, vielleiht der Sohn desHeilsberger Malers Johannes Rawe,
der als Pfarrer von Wormditt �tarb, und Laurentius Reynkonis,
waren geborene Heilsberger, 3, Petrus Steynbut, �päter Pfarrer
in �einer Vater�tadt, Konrad und der Mehl�a>ker Pfarrer Theode-
ri, geborene Mehl�a>er. Aus Rö��el �tammten 2 Studierende,
Georg Emike, Ratsherr da�elb�t, und ein Nikolaus, aus Seeburg
1, der Magi�ter Johannes, aus Wormditt deren 8, Johannes Bren-

ner, Petrus Echard, vielleiht der �pätere Ordensprokurator Petrus
von Wormditt, Jordan Elye, Iohannes Gri�taw, der Wormditter

Stadtpfarrer Tylemann Katti, ein Johannes, ein Mattheus und

ein Petrus. Vom platten Lande waren 6 Studenten, aus Hun-

tenberg bei Braunsberg ein Ambro�ius Hunthaupt von Hunten-

berg, aus Lemkendorf ein Laurentius, der Sohn des dortigen

Krügers, aus Plaßwich der Pfarrer Johannes und Heinrich Pla�t-
wig, der nahmalige Braunsberger Ratsherr, der Vater oder

Großvater des ermländi�hen Chroni�ten und DomdechantenJo-

hannes Pla�twich, endlih Johannes und Siegfried Strifro>, ver-

mutlih Verwandte, Neffen des Bi�chofs JohannesStrypro>. Als

Angehörige der Diöze�e Ermland im allgemeinenwerden erwähnt
Arnold Lange und der Preuße Franz von Lippia. Das �üdliche
Ermland, die Städte Allen�tein, Wartenburg, Bi�chof�tein und

Bi�chofsburg neb�t Umgegend, i� auf denUniver�itäten noh niht

vertreten, da �eine Be�iedelung er�t in der zweiten Hälfte des

14. Jahrhunderts zum Ab�chluß kam.
-

Verhältnismäßig die mei�ten Studierenden aus dem Für�t-
bistum �tellte das Frauenburger Domkapitel. Das darf nicht

auffallen. Es lag im eigen�ten Intere��e die�er auh poli-

ti�h �o wihtigen Körper�chaft, die in ihm ent�tehenden
Lü>den �tes nur dur<h Heranziehung ausgezeihneter

15*
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namentlih juri�ti�h, �taatsmänni�<h und theologi�h gebildeter
Kräftewieder auszufüllen. Wenn nun auch die Be�timmung, wo-

nach jedes neue eintretende Mitglied des Kapitels, das noh niht
Magi�ter oder Baccalaureus in der Theologie oder Doktor bezw.
Licenziatim gei�tlihen oder bürgerlichen Recht oder in der Me-

dizin war, verpflichtet wurde, nah einjähriger Re�idenz eine pri-
vilegierteUniver�ität zu beziehen und dort wenig�tens 3 Jahre
hindur< �ih ununterbrochen dem Studium einer der genannten
Disziplinen zu widmen, wenn die�e Be�timmung auch er�t unter

Bi�chof Nikolaus von Tüngen im leßten Viertel des 15. Jahr-
hunderts in die Kapitels�tatuten aufgenommen wurde, tat�ächlich
i�t �ie vermutlich von jeher beobahtet worden, und �o finden wir

von Anfang an wohl kaum einen ermländi�hen Domherrn, der

�ih niht in irgend einer Wei�e eine über das gewöhnlihe Maß
hinausgehende wi��en�haftlihe Bildung erworben hätte. 15 erm-

ländi�he Kapitelsmitglieder, Johannes von Alma�torp (Almans-
dorf oder Altmansdorf), Nikolaus Kaliß, Gottfried Cayphe, The-
oderih von Damerau, Arnold von Rogiten (Regitten), Otto von

Rogiten, Nikolaus von Rogettel (Regerteln), Heinrih Rover,
Albert von Calbe, Johannes vonRogettel, Johannes Abeczyer (der
nahmalige Bi�hof Johann TV.), Johannes von Namslau, Hein-
rih Sorbom, Johannes Sorbom (die Neffen des Bi�chofs Heinrich
ÏTI. Sorbom) und Dietrich von Ul�en, �ind im Laufe der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderts auf Univer�itäten gewe�en. In der-

�elben Zeit wurde Prag von insge�amt 31, Bologna von 11,
Paris von 8, Wien von 7, Heidelberg von 3 und Orleans von 1

�tudierenden Ermländer aufge�ucht.
In Prag hatte, wie wir uns erinnern, auh Bi�chof Hein-

ri ITI. Gorbom dem Studium der Wi��en�chaften obgelegen.
Zu Fa�tnacht (11. Februar) des Jahres 1372 war er von der philo-
�ophi�hen Fakultät zum Baccalaureus promoviert worden. Wie

�ein am Prager Kai�erhof gewe>tes Intere��e für die Kun�t, na-

mentlih für die Baukun�t, den <hön�ten Ausdru> fand in den

herrlichen Kirchen, die unter �einer Regierung allenthalben im

Für�tbistum ent�tanden — neuere For�hungen machen es wahr-
�heinlih, daß �ie au<h in der Ausführung �ich an Prager, über-

haupt an böhmi�he Mu�ter anlehnen — �o zeigte er durch �ein
Virken, daß die wi��en�chaftlihen Anregungen, die er auf der

weltberühmten Univer�ität empfangen hatte, bei ihm gleichfalls
auf fruhtbaren Boden gefallen waren. Er baute niht nur, wie

der Chroni�t �ich ausdrüdt, �eine Häu�er und viele Kirchen, �on-
dern er predigte auch allewegen den Leuten und be��erte �ein Land

gar wohl. Er �orgte wie keiner �einer Vorgänger vor allem für
die Auferbauung der lebendigen Tempel des heiligen Gei�tes, für
das Seelenheil �einer Diöze�anen. Namentlihh lagen ihm die neu-
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bekehrten Stammpreußen und ihr religiö�es Wohl am Herzen.
Daer �elb�t wie die mei�ten �tudierten Herren unter �einem Klerus
der alten Landes�prache niht mächtig war, ließ er es �ih angelegen
�cin, aus den Eingeborenen die Tüchtig�ten zu Prie�tern heran-
zubilden, damit �ie ihren Stammesgeno��en in ihrer Sprache das
Wort Gottes verkündigen und erklären könnten. Au< dem Man-

gel an geeigneten Schriften, aus denen die�e einfahen Leute-
prie�ter, wie man �ie nannte, �i< die �o notwendigen pa�toral-
theologi�hen Kenntni��e aneignen und erwerben konnten, half er

in glüdliher Wei�e ab. Jm Jahre 1380 kam Johannes Merkelin,
Lektor, d. h. Profe��or der Theologie in dem in der Diöze�e Kam-
min gelegenen Augu�tiner-Eremitenklo�ter zu Vredenberg, nah
dem Ermland, um als Ordensvikar für die Mark Brandenburg
und für Preußen die dortigen Augu�tinerkonvente zu be�uchen
und da�elb�t nah dem Rechten zu �ehen. Bei die�er Gelegenheit
hatte er �ich au< dem ermländi�hen Bi�chof in Heilsberg vor-

ge�tellt. Heinrih Sorbom hatte ihn zur Tafel gezogen und �i
nah Ti�h mit ihm über die be�te und wirk�am�te Art der Unter-

wei�ung preußi�her Neugetauften im Chri�tentum unterhalten.
Die hier erhaltene Anregung und Aufmunterung wurde für den

gelehrten Augu�tiner der Anlaß, zum Unterriht der preußi�ch
redenden Prie�ter im Ermland ums Jahr 1388 eine ab�ihtlih in

einfahem Stil ge�chriebene und dem ermländi�hen Bi�chof gewid«
mete Abhandlung über die heilige Euchari�tie in 100 Kapiteln zu

verfa��en. Die beifällige Aufnahme, die das Buh im Für�tbis-
tum fand, und das herzliche, gnädige Dank�chreiben Sorboms er-

mutigte Merkelin zur Abfa��ung eines zweiten, gleihfalls dem

ermländi�hen Bi�chof gewidmeten Werkes, einer Erklärung der

Sonntagsepi�teln zum Gebrauch für die Prediger, die vielen erm-

ländi�chen Gei�tlihen �iherlih no<h willkommener gewe�en �ein
wird, wie der Traktat über die heilige Euchari�tie.

Wieeifrig Heinrih Sorbom �elb�t �ich während �einer Prager
Studentenzeit und noh �päter mit den tieferen Fragen der Phi-
lo�ophie und Theologie be�chäftigt haben muß, bezeugt �ein
Iugendfreund von der Prager Univer�ität her, der gelehrte Bi�chof
von Worms, Matthäus Krokow, in der Vorrede zu �einem be-

rühmten Rationale der Werke Gottes, worin er erklärt, es �ei
die�es Werk die Frucht der Anregung des ermländi�hen Bi�chofs
und gleih�am nur die Antwort auf de��en an ihn ge�tellten
Fragen,die er jezt niht mehr wie früher per�önli beantworten

könne. Auch �on�t �tand Heinrih TI]. mit früheren Prager Stu-

diengeno��en in regem �criftlihen Verkehr und �ah es gern, wenn

�ie ihn im Schloß zu Heilsberg auf�u<hten. So weilte da�elb�t von

1381—1383 und wieder in den Jahren 1389 und 1390 der durh
den �ogenannten Bier�treit aus Breslau vertriebene Nikolaus von
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Po�en, Archidiakon und Domherr an der Breslauer Kathedrale
und Pfarrer an der Kirche zu Prozan in Sqtle�ien, und er weiß
in �einen Briefen aus jener Zeit die Ga�tfreund�chaft, mit der der

ermländi�cheBi�chof ihn und �einen witzigen, jungen Sekretär

Hieronymus Sperling, einen geborenen Preußen, aufnahm, niht
genug zu rühmen. Er �uhhte ihm den Dank dafür abzutragen, in-

demer den Hofjunkern auf Shloß Heilsberg Unterricht im �hrift-
lihen Ausdru>, namentli< für juri�ti�he und diplomati�che
Zwe>e, erteilte. Die dabei zu�tande gekommenen Mu�terentwürfe
�ind als Anhang zum Formelbuch �eines Vorgängers Arnold von

Prozan no erhalten und werfen manches Sthlaglicht auf die da-

maligen kirhlihen und wirt�haftlihen und �ozialen Verhältni��e
und Zu�tände im Ermland. Sie erzählen von Ueber�hwemmungen
und an�te>enden Krankheiten, �childern die Karnevalsbelu�tigun-
gen, die damals in Stadt und Land noch allgemein gang und gäbe
waren, berihten über ihre üblen Folgen für die Sittlihkeit. Wir

er�ehen aus ihnen, daß �ih das Schach�piel um jene Zeit au<h am

Heilsberger Bi�chofshof großer Beliebtheit erfreute, und daß man

des Abends am Kaminfeuer bei einem guten Trunk einen guten,
wenn bisweilen auh derben Scherz zu machen und zu würdigen
ver�tand.

Wohl den tief�ten Bli> in die �eel�orgeri�he Tätigkeit Hein-
rihs TIT. ge�tattet die von ihm im Jahre 1395 abgehaltene
Diöze�an�ynode. Sein ganzer edler Charakter tritt uns aus ihren
Be�chlü��en entgegen, die �ih auf die eigenen, in 22jähriger treuer

Amtsführung gemachten Erfahrungen gründet. Es �ind übrigens
die er�ten, die älte�ten ermländi�hen Synodal�tatuten, die wir

kennen. Zwar hatte �hon, wie wir bereits wi��en, Bi�chof Her-
mann am 1. Juli 1343 im Chor der Kathedrale zu Frauenburg
eine Diöze�an�ynode abgehalten, und �eit Johann [[. Strypro>
waren �ie regelmäßig alle 3 Jahre wiedergekehrt, aber die auf
ihnen getroffenen Be�timmungen �ind verloren gegangen. Was

die Synodal�tatuten von 1395 be�onders kennzeichnet, i�t ihr Ein-

treten für eine würdige Ge�taltung des Gottesdien�tes und für
das gei�tige Wohl und die Bildung der neugetauften Stammpreu-
ßen. Die in gemi�chten, d. h. in doppel�prahigen Gemeinden wir-

kenden Gei�tlihen �ollen, fo be�timmen �ie, an allen Sonn- und

Fe�ttagen nict bloß deut�ch, �ondern auch preußi�h predigen, dazu
den Preußen, insbe�ondere den eben getauften, das Vater un�er,
das Ave Maria, das apo�toli�he Glaubensbekenntnis lang�am,
deutlih und ver�tändlih in preußi�her Sprache vor�prechen, aus-

legen und einprägen, damit �ie die genannten Gebete im Gedähht-
nis behielten, und falls �ie �ie niht wüßten, mit Recht be�traft
werden könnten. „Wenn auh nac den kirhlihen Sazungen nie-
mand zur Annahme des chri�tlihen Glaubens gezwungen werden
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�oll, �o �ind doch diejenigen, die ihn angenommen haben, �trenge
anzuhalten, ihn zu bewahren und getreuli<h nah ihm zu leben,
damit nicht der chri�tliche Glaube verähtlih werde.“ Nach die�em
wörtlih von ihm ausge�prohenen Grund�aß verfuhr HeinrichIII.
Darum hielt er auf regelmäßigen Be�uch des heiligen Meßopfers
und der Predigt an allen Sonn- und Feiertagen, „da der Glauben
vom Hören kommt“, mochte den niht an Kirchen und Tempel ge-

wohnten Preußen dies im Anfang auh noh �o �hwer fallen;
und unerbittlih befahl er die genaue Beachtung der betreffenden
Paragraphen, die für jede unbegründete Ver�äumnis des Gottes-

dien�tes einem jeden erwah�enen Preußen und einem jeden Neu-

getauften 1 Shilling alsStrafe fe�t�eßten, von jedem Neubekehrten
aber, der das Gebet des Herrn, den engli�hen Gruß und das

apo�toli�che Glaubensbekenntnis niht kennen würde, 1 Vierdung
forderten. — Von heidni�hen Gebräuchen, die damals beim Land-
volk des Bistums no<h im Shwange waren, erwähnen und ver-

bieten die Synodal�tatuten nur die abergläubi�he Sam�tagsfeier,
die gemeinhin Heilfeier genannt werde. Sie dürfte das alt-

deut�he „Notfeuer“ und mit dem Johannisfeuer oder Sonnen-

wendfeuer we�entlih identi�h �ein.

Vermutlih gleichzeitig mit den Diöze�an- oder Gei�tlichen-
Synoden, �päte�tens aber unter Bi�chof Johannes Strypro> kamen

die �ogen. Laien�ynoden oderKirchenvi�itationen in Aufnahme. Sie

wurden alljährlih gehalten in der Wei�e, daß im Auftrage des

Offizials, des gei�tlihen Richters, der preußi�he Pönitentiar zu-

�ammen mit einem guten, würdigen Prediger, der ihn für die

Deut�chen vertrat, in der Zeit nah Pfing�ten, nah Michaelis, nah
Martini und nah Weihnachten in be�timmter Reihenfolge in eines

der zur Diöze�e gehörigen Dekanate Braunsberg, Mehl�a>, Worm-

ditt, Gutt�tadt, Heilsberg, Seeburg, Bi�chofsburg, Rö��el, Schip-

penbeil, Friedland, Preußi�h Eylau und Kreuzburg ging, �o daß
er in 3 Jahren die ganze Diöze�e be�uht hatte. Die Dekanate

Frauenburg und Elbing unter�tanden der Auf�iht des ermlän-

di�hen Domkapitels. Zwei Domherren, von denen der eine die

preußi�he Sprache beherr�hen mußte, pflegten alljährlih nah

Mittfa�ten und zwar am Sonntag LätareElbing, am Sonntag
Judika Frauenburg zu berei�en. Die Ko�ten der Vi�itation wur-

den be�tritten von den einzelnen Pfarrern und Pfarreien und

den Strafgeldern derer, die eines Vergehens von den Vi�itatoren
überwie�en worden waren. Ge�chenke durften von die�en unter

der Strafe des päp�tlihen Bannes niht angenommen werden.

Wenn �ie, in der Regel am �päten Nachmittage, am Orte der Vi-

�itation angelangt waren, �prachen �ie zunäch�t auf dem Kirchhof
den P�alm De profundis neb�t einigen Gebeten für die Ver�tor-
benen, verrichteten au< in der Kirhe vor dem Tabernakel ein
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ondächtiges, demütiges Gebet und gingen dann �ofort an die Vi�i-
tation. Alles und jedes wurde be�ihtigt und auf das genaue�te
geprüft, der Tabernakel mit dem Allerheilig�ten und die heiligen
Oele, ob �ie reinli<h und �iher verwahrt �eien, die Altäre und der

Tauf�tein, ob er unter fe�tem Ver�chluß gehalten werde, die Bücher,
Ornateund Kelche in der Sakri�tei, ob �ie niht dem Zugriff von

Dieben ausge�ezt �eien, der Opfer�to> und die Kirche, ob �ie �ih in

gutem baulichen Zu�tande befinde, der Kirchhof, ob er einen fe�ten
Zaun be�igze, damit das Vieh niht Zutritt habe zu den Leibern der

ver�torbenen Gläubigen und den heiligen Ort niht be�<hmugze,des-

gleihen die Gloden, ob �ie niht geläutet würden zu weltlichen
Zweden, was �trenge verboten war. Alle Wert�achen wurden mit

genauem Vermerk aufge�chrieben, auf daß bei der näch�ten Vi�ita-
tion fe�tge�tellt werden könnte, ob die Kirche in ihren Be�ißgegen-
�tänden Zugang oder Abgang gehabt habe. Jeder Mangel, jede
Nachlä��igkeit wurde notiert und �charf gerügt. Dann ging es an

die Pfarrwohnung. Die Pfarrgebäude wurden be�ichtigt, nah den

Erträgen der Pfarrländereien wurde gefor�ht. Der Pfarrer mußte
Auskunft geben über das Verhalten �einer Pfarrkinder, ob �ie
eifrig den Gottesdien�t be�uhten, wie �ie �ih gegen ihn verhielten,
ob �ie willig den Dezem zahlten und reihlih bei der Opferung
�pendeten. Er mußte �eine An�tellungsurkunde und �eine Weihe-
be�cheinigung vorlegen, mußte die Synodal�tatuten der Kirchen-
provinz Riga �owie die Statuten des Bistums Ermland bei-

bringen, mußte nahwei�en, daß er die Bußkanones (Be�timmungen
über die Bußen für die ver�hiedenen Sünden) habe und daß die

Summa (�y�temati�he Zu�ammen�tellung des ganzen damaligen
theologi�hen Wi��ens) des Johannes Andreä (berühmter Profe��or
des Kirchenrechtes in Bolegna, der von 1272—1348 lebte) im Be�iß
der Pfarrei �ei. Beim Abende��en wurden die vorgefundenen
Mängel durhge�prohen. — Die eigentlihe Laien�ynode begann
am andern Morgen in der Kirche nah feierlihem Gottesdien�t,
nah Me��e und Predigt, die deut�<h und, wenn nötig, preußi�ch
gehalten wurde und wobei auh die Glaubensartikel zur Verle�ung
kamen. Vor den Hochaltar hatte der GlöËner oder Kü�ter einen

bede>ten Ti�h ge�tellt, darauf ein Kreuz, zur Rechten des Kreuzes
eine Rute, zur Linken eine Zange; vor dem Ti�ch �tanden 2 Stühle
für die beiden Vi�itatoren. Hier nahmen �ie unter Eid die Be-

<werden und die Anzeigen der einzelnen Pfarrkinder entgegen
und zeihneten �ie gewi��enhaft auf. Unerbittbih wurde au< dem

Lebenswandel, dem Verhalten, demRegiment des Pfarrers nahge-
fragt, ob er die Ahtung der Gemeinde genieße, ob er dur< Wort

und Bei�piel vorbildlih wirke, oder ob er händel�üchtig, ein Trin-

ker, unkeu�<h und nachlä��ig �ei. In den Städten fanden die�e An-

deigen aber nah demMittage��en �tatt. FeierlihesGlo>engeläute
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rief die Hemeinde dazu in das Gotteshaus. Dann fuhren die

Vi�itatoren weiter in die näh�te Pfarrei.
Der Handhabung der kirhlihen und �taatlihen Zucht und

Ordnung dienten auh die vom Bi�chof und Kapitel gemein�am
im Jahre 1384 fe�tgelegten neuen Statuten des Domkapitels, die

1387 dur<h Zu�ähße erweitert wurden und in etwas veränderter
und verkürzter Form im Jahre 1393 die Be�tätigung des Pap�tes
Bonifaz 1X. erhielten, �owie die am 24. Januar 1390 von Bi�chof
und Kapitel getroffenen Be�timmungen über die Entrichtung des

Pfarrdezems.
Sehr frühe �hon ent�tanden allenthalben in den ermländi�hen

Städten als Wahrzeichen der werktätigen chri�tlihen Liebe und

Barmherzigkeit, die un�ere Vorfahren be�eelte, Ho�pitäler zur Auf-
nahme von einheimi�hen und fremden Armen und Kranken.
Man unter�chied Heiligegei�tho�pitäler und Krankenhäu�er zum
heiligen Georg. Die Ho�pitäler zum heiligen Gei�t unter�tanden
für gewöhnlih der Oberauf�iht und Reht�prehung des Landes-

herrn, waren in den mei�ten Fällen au< von ihm gegründet und

dotiert worden, während die Sanktgeorgskrankenhäu�er, ur�prüng-
lih aushließli<h zur Aufnahme von Aus�äzigen be�timmt, zum

guten Teil von den Stadtgemeinden erbaut und unterhalten
wurden. Sie lagen alle außerhalb der Stadtmauern vor den

Toren, die Ho�pitäler zum hl. Georg weit draußen an der Land-

�traße, ausge�hlo��en von jeder Gemein�chaft des Lebens; denn die

ent�egliche, an�te>ende, im 13. bis 15. Jahrhundert au< in Preu-

ßen und im Ermland weit verbreitete Krankheit, an der die In-

�a��en litten, forderte �orgfältige Ab�onderung in ge�icherter Ent-

fernung. Heiligegei�tho�pitäler la��en �ich nahwei�en in Wormditt

vor 1349, in Braunsberg vor 1368, in Gutt�tadt vor 1379, in

Heilsberg vor 1384. Auch in Allen�tein, Frauenburg und Rö��el
mü��en �olhe im Laufe des 14. Jahrhunderts ent�tanden �ein.
Ein St. Georgskrankenhaus für Aus�äßige be�aß wohl jede erm-

ländi�he Stadt �eit ihrer Gründung. Urkundlih erwähnt wird es

in Gutt�tadt, Heilsberg und Mehl�a> zum Jahre 1359, in Brauns-

berg zum Jahre 1378, in Frauenburg zum folgenden Jahre, in

Rö��el und Wormditt zum Jahre 1384 und in Allen�tein zum

Jahre 1404. Den kirhlihen Charakter der Ho�pitäler bezeugen
vor allem die mit ihnen verbundenen Kapellen, in denen tägli
das hl. Meßopfer dargebracht wurde, und der Friedhof, der, von

einer niedrigen Mauer umgeben, neben und um die Kapelle lag.
Seitdem Ermlands Für�tbi�chöfe mit Johann I]. um die Mitte

des 14. Jahrhunderts ihre �tändige Re�idenz in Heilsberg genom:

men hatten und das Schloß da�elb�t der Sig der ermländi�chen
Centralregierung geworden war, wo alle Fäden der �taatlihen
und kirhlihen Verwaltung zu�ammenliefen, entwid>elte �h hiec
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cin Lebenund Treiben, das die ge�amten Kulturbe�trebungen
des Ländchens gleih�am wie in einemBrennpunkte zu� ammenfaßte
und zurü>warf. Ein gütiges Ge�chi> hat es gefügt, daß uns in
der �ogenannten Ordinancia ca�tri Heylsbergk, in der Hausord-
nung oder Lebenswei�e auf Schloß Heilsberg, ein Quellenwerk er-

haltengeblieben i�t, das uns die�es Leben und Treiben, wie es �ich
im 14, und 15. Jahrhundert zur Zeit der Bi�höfe Johann [[.,
Heinrih ITL., Heinrih TV., Johann III. und Franziskus ge�tal-
tete,mit einer Lebendigkeit, mit einer Naivität und Treuherzig-
keit, mit einem ausgeprägten und dabei harmlo�en Lokalpatriotis-
mus, mit einer Originalität und einem Humor vor Augen führt,
daß man daran �eine helle Freude hat. Der Verfa��er i�t ein Augen-
und Ohrenzeuge, der mit an verantwortungsvoller Stelle �tand,
und alles was er �childert, ganz genau kannte. Es i�t keiner der ge-
lehrten gei�tlihen Herren auf Schloß Heilsberg, �ondern der welt-

lihe Burggraf da�elb�t, der �eineErinnerungen und Beobachtungen
wahr�cheinlih kurz vor dem zweiten Thorner Frieden, ums Jahr
1465 etwa, zu Papier brachte oder bringen ließ.

Der Reihe nah läßt er zunäch�t die gei�tlihen und weltlihen
Beamten des Für�tbistums und des Schlo��es in ihrem Schalten
und Walten vor uns Revue pa��ieren. Da i�t der Generalvikar, ein

ehrwürdiger Greis, der Gei�tliher war, entweder Theologe oder

Juri�t. Der �tand den Herren Bi�chöfen bei mit �einem Rat und

�einer Klugheit in ihren Sorgen und Ge�chäften. Sein Gehalt
lag im Belieben des Herrn. Dazu hatte er freie Station. Er be-

gnügte �ih mit einem Diener für �ein Zimmer. Da i�t ferner der

Offizial, der gei�tliheRichter, ein ge�eßeskundiger, frommer Mann,
demütig, be�cheiden, gereht und milde, in der Recht�prehung
tadellos. Von ihm erhielt das Volk viele Belehrung und Er-

bauung. Sein Amt i�t Recht zu �prechen in gei�tlihen Dingen, auf-
zupa��en auf einen würdigen Lebenswandel bei Prie�tern und

Laien und ihre Fehler zu be��ern, in gei�tlihen Proze��en zu ver-

hören, fe�tzu�tellen, zu ent�cheiden, zu rihten und zu �trafen.
Auch hat er die Generalvi�itation der Diöze�e vorzubereiten und

die Vi�itatoren mit Rei�egeld zu ver�ehen, das be�tritten wird in

der Haupt�ache aus den Strafgeldern derjenigen, die ihm als

�trafwürdige Sünder angezeigt werden. Sein Gehalt betrug 12

Mark guter Münze, das �ind etwa 400 heutige Goldmark, bei

freier Station neb�t einigen Gefällen aus be�timmten Amtsver-

rihtungen. Auch ihm �tand nur ein Diener für �ein Zimmer und

ein Schreiber für die amtlihen Ge�häfte zur Verfügung, der für
�ein Schreibwerk eine fe�te Taxe hatte nah altem Brauch. Dai�t
weiter der Pönitenziar, de��en Wirken als Generalvi�itator auf den

Laien�ynoden �chon ge�childert wurde. Er mußte der preußi�chen
Gunge mächtig �ein, denn er hat den Stammpreußen das Wort
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Gottes zu verkündigen in ihrer Sprahe. Auch hat er die Beichte
von �olchen zu erledigen, die ein gewöhnliher Beichtvater nit
losprehen kann. Eben�o i�t es �eine Pflicht, als Bei�izer zu fun-
gieren, wenn der Herr Offizial für Preußen Recht �pricht, Von

Amtswegen mußte er an allen Sonntagen und an hohen Fe�ten
den Preußen das Wort Gottes predigen in der (neben dem St.

Georgskrankenhaus am Markeimer Weg gelegenen) St, Katha-
rinenkir<he außerhalb der Stadt Heilsberg.

Es folgen die weltlihen Beamten des Bistums, der Laien-

rihter oder Landvogt und der Prokurator oder Schäffer, die�er
troy des weltlihen Charakters �eines Amtes in der Regel ein

Gei�tliher. Des Landvogtes Obliegenheit i�t es, in den Krieg zu
ziehen mit der Mann�chaft des Bistums, mit Hilfe des vereidigten
Landme��ers das Land zu verme��en und in �{hwierigen weltlichen
Proze��en, in denen es an Hand und Hals geht, die Fe�t�tellungen
zu machen und das Urteil zu fällen, �oweit �ein Amt reiht. Und
er hat die Gerichtsbarkeit über alle Weltleute �owohl im Schloß
als im ganzen bi�höflihen Gebiet. Ihm genügt ein Diener für
�ein Zimmer, ein Schreiber neb�t preußi�hem Dolmet�h und ein

Knecht zum Bedienen bei �einen 6 Pferden. Sein Gehalt aber
war bei freier Station 24 Mark guter Münze aus der bi�chöflichen
Ka��e neb�t einigen Gefällen. Und der Herr Vogt �oll von den
Leuten niht Geld nehmen, denn Recht�prehung und Strafe i�t
Sache des Bi�chofs. Deswegen hat der Vogt �ein Gehalt und

alles, was er zu �einer Amtsführung brauht. Son�t wenn er ge-

rihtlihe Strafgelder ein�te>t, dann dient er unter �einem eigenen
Solde und �oll kein Geld aus der bi�chöflichen Ka��e kriegen.

Der Prokurator oder Schäffer war der Finanzmini�ter des

Für�tbistums. Sein Amt i�t, mit Hilfe der Kämmerer oder Burg-
grafen und der Schulzen die Abgaben einzuziehen im ganzen Ge-

biet des Herrn Bi�chofs, �owohl in Städten als in Dörfern, von

den Seen, Teichen, Flü��en und Wäldern und von allem, wovon

Zins zu zahlen i�t. Durch �eine Hände gehen aber auh alle Aus-

gaben. Erhat die Aemter, die Mühlen, die Schlö��er, das ganze
Bistum mit allem Notwendigen zu ver�orgen; er hat darauf zu

�ehen, daß es in Shloß Heilsberg an nihts gebriht weder in

Küche noh Bäckerei noh Fi�cherei noh Keller. Er hat auszuzayuen
alle Handwerker, die für das Schloß arbeiten, und das ganze

Sctloßper�onal zu löhnen von obenbis unten. Und alljährlich
vor dem Fe�te Allerheiligen erhält er Rechen�chaft von allen

S<hlö��ern und Aemtern überAusgaben undEinnahmen und den

augenbli>lihen Be�tand. Am Tage nah Allerheiligen aber legt er

�elb�t Rechen�chaft dem Herrn Bi�chof, und die�er �tellt ihm, wenn

er alles in Ordnung befunden hat, die Entla�tungsbe�cheinigung
aus unter �einem Siegel, um Unheil zu verhüten, wie der biedere
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Burggraf hinzufügt; denn es �ei ja bekannt: Es war ein Schäffer
auf dem Sthloß Heilsberg im Jahre des Herrn 1406, namens Ma-
ternus, der war Domku�tos bei der ermländi�hen Kathedrale, der

ging dur mit fa�t allen Zinsgeldern des ganzen ermländi�chen
Gebietes und kam damit nah Steiermark und kam niht mehr nah
Preußen zurü>. In der Tat läßt �ich ein Maternus von Ro�en-
berg, ein Prie�ter der Diöze�e Pome�anien, von 1402—1410 auf
Sdloß Heilsberg, und zwar �eit 1407 als für�tbi�höfliher Schäffer,
�eit 1410 als ermländi�her Domku�tos nahwei�en. Dann ver-

�hwindet er aus den Urkunden, und es i�t {hon möglich, daß er

die Kriegsunruhen des Jahres 1410 zur Veruntreuung und zur

Flucht benugt hat. Das Gehalt des Schäffers betrug 24 Mark guter
Münze aus der Ka��e des Herrn neb�t anderen Gefällen. Er be-

gnügte �i<h mit zwei Dienern und hatte ein Dien�tfuhrwerk mit
4 Pferden.

Am beredte�ten wird der alte Burggraf, wo es �ich
um �ein eigenes Amt handelt; denn er �pri<ht hier aus

eigen�ter Kenntnis und aus �einem eigen�ten Intere��enkrei�e
heraus. Ohne Zweifel war der Burggraf mit, wenn niht über-

haupt, die wichtig�te Per�önlichkeit eines jeden Schlo��es, ins-

be�ondere des Haupt- und Re�idenz�hhlo��es zu Heilsberg. Der

muß, �o erfahren wir, bejahrt �ein, von gutem Ruf, ern�t und

erfahren in �hwierigen Sachen. Gar viel�eitig i�t �ein Amt. Er

hat Auf�iht zu halten über das S<hloß und alle �eine Einrichtun-
gen, Auf�icht über die Küche, über das Mälz- und Brauhaus; er

hat die Bauten zu leiten, für die Schloßdiener zu �orgen, die

Gelegenheitsarbeiter, wenn �ie Sharwerk lei�ten, an den rihtigen
Platz zu �tellen, Holz und Lebensmittel anfahren zu la��en, über-

haupt den großen Schloßhaushalt mit allem zu ver�ehen, was ihm
von nöten i�t. Seine be�ondere Pflicht i�t es, aufzupa��en auf
alle Diebe im Schlo��e, nämlih bei den Köhen, die mit allerlei

Schlichen Flei�h, Spe>, Butter, Shmalz, Gewürze, Fi�he und

vieles andere wegbringen oder entwenden auf mancherlei Art in

Töpfen, in den Aermeln, in Rei�eta�chen, in Handta�chen, unter

Stroh, in Ke��eln, in Krügen, in Müßen. Das be�orgen Jungen,
Weiber, Mägde, Laien. Doch auch auf die Mund�chenken und die

BVä>er und Brauer und Mälzer muß er ein wah�ames Auge wer-

fen. Die haben man<hmal großen Schaden getan, indem fie Wein,
Met, Honig, Bier und Brot und Getreide bei�eite �hafften durch
allerlei Schlihe und Kun�tgriffe in Gefäßen und Ke��eln und

Schläuchen und Sä>en, indem �ie vor�hwindelten, daß es E��ig
oder eine andere Flü��igkeit �ei und ihre Schlechtigkeit bemäntel-

ten. Namentlih die Bä>ker und Brauer waren dafür bekannt.

Auth die Stallknehte wußten oft genug den für die Pferde be-

�timmten Hafer anderen Zweden dien�tbar zu mahen. Wer auf
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fri�cher Tat ertappt wurde, der wanderte ins Gefängnis; denn der

Burggraf hatte Strafreht im Schloß und auf den Schhloßmühlen
über alle Leute, ausgenommen die Gei�tlihen und die Junker des

Herrn. Auch �on�t unter�tand ihm die Auf�icht über die Zuchtund

Ordnung im Bereich des Schlo��es. Er hatte aufzupa��en auf das

ganze Shloßper�onal, daß �ih keiner bei Naht ohne vernünftigen
Grund aus der Burg entferne, daß der Mauerhüter und der Tor-
und Brückenwächter keine verdächtige Per�on, kein {<le<tes
Frauenzimmer weder bei Tag noh bei Nacht einließ irgendeinem
zuliebe, �ei er Pferdejunge oder Junker. Drei Tage Gefängnis
bei Wa��er und Brot waren für die Sünder die gewöhnliche Buße;
denn es i�t ein gei�tlihes Haus, eine Burg der Gottesfurht und

niht der Unzucht. Auch über die Schloßvorwerke und ihre Ver-
walter und Bauern führte der Burggraf die Oberauf�icht.

An die bekannten vier Haupthofämter der mittelalterlihen
Für�tenhöfe erinnern die vier folgendenBeamten auf Schloß Heils-
berg, der Kämmerer, der Mar�chall, der Küchenmei�ter und der

Mund�chenk. Dem Kämmerer i�t gewi��ermaßen die Per�on des

Für�tbi�chofs anvertraut. Darum muß er um�ihhtig, be�cheiden
und zuverlä��ig �ein. Er trägt — daher au<h �ein Name — die

Verantwortung für die würdige Aus�tattung und das gute Aus-

�ehen der Kammer, d. h. der für�tlihen Privatgemächer, und hat
darüber zu wachen, wer dort ein- und ausgeht. Und wer in die

Gemächer Tommen muß, das hat er geheimzuhalten. Er wählt die

Iunkerknaben, die Pagen aus und unterwei�t �ie in allem, daß �ie
dem Herrn Bi�chof in der rihtigen Wei�e dienen im Bade, beim

Ankleiden, bei Ti�h, beim Ausreiten, auf der Jagd und auf der

Rei�e. Denn es kommt nicht allen zu, einem �olchen Herrn zu die-

nen. Einen Fremden dürfen �ie zu ihren Dien�tlei�tungen nicht
heranla��en. Strenge �traft der Kämmerer die Säumigen und

Nachlä��igen und Ungehor�amen oder die �on�t �ich vergehen. Im
Bade züchtigt er �ie mit der Rute auf den bloßen Körper, oder

er führt �ie in den Keller und übt dort �ein Strafreht über �ie.
Er hat darauf zu �ehen, daß �ie die Tafel des Herrn und den

Kredenzti�h in Ordnung halten und die Me��er und Löffel und

Teller und Trinkgefäße reinigen, zu�ammenlegen und unter �iche-
rem Ver�chluß verwahren. Auch in An�tand und Sitte und freiem
Benehmen hater �ie zu leiten nah dem Brau, wie er herr�cht
am Hof der ermländi�chen Für�tbi�chöfe. Sowie der Bi�chof �eine
Zimmer verläßt, muß ihm der Kämmerer �elb�t oder wenig�tens
einer der Pagen veran�chreiten. Nach dem Alter geordnetgeleiten

�ie ihn alle in �tattlihem Zuge zur Mittagstafel und zur Abend-

mahlzeit. Des Morgens darf keiner der Knaben ohne triftigen
Grund die Me��e in der Schloßkapelle ver�äumen. Wer es tut,
der muß büßen nah Hofbrauh. Wenner �ih zu Ti�ch ge�eßt hat,
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dann bringen, nachdem des er�te Gericht hinge�tellt i�t, zwei Kam-
merknaben ein Glas Wa��er, wobei �ie eine Glode oder ein Beten
an�chlagen, und �uchen ihn im Spei�e�aal und �tellen das Glas
Wa��er vor ihn. Ueber die �on�tigen Vergehen der Junker richtet
der Offizial und der Landvogt.

Dem Mar�chall unter�teht der Mar�tall des Schlo��es mit �ei-
nen Knechten und Pferden und mit allem, was �on�t dazu gehört.
Er hat die Pflicht, für die Junker, für die Briefboten, für die

Kaplänedes Für�tbi�chofs, wenn �ie irgendwohin ge�hi>t werden,
die nötigen Pferde bereit zu halten und eben�o die Pferde, die

Wagen und Fuhrwerke für den Bedarf des Herrn. Auch i�t es

�eine Sache, die Gä�te einzuquartieren und �ie zu ordnen nah
ihrem Range und ihre Diener und Pferde unterzubringen; der
Torwärter der Vorburg aber hat die Schlü��el zu den Gä�tekam-
mern und ver�ieht �ie mit Holz für den Kamin. Zu �einer eigenen
Verfügung hat der Mar�chall zwei Briefjungen, die �tets �einer
Befehle gegenwärtig �ein mü��en. Bei Ti�che �ieht er auf Sauber-

keit und Ordnung, überwacht den Koch und prüft die Spei�en und

Gänge, die dem Herrn Bi�chof vorge�eßt werden �ollen, ahtet auf
den Vor�chneider und die Kredenztafel und die zahlreihen Die-

ner, die die Schü��eln und Becher auftragen, damit der gnädige
Herr nichts zu erinnern findet.

Ueber die Küche und das Küchenper�onal, über Köche und

Küchendiener und über die Bä>erei gebietet uneinge�hränkt der

Küchenmei�ter. Er hat aht zu geben auf die Küchengeräte, daß
�ie gut und �auber gereinigt und gepugzt �ind. Die Lebensmittel, die

ins Schloß geliefert werden, das Flei�<h von den Ma�t�hweinen
aus den herr�chaftlihen Mühlen, von den Zinshühnern aus den

Kammerämtern, von Gän�en, Enten, Schafen und Rindern, das

Wild, das der Herr Bi�chof mit �einem Gefolge auf der legten Jagd
in den nahen Wäldern erlegte, die Fi�che, die der Fi�hmei�ter
brachte, hat er gut und �icher aufzubewahren, daß nichts verder-

ben und nichts ge�tohlen werden kann. Auch nah den Hammeln
und den Fettoch�en hat er zu �ehen, die, für die Küche be�timmt,
noh auf den Wie�en der in der Nähe gelegenen Vorwerke weiden,
damit �ie niht von Dieben und Wölfen geraubt werden. Eben�o
i�t es �eine Pflicht, auf den Markt zu gehen und Eier und Kälber

zu kaufen und was �on�t für die Küche gebrauht wird. Schließ-
li liegt es ihm ob, die Beleuhtung im Schlo��e zu ordnen, des

Morgens um 4 Uhr an dem Kronleuchter die Kerzen anzuzünden
und eben�o abends an den Ti�chen und bei der Abendmahlzeitfür
Licht zu �orgen. In der Küche aber i� folgende Strafpraxis:
Wer in �ie hinein kommt mittels eines Shlü��els oder �on�t eines

Ei�ens, wenn er niht Beamter i�t, entweder der Burggraf, oder

der Kämmerer und �eine Ange�tellten, oder der Mund�chenk, de��en
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Bußei�t, daß eine große Pfanne in der Kühe warm gemachtwird,
mit der ihm die Schläge aufs Bloße, auf den na>ten Hintern ge-

geben werden. Die�e Buße i�t zugleich allen be�timmt, die �h un-

an�tändig in Wort oder Tat in der Küche betragen. Wenn die

Küchenjungen Flei�ch �tehlen oder aus den Ke��eln und Töpfen
Fett nehmen mit Brot oder Löffeln, �ollen �ie auf fri�cher Tat ge-
züchtigt werden auf dem Kloz, auf dem das Flei�h gehauen wird.

Der Ober�chenk hat den Wein und den Met, der Unter�chenk
das Bier unter �ich. Auch i�t es ihres Amtes, �obald die Glo>e zu
Ti�ch läutet, oben im Spei�e�aal, im großen Remter die Tafel fer-
tig zu machen, �ie zu �<hmüd>en und mit Leinentüchern zu bede>en

�owie die Trinkbecher und Krüge zu reinigen. Auf ein Zeichen
mit der kleinen Glod>e, die anzu�hlagen unter harter Strafe nie-
mandem ge�tattet i�t, dem es nicht zu�teht, tragen die Junker, nah-
dem der Obermund�chenk per�önli geko�tet hat, die gefüllten
Trinkbecher an den Ti�ch des Herrn. An den übrigen Ti�chen aber

waltet der Unter�henk oder Kellermei�ter zu�ammen mit dem

Kornmei�ter �eines Amtes und ver�ieht �ie mit Brot und Bier

und �on�tigem Getränk. Nach beendeter Mahlzeit werden die

Krüge von des Herren Ti�h dur< den Obermund�chenk in die

Spei�ekammer getragen, während der Unter�henk die übrigen
Trinkgefäße, die Ti�chtücher und die Handtücher in Verwahrung
nimmt. Sache des Unter�chenks i�t es auch, mit Hilfe des Korn-

oder Speichermei�ters die Überbleib�el von Brot und Spei�en zu

�ammeln und �ie den Armen vor dem Schloß auszuteilen am

Sonntag, Dienstag und Donnerstag einer jeden Woche. Dem

Speichermei�ter unter�teht außerdem der Getreide�peiher. Er hat
jede Woche das Getreide durhzu�haufeln und zu reinigen und

nachzu�ehen,ob es �ih gut hält.

Der Fi�chmei�ter und der For�tmei�ter des Für�tbistums

hatten gleihfalls auf Schloß Heilsberg ihren Sig. Der Fi�chmei�ter,
zu de��en Obliegenheiten es gehört, das SthloßmitFi�chenzu ver-

�orgen, �teht an der Spige des ge�amten für�tbi�höflihen Fi�cherei-
betriebes. Er hat �hon im Sommer darauf zu achten, daß das

Wintergarn für den Fi�chfang in allen Seen, �o im Gebiete des

Herrn Bi�chofs liegen, bereit und in Ordnungi�t und daß es auh
niht an dem zum Fi�chen notwendigen Per�onal. gebriht. Des

For�tmei�ters Pflicht i� es, über die Wälder und Heiden zu

wachen, daß nit die Bienenbäume mit den Bienenwohnungen
gefällt werden von �olchen, die es niht dürfen, und ohne Zu�tim-
mung des Landesherrn auh niht die Eichen, die be�onders für
Mühlen gebraut werden. Verkauft er Holz an die Bauern, �o
daß �ie die Wälder ausholzen zu �einem eigenen Nugzen, dann hat
er Ab�ezung von �einem Amt zu gewärtigen und wird ins Ge-
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fängnis ge�eßt, bis er das er�tattet, womit er �ih ungeretter
Wei�e aus den Wäldern bereichert hat.

Einen verantwortungsreichen Po�ten bekleidete der Glö&ner
des Slhlo��es und der Kapelle. Er hat zur gegebenen Zeit die
Glo>e zu läuten, die Altäre in Ordnung zu halten, die Kerzen
anzu�te>en, die Ornate zu be�orgen, Salz und Wa��er zur Weihe
zu be�chaffen, die Burgkapelle zu reinigen und zu �hmüd>en �owie
dieBücher und was �on�t zum Gottesdien�t gebraut wird, �org-
fältig zu erhalten und aufzubewahren. Auch muß er die Schloß-
uhr regulieren und rehtzeitig nah ihr �ehen. Eben�o i�t es �eine
Sache, die Lichte für die Kirche und die Prie�ter�chaft des ganzen
Schlo��es anzufertigen aus dem Wachs, das dem Herrn Bi�chof als

Zins von �einen Lehnsleuten am St. Martinstage gebraht wird.

Für die Sicherheit des Schlo��es �tehen in Friedenszeiten die

beiden Torhüter, der der Vorburg oder der Unterwähter, wie er

heißt, und der des Hoh�hlo��es, der Oberwächter. Sie haben vor

allem auf die Ein- und Ausgehenden Acht zu geben und jeden Un-

berufenen fernzuhalten. Wenn zum Früh�tü>, zum Mittag- und

Abende��en geläutet wird, haben �ie die Hunde und die fremden
Men�chen von den Toren wegzujagen und die�e zu �chließen, die

Shlü��el aber dem Burggrafen, gegebenen Falles auh dem Herrn
Vi�chof �elb�t zu überbringen und eben�o des Abends, wenn die

Nacht hereinbricht. Sie haben, jeder in �einem Bereich, den Hof
und die Gänge, oben und unten, zu �äubern und reinzuhalten.
Der Oberpförtner muß zudem die Hühner im Burggraben füttern
und ihre Eier �ammeln, der Unterpförtner der Jagdhunde warten,
deren Zwinger gleihfalls im Schloßgraben untergebracht i�t. Auch
das Amt des Gefangenenwärters ver�ehen �ie. Der Wächter des

Hoch�chlo��es hat das Gefängnis der Prie�ter, der Torhüter der

Vorburg die Gefängni��e der Laien, der Männer wie der Frauen,
unter �einer Auf�iht und aßt �eine Pflegebefohlenen mit der etwas

mageren Ko�t. Be�onders aber hat der Unterwächter noh auf die

Stallknehte Obacht zu geben, die Licht in den Ställen haben, damit

kein Unglü> ge�chieht, auh �ofort die Knehte zum Nach�ehen zu

veranla��en, wenn er ungewöhnliches Lärmen oder Wiehern der

Pferde aus den Ställen vernimmt.

Doch nicht nur die Staats- und Hof- und Schloßbeamten führt
uns die Hausordnung auf Schloß Heilsberg vor und macht uns

mit ihren Pflihten und Rechten bekannt; �ie gewährt uns auh
intime Einbli>e in dasPrivatleben der ermländi�hen Für�tbi�chöfe
und ihrer Hofleute, in das Verhalten und Betragen des Herrn
Ordinarius und der Herren, wie der biedere Burggraf �ih aus-

drü>t. Die Bi�chöfe zogen �ih ihre Beamten und Diener auf das

�orgfältig�te heran. Die be�ten und begabte�ten der Scholaren
wurden zu Notaren ausgebildet, um dann, wenn �ie �ih bei der
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Erledigung der Rechts�achen eifrig und gewandt erwie�en hatten,
auf mehrere Jahre zur Univer�ität ge�hi>t zu werden. Nach ab-

ge�chlo��enem Studium kehrten �ie an den bi�<höflihen Hof zurüd>,
um in kirchlichenoder weltlichen Ge�chäften eine pa��ende Ver-

wendung zu finden. Namentlichfür das Amt des Offizials kamen
in er�ter Reihe Landeskinder in Betraht. Nur ungern nahmen
die Bi�chöfe fremde Offiziale, um niht das Volk ausfaugen zu

la��en. Aber auch �on�t wurden in der Regel, mote es �h nun

um Studierte (die�e hatten fa�t dur<hgängig die Weihen, wenig-
�tens die niederen Weihen empfangen) oder um Laien handeln,
Einheimi�che ange�tellt, weil der Herr wie das Volk zu ihren
Landsleuten größeres Vertrauen hatten als zu Auswärtigen.

Streng und unerbittli<h war das Zeremoniell bei Hof. Die

Herren Bi�chöfe hielten �i< in �olher Zucht, daß keiner von ihnen
aus dem Zimmer und dem Schlo��e ging, ohne mit dem hochzeit-
lihen Kleide der gei�tlihen Würde bekleidet zu �ein, nämlih mit

Rochett (Chorro>) und Kapuze auf den Schultern, wobei wenig-
�tens der Kämmerer oder einer der Kammerpagen voran�hhritt.
Das Ausgehen des Herrn aber meldeten �eine Hunde, die zu die-

�em Zwe> aus den bi�chöflihen Gemächern herausgela��en wur-

den und durch ihr Bellen die Diener und Kammerjunker und

Schildknappen aus ihren Zimmern riefen zum Dien�te des Herrn.
So „Hatte der Herr Bi�chof Heinrih Sorbom einen großen Hund.
Wenn der Herr ausging, ließen fie die�en Hund in den Gang.
Der lief an die Kammern der Diener und rief alle Diener zum

Dien�te des Herrn. Die�en Hund liebte das ganze Hausper�onal
�ehr.“ Eine vorübergehende Aenderung trat unter Sorboms
Nachfolger, dem Bi�chof Heinrih Heilsberg, ein: Der hatte keinen

Hund für �eine Anordnungen, �ondern eine lautkllingende Gloe,
die an �einer Tür hing. Wenn er aus dem Zimmergehen wollte,

�hlug die ein Page dreimal an und rief damit alle Diener des

ganzen Hof�taates zu�ammen; denn �ie hatte �ehr lauten Klang.
Außerhalb des Schlo��es trugen die Bi�chöfe einen Mantel mit

Kapuze über dem Rochett, und wenn �ie ritten oder fuhren, dann

hatten �ie immer den Mantel über dem Rohhett und immer das

Virett auf dem Kopf. :

Im Rothett und Birett ging der Bi�chof auh zu den Mahl-
zeiten. Wenn das Glo>tenzeichendazu ertönte, traten alle Junker
aus ihren Kammern heraus auf die Gänge und warteten auf den

Herrn. Sowie die�er hinter �einen Hunden �eine Gemächer ver-

la��en hatte, �chritten �ie ihm voran im geordnetem Zuge zum

Remter, wo er �pei�en �ollte, und reihten ihm dort Handtuch
und Wa��er zur Händewa�chung, wobei alle das Handtuch anfaßten
bis nah der Händewa�hung. Dann ward das Ti�chgebet, das

Venedicite ge�prochen, damit Spei�e und Trank ge�egnet werde.

16
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Peinlih wurde die Ti�chordnung eingehalten. 10 große Tafeln
füllten den weiten Spei�e�aal. An der Querwand auf erhöhtem
Plas �tand der Herrenti�h. Hier war in der Mitte des Bi�chofs
Sig. Neben ihm, etwa 4 Ellen entfernt, ließ �ich, vom Mar�chall
bedeutet, der Generalvikar nieder. Nah ihm kam der Offizial,
daraufder Landvogt und der er�te Hofkaplan, der zugleih des

Bi�chofsKanzler war, weiter der zweite Hofkaplan und danndie
Gä�te alle, die zur Zeit auf Schloß Heilsberg weilten, die Dom-

herren,die Aebte, die Klo�terguardiane, die Deut�chordensritter,
die�on�tigen Ritter und andere nah desBi�chofs Anwei�ung, �owie

pieBürgermei�ter aus den großen Städten, �oweit die Tafel Raum
ot,

An der zweiten Tafel, dem Konventsti�h, �aß oben der Herr
Schäffer, neben ihm der Pönitenziar. Es folgten die übrigen
Kapläne (Prie�ter), die minderen Gä�te, der bi�höflihe Notar, der

Burggraf von Braunsberg und alle Ratsherren und Lehnsleute
aus dem Bistum. — Der dritte Ti�h hieß die Tafel der Notare,
weil hier die Notare des Offizials und des Landesvogtes obenan

�aßen. An �ie reihten �ih der Fi�chmei�ter, der For�tmei�ter, die

Burggrafen von Wormditt, Rö��el, Seeburg, Gutt�tadt, Bi�chof-
�tein, Bi�chofsburg und Wartenburg, die Shulzen und Schöffen,
die eingeladen waren, wenn an den Quatembern im Jahre Gericht
gehalten wurde, die Diener der Domherren, der Glö&ner, die
beiden Kellermei�ter von Met und Bier, der Küchenmei�ter, die

Kammerpagen, der Diener des Offizials, der Dolmet�h und der

junge Mann des Landvogtes. — Die vierte Tafel war der Diener-

ti�ch. An ihm nahmen Plaz zu ober�t der Kornkneht (Korn-
mei�ter), weiter der Kut�cher des Bi�chofs, die Roßknecte, die für
die Hauptpferde des Herrn zu �orgen hatten, die Diener der Hof-
junker, die �ogenannten Junkerknehte, der Schloßdiener, die

Diener des Landvogtes, der Mauer- oder Schloßwächter �owie der

Heizer. — An der fünften Tafel, dem Armenti�h, wurden die

Armen bewirtet, �oviele der Herr Bi�chof befohlen hatte. Ihnen

mußte der Treiber Spei�e und Trank vor�eßen, der dafür eine

be�ondere Stiftung genoß. — Der �e<�te Ti�h blieb vorläufig
leer; denn hier aßen diejenigen, die an dem Herrenti�<h auf-
zuwarten hatten und deshalb er�t �päter �pei�en konnten: der

Mund�chenk, der Mar�chall, der Vor�chneider oder Schü��elträger
und der Truch�eß. Der ober�te aber war hier der Mund�chenk.
Es wurde ihnen ganz die�elbe Spei�e vorge�eßt wie dem Kon-

ventsti�h, desgleihen auh ganz der�elbe Trunk. — Die �iebente
Tafel ward be�eht von den für die Metkeller und die Bierkeller

Ange�tellten, die ahte von den Dienern, welche den zuer�t Spei�en-
den aufwarteten, weiter von dem Diener des Schäffers, von den

Junkerknechtenund Hausknechten. — Einen eigenen Ti�h nahmen
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die Schüler preußi�cher Zunge ein, die auf dem Schloß unterrichtet
wurden, damit �ie derein�t ihren Stammesgeno��en die Wahrheiten
der <hri�tlihen Religion verkündigen konnten. Sie beteten und

�angen auh beim Gottesdien�t in der Schloßkapelle,bei den ein-

zelnen Nacht- und Tagzeiten, beim prie�terlihen Stundengebet
und bei der Me��e. Die�er Ti�h war zur Zeit, da die Hausord-
nung, die Ordinancia des Schlo��es Heilsberg ge�hrieben wurde,
läng�t wegge�tellt. — Ein zehnter Ti�ch, der in der Mitte des

Spei�e�aales neben dem Ti�ch oder dem Korb für die Brote, d. h.
neben dem Anrihhteti�h �tand, ward niht �tändig gede>. Nur
bei fe�tlihen Gelegenheiten, wenn Ermlands Landesherren hohen
Be�uch hatten, kam er zur Geltung; denn hier aßen die Spaß-
macher, die „Herolde, die Gaukler“, die die an�pruhhsvollen vor-

. nehmen Gä�te mit ihren Scherzen und Späßen ergößen und ihnen
angenehm die Zeit vertreiben �ollten.

In wundervoller Klarheit und Deutlichkeit tritt �o, einer

Fata Morgana, einem Luft�piegelbilde gleih, die läng�t ent-

{<wundene Zeit mit ihren Sitten und Gebräuhen vor un�er
gei�tiges Auge. Die alten Bi�chofsge�talten, die wir �on�t nur

aus tro>enen Urkunden kennen, ihre gei�tlihen und weltlihen
Berater, Mitarbeiter und Diener gewinnen Leben, nehmen
Flei�h und Blut an, zeigen �i<h uns in ihrem Tun und La��en mit

ihren Vorzügen und Shwächen. Und au< der Schauplagß die�es
mittelalterlihen Treibens, das Haupt- und Re�idenz�hloß Heils-
berg, wird lebendig und �teht vor uns in �einer alten hehren
Schönheit, in �einer ganzen früheren Pracht und Herrlichkeit mit

�einen weiten Räumen, �einer Kapelle, �einem Remter, �einen

Gängen, �einen Mauern und Türmen und Toren und dem �te

umgebenden und ab�chließenden Burggraben.

Unter den jungen Ermländern, die am Für�tenhof zu Heils-

berg erzogen wurden, um dann im Dien�te der Bi�chöfe Ver-

wendung zu finden, befand �ih in den leßten Jahren der Regie-
rung Johanns ILI. Heinrich, der Sohn des HeilsbergerBürgers
Wichard Vogel�ang. Heinrih, der Sohn Vichards, Heinrich
Vogel�ang, Heinrih Heilsberg oder Heinrih Heilsbergvon Vogel=

�ang wird er deswegen in der Folgegenannt. Gein Vater, ver-
mutlih ein Bä>ker, war wahr�cheinlihaus dem in der Komturei
Balga gelegenen Dorf Vogel�ang bei Braunsberg nach Heilsberg

eingewandert und hatte hier Bürgerreht erworben. Jedenfalls
i�t Heinrih nach allem, was wir von �einer Familie wi��en, �lit
bürgerlicher Herkunft gewe�en. Am 22. Dezember 1379 erwähnen
die Urkunden zum er�ten Mal den ermländi�chen Kleriker. Hein-

rih Vogel�ang. Auf Schloß Heilsberg unter�chreibt er damalsals

Zeuge das Te�tament des Gutt�tädter Stiftsprop�tes Nikolaus

16%
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Grotkau. Noch vor dem 14. Mai 1382 machte Bi�chof Heinrich
Sorbom ihn zu �einem Hofkaplan. Kurz darauf erhielt er die

Pfarr�telle zum hl. Jodokus in Santoppen und bezog dann, aller
Geld�orgen ledig, noh im Herb�t 1382 die Prager Univer�ität, wo

er �ih zu�ammen mit dem �päteren ermländi�hen Generalvikar,
dem Magi�ter Johannes Philippi von Wehlau, in die juri�ti�che
Fakultätein�chreiben ließ. Bei den gerade in jenen Jahren
¿wi�chen den deut�chen und czehi�hen Studenten ein�egenden
Streitigkeiten dürfte der junge Heinrih Heilsberg mit �einem
ganzen Fühlen und Wollen auf deut�cher Seite ge�tanden haben.
Nach �einer Promotion zum Baccalaureus des kanoni�chen Rech-
tes im Jahre 1386 verließ er Prag, und am 24. Mai 1387 finden
wir ihn wieder bei Heinrih Sorbom auf dem Heilsberger Schloß
und zwar als Pfarrer von Wartenburg und als bi�chöflichen
Offizial. Nicht ganz 5 Jahre bekleidete er das wihtige und {<wie-
rige Amt des Offizials. Er hatte dabei Gelegenheit, die Ver-

waltung gründli<h kennen zu lernen, und zugleih gab ihm der

per�önliche Verkehr mit dem kun�t�innigen, �eeleneifrigen und

men�hli<h liebenswürdigen Bi�chof �owie mit den zahlreichen
hohen, weltlihen und gei�tlihen Gä�ten, die nah der ermländi�hen
Re�idenz kamen, Anregung die Hülle und Fülle.

Noth vor dem 2. April 1391 wurde Heinrih Heilsberg — er

dürfte damals in den er�ten dreißigerJahren ge�tanden haben —

Domherr bei der Kathedrale, ohne jedo< vorer�t, abge�ehen von

den bereits dur< die Kapitels�tatuten vorge�hriebenen 30 Tagen,
per�önlih dort Re�idenz zu halten. Das von ihm bekleidete

Offizialat benötigte weiter �ein Verbleiben in der Nähe des

Bi�chofs auf Schloß Heilsberg. Gleihwohl bezog er die vollen

Einkünfte �einer neuen Pfründe, da na<h den Kapitels�tatuten
fein Domherr, der am bi�chöflihen Hofe ein Amt inne hatte
oder in Angelegenheiten des Bi�chofs oder des Kapitels abwe�end
war, in �einem Einkommen ge�hmälert werden durfte. Er�t als

ihm in den er�ten Monaten des Jahres 1392 Bartholomäus
Czegenhals aus Seeburg die Würde und Bürde des Offizials ab-

nahm, �iedelte er nah Frauenburg über und blieb da�elb�t, bis

ihn das Kapitel für die Jahre 1398—1401 zum Kapitels-
admini�trator oder Landprop�t wählte, d. h. zum Verwalter des

ge�amten Kapitelsgebietes, und er infolgede��en �einen Wohn�iz
auf Schloß Allen�tein auf�hlagen mußte.

Zu den mannigfachen Verpflihtungen des Landprop�tes
hatten die lezten Jahre noh 3 be�onders wihtige hinzugefügt.
Die neuen Kapitels�tatuten vom 23. Januar 1384 überließen ihm

nah Anhörung des Kapitels die An�tellung der Burggrafen von

Allen�tein und Mehl�a>. Ein Kapitelsbe�hluß vom 19. Augu�t
1391 be�timmte, daß er alljährli< zu�ammen mit 2 anderen eigens
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dazu beorderten Domherren, wenn um Martini der Zins ein-

ge�ammelt wurde, im Mehl�a>ki�chen �owohl wie imAllen�teini�hen
eine Art Generalvi�itation der kapituläri�hen Lande vorzunehmen
hatte. Dann �ollte in den einzelnen Dörfern der Schultheißund
2 Dorfge�hworene, aber auh andere Dorfin�a��en, genau und

�org�am über des Landes Gebrehen und Klagen gehört und
darüber dem Kapitel Bericht er�tattet werden. Ein weiterer Be-

{luß vom Jahre 1394 verpflichtete den Landprop�t zur EinriŸ-
tung und Unterhaltung von Getreidemagazinen auf Staatsko�ten
in Mehl�a> und Allen�tein, von denen das Mehl�a>er wenig�tens
40, das Allen�teiner wenig�tens 60 La�t Roggen enthalten �ollte.
Die�e Getreidemagazine �ollten dazu dienen, den armen Bewoh-
nern des an vielen Stellen, namentli<h im Allen�teini�hen, un-

fruchtbaren und �andigen Kapitelsgebietes bei etwaiger Hungers-
not oder in Kriegszeiten die er�te Hilfe zu gewähren. Die Ka-

pitularen fühlten �i< dazu veranlaßt aus der Erwägung heraus,
daß er�t durch die harte, entbehrungsvolle, viel Schweiß ko�tende
Arbeit ihrer Untertanen ihnen ihr geruh�ames Leben ermögliht
wurde, Als Landprop�t fand Heinrich Heilsberg beim Brande der

Stadt Allen�tein im Herb�t des Jahres 1400 Gelegenheit, �eine
Um�icht und Tatkraft zu zeigen. In dem�elben Jahre ging auh
die Vorburg von Heilsberg in Flammen auf. Am 12. Januar
1401 wurde dur< den Tod Heinrihs [TT1. Sorbom der erm-

ländi�he Bi�chofs�tuhl frei.
Schon 3 Tage darauf, am 18, Januar, wählte das Kapitel

ein�timmig �einen Landprop�t Heinrih Heilsberg zum Nachfolger.
Es kam dadur< dem Hochmei�ter Konrad von Jungingen zuvor,

der das ermländi�he Bistum dem unruhigen Bi�chof von Kulm

Johannes Kropidlo hatte ver�chaffen wollen. Vor die vollendete

Tat�ache ge�tellt, gab er �ih zufrieden und empfahl nun auh

�einer�eits den Gewählten dem in Rom re�idierenden re<htmäßigen
Pap�t Bonifaz TX. So erfolgte die päp�tlihe Be�tätigung der

Wahl ohne Schwierigkeiten am 29. März 1401, und am 24. Juli

wurde Heinrih in der Pfarrkirhe �einer Vater�tadt Heilsberg

zum Bi�chof geweiht, der er�te Bi�chofdes Ermlandes,der im

Für�tbistum �elb�t geboren und kon�ekriert worden i�t.

einrich IV. Heilsberg von Vogel�ang, ErmlandsHeinrich 10°Bi�chof, 1401 bis 1415.

In der Vollkraft �einer Jahre, ein Mann, der dur �eine bis-

herige Tätigkeit alle Zweige der Verwaltung im Für�tbistumwie

in der Diöze�e genau kannte, be�tieg Heinrih 1V. den bi�chöf-
lichen Stuhl. Es war eine Zeit des Friedens und des Glües

für Preußen wie für das Ermland. Der Orden durftehoffen,
daß der neue Bi�chof in die Fuß�tapfen �eines Vorgängers treten
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und de��en friedfertige Politik fort�ezen werde. Allein bald

zeigte �ih, daß Heinrih Heilsberg �eine eigenen Wege ging. Schon
im zweiten Jahr �einer Regierung beklagte er �i<h über {were
Beeinträhtigungen, Belä�tigungen und Vergewaltigungen �einer
Kirche beim apo�toli�hen Stuhl. Er nennt keine Namen, er hat
offenbar eine Generalabre<hnung mit allen Wider�achern des erm-

ländi�hen Bistums, den gegenwärtigen wie den künftigen, im

Sinn, will aber dabei im einzelnen Fall den um�tändlihen Be-

<hwerdewegan den apo�toli�hen Stuhl umgehen, und unter dem
29. Juli 1402 bevollmächtigt Pap�t Bonifaz 1X. die Vi�chöfe von

Kulm, Pome�anien und Samland, auf die Aufforderung des erm-

ländi�hen Bi�chofs ohne weiteres im Namen des Pap�tes gegen
jeden Bedränger des Ermlandes, �ei er, wer er �ei, einzu�chreiten,
jeglihe ihnen gut �cheinende Kirchen�trafe zu verhängen und im

Notfall auh den weltlihen Arm zu Hilfe zu rufen.
Daß Heinrih Heilsberg kein An�ehen der Per�on kannte,

zeigt weiter �ein rüd�ihtslo�es Ein�hreiten gegen das Gutt�tädter
Kollegiat�tift, das �ein Vorgänger �o �ehr begün�tigt hatte. Die

Verhältni��e da�elb�t bedurften, wie er wohl �hon als Offizial
erkannt haben mote, dringend einer durchgreifenden Aenderung.
Die Prälaten und Kanoniker des Stiftes hielten �i<h niht, wie �ie
nah der Stiftungsurkunde gehalten waren, per�önli dort auf,
lebten au<h niht, wie es ihre Regel erforderte, während der
Dauer ihres Aufenthaltes gemein�am und erregten �o, abge�ehen
davon, daß dadur<h der Gottesdien�t arg vernachlä��igt wurde,
öffentlihes Aergernis. Dadurh daß Bonifaz TX. dur< Bulle

vom 1. Mai 1401 den ermländi�hen Bi�chöfen auf Antrag Hein-
ris das aus�(ließlihe Recht zu�prah, die Prop�tei, die Kano-

nikate und die anderen Benefizien an der Gutt�tädter Kollegiat-
kirche zu be�eßen, wurde bald Wandel ge�chaffen. Jn �einer frei-
mütigen, aufrichtigen Wei�e hatte Heinrih Heilsberg die Miß-
wirt�chaft in Gutt�tadt auf das unmittelbare Eingreifen und die

Vorbehalte der römi�chen Kurie zurü>geführt, wie �ich au< von

Seiten des ermländi�hen Kapitels damals Wider�pru<h dagegen
erhob, daß �oviele Pfründen mit Umgehung der zu�tändigen
Stellen unmittelbar von Rom aus be�et würden, wodur< Strei-

tigkeiten und Proze��e wegen frei gewordener Domherrn�tellen
kein Ende nehmen wollten. Herzensgüte undMilde und verzeihen-
des Verge��en, wie �ie �einen Vorgänger �o ausgezeihnet hatten,
gehörten niht zu des neuen Bi�chofs Charaktereigen�haften. Er

war im Grunde ein kalter Juri�t, der die gegen�eitigen Intere��en
genau abwägt und �ein Augenmerk vor allem darauf richtet, �einen
eigenen Rechten nichts zu vergeben. Es ver�hlug ihm nichts, wo

er im Recht zu �ein glaubte, �elb�t Gei�tliche einzu�perren und auf
Wa��er und Brot zu �ehen. Das wurde z. B. das Los des erm-
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ländi�chen Klerikers Ambro�ius Hunthaupt von Huntenberg und

des Klerikers der Diöze�e Pome�anien, des öffentlichen Notars

Jakob Salomonis, die in einem Rechts�treit des Marquard Be-

dekendorf aus Schalmey und �einer Ehefrau Katharina mit den

Vor�tehern des Armenhospitals zum Heiligengei�t in Braunsberg
die er�teren vertraten und dabei wohl nah des Bi�chofs An�icht,
der vom Pap�t mit der endgültigen Ent�cheidung des Rehts-
�treites betraut worden war, ihm ungere<tfertigte und ungebühr-
lihe Schwierigkeiten bereitet hatten. Das�elbe Schi>�al fürchtete
aus dem�elben Grunde der ermländi�he Kleriker Jakob Hart-
mann, der deswegen unter dem 24. Mai 1403 von Rie�enburg
aus, wohin er vor �einem Bi�chof geflohen war, an den apo�to-
li�chen Stuhl Berufung einlegt und den Pap�t flehentlih bittet
ihn vor einem ähnlihen Los zu bewahren.

Mit der größten Energie vertrat Heinrih TV. allenthalben
den Nuzen und Vorteil des bi�höflihen Ti�ches, mote es �i
nun um die Fi�chereigerehtigkeit handeln, deren Grenzen er aus

Anlaß eines Streites mit den Be�ißern des Gutes Regerteln in
den Jahren 1405 und 1406 fe�tzulegen �uchte, oder um das Müh-
lenre<ht, das er nur äußer�t �elten verlieh und, wo es anging,
dem bi�höflihen Stuhl zurü>gewann. Hat er doh �ogar das

Schulzenamt der Stadt Wartenburg zum Nuzen der ermländi�hen
Kirche und des bi�<öflihen Ti�ches an �ih gebraht. Mit Recht
nennt ihn darum Pla�twi<h den treue�ten Schatzmei�ter, den

treue�ten Verwalter der Güter �einer Kirche.

Die Be�iedelung des Für�tbistums war, wie wir wi��en, unter

Bi�chof Heinrih 111. Sorbom �o gut wie vollendet worden. Wenn

Heinrih Heilsberg bald nah �einem Regierungsantritt bei

Bonifaz TX. um die Genehmigung zur Errichtung neuer Lehen
in den noh unbebauten Gegenden �eines Ländchens einkommt

und �ih als päp�tlihen Bevollmächtigten, an den er �ih im ein-

zelnen Fall zu wenden hat, �einen Domkantor Johannes von

E��en geben läßt, �o kam es ihm dabei haupt�ählihum dieVer-

tau�hung und Veräußerung gewi��er, wenig einträgliherKirchen-
güter an. Im übrigen be�chränkte �i �eine koloni�atori�he Tätig-
keit auf die Erneuerung verloren gegangener oder �on�twie un-

brauchbar gewordener Handfe�ten, auf die Ver�chreibung von
Uebermaß an die einzelnen Gemeinden, von Mühlen und Krügen,
auf Waldverleihungen an Dörfer und Städte, auf die Umwand-

lung des minderwertigen preußi�chen in kulmi�hes Recht.
Als gewiegter Juri�t zum Schiedsrichter be�onders geeignet,

hat der Bi�chof manchen Streit ge�hlihtet, wo es �ich um Mein

und Dein und um zweifelhafieRehte und Pflichten handelte. Der

Ein�hmuggelung der Grund�äße des Sath�en�piegels in das kul-

,
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mi�he Recht, die man damals in Preußen ver�uht zu haben
�cheint, wider�eßte er �ih aus allen Kräften. Er verbot �einen
Untertanen aufs �treng�te, �ih darauf einzula��en, da der Sah�en-
�piegel vom apo�toli�hen Stuhl zurü>gewie�en und verurteilt ei,
und erklärte alle auf ihn ge�tüßten Proze��e und Ent�cheidungen
für rehtsungültig. Den das Recht kennenden und es über alles

�tellenden Mann zeigte Bi�chof Heinrih Heilsberg auh �einem
Domkapitel. Auf �einen Antrag wurden am 25. März 1407
die Kapitels�tatuten dahin erweitert, daß kein ermländi�her Prä-
lat oder Domherr über die gemein�amen Be�izungen des Kapitels
oder der Dombauka��e ohne Erlaubnis und ohne die Zu�timmung
des Kapitels verfügen oder �ich etwas davon aneignen dürfe.
Wennes trozdem aus Unkenntnis oder aus anderen Gründen

bisher ge�chehen �ei oder in Zukunft ge�chehen �ollte, dann habe
der Schuldige auf die Aufforderung des Kapitels innerhalb eines
Monats den Schaden ohne Wider�pruch zu er�eßzen.

Und no< nach einer anderen Richtung hin gebrau<te der

Bi�chof �eine genaue Kenntnis des Rehts. Das Vereinsleben

�tand während des Mittelalters wie im übrigen Deut�hland �o
auh in Preußen und im Ermland in hoher Blüte. Der einzelne
Men�ch galt damals wenig. Er konnte �eine Per�önlichkeit nicht
�o frei ausleben, wie heutzutage. Nur im eng�ten An�hluß an

andere und mit die�en kam er zurGeltung. Alle, die irgend einen

gemein�chaftlihen Zwe> verfolgten, niht nur die Kaufleute und

Handwerker, die Großhändler und Krämer, die Mei�ter und Ge-

�ellen, �ondern Gei�tlihe und Ritter und Shüßen und Begräbnis-
brüder und wie �ie immer heißen mohten, taten �i< zu Gilden,
Innungen, Bruder�chaften zu�ammen und �uchten dann ge�<hlo��en
ihr Ziel zu erreihen. Bei der großen Bedeutung die�er Vereini-

gungen lag es im eigen�ten Jntere��e der Landesherr�chaft, �ich �tets
einen be�timmenden Einfluß auf �ie zu wahren und �ie jeder Zeit
fe�t in der Hand zu halten. Das ge�chah durch die Be�tätigung
ihrer Saßzungen, die dem Landesherrn die Möglichkeit bot, alles

aus ihnen auszumerzen, was �einen Rechten zuwider war oder

ihnen irgend einmal unbequem oder gefährli<h werden konnte.

Seit dem zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts enthalten demna<h
�ämtlihe ermländi�he Stadthandfe�ten die Be�timmung, die den

Bürgern den Erlaß neuer Statuten oder Gewohnheiten oder ir-

gendwelcher Erfindungen, die man gemeinhin Willküre nenne.

ohne be�ondere Genehmigung des Landesherrn unter allen Um-

�tänden verbietet. So be�tätigte denn Bi�chof Heinrih TV. unter

dem 17. Juni 1402 die Prie�terbruder�haft in Rö��el und ihre
Sazungen mit dem ausdrüd>lichen Vorbehalt, daß es in �einem und

�einer Nachfolger Belieben �tehen �olle, �ie jederzeit wieder auf-
zulö�en.
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Den großen Saal des �ogenannten alten bi�höfli<hn Palais
in Frauenburg �<hmüd>en die Bildni��e �ämtliher ermländi�chen
Bi�chöfe. Die Bilder der älteren �ind nah Vorlagen gemalt, die

wahr�cheinli<h von dem im Jahre 1610 ge�torbenen ermländi�hen
Domku�tos Thomas Treter herrühren. Es läßt �i< niht mehr
fe�t�tellen, ob und inwieweit Treter dazu Originalportraits benußt
hat. Doch i�t mit Recht darauf hingewie�en worden, daß das Bild

Heinri<hs ITV. ganz vortreffli<h des Bi�chofs Charakter wider-

�piegele, wie er uns aus �einen Urkunden und den übrigen zeit-
genö��i�hen Berichten entgegentritt: „Die Adlerna�e, das große
kühnblidende Auge, der herbe, -ent�hlo��ene Zug um den Mund,
die jugendlich �tolze Haltung �timmen zu dem Mann, der �i �ein
Recht niht nehmen ließ und, was er angriff, auh dur<zuführen
gewohnt war.“

Zu den drei Männerklö�tern, die das Ermland bereits be�aß,
zu den Franziskanerkonventen in Braunsberg und Wartenburg
und demAugu�tinerkonvent inRö��el, kam vermutlih dur< Bi�chof
Heinrich Heilsberg der Konvent der Jungfrauen, d. h. ein Nonnen-

klo�ter in Wormditt, de��en Regel wir leider niht kennen. Zwei
Mitglieder des Rates waren �eine Verwe�er und be�orgten als

�olche die weltlihen Ge�chäfte des Klo�ters, das bald nah �einer
Enit�tehung die Mühle im nahe gelegenen Freimarkt erwarb.

Um die hohe Politik hat Heinrih TV. �h wenig bekümmert.

Nach Sallinwerder zumAb�<hluß desFriedensvertrages mit Witold

von Litauen war Heinri<h Sorbom im Jahre 1398 per�önlih im

Gefolge des Hochmei�ters geritten, nah Burg Racyansz an der

Weich�el, wo Konrad von Jungingen am 22. Mai 1404 das Schuß-
und Trugbündnis mit dem Litauerfür�ten erneuerte, �hi>te Hein-
rih Heilsberg an �einer Statt den Domherrn Johannes von Ro-

getteln (Regerteln). Der Bi�chof �tand �ih darum mit dem Deut-
hen Orden niht �hle<t; im Gegenteil. Ohne Bedenken {hoß
ihm die�er glei<h nah �einer Wahl ein Darlehn von 2500 Mark

vor zur Bezahlung der hohen Annaten an den päp�tlihen Stuhl.
Bei den reihen Einkünften des Für�tbistums konnte die Schuld

innerhalb eines Jahres bis auf einen ganz kleinen Re�t getilgt
werden. Auch �on�t behandelten Bi�chof und Hochmei�ter einander

auf das zuvorkommend�te. Jedesmal wenn der Hochmei�ter dur
Braunsberg kám — und er konnte bei �einen Rei�en von Marien-

burg und Elbing nah Balga, Brandenburg und Königsberg das

Ermland nicht gut umgehen — be�chenkte er in Ein�iedel, wo er

Halt zu machen pflegte, die Braunsberger Schüler und das
Braunsberger Aus�äßigenho�pital zum hl. Georg, das an �einer

Straße lag. So teilte er au< im Augu�t 1402, wo er in Brauns-

berg �elb�t Aufenthalt nahm und vom Bi�chof feierlih begrüßt
und im S<loß fe�tlih bewirtet wurde, reihe Ge�chenke aus.
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Damals erhielten die Frauenburger Dom�chüler 4 Skot, der Stall-

kneht des Bi�chofs in Braunsberg 1 Mark Zaumgeld, der bi�höf-
[ihe Hofnarr Peter Pfiffer, der bei der Tafel �ein be�tes getan
haben dürfte, um den hohen Ga�t durch �eine Shnurren und
Po��en zu ergözen, eine halbe Mark und „St. Jorgen bei dem Ein-

�edel“ 4 Skot. Der Bi�chof wiederum �uchte �ich die Gun�t und
das Wohlwollendes Ordens dur allerlei kleine Aufmerk�amkeitea
zu erhalten. Die Jagd auf Kleinwild mit Falken war damals �ehr
beliebt. Edle Jagdfalken �tanden darum hoh im Prei�e und wur-

den �ehr begehrt und ge�häßzt. Gerade im Ermland �cheinen �ie
um jene Zeit zahlreih gefangen und abgerihtet worden zu �ein,
Und gar oft mußte des Bi�chofs Falkner, �ein eben genannter
Hofnarr Peter Pfiffer, im Auftrage �eines Herrn nah der Marien-

burg rei�en, um den Hochmei�ter und den Großkomtur dur Ueber-
bringung von Falken zu erfreuen und zu ehren. Auch an anderen

Ge�chenken ließ es Herr Heinrich niht fehlen.
Nur ungern hat der Bi�chof �ein Ländchen verla��en, und es

mußte �chon ein ganz be�onderer Grund �ein, der ihn dazu bewog.
1394 war die Klausnerin Dorothea von Montau im Rufe der

Heiligkeit ge�torben. Bald nah ihrem Tode hatten die Bi�chöfe
Johann von Pome�anien, Heinrih von Samland, Heinrih Sorbom
von Ermland, der Hochmei�ter und andere in Rom beim Pap�te
ihre Heilig�prehung beantragt. Unter dem 18. März 1404 nun

befahl Bonifaz TX. den Bi�chöfen Arnold von Kulm und Heinrih
von Ermland �owie dem Abt Jakob von Oliva, �ih per�önlih nah
Marienwerder zu begeben und dort nah dem vonPeter vonWorm-

ditt, dem Prokurator des pome�ani�hen Bi�chofs, angefertigten
Entwurf über das Leben, über die Verdien�te und Wunder Doro-

theas dur<h Zeugenvernehmung die Vorunter�uhung einzuleiten.
In der Tat haben die Genannten im Juni, Oktober und Novem-
ber 1404 und im April und Mai 1405 zu Marienwerder rund
260 Zeugen verhört und im Februar die Akten darüber durc ver-

cidigte Boten an Pap�t Jnnocenz VI…. ge�chi>t.
So verlief der er�te Teil der Regierung Heinrihs TV. ruhig

und glü>li<h. Doch �chon zog von Polen her das Kriegswetter
drohend heran. Die Erweiterung des Ordens�taates durch die den

Luxemburgern im Juli 1402 abgekaufte Neumark gab dem König
Wladislaus Jagiello Anlaß zu mannigfahen Klagen be�onders
wegen der Grenzen, und am 30. März 1407 �tarb der Hochmei�ter
Konrad von Jungingen. Es war den Bemühungen �eines Leib-

arztes, des ermländi�hen Domdehanten Bartholomäus Boru-

<ow, der an der Univer�ität Padua im Dezember 1386 den Grad

eines Lizentiaten, im April 1387 den eines Doktors der Medizin
erworben hatte, niht gelungen, das ko�tbare Leben länger zu er-

halten. Noh auf �einem Totenbett �oll Konrad die Gebietiger



251

vor der Wahl �eines Bruders Ulrih zum Hochmei�ter gewarnt
haben. Ertraute ihm nicht die be�onnene Staatsklugheit und die

ge�hmeidige Nachgiebigkeit zu, die er �elb�t geübt hatte, und die

notwendig war, �ollte der Frieden weiter gewahrt werden. Gleich-
wohl wurde im Generalkapitel zu Marienburg am 26. Juni 1407

Ulrich von Jungingen ein�timmig zum Oberhaupt des Ordens
erkoren. Der �eit Jahrzehnten drohende Ent�heidungskampf mit

Polen mußte über kurz oder lang do<h zum Austrag gebracht
werden, und da war es vielleicht das be�te, daß es �obald wie

mögli<h ge�hah. Unter die�en Um�tänden nahmen auh die

preußi�chen Bi�chöfe am großen Konzil zu Pi�a im Jahre 1409,
das der damals in der Chri�tenheit herr�chenden heillo�en: Ver-
wirrung ein. Ende machen �ollte, niht teil. Sie ließen �i< nur

dur< ungenannte Prokuratoren vertreten.

In dem�elben Jahr 1409 am 6. Augu�t erklärte der Orden
den Polen den Krieg. Noch einmal zwar hinderte der zu Thorn
am 8. Oktober ge�chlo��ene neunmonatlihe Waffen�till�tand den

offenen Ausbruh des Kampfes. Er diente nur den Zwe>en des

Polenkönigs, der dadur<h Zeit gewann, �ein Heer zu�ammen-
zuziehen und �i< mit Witold von Litauen zu vereinigen, wenn-

gleih �ich au< im ganzen Ordensland eine fieberhafte Tätigkeit
zur Ver�tärkung der Streitkräfte entwid>elte. Au<h im Ermland
wurde gerü�tet. Auf des Hochmei�ters Aufforderung an den

Vi�chof und das Kapitel, die den Befehl an die zu�tändigen Stel-

len, an den Landvogt, die Burggrafen, die Lehnsleute, die Bürger-
mei�ter der Städte und die Shulzen der Dörfer weiter gaben,
�ammelten �ih die Truppen, die das Für�tbistum zu �tellen hatte,
etwa 1000 Mann, von denen ungefähr die Hälfte Reiterdien�t, die

Hälfte Fußdien�t gelei�tet haben dürfte, an be�timmten Orten. In

Alt�tadt Braunsberg, deren Aufgebot, Bürger wie Stadtbauern

und Söldner, unter be�onderem Banner und einem eigens von

der Gemeinde be�tellten Hauptmann ins Feld zog, be�orgten zwei
Ratsherren das Ge�chäft der Mobilmachung. Die dien�tyflihtige
Mann�chaft der bi�chöflihen und domkapituläri�hen Lande unter-

�tond dem Bi�chofs- und Kapitelsvogt. Kurz vor Ablauf des

Waffen�till�tandes, im Früh�ommer 1410, zog die ermländi�he

Kriegsmact, in �ogenannte Maygen oder Zeltgeno��en�chaften ge-

teilt —

zu einer Mayge gehörten 25—380 Mann — an ihrer Spiße
berittene Spielleute oder Pfeifer, das Fußvolk in großen Wagen
�ißend, in Eilmär�chen dem Ordensheer zu, das �ih an der Weich�el
zwi�hen Shwegz und Engelsburg �ammelte. Bi�chof Heinrich
Heilsberg weilte um die gleihe Zeit in Thorn beim Hochmei�ter.
Dann ging es über Deut�h Eylau, Kauerni>, Löbau den anrü>en-

den Polen und Litauern, die am 9. Juli in der Gegend von

Lautenburg die Ordensgrenze über�chritten hatten, entgegen. Am
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15. Juli 1410 ward zwi�chen Gilgenburg und Hohen�tein die

Schlacht ge�chlagen, die die Deut�chen nah dem Dorfe Tannenberg,
die Polen nah dem �üdwe�tliß davon liegenden Dorfe Grünfelde
oder Grunwald benennen, eine der größten Feld�hlahten des

Mittelalters, in der das anfangs �iegende Ordensheer bis zur völ-

ligen Vernichtungaufgerieben wurde, in der der Hochmei�ter und
mit ihm fa�t alle Gebietiger den Heldentod �uchten und fanden

Nicht weniger als 51 Ordensfahnen, darunter auh die Ban-
ner des Bi�chofs und des Kapitels von Ermland �owie der Alt�tadt
Braunsberg, fielen den �iegreihen Polen in die Hände und wur-

den beim feierlihen Einzug des Königs in Krakau am 25. No-

vember 1411 ihm im Triumph vorangetragen und in der Sthloß-
ktirhe in der. Kapelle des heiligen Stanislaus zum ewigen An-
denken an den Sieg aufgehängt. Sie la��en �ih dort bis zum Jahre
1603 nahwei�en. Seitdem �ind �ie �purlos ver�<hwunden; aber

ihre farbigen Abbildungen und eine Be�chreibung dazu von dem

gelehrten Krakauer Domherrn Johann Dlugosz aus dem Jahre
1448 haben �i<h erhalten. Das Braunsberger Banner, 14 Ellen

lang, 14 Ellen breit, hatte im oberen weißen Felde ein <warzes,
im unteren �{<warzen Felde ein weißes Kreuz. Der Fahnen�chaft
war am Tuche �hwarz, �on�t hellbraun. Das 314 Ellen lange,
2 Ellen breite Kapitelsbannee zeigt kein Wappen, �ondern be�teht
einfa<h aus drei wagere<hten Balken (Streifen) in den Farben
hwarz, weiß und rot. Der Schaft trug die Farben des an�toßer-
den Tuches. Das Banner des ermländi�hen Bi�chofs, eine der

�chön�ten der bei Tannenberg erbeuteten Fahnen, war 254 Ellen

lang, 1 Ellen breit und endete in einem 14 Ellen langen Wim-

pel, der bei einer anfänglihen Breite von 4 Ellen gegen das Ente

hin �ih mehr und mehr ver�<hmälerte. Das obere Feld des Fahnen-
tuches neb�t Wimpel i� rot und enthält ein weißes Gotteslamm

mit der Kreuzesfahne, das in einem vor ihm �tehenden Kelche
�ein Blut vergießt; das untere �<hmale Feld i�t von weißer Farbe,
der Fahnen�haft am Tuche rot.

Die unglü>lihe Shlaht von Tannenberg, die den Bau des

Ordens�taates in �einen Grundfe�ten er�hütterte, wurde au<h dem

Ermland verderblih. Als die Nahricht von der Niederlage der

Kreuzherren, von dem Tode des Hochmei�ters und der ober�ten
Gebietiger dur< das Land flog, als Furht und Ent�ehen, Ang�t
und Schre>kenauch die Mutig�ten ergriff, keiner mehr Rettung er-

hoffte, allen die Herr�chaft des Ordens unwiederbringlih verloren

�chien, als ohne Schwert�treih die Burgen und Städte des Kul-

merlandes, des Elbinger Gebietes und weiter o�twärts bis Ra�ter-
burg, Kreuzburg und Balga hin zum Polenkönig übergingen, der

Feind mit Feuer und Shwert, mit Raub und Mord, mit La�tern
und Schandtaten unmen�<hli<h wütete, in Städten und Dörfern.
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an Kindern und Grei�en, anFrauen undJungfrauen unerhörten
Hohn und Uebermut übte, �elb�t das Heilig�te keine Schonung
fand, als überall auh die Ordensbrüder dem vielverheißenden
Könige huldigten, al�o daß, wie der Ordenschroni�t �ih ausdrüdt,
nie dergleichen gehört ward in irgend einem Lande von �o großer
Untreue und �o �chneller Wandelung, da hatte �i< gleih dea

übrigen preußi�chen Bi�chöfen auh Heinrih [V. von Ermland frei-
willig dem Sieger gefügt. Schon am 17. Juli, al�o zwei Tage nah
der TannenbergerSchlacht �oll er, wenn wir dem obengenannten
polni�chen Ge�hihtshreiber Johann Dlugosz Glauben �chenken
wollen, dem Könige �eine Unterwerfung angeboten haben. Viel-
leiht �hon am.18., �päte�tens aber am 22, Juli ward Allen�tein,
die Stadt �owohl wie das �ehr fe�te Schloß, den Polen übergeben.
An dem�elben 22. Juli konnte Wladislaus Jagiello den Thornern
hreiben, daß die Bi�chöfe von Kulm, Pome�anien und Ermland
�ich ihm unterworfen hätten. Am 24. Juli huldigte der Bi�chof
Johann Rymann von Pome�anien, am 27. Juli fanden �i< im

Lager des Königs vor der �eit dem 23. einge�hlo��enen Marien-

burg, wohin �i< noh rehtzeitig der Komtur von Shweg, Heinrich
Herr von Plauen, geworfen hatte, �on�t wäre auh �ie im er�ten
An�turm überrumpelt worden, die Bi�chöfe Heinrih von Ermland
und Heinrih von Samland zur Huldigung ein.

Die�er Schritt, den der ermländi�he Bi�chof getan hatte, un!

�ein Ländchen den Verheerungen der Polen und Litauer zu en“

ziehen, vielleiht au< im Glauben, daß des Ordens Sache völlig
verloren �ei und es Wahn�inn wäre, dem übermächtigen Sieger

zu trogzen, i�t ihm hwer verda<ht worden und hat bö�e Folgen

für ihn und das Für�tbistum gehabt. Und doch tat Heinrih Heils-

berg nur, was alle taten. Vereinigten �ich do< am 10. Augu�t 1410
im Lager vor Marienburg die Rats�endeboten von Thorn, Elbing,

Braunsberg und Danzig — der Braunsberger Bote war der Rats-

herr Heinih Flu>e — und erbaten und erhieltenvom Könige weit-
gehende Zuge�tändni��e für ihren Uebertritt. Wie verzweifelt
des Ordens Sache �tand, geht aus der Antworthervor,die der

heldenmütige Verteidiger der Marienburg,Heinrih von Plauen,
den Thornern gab, als �ie ihn mit Zu�timmungdes Polenkönigs
um Rat fragten, was �ie tun �ollten. Er könne ihnen, �o erklärte

er, keinen Tro�t geben, �ie möhten handelnals fromme,ehrbare
Leute. Er getraue �ih, das Haus Marienburg wohl vier Wochen

zu halten. Und er hätte er vermutlih auh niht längerhalten

können, wenn ihm niht unerwartet Hilfe gekommen wäre.

Der Landmar�chall von Livland, der an der Tannenberger
Schlacht niht mehr hatte teilnehmenkönnen, war inzwi�chen
mit �einen Scharen in Preußen eingerü>t und hatte �i bei

Königsberg gelagert. Zu ihm �tießen die Re�te der Ordens�treit-
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kräfte aus den Niederlanden, d. h. aus den Komtureien Balga,
Brandenburgund Königsberg. Der Ent�aßg der Marienburg
mußte �ein Ziel �ein. Ihm die�es Ziel zu verlegen, �andte Wladis-
laus Jagiello in den er�ten Septembertagen �einen Vetter Witold,
den Großfür�ten von Litauen, dem er in der Haupt�ache den Sieg
bei Tannenberg verdankte, gegen ihn aus. Aber �hon an der

Pa��arge machte Witold halt. Ein übermächtiger Polenkönig konnte
der Unabhängigkeit Litauens unter Um�tänden gefährliher wer-

den als ein mächtiger Hochmei�ter. Er durfte den Orden nur fo
weit �{wäcen la��en, daß er von ihm nihts mehr zu fürchten
hatte. Durch die Vermittelung des ermländi�hen Bi�chofs kam es

wi�chen dem Litauerfür�ten und dem livländi�hen Mar�chall zu

mündlichen Verhandlungen, an denen auh Heinrich Heilsberg teil-

nahm. Das Ergebnis war ein am 8. September in der Nähe von

Pr. Holland abge�chlo��ener vierzehntägiger Waffen�till�tand, dem-

zufolge der Mar�chall mit freiem Geleit na< der Marienburg kom-
men und die Friedensverhandlungen einleiten �ollte. Witold

�elb�t kehrte ins polni�he Lager zurü>, um es �hon nah wenigen
Tagen mit �einen Heerhaufen, unter denen angebli<h die rote

Ruhr ausgebrochen war, zu räumen und heimwärts zu ziehen.
Mit den Polen allein aber getraute �i<h Wladislaus Jagiello niht,
den anrüd>enden livländi�chen, preußi�chen und deut�hen Ordens-

truppen die Spiße zu bieten, hob, nahdem er in die zehnte Woche
vor des Ordens Haupthaus gelegen hatte, am 22. Septemberdie

Belagerung der Marienburg auf und �trebte mit �einem �tark zu-

�ammenge�hmolzenen Heere auf dem kürze�ten Wege der Grenze
�eines Reiches zu.

Durch Witold war �o im Grunde genommen der Deut�che
Orden gerettet worden, und be�timmend auf den Litauerfür�ten
eingewirkt hatte dabei der ermländi�he Bi�chof. Das meint wohl
auh der zeitgenö��i�he Ordenshroni�t, wenn: er �<hreibt: „Da er

(Witold) an die Pa��arge kam, da warnte ihn der Bi�chof von

Heilsberg, daß er niht weiterzog, und kehrte wieder um genMa-
rienburg.“ Gleihwohl wurde gerade Heinrih Heilsberg von Hein-
ri<h von Plauen, der inzwi�chen mit einer dur< die Not er-

zwungenen Umgehung der Ordens�tatuten zu des Hochmei�ters
Statthalter erhoben worden war, um dann am 9. November 1410

ein�timmig zum Hochmei�ter gewählt zu werden, als Verräter hin-
ge�tellt und gebrandmarkt und dement�prehend behandelt. Wäh-
rend Plauen die Bi�chöfe von Kulm, Pome�anien und Samland,
die doh au< dem Polenkönig gehuldigt hatten, ohne weiteres

wieder zu Gnaden annahm, war und blieb ihm allein der Erm-

länder der Abtrünnige, der Schuldige, dem gegenüber er von

Gnade und Verzeihen nihts wi��en wollte. Deshalb hielt es Hein-
rih IV. für geraten, alsbald heimli<h aus dem Lande zu fliehen.
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Seine er�te Ab�icht �heint gewe�en zu �ein, �i< nah Rom zum

Pap�te zu begeben. Wenig�tens bitten der Domkantor Johannes
von E��en und das ermländi�che Kapitel den Statthalter unter
dem 11. Oktober 1410, ihnen den Domdechanten Bartholomäus
Boru�chow zu la��en und ihn niht aus dem Lande zu treiben;
denn ihm habe der Bi�chof, „da er legt in den Hof zu Rom zog“,
alle �eine gei�tlihe Gewalt übertragen, „darum es gar �hädlih
wäre, daß er bei uns niht wohnen möhte, wenn gar viele Sachen
in der Abwe�enheit un�eres Herrn in großer Irrung unverrihtet
müßten bleiben, das �onder (ohne) Schaden der Seelen niht fein
mochte.“ Auch daran mag Heinrich Heilsberg gedacht haben, �eine
Sache gegen den Orden per�önlih vor dem deut�chen Kai�er zu
führen; denn die Heilsberger Chronik berihtet: „Aber der Herr
Bi�chof hat �ih wie ein armer Kaufmann verkleidet und kam auf
einem Boot von Braunsberg nah Danzig, von dannen ferner nah
Lübe> und dann zum Kai�er Sigismundo“. Er i�� {<ließli<
weder nah Rom noch an den kai�erlihen Hof gegangen. Nah
reifliher Ueberlegung �chien es ihm das Be�te, in möglih�ter Nähe
der preußi�hen Grenze und des Ermlandes zu bleiben. Jm pol-
ni�chen Reiche beim Bi�chof von Kujavien oder Leslau — Leslau

i�t das heutige Wloclawek in Großpolen an der Weich�el — auf
de��en Burgen und in de��en Städten �uchte und fand er eine Zu-
fluhts�tätte. Heinri<h von Plauen aber, eine energi�che, ziel-
bewußte und, wo es die Erreihung �einer großen, den Ordens-

intere��en dienenden Pläne galt, rü>�ihts- ja �krupello�e Natur,

führte nun aus, was ihm wohl von Anfang an vor der Seele ge-

{webt und �ein Verhalten dem ermländi�chen Bi�chofgegenüber
von vornherein be�timmt hatte: eine be��ere Gelegenheit, das Für�t-
bistum Ermland und �eineFreiheit undUnabhängigkeit zu brin-

gen und es für immer dem Ordens�taate einzuverleiben, es den

übrigen dreiOrdensbistümern gleichzu�tellen, bot �ih �o leiht niht
wieder, und darum mußte Heinrih TV. Heilsberg von Vogel�ang
ein Verräter �ein. :

Gleih dem Bi�chof i�t übrigens, wie �hon angedeutetwurde,

auh der ermländi�he DomdechantBartholomäus Boru�chow
landesverräteri�her Ge�innung geziehenworden,�o daß er, frei-

li er�t im Jahre 1412, gleichfallsdie Heimatverließ und im Ge-
folge des Pfalzgrafen Heinrih bei Rhein, der �ih längere Zeit
in Preußen aufgehalten hatte, an denHof des Bi�chofs von Bam-
berg ging. Ihm, der früher als Leibarzt des Hochmei�tersin
hohem An�ehen beim Orden ge�tanden hatteund vielfachin wich-
tigen diplomati�chen Ge�chäften bei Wladislaus Jagiello und Wi-

told gewe�en war, warf man vor, er allein �ei Schuld an dem

Kriege von 1410, er habe den König von Polen und den Groß-
für�ten Witold zu dem Feldzuge veranlaßt, er habe �ih kurz vor
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dem Beginn der Belagerung der Marienburg von dort entfernt
und nah Danzig begeben unter dem Vorwand, er wolle da�elb�t
und falls es zur Belagerung komme, auswärts bei Für�ten,
Herren, Rittern und Knechten für des Ordens Be�tes werben, zu
welchem Zwe> ihm 100 Mark Silbers mitgegeben worden �eien.
Statt de��en �ei er von Danzig in das Lager des Polenkönigs vor

Marienburggegangen und dort mit und bei dem Könige in allen
Näten und Ge�prächen gewe�en. Dem Vetter des Statthalters,
dem Grafen Heinrih von Plauen, habe er im Namen des Polen-
königs 4000 Gulden geboten, daß er den Polen die Ve�te zu

Marienburg eingebe. Auch habe er mit einigen anderen den

König um die Ordensbe�izungen in Tolkemit und Pa��enheim ge-
beten und �ie verbrieft erhalten; ja ein gefangener Knecht habe vor

Herren und Rittern ausge�agt, daß ihn Mei�ter Bartholomäus
hätte ange�tiftet, daß er das Haus Marienburg an drei Enden

follte anbrennen. Von Boru�chow �oll der König auh erfahren
haben, daß der Statthalter mit �einen Ordensrittern �ih zu Zeiten
in dem großen Remter ver�ammele, der, nah der Nogat hin ge-

legen, �ein hohes Gewölbe auf einem einzigen mächtigen Granit-

pfeiler trägt. Ein ge�hi>ter Büch�enmei�ter habe dann auf des

Königs Anordnung jen�eits der Nogat eine Donnerbüchh�e auf-
ge�tellt, und ein feiler Diener Plauens �ei dur polni�hes Geld

gewonnen worden, dur eine rote Müße am Fen�ter dem Süßen
die Ver�ammlung der Ritter im Remter und die Richtung nah
dem Pfeiler anzuzeigen, um dur< den Um�turz des leßteren die

Ver�ammelten unter dem Schutte des Gewölbes zu begraben.
Der Schuß �ei ge�chehen, allein die große Steinkugel habe den

Pfeiler glü>lih um einige Zoll verfehlt und �ei in die gegenüber-
liegende Wand ge�chlagen, wo man �ie zur Erinnerung an die

Argli�t na<hmals eingemauert habe, und wo �ie noh heute zu

�ehen �ei. Die Kugel allerdings i�t vorhanden; die ganze höne
Erzählung aber, von der der Ordenschroni�t Johann von Po�ilge
oder vielmehr �ein Fort�eßer nichts weiß, obgleih er die Be-

lagerung der Marienburg äußer�t genau und zuverlä��ig be�chreibt,
gehört, wie läng�t nahgewie�en i�t, ins Reih der Sage. Sie i�t
eben, um das Vorhanden�ein der Kugel in der Wand des Rem-

ters zu erklären, von einem �päteren Fabeldichter hüb�h erfun-
den worden.

Boru�chow hatte �i �ofort nah derAufhebung derBelagerung
dem Statthalter Heinrih von Plauen zu Elbing ge�tellt, und „der

hat ihn gütlih verhöret und ihm gnädige Antwort gegeben.“
Auch als er zu Anfang des Jahres 1412 außerLandes ging,hat
er �ich zu Koniß noh freundlih vom Hochmei�ter verab�chiedet.
Kaum aber hatte er der Heimat den Rüden gekehrt, da wurde
der müßige Klat�ch aufs neue rege, und ungehindert ging die Ver-
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leumdung wieder an ihr Werk. Und �elb�t der Hochmei�ter hat
jeht die über den Domdechanten umher�hwirrenden Gerüchte dur
�eine Ge�andten und Briefe an den Für�tenhöfen weiter verbrei-
tet. Von Bamberg aus �ah �i< Boru�chow genötigt, den Lügen
entgegenzutreten in. einem Schreiben, das er unter dem 8. Sep-
tember 1412 oder 1413 an Plauenrichtete, und worin er �i er-

bot, �i< vor jedem Für�ten, vor Städten und den Deut�chordens-
konventen im Reih zu verantworten, wie er es �hon vor dem

Bi�chof von Bamberg und anderen Für�ten und Herren getan
habe. Er hoffe, �o �eht er hinzu, daß der Hohmei�ter dem ganzen
Treiben fern �tehe und ihm no< immer ein gnädiger Herr �ei,
wie damals in Elbing, wo er ihm erklärte, es bedürfe keiner Ver-
teidigung, er zeihe ihn keines Verrates und werde ihm nihts
BVö�es tun, und wie in Shlochau und Konitz, woer ihn freundlich
zu Ti�che gezogen habe. Der Brief �hließt mit dem Ver�prechen,
zu allen Zeiten des Ordens Be�tes werben und �i< ihm auh in
der Ferne �o nügli<h machen zu wollen als wäre er in Preußen.
Ob der Dechant eine Antwort erhalten hat, i�t niht bekannt. Er�t
�eit 1420 läßt �fi<h Boru�how wieder im Ermlande nachwei�en.
Am 4. Januar 1426 i�� er ge�torben. An ihn erinnert

noh heute das herrlihe Marienbild im Chor des Domes, das,
ums Jahr 1426 auf Holzgrund gemalt, die Gottesmutter mit dem
Kinde in einer Weinlaube �ißend dar�tellt, eine wahre Zierde der

Kathedrale, eines der wenigen mittelalterlihen Bilder, die die

Kriegs�türme, die �o oft über das Für�tbistum dahingebrau�t
�ind, übrig gela��en haben. Es enthält au<h den vor der Jung-

frau knienden Boru�how in der damaligen Domherrnkleidung,
dem roten Talar, dem Schulterkleide aus grauem Pelz mit eben-

�olcher Kapuze und mit Troddeln am unteren Saum, das Haupt
bede>t mit der roten Kappe.

E

Auf das Ermland aber legte Heinrih von Plauen �ofort

nah der Flucht des Bi�chofs �eine �chwereFau�t. Noch in den

er�ten Oktobertagen des Jahres 1410 er�chien Martin, der Wald-

mei�ter von Ei�enberg in der Komturei Balga, auf den Vorwerken

des Domdechanten und befahl den Hofleuten,nihts mehr die�em
zu verabfolgen, �ondern von allen Dingen ihm, demWaldmei�ter,
Rechen�chaft zu geben. Es i�t wohl der Ordensritter Martin von

der Kemnate, den Plauen dem Bistum als neuen Landvogt �eßte,
und derals �olcher nahweislich �eit dem18. Okt. auf Schloß Heils-
berg �einenWohn�iß hat. Er �cheint ein wohlwollender, reh<htlihge-

�innter Mann gewe�en zu �ein; denn er �eßte es dur, daßder

Komtur von Ragnit, Eberhard von Wallenfels, die in der NRö��eler
Gegend fortgenommen Pferde zurü>geben mußte. Rö��el i�t

übrigens der einzige Ort im Ermland gewe�en, der, �oviel wir
wi��en, von den abziehendenFeindenbelä�tigt wurde. Die polni�<h-

17
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litaui�he Be�aßung der Burg Elbing, etwa 200 Mann, die mit

freiem Geleit ihren Rückzug dur das Ermland nahmen, drohten,
vertrauend auf die bei Sensburg mordend und �engend �ih um-

hertreibendenHaufen der Ihrigen, dieStadt Rö��el zu verbrennen
und die Bürger zu er�chlagen. Doch die�e {<lo��en �ie mt Hilfe
von bewaffneten Bauernbanden, die aus dem Ermland und aus

den Gebieten von Elbing und Balga �i< an 6—8000 Mann �tark
in der Nähe ge�ammelt hatten, in der Stadt ein und machten
über hundert von ihnen nieder. Nur mit Mühe gelang es dem
von den Rö��elern gleihfalls zur Hilfe gerufenen Pfleger von

Ra�tenburg, die übrigen, darunter den Hauptmann, vor den
wütenden Bauern zu retten und �ie mit nah Ra�tenburg zu
nehmen.

Der nah langen Verhandlungen zu Thorn am 1. Februar
1411 zwi�chen den Kriegführenden ge�chlo��ene Friede, der dem

Orden nur ganz geringe Gebietsabtretungen auferlegte, und durh
den das Ermland auch formell wieder unter die Schußherr�chaft
des�elben zurü>kehrte, entband alle, die während des Krieges dem

fremden Herr�cher gehuldigt hatten, ihres Eides. Nur den Bi�chof
von Ermland verfolgte der Hochmei�ter weiter mit unver�öhn-
lihem Haß. Er �eßte es durch, daß Heinrich Heilsberg nicht in den

Frieden aufgenommen wurde, obwohl derVolenkönig �owohl wie
der Litauerfür�t �ih für ihn verwandten und „baten auh für den

Herrn Bi�chof und meinten, daß er als möglih wieder ein (hinein
in �ein Land) möge kommen als ein anderer.“ Der Hochmei�ter
gab niht nah, und �o be�timmte der Friedensvertrag, daß alle

Flüchtlinge von beiden Parteien ohne Hindernis ihre Güter und

Be�izungen wieder erhalten �ollten, „und �ollten haben die Gun�t
und Gnade ihrer Herren als zuvor, ausgenommen allein den

Herrn BVi�chofzum Braunsberg, der ein heiles und �icheres Geleit

haben �oll in �ein Bistum, dem der Mei�ter nihts mit Gewalt

tun �oll, allein was er tun mag mit Recht.“
Unverholen ging Plauen darauf aus, dem ermländi�chen

Bi�chof �ein Bistum zu nehmen und es mit einem ihm willfährigen
Mann zu be�egzen. Der Ordensprokurator bei der römi�chen
Kurie, übrigens ein geborner Ermländer, Petrus Wormditt,er-

hielt Wei�ung, Johann XXII]. vorzu�tellen, „daß der Bi�chof �ih
allzu übel in die�en Sachen und Läufen hätte gehalten und un-

genötigt aus dem Lande gewichen wäre, und daß �ih der Orden

des Bistums Güter unterwunden hätte, auf daß �ie niht in

fremde Hände kämen.“ Es half nihts, daß Wladislaus Jagiello
und Witold dem Bi�chof das Zeugnis aus�tellten, er habe ni<ts

Feind�eliges gegen den Orden unternommen. Am 5. November

1411 ließ �i< der Ordenstreßler Bemund Brendel und der Dan-

ziger Komtur Heinrih von Plauen, des Hochmei�ters jüngerer



259

Bruder, des Bi�chofs Silbergerät, zwei �einer ko�tbaren Pontifikal-
gewänder neb�t Mitra und Hirten�tab, �ein Pektorale (Bru�tkreuz)
neb�t zwei Fingerringen und andere wertvolle Gegen�tände, da-

runter auh Urkunden, die Heinrih Heilsberg zu dem Elbinger
Ratsherrn Nikolaus Cro��en in Sicherheit gebracht hatte, von die-

�em ausliefern. Sie �ind übrigens �päter zurü>gegeben worden.
Um den bi�chöflihenStuhl von Ermland aber, den, wie ge-
�agt, der Hochmei�ter gern „jemand anders“ geben wollte, bemühte
�ich der Herzog Konrad der Aeltere von Oels, der päp�tliche Notar

Hermann Dwerg und vor allem, von Plauen unter�tüßt, de��en
Oheim,der Graf Günther von Shwarzburg. Um die�em den Weg
zu ebnen, hatte der Hochmei�ter dem Ordensprokurator in Rom

Wei�ung zugehenla��en, auf die Ver�ezung des ermländ. Bi�chofs
nah dem im Augu�t 1411 freigewordenen Bistum Mer�eburg
hinzuarbeiten. Alle die�e Machen�chaften aber zerriß mit kräftigem
Nu> der Polenkönig. Durch �eine Ge�andten, wahr�cheinlich die-

�elben, die dem Pap�t das Zu�tandekommen des Thorner Friedens
anzeigten, ließ er in Rom erklären: Er wolle dem Bi�chof von

Heilsberg den Artikel im Friedensbrief in Kraft erhalten oder

lieber �ein ganzes Königreih verlieren. Und als troßdem die

Verhandlungen wegen des Shwarzburgers im Jahre 1412 weiter

gingen und Johann XXTIL. dem drängenden Ordenprokurator
weder ja noh nein �agte, �hi>te der König Seiner Heiligkeit einen

Brief „�o troßig und drohend, als hätte er einen polni�hen Bi�chof
vor �ih“: Ver�eze man den Bi�chof von Heilsberg oder nehme
man ihm �ein Bistum, dann �olle der Pap�t �einen ganzen Ern�t
erkennen, daß es ihm leid tun werde. Das wirkte. Dem Ordens-

prokurator ward von der Kurie bedeutet: Er �olle nun abla��en
und niht mehr Worte davor machen. Das Bistum Heilsberg
werde bei Lebzeiten Heinrihs niemandem gegeben werden wider

den Willen des Königs.
Auch der Schiedspruch, den der römi�che König Sigismund

am 24. Augu�t 1412 zu Ofen auf Er�uchen beider Parteien, des

Ordens wie der Polen, über die �trittigen Punkte des Thorner
Friedens fällte, �eßte den Orden inbetreff des Bi�chofs von Erm-

land ins Unrecht. Zwar �oll Sigismund den Ordensge�andten,
wie die�e nah ihrer Heimkehr erzählten, ge�agt haben: „Es �ei
niht �ein Rat, daß der Bi�chof von Braunsberg in das Land

käme; ließe man den�elben in das Land, dann könnte der Orden

das Kreuz wohl auf den Rücken nehmen und in ein ander Land

tragen.“ Der Sqieds�pru<h be�timmte das gerade Gegenteil:

Vi�chof Heinrich i� in �ein Bistum und in den vollen Genuß all

�einer Güter und Rechte wieder einzu�eßen, und frei Und mit

voller Oberherrlichkeit �oll er über Gei�tlihes und Weltliches ver-

fügen dürfen. Es muß ihm dazu vom Hochmei�ter und vom

17%
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Orden ein heiles und �icheres Geleit gewährt werden. Der
Orden hat dem Bi�chof und der Kirche Ermland Schadener�aßz
zu lei�ten für alles, was er ihnen an Einkünften entzogen hat,
und er darf �i< keine Gewalttätigkeiten gegen den Bi�chof er-

louben, �ondern nur auf dem Rechtswege gegen ihn vorgehen.
10 000 Markreinen Silbers aber �oll der als Sühne zahlen, der
den Schieds�pru<h niht hält.

__
Doch auch jezt gab Plauen den Kampf ums Ermland noh

niht verloren. Wohl chi>te er, wie er es �hon gleih nah dem

Thorner Frieden getan hatte, dem Bi�chof einen Geleitbrief,
aber wieder in einer Form, die die�er zurü>wei�en mußte, um

ihn dann, weil er niht zu den Verhandlungen er�chien, als den
allein <huldigen Friedensbreher hinzu�tellen. Es half nichts,
daß der Beauftragte Sigismunds, Herr Benedikt von Makra, dem

Hochmei�ter am 20. März 1413 unter der im SchiedspruG fe�t-
ge�eßten Strafe befahl, Heinrih Heilsberg innerhalb 20 Tagen
unter �icherem Geleit in �ein Bistum einzu�eßen; es mahte keinen
Eindru> auf ihn, daß der Polenkönig �elb�t unter dem 1. Mai

1413 �i< an ihn wandte und ihn bat, dem Ermländer �ein Land

zurü>zugeben; es ver�hlug auh nichts, daß der Ordensprokurator,
den der �eit O�tern 1413 in Rom weilende ermländi�he Offizial
(Heinrih A�t) von der Un�chuld des Bi�chofs überzeugt zu haben
�cheint, dem Mei�ter anfangs Mai 1413 den Rat gab, �i gütlich
mit die�em zu berichtigen und ihn wieder in �ein Bistum ein-

zu�ezen. Der Erfolg war nur, daß in Plauen der Verdacht
auf�tieg, der Prokurator halte es mit �einem Gegner und �ei an

allen bisherigen Mißerfolgen <huld, ein Verdacht, der von den

Schwarzburgern und ihren Helfershelfern genährt wurde.

Noch ver�chiedene Briefe wurden des ermländi�hen Bi�chofs
wegen zwi�hen Marienburg und Rom gewech�elt. Während der

Hochmei�ter es �ih niht ausreden ließ, wenn er Heinrich Heilsberg
wieder ins Bistum �ehte, dann würden in einer Nacht alle Burgen
voll Polen �ein, wies der Ordensprokurator immer und immer

wieder darauf hin, daß vor allem dem Aus�pruch des römi�chen
Königs Genüge ge�chehen und Herr Heinrih zuer�t �ein Bistum

bekommen müßte. Er warnte Plauen dringend, dem Rat des

Weihbi�chofs von Würzburg, der zugleih Kaplan der Grafen von

Schwarzburg war, zu folgen und den von Schwarzburg in das

Bistum Heilsberg zu �egen. „Tut Jhr es dennoh, Jhr könnt

Euren Orden in �olhe Unbequemlichkeiten bringen, daß er bei

un�eren Zeiten nimmer daraus kommt. Seine Heiligkeit kann in

einem Kon�i�torium mit einer Bulle alle des Ordens Privilegien,
Freiheiten und Gnaden widerrufen, daß er na<mals vielleiht
nimmermehr wieder �o ganz dazu kommen würde. Habt Ihr
niht gehört, wie die Tempelherren von des Pap�tes Gebot an
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einem Tage alle in ihren Landen wurden vertilgt? Darum

wäget
einen Pap�t niht zu geringe und greifet ihm niht in das

eine,“

Als der Prokurator am 18. Oktober 1413 die�en Brief �chrieb,
hatte das Verhängnis Heinrih von Plauen bereits ereilt, Am
14. Oktober war der Retter der Marienburg, der Wiederher�teller
des Ordens�taates, der in einem neuen Kriege mit Polen die

einzige Möglichkeit für den dauernden Be�tand des Ordens er-

bli>te, von �einen kurz�ihtigen Mitgebietigern, die �eine weit-

�hauende Politik niht billigten und ihre Ausführung hinter-
trieben, �<hmähli<h�eines Amtes ent�eßt worden. Am 14. Januar
1414 wurde Michael Küchmei�ter von Sternberg zum Hochmei�ter
gewählt, und nah langem Hin- und Herverhandeln, wobei i<
ou< die Bi�chöfe von Kulm, Pome�anien und Samland für ihren
Mitbruder verwandten und der König von Polen �hließlih< ein

Machtwort �prach, durfte Heinrih TY. endlih in �eine Diöze�e
zurü>kehren. Am 2. Mai 1414 �tellte ihm der Mei�ter den Ge-

leitsbrief aus, mit all den Seinen frei und ungehindert zu kom-

men in des Ordens Land zu Preußen. „Und wenn er ins Land

kommt, �o wollen wir ihn bringen in die Gereht�ame �einer
Kirche und in die Be�ißung aller ihrer Güter.“ Am 28. Juni
weilt der Bi�chof bereits auf Schloß Heilsberg.

Aber wie �ah es im Ermland aus! Willkürlih und rüd>�ihtslos
waren �eine Bewohner vom Hochmei�ter Heinrih von Plauen, der

zeitweilig auf den Burgen zu Heilsberg und Rö��el re�idiert hatte,
behandelt worden, und noh {limmer hatte �ein Vogt, Lukas

von Lictten�tein, der 1411 auf Martin von der Kemnate gefalgt
war, mit den Einkünften des Für�tbistums ge�chaltet und ge-
waltet. Er mußte, wie Pla�twih meint, die Schhlehtigkeiten aus-

führen, über die der Hohmei�ter �elb�t errötet wäre. Der Orden

brauchte notwendig und dringend Geld und immer wieder Geld,
hon um den Polen die großen Kriegs�hulden — 100 000 Scho>X
böhmi�he Gro�chen, das �ind 50000 Pfund reinen Silbers,

für jene Zeit eine �chier uner�hwinglihe Summe —

zahlen zu können; und auf den immer häufiger ein-

berufenen Tagfahrten der Stände, zu denen fortan auch die

kleineren, niht zur Han�a gehörigen Städte hinzugezogenwurden,

�o auf der zuBraunsberg am 22.April 1411 und auf der zuWorm-
ditt am 5. Dezember des�elben Jahres, bildete die Bewilligung
neuer Steuern den Hauptgegen�tand der Verhandlungen. Im

Jahre 1411 mußten in den Städten von der Mark 2 Schillinge,
auf dem Lande von der Hufe 40 Schillinge, d. h. rund 34 Prozent
des ge�amten Vermögens als Land�choß gezahlt werden. Niemand,
er. mohte Laie, Pfaffe, Mönch, Kneht, Magd oder Hirte �ein,
kein Vorwerk, keine Mühle des Ordens, war davon frei. Zu
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die�er Vermögens�teuer kam 1412 noh eine Ti�ch- oder Familien-
�teuer von 4 Skot, auf dem Lande eine Grund�teuer von 1 Mark

für die Hufe neb�t einer Dien�tlohn�teuer von 8/4 Prozent. Durch
das gange Land, in Städte und Dörfer erging zudem dasAufge-
bot, alle �ilbernen Trinkbecher,Ge�hmeide,Gürtel und dergl. dem

Ordens�chaß einzu�enden. Man bezahlte alles den Eigentümern
auf andere Wei�e �o vorteilhaft als mögli<h, um �ie zur Ein-

lieferung zu bewegen. Aus allen Kirchen, Klö�tern und Ordens-

fapellenward �ämtliches nur irgend entbehrlihe Kirchengerät
einge�hmolzen. Wer irgend bares Geld hatte, mußte es vor-

�treden. Auch der alte ermländi�he Domkantor Johannes von

E��en borgte damals dem Orden zur Bezahlung der Kriegs<huld
200 Mark in kleinem Gelde, in Halb�choter teils aus der Zeit
Vinrichs von Kniprode, teils aus noh früherer Zeit, und dazu
1887 alte engli�he und 97 flandri�he (Genter) Goldnobelri. Nur
die dringend�ten Bitten des Hochmei�ters und der ober�ten Ge-

bietiger hätten ihn, �o erklärt er in �einem Te�tament vom 6. De-

zember 1414, zur Hergabe des Geldes zu bewegen vermocht.
Wenn es zurü>kgezahlt würde, �ollten 200 engli�he Goldnobeln

dem neuen Bi�chof Johannes Abezier, das übrige aber dem

Kapitel zum baulichen Unterhalt der Kathedrale �owie zum Bau
des Glo>Æenturms und des Domka�tells zufallen. Die aus dem

Kapitelsgebiet von den Ordensbeamten eingetriebenen Steuern

gibt Pla�twi<h na< der Bere<hnung des Domherrn Johannes
Hermannsdorf auf rund 4100 Mark guter preußi�her Münze oder

auf 8200 ungari�che Goldgulden an. Die Untertanen des Bi�chofs
dürften mit dem doppelten Betrag herangezogen worden �ein.
Außerdem behielt der Hochmei�ter die Zinsgelder und �on�tigen
bi�höflihen Einkünfte ein, die der Chroni�t zu�ammen mit dem

übrigen dem Bistum vom Orden zugefügten Schaden auf etwa

26 000 Mark guter preußi�her Münze oder 50 000 rheini�che
Goldgulden <ägßt.

Denn Plauen hatte das Ermland als eroberte Provinz be-

handelt, hatte �eine Schlö��er be�eßt, �eine Domänen eingezogen,
hatte �eine Bewohner gezwungen, ihm den Treueid zu {<wören
und �ie zu harter Fron- und Schanzarbeit in den weit entlegenen
Grenzburgen des Ordens befohlen. Wenig wollte es dagegen be-

deuten, wenn er in den Landesrat, den er auf der Tagfahrt zu

Elbing am 28. Oktober 1412 �{huf, um die Stände des Landes

fe�ter an den Orden zu �chließen und beider Intere��en enger
mit einander zu verknüpfen, und der aus 32 Ge�hworenen vom

Landadel und 16 Vertretern der Städte be�tehen �ollte, neben

einem Abgeordneten für Braunsberg auh zwei Vertreter des

Bistums Heilsberg berief, den Herrn Kaspar von Bay�en und

Voneke von Arnsdorf. Der Landesrat �ollte, �o ward, als er ins
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Leben gerufen wurde, feierli<h verkündet, an der Landesver-

waltung teilnehmen und von allen wichigen Landesangelegen-
heiten wi��en: In Wirklichkeit hat ihn der Hohmei�ter nur als

Steuerbewilligungswerkzeug gebraucht, �ich �on�t aber um ihn und

�eine Be�chlü��e niht weiter bekümmert. Nah Plauens Ab�eßung
i�t er denn auh niht wieder einberufen worden. Den Zu�tand
des Ermlandes nah der Rü>kehr Heinrichs [V. kennzeichnet das

Antwort�chreiben, das die�er am 28. Juni 1414 an Michael Küch-
mei�ter von Sternberg richtet: Er könne ihm keine �ilbernen Ge-

fäße zum Ein�chmelzenfür Kriegszwe>e geben, denn das Silber,
das bei ihm �ei, gehöre ihm nur an „als in einem Te�tamente“:
er dürfe es wohl für die Zeit �eines Lebens nugzen, das Eigen-
tumsre<ht aber habe das Kapitel, an das jeder Vi�chof dafür
200 Mark zahlen mü��e. Und wenn er auch das Silber zu�ammen-
bringen möchte, es würde niht einmal ausreihen, �eine (des

ne I9) eigene Häu�er zu be�tellen, die er �ehr entblößt gefunden
abe.

Drei Wochen �päter brach der Krieg mit Polen, den die Ge-

bietiger dur< die Ab�eßung Plauens hatten vermeiden wollen,
aufs neue aus. Am 18. Juli 1414 über�chritten die feindlihen
Heere die Ordensgrenzen. Sie zogen den�elben Weg wie 1410.
Sie wollten, wie es �cheint, wieder geradezu auf die Marienburg
losgehen, fanden aber die Straßen über die Drewenz verlegt, und
nun ergoß �i<h der wilde Strom ins Ermland. Das fe�te Allen-

�tein übergab des Kapitels Landprop�t feige „�under Wehr“, und

fortan gebot der polni�che Ritter Derslaw von Wlo�towicze auf
dem Schloß. Das Kammeramt Allen�tein ward voll�tändig aus-

geplündert. Die Stadt �elb�t und alle Dörfer, Höfe, Mühlen
neb�t 2 Pfarrkirchen gingen in Flammen auf. An Wider�tand
im offenen Felde dachte der Orden niht. Er zog �eine Streit-

kräfte und die Bevölkerung des Landes mit ihrem Vieh und ihrer
Habein die fe�ten Pläße und wollte den Feind dur< den Mangel
an Lebensmitteln zum baldigen Rückzug zwingen. Jn der Tat

nennen polni�che Ge�chihtshreiber die�en Feldzug den Hunger-
krieg. Um �o ent�egliher war das Morden und Brennen der

zügello�en Soldateska. Die rohen Scharen der Samaiten, Ru��en,
Walachen, Tataren, die neben Litauern und Polen in den Heeren
Jagiellos und Witolds mar�chierten, traten das Für�tbistum in

Grund und Boden. Wartenburg mit dem bi�höflihen Schloß
und dem Franziskanerklo�ter da�elb�t �amt �einer Kirche �owie die

umliegenden Ort�chaften wurden eingeä�chert. Das�elbe Schi>�al
erlitt Seeburg. Das ganze Kammeramt bis auf 2 Dörfer ward

dem Erdboden gleihgemaht, niht weniger als 11 Pfarrkirchen
wurden ein Raub der Flammen. Bi�chofsburg mit der Gegend
ringsumher und den dort liegenden Bienengärten des Bi�chofs
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fiel gleihfalls dem Verderben anheim. Nur das tammeramt
Rö��el blieb nahezu ver�hont. De�to mehr hatte das vtittlere und
nördlihe Ermland zu leiden. Das von �einen Bewohnern ver-

la��ene Gutt�tadt ward geplündert und eingeä�chert. Mit Mühe
gelang es, die Kollegiatkirhe und einen Teil des Stiftes zu

retten. Am Tage Mariä Himmelfahrt (15. Augu�t) �tanden die

feindlihenHeerhaufen vor Heilsberg. Hierhin hatte �h noh
re<tzeitig der Komtur von Brandenburg, Helfri<h von Drahe,
geworfen; „anders wäre es auh verloren und dem Könige ein-
gegeben“, Hier erlitt eine Abteilung der Polen vom Ordens-

mar�hall Eberhard v. Wallenfels �ogar eine empfindlihe Nteder-
lage, und auf Bitten des Vi�chofs hob der König <hließlih die

Belagerung von Heilsberg auf. Die Stadt war unver�ehrt ge-
blieben, aber bis Wormditt und Mehl�a> hin, die �i ergaben,
logen alle Dörfer und ländlihen Be�ißzungen in Schutt und A�che.
Auch Mehl�a> wurde verbrannt. Im Heilsbergi�hen gingen 2,
im Kammeramt Wormditt 3, im Kammeramt Mehl�a> 5 Pfarr-
kirhen in Flammen auf. Im Heinrikauer Gotteshaus �chiütteten
die Plündernden das heilig�te Sakrament und die heiligen Oele

aus ihren Gefäßen auf die Erde und raubten die Gefäße. Nichts
galt den Barbaren heilig und a<htungswert. Auch nah Frauen-
burg kam der Feind, und hart ward die Stadt und die Domkirche
und die Kurien der Domherren und die Wohnungen der Vikarien
und Kirchendiener mitgenommen. Dagegen �cheint der Feind an

Braunsberg vorüber gegangen zu �ein. Am härte�ten war das

Allen�teiner und Mehl�a>er Gebiet getroffen worden. Von den

Greuel�zenen im Ermland und be�onders im Mehl�a>ki�chen ent-

wirft der Ordenschroni�t folgende Schilderung: „Die Unchri�ten,
deren gar viele waren, taten großen Grimm an den Leuten mit

Mord und Brand, daß ihnen niemand mochte �teuern no< wider-

�tehen. Sie hieben den Bildern die Köpfe ab und zer�hlugen �ie
und verbrannten die Kirchen, und was �ie Bosheit mochten getan
haben an Jungfrauen und Frauen, das deuchte �ie niht zu wenig
�ein. Die Kinder durh�tahen �ie als die Ferkel und traten �ie
unter die Füße und begingen große Shmähheit an den Sakra-

wenten der Kirchen, daß es Gott mochte erbarmen.“ Nach einer

gleihzeitigen Bere<hnung waren im Für�tbistum 26 Kirchen zer-

�tört, 1371 Men�chen getötet worden, darunter die Pfarrer von

Vethkendorf bei Frauenburg und Peterswalde bei Gutt�tadt, ein

Wormditter und ein Gutt�tädter Kaplan und ein Pater des

Wartenburger Minoritenklo�ters, den die Unmen�chen an einem

Vaume aufgehängt hatten . Der Schaden an vernihtetem Gut

wurde auf 552 953 Mark alter preußi�her Münze oder auf die

doppélte Zahl ungari�her Goldgulden ge�häßt, das �ind rund
22 Millionen heutiger Goldmark, wobei die viel höhere, wenig�tens
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fünffache Kaufkraft des damaligen Geldes noh niht in Rehnung
ge�tellt i�t. Dazu waren die jährlihen Einkünfte des Bi�chofs
und des Kapitels �o ge�hädigt worden, als ob der Bi�chof 100 000

und das Kapitel 50 000 ungari�che Goldgulden verloren hätte.
Das Kriegswetter30g �ih dann weiter über die Pa��arge nah

den we�tlichen TeilenPreußens, und am 7. Oktober 1414 kam

zu Straßburg ein zweijähriger Waffen�till�tand zu�tande, worin
vereinbart wurde, daß inzwi�chen die Streit�ahe zwi�hen Polen
und dem Orden im Koncilio zu Kon�tanz dur<h den Pap�t und
den römi�chen König, dur das Konzil �elb�t oder irgend welche
gei�tlihe und weltlihe Für�ten verhandelt und ausgeglichen
werden �ollte. Unter den Bevollmächtigten, die der Hochmei�ter
vnd die preußi�chenBi�chöfe zu dem Kon�tanzer Konzil aus-

richteten, befanden�i< au< der Domprop�t von Ermland Jo-
hannes Abezier und der ermländi�he Domherr Kaspar Schauen-
pflug, beides gelehrte und ein�ihtsvolle Männer, die �hon 1412
mit den Ordensge�andten in Ofen bei König Sigismund gewe�en
waren und auc �on�t in politi�hen Ge�chäften ihr diplomati�hes
Ge�chi>kgenug�am erwie�en hatten.

Das mannigfache Unglü>k, das den Bi�chof Heinrih TV. ge-
troffen, �eine Verbannung, das ihm zugefügte Unreht und nun

noch das traurige Schi>�al �eines Landes hatten �eine Kräfte vor

der Zeit aufgezehrt. Der er�t in den Fünfzigern �tehende Mann

fing an zu kränkeln und fühlte �ein Ende Herannahen. Am

21. April 1415 ver�chrieb er das am Fri�chen Haff zwi�<en
Frauenburg und Klenau gelegene Gut Ro�enort, das er kurz vor-

her aus eigenen Mitteln als �ein per�önliches Eigentum erworben

hatte, �einem leiblihen Bruder Johannes Heilsberg und de��en
Ehefrau Eli�abeth für die Zeit ihres Lebens. Nah ihrem Tode

�ollte es ohne jeden Vorbehalt frei an den bi�höflihen Ti�h
falen. Am 3. Mai des�elben Jahres ließ er, im bi�<höflihen Ge-

mach des Schlo��es zu Heilsberg auf dem Krankenbett liegend,
<wa< zwar am Körper, aber ge�unden Gei�tes, den Be�tand der

bi�höflihen Schaßkammer an Silberge�hirr und �on�tigen
Kleinodien dur< den Domherrn Arnold Hoxer, den Offizial Jako-
hus Magin und den Schäffer Johannes Fri�chczu aufnehmen und

�ämtlihe Ko�tbarkeiten den Beauftragten des Domkapitels, den

Domherren Andreas Grotkow, Arnold Haxer und Johannes Rex
übergeben zur treuen Aufbewahrung für �einenNachfolger.Einige
ihm per�önli gehörige �ilberne Gefäße �ollten gleihfalls �einem
Nachfolger verbleiben; doch �ollten �ie gewogen und abge�häßt und

ihr �o ermitteltzr Wert in Geld aus der Bistumska��e entaommen

und den Arwen gegeben werden. Bald darauf i�t der Bi�chof zu

Heilsberg ge�torven, na<h Pla�twih anfangs Juni, nah dem

Ordenscroni�ten, dem Fort�eßer Johannes von Po�ilge, be�timm:
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ter am 4. Juni 1415. Daoon, daß er vergiftet worden �ei, wie

Pla�twih behauptet, kann im Ern�te kaum ge�prohen werden.
Es mag ein damals umher�hwirrendes Gerücht gewe�en �ein,
weiter nihts. Jn der Kathedrale zu Frauenburg, wo �ein Jahres-
gedächtnis am 5, Juni gefeiert wurde, liegt Heinrih Heilsberg
begraben. Einen Grab�tein hat er wahr�heinlih niht erhalten;
wenig�tens i�t ein �olher niht mehr aufzufinden.

Am 8. Juni 1415 — es war vermutlih der Tag der Bei-

�ezung Heinrihs IV. — �chritt das ermländi�he Kapitel zur

Wahl des neuen Bi�chofs. Die Stimmen �ämtliher Wähler fielen
auf den Domprop�t Johannes Abezier. Abezier, den Pla�twich als
eine ungemein �ympathi�che Per�önlichkeit <hildert — er habe
viele Vorzüge gehabt, �ei bei allen beliebt, bei keinem verhaßt ge-

we�en — nannte Thorn �eine Vater�tadt. Von 1393—1400 hatte
er in Prag philo�ophi�hen und juri�ti�hen Studien obgelegen
und die Magi�terwürde in der Philo�ophie errungen. Von
1401—1404 war er in Bologna gewe�en und dort zum Doktor
im Kirchenreht promoviert worden. 1408 hatte er an der Wiener

Univer�ität Vorle�ungen gehalten und war dann Juri�t bei

der römi�chen Kurie geworden. Im Sommer 1411 erhielt er auf
die Empfehlung des Hochmei�ters Heinrih von Plauen die erm-

ländi�he Domprop�tei. Seit dem 19. Augu�t des genannten Jah-
res läßt er �ih als Prop�t des Frauenburger Kapitels nahwei�en.
Er befand �ih zur Zeit �einer Wahl zum Bi�chof niht im Ermland,
�ondern in Kon�tanz auf dem Konzil, wo er im Auftrag des

Ordens für den Frieden mit Polen wirken �ollte. Die ihm an-

gebotene bi�<öflihe Würde nahm er bereitwillig an und erklärte

urkundlih vor Notar und Zeugen �eine Zu�timmung. Wie es

�cheint, hatte der apo�toli�he Stuhl die Be�tätigung der ermlän-

di�chen Bi�chöfe �eit den <hweren Kämpfen, die dem Regierungs-
antritt Hermanns von Prag vorangingen, den Erzbi�chöfen von

Riga entzogen und zum pöp�tlihen Vorbehalt gemaht; wenig-
�tens war �eitdem jeder Bi�chof von Ermland unmittelbar von der

Kurie und niht von Riga aus be�tätigt worden. Weil es aber

zur Zeit keinen re<htmäßigen Pap�t gab — Gregor XII. hatte
am 13, Mai 1415 �einer Würde ent�agt, Tohann XXIII. war

am 25. Mai des gleichen Jahres abge�eßt worden, und

Benedikt XII1. wurde vom Konzil niht anerkannt — �o mußte
der Erwählte wohl oder übel wieder bei �einem Metropoliten
die Be�tätigung nah�uchen. Er tat es nah langem Shwanken am

17. Februar 1416, zumal er wußte, daß das Konzil damit umging,
die päp�tlihen Vorbehalte, wenn niht gänzlih abzu�chaffen, �o
doh bedeutend einzu�chränken und daß zudem die Be�ezung des

apo�toli�hen Stuhles no< in weitem Felde �tand. Johann von

Wallenrod, der zeitige Erzbi�hof von Riga, der gleichfalls als
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Ordensge�andter in Kon�tanz weilte, ver�prach, die Sache in Ueber-

legung zu nehmen. Inzwi�chen hatte Abezier am 13. Dezember
1415 und am 5. Februar 1416 als ermländi�her Erwöählter und

als Bevollmächtigter der Bi�chöfe von Kulm, Pome�anien und

Samland die Be�chlü��e des Konzils in der Reihe der Bi�chöfe
unterzeichnet und be�chworen. Kurz nah dem 17. Februar 1416

rei�te Wallenrod zum Hochmei�ter nah Marienburg und erklärte

hier, da auh der ermländi�he Domherr Arnold Huxer ihn im

Namen des Kapitels um die Be�tätigung des Erwählten bat, in

der Pfarrkirhe am 13. April 1416 die Wahl für gültig. Vermut-

lich am Tage der Apo�telfür�ten Petrus und Paulus, am 29. Juni
1416, empfing Johannes Abezier wahr�heinli<h vom Rigaer Erz-
bi�chof, der damals wieder in Kon�tanz weilte, die bi�chöfliche
Weihe. Das Konzil, das ja während der Erledigung des apo�to-
li�hen Stuhles die päp�tlihe Gewalt inne hatte, hat wohl ohne
weiteres zur Be�tätigung und Weihe Abeziers dur< Johann von

Wallenrod �eine Zu�timmung gegeben. Uebrigens hat �päter auh
Pop�t Martin V., de��en be�onderer Schüßling der ermländi�che
Li�chof war, am 1. Dezember 1417 dos Ge�chehene ausdrüd>lih
gutgeheißen.

Johann II. Abezier, Ermlands 11. Bi�chof,
1415 bis 1424.

Als Heinrih TV. Heilsberg ge�torben war, hatte Hohmei�ter
Michael Küchmei�ter von Sternberg �ofort das Für�tbistum mili-

täri�h be�ehen la��en. Es wirkte noh immer die Ang�t nach, die

man vor der vermeintlihen Verräterei des Bi�chofs gehabt hatte.
Auf ein Be�hwerde�hreiben des Neuerwählten erklärte dec

Mei�ter, er habe �ich niht des Bistums unterwunden, habe auh
keinerlei daraus genommen: „Jhr wi��et wohl, was uns Schäd-
liches ge�chehen i�t von dem Lands bei des alten Herrn Leben, dem

Gott genade, und wie der Landprop�t Allen�tein das Haus eingab
un�eren Feinden. So be�orgen wir nah des Herrn Tode, daß wir

un�icher allhier �igen und daß uns und Euh und dem Lande dar-

aus wie zuvor möhte Schaden ent�tehen. Und darum haben wir

mit Willen und Rat des Vikarius (Statthalters) und der Dom-

herren und des Vogtes und der Amtsleute zwei un�eres Ordens

Vrüder in das Schloß von Heilsberg und einen in das von See-

burg getan, daß die, ob man ihrer bedürfe, �ollen helfen zu�ehen
und raten auf das be�te. Nur was die drei Brüder der Kirche
(dem Bistum) an Ko�ten mögen abzehren, das i�t die Unterwin-

dung, die wir getan haben.“ Die Wahl des dem Orden �o ge-

neigten Johannes Abezier �cheint alle Be�orgni��e �hnell zer�treut
und den Hochmei�terzum Zurü>ziehen der Be�aßung veranlaßt zu

haben.
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Nicht �o leiht wurde eine andere Streit�ahe aus der Welt
ge�chafft, die niht nur im Ermlande, �ondern im ganzen Ordens-
�taat und bei den Ordensge�andten in Kon�tanz das peinli<�te
Au��ehen erregte. Jn den leßten Monaten der Regierung Hein-
ri<hs TV. war der Hofbe�ißer Ambro�ius von Huntenberg in �ei-
nem Hau�e, ob zu Braunsberg ob zu Huntenberg, bleibt ungewiß,
nächtliherweile ermordet worden. Eines Morgens hatte man

�einen Leichnam, mit Steinen an Hals und Füßen be�hwert, in
der Pa��arge gefunden, wohin er, wie deutlihe Spuren verrieten,
auf einem Wagen gebra<ht worden war. Offen wurden die Rat:-
mannen von Braunsberg der Freveltat geziehen. Ihre Wider-

�acher, d. h. wohl die Angehörigen und Freunde des Ermordeten
—- Und ihnen �chlo��en �ih viele ehrbare Ritter und Knechte an —

er�uhten den Hochmei�ter, Recht zu �chaffen. Michael Küchhmei�ter
wies die Angelegenheit, wie er billiger Wei�e mußte, an den da-
mals noc lebenden Bi�chof Heinrich Heilsberg, der verlangt hatte,
daß das Gericht über die Mi��etat unter ihm und in �einem Bis-
tum bleibe. Als indes die Bürger von Braunsberg forderten,
die Sache �olle vor ihrem Stadtgericht verhandelt werden, wider-

�eßten �h dem die Kläger mit aller Be�timmtheit, weil die Ver-

dächtigten und Be�chuldigten nicht in der Shöffenbank �igen und

ihre eigenen Richter �ein könnten. Der Hochmei�ter ließ die�en
triftigen Grund gelten und berief die Prälaten, die Ritter und

Knechte und Städte des ge�amten Ordenslandes zu einer Tagfahrt
auf das Elbinger Schloß, um vor die�em allgemeinen Gerichtshof,
wenn man ihn �o nennen darf, die Angelegenheit zu verhandeln
und zum Austrag zu bringen. Allein er hatte �ih getäu�cht, wenn

er geglaubt hatte, hierin ein gutes Mittel gefunden zu haben.
„Wir moqhten“, �o muß er �elb�t ge�tehen, „hierinne nihts ge-

haffen.“ Be�onders die Bi�chöfe, die alle da waren mit Aus-

nahme des ermländi�chen, der bereits krank darniederlag, wider-

�ezten �ih der rehtswidrigen Art und Wei�e, wie hier ein Pro-
zeß, der niht vor das Geriht des Hochmei�ters und des ganzen
Landes gehörte, ent�chieden werden �ollte. Kurz darauf �tarb Hein-
ri<h Heilsberg.

Dis Aufregung wuchs, und �o bedrohli<h wurde die Stim-

mung, daß der Mei�ter in Sorge geriet, es mochte ein großes
Morden im Lande ent�tehen von den Sachen. Er hielt �i, da der

ermländi�he Bi�chofs�tuhl erledigt war, jeht als Schirmherr des

Für�tbistums für berechtigt, einzugreifen, um die Erregung zu be-

<hwihtigen. Dabei <lug er, diesmal wohlberaten, einen Mittel-

weg ein, der beide Parteien zu�ammenzubringen geeignet �chien.
Dem wiederholten An�innen der Braunsberger Ratmannen, �ie
von ihrer eigenen Schöffenbank aburteilen zu la��en, gab er niht
nach, aber er zog die Angelegenheit auh niht vor �ein eigenes
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Gerit. Eine Landbankzu Wormditt, zu der er außer den ge-

wöhnlichen 12 ermländi�hen Land�chöffen noh 12 andere Schöffen
vom Lande aus den Rittern, Knechten und Städten hinzuzog,
�olltenah Klage und Antwort erkennen und ein Recht �prechen.
Drei Sizungen wurden gehalten, aber jedesmal, �o die Brauns-

berger Rede und Antwort �tehen �ollten, legten �ie Berufung ein

an den Hochmei�ter, �o daß nichts übrig blieb, als abermals de��en
Ent�cheidunganzurufen. Zu Mewe, wo beide Teile vor ihm er-

�chienen, einigte man �i< in Gegenwart der Gebietiger dahin,
daß die von Braunsberg, die das Lichzeihen hatten empfangen,
�ollten und wolltenes übergeben. in die vier Bänke des Land-

thinges (Landgerichtes) zu Wormditt, wo dio Sache wieder ver-

handeltwerden �ollte.Ohne die Beibringung des Lichzeichens oder

Lichtzeichens(Leibzeichen, Zeichen vom Leibe, vom Leichnam), das

das peinliche Geriht von einem ermordeten Körper als Beweis

�einer Ermordung nahm — es konnte der Finger oder gar die

ganze Hand �ein, die abge�hnitten und gedörrt wurde, oder auh
nur ein Stück vom blutigen Hemd oder vom Ro> oder von den

Ho�en, von der Krau�e — durfte, wie es �cheint, die Anklage auf
Mord gar nicht erhoben, durfte den Ange�huldigten der Prozeß
niht gemaht werden. Die Braunsberger hatten vermutlih die

Herausgabe die�es Lichzeihens verweigert, um �o die Angelegen-
heit doh noh vor das Stadtgericht zu bringen. Auch bei den er-

neuten Verhandlungen zu Wormditt, zu denen niht weniger als

400 Braunsberger geladen waren, lieferten �ie es niht aus troß
der Vereinbarung von Mewe und troß der �hweren Drohungen,
die fie zu hören bekamen: Würden �ie das Lichzeichennicht von �ich

geben, �ie �ollen wohl erfahren, wie es ihnen darna<h würde

gehen; der Hohmei�ter würde �ie in des Landes Acht tun und man

würde �ie fangen und köpfen und manerlei mit ihnen handeln,

de��en �ie �ih niht ver�ehen �ollten. Die be�huldigten Ratmannen

mü��en das Schlimm�te befürchtet haben; denn plößlih machten �ie

�ih, neun im ganzen, auf und davon, niht um des Mordes

willen, wie �ie �päter behauptet haben, �ondern weil �ie dem Rechte

ihres Herrn, des Bi�chofs und ihrem Stadtrechte nihts vergeben

und ohne Wi��en ihres Herrn �ih niht ein anderes aufdrängen

la��en wollten. Nur zwei, auf denen kein Verdacht ruhte, blieben

zurüd.
Der Hochmei�ter belegte die Geflohenen mit der Acht. Dem

Ordensprokurator in Kon�tanz, Peter Wormditt, hrieb er unter

dem 22. Augu�t 1415: Wenn er demnäch�t mit �einem Gebietiger

zu�ammenkommen werde, wolle er au< die Prälaten des Landes
zu �i bebotten und darauf denken, dabei zu tun, was ihm füglih

und möglih wäre zu tun. Ob eine �olche Ver�ammlung der Ge-

bietiger und Prälaten �tattgefunden und was �ie be�hlo��en hat,
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i�t niht bekannt. Die Braunsberger aber �uchten und fanden
Hilfe bei ihrem neuerwählten Bi�hof. Vier von den geflüchteten
Ratsherren trafen noh vor dem 20. September 1415 in Kon�tanz
ein und hatten alsbald eine Unterredung mit ihm und den fünf
gleihfallsdort anwe�enden ermländi�hen Domherren. Ihre Ab-

�icht �cheint gewe�en zu �ein, die Sache vor das Konzil zu bringen,
Davon freilih riet ihnen Abezier ab, doch rief er �ofort die

Ordensge�andtenzu�ammen, um die Angelegenheit gründlih zu

erwägen und darauf zu �innen, wie hier Rat ge�chaffen werden
könne. Er �owohl wie der ermländi�he Domherr Kaspar Schauen-
pflug, der im Dien�te des Hohmei�ters in die Höhe gekommen
War und de��en volles Vertrauen be�aß, hoben hervor, daß die An-

gelegenheit, wenn �ie vor dem Konzil verlautbart würde, dem
Orden nur �chaden könne, de��en Eigenmächtigkeit �ie grell be-

leuhte. Das einzig Richtige �ei, die Ent�cheidung dem künftigen
Bi�chof zu überla��en und die Leute in ihrem Stadtrecht zu
hüßen. Ihrer Meinung �{loß �ich au< der Ordensprokurator an.

Er riet dem Hochmei�ter, �eine Hand ganz von der Sache zu la��en.
Wohl �ei er der ober�te Landesfür�t, aber er habe keine Gewalt,
der Bi�chöfe Untertanen zu richten, wie �eine eigenen Leute.

Dagegen �ei es �eine Pflicht, �ie zu be�hirmen, be�onders wenn,
wie im vorliegenden Fall, kein Bi�chof da wäre. Nach dem Rechts-
grund�aß: Der Kläger folge dem Beklagten in �ein Gericht, könn-
ten die Braunsberger verlangen, nach ihrem Stadtrecht �ih zu
verantworten. Wendeten die vom Lande ein. daß die

Schuldigen dann �elb�t auf der Schöffenbank �äßen, �o
wäre dem leiht abzuhelfen dadurch, daß diejenigen, auf denen der

Verdacht ruhe, vom Richteramt ausge�hlo��en und nur unverdähh-
tige Leute damit betraut würden. Wären aber alle Braunsberger
verdächtig, �o könne man ja die Schöffen aus Elbing, wo das�elbe
lübi�he Recht gelte, kommen und von ihnen Recht �prechen la��en.
„„Gnädiger Herre Hochmei�ter, die�e Sache hat einen bö�en Anfang.
Gott gebe, daß �ie ein gutes Ende gewinne.“

Inzwi�chen war es den Bemühungen des ermländi�hen
Erwählten gelungen, die vier Braunsberger Ratsherren zur Ab-

rei�e von Kon�tanz zu bewegen. Sie gingen nah den See-
�tädten, um dort abzuwarten, ob �ih der Sinn des Hochmei�ters
auf die Vor�tellungen des Prokurators und Abeziers hin ändern

werde. Denn auch die�er hatte �ich an Michael Küchmei�ter ge-

wandt und ihn hoh gebeten, daß die Sache ver�hoben werde, bis

daß die Kirche von Ermland wieder einen Herrn hätte, und wenn

er die Bürger von Braunsberg, die von dannen gewichen �eien,
wirklih geächtet hätte, �o möge er �ie aus der Aht entla��en,
ihnen �ichere Rückkehr gewähren und ihnen die Be�igergreifung
ihrer Güter und Häu�er ge�tatten. Denn es waren wieder vier
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Braunsberger Ratsherren in Kon�tanz er�chienen, „und das �ind
die wege�ten (wagemütig�ten, ent�hlo��en�ten) vier, unter ihnen
Heinrih Flu>ke“, �chreibt der Ordensprokurator unter dem
25. Oktober 1415 an den Hochmei�ter. Zwei von ihnen zogen
wieder von dannen, zwei aber blieben, um zu �ehen, ob ihreWider-
�aher au< zum Konzil würden kommen, „als �ie vorhaben“, und
dann ihr Recht vor ihm gegen �ie zu verteidigen. Darum hielt es

der Prokurator für �eine Pflicht, den Hochmei�ter nohmals auf
das Bedenkliche �einer Stellungnahme hinzuwei�en. Er be�hwört
ihn, „auf den Frieden und die Eintracht des Landes zu denken,
zu denken au in die�er Sache an den Erwählten des Bistums zu

Braunsberg,Herrn Abezier, der doh ganz der Eure i�t und in
Eurem Dien�te �ih getreuli<h abmüht. Geruhet“, �o <ließt er,
„dem Elekto eine gnädige Antwort auf die Sache zu �chreiben, des
er möge getrö�tet �ein.“ Daraufhin <heint Michael Küchmei�t2r
dem Komtur von Thorn, der gleihfalls zu den Ordensge�andten
auf dem Konzil gehörte, den Auftrag gegeben zu haben, die Ge-

�innung des Erzbi�chofs von Riga in der Angelegenheit zu er-

for�hen; denn am 20. Februar 1416 meldet der Komtur nah
Marienburg, es �ei au< Wallenrods Meinung und guter Rat,
daß man die Sache der Braunsberger im Lande möchte verhan-
deln und hinlegen und niht vor dem Konzilio verlautbaren zu
le��en. Zugleich tut er �einem Herrn die Ab�it des Erzbi�chofs
kund, demnäch�t nah Preußen zu kommen und die in Kon�tanz
weilenden Braunsberger mitzubringen. Der Mei�ter möge die�en
ein �icheres Geleit geben und ihnen den Geleitsbrief nah Frank-
furt an der Oder zu Paul Quentine �chi>en.

Soweit die Urkunden. In den erzählenden Quellen�chriften,
bei Pla�twich, in der Heilsberger Chronik und �elb�t bei Simon

Grunau, der doh �on�t �ol intere��anten Stoff �ich niht entgehen
läßt, findet �ich merkwürdiger Wei�e nihts über die Angelegenheit,
was um �o �elt�amer i�t, als Pla�twich, ein geborener Braunsber-
ger, �ie �iherlih no< miterlebt hat, da er damals wahr�cheinlich
bereits im Jünglingsalter �tand und in �einem Elternhau�e —

die Pla�twichs gehörten zu den Ratsfamilien — viel darüber ge-

�prochen �ein dürfte. Auffallen muß es auch, daß �ämtlihe Ur-

kunden, die den Streit behandeln, aus dem Ordensarchiv �tam-
men. Die Ratsakten des Braunsberger Stadtarchivs, die gerade
für die er�te Hälfte des 15. Jahrhunderts �ehr reichhaltig �ind,
<weigen �ih über die Sache aus, und im Verzeichnis der Schult-
heißen und der von ihnen verhängten Achtexklärungen fehlt das

Jahr 1416, während das vorhergehende nur eine einzige, ziemlih
unbedeutende Straftat erwähnt. Vermutlich �te>t Ab�icht dahin-
ter. Man wollte in Braunsberg �orgfältig jede Erinnerung an die

unerqui>licheGe�chichte austilgen und hat darum alles, was daran
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gemahnen könnte, gründlih vernichtet. Auch der ermländi�che
Bi�chof Iohannes Abezier hatte kein �onderliches Intere��e daran,
die darauf bezüglichenAkten und Brief�chaften auf die Nachwelt
kommenzu la��en. Pla�twih aber hat ohne Frage aus Lokal-
patriotismus ge�hwiegen. Und doh geben uns gerade ermlän-
di�che Urkunden einigen, wenn auh noh �o kleinen und un�icheren
Anhalt, um die Ur�ache der Ermordung des Ambro�ius von Hun-
tenberg und den wahr�cheinlichen Ausgang des Proze��es wenig-
�tens zu vermuten.

_
Frühzeitig hatten die Bürger von Braunsberg einen Teil

ihrer Stadtgemarkung als Höfe ausgetan. Am frühe�ten wird der

�tädti�hen Höfe in Huntenberg Erwähnung getan. Sie grenzten
im We�ten an die �tädti�he Freiheit, die noh heute �ogenannte
Herzau oder Harzau. Wie es �cheint, machten nun die Be�izer von

Huntenberg, indem �ie �i< als Bürger von Braunsberg und zls

die�en in allen Stüd>en gleihberehtigt betrahteten, An�pruch auf
die Mitbenußung der Harzau. Es kam darüber unter Bi�chof Her-
mann von Prag zu einem langjährigen Streit zwi�chen Gerung
von Huntenberg und �einem Anhang einer�eits und dem Rat und

der Gemeinde Braunsberg anderer�eits, der �hließlih am

28. Juli 1346 dahin beigelegt wurde, daß die Huntenberger auf
einen Teil der von ihnen bean�pruhten Morgen in der Harzau
verzihteten. Aber die Harzau verblieb weiter ein Gegen�tand
des Streites zwi�hen Braunsberg und Huntenberg. Schon war

Gerung von Huntenberg und �ein Sohn Hermann ge�torben und

de��en Sohn Ambro�ius �aß auf dem Hofe, während der Nachbar-
hof im Be�iße eines Hermann Konradis oder vielmehr �einer
Witwe und ihrer Kinder �ih.- befand, als die Größe einer Wie�e
in der Harzau und der Um�tand, daß die Huntenberger ihr Vich
in die neue Harzau trieben, was ihnen der Nat unter�agte, vor

allem aber das Scharwerk, das die Braunsberger von ihren Stadt-

höfen forderten, zu neuem Zwi�t führten. Damals, im Jah:e
1405, weigerten die Be�ißer �ämtlicher �tädti�hen Höfe, die Be�iz2r
von Huntenberg, Auhof, Rudolshöfen (Rodelshöfen) und Kayzen-
höfen dem Rat überhaupt jedes Scharwerk. Sie wollten für Stadt-

bewohner gehalten und wie die�e behandelt werden, wie die�e
wollten �ie teilhaben an Jagd und Fi�cherei und an allen anderen

Vergün�tigungen der Stadthandfe�te, wie die�e frei �ein von Schar-
werk und aller bäuerlichen Arbeit. Bi�chof Heinrih IV, den beide

Parteien als Schiedsrichter anriefen, ent�hied am 13. Mai 1405

zu Gun�ten der Stadt. Ausdrü>lih �prach er den Be�izern in

Huntenberg und den übrigen Klägern die Handfe�te ab und der

Stadt Braunsberg und den in ihr wohnenden Bürgern zu.

Für eine Weile beruhigten �ich die Höfe. Als dann aber

nah der Shlacht bei Tannenberg das Unglü>k auh über das Bis-



273

tum hereinbrah, Heinrih TV. flühtig das Bistum verließ, und
eine Zeitlang niemand im Bistum wußte, an wen er �i zu halt2n
habe, da traten �ie aufs neue mit ihren An�prüchen hervor. Ver-

geblih brachten die Braunsberger unter dem 29. Dezember 1411
die notarielle Aus�age des Domdechanten Bartholomäus Boru-

how, des Domkantors Johannes von E��en und des Kapitels-
cdmini�trators und Domherrn Arnold Lange bei, daß die Höfe
ein�t in ihrem Bei�ein ver�prochen hätten, �ih mit dem Spruch des

Bi�chofs vom 13. Mai 1405 unter allen Um�tänden zufrieden zu
geben: die gegen�eitige Erbitterung �tieg, hartnä>ig verbiß fi
jeder auf �einen Standpunkt, und der aufge�ammelte Grimm und

Haß entlud �ih �hhließlih in einer fur<htbaren Tat, in der Ermor-

dung des Ambro�ius von Huntenberg, der wahr�cheinlih das
Haupt der gegneri�chen Partei gewe�en war und dem Braunsber«

ger Rat durch �einen zäh fortge�etzten Wider�tand manch bö�e
Stunde bereitet haben dürfte. Er�t Bi�chof Johann [111]. Abeziec
hat den Streit zwi�chen den Höfen und der Stadt am 5. Novem-
ber 1420 endgültig dahin ent�chieden, daß die aus den Höfen von

ihren Hufen �harwerkern und andere Gerechtigkeit tun gleih den

Bürgern, die Hufen haben in der Stadt Freiheit und gleih den

andern Höfen,die in der Stadtfreiheit liegen. Daß die Einigung
�o �pät zu�tande kam, läßt darauf <hließen, daßHohmei�ter Michael
Küchmei�ter von Sternberg den Braunsbergern das vom Komtur
von Thorn und dem Erzbi�chof von Riga erbetene Geleit im Jahre
1416 niht ge�hi>t hat, und daß es er�t dem im Spätfrühling 1418

heimgekehrten Bi�chof Johann Abezier gelungen i�t, die über die

Braunsberger Ratsherren verhängte Acht rü>gängig zu machen.

In Kon�tanz hatte Johann [1]. Abezier dem Hochmei�ter in

de��en Streit mit dem König von Polen we�entlihe Dien�te ge-

lei�tet und die Sache des Ordens bei Martin Y., �einem be�on-
deren Gönner, mit Eifer und Erfolg vertreten. Es war keine

Redensart, wenn er dem Mei�ter unter dem 28. Oktober 1415 ver-

�iherte, daß ihm niemals irgendwelhe Sachen �o groß �eien zu

Herzen gewe�en als die, die er im Intere��e des Ordens vor dem

Konzil verfehte. Er könne �ie gar niht anders behandeln, „als
ob ihm ewiges Gedeihen und Verderben daran liege.“ Daneben

ließ er �ich's als e<ter Gelehrter angelegen �ein, für �ein gänzlih
ausgeplündertes Bistum neue Büchervorräte, namentlih Kirchen:
väter und römi�che Kla��iker zu be�orgen. Noch heute bewahren
die Univer�itätsblibliotheken zu Greifswald und Leyden einige

Pergamenthand�chriften des Seneca, des Florus, des Hege�ippus,
des Vitruvius auf, die dur gleihzeitige Einzeihnungen dartun,
daß �ie zu Kon�tanz zur Zeit des dort abgehaltenen Konzilsin

den Jahren 1417 und 1418 im Auftrage des ermländi�che:1

18
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Bi�chofsJohannes ge�chrieben worden �ind und früher die�em und
der Bücher�ammlung der ermländi�chen Kirche gehört haben.

Im Für�tbistum, das �eit drei Jahren den Herrn entbehrt
hatte,fand Abezier gar manches zu ordnen und zu �hlihten und

zu be��ern. Wie ein�t �einem Vorgänger Heinrich Heilsberg machte
auh ihm die gelo>erte Zuht am Gutt�tädter Kollegiat�tift, eine
Folge der Kriegsgreuel des Jahres 1414, <were Sorge. Klagend
hatten ihm die Stiftsherren, der Prop�t und Dechant an ihrer
Spibe,gemeldet, daß �eit einer Reihe von Jahren (wahr�cheinl-<
�eit 1414) die Vikarien und Benefiziaten des Stiftes mit Aus-

nahmeeines einzigen niht mehr in Gutt�tadt Re�idenz hielten,
�ich auh niht dur andere Gei�tliche vertreten ließen, �ondern 1<
zum großen Schaden der Kollegiatkirhe, des Gottesdien�tes da-

�elb�t und ihres eigenen Seelenheiles ihrer Pflicht entgegen in der

Welt umhertrieben. Unter dem 24, November 1419 forderte der

Bi�chof von Heilsberg aus die 6 Pflichtverge��enen, die Prie�ter
Martin Hoxer, Heinri<h A�t, Nikolaus Halber�tad, Nikolaus Som-

mer, Jakob Beroldi und Thomas Mergenfeld auf, innerhalb �ehs
Wochen nah Gutt�tadt zurü>kzukehren und ihren Dien�t voll wieder

aufzunehmen oder, wenn dem begründete Hinderni��e entgegen-
�tänden, dur geeignete Vertreter aufnehmen zu la��en. Sollten

�ie �einer Aufforderung niht na<hkommen, dann werde er mit

allen ihm zu Gebote �tehenden Mitteln gegen �ie vorgehen und

nötigenfalls ihnen �ogar ihre Vikarien und Benefizien entziehen.
Um der beliebten Ent�huldigung vorzubeugen, �ie hätten von dem

an �ie ergangenen Befehl keine Kenntnis erhalten, wurde der

bi�höflihe Aufruf öffentli<h und feierli<h während der Me��e an

den Türen der Kathedrale und der Kirchen in Gutt�tadt, Worm-

ditt und Braunsberg ange�chlagen, in Gutt�tadt am 28. Novem-

ber, in Wormditt am 1. Dezember, in Braunsberg am er�ten
Sonntag im Advent (3. Dezember) des Jahres 1419. — Der Hun-
gerkrieg von 1414 und andere Unglücksfälle hatten die Einkünfte
des Gutt�tädter Stiftes �o ge�<hmälert, daß �ie zum �tandesgemäßen
Unterhalt des Prop�tes, des Dechanten und der 12 übrigen Stifts-

herren niht mehr ausreihten.
-

Auf deren Bitten beauftragte
darum Pap�t Martin Y. dur< Bulle vom 12, Februar 1420den

ermländi�hen Bi�chof, dem Stifte die Pfarrei Schalmey einzuver-

leiben. Doch er Abeziers Nachfolger, Bi�chof Franziskus, i�t dem

pé»�tlihen Auftrag unter dem 11. Oktober 1427 nahgekommen.
Die Kollegiatkirche �elb�t war 1414 vom Feinde im Innern völlig

zer�lört und ausgeplündert worden. Sogar die Altäre hatte man

zer�chlagen, und er�t am 30. Augu�t 1420 konnte Johann [IT]. den

neu errichteten Hochaltar zu Ehren des �iegreih�ten Kreuzes, des

hl. Erlö�ers und Allerheiligen, weihen.



275

'
Sehr am Herzen lag dem Bi�chof die wirt�chaftlihe Hebung

�eines Ländchens. Eifrig hat er darum mitgearbeitet an allen

Maßnahmen,die vom Hochmei�ter im Verein mit den Ständen

getroffen wurden, um der drückenden Not, die im ganzen Ordens-

�taate herr�chte, abzuhelfen und dur<h Förderung von Akerbau
und Handwerk, durch eine �trengere Ordnung in Handel uad
Wandel den Wohl�tand des Bürgers und Bauers wieder zu
mehren. Die �eit dem Jahre 1415 unausge�eßt gepflogenen Ver-

handlungen über die Aufbe��erung der Münze, die während der

voraufgegangenen �hweren Zeit nah und nach bis auf ein Viertel

ihres früheren Wertes ge�unken war und eine noh nie dagewe�ene
Teuerung im Lande erzeugt hatte, �owie über die Aufwertung
alter Schuldforderungen nah den Grund�äßen von Treu und
Glauben kamen endlih, na<hdem der zähe Wider�tand der Kriegs-
gewinnler und Spekulanten, der Schieber und Wucherer gebrochen
worden war, im Augu�t 1418 zum endgültigen Ab�hluß. Am
6. November 1418 trat die betreffende Verordnung auh für das

Für�tbistum Ermland in Kraft. Sie �prach es unzweideutig aus,

daß Hypotheken, �on�tige Schulden, Re�tkaufgelder, Leibrenten,
überhaupt alle Arten von Forderungen mit dem�elben Geld oder

de��en Wert verzin�t und abgelö�t werden mußten, mit dem �ie
ein�t aufgenommen und erworben worden waren.

Unter dem 14. Augu�t 1418 erging au< dur das ganze
Ordensland an alle Gebietiger und Bi�chöfe und Domkapitel die

Verordnung über das Ge�inde und �einen Lohn, über den Preis
der Handwerkswaren, über Tuchfabrikation und Tuchhandel, über

Pferde- und Silberausfuhr, über die Ab�tellung unberechtigten
Handelns dex Gerber und Kür�chner: Kein Dien�tbote, er mochte

Knecht oder Magd �ein, �ollte einen höheren Lohn in dem neuen

Gelde erhalten,als er vor 8 oder 10 Jahren, d. h. vor dem großen
Kriege mit Polen, erhalten hatte. Wer mehr nahm,der �ollte dec

Herr�chaft ein Jahr um�on�t dienen. Den Stammpreußen war

das Dienen in den Städten nah wie vor unter�agt. Wo man je
troßdem finden würde, da �ollte man �ie aufheben. Auch �ollte
man ihnen das Bürgerrecht weder geben noh gönnen, Alle Hand-
werksleute wurden verpflichtet, ihr Werk, d. h. ihre Erzeugni��e,
nah dem neuen Gelde niht teurer zu verkaufen, als man vor 3

oder 10 Jahren dafür gegeben hatte. Graues Gewand zu �cheren
war nur den Wollwebern in den Städten ge�tattet, denen dies

Recht von alters her zu�tand. Auch �ollte jede Stadt ihr (das in

ihr gefertigte) Gewand verloyen (�iegeln, �tempeln) und dadur<
kenntlih machen, „auf das es an der Länge und Breite befun-
ben werde, als es vorher gewe�en i�t bei der früheren Strafe.“
Niemand durfte Graugewand am Markttage in den Häu�ern
�hneiden, d. h. verkaufen, �ondern er �oll es auf den Markt tragen.

18*
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Anden übrigen Tagen der Woche war der Verkauf im Hau�e ge:
�tattet. Pferde im Werte von mehr als 6 Mark neuen Geldes

dur�ten niht aus dem Lande ausgeführt werden; auh die Aus-

fuhr von Silber war verboten. Wer von den Gerbern und Kir�ch-
nern nohmalsAnlaß zur Klage gab, hatte den Verlu�t des Gutes
zu gewärtigen, de��en wegen die Klage gegen ihn erhoben ward.

In welhem Maße die wilden Zeitläufte Sitte und Gottes-
furht aus den Herzen der Men�chen geri��en hatten, zeigt die

Verordnungüber die Heiligung der Sonn- und Feiertage und
die Be�trafung unordentlichen Lebens, die unter tätiger Mitwir-

kung der Bi�chöfe auf dem Ständetage zu Marienburg am 6. No-
vember 1418 getroffen und darauf in allen Kirchen des ganzen
Ordenslandes von den Kanzeln herab verkündigt wurde. Ein-

ge�chärft wird da zunäch�t, daß die kirhlihe Feier der heiligen
Tage Gott zum Lobe und zu Ehren und dem armen Lande und
all’ �einen Bewohnern zur Seligkeit, zum Tro�te und zur Wohl-
fahrt ahtbarlih werde gehalten. Verboten wird dann unter An-

drohung einer Strafe von 3 Mark guter Münze das Zumarkte-
bringen und Verkaufen des Getreides an Sonn- und Feiertagen,
desgleihen das Fuhrwerken und Scharwerken, das Brauen, das

Aus- und Einführen von Bier, Met und anderen Getränken.
Streng �ollen die Aelterleute der Gewerke bei allen Handwerkecn
und ihrem Ge�inde auf Sonntagsruhe halten und die Uebertreter

�elb�t �trafen oder �ie dem Rat anzeigen, damit die�er �ie mit reht-
huldiger Buße �trafe. Keine Schlemmerei, kein Frühzechen ift
an Sonn- und Feiertagen ge�tattet, kein Weinkeller, keine andere

Schenke darf geöffnet werden, die Hohme��e (das Hochamt) feti

denn ge�ungen. Trunkenheit, Sauferei zu halben und zu vollen

(Maaßen, Stofen), allerlei Nötigung, die zu Trunkenheit führen
könnte, und auh andere Unbe�onnenheiten und Untaten, die

daraus ent�prießen möchten, als Mord, Tot�chlag, Glüds�piel und

andere Bosheit �ind niederzuhalten und zu �tören. Pfeifer, Fied-
ler, Gaukler, Spaßmacher, Glü>ks- und Fal�<h�pieler �ollen niht
zugela��en noh geheget werden. Au<h Tänze und andere eitle Ver-

grügungen �ollen auf das äußer�te be�hränkt und nur an

wirklichen Fe�ten, an �ogenannten Hochzeiten ge�tattet �ein. Bei

den Morgen�prachen (Zu�ammenkünften, Beratungen) der Bru-

der�haften und anderen Trinkgelagen �owie beim Kindelbier �oll
man keine Tänze pflegen. Kein Kret�hmer (Schankwirt) darf
Bier verkaufen oder zum Verkauf austragen ober Borgen über die

Mitternacht hin. Jedes Zuwiderhandeln wird mit 3 guten Mark

be�traft. Wie üppig damals im Ermland troß Elend und Not

das Fe�tefeiern ins Kraut ge�cho��en war, zeigt der Be�chluß des

Domkapitels vom 16. November 1423 fortan, um der Ver�hwen-
dungs�ucht Einhalt zu tun, alle Trinkgelage, die man Kindelbier
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nenne und die von jedwedem ohne Unter�chied abgehalten würden,
in der Stadt Frauenburg unter Androhung einer Strafe von

1 Mark zu verbieten und eben�o den neugewählten Frauenburger
Ratsherren zu unter�agen, bei ihrer Einführung in den Rat mehr
als eine Tonne Bier, und auch die�e nur den Ratsmitgliedern als

Freitrunk zu geben.
Die eben genannten Verordnungen und andere mehr �ind, er-

gänzt, verbe��ert, geordnet, hineingearbeitet in die allgemeine Ge-

�eßes�ammlung, die ums Jahr 1420 unter dem Titel „des Herrn
Hochmei�ters und des Landes Willkür“ zu �tande kam und die einen
genauen Einbli>gewährt in die damaligen inneren, rechtlichen,
wirt�chaftlichen, �ozialen und �ittlihen Verhältni��e und Zu�tände
der Ordenslande. Sie verbietet bewaffnete Sammlungen und Zu-
�ammenrottungen und Aufläufe. Niemand darf �tärker denn
�elbzehnt zu Teidungen oder Berichtungen oder Ver�ammlungen
oder zum Landthing mit Armbru�t oder in �on�tigen Waffen
reiten und kommen, niemand Lä�terungen auf die Herr�chaft und

auf die Räte der Städte �prehen. Jeder muß nah Ausweis �einer
Privilegien bei �einen Rechten bela��en und darin erhalten wer-

den. Nur vor dem zu�tändigen Gericht, vor dem er dingpflichtig
i�t, hat er zu Recht zu �tehen, und es �oll die Berufung an die

Herr�chaft möglih�t vermieden werden „um Vermeidung großer
Mühe und Zehrung“. Die zum Tode Verurteilten �oll man zum
minde�ten zuvor beichten la��en, wenn �ie das begehren. Ueber:

haupt hat ein jeder �eine Unter�a��en dazu zu halten, daß �ie beih-
ten und Gott dem Herrn Recht tun, und wer Zauberei oder an-

deren Unglauben unter ihnen in Erfahrung bringt, der �oll es

wehren und �tören, als er be�te mag. Kein Markttag darf auf den

Sonntag gelegt werden; au< �oll kein Kaufmann und kein Krämer

�eine Waren auf dem Kirchhof oder in der Kirche feil halten. Kein

Grund�tü>s-, kein Hausverkauf oder Tau�ch, der des Abends ge-

�chieht, �oll re<htsverbindli<h �ein, er werde denn des Morgens an-

erkannt. Wolle und andere Kaufmannswaren zu kaufen und zu

verkaufen, bleibt einem jeden frei. Auf gewalt�ame Entführung
von Frauen und Jungfrauen �teht Verlu�t von Hab und Gut und

Acht und Bann für den Entführer wie für �eine Helfershelfer.
Die Entführte aber geht ihres Erbteils verlu�tig und hat bei et-

waiger Rü>kehr auf nihts von ihrem Gute An�pruch, denn auf
die bloße Leibesnahrung. Keiner �oll dem andern �eine Bauern

vorenthalten. Von Schulden, die die Bauern in den Städten

machen, i�t nur 1 Vierdung guten Geldes vor dem Stadtgericht
einklagbar. Höherer Schulden wegen kann man �ie nur beim G2-

riht ihres Dorfes belangen; doh darf keinem der Shulden wegen
Pferd noch Vieh gepfändet werden ohne der Herr�chaft Wi��en, auf
daß Scharwerk und Zins niht beeinträchtigt und die Wirt�chaft
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niht entblößt werde. Kein Dien�tbote, weder Kneht no< Magd,
darf während der Dien�tzeit aus dem Dien�te gehen, es �ei denn,
daß er redlihe Ur�ache habe. Das zu ent�cheiden, �teht bei den Rat-
mannen der Stadt oder des Dorfes oder beim Geriht. Fällt das
Urteil zu �einen Gun�ten, dann muß ihm der verdiente Lohn ge-

zahlt werden; überhaupt �oll den Dien�tboten ihr Lohn niht vor-

enthalten werden über Naht. Doch auch der Dien�therr darf ohne
redlihe Sachen �einGe�inde nicht entla��en binnen denDien�ttagen.
Entlaufene Knechte und Mägde �oll niemand in Dien�t nehmen,
„�ie haben dennihrer Herr�chaft ausgedienet“. — Scharf wird dem

Zinswucher, der in Zeiten wirt�haftliher Not dem Armen noh
das Lette zu nehmen pflegt, auf den Leib gedrü>kt. Vor Winrich
von Kniprode hatte der Zinsfuß auf 1274 Prozent, unter ihm auf
10 Prozent ge�tanden. Am 2. Mai 1386 war dann zu Marienburg
vom Hochmei�ter Konrad Zöllner vom Roten�tein mit Rat und
Vollwort der Gebietiger, Bi�chöfe und Prälaten, darunter des

Herrn Bi�chofs Heinrih zum Braunsberg, das Ge�eß erla��en wor-

den, wonach fortan niemand bei Verlu�t des Kapitals die Mark

Zin�es billiger, als um 12 Mark kaufen, d. h. einen höheren Zin=s-
fuß als 8% Prozent verlangen durfte. Auf die�es Ge�eß von

1386 wurde 1420 zurü>gegriffen und �eine �trikte Durhführung
anbefohlen. — Das Verhältnis zwi�hen Mei�ter und Ge�ellen
hatte man einer erneutenPrüfung unterzogen, wobei die frühere
Verordnung vom 3. Januar 1394 in einigen Punkten erweitert

und ergänzt ward: Kein Handwerksknecht (Ge�elle) �oll Sazungen
oder Sammlungen machen, die da gehen gegen un�ern Herrn,
gegen das Land, gegen die Stadt oder gegen �einen Mei�ter. Kein

Handwerkskneht �oll den Montag oder einen anderen Werkeltag
zu Feiertagen machen, um ledig zu gehen. Auch �oll er keine neuen

Finten machen und keinen Vorwand �uchen, um bei �einem Mei�ter
die Arbeit niederlegen zu können. Wer das freventlih verbriht,
dem �oll man das Haupt abhauen, aber au<h wer es unwi��entlih
verbricht, �oll �einer Strafe niht entgehen. Zwi�tigkeiten zwi�chen
Ge�elle und Mei�ter gehören vor das Gewerk oder den Rat der

Stadt. Die mögen das gut machen. Sonderlih den Schmiede-
ge�ellen wird der Mutter Haus, d. h. der Herberge, wird das For-
dern der 3 Pfennige, die �ie tägli<h von ihren Mei�tern hei�chen zu

Bier, wird die Auf�tellung von Saßungen unter der ebengenann-
ten �trengen Strafe verboten. Bei der�elben Buße i�t jeder Hand-
werksknecht verpflichtet, �einem Mei�ter wenig�tens ein Viertel-

jahr zu dienen. Im Falle der Ungebühr und des Ungehor�ams
kann ihn der Mei�ter jeder Zeit entla��en. Eben�o �oll es gehal-
ten werden mit allen Dien�tboten, die dann gelöhnt werden mü��en
nah der Wochenzahl. Doh macht �ich au< der Mei�ter �traffällig,
wenn er �einem Knecht niht Redlichkeit tut. Bei �einem Eide hat
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er jeden Fall die�er Art, der ihm zu Ohren kommt, dem Rate zu

melden; �on�t �oll man ihn werfen aus �einem Gewerk. Wie den

Ge�ellen wird au< Dien�tboten, welcherlei �ie �ein mögen, die um

Lohn dienen oder auf Gnade, jeder Zu�ammen�<hluß unter�agt,
„al�o daß �ie keinerlei Trunk kaufen �ollen in ihren Ver�ammlun-
gen zu trinken dur< das Jahr“, und der Wirt, der ge�tattet, daß
man in �einem Hau�e �olhe Saßzungen mahet, dem �oll man �ein
Haupt abhauen.“ Die nun die�er Vergehen willen entwihenen
Knechte mü��en unweigerlih ausgeliefert werden.

Es folgen die Be�timmungen über die Schiffahrt auf der

größten und wichtig�ten der binnenländi�hen Wa��er�traßen des

Ordenslandes, auf der Weich�el. Auch �ie fa��en nur zu�ammen,
was �hon früher, unter dem 23, Januar 1385, unter dem 29,

Augu�t 1389, unter dem 29. April 1397, in Kraft getreten war.

Doch haben �ie für das Ermland keine prakti�he Bedeutung, da
�elb�t die Braunsberger Kaufherren mit ihren Schiffen kaum die

Weich�el befahren oder andere dort fahrende Schiffe mit ihren
Gütern befrahtet haben dürften. Dagegen berühren die noh
übrigen in der Landeswillkür von 1420 enthaltenen Verordnun-

gen, die Verordnungen über Silber- und Goldarbeiten, über den

Lohn der Schnitter und des Ge�indes, über Münze, Maß und Ge-

wicht, über Handwerker und Dien�tboten, wieder unmittelbar auch
das ermländi�he Für�tbistum und verpflihten �eine Bewohner in

ganz der�elben Wei�e wie die Untertanen des Ordens. Niemand

oll weder zu Wa��er noh zu Lande Silber oder neue Schillinge in

merkliher Summe aus dem Lande führen. Kein Gold�chmied oder

�on�t jemand, wohne er in großen oder kleinen Städten, oder auf
dem platten Lande, �oll neue Schillinge ein�hmelzen. Kein Gold-

<mied �oll heimlih Oefen oder E��en in �einem Hau�e haben und

unziemliche Gewichte, damit dem gemeinen Lande Hinderni��e und

Schaden zu tun. Würde jemand dabei betroffen, dem �oll man

�olhe Oefen und Gewichte entzwei�hlagen und zerbrechen, und

dazu �oll er �einer Strafe niht entgehen. Gold�hmiede mü��en auf
ihre Arbeiten, die �o groß �ind, daß man �ie zei<hnen kann, ihr
Zeihen (Stempel) auf�hlagen, auf daß man, wenn Gebrechen

(Fehler) daran wären oder gefunden würden, wi��e, wer �ie gemacht
habe. Als Schnitterlohn ward fe�tge�eßt für den Morgen Roggen
12 alte oder 6 neue Schillinge, für die geme��ene Hufe 12 Scheff2l
Roggen, für die Hufe �o, wie �ie im Felde liegt, 10 Scheffel Rog-
gen, für den Morgen Gras 8 alte oder 4 neue Schillinge. Fremde
Schnitter erhielten den�elben Lohn; nur der Sag für die Hufe war

hier ein höherer, 15 Scheffel Roggen für die geme��ene, 12 Scheffel
für die ungeme��ene Hufe. Wer auf Tagelohn arbeitete, hatte
An�pruch auf 1 Schilling für den Tag und freie Ko�t. Einem Dien�t-
kneht, der �ein Ge�chirr (Gerät) machen und mit der Sen�e hauen



280

kann, (Ge�chirrkneht, Großkneht), dem�elben �oll man geben 3
Mark für das Jahr, einem Treiber (Kleinkneht) 1 Mark das

Jahr, einem hlehten (<lihten) Helfer (Mittelkneht) 2 Mark,
einem Weidehüter (Hirt) 3 Vierdung, einer großen Hausmagd
(Großmagd)1 Mark, einer mäßigen Magd (Mittelmagd) 3 Vier-
dung, einer Kindermagd # Mark. Darüber �oll niemand geben,
und wer die�e Verordnung nicht hält, der �oll gegen die Herr�chaft,
unter der er ge�e��en i�t, 3 Mark verfallen �ein.“ In den Städten
aber �oll man darauf achten, daß weder in der Stadt noch in den

Vor�tädten lediges Ge�inde, das „zu Dien�te tauget, niht gehau�et
no geführt“ d. h. niht geduldet werde; dergleichen �oll man auh
auf dem Lande be�tellen. Alle Käufe, große und kleine, alle Mie-

ten, alle Lohnzahlungen �ollen fortan mit neuem Gelde ge�chehen,
�o daß 60 neue Schillinge gehen für 1 Mark. Die Verfügung,
wona<h Wollenweber, Schu�ter, Gerber, Schroter (Schneider), über-

haupt alle Handwerker, keiner ausgenommen, ihre Ware ab-

zugeben haben zu dem�elben Prei�e in neuem Geld, der vor 10

Jahren bei dem alten Gelde hat gegolten, wird aufs neue ein-

ge�häßt. Eben�o �oll es gehalten werden mit dem Dien�tboten-
lohn und mit der Bezahlung von Ko�t und Futter in den Her-
bergen. — Kulmi�ches Maß gilt über das ganze Land hin. Alle

Tonnen, Scheffel, Stofe, halbe Stofe, Viertel�tofe und dergleichen
Gefäße mü��en damit gezeihnet (geeiht) �ein, und harte Strafe
�teht darauf, wenn der Rat in den Städten, die Herr�chaft auf dem

Lande, Verfehlungen dagegen fe�t�tellen. Nah dem Stofe und

�einen Unterteilen, niht mit einem Gla�e, mü��en au<h die Ge-

tränke geme��en werden. Wein, romani�cher, Rheinfall und der-

gleichen, dürfen nur in Lagen (Gebinden) von 50 Stof ins Land

gebraht werden. Alles Gewand (Tuch�toffe) muß nah wie vor auf
�eine rihtige Breite und Länge mit einem Stempel von Blei ver-

�ehen und ver�iegelt �ein. Eben�o blieben die alten Be�timmungen
über das Dienen und Wohnen in deut�hen Dörfern und in

Städten in Kraft. — Unter �{<hwerer Buße ward es verboten, daß
einer dem andern �einen Dien�tboten entfremdete, den er reht
und redlih gemietet hat. Ob ihm der entliefe, wo man den fin-
det, �oll man ihn wieder nehmen. Der entlaufene Knecht aber, der

�oll ein Jahr um�on�t dienen und der Herr�chaft 3 Mark geben.“
Auch durfte kein hinter�ä��iger Bauer ohne weiteres �einem Guts-

herrn auf�agen und �eine Scholle verla��en. Er�t wenn er die�e
wieder in währende Hand gebracht, d. h. wenn er einen Er�ag-
mann gefunden und dem Herrn gezahlt hatte, was er ihm zu

zahlen pflihtig war, „dann �oll man ihn la��en ziehen.“ — Die

Aelterleute aller Gewerke werden dafür verantwortlih gemat,
daß die Gewerksmitglieder nur gute und rehtfertige Arbeiten

liefern, auf daß die Armut davon niht zu Schaden kommt. Auch
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werden allenGewerken ihreMorgen�prachen gelegt, daß �ie die niht
halten �ollten bis zur näh�ten Weihnacht. Danach wird ihnen Be-

�cheid zugehen, wie es denn fortan damit gehalten werden �oll.
Wenn �chließlih an alle Kriegsdien�tpflihtigen der Befehl ergeht,
�tets, wie es ihnen obliegt, mit Pferden und Harni�ch bereit zu
�ein, �o findet das �eine Erklärung in der un�icheren Lage des
Landes. Denn noch immer war der Friede mit Polen niht zum
Ab�chluß gekommen, und jeden Augenbli> konnte der Krieg aufs
neue ausbrechen.

Vergebens hatten die Ordensge�andten auf dem Kon�tanzer
Konzil, allen voran der ermländi�he Bi�chof Johann [1]. Abezier,
daran gearbeitet, die Mißhelligkeiten, die zwi�hen dem Deut�chen
Orden und dem polni�chen Reiche be�tanden, zu be�eitigen die
Kluft, die zwi�chen den An�chauungen und Forderungen des Hoh-
mei�ters und des Königs von Polen klaffte, zu {hließen. Alle
Ver�uche zu einer Ver�tändigung zu kommen, blieben, folange
Michael Küchmei�ter von Sternberg lebte, erfolglos. Ein dauern-
der oder, wie man damals �agte, ein ewiger Friede war niht zu
erreichen. Mit Mühe gelang es den Vermittelungen des Kai�ers,
des Pap�tes, der deut�hen Für�ten, die Verlängerung des Waffen-
�till�tandes bei Wladislaus Jagiello durhzu�eßen, aber immer nur

von Jahr zu Jahr. An den diplomati�chen Verhandlungen, die

die�erhalb zwi�chen dem Orden undPolen gepflogen wurden, nahm
von�eiten des Ordens �tets Johann TIL. Abezier teil, der dem

Hohmei�ter auh als Bi�chof und Landesfür�t der treue Helfer und

zuverlä��ige Berater blieb, der er ihm als Domherr und Dom-

prop�t gewe�en war. Soritt er mit Michael Küchmei�ter in de��en
Gefolge no<h im Herb�t des Jahres 1418 na< Welun (an der

Memel) in Litauen, wo am 13. Oktober 1418 mit Jagiello und

Witold im Bei�ein zahlreiher Ge�andten von Für�ten und Städten
aus Deut�chland wieder einmal, freilih ohne jeden Erfolg, die

Friedensbedingungen erörtert wurden. Um den Pap�t über den

Verlauf des Tages zu Welun wie überhaupt über des Ordens

Bemühungen und Erbietungen zum Frieden und �ein Verhältnis
zu Polen genau und gründklih zu unterrihten, �hi>te der Hoch-
mei�ter den damaligen ermländi�hen Domprop�t, den gewandten
und erprobtenKaspar Schauenpflug, na< Rom, und es wurde die-

�em und dem tätigen Ordensprokurator Peter von Wormditt nicht
hwer, des polni�hen Königs Berichte und Verleumdungen zu

widerlegen und als unwahr zu erwei�en und den heiligen Vater

zu energi�hem Eingreifen und nahdrü>klihen Maßregeln zu ge=
winnen. Päp�tlihe Legaten gingen nah Polen ab, und es kam

unter ihrer tätigen Mitwirkung, indem �ie es an Bitten und Dro-

hungen niht fehlen ließen, zu Gnievkovo oder Gnebkau in Kuja-
vien zu neuen Friedensverhandlungen, die �ih fa�t 2 Wochen,
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vom 30. April bis zum 12. Mai 1419 hinzogen. Unter den

Ordensbevollmähhtigtenzum Gnebkauer Tage befindet �ich auh
der ermländi�che Bi�chof Johann �amt �einem Domprop�t Kaspar
Schauenpflug. Dochwieder �cheiterten die Verhandlungen an den

übertriebenen Forderungen des Polenkönigs, und nun „ver-

hörten (prüften) die Legaten des Ordens Briefe (�eine verbrieften
Rechte) und fanden heraus ihre Gerechtigkeit und Redlichkeit in
allen Sachen und luden vor �i, wen �ie mochten erreichen, nah
Thorn, Ritter, Knechte, Bürger, und �agten offenbar vor allem
Volk, wie �ie den Orden gerecht erfunden und in allen Sachen und

gehor�am der heiligen Kirche und ermahnten das Volk darzu, daß
�ie getreulih bei�tehen �ollten ihren Herren, wend (weil) �ie eine

gerehte Sache hätten wider die Polen, und �ollten Gott dem Herrn
vertrauen. Das Glü>, das die Polen von Zeiten hätten gehabt,
das mochte (könnte) Gott der Herr ihnen auch geben und verleihen.
Und gaben dem Volke großen Tro�t und �chieden �o von dannen.“
Am 19. Juli 1419 erkor der Hochmei�ter Michael Küchmei�ter zu

Graudenz im Bei�ein und mit der Zu�timmung der Bi�chöfe von

Ermland, Kulm und Pome�anien den römi�chen König Sigismund
zum Schiedsrihhter in �einer Streit�ahe mit König Wladislaus,

Doch gelangte er auh dadurch niht ans Ziel, und entmutigt legte
er, da die Zu�tände im Lande immer tro�tlo�er �ich ge�talteten, in

den er�ten Märztagen des Jahres 1422 �ein bürde�hweres, aber

freudeleeres Amt nieder. Zum Nachfolger wählte das General-

kapitel am 10, März den ober�ten Trapier und Komtur von Chri�t-
burg Paul von Rußdorf. Kurz nah �einem Regierungsantritt
lrahen die Polen und Litauer wieder in Preußen ein. Mit

[Zweren Opfern mußte der Orden den Frieden erkaufen, der am

27. September 1422 im Lager Jagiellos und Witolds bei dem Of}a-
fluß und dem Melno-See zwi�chen Rheden und Roggenhau�en im

Kulmerland abge�chlo��en ward. An das vom Orden ausge�tellte
Exemplar der Friedensurkunde hingen au<h der ermländi�he
Bi�chof, der mit dem Bi�chof von Pome�anien und den Komturen

von Elbing und Thorn die Verhandlungen geleitet hatte, �owie
die Stadt Braunsberg ihre Siegel.

Unter Hochmei�ter Michael Küchmei�ter von Sternberg war

das Verhältnis Abeziers zum Deut�chen Orden ein gutes, ]a man

darf �agen, ein herzliches gewe�en. Wiederholt hatte ihn das

Kapitel er�ucht, vom Orden die 25 000 Mark einzufordern,die die-

�er nah dem Schiedspruch des römi�chen Königs vom 24. Augu�t
1412 dem Bistum als Schadener�aß no< immer �huldete. Der

Bi�chof hatte es niht getan, weil der Friede zwi�hen dem Polen-
könig und dem Hochmei�ter noh niht zu Stande gekommen�ei und

er den ohnehin �hon �o �hwer Heimge�uchten niht noh eine neue

Heim�uchung bereiten könne. Das wurde unter Paul von Ruß-
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dorf �ehr bald anders. Was die beiden Herren in Gegen�aß ge-

brat hat, i�t niht re<t er�ihtlih. Pla�twih berichtet nur, des

Bi�chofs ausge�prochene Zuneigung für den Orden �ei ihm gegen
das Ende �einer Regierung �o <le<t gelohnt worden, daß er �ih
ent�hlo��en habe, per�önlih die Rechte �einer Kirche bei der Kurie

zu verteidigen. Er �ei indes auf die�er beab�ihtigten Romrei�e
nur bis Thorn gekommen. Dort hätten ihn einige ihm vom Hoh-
mei�ter nahge�hi>te Gebietiger eingeholt und ihn dur gute Ver-

�prehungen zur Rü>kehr bewogen.
Kurze Zeit darauf i�t Johann [TT1. Abezier am 11. Februar

1424 auf �einem Schloß zu Heilsberg ge�torben. Der Tod �cheint
ihn plößlih ereilt zu haben; denn no<h am 2. Februar 1424

weilte er in Frauenburg, wo er und das Domkapitel dem Orden
eine Ab�hlagszahlung von 600 Mark auf die Anleihe be�cheinigen,
die ein�t Heinrih von Plauen unter dem 2. Juli 1411 beim erm-

ländi�hen Domkantor Johannes von E��en gemacht hatte. Seine

Leiche wurde nah der Kathedrale gebracht und dort beige�etzt.
(Soweit reiht das Manu�kript des ver�torbenen Verfa��ers.

Sollte �ich im Nachlaß die Fort�ezung vorfinden, �o wird �ie �päter
er�cheinen. L.)



Regi�ter.

A.”Orfe.
A.

Ab�tih 208
Ag�tein 74

Albrehtsdorf 96, 138

Allen�tein90, 137, 200, 245, 253,

Althof 56, 57, 148, 207

Altkirh 45, 129

Amtsmühle Kl. 127

Angerburg 166

Ankendorf 113, 114
Antiken 65, 76

Arnsdorf 94, 186, 220,
Atkamp 119

Auhof 24, 272

B,

Balga 7, 9, 21

Ballingen 206,
Ban�en 180
Barten 90, 166

Barten�tein 19

Barthelsdorf Gr. 185

Barthelsdorf Kl. 185

Barthelsdorf Neu 213
Barwienen 203
Ba�ien 653
BVäsla> 169,
Battatron 55, 147

Baudehof 52

Begnitten 132, 133
Beiswalde 56
Benern 96, 186

Bergenthal 180

Bergfriede 204

Bertung Gr. 197, 201

Bertung Kl, 124, 197

Bethkendorf 56, 57, 264
Bewerni> 92

Birkmannshöfen 102

Bi�chdorf 57, 58, 140

BVi�chofsburg90, 182, 184, 263

Vi�chof�tein 142, 186

Vlankenberg 124, 137

Blanken�ee 116, 117

Bleichenbart 1655

Bließhöfen 54
Bludau 58, 82

Blumberg 65
Blumenau 132, 133

Bogen 130, 186

Bogdainen 138, 208, 209

BVBöhmenhöfen48

Bormannshof 66
Bornitt 70, 71

Borwalde 76

Bö��au Gr. 149

Vö��au Kl. 149

Braunsberg T, 16, 17, 19, 21, 23,
26, 31, 34, 36, 37, 38, 49, 82,
127, 187, 188, 190, 214, 216,
216, 218, 249, 261, 272, 282

Braunswalde 124, 197, 201, 203

Bruchwalde 211

Bu<hwalde 137

Buchwalde Gr. 204
Bundien 92

Bürgerdorf 118
Bürgerwalde 86

Burfhöwen169

C

Caplitainen 138, 159, 160

Comainen 75

Comienen 123, 186

Cro��en 129

D,

Damerau 163
Damerau Gr. 137, 152, 157

Damerau Kl. 46, 106, 185

Danzig 187

Darethen 43, 202

Dargels 127
Daumen 1659, 161, 162

Debrong 159, 162

Demuth 65

Deppen 129

Derz 158

Deuthen 208

Dietrichsdorf 96



Dietrihswalde 201, 207

Dittersdorf 47, 52

Diwitten 201, 203
Dongen 203

Drewenz 80, 81

Drewsdorf 656, 57

E.

E>ersberg 90

Eichen�tein 159

Ein�iedel b. Braunsberg 249
Elbing 7, 9, 14, 19, 21, 22, 187
Elditten ‘4
El�au 88, 118

Engelswalde76, 77

E�chenau 79, 148

F.
Fehlau 51, 57, 134

Fi�chbach 124,‘169
Fittigsdorf 138,208, 209

Fleming 158,
Födersdorf 43, 57

Frankenau 134
Frauenburg 20, 25, 31, 47, 49,

61, 72, 195, 218, 249, 264, 277

Frauendorf 76, 80

Frauenwalde 178, 185

Freihagen 71

Freimarkt 113, 186, 249

Freudenberg 135

Friedrihsheide 128

Friedrih�tädt 213
Für�tenau 138, 149

G.

Galitten 131

Ganglau 201

Gar�chen Alt 129, 138

Gar�chen Neu 137, 205

Gauden 77

Gayl 65

Gedaithen 205

Gedauten 71

Gedilgen 67, 70

Gelguhnen 213

Gemmern Gr. 206
Gemmern Kl. 206
Gillau 138

Gerthen 132, 133
Glanden 78, 79
Glod�tein 122,123, 186, 220
Glottau 95, 129
Gör&endorf180
Gottken 124, 1983

Göttkendorf 201, 208

Gradtken 148

285

Grasfkau 211
Grieslienen 201, 212
Gronau 96, 156
Gronitten 201

Großendorf 117
Grünau 212

Grundhof 52

Grunenberg 43, 53, 54

Grünheide Gr. 96

Grünheide Kl. 96

Gutt�tadt 82, 103, 104, 218, 219
2256, 246, 264

S.
Hammersdorf 48

Heiligelinde 169,
Heiligenfeld 114, 116

Heiligenthal 113, 114, 186, 220
Heilsberg T7, 16, 19, 21, 82, 86,

86, 94, 149,154,195,216,217,
218, 221, 295,‘233,245, 261,264

Heinrihsdorf 58, 138, 140, 219
Heinrikau 73, 75,220, 264

Hermannsdorf27
Hermsdorf 201

Hey�tern 71

Hir�hberg 159, 160, 161
Hir�chfeld 76

Hochwalde 203, 204

Hogendorf 71, 72

Hohenfeld 53

Hohental 119

Huntenberg 27, 268, 272

In�terburg 90

Jadden 157

Jägeritten 58

Jegothen 130, 131

Johannisburg 90, 166

Johnkendorf 198, 199, 201

Jommendorf 197
Julienhöhe 27

K.

Kabienen 139, 140
Kainen 203, 204
Kalborno 211

Kaletka Alt 213

Kaletka Neu 213

Kalk�tein 47

Kaltfließ 206

Kapkeim 45, 137

Kapkeim Ober 1656



286

Kapkeim Unter 156
Karben 47, 128

Ka�chaunen 128

Kattmedien 138, 139
Kattreinen 143

Kagzen. 130, 131

Kekitten 134

Kellaren 201

Kellen Gr. 163, 180
Ker�hdorf 155

Ker�chen 131, 132
Kerwienen 114, 115, 122

Kilienhof 52

Kir�hbaum 185

Kir�hdorf 159

Kir�chienen 42, 43

Kir�chlainen 1659, 161

Kiwitten 93, 122, 220

Klaukendorf 42, 163, 210

Klau��itten Gr. 76, 80

Klau��itten Kl. 60

Klawsdorf 121

Kleeberg Gr. 201, 208

Kleeberg Kl. 208

Kleefeld 73, 75
Kleiditten 155

Kleinefeld 138

Kleinenfeld 53

Klei�a>k 182

Kleig 178, 179

Klenau 456,48

Klingenberg 69

Klingerswalde 166

Klopchen 54, 76

Klotainen 132, 133, 185

Knip�tein 182

Knobloch 654, 76

Knopen 56

Knorrwald 51, 60

Kobeln 132, 133

Kockendorf Alt 137, 206

KolendorfNeu 137, 201, 206,
2

Kolla>en 159

Kolm 116

Komalmen 113, 114

Königsberg 19, 187

Konitten 94, 122

Konnegen 94

Korbsdorf 45

Körpen Gr. 46

Körpen Kl. 46

Köslienen 203
Kosno 212

Ko��en 156

Koßwald 52
Krakotin 169

Krämersdorf 134, 162

Kranz 202

Krau�en 163, 164

Krau�en�tein 180
Krekollen 114, 115

Kreuzburg T7, 19

Kric>khau�en 44

Krokau 136, 136, 148
Kronau Kl. 158

Kroplainen 159, 160

Kro��en 128

Kucharzewo 212

Kudippen 208

Kuhnkendorf 135
Kulm T7, 9, 11, 14, 38, 187

Kunzkeim 163, 164

Kurau 68, 138
Kurken 138

Kugzborn 159, 160

2.
Labens 206

Labuch 182
Landau 179

Langwalde 71, 72

Langwie�e 92
Lansk 213

Lauenhof 70

Launau 130
Lauterhagen 114, 115

Lautern 134

Lauterwalde 56

Lawden 92

Layß 70

Legienen 42, 139

Lekitten 157

Lemitten 655, 66, 96

Lemkendorf Gr. 1658

Lemkendorf Kl, 158

Lengainen 138, 159

Leunenburg 166

Lichtenau 76

Lichtenhagen 148

Lihtwalde 76, 77

Liebenau 65, 76

Liebenthal 79

Liewenberg 116, 117

Lilienthal 79

Lindenau 114

Lindmannsdorf 81

Lindwald 57, 138

Lingla> 163

Lingnau 113,
Lipowo 183



Lokau 91, 118, 220

Loßainen 181

Lotterbah 79

Lotterfeld 78, 79

Lößen 90, 166
Luben 44

Lunau 54, 76

Lyku�en 208

M

Makohlen 93, 185
Maraunen 132
Maraunen Gr. 124
Maraunen Kl. 106

Marienburg 253, 276
Marienwerder 7
Markeim 93
Mauden 203
Maulen Gr. 64, 76
Maulen Kl. 54, 76
Mawern 128, 186

Medien 92

Mehl�a> 59, 60, 61, 72, 216, 218,
245, 264

Mengen 178, 179

Mertensdorf 76

Mertinsdorf 211"
Mi>en 203

Migehnen 95, 186

Millenberg 81, 113, 114
Mniodowko 212

Modlehnen 87, 118

Mokainen 138, 159, 160

Molditten 122

Mondtken 205

Mönsdorf 121, 186

Montiken 201

Mün�terberg 178

Mün�terberg Alt 82

N.

Nagladen 207

Nallaben 60

Napratten 114

Na��en 143

Nattern 202
Neidenburg 14

Nerwigk 138, 185
Neudims 183, 184

Neuendorf 104, 117

Neuhof 52, 75, 85, 92

Neukirhhöhe 168

Nid>elsdorf 138, 208, 209

Niederhof 140
Niederwald 658

Nordenburg 90

287

Noßberg 130, 136

Nußtal 213

O.
Odritten 159, 160
Open 105, 106, 186, 220
Ortelsburg 14, 90, 168
O�terode 167

Ottcndorf 148

Ottern Gr. 181

Ottern Kl. 181

P.

Paarla> 97

Pakhau�en 71, 72

Palten 42, 43

Parkitten 93

Parlö�e Gr. 183

Pa��arge Neu 48

Pa�tern 169

Pathaunen 211

Patri>en 208, 209

Paudling 183

Paulen 80

Penefeld 66, 70

Penglitten 207

Perwilten 42, 43

Petersdorf 105

Peterswalde 76, 77, 113, 186, 264

Pettelkau 43, 64, 57

Peythunen 42, 43, 81, 211

Pfahlbude 48

Pie�tkeim 124, 137, 198

Pilgramsdorf 66, 70

Plaßwich 65, 70

Plau�en 140

Plauten 78

Plaugzig 212

_Plönhöfen 181

Plö��en 121, 186

Plutken 142

Podla��en 138

Podlechen 66, 92

Polkeim 114, 116

Pollei>en 137, 205

Polpen 132

Pomehren 131

Porwangen 88, 118, 134, 138

Po�orten 207

Potritten 135

Pöt�chendorf 169

Preilowo 138, 211

Preußi�h Holland 176

Prohlen 159

Pro��itten 134

Przykop 213



288

Pülz 124, 169

Pupkeim 137, 206

Purden Gr. 201, 211

Purden Kl. 211

O,
Queeß 113, 114

Quidliz 208, 209

R
Ragnit 41, 89

Rahnenfeld 52

Ram�au Gr. 42

Ram�au Kl. 184, 186

Ramten 138, 139

Ra�tenburg 90, 151, 166
Raunau 130

Rautenberg 138

Rautenberg Gr. 68

Rautenberg KI. 58

Rawu�en 46, 67

Redigkeinen 204

Regerteln 56

Regitten 48, 138

Rehagen 114, 115, 122

Rehden T7, 9

Reh�tall 169

Reichenbach 183, 184

Reichenberg 116, 117

Reich�en 155

Reimerswalde 117

Rentienen 207

Ret�ch 117

Reu�chhagen 124

Reu��en 202

Rhein 123

Rikowih 211

Rochla> 163

Rodelshöfen 27, 272

Roggenhau�en 114, 115

Ro�enau 137, 203

Ro�enbe> 157

Ro�enberg 116

Ro�engarth 70, 129, 137

Ro�enort 25, 48, 179, 265

Ro�enwalde 79

Rosgitten 137, 203, 204

Rö�el 7, 16, 19, 25, 82, 90, 119

150, 154, 186, 248, 257, 261

Rof�en 48

Rothfließ 163, 164

Rothof 52

S.

Salbken 138, 208, 209

Sadlowoer For�t 183

Sadluken 97

Samlad> 139
Sankau 53

Santoppen 122, 123, 138, 149,
219, 220

Sapuhnen 138, 159, 160
Sauerbaum 163, 165, 185

Schafsberg 52

Schalmey 46, 53, 54, 76, 274

Scharfen�tein 81

Scharnigk 87, 105, 118, 134

Schau�tern 206

Schaybothen 210

Schelden 123

Schillgehnen 48, 76

Schillings 207

Schillingsgut 127

Schippern 138, 159

Schlitt 129, 137

Schmolainen 55, 140, 148

Schönau 65, 185

Schönborn 117, 135

Schönbruh 182

Schönbrück 201, 202

Schöndamerau 43, 65, 76

Schöneberg 140, 141, 186

Schöneberg Alt 201, 205

Schönfelde 199

Schönfließ 184, 185

Schön�ee 78, 79

Schönwalde 140, 141, 210

Schönwie�e 129, 130, 135

Schreit 43

Schulen 114, 123

Schweden 94

Schwedhöfen 122, 123

Schwengen 155

Schwenkitten 55

SGhwillgarben 54, 76

Schwirgauden 66

Schwuben 156

Seeburg 82, 87, 90, 118, 133, 150,

154, 186, 263

Seefeld 78

See�ten 90

Senktitten 114, 122

Sensburg 14

Settau 92

Siegfriedswalde 114, 116

Siemanowen 169

Skaibotten 138, 208, 210

Skatnik 169

Sonnenberg 56, 57

Sonnenfeld 72

Sonnwalde 76

Sombien 213



Sommerfeld 103
Soritten 131, 132
Soweiden 121, 186

Sperlings 131, 132
Sperwatten 130,
Spiegelberg 137,203, 204
Spiegelowken169
Spiegels 169

Springborn 26, 132
Stabigotten 212

Stabunken 76, 80, 81

Stangendorf 27

Stanislewo 183

Stegmannsdorf 73,
Steinberg 137, 205
Steinbotten 78
Steindorf 152

Steinkerwalde 82
Stenkienen 198

Sternberg 116, 117

Stigehnen 44

Stolpe 203

Stolzhagen 116, 117
Straubendorf 66
Striewo 182

Sturmhübel 122, 186
Sugnienen 71

Süßenberg 116, 117

Süßenthal 137,142

T,

Tannenberg 252

Tei�timmen 163, 164

Tenvgutten 185, 186

Thalbach 127

Theg�ten 94

Thomsdorf 197

Thorn 7, 9, 38, 187, 258

Tiedmannsdorf 57

Tolksdorf 65
Tolla> 157
Tollni> 114, 116, 121, 123
Tornienen 122, 123
Trautenau 140, 141

Traußgig 208

Trinkhaus Gr. 211

Trinkhaus Kl. 211

Tromp Gr. 43, 44
Tromv Kl. 44
Truch�en 139, 140

Tüngen 44

V.

Vierhuben 118

Vierziahuben 58, 158

Vierzighuben Alt 142
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Vierzighuben Neu 142

Voigtsdorf 96, 148, 180, 185, 1€

W.,

Wadang 124, 198
Wagten 47, 65,128, 186

Walden�ee ‘88,118,134
Walkeim 135,136
Wallen 138, 211
Waltersmühl47, 82, 95, 186
Wang�t 118, 134

Warkallen 198,199
Warla> 129

Wartenburg 82, 90, 107, 142, 151,
200, 249, 263

WartenburgAlt 157

Wed>liymühle 25, 48

Wehlau 151

Weißen�ee 122

Wemitten 212

Wengaiten 205

Wengoyen 182

Wernegitten 131, 132

We��elowen 211.
Widrinnen 169

Wienken 94

Wieps 159

Wigodda 211

Willenberg 27, 55, 90, 167
Willms 163, 164
Windtken 198

Wohlau 79

Wolfsdorf 57, 105

Wolka Gr. 182

Wolka Kl. 182

Wölken 44, 156

Wonnenberg 148

Woppen 80, 203, 204

Woritten 199

Workeim 130, 138

Wormditt 82, 86, 126, 149, 154

186, 216, 217, 218, 225, 249,
261, 264

Worpla> 138
Wo��eden 131

Wonnitt 70

Wu�en 46

Wuslad> 140, 141
Muttrienen 201, 213

Wyranden 211

3.

Zabrodzin 182

Ragern 50, 51, 60

gechern 155,156

Zehnhubcn 148, 186
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B. Per�onen.

A.

Adalbert von Prag 7

Albert, Erzbi�chof von Riga 17

Alexander, Domherr 59

Altenburg,Dietrich von 110, 126

Altenburg, Konrad von 96

Altmark, Eberhard von 72

Ambro�ius, Domherr 659

Ambro�ius von Huntenberg 268

An�elm, Bi�chof von Ermland
11 ff, 16, 18, 19, 20, 21, 50

59, 77, 85, 224

Arnold, Domherr 59

B,

Baldersheim, Wolfram von 170

Balk, Hermann 38

Berthold, Dechant 659

Bludau, Alexander von 96

Boru�how, Bartholomäus 255,
273

Brendel, Bemund 258

Buch, Dietrih von 72

C,

Chri�tian von Oliva 8, 9, 12

Clare, Johannes 75

Cruze, Theodor, Dompro�t 213

Czecher, Dietrih von 158, 159

Czulen, Johannes von, Bistums-

vogt 165, 178

D.

Dietrich,Erzbi�hof von Dorpat
1

Du�emer, Heinrih 150

Dwerg, Hermann 259

E.

Echardus, Pfarrer 60

Eberhard von Neiße 62, 67, 75

76, 82, 83 ff, 103, 118

Eberhard, Kantor 59

Elner, Dietrih von, Komtur zu
Balga 189

Endorf, Johann von 108

Erlen, Lupold von 136, 137, 148

Ern�t, Kapitelsvogt 72

E��en, Johanncs von 171, 172

173, 247, 262, 273

i F.
Fabian von Loßainen 123, 140

Ferber, Mauritius 93, 134

Feuchtwangen, Siegfried von 98,
99, 100

Fleming,Albert 45, 46, 60, 53

54, 75

Fleming, Gerhard 45, 46, 47, 51,
52

Fleming, Johannes 42, 45, 46,
, 93,

94

Franziskus, Bi�chof 97, 161, 163,
183, 184 271

Fri>ke, Ulrih, Komtur von El-

bing 189

Friedrih, Erzbi�hof von Riga
101, 102, 109, 110

G,
Gedimin, König von Litauen 100

Gerhard, Vistumsvogt 147

Glos, Johannes 225

Gottfried von Elbing 42

Grumbach, Hartmud von 19

Grunau, Simon 98

Guideto, Martin von 109, 110,
113

$
Hartmod, Domprop�t 80, 196, 20(

Heinrich, Domherr 59

Heinrich, Domprop�t 656, 67, 59
73

HSeinri<h 1. Fleming 22 ��., 33,
37, 42, 43, 44, 45, 48, 61, B62,
654, 57, 58, 76, TT, 83, 84, 85

119, 128, 156

Heinrich Il. Wogenap 79, 103 ��.,
118, 121, 123,167

Heinrich IIL, Sorbom 86, 92, 116

119, 132, 134, 139, 140, 141,
148, 157, 168, 160, 163, 164

172, 173, 174 ff, 219, 221, 228

inzihIV Heilsb VogelHeinri . Heilsberg v. Vogel«

fang 142, 164, 243, 245 f�., 273

Hermann, Domherr 59

Hermann von Prag 110, 111

112, 115, 118, 119, 123, 124

125 ff, 167, 199, 224

Serwih 19, 20

Hic�enfeld, Jakob von 71

Hohenberg, Nikolaus von 1652

154, 162, 210

Hohen�tein, Günther von, Kom-

tur von Brandenburg 195



Hundhaupt, Heinrih 47

Hundhaupt, Konrad 47

I.

Z�arnus, Erzbi�hof von Riga
2

J.

Jagiello 192, 250, 252, 253, 254,
258, 281

Jero�chin, Nikolaus von 223

Johann, König von Böhmen 150
Johann 1. von Meißen 146 ff.

167, 219, 221, 222

Johann Il. Strypro> 86, 114,
116, 117, 119, 121, 129, 132,
135, 136, 139, 141, 143, 146,
148, 149, 152, 154 ff., 203, 219,
221, 222

Johann 1]. Abezier 213, 226
265, 266, 267 ff.

Johann,Bi�chof von Samland

Johannes, Bistumsvogt 96

Johannes, Domprop�t 79, 80, 122
140, 197, 198

Johannes Romanus, Domherr 659

Jordan, Bi�chof 59, 65, 74, 76,
78, 79, 101 ff., 106, 118, 167

Jungingen, Konrad von 191, 193,
194, 245, 249, 250

Jungingen, Ulrih von 251

K.

Ka�imir, König von Polen 112

Kir�hbaum, Bartholomäus 178,
185

Kniprode, Winrich von 14, 150

166, 168, 171, 182, 191, 194

König, Ludolf, Hochmei�ter 150

Konrad der Aeltere, Herzog von

Oels 259
Konrad von Ma�ovien 8

Kranichfeld, Heinrih von 151

Kyn�tute, 107, 139, 151, 154, 192

2.

Labenyk, Heinrih von 73

Lange, Arnold 188

Lemke, Johannes, Domherr 59

Leyßen, Johannes von 137, 138

Lichtenfeld, Dietrich von 60

Lichtenau, Alexander von 55, 72

Lichtenau, Chri�tian 47, 72

Lichtenau, Gerhard 47

Lichten�tein, Lukas von 261
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Liebenzelle, Friedrih von 96, 106

Lukas Wagzelrode 25

Lunow, Johannes 70

Luter, Bruno von 133, 134, 135

139, 140, 141, 143, 147

Luter, Heinrich von 105, 106, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 122

124, 129, 130, 134, 136, 169,
197, 198

Luter, Hochmei�ter, Herzog von

Braun�chweig 108

M.

Martin, Domherr 112

Martin Kromer 162
Martin von der Kemnate 257

Merkelin, Johannes 229

Modena, Wilhelm von 75

N,

Neiße, Arnold von 94

Neukirch, Johannes von 72

Neukirch, Nikolaus von 72

Nikolaus, BVistumsverwe�er 110
111, 118, 147

Nikolaus Szyszkowski 26

O.

Obart, Heinrich von 147, 151

Olgierd, Großfür�t von Litauen

107, 139, 151, 154, 192

Or�eln, Werner von 100, 107,
108, 166

Ottokar von Böhmen 20

P.
Padeluche, Johannes 66, 92

Paderborn, Heinrih von, Dom-
prop�t 196, 213

Peregrinus 69

Plauen, Heinri<h von 253, 254,
255, 267, 258, 260, 261, 262

Ploczke, Heinrih von 91

Q.

Querfurt, Bruno von 7

R.

Reichenau, Jakob von 65

Reichenau, Simon von 65

Rogge, Gottfried von 94

Rogitten, Otto von 213

Ro��en, Otto von 48, 96

Ro��en, Werner von 48

Roten�tein, Zöllner von 193, 27{
Roth, Heinrih 72

Rußdorf, Paul von 282

Rutcher, Bistumsvogt 96

19%
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S.

Salza, Hermann von 8, 38

Sangershau�en, Anno von 14,
20, 21, 165

Schauenpflug, Ka�par 265, 270

. 981, 282

Schönau, Berthold von 59

Schreiber, Hermann 46, 72

Schwarzburg, Günther von 259

Seefeld, Heinrih von 142

Seyne, Eberhard von 38

Sorbom, Johannes, Bistumsvog!
165, 178, 179, 184

Stanislaus Ho�ius 117, 158

Sternberg, Michael Küchmei�ter
von 261, 267, 268, 273, 281,
282

Streitberg, Heinrih von 11

Suerbeer, Albert 10

M

Tetinger, Nikolaus, Bistumsvogt

Thierberg, Konrad von 21

Thylo von Kulm 223

Trier, Karl von 100

Tüngen, Nikolaus von 228

. V,

Vi�how,Michael Domprop�t 213,
6

Volquin, Ku�tos 59

W.

Wallenfels, Eberhard von 264

Wallenrod, Johann von 266, 267,
2TL

Wallenrod, Johannes, Erzbi�chof
von Riga 194

Wallenrod, Konrad von, Hoch-
mei�ter 193

Wehlau, Philipp von 244

Wendepfaffe, Konrad 45, 46, 51

53, 54, 75

Wilde, Johannes, Weihbi�chof 134

Wildenberg, Friedrih von 100

Wildenberg, Nikolaus von 54
Witold von Litauen 249, 251

254, 258

Wladislaus,
101, 112

Wormditt, Petrus, Ordensproku:
rator 258, 259, 260

3.
Sitten, Johannes von, Erzbi�chof

von Riga 194

König von Polen


